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Vorwort 

Die 13. Legislaturpe riode wurde in besonderem 
Maße vom Klimaschutz bestimmt. Im März 1995 ha-
ben wir auf der Klimakonferenz in Berlin die Wei-
chen für die Ausarbeitung völkerrechtlich verbind-
licher Ziele zur Minderung der klimaschädigenden 
Treibhausgase gestellt. 1997 wurden in Kioto Ziele 
für die Industriestaaten beschlossen, die eine gute 
Grundlage bilden für weiteres gemeinsames Han-
deln. 

Bonn hat sich als Standort internationaler Umwelt-
schutzkonventionen etabliert. 1996 wurde hier das 
Sekretariat der Klimarahmenkonvention eingerich-
tet, 1998 werden weitere VN-Sekretariate folgen. 
Diese Standortwahl ist für das internationale 
Engagement Deutschlands im Umweltbereich zu-
gleich Vertrauensbeweis und Verpflichtung. 

Die Bundesregierung hat ihr anspruchsvolles natio-
nales Klimaschutzziel - Minderung der CO 2-Emis-
sionen um 25 Prozent im Zeitraum 1990/2005 - im 
November 1997 bekräftigt. Zugleich wurden weitere 
Maßnahmen beschlossen, um die erforderlichen 
Innovationen und Modernisierungen im Verkehrs-
bereich, in der Energiewirtschaft und im Gebäude-
bestand auf den Weg zu bringen. Insbesondere 
kommt es darauf an, den Anteil der erneuerbaren 
Energien in allen Anwendungsbereichen mittel- bis 
langfristig deutlich zu steigern. 

Die Industrie hat mit ihrer Selbstverpflichtung, die 
CO2-Emissionen in eigener Regie um 20 Prozent zu 
reduzieren, die Bereitschaft zur Übernahme von Um-
weltverantwortung unter Beweis gestellt. Im Betrieb 
bei Investoren, Ingenieuren und Managern müssen 
die Innovationen ihren Anfang nehmen, an deren 
Ende ein schonender Umgang mit Energieträgern, 
Rohstoffen und Fläche steht. 

Neben dem Klimaschutz erweist sich die Verwirk-
lichung der Kreislaufwirtschaft gegenwärtig als der 
größte Innovationsmotor im Bereich der Technik- 
und Produktentwicklung. Das zeigen u. a. rückläu-
fige Abfallmengen, neue Recyclingtechniken und 
die zunehmende Technisierung von Sortieranlagen. 
Auch in der Abfallwirtschaft sind freiwillige Rege-
lungen häufig wirkungsvoller als kleinteilige Vor-
schriften. So konnte der Recyclinganteil bei Alt-
papier mittlerweile auf über 80 Prozent gesteigert 
werden. Bei vielen Produkten - z. B. Altautos und 
Elektrogeräte - wurden mit den Rücknahmeregelun-

gen die Weichen in Richtung auf ein recyclingge-
rechtes Produktdesign gestellt. 

Jeder technologische Vorsprung auf dem Gebiet des 
effizienten Ressourceneinsatzes trägt zugleich dazu 
bei, Deutschlands Rolle auf den Exportmärkten zu 
sichern. Beim Welthandel mit den klassischen Um-
weltschutzgütern hat Deutschland 1995 mit einem 
Anteil von 18,7 Prozent seine führende Position vor 
den Vereinigten Staaten und Japan wiedererlangt. 
Dadurch werden auch Arbeitsplätze gesichert. Die 
Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes lie-
gen derzeit bei rund einer Mil lion Arbeitsplätzen. 

Mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 
1998 wurde das Umweltmedium Boden neben Was-
ser und Luft dem unmittelbaren Schutz durch ein 
Bundesgesetz unterstellt. Zugleich wird damit Inve-
stitionssicherheit geschaffen: Sanierungsrisiken sind 
künftig besser kalkulierbar. 

Auch bei der Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes, wohl einem der zähesten Gesetzesvorha-
ben in der Geschichte der Umweltpolitik, wurde in 
der 13. Legislaturpe riode ein Durchbruch erzielt. Mit 
den Anpassungen an das EG-Recht wurden die Vor-
aussetzungen für den Aufbau des europaweiten Bio-
topverbundsystems „Natura 2000" geschaffen. Dar-
über hinaus soll der Anspruch von Land- und Forst-
wirten auf einen Ausgleich für naturschutzbedingte 
Einkommenseinbußen gesetzlich verankert werden. 
Damit können Land- und Forstwirte noch stärker als 
Partner für den Naturschutz gewonnen werden. 

An der Wende zum 21. Jahrhundert ist die Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen zu einer zentra-
len Zukunftsfrage geworden. Das in Rio beschlos-
sene Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist dar-
auf ausgerichtet, gerechte Chancen für alle Staaten 
der Erde zu eröffnen. Vor allem die Industrieländer 
müssen ihre Produktions- und Konsumweisen in 
Hinblick auf die begrenzte Tragfähigkeit der Erde 
überprüfen. Das kann nur gelingen, wenn auf allen 
Entscheidungsebenen - vom Betrieb bis zur Kommu-
nalverwaltung - aber auch von jedem einzelnen in 
seinem beruflichen und p rivaten Wirkungskreis Um-
weltverantwortung erkannt und wahrgenommen 
wird. Nur wenn wir im Sinne der Agenda 21 auf 
allen politischen Ebenen und in allen Bereichen der 
Gesellschaft unsere Kräfte bündeln und Innovations-
bereitschaft fördern, können wir den Herausforde-
rungen des globalen Wandels wirksam begegnen. 

Dr. Angela Merkel 

Bundesumweltministerin 
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Kapitel I: Herausforderung Nachhaltigkeit 

1. Der Rio-Prozeß und das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 

Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung, auf 
das sich die Staatengemeinschaft 1992 in Rio de 
Janeiro verständigt hat, ist Grundlage der Politik 
der Bundesregierung. Ökonomische, soziale und 
ökologische Zielsetzungen müssen hierfür mitein-
ander in Einklang gebracht werden. 1994 wurde 
das Ziel, auch in Verantwortung für künftige Ge-
nerationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen, im Grundgesetz verankert. Damit wird 
deutlich, daß die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen nicht nur eine Sache der Umweltpolitik, 
sondern Querschnittsaufgabe allen staatlichen Han-
delns ist. 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 

Nachhaltig ist eine Entwicklung, die wirtschaftliche 
Entwicklung und soziale Sicherheit mit der langfristi-
gen Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in 
Einklang bringt. Das Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung findet seine Grundlage in der Verantwor-
tung für die Mitmenschen unter Einschluß künftiger 
Generationen und für die Bewahrung der Schöp-
fung. 

Nachhaltige Entwicklung ist in ihrem Kern ein öko-
nomisches Leitbild. Es beschreibt eine langfristig an-
gelegte Art  des Wirtschaftens, das die Erhaltung sei-
ner natürlichen Grundlagen - des „Naturkapitals" - 
in die  Kalkulation einbezieht. Natürliche Ressourcen 
stellen ein Kapital dar, auf das angesichts sich welt-
weit verschärfender Umweltprobleme nicht mehr 
unbegrenzt und selbstverständlich zurückgegriffen 
werden kann. 

Vor diesem Hintergrund haben sich 1992 in Rio de 
Janeiro 178 Industrie- und Entwicklungsländer dar-
auf geeinigt, die Ressourcen der Erde künftig so be-
hutsam zu nutzen, daß alle Länder der Erde gerechte 
Entwicklungschancen erhalten, die Entfaltungschan-
cen zukünftiger Generationen aber nicht geschmä-
lert werden. Nur unter Respektierung der natürli-
chen Grenzen des Ökosystems Erde können wirt-
schaftlicher Wohlstand und soziale Gerechtigkeit 
weiterentwickelt und allen Menschen zugänglich 
gemacht werden. Für eine solche Wirtschaftsweise, 
die sich an die natürlichen Grenzen hält, hatte die 
Brundtland-Kommission 1987 den Begriff „sustain-
able development" (nachhaltige Entwicklung) ge-
prägt. 

Das Prinzip ist alt. Es lautet: Von den Zinsen leben, 
nicht vom Kapital. Die Forstwirte entwickelten eine 
solche Art  des Wirtschaftens, bei der langfristig nicht 
mehr Holz genutzt wird als nachwächst, bereits vor 
über 200 Jahren und prägten dafür den Begriff 

„nachhaltig". Auch für wirtschaftliche Aktivitäten 
bestehen natürliche Nutzungsgrenzen. Nur inner-
halb dieser Grenzen, die durch die Größe des Plane-
ten, durch die Endlichkeit seiner Schätze und durch 
die Belastbarkeit der natürlichen Systeme gesetzt 
sind, ist eine weltweite Verbesserung der Lebens-
bedingungen langfristig möglich. 

Das Wirtschaften innerhalb dieser Grenzen läßt sich 
durch drei grundlegende Managementregeln kon-
kretisieren, mit deren Hilfe die Nachhaltigkeit von 
Produkten, Produktionsverfahren und Verhaltens-
weisen beurteilt werden kann: 

Managementregeln der Nachhaltigkeit 

1. Regeneration:  Erneuerbare Naturgüter wie 
z. B. Holz oder Fischbestände dürfen auf 
Dauer nur im Rahmen ihrer Regenerations-
fähigkeit genutzt werden, andernfalls gingen 
sie zukünftigen Generationen verloren. 

2. Substitution:  Nicht-erneuerbare Naturgü-
ter wie z. B. Mineralien und fossile Energieträ-
ger dürfen auf Dauer nur in dem Maße genutzt 
werden, wie ihre Funktionen durch andere 
Materialien oder durch andere Energieträger 
ersetzt werden können. 

3. Anpassungsfähigkeit: Die Freisetzung 
von Stoffen oder Energie darf auf Dauer nicht 
größer sein als die Anpassungsfähigkeit der 
Ökosysteme - z. B. des Klimas, der Wälder 
und der Ozeane. 

So anerkannt diese Regeln sind, so schwierig kann 
es im Einzelfall sein, Nachhaltigkeit eines Produktes 
oder eines Produktionsverfahrens zu bestimmen. Die 
Regenerationsfähigkeit natürlicher Ressourcen ist 
bislang ebenso wenig wissenschaftlich exakt be-
stimmbar wie die Anpassungsfähigkeit komplexer 
Ökosysteme. Die umfassende Bilanzierung der Um-
weltbelastungen von Produkten und Produktionspro-
zessen steht methodisch noch am Anfang. Aussagen 
über das, was eindeutig nicht nachhaltig ist, sind da-
gegen einfacher: z. B. die globale Energieversor-
gung, die gleich gegen mehrere Managementregeln 
der Nachhaltigkeit verstößt: 

- Die Menschheit konsumiert gegenwärtig Kohle, 
01 und Erdgas in einem Ausmaß, daß die gegen-
wärtig bekannten sicher gewinnbaren Erdgas-
und Erdölvorkommen noch maximal 50-100, die 
Kohlevorkommen noch maximal 200 Jahre rei-
chen. 
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- Die bei der Verbrennung dieser Energieträger frei-
gesetzten CO 2-Mengen sind eine wesentliche Ur-
sache für den anthropogenen Treibhauseffekt, der 
in Kapitel III.1 behandelt wird. 

Die Soziale Marktwirtschaft in ökologischer Verant-
wortung bildet einen geeigneten ordnungspoliti-
schen Rahmen, um Leistungsbereitschaft und Kreati-
vität von Wirtschaft und Verbrauchern zugunsten 
einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern und 
Marktkräfte im Sinne sozialer und ökologischer Ziel-
setzungen wirksam werden zu lassen. Wie alle Inno-
vationsprozesse, so setzt auch die Entwicklung und 
Fortentwicklung nachhaltiger Produktionsverfahren 
und Produkte unternehmerische Eigeninitiative, In-
vestitionsbereitschaft und dynamische Märkte vor-
aus. Um die ökologischen Ziele effizient zu erreichen, 
müssen auch ökonomische Prinzipien wie z. B. der 
Vertrauensschutz bei Investitionen beachtet werden. 

Zusammenarbeit von Industrie- und 
Entwicklungsländern 

Nur gemeinsam, im Sinne einer globalen Umwelt-
partnerschaft, können Industrie- und Entwicklungs-
länder die vor ihnen liegenden Herausforderungen 
bewältigen. Das wird am Beispiel der globalen Ener-
gieversorgung besonders anschaulich. 

Da, für das Klimagas CO 2  keine praktikablen Filter-
methoden existieren, können die Emissionen nur 
durch deutliche Einsparungen bei der Energienut-
zung bzw. durch die Substituierung fossiler Energie-
träger reduziert werden. Den Industriestaaten, auf 
die heute noch 70 Prozent des globalen Energiever-
brauchs entfallen, kommt dabei aufgrund ihrer finan-
ziellen und technologischen Möglichkeiten eine 
Schlüsselrolle zu: 

- Ihre Aufgabe ist es, Technologien zu entwickeln 
und verfügbar zu machen, mit denen andere Län-
der in die Lage versetzt werden, nachhaltige For-
men der Energienutzung zu verwirklichen. 

- Sie müssen darüber hinaus durch überzeugende 
eigene Anstrengungen im Klimaschutz weltweit 
demonstrieren, daß Wohlstand und soziale Sicher-
heit nicht zwangsläufig mit hohem Energie-
verbrauch und CO 2-Emissionen einhergehen müs-
sen. 

Nur wenn die Industrieländer selbst nachhaltige 
Strukturen entwickeln, können sie entsprechende 
Anstrengungen von den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern erwarten. Die drohenden Klimaverände-
rungen waren denn auch eines der wichtigsten The-
men der Konferenz für Umwelt und Entwicklung und 
führten zum Abschluß der Klimarahmenkonvention. 

Der Rio-Prozeß 

Die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt 
und Entwicklung (UNCED) im Juni 1992 in Rio de 
Janeiro ist zum Symbol des neuen Bewußtseins der 
gemeinsamen Verantwortung aller Staaten für eine 
unteilbare Welt geworden. Das neue globale Bewußt-
sein und die Entschlossenheit zum gemeinsamen 
Handeln fanden ihren Ausdruck in den von den 

Konferenzteilnehmern unterzeichneten Dokumen-
ten, deren übergeordnetes Leitbild das Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung ist. 

Beschlüsse der VN-Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung, Rio 1992 

• Rio-Deklaration 

• Aktionsprogramm Agenda 21 

• Klimarahmenkonvention 

• Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

• Waldgrundsatzerklärung 

Agenda 21 

Die Agenda 21, das Aktionsprogramm für das 
21. Jahrhundert, enthält in ihren 40 Kapiteln Hand-
lungsempfehlungen zu den verschiedenen Aspekten 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik und zur nachhalti-
gen Bewirtschaftung von Ressourcen. Industrie- und 
Entwicklungsländer werden zum Handeln aufgefor-
dert. Angesprochen werden dabei nicht nur die 
Regierungen, sondern auch die Bürger, die Kommu-
nen und die gesellschaftlichen Gruppen, die im Rah-
men eines „Agenda 21-Prozesses" als eigenständige 
Akteure verstanden und zur Wahrnehmung von Ver-
antwortung aufgerufen werden. 

CSD 

In Rio wurde auch der institutionelle Rahmen ge-
schaffen, mit dem der Rio-Prozeß auf internationaler 
Ebene vorangebracht werden soll: die VN-Kommis-
sion für Nachhaltige Entwicklung (Commission on 
Sustainable Development - CSD). Die CSD ist zen-
trale Anlaufstelle für den sogenannten Rio -Prozeß 
mit seinen vielfältigen, in der Agenda 21 aufgeführ-
ten Aspekten. Besonderes Augenmerk galt dabei in 
den vergangenen Jahren den Themen Bevölkerung, 
soziale Sicherung, Frauenrechte, Stadtentwicklung 
und Ernährung, die im Rahmen des Rio-Nachfolge-
prozesses auf thematischen Fachkonferenzen behan-
delt wurden. 

Thematische Weltkonferenzen im Rio-Nachfolge-
prozeß 

• Bevölkerung und Entwicklung (Kairo 1994) 

• Soziale Sicherung (Kopenhagen 1995) 

• Frauen (Peking 1995) 

• Stadtentwicklung (Istanbul 1996) 

• Ernährung (Rom 1996) 

VN-Sondergeneralversammiung über Umwelt und 
Entwicklung 1997 

Fünf Jahre nach der Konferenz von Rio erfolgte vom 
23. bis 27. Juni 1997 auf einer Sondergeneralver- 
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sammlung der Vereinten Nationen in New York eine 
erste umfassende Bestandsaufnahme des Rio-Prozes-
ses. Mit der Anwesenheit von 63 Staats- und Re-
gierungschefs, darunter die Regierungschefs aller 
G 8-Staaten, sowie zahlreicher Minister aus 183 Natio-
nen wurde der nach wie vor hohe Stellenwert des Rio-
Prozesses in der internationalen Politik dokumentiert. 

Bundeskanzler Kohl präsentierte in New York ge-
meinsam mit den Staats- und Regierungschefs von 
Brasilien, Südafrika und Singapur eine „Globale 
Initiative für Nachhaltige Entwicklung", die insbe-
sondere auf eine weitere Stärkung des Umweltschut-
zes im System der Vereinten Nationen zielt Kapi-
tel V.5, Vereinte Nationen). 

2. Umweltrelevante Trends in Deutschland 

Für jedes Land sieht der Weg zu einer nachhaltigen 
Wirtschaftsweise entsprechend seinen geographi-
schen und ökonomischen Besonderheiten unter-
schiedlich aus. Bevölkerung, Flächennutzung, Pro-
duktionsstrukturen und Konsummuster stellen ent-
scheidende Größen dar, aus denen sich das spe-
zielle Profil der Umweltnutzung und Umweltbela-
stung und damit auch die Ansatzpunkte für eine 
nachhaltige Entwicklung ableiten lassen. 

Kurzprofil „Deutschland und die Welt" 

Anteil an der Weltbevölkerung 	1,4 Prozent 

Anteil an der Weltfläche 	0,3 Prozent 

Anteil an der 
Weltwirtschaftsleistung 	8,3 Prozent 

Anteil am Welttourismus 
(nach Umsatzvolumen) 	14,2 Prozent 

Anteil am weltweiten Pkw-Bestand 7,0 Prozent 

Anteil am Weltenergieverbrauch 4,0 Prozent 

Anteil an den globalen 
CO2-Emissionen 	4,0 Prozent 

Die Entwicklung in Deutschland im Zeitraum 1990/ 
1995 wurde insbesondere durch die folgenden 
Trends beeinflußt: 

• Bevölkerungszuwachs um 2,4 Mio. Menschen, 

• vereinigungsbedingter Rückgang der Produktion 
(-5,5 Prozent), 

• breiter Einsatz umweltschonender und sparsa-
mer Techniken in den neuen Ländern, 

• Zuwachs des Personenverkehrs (+4,6 Prozent) 
und des Güterverkehrs (+ 25 Prozent), 

• einen insgesamt rückläufigen Energieverbrauch 
(-4,1 Prozent), 

• spürbare Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Kreislaufwirtschaft sowie 

• Verringerung des Einsatzes an Düngemitteln 
und Rückgang der Tierhaltung. 

A. Bevölkerung 

An der Weltbevölkerung in Höhe von 5,9 Mrd. 
Menschen hatte Deutschland 1996 einen Anteil 
von 1,4 Prozent. Die Bevölkerung wuchs im Zeit-
raum 1990/1996 von 79,4 um 2,4 Mio. Menschen 
auf 81,8 Mio., also um ca. 3 Prozent. Beinahe 2/3 des 
Zuwachses entfällt auf den Zuzug von 1,5 Mio. 
Spätaussiedlern aus Osteuropa und Zentralasien. 

Trotz der geringen Geburtenrate von 1,3 Kindern je 
Frau wird bis zum Jahr 2000 ein weiterer leichter 
Bevölkerungsanstieg erwartet. Ab dem Jahr 2020 
wird die deutsche Bevölkerung deutlich schrump-
fen. In den ersten drei Jahren nach der Wiederver-
einigung Deutschlands sind knapp eine Million 
Menschen aus den neuen in die alten Bundeslän-
der umgesiedelt. Diese Binnenwanderung ist 1994 
zum Stillstand gekommen. 

B. Flächennutzung 

Deutschland ist 357 000 km 2  groß und gehört mit 
einer durchschnittlichen Besiedlungsdichte von 
228 Einwohnern pro km2  zu den am dichtesten be-
völkerten Ländern Europas. Rund 86 Prozent der 
Menschen leben in Gemeinden ab 2 000 Einwoh-
nern, 72 Prozent in Städten ab 10 000 Einwohnern. 
Die Bevölkerungszuwächse konzentrieren sich auf 
die Ballungsgebiete, während dünn besiedelte 
ländliche Gebiete insbesondere in den neuen Län-
dern nach wie vor Bevölkerungsrückgänge zu ver-
zeichnen haben. 

Die wichtigsten Formen der Flächennutzung in 
Deutschland sind die Landwirtschaft mit 54,7 und 
die Forstwirtschaft mit 30 Prozent der Fläche. Der 
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Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen im 
früheren Bundesgebiet ist von 7,8 Prozent (1955) 
auf 12,7 Prozent (1993) angestiegen. Die Inan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke von mehr als 70 ha täglich im frühe-
ren Bundesgebiet Anfang der 90er Jahre ging 
größtenteils zu Lasten der Agrarfläche. Hauptgrün-
de für die weiter zunehmende Flächenversiege-
lung sind die Schaffung von Wohnraum für die aus 
dem Ausland zugewanderte Bevölkerung, die Be-
friedigung der individuell wachsenden Wohnraum-
ansprüche sowie der Bau großflächiger Handels-
und Dienstleistungseinrichtungen. So nahm z. B. 
die Pro-Kopf-Wohnfläche, die 1960 noch bei 19,4 m 2 

 lag, seit 1990 von durchschnittlich 34,8 m2  auf 
37,2 m2  im Jahr 1996 zu. Im Zeitraum 1991 bis 1996 
wurden im Jahresdurchschnitt ca. 465 000 Woh-
nungen fertiggestellt. 

C. Landwirtschaft 

Mit der Durchsetzung der guten fachlichen Praxis 
im Dünge- und Pflanzenschutzrecht sowie mit der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 
(Mai 1992) wurden die Weichen auf eine Vermin-
derung der Bewirtschaftungsintensität in der Land-
wirtschaft gestellt. Allein der Absatz von Nährstof-
fen aus Handelsdünger ging ist im Zeitraum von 
1988/89 bis 1995/96 bei Phosphat um rd. 60 und 
bei Stickstoff um rd. 25 Prozent zurück. Im Ver-
gleich zu anderen Nordseeanrainerstaaten nimmt 
Deutschland beim Stickstoffüberschuß (1993/94: 
116,5 kg N/ha pro Jahr) einen Mittelplatz ein und 
liegt beim Phosphatüberschuß (bei 21 kg P 2O2/ha 
pro Jahr) sehr niedrig. 

Reduziert wurde - rein mengenmäßig betrachtet - 
auch der Absatz von Pflanzenschutzmitteln. Der für 
den Zeitraum 1987-1995 ermittelte quantitative 
Rückgang um rund 30 Prozent ist jedoch weniger 
relevant als die qualitative Verbesserung der an-
gewandten Mittel. Insgesamt werden heute in 
Deutschland biologisch besser abbaubare Pflan-
zenschutzmittel verwendet. Die Zahl der zugelas-
senen Pflanzenschutzmittel mit Wasserschutz-
gebietsauflagen ist entsprechend von 484 Mitteln 
im Jahr 1988 auf 26 Mittel mit 8 Wirkstoffen im Jahr 
1998 zurückgegangen. 

In Deutschland werden 1996 ca. 1,8 Prozent der 
Anbaufläche nach den Prinzipien des ökologischen 
Landbaus - d. h. ohne Einsatz von Handelsdünger 
und Pflanzenschutzmitteln - bewirtschaftet. Seit 
1990 wuchs die unter ökologischen Gesichtspunk-
ten bewirtschaftete Fläche um das 3,5fache. Der 
Trend wird getragen von einem gesundheitsorien-
tierten Einkaufsverhalten der Bevölkerung und 
setzt sich weiter fort. 

D. Wirtschaftliche Entwicklung 

Deutschland gehört zu den wirtschaftlich führen- 
den Staaten der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt 

lag 1995 mit 2 413 Mrd. $ an dritter Stelle hinter 
dem der USA (7 030 Mrd. $) und hinter dem Japans 
(5 134 Mrd. $). Es ist im Zeitraum von 1990/95 um 
ca. 9 Prozent gestiegen. Allerdings lag das durch-
schnittliche jährliche Wirtschaftswachstum mit nur 
noch 1,5 Prozent im Zeitraum 1990/95 deutlich 
unter den Werten der meisten anderen Industrie-
länder. Die Wertschöpfung verteilt sich auf die 
Bereiche 

We
rt 

 schöpfungs- 
ante1 
1995 

Ver- 
änderung 
1990/95 

-in% - 

Produktion 	 34,6 - 5,5 

Dienstleistungen 	 36,1 + 5,9 

Handel und Verkehr 	 13,8 - 1,0 

Staat und private Haushalte 14,3 + 1,0 

Land- und Forstwirtschaft 	 1,1 - 0,5 

Der rasche ökonomische Strukturwandel insbeson-
dere in den neuen Bundesländern zeigt sich auch 
in der Veränderung wesentlicher Verbrauchs- und 
Emissionsdaten: 

• Wasserverbrauch durch Bergbau und verarbei-
tendes Gewerbe: - 18 Prozent in Gesamt-
deutschland (1991/95). 

• Stickoxid: - 44 Prozent neue Bundesländer/ 
- 28 Prozent Gesamtdeutschland (1990/95) 

• Schwefeldioxid: - 65 Prozent neue Bundesländer/ 
- 60 Prozent Gesamtdeutschland (1990/95) 

• Staub: - 90 Prozent neue Bundesländer/- 74 Pro-
zent Gesamtdeutschland (1990/95). 

E. Energieverbrauch 

Der Energieverbrauch in Deutschland hat im Zeit-
raum 1990/97 um 2,8 Prozent abgenommen. Im 
gleichen Zeitraum ist das Bruttoinlandsprodukt um 
12,1 Prozent gestiegen. Diese sprunghafte Ent-
kopplung von Wirtschaftswachstum und Energie-
verbrauch ist überwiegend auf Modernisierungs-
maßnahmen in den neuen Bundesländern zurück-
zuführen, mit der ein seit Mitte der 70er Jahre in 
den alten Ländern bestehender Trend verstärkt 
wird. Ein Anstieg des Energieverbrauchs in den 
alten Ländern zwischen 1990 und 1995 ist ebenfalls 
auf die Entwicklung nach der Wiedervereinigung 
zurückzuführen (Ost-West-Wanderung von ca. einer 
Million Einwohnern, Belieferung der neuen Bun-
desländer aus den alten). Für 1 000 DM Brutto-
inlandsprodukt wurden in Gesamtdeutschland 
1997 nur noch 4,6 GJ benötigt gegenüber 5,3 im 
Jahr 1990. Das bedeutet eine Erhöhung der volks-
wirtschaftlichen Energieeffizienz um 13 Prozent. 
Beschleunigt durch den Strukturwandel in den 
neuen Bundesländern sind sämtliche energiebe- 
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dingte Emissionen im Zeitraum 1990/95 weiter er-
heblich zurückgegangen. 

Bei den CO 2-Emissionen ist ein Rückgang von 1,014 
Mrd. t (1990) um ca. 12,5 Prozent auf 0,89 Mrd. t 
(1997) zu verzeichnen. Die Pro Kopf-Emissionen, in 
denen sich auch der Bevölkerungszuwachs um 2,4 
Mio. Menschen niederschlägt, gingen im selben 
Zeitraum von 12,8 t auf 10,9 t zurück. Für eine DM 
Bruttoinlandsprodukt wurden 1997 nur noch 284 g 
CO2  emittiert gegenüber 364 g im Jahr 1990. 

F. Verkehr 

Angesichts des wirtschaftlichen Zusammenwach-
sens von Ost und West verzeichnet insbesondere 
der Güterverkehr in Deutschland, dem zentralen 
Transitland Europas, derzeit erhebliche Zuwachs-
raten. Allein die transportierte Tonnage im Stra-
ßengüterverkehr nahm im Zeitraum 1990/1995 um 
über 25 Prozent zu. Die Pkw-Fahrleistung ist im 
gleichen Zeitraum trotz der sprunghaften Motori-
sierung in den neuen Bundesländern - der Pkw

- 

Bestand stieg im Zeitraum 1990/1996 von 35,5 auf 
41 Mio. um 5,5 Mio. Fahrzeuge - lediglich um 
3,6 Prozent angestiegen. Darin zeigt sich die dämp-
fende Wirkung der Mineralölsteuererhöhung von 
1991 und 1994. Allerdings haben die CO 2-Emissio-
nen im Verkehrsbereich in den zurückliegenden 
Jahren nicht im vorhergesagten Maße zugenom-
men und haben 1996 sogar stagniert. 

Das Bundesverkehrsministerium rechnet sowohl 
im Personen- als auch im Güterverkehr bis 2010 
mit einem weiteren Zuwachs um knapp 30 Prozent, 
der im Personenverkehr voraussichtlich zu über 
80 Prozent und im Güterverkehr zu über 60 Prozent 
auf die Straße entfallen wird. Hohe Zuwachsraten 
- allein im Zeitraum 1991-1995 um 41,1 Prozent - 
verzeichnet darüber hinaus der Luftverkehr. Bis 
zum Jahr 2010 wird mit einer weiteren Verdoppe-
lung der Fluggastzahlen gerechnet. Der Verkehr 
hat einen beachtlichen Anteil an verschiedenen 
Umweltbelastungen: 

• Klimawandel: Der Verkehr trägt mit 19,9 Prozent 
(1996) zu den nationalen CO 2-Emissionen bei. 

• Luftverschmutzung: Mit einem Anteil von 47 Pro-
zent an den Stickoxidemissionen und von 32 Pro-
zent an den Kohlenwasserstoffemissionen (1994) 
ist der Straßenverkehr Hauptverursacher von 
Waldschäden und Sommersmog. 

• Lärm: 66 Prozent der Bevölkerung fühlen sich 
durch den Straßenverkehrslärm belästigt, 18 Pro-
zent sogar stark belästigt. An zweiter Stelle der 
Belästigungen rangiert der Luftverkehr. 1 ) 

• Flächeninanspruchnahme: Flächenversiegelung 
und Flächenzerschneidung durch Verkehrswege 
beeinträchtigen die Lebensräume von Tier- und 
Pflanzenarten und sind ein wesentlicher Faktor 
für den Rückgang der biologischen Vielfalt. 

1 ) Quelle: IPOS-Institut Mannheim: Einstellungen der Bevöl-
kerung zum Umweltschutz, 1995 

• Abfall: Jährlich werden in Deutschland 2,9 Mio. 
Pkw ausrangiert (1995). Der Recyclinganteil be-
trägt bereits heute 75 Gewichtsprozent und soll 
bis 2002 auf 85 und bis 2025 auf 95 Prozent er-
höht werden. 

G. Private Haushalte 

Der im Zeitraum 1990/1995 verzeichnete Anstieg 
der Bevölkerung und des individuellen Verbrauchs 
hätte eine Zunahme umweltbelastender Aktivitä-
ten erwarten lassen. Der Haushaltsabfall ging je-
doch - nicht zuletzt wegen der seit 1991 sukzessive 
in Kraft getretenen Verpackungsverordnung - im 
Zeitraum 1990/1995 um 13,3 Prozent zurück. Eine 
Zunahme war dagegen, ohne nennenswerte Unter-
schiede zwischen neuen und alten Ländern, beim 
Elektrizitätsverbrauch (+9,8 Prozent 1990/95) zu 
verzeichnen. Der Wasserverbrauch der privaten 
Haushalte ging im Zeitraum 1991/95 um 8,7 Pro-
zent zurück. 

Der Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln 
(jährlich 1,2 Mio. t) ist infolge des Vormarsches von 
Konzentraten rückläufig (1991/95 von pro Kopf 
8,7 kg auf 7,7 kg). Textilwaschmittel sind heute 
- anders als Maschinengeschirrspülmittel - grund-
sätzlich phosphatfrei. 

Einen erheblichen Zuwachs verzeichnet dagegen 
die private Mobilität. Im Pkw-Verkehr sind rund 
50 Prozent, im Luftverkehr 56 Prozent aller Perso-
nenkilometer dem Freizeit- und Urlaubsbereich zu-
zurechnen 2). Ein Trend zur Benutzung kleinerer 
und verbrauchsärmerer Fahrzeuge zeichnet sich 
bislang nicht ab. 

Einen besonderen Anstieg verzeichnet darüber 
hinaus im Zeitraum 1991/1995 der Flugverkehr 
(+41,1 Prozent). Die Umweltauswirkungen des 
Nah- und Ferntourismus und der sogenannten 
Natursportarten, insbesondere des Skilaufens, sind 
zu einem umweltpolitischen Schwerpunktthema 
geworden H Kapitel IV.4). 

H. Globale Verflechtung 

Hohe Industrieproduktion und hoher Lebensstan-
dard bringen eine starke internationale Ausrich-
tung der deutschen Wirtschaft und der deutschen 
Bevölkerung mit sich: 

• Kein anderes großes Industrieland erzielt einen 
vergleichbar hohen Anteil seines Bruttoinlands-
produkts im Exportgeschäft: Deutschland: 22,2 
Prozent, Japan: 9,4 Prozent, USA: 8,1 Prozent 
(1996), 

• Nur wenige Staaten importieren einen ver-
gleichbar hohen Anteil ihrer Bedarfsgüter aus 

2) Verkehr in Zahlen 1997, Angaben für 1995 
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dem Ausland: Deutschland: 19,4 Prozent, Japan: 
8,0 Prozent, USA: 10,6 Prozent (1996), 

• Nur wenige Staaten nehmen in vergleichba-
rem Umfang Tourismusdienstleistungen anderer 
Länder in Anspruch. Auf 42,7 Mio. Auslandsrei-
sen (1996) wurden 71 Mrd. $ verauslagt 3). Die 
Pro-Kopf-Ausgaben liegen mit 620 $ weit über 
denen Japans (295 $) und der USA (176 s). 

3) Deutscher Fremdenverkehrsverband e. V.: Der Tourismus 
in Deutschland. Zahlen, Daten, Fakten. Bonn 1997 

Die Deutsche Wirtschaft ist bereits in starkem 
Maße „globalisiert". Um ein umfassendes Bild von 
der Nachhaltigkeit unseres Lebens und Wirtschaf-
tens zu vermitteln, ist es deshalb erforderlich, auch 
jenen Ressourcenverbrauch und jene Umweltbe-
lastungen mit zu berücksichtigen, die durch die 
Einfuhr umweltintensiv hergestellter Güter oder 
durch deutsche Touristen außerhalb der deutschen 
Landesgrenzen verursacht werden. Entsprechende 
Berechnungsverfahren werden im Rahmen der 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (— Kapi-
tel II.4, Umweltberichterstattung) derzeit entwickelt. 

3. Rechtliche und wissenschaftliche Grundlagen der Umweltpolitik 

Rechtliche Grundlagen 

In den vergangenen 25 Jahren wurde in Deutschland 
ein umfassendes Umweltrecht entwickelt. In den 
siebziger Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt 
der Umweltgesetzgebung auf den Bund, während 
der Vollzug im Grundsatz bei den Ländern blieb. 
Nach einer vornehmlich auf Teilbereiche der Um-
welt bezogenen Umweltgesetzgebung rückten seit 
den achtziger Jahren medienübergreifende Rege-
lungen in den Vordergrund (z. B. Umwelthaftung, 
Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltbetriebsprü-
fung). Die Integration ökologischer Anforderungen 
in alle Bereiche von Produktion und Konsum und die 
Stärkung der Verursacherverantwortung sind Kenn-
zeichen des modernen Umweltrechts, was insbeson-
dere am Beispiel des 1996 in Kraft getretenen Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes deutlich wird. 

Vor allem seit Ende der 80er Jahre ist die Euro-
päische Union zu einem wichtigen umweltpolitischen 
Akteur geworden. Die Rechtsangleichung zur Ver-
wirklichung des Europäischen Binnenmarktes um-

faßt auch eine Harmonisierung des Umweltrechts. 
Gerade in Fragen von Umwelt und Entwicklung ge-
winnt darüber hinaus heute das Umweltvölkerrecht, 
in dem die Europäische Union häufig als eigenständi-
ger Vertragspartner auftritt, stetig an Bedeutung. 

Staatszielbestimmung Umweltschutz 

Deutschland hat den Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen 1994 als Staatsziel im Grundgesetz ver-
ankert (Artikel 20a). Damit wird zugleich deutlich ge-
macht, daß die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen nicht allein Sache der Umweltpolitik ist, 
sondern eine Querschnittsaufgabe allen staatlichen 
Handelns darstellt. In Artikel 20a des Grundgesetzes 
heißt es: „Der Staat schützt auch in Verantwortung 
für künftige Generationen die natürlichen Lebens-
grundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maß-
gabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung." 

Grundprinzipien der Umweltpolitik 

Vorsorgeprinzip (principle of precautionary action): 
Kern der deutschen Umweltpolitik ist die Vermin-
derung schädlicher Emissionen (Stoffe, Strahlen, 
Lärm) entsprechend dem Stand der Technik. Auf 
diese Weise wird Vorsorge getroffen 

• gegen eventuell noch unbekannte Risiken, 

• gegen Langzeitwirkungen, 

• gegen Risiken, die erst durch das Zusammenwir-
ken mehrerer Faktoren entstehen und 

• gegen Risiken, deren Eintreten nicht mit letzter 
Sicherheit vorhergesagt werden kann. 

Indem das deutsche Umweltrecht anlagenbezo-
gene Emissionsgrenzwerte für Stoffe, Strahlen und 
Lärm vorgibt, die Wahl des technischen Verfahrens 

zu ihrer Einhaltung jedoch dem Anlagenbetreiber 
freistellt, hat es starke Innovationsschübe im Be-
reich von Umweltforschung und Umwelttechnik 
ausgelöst. Für Unternehmen, die Reinigungstech-
niken anbieten, besteht ein permanenter, auch 
wirtschaftlicher Anreiz, den Stand der Technik vor-
anzutreiben. Dadurch ist nicht zuletzt auch eine 
wichtige Wirtschaftsbranche mit zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen entstanden. 

In jüngster Zeit setzt sich der in die Produkte und 
Verfahren „integrierte" Umweltschutz durch, bei 
dem Schadstoffe, die durch nachgeschaltete ( „ end-
of-pipe ") Filter- und Reinigungstechniken her-
ausgefiltert werden müßten, durch Umstellungen 
im Produktionsprozeß oder durch die Entwick-
lung neuer Produkte von vornherein. vermieden 
werden. 
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Verursacherprinzip (polluter-pays-principle): Nach 
dem Verursacherprinzip muß derjenige die Kosten 
der Vermeidung oder Beseitigung einer Umweltbe-
lastung tragen, der für ihre Entstehung verantwort-
lich ist. Die Allgemeinheit wird nur in solchen Fäl-
len herangezogen, bei denen der Verursacher nicht 
greifbar ist (z. B. bei Altlasten). Das Verursacher-
prinzip ist jedoch mehr als ein Kostenzurechnungs-
prinzip. Aus ihm leitet sich auch das Konzept der 
Produktverantwortung ab, mit dem der Hersteller 
und der Vertreiber z. B. eines Autos, eines elektro-
nischen Gerätes, einer Batte rie oder einer Verpak-
kung zu dessen Rücknahme und umweltverträgli-
chen Verwertung (bzw. Entsorgung) nach Ablauf 
der Nutzungsdauer verpflichtet wird. 

Kooperationsprinzip (principle of cooperation): 
Das Kooperationsp rinzip zielt darauf ab, den Um- 

Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat 
mit 16 Ländern. Der Verwaltungsaufbau ist in den 
einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Die 
14 561 deutschen Gemeinden bilden 323 Landkreise 
bzw. kreisfreie Städte, diese wiederum 34 Regie-
rungsbezirke. Die staatlichen Aufgaben im Umwelt-
schutz verteilen sich auf die Handlungsebenen Bund, 
Länder und Kommunen. 

Bund und Länder 

Die Zuständigkeit für die Rechtssetzung im Umwelt-
bereich ist zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. In 
den Bereichen Naturschutz, Landschaftspflege, Ge-
wässerschutz und Raumordnung hat der Bund ledig-
lich eine Rahmengesetzgebungskompetenz. Die Län-
der wirken über den Bundesrat an der Gesetzgebung 
des Bundes mit. Darüber hinaus erörtert die Bundes-
regierung frühzeitig ihre umweltpolitischen Vorha-
ben mit den Ländern. Zweimal im Jahr tagt die Um-
weltministerkonferenz, der die Umweltministerien 
der Länder sowie das Bundesumweltministerium 
angehören. Der Vollzug des Umweltrechts liegt fast 
ausschließlich in der Zuständigkeit der Länder mit 
ihrem zwei- oder dreistufigen Behördenaufbau (Mi-
nisterien, Regierungsbezirke, Landkreise). 

Kommunale Gebietskörperschaften 

Die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
werden von den Gemeinden in eigener Verantwor-
tung geregelt. Dazu gehört vor allem die kommunale 
Entwicklungsplanung, insbesondere die Bauleitpla-
nung, in deren Rahmen Gewerbe- und Siedlungs-
flächen ausgewiesen werden. Die Gemeinden sind in 
der Regel auch verantwortlich für die Trinkwasser-
versorgung und für die Abwasserentsorgung und da-
mit für den Bau und Betrieb öffentlicher Kläranlagen. 
Sie organisieren darüber hinaus die Abfallentsor

-

weltschutz als gemeinsame Aufgabe von Staat, 
Bürgern und Unternehmen zu verankern. Die früh-
zeitige Einbeziehung der betroffenen Akteure soll 
die Praxisnähe umweltpolitischer Regelungen 
sicherstellen und ihre Umsetzung erleichtern. In 
einzelnen Fällen kann das Erreichen umweltpoliti-
scher Ziele durch freiwillige Maßnahmen der Be-
troffenen beschleunigt werden. Im Zusammenhang 
mit dem Rio-Prozeß erhält die Kooperation mit Ak-
teuren in Gesellschaft und Wi rtschaft verstärkte 
Bedeutung, denn die Agenda 21 richtet sich nicht 
allein an den Staat. Industrie, Landwirtschaft und 
Städtebau, aber auch Handel, Banken und Ver-
sicherungen sowie die Tourismuswirtschaft wurden 
in den letzten Jahren als umweltpolitisch wichtige 
Akteure identifiziert, die einen maßgeblichen Bei-
trag zur Sicherung der natürlichen Lebensgrund-
lagen leisten. 

gung und sind verantwortlich für die Anlage und 
Pflege öffentlicher Grünanlagen. 

Europäische Union 

Die gemeinschaftliche Umweltpolitik ist heute neben 
der Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik eines 
der wichtigsten Handlungsfelder der Europäischen 
Union. Die für Umweltfragen zuständige Gene-
raldirektion XI ist zuständig für die Ausarbeitung 
von Verordnungs- und Richtlinienentwürfen für den 
Ministerrat. Der Umwelt-Ministerrat, in dem die für 
Umweltschutz zuständigen Minister der Mitglied-
staaten in der Regel viermal jährlich zusammenkom-
men und, abhängig von der Größe ihres Landes, 
mehrere Stimmen zur Verfügung haben, berät diese 
Entwürfe und entscheidet in der Regel mit qualifi-
zierter Mehrheit (62 von 87 Stimmen). In einigen Fäl-
len ist eine Mitentscheidung des Europäischen Parla-
ments vorgesehen. 

Verabschiedet der Ministerrat eine Verordnung, so 
erlangt diese unmittelbare Geltung in allen Mitglied-
staaten. Verabschiedet der Ministerrat eine Richt-
linie, so ist diese von den Mitgliedstaaten innerhalb 
einer festgesetzten Frist in nationales Recht umzuset-
zen und zu vollziehen (— Kapitel V.1, Umweltpolitik 
der Europäischen Union) 

Globale Umweltpartnerschaft 

Die Umweltpolitik der Bundesregierung ist einge-
bunden in eine weltweite Umweltpartnerschaft mit 
den anderen Staaten der Welt. Die Eindämmung glo-
baler, alle Menschen gemeinsam betreffender Um-
weltprobleme wie Ozonloch, Erderwärmung, Arten-
schwund und Wüstenbildung erfordert globale 
Problemlösungsstrategien. Der 1992 eingeleitete Rio- 
Prozeß gibt dieser internationalen Zusammenarbeit 
einen institutionellen Rahmen im System der Verein-
ten Nationen und führt Umweltprobleme mit ande-
ren Problemen der sozialen und wi rtschaftlichen Ent- 
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wicklung zusammen. Bedeutende globale Umwelt-
abkommen sind: 

• Washingtoner Artenschutzübereinkommen (1973) 

• Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozon-
schicht (1985) 

• Basler Übereinkommen über die grenzüberschrei

-

tende Verbringung gefährlicher Abfälle (1989) 

• VN-Klimarahmenkonvention (1992) 

• VN-Konvention über die biologische Vielfalt 
(1992) 

• VN-Wüstenkonvention (1994) 

• Nukleare Sicherheitskonvention (1996) 

Im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (VN-ECE) wurde bereits 1979 
mit dem „Genfer Übereinkommen über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung" der VN- 
ECE ein wirksames Instrument zur Reduzierung von 

Distanz- und Summationsschäden (u. a. Waldschä-
den) geschaffen. 

Internationale Abkommen bedürfen in der Regel vor 
dem Eintritt ihrer völkerrechtlichen Verbindlichkeit 
der Zustimmung durch die nationalen Parlamente; 
hierdurch werden sie zugleich in ,nationales Recht 
umgesetzt. Ihre Konkretisierung erfolgt in der Regel 
durch Protokolle, die auf den Konferenzen der Ver-
tragsstaaten beschlossen werden und ihrerseits in 
der Regel der parlamentarischen Zustimmung bedür-
fen (Ratifizierung). 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Umweltpolitik ist in besonders starkem Umfang auf 
wissenschaftlich-technische Unterstützung angewie-
sen. Der Geschäftsbereich des Bundesumweltmini-
steriums umfaßt deshalb drei nachgeordnete Bundes-
behörden mit zusammen ca. 2 100 Mitarbeitern: 

Nachgeordnete Behörden im Geschäftsbereich 
des Bundesumweltministeriums 

Umweltbundesamt (UBA) 

Das Umweltbundesamt (1 240 Mitarbeiter) unter-
stützt das Bundesumweltministerium vor allem 
wissenschaftlich-technisch in den Bereichen Luft-
reinhaltung, Lärmbekämpfung, Abfall- und Was-
serwirtschaft, Bodenschutz und Umweltchemika-
lien sowie bei den gesundheitlichen Belangen des 
Umweltschutzes und bei der Umweltplanung. Zu 
den Aufgaben des Umweltbundesamtes gehören 
auch die Aufklärung der Öffentlichkeit in Umwelt-
fragen, die Bereitstellung zentraler Dienste und 
Hilfen für die Umweltforschung des Bundesum-
weltministeriums einschließlich der Koordinierung 
der Umweltforschung des Bundes, die Führung 
des Informations- und Dokumentationssystems 
Umwelt (UMPLIS) und die Mitarbeit bei der Ver-
gabe des Umweltzeichens „Blauer Engel". Das 
Umweltbundesamt hat derzeit noch seinen Haupt-
sitz in Berlin; die Verlagerung an den neuen Amts-
sitz Dessau wird in zeitlichem Zusammenhang mit 
der Verlagerung von Regierung und Parlament er-
folgen. 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

Das Bundesamt für Strahlenschutz mit Sitz in Salz-
gitter (675 Mitarbeiter) nimmt die Vollzugsaufga-
ben des Bundes nach dem Atomgesetz und dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz wahr. Es unterstützt 
die Bundesregierung in Angelegenheiten der kern-
technischen Sicherheit, der Beförderung radioakti-
ver Stoffe, der Entsorgung radioaktiver Abfälle und 
des Strahlenschutzes u. a. bei der Wahrnehmung 
der Bundesaufsicht. 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

Das Bundesamt für Naturschutz mit insgesamt 250 
Mitarbeitern hat seinen Sitz in Bonn. Es unterhält 
als Außenstellen die Abteilungen „Landschaftspla-
nung und Landschaftsgestaltung" in Leipzig sowie 
„Biologische Vielfalt" und „Internationale Natur-
schutzakademie (INA) auf der Insel Vilm vor Rügen. 
Zu den Aufgaben des BfN gehören die wissen-
schaftliche und administrative Unterstützung des 
Bundesumweltministeriums auf den Gebieten des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege im natio-
nalen und internationalen Bereich und die Durch-
führung des Artenschutzes im Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes. Darüber hinaus ist das BfN Sitz 
der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomi-
tees für das UNESCO-Programm „Der Mensch und 
die Biosphäre (MAB)". 

Das Bundesumweltministerium wird in Form von 
Gutachten und Stellungnahmen durch zahlreiche 
wissenschaftliche Sachverständigengremien beraten. 
Die wichtigsten Beratungsgremien sind der Rat von 
Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) und der 
Wissenschaftliche Beirat für Globale Umweltverän-
derungen (WBGU). Der SRU konnte im Frühjahr 
1997 sein 25jähriges Jubiläum begehen. Der WBGU 
wurde 1992 im Anschluß an die Konferenz von Rio 
eingerichtet, um der zunehmenden Globalisierung in 
der Umweltpolitik Rechnung zu tragen. 

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 

Der 1972 eingerichtete Rat von Sachverständigen für 
Umweltfragen hat den Auftrag, die Umweltsituation 
in der Bundesrepublik Deutschland in pe riodischen 
Gutachten darzustellen und Handlungsempfehlun-
gen für die Bundesregierung, aber auch für Länder, 
Kommunen und Wirtschaft zu geben. Der seit seiner 
Neustrukturierung 1990 aus sieben Mitgliedern be-
stehende SRU legt der Bundesregierung alle zwei 
Jahre ein umweltpolitisches Gesamtgutachten vor 
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und kann darüber hinaus zusätzliche Teilgutachten 
und Stellungnahmen abgeben. 

In der 13. Legislaturpe riode hat der SRU folgende 
Gutachten an das Bundesumweltministerium über-
geben: 

• Gesamtgutachten „Zur Umsetzung einer dauer-
haft-umweltgerechten Entwicklung" vom Februar 
1996, 

• Sondergutachten „Konzepte einer dauerhaft-um-
weltgerechten Nutzung ländlicher Räume" vom 
Februar 1996, 

• Gesamtgutachten „Umweltschutz: Erreichtes si-
chern - neue Wege gehen" vom Februar 1998 

• Sondergutachten „Flächendeckend wirksamer 
Grundwasserschutz" vom Februar 1998 

Wissenschaftlicher Beirat 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltverän-
derungen wurde 1992 als Beirat der Bundesregie-
rung unter der gemeinsamen Federführung des Bun-
desumweltministeriums und des Bundesforschungs-
ministeriums eingerichtet. Er hat 12 Mitglieder und 
legt der Bundesregierung jährlich ein Gutachten 
über globale Umweltveränderungen und deren Fol-
gen vor. Dabei soll besonders auf die Fortentwick-
lung der Vereinbarungen von Rio de Janeiro und der 

Agenda 21 geachtet werden. Die Gutachten sollen 
Hinweise für umweltpolitisches Handeln geben und 
den Forschungsbedarf aufzeigen. In der 13. Legisla-
turperiode wurden folgende Gutachten veröffent-
licht: 

• Jahresgutachten 1994 „Schutz der Böden" (—>Ka-
pitel III.5, Bodenqualität und Bodennutzung), 

• Jahresgutachten 1995 „Wege zur Lösung globaler 
Umweltprobleme" 

• Jahresgutachten 1996 „Herausforderung für die 
deutsche Wissenschaft" (—> Kapitel II.5, Umwelt-
forschung), 

• Jahresgutachten 1997 „Wege zu einem nachhal-
tigen Umgang mit Süßwasser" (—> Kapitel III.4, 
Gewässer- und Meeresschutz). 

Darüber hinaus wurden zwei Stellungnahmen erar-
beitet und der Bundesregierung überreicht: 

• 1995: Szenario zur Ableitung globaler CO 2-Reduk-
tionsziele und Umsetzungsstrategien; Stellung-
nahme zur ersten Vertragsstaatenonferenz der 
Klimarahmenkonvention in Berlin. 

• 1997: Ziele für den Klimaschutz; Stellungnahme 
zur dritten Vertragsstaatenkonferenz der Klima-
rahmenkonvention in Kioto. 

Die Gutachten wurden in deutscher und englischer 
Fassung publiziert. 

Wichtige wissenschaftliche Beratungsgremien 
des Bundesumweltministeriums 

1. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
(SRU): Der 1972 eingerichtete „Umweltrat" hat 
den Auftrag, die Umweltsituation in der Bun-
desrepublik Deutschland in periodischen Gut-
achten darzustellen und Handlungsempfehlun-
gen für die Bundesregierung, aber auch für 
Länder, Kommunen und Wirtschaft zu geben. 
Der seit seiner Neustrukturierung 1990 aus 
sieben Mitgliedern bestehende SRU legt der 
Bundesregierung alle zwei Jahre ein umwelt-
politisches Gesamtgutachten vor und kann 
darüber hinaus zusätzliche Teilgutachten und 
Stellungnahmen abgeben. 

2. Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltver-
änderungen (WGBU): Das aus 12 Mitgliedern 
interdisziplinär besetzte Gremium wurde 1992 
als Beirat der Bundesregierung unter der ge-
meinsamen Federführung des Bundesumwelt-
ministeriums und des Bundesforschungsmini-
steriums eingerichtet. Er hat 12 Mitglieder und 
legt der Bundesregierung jährlich ein Gut-
achten vor. 

3. Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege: 
Der 1977 eingerichtete Beirat für Naturschutz 
und Landschaftspflege berät das Bundesum-
weltministerium in allen Angelegenheiten des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Das 

interdisziplinär aus 11 Mitgliedern zusammen-
gesetzte Gremium befaßt sich gegenwärtig 
schwerpunktmäßig mit der Akzeptanz des 
Naturschutzes im ländlichen Raum sowie mit 
der Umsetzung der Konvention über die biolo-
gische Vielfalt. 

4. Beirat Artenschutz: Der 1996 eingerichtete Bei-
rat besteht aus 13 Vertretern von Wissenschaft, 
Naturschutzverbänden, Wirtschafts- und Nut-
zerverbänden, die für 4 Jahre berufen werden. 
Der Beirat hat die Aufgabe, die Bundesregie-
rung bei der Durchführung von Artenschutz

- 

vorschriften sowie bei der Fortentwicklung der 
Artenschutzvorschriften im Bereich der Ein

- 

und Ausfuhr zu beraten. 

5. Unabhängige Sachverständigenkommission 
zum Umweltgesetzbuch: Die aus acht Umwelt-
experten aus Wirtschaft, Verwaltung und 
Rechtsprechung bestehende Sachverständi-
genkommission wurde 1992 mit dem Auftrag 
eingesetzt, aufbauend auf den vorliegenden 
Professorenentwürfen den Entwurf eines ein-
heitlichen Umweltgesetzbuchs zu erarbeiten. 
Der Entwurf wurde im September 1997 der 
Bundesumweltministerin übergeben. 

6. Beirat Umweltökonomische Gesamtrechnung 
(UGR): Der 1990 eingerichtete Beirat „Umwelt-
ökonomische Gesamtrechnung" berät das Bun-
desumweltministerium und das Statistische 
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Bundesamt bei der Weiterentwicklung des 
Konzeptes einer Umweltökonomischen Ge-
samtrechnung in Deutschland, mit der eine 
umweltorientierte Ergänzung zu den volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen erarbeitet 
werden soll. Der Beirat hat 15 Mitglieder. Über 
einen Begleitkreis können verschiedene gesell-
schaftliche Gruppen Positionen und Fragestel-
lungen in die Arbeit des Beirats einbringen. 

7. Beratergremium umweltrelevante Altstoffe 
(BUA): Das 19 Mitglieder umfassende Berater-
gremium für umweltrelevante Altstoffe (BUA) 
wurde 1982 ins Leben gerufen und paritätisch 
mit Vertretern des Staates, der Industrie und 
der Wissenschaft besetzt. Es berät die Bundes-
regierung bei der Umsetzung ihres Altstoffpro-
gramms von 1988 u. a. bezüglich Auswahl und 
Bewertung von Altstoffen. Die Stoffberichte 
des BUA dienen als Grundlage für Entschei-
dungsträger in Behörden und Industrie. Seit 
1993 unterstützt es das Bundesumweltministe-
rium außerdem beim Vollzug der EG-Altstoff-
verordnung. 

8. Strahlenschutzkommission (SSK): Die 1974 ge-
gründete Strahlenschutzkommission (SSK) gibt 
dem Bundesumweltministerium Empfehlungen 
zum Schutz der Bevölkerung sowie der Mitar-
beiter in medizinischen Einrichtungen, For-
schung, Gewerbe und kerntechnischen Anla-
gen vor den Gefahren ionisierender und nicht-
ionisierender Strahlung. Die 17 Mitglieder wer-
den für jeweils drei Jahre berufen. 

9. Reaktor-Sicherheitskommission (RSK): Die 
1958 gegründete Reaktor-Sicherheitskommis-
sion (RSK) berät das Bundesumweltministe

-

rium in Angelegenheiten der Sicherheit und 
der Sicherung von kerntechnischen Anlagen 
wie Kernkraftwerken oder Zwischenlagern für 
abgebrannte Elemente. Sie wirkt darüber hin-
aus maßgeblich an der Weiterentwicklung des 
Sicherheitsstandards von kerntechnischen An-
lagen mit. Die in der Regel 18 (derzeit 24) Mit-
glieder der RSK werden in der Regel für drei 
Jahre berufen. 

10. Technischer Ausschuß Anlagensicherheit 
(TAA): Der 1992 eingerichtete Technische Aus-
schuß für Anlagensicherheit berät die Bundes-
regierung in sicherheitstechnischen Fragen, 
die die Verhinderung von Störfällen und die 
Begrenzung ihrer Auswirkungen betreffen, 
und schlägt dem Stand der Sicherheitstechnik 
entsprechende Regeln vor. Entsprechend sei-
ner spezifischen Aufgabenstellungen setzt sich 
der Ausschuß vornehmlich aus Technikern und 
Naturwissenschaftlern zusammen. Die derzeit 
34 Mitglieder des TAA vertreten die Bereiche 
Wissenschaft, Indust rie und Behörden. Der 
Ausschuß wird alle drei Jahre neu konstituiert. 

11. Störfallkommission (SFK): Aufgabe der 1992 
eingerichteten Störfall-Kommission ist es, in Er-
gänzung der Aufgaben des Technischen Aus-
schusses Anlagensicherheit in Form von Fach-
gutachten Möglichkeiten zur weiteren Verbes-
serung der Anlagensicherheit aufzuzeigen, die 
außerhalb des rein technischen Bereichs, z. B. 
im Sicherheitsmanagement liegen. In der SFK 
sind Wissenschaftler sowie Vertreter von 
Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbän-
den und Behörden vertreten. Sie umfaßt derzeit 
26 Mitglieder und wird, ebenso wie der TAA, 
alle drei Jahre neu konstituiert. 

4. Der Agenda 21-Prozeß in Deutschland 

A. Gesellschaftlicher Dialog 
über Umweltziele 

B. Lokale Agenda 21  

C. Vorbildfunktion der öffent-
lichen Hand 

D. Weltausstellung EXPO 2000  

E. Initiativen von Nichtregie-
rungsorganisationen 

A. Gesellschaftlicher Dialog über Umweltziele 

Mit dem neuen Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung ist in Deutschland ebenso wie in anderen Staa-
ten eine breite Diskussion über Umweltziele in Gang 
gekommen. Die Lösung der sehr komplexen Fragen 
von Umwelt und Entwicklung erfordert langfristig 
angelegte, politikübergreifende Strategien. Heraus-
ragende Beispiele für solche Strategien sind das 
Klimaschutzprogramm der Bundesregierung und die 
Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft. Ihre Ver-
wirklichung erfordert die aktive Einbindung der be- 

teiligten Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Die Ausweitung der gesamtgesellschaftlichen 
Diskussion über Umweltziele ist vor diesem Hinter-
grund ein geeignetes Mittel, um die Grundlagen für 
umweltpolitisches Handeln zu verbessern und das 
Eigenengagement privater Akteure zu stärken. 

Bei allen Formen des Dialogs über umweltpolitische 
Ziele ist jedoch zu berücksichtigen, daß ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Interessen in einer plurali-
stischen Gesellschaft naturgemäß in einem Span-
nungsfeld stehen. Der Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessen und dem Gemeinwohl ist 
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Aufgabe des Staates, der einen Konsens zwischen al-
len gesellschaftlichen Gruppen nicht zur Bedingung 
seines Handelns machen kann. Auf die Gefahren des 
Verharrens und der gegenseitigen Blockade im Rah-
men von Dialogprozessen wird u.a. vom Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen hingewiesen, der in sei-
nem Umweltgutachten 1998 ein theore tisches Ver-
fahrensschema zur Beteiligung gesellschaftlicher 
Gruppen vorschlägt. Das Bundesumweltministerium 
hat seinerseits ein Dialogverfahren praktiziert, das 
sowohl eine breite Beteiligung gesellschaftlicher 
Gruppen gewährleistet, als auch die Schrittmacher-
funktion des Staates sicherstellt. 

Dialogprozeß „Schritte zu einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung" 

Der umweltpolitische Dialog mit den Akteuren in 
Wirtschaft und Gesellschaft, der in Deutschland u. a. 
in der Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen und im 
Nationalen Komitee für nachhaltige Entwicklung ge-
führt wird, hat durch die im Juni 1996 von Bundes-
umweltministerin Merkel eingeleitete Initiative 
„Schritte zu einer nachhaltigen, umweltgerechten 
Entwicklung" eine neue Qualität erhalten. Als Auf-
takt des Diskussionsprozesses wurde im Juni 1996 
unter dem Titel „Schritte zu einer nachhaltigen, um-
weltgerechten Entwicklung - Umweltziele und 
Handlungsschwerpunkte für Deutschland" vom Bun-
desumweltministerium ein Diskussionspapier vor-
gelegt, das die folgenden sechs Handlungsschwer-
punkte vorschlug: 

„Schritte zu einer nachhaltigen, umwelt-
gerechten Entwicklung" 
- Umweltpolitische Handlungsschwerpunkte - 

1. Schutz des Klimas und der Ozonschicht 

2. Schutz des Naturhaushalts 

3. Schonung der Ressourcen 

4. Schutz der menschlichen Gesundheit 

5. Umweltschonende Mobilität 

6. Verankerung einer Umweltethik 

Zu jedem dieser Themenbereiche wurden Arbeits-
kreise unter Beteiligung der maßgeblichen gesell-
schaftlichen Gruppen eingerichtet. Ziel war es, über 
einen konstruktiven Dialog der Verantwortlichen zu 
einem Konsens über den vorrangigen Handlungsbe-
darf und über die nächsten Schritte zur Verwirk-
lichung einer nachhaltigen Entwicklung in Deutsch-
land zu kommen. Das Umweltbundesamt und das 
Bundesamt für Naturschutz haben den Dialogprozeß 
der Arbeitsgruppen aktiv mitgestaltet und wissen-
schaftlich unterstützt. 

Die Arbeitskreise haben im Juni 1997 Berichte über 
ihre Arbeit vorgelegt, die zeigen, daß trotz unter-
schiedlicher Interessen der beteiligten Gruppen in 
vielen Fällen eine Annäherung der Positionen und 
schließlich auch eine Verständigung über Hand-
lungsprioritäten, anzustrebende Ziele und mögliche 
Maßnahmen erreicht werden kann. Die Berichte der 

Arbeitskreise sind als Zwischenbilanz der Initiative 
„Schritte zu einer nachhaltigen, umweltgerechten Ent-
wicklung" zu verstehen und stellen einen wich tigen 
Beitrag zur umweltpolitischen Prioritätensetzung dar. 

Das Bundesumweltministerium schlägt auf dieser 
Basis Qualitäts- und Handlungsziele sowie Maßnah-
men für die verschiedenen Akteure vor. Im nächsten 
Schritt wird den gesellschaftlichen Gruppen erneut 
Gelegenheit gegeben, diese Ziele zu diskutieren und 
dabei auch weitere eigene Beiträge einzubringen. 
Auf diese Weise soll ein möglichst breiter Konsens 
über die umweltpolitische Agenda der nächsten Jah-
re und gleichzeitig eine Mobilisierung der Kreativität 
und des Engagements a ller gesellschaftlichen Grup-
pen erreicht werden. 

Enquête-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt" 

Die Enquête-Kommission „Schutz des Menschen 
und der Umwelt - Ziele und Rahmenbedingungen 
einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwick-
lung" hat mit der Bundestags-Drucksache 13/7400 
vom 7. April 1997 ihren Zwischenbericht vorgelegt. 
Unter dem Titel „Konzept Nachhaltigkeit - Funda-
mente für die Gesellschaft von morgen" beschreibt 
er die bisherige Tätigkeit der Enquête-Kommission 
und legt dar, auf welche Schwerpunkte sich die wei-
tere Arbeit der Kommission bis zum Ende der Legis-
laturperiode konzentrieren wird. Die weitere Arbeit 
wird sich darauf konzentrieren, aufbauend auf Er-
kenntnisse an praktischen Anwendungsfeldern wie 
Bauen und Wohnen, Flächennutzung, dem Säure-
eintrag in Böden sowie dem Materialkreislauf in der 
Informationstechnik Verfahren für die Formulierung 
von Umweltqualitätszielen festzulegen. Das Umwelt-
bundesamt hat die Erarbeitung des Zwischenberichts 
der Enquête-Kommission unterstützt, indem es im 
Mai 1996 Vorschläge für Umweltqualitätsziele zur 
Operationalisierung des Leitbilds der nachhaltigen 
Entwicklung vorlegte. Das Bundesbauministerium 
stellte Datenmaterial zum Beispielfeld Bauen und 
Wohnen zur Verfügung und richtete im Oktober 1997 
gemeinsam mit der Enquête-Kommission einen 
Workshop „Stoffströme und Kosten in den Bereichen 
Bauen und Wohnen" aus. 

Umweltpakte und Umweltpläne 

Auch die Länder entfalten zahlreiche Aktivitäten, um 
nichtstaatliche Akteure aktiv in den Umweltschutz 
einzubinden. So hat z. B. Bayern 1995 einen „Um-
weltpakt" mit der bayrischen Wi rtschaft geschlossen, 
der u. a. sehr konkrete Ziele für die Verkehrsverlage-
rung von der Straße auf die Schiene oder für den Ein-
satz regenerativer Energien vörsieht. Niedersachsen 
hat einen gesellschaftlichen Diskussionsprozeß zur 
Entwicklung von „Bausteinen" zur Umsetzung der 
Agenda 21 gestartet. 

Mittlerweile hat der überwiegende Teil der Bun-
desländer das Klimaschutzprogramm der Bundes-
regierung zum Anlaß genommen, länderspezifische 
Klimaschutzprogramme zu entwickeln und umzuset-
zen. 
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B. Lokale Agenda 21 

Im Kapitel 28 der Agenda 21 wird gefordert, daß 
„jede Kommunalverwaltung in einen Dialog mit 
ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und der 
Privatwirtschaft eintreten und eine kommunale 
Agenda 21 beschließen soll". 

Auch in zahlreichen deutschen Gemeinden ist, teils 
auf Initiative der Bürger, teils auf Initiative der Ver-
waltungen, ein Prozeß in Gang gekommen, bei dem 
staatliche und nichtstaatliche Akteure (Schulen, 
Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Industrieunter-
nehmen, Kirchen) gemeinsam sogenannte „Lokale 
Agenden 21" erarbeiten, in denen z. B. Stoffströme 
und Energieverbrauch ganzheitlich betrachtet, und 
systematisch Verbesserungsmöglichkeiten ausgelotet 
werden. 

Aufgrund ihrer spezifischen Funktionen und Auf-
gaben stellen die Kommunen eine Handlungsebene 
mit erheblichen Potentialen sowohl im Bereich der 
Energieeinsparung, der Verkehrsorganisation und 
des Arten- und Biotopschutzes dar. Kommunen 

• erstellen in eigener Verantwortung Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne, 

• organisieren den öffentlichen Personennahver-
kehr, 

• versorgen die Bevölkerung mit Trinkwasser und 
Energie und 

• sind verantwortlich für die Entsorgung von Ab-
wasser und Abfällen. 

• Sie sind darüber hinaus häufig Eigentümer von 
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindergärten 
und Schwimmbädern. 

Daraus leiten sich für die Kommunen zahlreiche 
direkte Handlungsmöglichkeiten, wie z. B. Energie-
einsparung in ihren Gebäuden, die Berücksichtigung 
von Klimaschutzzielen bei der Beschaffung oder den 
Einsatz von sparsamen Fahrzeugen im Fuhrpark. Als 
kommunale Energieversorger, Träger des öffent-
lichen  Personennahverkehrs, der öffentlichen Abf all-
behandlung und der Abwasserbeseitigung üben die 
Kommunen Managementfunktionen aus. In kommu-
nalen Umwelt- und Energieberatungseinrichtungen 
kann die Bevölkerung zu Energieeinsparung, um-
weltverträglicher Mobilität und Abfallvermeidung 
motiviert werden. 

Belange des Umweltschutzes hatten in den Kommu-
nen auch in der Vergangenheit schon einen hohen 
Stellenwert. Dies ist insbesondere auf das in 
Deutschland hoch entwickelte Instrumentarium der 
kommunalen Entwicklungsplanung (Bauleitplanung, 
Landschaftsplanung, Umweltinfrastruktur) zurück-
zuführen (—>Kapitel III.6, Artenvielfalt und Lebens-
räume, sowie -* Kapitel IV.5, Raum- und Siedlungs-
entwicklung). Auch partizipatorische Elemente (Bür-
gerbeteiligung) sind in der kommunalen Selbstver-
waltung in Deutschland besonders stark entwickelt. 
Daher werden die Entscheidungsprozesse auf kom-
munaler Ebene bereits in hohem Maße den Zielset-
zungen der Agenda 21 gerecht. Darüber hinaus ha-
ben mehrere hundert Gemeinden mit der Ausarbei-
tung einer „Lokalen Agenda 21" begonnen. Dieser 
Prozeß steht erst am Anfang. Fast alle mittleren und 
großen Städte haben sich mittlerweile die Erarbei-
tung kommunaler Agenden 21 zum Ziel gesetzt. 
Diese Entwicklung wird von der Bundesregierung 
durch Forschungs- und Beratungsprojekte gefördert 
und begleitet. 

Projekte der Bundesregierung zur Förderung 
des Kommunalen Agenda-21-Prozesses 

Aufgrund des verfassungsmäßigen Grundsatzes 
der kommunalen Selbstverwaltung entscheiden die 
Städte, Gemeinden und Landkreise eigenverant-
wortlich über die Aufstellung einer Lokalen Agen-
da 21. Der Bund kann den „Lokale Agenda 21-Pro-
zeß" neben konkreten rahmensetzenden Maßnah-
men durch die Förderung von Modellprojekten, die 
Vergabe von Forschungsvorhaben oder die Bereit-
stellung von Planungshilfen unterstützen. Dies er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit den kommuna-
len Spitzenverbänden Deutscher Städtetag, Deut-
scher Städte- und Gemeindebund und Deutscher 
Landkreistag. 

Köpenicker Modell 

Beispiel dafür ist ein vom Bundesumweltministe-
rium gefördertes Forschungsvorhaben in Berlin-
Köpenick, in dem die Erarbeitung einer Lokalen 
Agenda wissenschaftlich begleitet wird. Inhaltliche 
Schwerpunkte der wissenschaftlichen Begleitstu-
die sind u. a. eine umweltverträgliche Stadt- und 
Regionalplanung, die Verkehrsvermeidung und 

-verlagerung, ein rationeller Energieeinsatz, aber 
auch Themen wie Arbeitsplätze im Umweltschutz, 
Förderung regionaler Märkte und Nord-Süd-Part-
nerschaft. Ziel der Studie ist es, über die Darstel-
lung und Bewertung des Prozesses übertragbare 
Empfehlungen in Form von Arbeitsblättern zu erar-
beiten, um anderen Gemeinden die Durchführung 
des Agenda 21-Prozesses zu erleichtern. 

Forschungsvorhaben „ Umweltwirksamkeit 
kommunaler Agenda 21-Pläne 

Darüber hinaus wurde 1996 ein Forschungsvorha-
ben „Umweltwirksamkeit kommunaler Agenda 21 
- Pläne zur nachhaltigen Entwicklung" an den 
Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiati-
ven (ICLEI) in Freiburg vergeben. Auf der Grund-
lage einer Einschätzung des Wirksamkeitspoten-
tials der jeweiligen Umsetzungsschritte der Loka-
len Agenda soll eine praxisorientierte Arbeitshilfe 
erstellt werden. Projektbegleitend wurde bereits 
ein umfassender Informations- und Erfahrungsaus-
tausch (Zusammenschluß von Städten in Worknets, 
Durchführung von Workshops, kontinuierlich er-
scheinende Rundbriefe u. a.) eingeleitet. 
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Beirat Lokale Agenda 21 

Außerdem wurde im September 1996 ein Beirat 
konstituiert, der sich auch als Begleitgremium des 
Lokale Agenda-Prozesses in Deutschland versteht 
und z. Z. die vom Deutschen Städtetag initiierte 
Themen- und Terminkoordinierung weiterführt. In 
dem Beirat wirken die Bundesregierung, kommu-
nal ausgerichtete Verbände und Institutionen, 
Nicht-Regierungsorganisationen und „Vorreiter"

--

Städte wie auch die Transferstelle für nachhaltige 
Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen mit. 

F+E-Vorhaben 
„Neue Dialogformen und Kommunikationsstile" 

Ergänzt werden die Aktivitäten des Bundesum

-

weltministeriums in diesem Arbeitsfeld durch das 

Kommunale Klimaschutzkonzepte 

Nach 1990 haben viele Städte und Gemeinden in 
Deutschland begonnen, kommunale Klimaschutz-
konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Mittler-
weile liegen weit mehr als 200 derartiger Konzepte 
vor. Städte wie Düsseldorf, Frankfurt/Main, Freiburg, 
Hannover, Heidelberg, Kassel, Rheinsberg oder Saar-
brücken haben sich im Klimaschutz überdurch-
schnittlich engagiert und gelten inzwischen auch 
über die nationalen Grenzen hinaus als vorbildlich. 

Im Auftrag des Bundesumweltministeriums hat das 
Deutsche Institut für Urbanistik, Berlin, in Abstim-
mung mit den kommunalen Spitzenverbänden einen 
Leitfaden zur Erarbeitung kommunaler Klimaschutz-
konzepte erarbeitet, der 1997 veröffentlicht wurde. 
Auch die von den Ländern gegründeten Energie-
agenturen unterstützen die Entwicklung von kom-
munalen Klimaschutzkonzepten. Gefördert werden 
die Kommunen bei ihren Klimaschutzaktivitäten 
auch durch die kommunalen Spitzenverbände. 

C. Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 

Greening the Government 

Ebenso wie private Haushalte und Wirtschaftsunter-
nehmen beeinflussen staatliche Institutionen die Um-
welt. Aufgrund ihrer organisatorischen Größe, ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Bürgernähe 
sind Bund, Länder und die 14 561 deutschen Ge-
meinden über ihre gesetzlichen Aufgaben hinaus - 
bedeutende umweltpolitische Akteure. Wichtige An-
satzpunkte für den Umweltschutz in den Aufgaben-
bereichen der Bundesregierung sind: 

• Umweltfreundliche Beschaffung: Über das öffent-
liche Beschaffungswesen leisten staatliche Institu-
tionen einen erheblichen Beitrag zur qualitativen 
Veränderung einer Produktpalette. Bereits 1985 
wurde im Vergaberecht klargestellt, daß in die Lei-
stungsbeschreibungen öffentlicher Aufträge auch 
Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von 
Waren und Dienstleistungen aufgenommen wer-
den können. Dabei sind die Grundsätze der Wir

--

F+E-Vorhaben „Neue Dialogformen und Kommu-
nikationsstile in Zusammenhang mit der Umset-
zung der Agenda 21". Ziel ist eine sozialwissen-
schaftliche Erforschung und modellhafte Weiter-
entwicklung der sozialen Innovationen im Be-
reich von Dialog und Kommunikation, die im 
Zuge der Umsetzung der Agenda 21 notwendig 
werden. 

Internationale Jugendarbeit 

Auch in der durch die Bundesregierung geförder-
ten Internationalen Jugendarbeit spielen die The-
men „Umwelt" und „Agenda 21" eine große Rolle. 
International zusammengesetzten Gruppen junger 
Menschen sollen Umweltthemen praktisch nahe-
gebracht werden. 

schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Auch 
das im Oktober 1996 in Kraft getretene Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz verpflichtet die 
öffentliche Hand, bei der Beschaffung auf Um-
weltkriterien wie Langlebigkeit, Reparaturfreund-
lichkeit und Wiederverwertbarkeit zu achten. 
Wird das Nachfragepotential der öffentlichen 
Hand gezielt zum Einkauf umweltfreundlicher 
Produkte eingesetzt, so wirkt sich dies doppelt 
aus: als direkte Umweltentlastung und als Förde-
rung dieser Produkte. Indem die öffentliche Hand 
mit gutem Beispiel vorangeht, kann sie für private 
Käufer eine Signalfunktion übernehmen. Die 
große Nachfrage kann bestimmten Produkten ggf. 
über die Rentabilitätsschwelle hinweghelfen. 

• Betrieb und Unterhaltung von Anlagen und 
Gebäuden: Umweltverträglichkeitsprüfungen für 
bauliche Anlagen und Infrastrukturvorhaben stel-
len sich, daß die ökologischen Auswir-kungen ge

-

ring gehalten bzw. durch geeignete Maßnahmen 
ausgeglichen werden. Wichtig sind auch die viel-
fältigen Möglichkeiten zur Energieeinsparung im 
Gebäudebereich. 

• Fortbildung und Motivation der Mitarbeiter: Vor-
aussetzung für eine wirkungsvolle Integration des 
Umweltschutzes in die Aufgabenerfüllung ist die 
Verankerung von Umweltverantwortung in der 
Organisation einer Behörde. Breit angelegte Maß-
nahmen zur Aus- und Fortbildung von Bedienste-
ten durch Bildungseinrichtungen des Bundes in 
Umweltfragen tragen dazu bei, das Problembe-
wußtsein und Umweltengagement bei den betrof-
fenen Mitarbeitern deutlich zu erhöhen. 

• Aufgabenorganisation: Mit der Benennung von 
Umweltbeauftragten oder mit der Zuweisung 
einer Koordinierungsaufgabe für den Umwelt-
schutz an bestimmte Organisationseinheiten auf 
allen Ebenen der Verwaltung - von den Ministe-
rien bis hin zu örtlichen Dienststellen - wurden 
nicht nur formale Zuständigkeiten geschaffen, 
sondern Veränderungsprozesse im Sinne einer 
stärkeren Integration des Umweltschutzes in das 
Verwaltungshandeln bewirkt. 
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Baumaßnahmen des Bundes: 
die neue Hauptstadt Berlin 

Die Verlegung des Parlaments- und Regierungssitzes 
in die Hauptstadt Berlin macht umfangreiche Neu-
bauten und Gebäudesanierungen erforderlich, von 
denen eine ökologische Signalfunktion ausgehen 
soll. Auf die Planungen wird im Rahmen des Kapi-
tels IV.5, Raumordnung und Siedlungswesen, detail-
liert eingegangen. 

Bundesliegenschaften 

Die Bundesforstverwaltung betreut in drei Forst-
inspektionen eine Waldfläche von ca. 413 ha. Auf 
3/4 der Flächen (305 000 ha) werden Naturschutzauf-
gaben wie Biotop- und Artenschutz vorgenommen. 
Derzeit wird im Rahmen eines 15jährigen Vorhabens 
eine Waldbiotopinventur durchgeführt. 

Wehr- und Zivildienst 

Die Bundeswehr ist mit etwa 340 000 Soldaten und 
145 000 zivilen Mitarbeitern, mit ca. 430 000 Hektar 
Liegenschaften, 140 000 Fahrzeugen, 2 000 Flug-
zeugen und 250 Schiffen die größte staatliche Orga-
nisation in Deutschland. Im Übungsbetrieb, beim 
Unterhalt der Liegenschaften und im Beschaffungs-
wesen wird ökologischen Belangen ein hoher Stel-
lenwert eingeräumt. Zu den Umweltschutzaktivitä-
ten der Bundeswehr wurde eingehend im Bericht der 
Bundesregierung anläßlich der Sondergeneralver-
sammlung der Vereinten Nationen (Februar. 1997) 
sowie in den Jahresberichten der Bundesregierung 
berichtet. 

Mehr als 5 000 von insgesamt etwa 136 000 Zivil-
dienstleistenden (Jahresdurchschnittszahl) verrich-
ten ihren Dienst in Umweltschutzeinrichtungen bei 
Verbänden und Kommunen. Die Aufgabenschwer-
punkte liegen im praktischen Umweltschutz (Auf-
forstung von Windbrüchen, Rekultivierung von Ab-
falldeponien, Einrichtung von Krötenschutzzäunen 
u. ä.). In Einführungslehrgängen werden die Zivil-
dienstleistenden auf ihre zukünftigen Aufgaben im 
Umweltschutz vorbereitet. Die Zivildienstschule 
Barth/Gut Glück (Mecklenburg-Vorpommern) bietet 
Seminare vom allgemeinen Naturschutz bis hin zu 
Wald- und Gewässerökologie an. 

D. Weltausstellung Expo 2000 in Hannover: 
Modelle für den globalen Wandel 

Zum ersten Mal in der 150jährigen Geschichte der 
Weltausstellungen wird Deutschland in den Monaten 
Juli bis Oktober 2000 die Weltausstellung ausrichten. 
Mehr als 100 Länder werden unter dem Motto 
„Mensch - Natur - Technik" ihre Lösungen für die 
Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung 
präsentieren und das Thema Nachhaltige Entwick-
lung verstärkt in das gesellschaftliche Bewußtsein 
rücken. Für alle Teilnehmer verbindlich ist das 
Thema „Mensch-Natur-Technik", Grundlage ist die 
Agenda 21. In einem sogenannten Themenpark wer-
den exemplarische Lösungsansätze für elf Einzel-
themen präsentiert. 

Themenpark der EXPO 2000 

1. Das Neue 

2. Der Mensch 

3. Umwelt: Landschaft, Klima 

4. Die Ernährung 

5. Die Gesundheit 

6. Wissen: Information und Kommunikation 

7. Zukunft der Arbeit 

8. Mobilität 

9. Energie 

10. „Basic Needs" 

11. Das 21. Jahrhundert 

Im Themensegment Umwelt wird das Spannungsver-
hältnis von Umweltschutz und weltweiter ökonoomi-
scher Entwicklung behandelt. Die Vielfalt der Land-
schaften und Klimazonen sowie die Folgen der 
Klimaveränderungen sollen anschaulich gemacht 
werden. In neun „Gärten der Nachhaltigkeit" wer-
den Lösungsmöglichkeiten für ausgewählte Umwelt-
probleme angeboten. Der zentrale Ausstellungs-
bereich auf dem Weltausstellungsgelände wird mit 
Projekten im gesamten Bundesgebiet und in anderen 
Teilen der Welt verknüpft. Neben ressourcenscho-
nenden und schadstoffarmen Verfahren sollen vor-
bildliche Projekte u.a. aus den Bereichen Verkehr, 
Wohnungsbau, Naturschutz und Landwirtschaft prä-
sentiert werden. 

Deutschland kann im Jahr 2000 auf 10 Jahre Wieder-
vereinigung zurückblicken. Einige der Erfahrungen 
mit der Bewältigung der Folgen jahrelangen Raub-
baus an der Umwelt und mit dem Aufbau zukunfts-
fähiger Strukturen könnten für andere Länder und 
Regionen von großem Wert sein. Die Region Bitter-
feld/Dessau/Wittenberg mit ihren Chemiestandorten 
und Braunkohletagebauen soll in diesem Sinne eine 
„Reformlandschaft des 21. Jahrhunderts " präsen-
tieren und wurde als „Korrespondenzstandort" der 
Weltausstellung ausgewählt. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend wird unter dem Schwerpunkt „Solidari-
tät der Generationen" im Themenbereich „Der 
Mensch" Gesichtspunkte der Weltbevölkerungsent-
wicklung, des Zusammenlebens der Generationen 
sowie geschlechtsspezifische Fragestellungen beson-
ders thematisieren. Zur gezielten Ansprache junger 
Menschen wird eine „Kinder- und Jugendplattform" 
veranstaltet. 

Auf einem Symposium sollen im Rahmen der EXPO 
Möglichkeiten diskutiert werden, mit denen die 
Beteiligung von Frauen an Verantwortung und Ent-
scheidungen in allen gesellschaftlichen Bereichen 
- nicht zuletzt im Umweltbereich - weltweit ver-
größert werden können. 

Im Mittelpunkt des Schwerpunktbereichs „Das 
21. Jahrhundert" steht die nachhaltige Stadt- und 
Siedlungsentwicklung. 

 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

E. Initiativen von Nichtregierungsorganisationen 

Der Umweltschutz hat für die deutsche Bevölkerung 
einen hohen Stellenwert, wenn sich auch andeutet, 
daß er in jüngster Zeit im Vergleich zu anderen ge-
sellschaftspolitischen Themen wie z. B. der Arbeits-
losigkeit an Bedeutung verloren hat. Mehr als 4 Mio. 
Bürger sind Mitglieder von Umwelt- und Natur-
schutzverbänden. Die mitgliederstärksten Verbände 
sind Greenpeace, der World Wildlife Fund (WWF), 
der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der 
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Etwa 
100 Organisationen sind im Deutschen Naturschutz-
ring (DNR) als größtem Umweltschutzdachverband 
Europas zusammengeschlossen. 

Die Umweltverbände haben in den vergangenen 
Jahren das Protestgruppenimage der Gründungs-
phase weitgehend abgelegt. Dies belegen vielfältige 
nationale und internationale Initiativen in gezielter 
Kooperation mit Politik und Wirtschaft. So basiert 
z. B. die 1992 in Rio verabschiedete Konvention zum 
Schutz der biologischen Vielfalt auf den Arbeiten der 
International Union for the Conservation of Nature 
(IUCN). Immer häufiger kommt es auch zu Koopera-
tionen zwischen Umweltverbänden und Wi rtschaft. 
So führte z. B. der World Wildlife Fund ein Umwelt-
zeichen für Fisch und für Holz aus nachhaltiger Pro-
duktion ein. Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) hat gemeinsam mit der Kaufhauskette Her-
tie, der Naturschutzbund Deutschland (NABU) mit 
der Lebensmittelkette Tengelmann eine ökologisch 
orientierte Sortimentsgestaltung in Angriff genom-
men. 

Im Rahmen eines Schwerpunktthemas beschäftigte 
sich der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
in seinem Jahresgutachten 1996 eingehend mit der 
Rolle der Umweltverbände für die Operationalisie-
rung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung. 

Den Umweltverbänden rät der SRU in diesem Zu-
sammenhang, sich weiter von ihrer Rolle als politi-
sche Protestakteure zu entfernen und noch mehr Dia-
logbereitschaft auf der Basis der Anerkennung unter-
schiedlicher legitimer gesellschaftlicher Interessen 
zu entwickeln. Auch bei der eigenen Basis müsse 
darauf hingewirkt werden, Umweltinteressen nicht 
isoliert zu sehen, sondern einen Ausgleich mit ökono-
mischen und sozialen Interessen zu suchen. 

Nationales Komitee für Nachhaltige Entwicklung 

Das Nationale Komitee für Nachhaltige Entwicklung 
bildet das zentrale Dialoggremium der Bundesregie-
rung im Rio-Prozeß für Umwelt und Entwicklung. Es 
wurde im Juni 1991 von Bundeskanzler Kohl als 
Nationales Komitee für die Vorbereitung der VN-Kon-
ferenz Umwelt und Entwicklung 1992 berufen. 1994 
wurde das Komitee in „Nationales Komitee für Nach-
haltige Entwicklung" umbenannt. Das Nationale 
Komitee hat die Aufgabe, die Bundesregierung im 
Rio-Folgeprozess zu beraten und zu unterstützen. Es 
besteht aus 36 Mitgliedern aus den Bereichen Um-
welt, Entwicklung, Wissenschaft und Forschung, 
Handel und Industrie, Gewerkschaften, Kirchen, 
Landwirtschaft, Frauen, Jugend, Bund, Länder, Ge

-

meinden sowie Einzelpersönlichkeiten. Das Natio-
nale Komitee hat aus Anlaß der VN-Sondergeneral-
versammlung 1997 den Bericht „Zeit zu Handeln 
5 Jahre nach Rio: Die Aktivitäten der gesellschaft-
lichen Gruppen für eine nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland" vorgelegt, der vom Bundesumwelt-
ministerium herausgegeben wurde. 

Forum Umwelt & Entwicklung 

Die Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen 
(NRO'en) im Rio-Folgeprozeß werden in Deutschland 
vom Forum Umwelt & Entwicklung koordiniert. Das 
Forum wurde anläßlich der VN-Konferenz für Um-
welt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro gegrün-
det. In ihm arbeiten etwa 60 Einzelorganisationen so-
wie Netzwerke von Nicht-Regierungsorganisationen 
zusammen. Wesentliche Aufgabe des Forums ist die 
Überprüfung und Förderung der Umsetzung der 
Agenda 21 auf nationaler und internationaler Ebene. 
Die kontinuierliche inhaltliche Arbeit findet in der-
zeit elf Arbeitsgruppen statt, die sich mit verschie-
denen Themen (z. B. Klima, Biologische Vielfalt, Wü-
stenbildung, Frauen) befassen. Die Arbeitsgruppen 
entwickeln gemeinsame Analysen, Stellungnahmen 
und Empfehlungen und planen Maßnahmen für die 
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Auf internationaler 
Ebene verfolgen sie die zwischenstaatlichen Tagun-
gen und Konferenzen im Bereich Umwelt und Ent-
wicklung und arbeiten in den entsprechenden inter-
nationalen NRO-Netzwerken mit. Das Forum hat als 
Koordinierungsstelle für die deutschen Umwelt- und 
Entwicklungs-NRO's wesentlich zur Information der 
Bevölkerung und zur Umsetzung der Rio-Ergebnisse 
beigetragen. 

Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen (AGU) 

Die 1970 eingerichtete Arbeitsgemeinschaft für Um-
weltfragen e. V. fördert den umweltpolitischen Erfah-
rungsaustausch. Der Hauptausschuß setzt sich aus 
sechs Gruppen zusammen, in denen im ausgewoge-
nen Verhältnis Vertreter aus Politik und Verwaltung, 
Wirtschaft und Technik, Wissenschaft und For-
schung, Arbeitnehmer- und Verbraucherorganisatio-
nen sowie Umweltschutzvereinigungen zusammen-
arbeiten. In fünf Fachausschüssen findet frühzeitiger 
Informationsaustausch über aktuelle umweltpoliti-
sche Fragen statt. Seit 1992 hat sich die AGU im 
Zuge des Rio-Prozesses verstärkt mit den verschiede-
nen Aspekten der Integration des Umweltschutzes in 
andere Politik- und Lebensbereiche auseinanderge-
setzt. 

Initiativen der Wirtschaft 

Industrie und Handwerk sind nicht nur Adressaten 
umweltpolitischer Maßnahmen, sondern begreifen 
den Umweltschutz in wachsendem Maße als wirt-
schaftliche Chance (—> Kapitel II.1, Umweltorientierte 
Unternehmensführung). Mehr als 450 umweltorien-
tierte Unternehmen haben sich im Bundesdeutschen 
Arbeitskreis für umweltbewußtes Management 
(B.A.U.M.) zusammengeschlossen. Viele von ihnen 
wirken im International Network for Environmental 
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Management (INEM) mit, dem über 5000 Unterneh-
men auf fünf Kontinenten angehören. Immer mehr 
Unternehmen gehen dazu über, neben Geschäfts 
und Sozialberichten auch jährliche Umweltberichte 
vorzulegen. 

Die Sortimentsgestaltung des Handels berücksichtigt 
in zunehmendem Maße ökologische Kriterien. Ein 
gestiegenes Umweltbewußtsein bei den Verbrau-
chern und den Verbraucherorganisationen unter-
stützt diesen Prozeß. 

In vielen Bereichen ist die Wirtschaft mit ihren Ver-
bandsorganisationen zu einem wichtigen Partner der 
Umweltpolitik geworden. Das zeigt sich u.a. an der 
großen Zahl freiwilliger Selbstverpflichtungen, die 
mitunter langwierige Rechtssetzungsverfahren ent-
behrlich machen, so daß angestrebte Ziele um so 
rascher erreicht werden (—> Kapitel II.1, Wirtschaft 
und Umwelt). 

Viele Wirtschaftsverbände haben sich des Themas 
der nachhaltigen Entwicklung angenommen und für 
ihren Bereich Ziele definiert. Ein Beispiel hierfür ist 
der Verband der Chemischen Industrie, der im Dia-
log mit dem Bundesumweltministerium Verfahren 
zur Festlegung und Umsetzung von Umweltzielen er-
arbeitet hat. Gemeinsam mit der IG Chemie hat der 
VCI im Zeitraum von März 1996 bis April 1997 das 
Diskussionsprojekt „Bausteine für ein zukunftsfähi-
ges Deutschland" durchgeführt. Über 100 „Bau-

steine" für ein zukunftsfähiges Deutschland und ins-
besondere für die Umsetzung des Leitbildes der 
nachhaltigen Entwicklung im Bereich der Chemi-
schen Industrie wurden entwickelt. 

Umweltstiftungen 

Beachtliche Aktivitäten auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes leistet in Deutschland eine Vielzahl p rivater 
Stiftungen, wie z. B. die Stiftung OroVerde zum 
Schutz der Tropenwälder, die Stiftung Europäisches 
Naturerbe und die Michael Otto-Stiftung für Um-
weltschutz, die sich primär dem Schutz und Erhalt 
des Mediums Wasser widmet. Die größte p rivate För-
dereinrichtung für den Umweltschutz in Europa ist 
die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Sie wur-
de am 18. Juli 1990 aus dem Privatisierungserlös des 
Salzgitterkonzerns (ca. 2,5 Mrd. DM) als selbständige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts zweckgebunden für 
die Umweltförderung ins Leben gerufen. Jährlich 
stehen ca. 140 Mio. DM für innovative Umwelt-
schutzprojekte zur Verfügung. Bis Ende 1997 wurden 
mit 1,2 Mrd. DM ca. 2 600 Projekte in erster Linie im 
Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen geför-
dert. Durch die Eigenanteile der jewei ligen Projekt-
partner hat die Stiftung in nur 7 Jahren ihrer Tätig-
keit Investitionen in der Größenordnung von über 
1,5 Mrd. DM angeschoben und den ökologischen 
Strukturwandel in der deutschen Wi rtschaft damit 
maßgeblich vorangebracht. 
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Kapitel II: Querschnittsorientierte Maßnahmen 

1. Wirtschaft und Umwelt 

A. Volkswirtschaftliche Daten 
B. Die Umweltschutzbranche 
C. Arbeitsplatzeffekte des 

Umweltschutzes 

D. Umweltorientierte Unter-
nehmensführung 

E. Umwelt und Finanzdienst-
leistungen 

F. Produktbezogener 
Umweltschutz 

G. Selbstverpflichtungen 
der Wirtschaft 

A. Volkswirtschaftliche Daten 

Umweltschäden verursachen Kosten. Das gilt auf 
volkswirtschaftlicher Ebene, zeichnet sich aber auch 
in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation immer 
deutlicher ab. Umweltgüter wie unbelastetes Wasser, 
unbelastete Luft, unbelastete Böden und stabiles 
Klima sind die Basis der landwirtschaftlichen und der 
industriellen Produktion. Sie stellen eine Kategorie 
von Kapital dar, das durch Rohstoffentnahme und 
Umweltbelastungen in seinem Wert verändert wird. 
Die statistische Erfassung dieser Veränderungen ist 
die Aufgabe der Umweltökonomischen Gesamtrech-
nung (—> Kapitel II.4, Umweltberichterstattung). 

Zu den Kosten der Umweltinanspruchnahme in 
Deutschland zählen insbesondere 

• Waldschäden und Korrosionsschäden an Gebäu-
den und historischen Denkmalen durch sauren 
Regen, 

• Gesundheitsbelastungen durch Schadstoffe und 
Lärm, 

• Kosten für die Sanierung von Bodenaltlasten an 
Deponie- und Industriestandorten, 

• Kosten für die Aufbereitung schadstoffbelasteten 
Grundwassers oder Uferfiltrats zu Trinkwasser, 

• Kosten für die Entsorgung schadstoffbelasteten 
Baggerguts z. B. aus den Fahrrinnen des Rotter-
damer und des Hamburger Hafens, 

• zurückgehende Fangmengen in der Fischereiwirt-
schaft. 

Die langfristigen Schäden, die weltweit durch Arten-
schwund und Verlust an landwirtschaftlich nutzba-
ren Böden verursacht werden oder gar die Kosten 
des Klimawandels dürften ein Vielfaches dieser Sum-
me betragen. 

Umweltschutzausgaben 

Die Mittel, die in den vergangenen Jahrzehnten in 
Deutschland in die Vermeidung von Umweltschäden 
investiert wurden, haben sich rasch amortisiert. Die 
volkswirtschaftliche Rentabilität von Umweltschutz-
investitionen schwankt je nach Maßnahme zwischen 
1 : 1,5 (Lärmschutz) und 1 : 20 (Entschwefelung von 
Kraftwerken). Zugleich hat der Umweltschutz erheb-
liche Arbeitsplatzeffekte ausgelöst und zur Moder-
nisierung der Volkswirtschaft beigetragen. Umwelt-
schutz bedeutet aber in der Regel auch Kostenbela-
stungen für produzierende Unternehmen und für die 
öffentliche Hand. 

Bemerkenswert an der Ausgabenentwicklung in 
den alten Ländern ist der deutliche Rückgang der 

Die Kostenseite des Umweltschutzes in Mrd. DM (in jeweiligen Preisen, nur alte Länder) 

1975 1980 1985 1990 1994 1995 

Umweltschutz-Anlagevermögen des Staates *) 	 72 124 165 220 305 316 

Umweltschutz-Anlagevermögen 
des Produzierenden Gewerbes **) 	 22 35 51 83 105 107 

Umweltschutzinvestitionen Staat 	 4,7 8,1 6,8 10,4 10,8 10,6 

Umweltschutzinvestitionen Produzierendes Gewerbe 	 2,5 2,7 5,6 7,2 4,8 4,2 

Laufende Umweltausgaben Staat 	 3,0 4,7 6,4 9,3 13,5 13,5 

Laufende Umweltausgaben Produzierendes Gewerbe 	 3,2 5,2 7,9 11,2 14,0 14,8 

Anteil der Umweltausgaben am BIP 	 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 

•*) öffentliches Umweltanlagevermögen 1995: 91 Prozent Gewässerschutz, 7 Prozent Abfallbeseitigung 
**) privates Umweltanlagevermögen 1995: 55 Prozent Luftreinhaltung, 29 Prozent Gewässerschutz 

Quelle:  Statistisches Bundesamt 
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industriellen Umweltschutzinvestitionen im Zeitraum 
1990/1995. Hierin zeigt sich die inzwischen abge-
schlossene Nachrüstung von Altanlagen im Bereich 
von Industrieanlagen, aber auch ein Trend zu um-
weltschonenden Produktionsverfahren, bei denen 
sich die Installation nachgeschalteter Reinigungs-
techniken häufig erübrigt. Der Anteil der Umwelt-
schutzausgaben von 1,4 Prozent am Bruttoinlands-
produkt entspricht in etwa den Werten Frankreichs 
(1,4 Prozent) und der USA (1,6 Prozent). 

Umweltschutzinvestitionen in den neuen Ländern 

Im Zeitraum 1990-1994 förderte die Bundesregierung 
in den neuen Bundesländern Umweltschutzinvesti-
tionen mit Zuschüssen und Darlehn in Höhe von 
ca. 40 Mrd. DM 4). Gefördert wurden Projekte in den 
Bereichen Trinkwasserversorgung, Abwasserreini-
gung, Abfallentsorgung, Altlastensanierung sowie 
Abluftreinigung bei Kraftwerken und Industrieanla-
gen. Die Umweltschutzinvestitionen des Produzie-
renden Gewerbes in den neuen Ländern betrugen im 
Zeitraum 1991-94 ca. 10,8 Mrd. DM. Das entspricht 
10,6 Prozent der Gesamtinvestitionen. 

B. Die Umweltschutzbranche 

Der Weltmarkt für Umweltschutzgüter zählt zu den 
dynamisch wachsenden Zukunftsmärkten und hat 
nach Schätzungen der OECD gegenwärtig ein Volu-
men von ca. 430 Mrd. DM. Die Wachstumsprognosen 
reichen von jährlich 5-6 Prozent (OECD) über 7,5 Pro-
zent (Environmental Technology Expo rt  Council der 
USA) bis zu 8 Prozent im Zeitraum 1995/2010 (Japa-
nisches Industrieministerium MITI). 

Der konsequenten Politik der Umweltvorsorge ver-
dankt Deutschland seine hervorragende Posi tion 
beim Export  von Umwelttechnik. Der deutsche 
Welthandelsanteil bei potentiellen Umweltschutzgü-
tern betrug 1995 18,7 Prozent. Damit liegt Deutsch-
land erstmals seit 1993 wieder an erster Stelle vor 
den USA (18,5 Prozent). An dritter Stelle folgt Ja-
pan (14,5 Prozent) mit seit Jahren aufsteigender 
Tendenz. Potentielle Umweltschutzgüter machen 
knapp 5 Prozent aller deutschen Expo rte aus. Der 
deutsche Anteil in diesem Markt liegt deutlich über 
dem Anteil Deutschlands am Welthandel im Schnitt 
aller Güter. 

Entwicklung der Welthandelsanteile bei potentiellen Umweltschutzgütern 

Der vorübergehende Rückgang des deutschen Welt-
handelsanteils im Jahr 1993 erklärt sich größtenteils 
durch den konjunkturbedingten Nachfragerückgang 
in den europäischen Hauptabnehmerländern, dem 
eine sehr dynamische Entwicklung auf den Aus-
landsmärkten der USA und Japans, vor allem in 
Asien, gegenüberstand. Der Rückgang des deut- 

4) Nur Investitionen, ohne Braunkohle- und Altlastensanierung 

schen Welthandelsanteils bei potentiellen Umwelt-
schutzgütern spiegelte damit den Rückgang des 
deutschen Welthandelsanteils insgesamt wider. 

Verstärkt wurde dieser Rückgang dadurch, daß die 
Kapazitäten der deutschen Hersteller Anfang der 
90er Jahre sehr stark durch die Binnennachfrage aus 
den neuen Bundesländern ausgelastet wurden. Die 
im Inland abgesetzten Güter werden von der Welt-
handelsstatistik nicht erfaßt. 
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Wie wird der Anteil am Welthandel mit Umwelt-
schutzgütern ermittelt? 

Die Daten zu den Welthandelsanteilen potentiel-
ler Umweltschutzgüter wurden im Auftrag des 
Bundesforschungsministeriums vom Niedersäch-
sischen Institut für Wi rtschaftsforschung (NIW) 
im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zur 
technologischen Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands ermittelt. Basis ist die OECD-Exportsta-
tistik, so daß eine hinreichende inte rnationale 
Vergleichbarkeit gegeben ist. 

Die Liste potentieller Umweltschutzgüter umfaßt 
neben „reinen" Umweltschutzgütern aus den 
fünf Oberbereichen Abfallbeseitigung, Abwas-
serbehandlung, Luftreinhaltung, Lärmschutz und 
Meß- und Regeltechnik auch Güter, die dem 
Umweltschutz dienen können, aber teilweise zu 
ganz anderen Zwecken genutzt werden. 

.Vormarsch des integrie rten Umweltschutzes 

Die Umwelttechnologie befindet sich derzeit in eine 
Umbruchphase. Indem Produktionsverfahren und 
Produkte insgesamt umweltfreundlicher werden, geht 
die Bedeutung z. B. von Filtern und Kläranlagen ten-
denziell zurück. Umweltschutz wird zu einem Mar-
kenzeichen aller Anlagen und Produkte und ist damit 
als eigenständige Produktgattung auch statistisch im-
mer weniger erkennbar. Gerade für die deutsche Wi rt

-schaft, die in noch weit stärkerem Maße als z. B. die ja-
panische auf dem Export  von Maschinen und Investi-
tionsgütern basiert, ist es von entscheidender Bedeu-
tung, daß sich die traditionellen Exportprodukte öko-
logisch qualifizieren. Automobile, Kraftwerke, Druck-
maschinen und Anlagen a ller Art  müssen durch hohe 
Ressourceneffizienz der Knappheit begrenzter Um-
weltgüter wie Wasser, Energie und Fläche Rechnung 
tragen, wenn sie auf den Märkten der Zukunft wettbe-
werbsfähig sein wollen. 

Ausgewählte Messen für Umwelttechnologie 

• ACHEMA (Frankfu rt/Main): Internationales 
Treffen für Chemische Technik, Umweltschutz 
und Biotechnologie - Ausstellung und Kongreß. 
Alle drei Jahre (nächster Termin: Juni 2000). 

• ENVITEC (Düsseldorf): Interna tionale Fachmes-
se für Umweltschutz- und Entsorgungstechnolo-
gien. Alle drei Jahre (zuletzt März 1998). 

• ENTSORGA (Köln): Internationale Fachmesse 
für Recycling und Entsorgung, alle zwei Jahre 
(nächster Termin: Mai 1998). 

• HANNOVER-MESSE: Internationale Indu-
striemesse, Themenschwerpunkt alle zwei 
Jahre: Energie- und Umwelttechnik. Einmal 
jährlich (zuletzt: April 1998). 

• IFAT (München): Fachmesse für Entsorgung - 
Abwasser, Abfall, Recycling, Stadtreinigung 
und Winterdienst. Alle drei Jahre (nächster 
Termin: Mai 1999). 

• TERRA TEC (Leipzig): Fachmesse und Forum 
globale Umweltmärkte - Fachausstellung, 
Kongreß, Workshops, Regionalforen. Alle zwei 
Jahre (nächster Termin: März 1999). 

• UTECH (Berlin): Umwelttechnologieforum - 
Fachtagungen, Kongresse, Seminare, Work-
shops und begleitende Fachausstellung. Ein-
mal jährlich (zuletzt: Februar 1998). 

Exportförderung für Güter der Umweltechnik 

Um den meist mittelständischen Unternehmen eine 
ausreichende Präsenz in den Wachstumsmärkten 
Südostasiens, Lateinamerikas sowie in Mi ttel- und 
Osteuropa zu ermöglichen, wurde 1996 ein Inter-
nationales Transferzentrum für Umwelttechnologie 
(ITUT) mit Sitz in Leipzig gegründet. Am Aufbau des 
ITUT sind die Bundesregierung, der Freistaat Sach-
sen sowie verschiedene Einrichtungen von Wissen-
schaft und Wirtschaft beteiligt. Die Bundesregierung 
hat in wichtigen Auslandshandelskammern (Shang-
hai, Bangkok, Djakarta, Bombay, Kuala Lumpur, 
Mexiko Stadt, Sao Paolo, Warschau, Prag, Budapest) 
sogenannte „Umwelt-Area-Manager" installiert, die 
für enge Kontakte zwischen den Gastländern und 
der deutschen Umweltschutzindustrie sorgen sollen 
und eng mit dem ITUT zusammenarbeiten. Ihre Ar-
beit wird vom Deutschen Indust rie- und Handelstag 
(DIHT) koordiniert. Ziel ist es, die technische, wissen-
schaftliche und politische Kooperation im Umwelt-
schutz zwischen Deutschland und den Partnerlän-
dern zu festigen und auszubauen. Darüber hinaus 
soll das ITUT durch Beratungstätigkeit in den Ziel-
ländern die weltweite Harmonisierung von Umwelt-
standards fördern. Im Januar 1998 ist das Umwelt-
büro Ost der deutschen Wirtschaft, das seit 1992 die 
Zusammenarbeit beim Transfer von Umwelttechnolo-
gie mit Rußland, Weißrußland und der Ukraine unter-
stützt, in den ITUT-Verein integriert worden. 

Auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
erfüllt auf dem Wirtschaftssektor eine Mittler- und 
Katalysatorfunktion. Sie setzt ein breites Instrumen-
tarium von Ausbildungsmaßnahmen, Beratungen, 
Finanzierungen und Beteiligungen ein, um die Ent-
wicklung des Handels und des privaten Unterneh-
mertums in den Partnerländern  zu unterstützen. Der 
Anteil der Umweltschutzinvestitionen wächst dabei 
ständig. Bereits heute werden bis zu 25 Prozent der 
Entwicklungshilfezusagen für Vorhaben des geziel-
ten Umwelt- und Ressourcenschutzes verwendet. 

C. Arbeitsplatzeffekte des Umweltschutzes 

Eine 1996 von vier führenden Wirtschaftsforschungs- 
instituten 5) veröffentlichte Gemeinschaftsstudie kommt 

5) Gemeinschaftsgutachten „Aktualisierte Berechnung der um-
weltschutzinduzierten Beschäftigung in Deutschl and" von: 
Deutsches Ins titut für Wirtschaftsforschung, Berlin (DIW), 
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München, Ins titut für 
Wirtschaftsforschung, Halle (IWH), Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung e. V., Essen (RWI), 1996 
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zu dem Ergebnis, daß 1994 in Deutschland ca. 956 000 
Beschäftigte für den Umweltschutz tätig waren. Dies 
sind rd. 2,7 Prozent a ller Erwerbstätigen und ent-
spricht in etwa der Beschäftigtenzahl im Straßenfahr-
zeugbau. Die Studie weist konkret nach, daß 35 000 
neue Arbeitsplätze zwischen 1990 und 1994 im Um-
weltschutz geschaffen wurden. Insgesamt wird deut-
lich, daß die Beschäftigung im Umweltschutz weit 
stärker zugenommen hat als in anderen Wirtschafts-
bereichen. 44 Prozent der umweltschutzbedingten 
Arbeitsplätze sind dem Produzierenden Gewerbe 
zuzuordnen, 28,1 Prozent dem Dienstleistungsge-
werbe, 26,5 Prozent den Gebietskörperschaften und 
0,3 Prozent der Land- und Forstwirtschaft. 

Umweltschutz durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  

Im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
werden in Deutschland zahlreiche andernfalls ar-
beitslose Arbeitnehmer in den Bereichen Landwirt-
schaft, Garten- und Landschaftsgartenbau, Küsten-
schutz, Landgewinnung und Forstwirtschaft einge-
setzt, ebenso in Maßnahmen der Bau-, Indust rie- und 
Freizeitgeländeerschließung sowie des Hochbaus. 
1994 bis 1997 wurden von der Bundesanstalt für Ar-
beit annähernd 520 000 Teilnehmerjahre im Rahmen 
solcher Programme gefördert, davon mehr als 80 Pro-
zent in den neuen Ländern. Ein wesentlicher Einsatz-
bereich ist die Umweltsanierung, u. a. die umwelt-
verträgliche Wiedernutzbarmachung von Industrie-
flächen für die Ansiedlung neuer Betriebe. 

Daneben wurden von der Bundesanstalt für Arbeit 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Ostdeutsch-
land 1994 bis 1997 360 000 Teilnehmerjahre in Maß-
nahmen der Produktiven Arbeitsförderung gefördert, 
70 Prozent davon in Maßnahmen zur Umweltsanie-
rung und -verbesserung. Allein durchschnittlich rund 
13 200 Arbeitnehmer waren 1994 bis 1997 im Rah-
men von Maßnahmen in der Sanierung des Braun-
kohletagebaus Ost beschäftigt. 

Den Einsatz dieses Arbeitsförderungsinstruments zur 
Beseitigung der Umweltschäden des Oder-Hoch-
wassers 1997 hat die Bundesregierung durch ein 
Sonderprogramm zur begleitenden Förderung von 
Sachkosten - neben der Regelförderung der Lohn-
kosten - erleichtert. 

D. Umweltorientierte Unternehmensführung  

Der unternehmerische Wettbewerb ist in der Markt-
wirtschaft die zentrale Antriebskraft für den techni-
schen und den gesellschaftlichen Wandel. Im Unter-
nehmen werden Produkte entwickelt und hergestellt, 
Kapital - auch Naturkapital wie Rohstoffe und Ener-
gie - wird in Produkte umgewandelt und rea lisiert . 
Fast der gesamte Güterverkehr und ein Großteil des 
Personenverkehrs fallen hier an. Bei der Verwirk-
lichung nachhaltiger Produktions- und Konsummu-
ster kommt den Unternehmen eine Schlüsselrolle zu. 
Hier können Energie und Verkehr eingespart, Stoff-
kreisläufe geschlossen werden. Produkte und Ver-
fahren können ökologisch optimiert werden. 

Moderne Umweltpolitik zielt deshalb auf eine eigen-
verantwortliche Wahrnehmung von Umweltverant-

wortung durch den „umweltpolitischen Akteur" 
Unternehmen. Marktwirtschaftliche Instrumente 
(^ Umweltpolitische Instrumente, Kapitel II,2) sind 
darauf gerichtet, daß sich Umweltentlastungen noch 
stärker in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation 
niederschlagen. Auf diese Weise soll die Kreativität 
und Innovationskraft der Unternehmen auf ökologi-
sche Ziele gelenkt werden. Die Förderung des Um-
weltmanagements ist ein weiterer wichtiger Ansatz-
punkt zur Verwirklichung nachhaltiger Produktions

- 

und Konsummuster. 

Die betriebswirtschaftlichen Vorteile eines effizien-
ten Umweltmanagements sind heute unbest ritten. Im 
Vordergrund steht dabei die Vermeidung betrieb-
licher Kosten zum Beispiel durch die Reduzierung 
des Energie-, Wasser- und Rohstoffverbrauchs, durch 
Abfalltrennung und -verwertung oder durch Wieder-
verwendung von Verpackungen. Von ebenfalls nicht 
zu unterschätzender Bedeutung sind aber auch die 
mittelbaren ökonomischen Vorteile. So kann von der 
Umsetzung einer umweltorientierten Unternehmens-
führung auch ein allgemeiner Produktivitätsschub 
erwartet werden, da sich das Thema Umweltschutz 
in besonderer Weise zur Mitarbeitermotivation 
eignet. Ein gut funktionierendes Umweltmanage-
mentsystem hat aber noch weitere positive Effekte 
für das Unternehmen: 

• laufende Optimierung und Erneuerung der 
Produktionsstrukturen durch kontinuierlichen 
Verbesserungsprozeß in bezug auf Anlagen und 
Aggregate, 

• ein reduziertes Störfallrisiko, das sich auf Beseiti-
gungs- und Wiederherstellungskosten, Imagever-
lust, Versicherungsbeiträge usw. auswirken kann, 

• verbesserte Absatzmöglichkèiten durch Image

-

gewinn, 

• und - nicht zu vergessen - weniger Konfliktsitua-
tionen mit Aufsichts- und Genehmigungsbehör-
den durch optimierten Informationsfluß und opti-
mierte Kommunikation. 

Umweltschutzmaßnahmen, deren ökonomischer 
Vorteil offensichtlich ist, werden insbesondere von 
größeren Unternehmen meist eigenständig umge-
setzt. Für viele kleine und mittlere Unternehmen ist 
es jedoch teilweise nicht einfach, die Kostensen-
kungspotentiale von Umweltschutzmaßnahmen zu 
erkennen. Als Hilfestellung haben Bundesumwelt-
ministerium und Umweltbundesamt in den letzten 
Jahren gemeinsam drei Handbücher entwickelt. Alle 
drei Publikationen stoßen auf großes Interesse in der 
Wirtschaft. 

Handbücher zur Förderung des Umweltmana-
gements in kleinen u. mittleren Unternehmen  

. Das Handbuch Umweltcontrolling von 1995 
deckt mit Beiträgen renommierter Experten 
alle Fragenkomplexe des betrieblichen Um-
weltschutzes praxisbezogen ab (Produkte, 
Verfahren, Informationssysteme, Öko-Audit). 
[ISBN 3-8006-1929-6, DM 54,-] 
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2. Das Handbuch Umweltkostenrechnung von 
1996 enthält im ersten Teil einen didaktisch 
gut aufbereiteten Praxisleitfaden, mit dem die 
herkömmliche Kostenrechnung zu einer „Um-
weltkostenrechnung" erweitert wird, wodurch 
die vielen positiven Effekte des betrieblichen 
Umweltschutzes erst augenfällig werden. Im 
zweiten Teil des Handbuchs werden Erfah-
rungsbeispiele aus der betrieblichen Praxis 
geschildert. [ISBN 3-8006-2110-X, DM 36,-] 

3. Der Leitfaden Betriebliche Umweltkennzahlen 
von 1997 gibt einen Überblick über den bis-
herigen Stand der Wissenschaft in diesem 
Bereich und stellt anhand verschiedener Bei-
spiele dar, wie Umweltkennzahlen in der 
betrieblichen Praxis zum Einsatz kommen 
können und wie branchenspezifische Umwelt-
kennzahlensysteme gebildet werden. [Kosten-
los erhältlich beim Umweltbundesamt] 

Umweltmanagementsysteme 
„EG-Umwelt-Audit-System" und „ISO 14001" 

Die interne Betriebsorganisation ist traditionell nicht 
darauf gerichtet, ökologische Qualität in Produktion 
und Produktdesign zu optimieren. Durch Umwelt-
managementsysteme können diese Defizite abge-
baut werden. Mit Einführung des EG-Umwelt-Audits 
Ende 1995 sowie mit der Festlegung der internatio-
nalen Norm ISO 14001 ist die Überprüfung des Um-
weltmanagements in Deutschland institutionalisiert 
worden und stößt auf wachsende Akzeptanz. In 
Deutschland und Europa werden vorherrschend zwei 
„formalisierte" Umweltweltmanagementsysteme an-
gewendet: 

• das Umweltmanagementsystem nach der EG-Um-
welt-Audit-Verordnung („Eco-Management and 
Audit Scheme” - EMAS), die seit 1995 auch in 
Deutschland gilt (in Deutschland bis Februar 1998 
ca. 1 100 EMAS-Betriebsprüfungen), und 

• das Umweltmanagementsystem nach der interna-
tionalen Norm ISO 14001, die als europäische 
Norm EN ISO 14.001 und als deutsche Norm DIN 
EN ISO 14001 übernommen wurde (in Deutsch-
land bis Februar 1998 knapp 400 ISO-Betriebsprü-
fungen). 

EG  'No-Audit 

Das Instrument der freiwilligen Umweltbetriebsprü-
fung geht von dem Grundgedanken aus, daß eine 
kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes in 
einem Betrieb eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen 
erfordert, die häufig über den ordnungsrechtlichen 
Rahmen hinausreichen, die aber ein Betrieb zumin-
dest teilweise im eigenen Interesse durchführen 
wird, wenn er sich systematisch damit befaßt. Die 
Umweltbetriebsprüfung eröffnet u. a. auch Kosten -
senkungspotentiale und ermöglicht es der Firma, 
sich gegenüber Mitarbeitern und Kunden als moder-
ner, umweltbewußter Bet rieb zu präsentieren. Das 
kann auch die Absatzchancen der Produkte verbes

-

sern, denn viele Konsumenten sind bereit, durch 
gezielte Kaufentscheidungen auch etwas für die Um-
welt zu tun. 

In Deutschland beteiligen sich bis Februar 1998 rund 
1 100 Unternehmensstandorte freiwillig am Umwelt-
Audit, etwa 200 Umweltgutachter wurden zugelas-
sen. Das ist mehr als in allen anderen Mitgliedstaaten 
der EU zusammen. Gegenwärtig werden im Bun-
desumweltministerium Möglichkeiten geprüft, die 
Attraktivität des Umwelt-Audit weiter zu steigern. So 
könnte z. B. die freiwillige Teilnahme am Umwelt-
Audit durch Entlastungen im Bereich von Über-
wachungs- und Berichtspflichten gegenüber den 
Behörden honoriert werden. 

Öko-Audit-Erweiterungsverordnung 

Im Februar 1998 ist mit einigen Änderungen durch 
den Bundesrat die Erweiterungsverordnung zum 
Umwelt-Audit-Gesetz in Kraft getreten. Danach kön-
nen neben den Unternehmen der gewerblichen Wi rt

-schaft jetzt auch eine Reihe weiterer Wirtschafts-
zweige und Verwaltungen an dem freiwilligen Um-
weltmanagementsystem teilnehmen: Unternehmen 
der Energie- und Wasserversorgung, der Abwasser-
beseitigung, des Handels, des Verkehrs, des Kredit

- 

und Versicherungsgewerbes sowie Reisebüros, Post

- 

und Fernmeldedienste, Krankenhäuser, Hochschulen 
und kommunale Verwaltungen. 

Das Umweltbundesamt bereitet bereits die Durch-
führung eines Umwelt-Audit in seinem eigenen 
Geschäftsbereich vor. Im Rahmen der für 1998 anste-
henden Novellierung der EG-Öko-Audit-Verord-
nung wird über eine branchen bzw. sektorenbezo-
gene Erweiterung des Instruments Umweltaudit auch 
auf europäischer Ebene zu befinden sein. 

Umweltbetriebsprüfung nach ISO 14001 

Die internationale Norm ISO 14001 („Umweltmana-
gementsysteme - Spezifikation mit Anleitung zur 
Anwendung") unterscheidet sich von EU-Öko-Audit 
in einigen grundlegenden Aspekten. Zunächst 
erscheint die Anwendung der ISO 14001 für Unter-
nehmen einfacher, da sie zum einen klarer formuliert 
und strukturiert ist, zum anderen aber weniger weit-
gehende Anforderungen zu erfüllen sind (z. B. Be-
trachtung des gesamten Standortes und Veröffent-
lichung einer Umwelterklärung nicht erforderlich). 
Ein weiterer Unterschied von ISO 14001 im Vergleich 
zu EMAS - insbesondere für international operieren-
de Unternehmen - ist, daß ein ISO-Zertifikat weltweit 
gültig ist, während eine Teilnahme am EU-Öko-
Audit auf die Europäische Union beschränkt ist. Der 
aus umweltpolitischer Sicht entscheidende Unter-
schied besteht jedoch darin, daß sich der kontinuier-
liche Verbesserungsprozeß bei ISO 14001 nicht zwin-
gend - wie beim Europäischen Umwelt-Audit - auf 
die tatsächliche Umweltleistung des Bet riebs, son-
dern in erster Linie auf das Umweltmanagement

- system bezieht. 

In Deutschland haben bis Februar 1998 knapp 400 
Unternehmen eine Betriebsprüfung nach ISO 14001 
durchgeführt (gegenüber ca. 1 000 Öko-Audits). 
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Auch in Österreich (101), in Schweden (87) und in 
Dänemark (43) steht das Öko-Audit im Vordergrund. 
In den meisten europäischen Ländern wird jedoch 
die weniger strenge Umweltbetriebsprüfung nach 
ISO 14001 bevorzugt. Spitzenreiter sind Großbritan-
nien mit 650 und die Niederlande mit 230 durchge-
führten Prüfungen. 

Mit betrieblichen Umweltmanagementsystemen wird 
der Umweltschutz in die gesamtunternehmerische 
Sicht integriert . Die Erwartungen, daß diese Systeme 
eine gewisse Eigendynamik bei der Umsetzung und 
Entwicklung des bet rieblichen Umweltschutzes hin 
zu einem integrierten, auch anlagen- und abteilungs-
übergreifenden Umweltschutz, mit sich bringen, 
scheint sich zu bestätigen. 

E. Umwelt und Finanzdienstleistungen 

Banken, Sparkassen und Versicherungen kommt na-
tional und international eine Schlüsselrolle im Wi rt

-schaftsgeschehen zu. Ihr umweltpolitisches Engage-
ment geht über die umweltorientierte Unterneh-
mensführung (die sogenannte „Betriebsökologie") 
weit hinaus und reicht bis in den Bereich der „Pro-
duktökologie" hinein, z. B. in Form einer Berücksich-
tigung ökologischer Kriterien bei der Kreditvergabe. 
Das ökologische Engagement der Finanzdienstleister 
stellt deshalb einen wichtigen Ansatzpunkt zur För-
derung nachhaltiger Strukturen in der Wirtschaft dar 
und wurde vom Bundesumweltministerium in der 
13. Legislaturpe riode verstärkt aufgegriffen. 

Banken des Bundes 

Über die Banken des Bundes und ihre umfangreiche 
Fördertätigkeit im Bereich der Umweltschutz- und 
Energiesparinvestitionen ist das Bundesumweltmini-
sterium seit langem mit dem Finanzsektor verbun-
den. In den Leitungsorganen der Deutschen Aus-
gleichsbank (DtA) und der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) hat sich das Bundesumweltministerium 
insbesondere dafür eingesetzt, daß diese dem Ge-
meinwohl verpflichteten öffentlichen Institute des 
Bundes auch in umweltpolitischer Hinsicht eine Vor-
bildfunktion übernehmen. Beide Institute haben 
mittlerweile Umweltberichte vorgelegt, wobei sich 
vornehmlich die DtA explizit an den Vorgaben der 
EG-Öko-Audit-Verordnung orientiert und neben 
betriebsökologischen auch produktökologischen 
Fragestellungen breiten Raum einräumt. 

Zusammenarbeit mit dem Bankensektor 

Das Bundesumweltministerium veranstaltete im Juli 
1996 die zweitägige Fachtagung „Umwelt und 
Finanzdienstleistungen - Verantwortung für eine 
nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung", zu der 
Bundesumweltministerin Merkel gemeinsam mit 
dem Verein für Umweltmangement in Banken, Spar-
kassen und Versicherungen (VfU e. V.) rund 150 z. T. 
hochrangige Vertreter von Finanzdienstleistungs-
unternehmen sowie aus Wissenschaft und Politik ins 
Gästehaus Petersberg eingeladen hatte. Die Ergeb

-n

isse dieser Tagung liegen in Buchform beim Beck

- 

Verlag vor (ISBN 3-406-42605-0, DM 72,-). Forum für 
den Dialog zwischen Umweltpolitik und Finanz-
dienstleistungsbranche ist insbesondere ein beim 
UBA angesiedelter Arbeitskreis „Umwelt und 
Finanzdienstleistungen", der sich am 18. Juni 1997 
konstituierte und Experten der Kreditwirtschaft zwei 
bis dreimal jährlich mit Experten aus Umweltbun-
desamt und Bundesumweltministerium zu einem 
Meinungs- und Informationsaustausch zusammen-
führt. 

Prinzip der Freiwilligkeit 

Das Bundesumweltministerium hat gegenüber der 
Finanzwirtschaft von Anfang an auf das Prinzip der 
Freiwilligkeit gesetzt. Die von Banken, Sparkassen 
und Versicherungen in Deutschland entfalteten 
umweltpolitischen Initiativen werden unterstützend 
begleitet und auf eine Verbesserung von Rahmen-
bedingungen umweltpolitischer Aktivitäten hinge-
wirkt. Eine wesentliche Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang die Einbeziehung von Finanzdienstlei-
stungsunternehmen in den Anwendungsbereich der 
EG-Öko-Audit-Verordnung. 

Die im Februar 1998 in Kraft getretene Erweiterungs-
verordnung zum Umweltaudit-Gesetz gibt Kredit-
instituten und Versicherungen in Deutschland die 
Möglichkeit, ihr umweltpolitisches Engagement auch 
durch das prestigeträchtige Logo des EU-Umwelt-
audit zu dokumentieren. Bei der Formulierung der 
betriebsinternen Umweltpolitik und der Validierung 
des Umweltmanagementsystems durch einen unab-
hängigen Umweltgutachter soll neben der sogenann-
ten Betriebsökologie (interner Ressourcenverzehr, 
z. B. Material- und Energieverbrauch) auch die soge-
nannte Produktökologie, d. h. die Umweltauswirkun-
gen des Geschäftsbetriebes (u.a. umweltpolitische 
Bewertung bei der Kreditvergabe) berücksichtigt 
werden. 

Internationale Entwicklungen 

Bereits 1992 und 1995 hat die internationale Kredit

- 

und Versicherungswirtschaft auf Anregung des Um-
weltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) zwei 
umweltpolitische Selbstverpflichtungserklärungen 
abgegeben, die inzwischen auch von einer Reihe 
namhafter deutscher Institute unterzeichnet wurden: 

• Banking and the Environment - A Statement by 
Banks on the Environment and Sustainable Devel-
opment (1992); 

• Statement of Environmental Commitment by the 
Insurance Industry (1995). 

Daneben begannen die ersten Finanzdienstlei-
stungsunternehmen, eigene betriebliche Umwelt-
berichte vorzulegen und allgemeine umweltpoli-
tische Fragestellungen aufzugreifen, so z. B. nam-
hafte Versicherungsunternehmen zum Klimaschutz. 
Hierfür sprachen u.a. handfeste ökonomische Grün-
de: So mußten z. B. nach dem Bericht des World-
watch- Instituts die Versicherungen im Fünfjahres

-zeitraum 1991/95 für wetterbedingte Schäden mit 
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48 Mrd. $ das Dreifache an Zahlungen leisten als 
im vorausgehenden Fünfjahreszeitraum 1986/1990 
(16 Mrd. $). Auch für die Banken nahmen die öko-
logisch begründeten Risiken zu. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt für inte rnationale Maß-
nahmen sind die seit einiger Zeit auf OECD-Ebene 
diskutierten Pläne, Regelungen zur Beachtung von 
Umweltschutzaspekten bzw. Umweltmindeststan-
dards bei staatlich gestützten Exportförderungen 
zu vereinbaren. Dieses Thema wurde auch beim 
G 7-Gipfel im Juni 1997 in Denver diskutiert. Im 
Hinblick auf den beträchtlichen Einfluß, den die 
nationalen Exportkreditversicherungen der  OECD - 
Staaten auf die weltweite Investitionstätigkeit ha-
ben, erscheinen internationale Vereinbarungen zu 
Umweltmindestanforderungen wünschenswert und 
sinnvoll, um mögliche Wettbewerbsnachteile für 
umweltbewußt agierende deutsche Unternehmen 
abzufedern. 

Internationale Finanzierungsinstitutionen 

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwik-
kung (EBRD) hat 1996 ihre hausinternen Umwelt-
richtlinien neugefaßt und dabei anspruchsvolle 
Regelungen festgeschrieben. Darüber hinaus hat 
sich Deutschland intensiv in dem aufwendigen 
Prozeß zur Überarbeitung der Umweltrichtlinien der 
Weltbank engagiert (—> Kapitel V.8, Umwelt und 
internationale Wirtschaftsbeziehungen). 

F. Produktbezogener Umweltschutz 

Neben einer umweltgerechten Produktionstechnik 
sind es die Produkte und Dienstleistungen selbst, die 
im Hinblick auf knappe Ressourcen optimiert werden 
müssen. Kapitel 4 der Agenda 21 forde rt  ausdrück-
lich eine Überprüfung der Konsumgewohnheiten. 
Starke Impulse zur Entwicklung einer ökologischen 
Produktkultur gehen von dem 1996 in Kraft getre-
tenen Kreislaufwirtschaftsgesetz aus (—> Kapitel III.7, 
Ressourcenschutz und Abfallwirtschaft). Darin wird 
Herstellern und Vertreibern von Produkten die Ver-
antwortung dafür übertragen, daß die von ihnen in 
Umlauf gebrachte Ware nach Ablauf ihrer Nutzungs-
dauer gesammelt und verwertet wird. Diese Rege-
lung beeinflußt auch die unternehmerische Entschei-
dung über das Produktdesign, da ein Recycling nur 
dann wirtschaftlich ist, wenn die Produkte leicht 
demontierbar und die darin enthaltenen Komponen-
ten und Stoffe wiederverwertbar sind. 

Produktkennzeichnung 

Der Absatz umweltfreundlicher Produkte wird in 
Deutschland seit 1978 durch ein System der Produkt-
kennzeichnung unterstützt. In Deutschland waren 
Ende 1997 ca. 4 400 Produkte von rund 1000 Herstel-
lern mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausge-
zeichnet, das von einer unabhängigen Jury nach 
strengen, periodisch fortgeschriebenen Kriterien ver-
geben wird. Vergabeanforderungen für das Umwelt-
zeichen sind für 79 Produktgruppen definie rt  - von 

der energiesparenden Waschmaschine bis zum recy-
clinggerechten und energiesparenden Fernseher. 

Laut einer Umfrage aus dem Frühjahr 1996 achtet 
etwa die Hälfte der Konsumenten beim Einkauf auf 
Produkte mit dem Blauen Engel. Der Erfolg des 
Blauen Engels hat dazu beigetragen, daß auch in 
anderen Ländern Umweltzeichen eingeführt wurden. 
1992 wurde innerhalb der Europäischen Union das 
Europäische Umweltzeichen beschlossen, die Euro-
margerite. Mittlerweile tragen 182 Produkte in Euro-
pa dieses Zeichen. Kriterien sind für 12 Produktgrup-
pen definie rt . 

Zur Zertifizierung von Forst- und Holzprodukten aus 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung siehe die Aus-
führungen im Abschnitt „Schutz der Tropenwälder" 
(—> Kapitel V.5, Umwelt und Entwicklungszusam-
menarbeit. 

Produktnormung und Umweltschutz 

Vor dem Hintergrund weltweiter Arbeitsteilung 
nimmt der Bedarf an internationaler Harmonisierung 
von Normen ständig zu. Damit steigt auch die 
umweltpolitische Bedeutung der Produktnormung 
sowohl im nationalen Bereich als auch auf europäi-
scher und globaler Ebene. Die 1 746 Normentwürfe, 
die 1997 in Deutschland bearbeitet wurden, verteil-
ten sich auf 

• 346 reine DIN-Normen (DIN = Deutsches Institut 
für Normung) 

• 813 CEN-Normen (CEN = Comité International de 
Normalisation) sowie 

• 587 internationale ISO- oder IEC - Normen (ISO = 
International Standards Organisation, IEC = Inter-
national Electrotechnical Organisation). 

Umweltorientierte Normung beim DIN 

Bereits seit 1983 besteht beim Deutschen Institut für 
Normung (DIN) in Berlin eine Koordinierungsstelle 
Umweltschutz (KU), deren Aufgabe u. a. darin be-
steht, Umweltaspekte in die Normung auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene einzubrin-
gen. In dem 1990 eingerichteten Fachbeirat der Koor-
dinierungsstelle sind neben Behörden aus dem Um-
weltbereich Industrievertreter, Umwelt- und Ver-
braucherverbände, Gewerkschaften und Wissen-
schaftler vertreten. Wichtigstes Arbeitsgebiet der 
Koordinierungsstelle Umweltschutz ist die Überprü-
fung von Normen und Normentwürfen auf umwelt-
relevante Festlegungen. 

1991 hat das DIN auf Antrag des Bundesumweltmini-
steriums den Umweltschutz als Ziel der Normung 
in seine Satzung aufgenommen und 1992 mit dem 
Bundesumweltministerium eine Vereinbarung über 
die Berücksichtigung von Umweltbelangen in der 
Normung abgeschlossen. Daraufhin wurde 1993 der 
Normenausschuß „Grundlagen des Umweltschut-
zes" (NAGUS) gegründet. Er ist das zuständige 
Arbeitsgremium für die fachübergreifende Normung 
auf den Gebieten Terminologie des Umweltschutzes, 
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Umweltmanagement/Umweltaudit, Ökobilanzen und 
Umweltbezogene Produktkennzeichnung. Der NAGUS 
bringt darüber hinaus auch die deutsche Posi tion in 
die Normung auf europäischer Ebene (beim Comité 
Européen de Normalisation - CEN) sowie auf inter-
nationaler Ebene (bei der Inte rnational Standards 
Organisation - ISO) ein. 

Umweltorientierte Normung bei der ISO 

Die Arbeit des DIN im Bereich der umweltgerechten 
Normung hat die internationale Normungstätigkeit 
bei der Inte rnational Standards Organisa tion (ISO) in 
den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt. So sind 
die im Oktober 1993 vom Fachbeirat des NAGUS ver-
abschiedeten „Grundsätze produktbezogener Ökobi-
lanzen" zur maßgeblichen Grundlage für die Umwelt-
normung bei der International Standards Organisa-
tion ISO geworden und haben do rt  zur Verabschie-
dung der ISO-Norm 14040 „Umweltmanagement 
- Ökobilanz - Prinzipien und allgemeine Anforderun-
gen" geführt. Diese Norm ist in das europäische und 
nationale Normenwerk überführt worden und hat 
damit auch den Status einer deutschen Norm erlangt. 

Der 1994 von der Koordinierungsstelle Umweltschutz 
beim DIN verabschiedete „Leitfaden für die Berück-
sichtigung von Umweltaspekten bei der Produktent-
wicklung und -normung" ist zur Grundlage für die 
Arbeit bei der Inte rnational Standards Organisation 
(ISO) geworden. Auf seiner Basis erarbeitete die 
Arbeitsgruppe „Environmental Aspects in Product 
Standards" den „Guide 64", der 1996 vom Techni-
schen Komitee „Umweltmanagement" (TC 207) ver-
abschiedet wurde und als Leitfaden für die Erfassung 
der Umweltauswirkungen von Produkten dient. 
Dabei wird der gesamte Lebensweg eines Produktes 
- von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung - in 
die Betrachtung einbezogen. In deutscher Sprache 
erschien dieser Leitfaden als DIN-Fachbericht 59 - 
„Leitfaden für die Berücksichtigung von Umwelt-
aspekten in Produktnormen" . 

Im Bereich der Elektrotechnik wurde 1995 der 
„Guide 109" der Interna tional Electrotechnical Orga-
nisation  IEC über Umweltaspekte in Produktnormen 
der Elektrotechnik verabschiedet. Er liegt als DIN- 
Fachbericht 54 vor. 

Umweltfreundliche Beschaffung 

Bei der Verwirklichung nachhaltiger Konsummuster 
hat die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion zu 
übernehmen. In nicht unerheblichem Umfang ist die 
öffentliche Hand „Verbraucher" von Produkten und 
Dienstleistungen (—> Ausführungen zu „Greening 
the Government" in Kapitel I.4, Der Agenda 21 - Pro-
zeß in Deutschland) . Über das öffentliche Beschaf-
fungswesen können staatliche Institutionen einen 
erhebliche Beitrag zur Förderung umweltschonender 
Produkte leisten. In Deutschland beträgt das Nach-
fragepotential der öffentlichen Hand auf Kommunal-, 
Länder- und Bundesebene insgesamt mehr als 
150 Mrd. DM. Wird dieses Nachfragepotential gezielt 
zum Einkauf umweltfreundlicher Produkte einge-
setzt, so wirkt sich dies doppelt aus: als direkte Um-

weltentlastung und als Förderung dieser Produkte. 
Indem die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vor-
angeht, kann sie für private Käufer eine Signalfunk-
tion übernehmen. Die große Nachfrage kann be-
stimmten Produkten ggf. über die Rentabilitäts-
schwelle hinweghelfen. 

Bereits 1984 wurde durch eine Ergänzung der Erläu-
terungen zur Verdingungsordnung für Leistungen 
(§ 8 VOL/A) klargestellt, daß in die Leistungs-
beschreibungen öffentlicher Aufträge auch Anforde-
rungen an  die Umweltverträglichkeit von Waren und 
Dienstleistungen aufgenommen werden können. Da-
bei sind die Grundsätze der Wi rtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu beachten. Auch das im Oktober 1996 in 
Kraft getretene Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
verpflichtet die öffentliche Hand, bei der Beschaffung 
auf Umweltkriterien wie Langlebigkeit, Reparatur-
freundlichkeit und Wiederverwertbarkeit zu achten. 

Umfrage zur umweltgerechten Beschaffung 
beim Bund 

Die 1996 vom Bundesumweltministerium bei 
allen Obersten Bundesbehörden durchgeführte 
Fragebogenaktion ergab die folgenden Ergeb-
nisse: 

• Umweltbeauftragter: 62 Prozent der Behörden 
haben einen Umweltbeauftragten ernannt und 
nutzen das Handbuch „Umweltfreundliche 
Beschaffung", 

• Papierwaren: 86 Prozent der Behörden verfü-
gen über einen Erlaß zur umweltfreundlichen 
Beschaffung von Hygiene- und Büropapieren, 

• Büroelektronik: 60 Prozent der Behörden be-
schaffen mit dem Blauen Engel gekennzeich-
nete Kopiergeräte, 53 Prozent mit dem Blauen 
Engel gekennzeichnete Personal Computer, 

• Lösemittel: Bei in den letzten zwei Jahren 
durchgeführten Baumaßnahmen haben 87 Pro-
zent der Behörden Lacke und Farben mit dem 
Umweltzeichen verwendet, 81 Prozent haben 
die Nutzung lösungsmittelhaltiger Disper-
sionsklebstoffe untersagt, 

• Beleuchtung: In 25 Prozent der Behörden er-
folgt eine tageslichtabhängige Steuerung der 
Beleuchtung. 82 Prozent beschaffen energie-
sparende Leuchten mit elektronischen Vor-
schaltgeräten. 

Die Untersuchung hat ferner ergeben, daß die In-
formation über umweltfreundliche Produkte und 
Dienstleistungen nach wie vor einen Engpaß dar-
stellt. Das Problem besteht offenbar weniger in einem 
Mangel an  Informationen, sondern eher in einem In-
formationsüberangebot, mit dem die für die Beschaf-
fung zuständigen Personen überfordert werden. 

Einen guten Überblick über umweltrelevante Pro-
dukteigenschaften sowie über verfügbare Produkt-
alternativen bietet das vom Umweltbundesamt 
herausgegebene Handbuch „Umweltfreundliche Be-
schaffung", das 1998 in vierter Auflage erscheint. 
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Ökobilanzen 

Grundlage der ökologischen Produktkennzeichnung 
ist die Bilanzierung der durch Herstellung, Nutzung 
und Entsorgung eines Produktes ausgelösten Ener-
gie- und Massebewegungen sowie der damit ver-
bundenen Schadstoffbelastungen und anderen Um- 

weltbeeinträchtigungen. Bei der Erstellung soge-
nannter „Ökobilanzen" sind noch zahlreiche metho-
dische Fragen zu klären, woraus sich ein erheblicher 
Forschungsbedarf für die kommenden Jahre ergibt 
(—> Kapitel II.5, Umweltforschung). Schwierig ist ins-
besondere die Gewichtung der in die Gesamtbeurtei-
lung eingehenden Kriterien. 

Schlauchbeutel oder Mehrwegflasche? - 
Ökobilanz des Umweltbundesamtes für Bier-
und Milchverpackungen 

Besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit 
hat die Ökobilanz des Umweltbundesamtes für Ge-
tränkeverpackungen erlangt, deren Ergebnisse 
1995 veröffentlicht wurden. An dem Forschungs-
vorhaben, bei dem die ökologischen Aspekte ver-
schiedener Ein- und Mehrwegsysteme bei Bier und 
bei Frischmilch miteinander verglichen wurden, 
waren drei Institute beteiligt: 

• Fraunhofer Institut für Lebensmitteltechnologie 
und Verpackungen (ILV), Freising 

• Institut für Energie und Umweltforschung 
(IFEU), Heidelberg 

• Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung 
(GVM), Wiesbaden 

Die Ergebnisse haben gezeigt, daß der Themen-
komplex Einweg/Mehrweg eine sehr differenzierte 
Betrachtungsweise erfordert und daß die politische 
Bewertung der Ergebnisse keinesfalls einfach ist. 

Projektgruppe Ökobilanzen  

Mehrwegsysteme - bei denen neben den Aspekten 
Ressourcenverbrauch und Entsorgung z. B. auch 
die Aspekte des Leerguttransports und der Leergut-
reinigung in die Bewertung eingehen - können 
demnach in der Tat ökologische Vorteile aufweisen. 
Diese hängen jedoch im Einzelfall von den Trans-
portentfernungen, dem Verpackungsgewicht und 
von den verwendeten Verpackungsmaterialien ab. 
So ist der Milchschlauchbeutel aus Polyethylen den 
gängigen Mehrwegverpackungen gleichwe rtig 
einzustufen und soll dementsprechend im Rahmen 
der Novelle der Verpackungsverordnung besonders 
berücksichtigt werden. Bei Bier erweist sich die tra-
ditionelle dezentrale Versorgung durch regionale 
Brauereien als ökologisch besonders vorteilhaft. 

Die Zielsetzung der Studie - Versachlichung der 
Diskussion, Fortentwicklung der Methodik zur Bi-
lanzerstellung, Transparenz - wurde überwiegend 
erreicht. Zur Zeit führt das Umweltbundesamt ein 
weiteres Ökobilanzvorhaben für Getränkeverpak-
kungen in den Bereichen Mineralwasser, Erfri-
schungsgetränke mit Kohlensäure, Fruchtsäfte und 
Wein durch. 

G. Selbstverpflichtungen 

Das Bundesumweltministerium hat im Juni 1996 in 
Bonn mit Vertretern von Industrie, Wissenschaft und 
gesellschaftlichen Gruppen einen Workshop zur Fra-
ge der Bewertung von Ökobilanzen durchgeführt 
und anschließend eine Projektgruppe eingerichtet, 
die in folgenden Punkten über das Vorgehen bei der 
Bewertung von Ökobilanzen Konsens erzielt hat. Bei 
vergleichenden Aussagen über Produkte und Ver-
fahren sollten demnach folgenden Kriterien beachtet 
werden: 

• vollständige Dokumentation des Bewertungs- und 
Interpretationsprozesses (einschließlich abwei-
chender Meinungen) 

• Beteiligung von Herstellern und Handel 

• Offenlegung der Bewertungsmethoden (wobei die 
Anwendung verschiedener Methoden empfohlen 
wird) 

• Durchführung sogenannter „Sensitivitätsanalysen" 
mit veränderten Annahmen. 

Ökobilanzen dienen der Unterstützung von Ent-
scheidungsprozessen. Vergleichende Aussagen zu 
Produkten lösen jedoch keinen Entscheidungs-
automatismus aus, sondern erfordern eine Abwä-
gung mit ökonomischen, technischen und sozialen 
Aspekten. 

Selbstverpflichtungen sind Zusagen, die in der Regel 
von einem Wirtschaftsverband gegenüber dem Staat 
(in der Regel einem Umweltministerium) abgegeben 
werden, die aber keine Rechtswirksamkeit erlangen. 
Das Instrument der Selbstverpflichtung bietet die 
Möglichkeit, bestimmte umweltpolitische Ziele in 
einer bestimmten Frist durch eigenverantwortliches 
Handeln zu verwirklichen. Wirtschaftsverbände bzw. 
Unternehmen verpflichten sich gegenüber dem Staat 
auf ein konkretes umweltpolitisches Ziel und legen 
fest, wie der Nachweis der Einhaltung der Verpflich-
tung geführt werden soll. Soweit der Inhalt der 
Selbstverpflichtung und insbesondere deren Zielfest-
legung mit den umweltpolitischen Zielsetzungen des 
Staates übereinstimmen und solange die Verpflich-
tungen eingehalten werden, besteht für den Staat in 
der Regel keine Veranlassung, zur Erreichung dieses 
Ziels gegenüber den betreffenden Wirtschaftsakteu-
ren auf gesetzgeberische oder administrative Ein-
griffe zurückzugreifen. Eine Kontrolle der Zielerrei-
chung von seiten des Staates ist jedoch unabdingbar. 
Voraussetzung für die Wirksamkeit von Selbstver-
pflichtungen ist insbesondere die Überschaubarkeit 
des Adressatenkreises und die Durchsetzungsfähig-
keit der Branchenorganisation gegenüber ihren Mit-
gliedern. In seinen Umweltgutachten 1996 und 1998 
hat sich auch der Sachverständigenrat für Umwelt- 
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fragen mit dem Instrument der Selbstverpflichtung 
auseinandergesetzt. 

Allein gegenüber der Bundesregierung haben die 
Industrieverbände seit 1973 über 40 Selbstverpflich-
tungserklärungen abgegeben, davon 11 in der 
13. Legislaturperiode. Hinzu kommen Selbstver-
pflichtungen gegenüber den Bundesländern. 

Ein besonders weitgehendes Beispiel für Branchens-
elbstverpflichtungen ist die Erklärung der deutschen 
Wirtschaft zur Klimavorsorge (—> Kapitel III.1, Klima-
schutz). Danach sollen die spezifischen CO 2-Emis-
sionen aus der Industrie im Zeitraum 1990/2005 um 
20 Prozent reduziert werden. Die Überwachung des Pro-
zesses erfolgt durch ein unabhängiges Institut (Rhei-
nisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung). 

Selbstverpflichtungen der Wirtschaft 
in der 13. Legislaturperiode 

1. „Erklärung der deutschen Wirtschaft zur 
Klimavorsorge", 10. März 1995-2005 (VDEW-
2015); aktualisiert 27. März 1996 

2. „Freiwillige Zusage der deutschen Automobil-
industrie zur Kraftstoffverbrauchsminderung" , 
23. März 1995-2005 

3. „Freiwillige Selbstverpflichtung zur umweltge-
rechten Altautoverwertung (Pkw) im Rahmen 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes", seit 21. Fe-
bruar 1996 

4. „Selbstverpflichtungserklärungen über den 
Einsatz von Chemikalien bei der Herstellung 
von Selbstdurchschreibe- und Thermodruck-
papier, die kein Risiko für die Gewässer dar-
stellen", seit Februar 1996 

5. „Selbstverpflichtungserklärungen der Indu-
strie über die Umstellung der Produktion von 
Polystyrol-Extruderschaumstoff (XPS-Schaum) 
auf H-FCKW-freie Treibmittel", Februar 1996 
bis Januar 2000 

6. „Selbstverpflichtungserklärung über die Kon-
trolle des Einsatzes des Imprägniermittels 
FUNGITEX ROP" , seit Februar 1996 

7. „Freiwilliger Verzicht auf die weitere Vermark-
tung von bleihaltigem Benzin", seit Oktober 
1996 

8. „Freiwillige Selbstverpflichtung der am Bau 
beteiligten Wirtschaftszweige und Verbände 
zur umweltgerechten Verwertung von Bauab-
fällen", seit November 1996 

9. „Freiwillige Zusage über die Meldung der 
Stoffdaten von Erzeugern für Wasch- und Rei-
nigungsmittel" , seit 10. Juli 1997 

10. „Freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen 
chemischen Industrie zur Erfassung und Be-
wertung von Stoffen (insbesondere Zwischen-
produkte) für die Verbesserung der Aussagefä-
higkeit", seit 23. September 1997 

11. „Freiwillige Selbstverpflichtung" des Verbands 
der Chemischen Industrie über Holzschutzmit-
tel vom 13. Januar 1998 

2. Umweltpolitische Instrumente 

A. Beschleunigung von Planungs

- 

und Genehmigungsverfahren 
B. Marktwirtschaftliche Instrumente 

C. Sonstige indirekt wirkende 
Instrumente 

D. Planerische Instrumente 

E. Umweltgesetzbuch 

Ziel der Bundesregierung ist es, mit einem Instru-
mentenmix aus Ordnungsrecht, Planungsrecht und 
indirekt - über den Markt - wirkenden Anreizinstru-
menten die Innovationsdynamik des marktwirt-
schaftlichen Wettbewerbs für die ökologische Moder-
nisierung zu nutzen. Die Soziale Marktwirtschaft 
wird auf diese Weise ökologisch weiterentwickelt. 

A. Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren 

Das deutsche Umweltrecht hat seinen Schwerpunkt 
traditionell im Ordnungsrecht: Gebote und Verbote 
regeln den Bet rieb von Anlagen, die Verwendung 
bestimmter Stoffe oder das Störfallmanagement; ein 
strenges Genehmigungsrecht knüpft den Bet rieb von 

Anlagen an die Einhaltung von Emissionsgrenzwer-
ten. Diese Grenzwerte sind in Verordnungen und 
Technischen Anleitungen festgelegt und werden 
dem fortschreitenden Stand der Technik angepaßt. 
1996 wurden vom Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen 154 Listen mit rund 10.000 Einzelstandards 
gezählt. 

Das Prinzip der dynamischen, dem Stand der Tech-
nik anzupassenden Grenzwerte führte zu umfangrei-
chen Innovationen und Investitionen im Bereich der 
Umwelttechnik und ist maßgeblich für die Fort-
schritte in der Luft- und Gewässerreinhaltung ver-
antwortlich. 

Das Ordnungsrecht bildet damit das Rückgrat des 
deutschen Umweltrechts, es wurde in der 13. Legis

-

laturperiode in verschiedener Hinsicht weiterentwik- 
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kelt und ergänzt. Hierzu wird auf die einzelnen Fach-
kapitel verwiesen. 

Mit den Gesetzen zur Vereinfachung und Beschleu-
nigung von Genehmigungsverfahren konnten - bei 
Wahrung des materiellen Schutzniveaus - Genehmi-
gungsverfahren, Anzeige- und Berichtspflichten voll-
zugsfreundlicher gestaltet werden. 

Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren stellt bereits seit der Wiedervereini-
gung einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Umwelt-
recht dar. Am 24. Februar 1994 berief das Bundes-
kabinett eine „Unabhängige Expertenkommission zur 
Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs

- 

und Genehmigungsverfahren", die nach ihrem Vorsit-
zenden, dem Vorsitzenden Richter am Bundesverwal-
tungsgericht a. D., Prof. Dr. O tto Schlichter, als Schlich-
ter-Kommission bekannt geworden ist. 

Die Kommission legte der Bundesregierung am 
9. Dezember 1995 ihren Abschlußbericht vor, der 
zahlreiche Anregungen auch zur Gestaltung des Um-
weltrechts enthält. In der zweiten Jahreshälfte 1996 
wurden die Gesetzgebungsverfahren für die folgen-
den sogenannten Beschleunigungsgesetze abge-
schlossen: 

(1) Genehmigungsverfahrensbeschleunigungsgesetz 
(Gen BeschIG) 

Kernpunkte dieses Gesetzes, welches Änderungen 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie Anpas-
sungen des Abfallgesetzes, des Kreislaufwirtschafts

- 

und Abfallgesetzes, des Atomgesetzes und des Was-
serhaushaltsgesetzes enthält, sind die folgenden 
Regelungen: 

• Beschränkung der Folgen von Verstößen gegen 
Verfahrens- oder Formvorschriften, 

• ausdrückliche Beschreibung umfassender Bera-
tungspflichten und beschleunigender Verfahrens-
modelle für den Bereich von wirtschaftlich rele-
vanten Genehmigungsverfahren (durch Einfü-
gung eines neuen Abschnitts 1. a) in den Teil V 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes) 

• Straffung des Planfeststellungsverfahrens durch 
Neuregelung von Fristen und Präklusionswirkun-
gen im Anhörungsverfahren, 

• Einführung eines Plangenehmigungsverfahrens 
statt des aufwendigen Planfeststellungsverfahrens 
für einfach gelagerte Fälle und 

• Abmilderung der Auswirkungen von Abwägungs-
mängeln im Planfeststellungs- und Plangenehmi-
gungsverfahren bei raumbedeutsamen Projekten. 

(2) Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung 
immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren 

Dieses Gesetz enthält Verfahrensregelungen, die das 
bislang relativ starre immissionsschutzrechtliche An-
tragsverfahren ohne Absenkung materieller Umwelt-
standards auflockern und besser an  die Bedürfnisse 
der davon Betroffenen anpassen. Zu nennen sind 
hier vor allem die folgenden Neuregelungen: 

• Schaffung eines neuen Anzeigeverfahrens für Än-
derungen genehmigungsbedürftiger Anlagen ver-
bunden mit der Einführung einer fristgebundenen 
Pflicht der zuständigen Behörde zu prüfen, ob es 
sich um ein anzeige- oder genehmigungsbedürfti-
ges Vorhaben handelt (im übrigen kann der Be-
treiber aber selbst für anzeigebedürftige Änderun-
gen eine Genehmigung beantragen), 

• Beschränkung des Genehmigungsverfahrens bei 
Änderungen auf die Fälle, in denen durch die 
Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgeru-
fen werden können, 

• Ausdehnung der Zulassung des vorzeitigen Be

-

ginns (= Beginn eines Vorhabens vor Abschluß des 
Genehmigungsverfahrens) auf . die Errichtung 
neuer Anlagen bei Vorliegen eines „berechtigten 
Interesses" (allerdings auf Risiko des Antragstel-
lers, daß die Betriebsgenehmigung versagt wird), 

• verstärkter Einsatz von Gutachtern des Antragstel-
lers (Vermeidung von behördlicher Doppelbegut-
achtung), 

• Einführung einer Art  „Rahmengenehmigung für 
Mehrzweck- oder Vielstoffanlagen", die den 
gesamten Gegenstand des geplanten Anlagen-
bereichs abdeckt. 

(3) Sechstes.Gesetz zur Änderung 
der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze 
(VwGO-Änderungsgesetz) 

Das 6. VwGO-Änderungsgesetz zielt auf eine Ver-
kürzung und Beschleunigung verwaltungsgericht-
licher Verfahren ab. Umweltrelevant ist insbesonde-
re Artikel 2 des Gesetzes. Hiernach ist in bestimm-
ten Fällen die aufschiebende Wirkung von Rechts-
behelfen Dritter gegen den an einen anderen ge-
richteten begünstigenden Verwaltungsakt, der der 
Schaffung von Arbeitsplätzen oder der Förderung 
von Investitionen dient, ausgeschlossen. Diese Re-
gelung ist beschränkt auf den Bereich der fünf neu-
en Bundesländer und bef ristet bis zum 31. Dezem-
ber 2002. 

B. Marktwirtschaftliche Instrumente 

Während das Ordnungsrecht die Grundpflichten für 
den Umgang mit der Umwelt festschreibt, entfalten 
marktwirtschaftliche Instrumente ihre Wirkung über 
den Markt, indem sie Anstrengungen zur Vermei-
dung von Umweltbelastungen ökonomisch beloh-
nen. Solche Anreizinstrumente sind in besonderer 
Weise geeignet, Eigeninitiative und Kreativität zu 
fördern, die für die Herausbildung nachhaltiger 
Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft von beson-
derer Bedeutung sind. Nur wenn sich effizienzstei-
gernde Verfahrens- und Produktinnovationen auch 
wirtschaftlich auszahlen, haben die Entscheidungs-
träger in der Wirtschaft einen Anreiz, die Potentiale 
für weitere Umweltentlastungen systematisch zu 
ermitteln und auszuschöpfen. 
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Ökologische Elemente im Steuerrecht 

Bereits seit mehr als zehn Jahren werden auch mit 
Hilfe des Steuerrechts umweltpolitische Akzente ge-
setzt. Dabei wird eine umweltorientierte Lenkung 
erreicht, ohne den vorrangigen Zweck der Steuern, 
die allgemeine Finanzierung von Staatsaufgaben, in 
Frage zu stellen. 

Beispiele dafür sind die Förderung umweltverträgliche-
rer Kraftstoffe durch die Spreizung der Mineralölsteuer-
sätze für verbleites und unverbleites Benzin und die 
Freistellung der Biokraftstoffe von der Mineralölsteuer 
sowie die Förderung umweltschonender Kraftfahrzeug-
technik durch die Differenzierung der Kraftfahrzeug-
steuer für schadstoffarme und nicht schadstoffarme 
Pkw, die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung bzw. -ermäßi-
gung bei Elektrofahrzeugen sowie der Übergang zur 
emissionsorientierten Kraftfahrzeugsteuer für Lkw. 

Der Erfolg dieser Maßnahmen ist deutlich nachweis-
bar: Verbleites Benzin wird seit August 1996 in 
Deutschland nicht mehr hergestellt, der Anteil 
schadstoffreduzierter Pkw auf unseren Straßen hat 
inzwischen ca. 80 Prozent erreicht. 

Weitere wichtige Entscheidungen auf diesem Gebiet 
sind die Senkung des Mineralölsteuersatzes für die 
gekoppelte Kraft-Wärme-Erzeugung, die bef ristete 
Senkung des Mineralölsteuersatzes auf Erdgas und 
Flüssiggas für alle Fahrzeuge im öffentlichen Ver-
kehr sowie die im Rahmen der Neuregelung der 
Wohneigentumsförderung zum 1. Januar 1996 einge-
führten besonderen umweltorientierten Zulagen für 
energiesparendes Bauen. 

Die Bundesregierung hat diesen Weg mit dem 
Kraftfahrzeugsteuerändérungsgesetz 1997 fortgesetzt 
(—> Kapitel IV.2, Verkehr). Mit Wirkung vom 1. Juli 
1997 ist zur weiteren Verminderung der Emissionen, 
die vom Straßenverkehr ausgehen, die Kraftfahrzeug-
steuer für Pkw, die mit modernster Abgastechnologie 
ausgerüstet oder besonders verbrauchsgünstig sind, 
unter Berücksichtigung EU-rechtlicher Vorgaben ge-
senkt und für solche, die bei Ozonalarm nicht fahren 
dürfen (Altfahrzeuge), erhöht worden. Damit werden 
die bisherigen steuerrechtlichen Maßnahmen zur 
Förderung schadstoffarmer Pkw fortgeführt und 
durch eine Förderung verbrauchsgünstiger Pkw (sog. 
5-Liter-Autos und 3-Liter-Autos) ergänzt. 

Die Produktions-, Investitions- und Beschäftigungsbe-
dingungen am Standort Deutschl and müssen verbes-
sert werden, um im verstärkten globalen We ttbewerb 
bestehen zu können. Dazu ist es u. a. erforderlich, das 
Steuerrecht im Bereich der Einkommensbesteuerung 
auf seine fiskalische Grundfunktion zurückzuführen, 
also von einer Vielzahl von Lenkungszielen zu befreien, 
die Bemessungsgrundlage damit zu verbreitern und die 
Steuersätze zu senken. Diesem Ziel dienten die Steuer-
reformgesetze 1998 und 1999, die am 26. Juni 1997 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet wurden, aber 
nicht die Zustimmung des Bundesrats fanden. Ein inve-
stitions- und wachstumsfreundliches Steuerrecht, das 
in aller Regel Modernisierungsinvestitionen erleichtert, 
kommt auch dem Umweltschutz zugute. 

Unabhängig davon enthielt das Steuerreformgesetz 
1999 eine gezielte Umweltkomponente. An die Stelle 

einer differenzierten Kilometerpauschale für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sollte eine Ent-
fernungspauschale ab dem 16. Kilometer zusätzlich 
zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag treten. Damit wäre 
einerseits der Anreiz, auch bei kürzeren Entfernungen 
mit dem Auto zur Arbeitsstelle zu fahren, vermindert 
worden. Andererseits wäre den berechtigten Belan-
gen der Fernpendler Rechnung getragen worden, die 
keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können. 

Klimaschutz 
Um zusätzliche Anreize zum Einsatz von CO 2-Minde-
rungstechniken zu geben, hält die Bundesregierung 
die Einführung einer zumindest EU-weiten, aufkom-
mens- und wettbewerbsneutralen allgemeinen Ener-
giebesteuerung (z. B. CO 2-/Energiesteuer, dritter Mehr-
wertsteuersatz oder ein vergleichbares steuerliches In-
strument unter Nutzung der vorhandenen Verbrauch-
steuerstrukturen) für erforderlich; dies sowohl, um das 
nationale Klimaschutzprogramm umzusetzen, als auch 
um zur Verwirklichung der europäischen Klimaschutz-
strategie beizutragen. Eine allgemeine Energiebe-
steuerung kommt für die Bundesregierung im nationa-
len Alleingang allerdings nicht in Betracht. Bei der 
weiteren Diskussion steuerlicher Regelungen (Vor-
schlag der EU für 'eine „Richtlinie des Rates zur Re-
strukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvor-
schriften für die Besteuerung von Energieerzeugnis-
sen" bzw. dritter erhöhter Mehrwertsteuersatz auf den 
Energieverbrauch) sind die Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, ins-
besondere hinsichtlich der Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt, zu berücksichtigen. Die Aufkommensneu-
tralität im Steuersystem insgesamt muß durch Entla-
stungen bei den direkten Steuern sichergestellt werden. 

Ökologisch kontraproduktive Steuerregelungen 
Außerdem unterstützt die Bundesregierung den 
Abbau ökologisch kontraproduktiver Steuerregelun-
gen. Die Überprüfung einer Vielzahl von Einzelvor-
schlägen hat allerdings ergeben, daß es entweder aus 
rechtlichen oder aus wettbewerbspolitischen Gründen 
meist notwendig ist, zumindest innerhalb der EU ein-
heitlich vorzugehen. In diesem Rahmen setzt sich die 
Bundesregierung - gemäß Beschluß des Deutschen 
Bundestages vom 20. März 1997 - insbesondere für die 
Aufhebung der Mineralölsteuerbefreiung für Luft-
fahrtbetriebsstoffe im gewerblichen Flugverkehr ein. 

Handelbare Lizenzen 
Neben Steuern und Abgaben werden in jüngster Zeit 
handelbare Lizenzen verstärkt diskutiert - ein vor 
allem in den Vereinigten Staaten eingesetztes Instru-
ment, in dem staatlich vorgegebene Mengenbe-
schränkungen mit den Mechanismen des freien 
Marktes verbunden werden. 

In Deutschland wird zur Zeit gemeinsam mit den 
betreffenden Verbänden ein Pilotprojekt zur Einfüh-
rung eines Systems handelbarer Umweltlizenzen in 
einem bisher noch ungeregelten Bereich, nämlich in 
der Reduzierung der Emissionen von leichtflüchtigen 
Kohlenwasserstoffen (VOCs) beim Lösemitteleinsatz 
in nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, vorbe-
reitet. Geplant ist, bei der Umsetzung der Europäi- 
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schen Lösemittelrichtlinie zumindest in einem Teil-
bereich ein Lizenzsystem vorzusehen. 

Eine Verknüpfung von Ordnungsrecht und Anreizin-
strumenten stellen auch die Rücknahmeverpflichtun-
gen im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abf allge-
setzes dar. Durch sie wird die Recyclingfähigkeit von 
Produkten zu einem betriebswirtschaftlichen Kosten-
faktor, von dem verschiedene Vermeidungsanreize 
und Innovationsimpulse ausgehen. 

Versicherungspflichten für Anlagenbetreiber stellen ei-
nen monetären Anreiz dar, durch die Wahl risikoarmer 
Verfahren Versicherungsbeiträge gering zu halten. 

C. Sonstige indirekt wirkende Instrumente 

Neben den marktwirtschaftlichen Instrumenten trägt 
eine Reihe weiterer indirekt wirkende, Instrumente 
sogenannte „weiche" Instrumente wie Umweltinfor-
mation, Produktkennzeichnung und Umweltmana-
gement dazu bei, die Wahrnehmung von Umweltver-
antwortung auf allen Ebenen der Gesellschaft vom 
Betrieb bis zum einzelnen Konsumenten zu fördern. 
Vereinbarungen unterhalb der Ebene gesetzlicher 
Festlegungen (sogenannte Selbstverpflichtungen) 
ergänzen die gesetzlichen Vorgaben. 

Auf die Instrumente Umweltbetriebsprüfung, ökolo-
gische Produktkennzeichnung, Produktnormung und 
Freiwillige Selbstverpflichtungen, wird im Kapitel II.1, 
Wirtschaft und Umwelt, näher eingegangen. 

D. Planerische Instrumente 

Planerische Instrumente dienen der vorausschauen-
den Bewältigung von Interessenkonflikten. Unter-
schieden werden die räumlichen Planungen und die 
Fachplanungen. 

Räumliche Planungen 
Die räumlichen Planungen müssen sich insbesondere 
an der Begrenztheit der natürlichen Ressource 
„Raum" ausrichten. Die im Raumordnungsgesetz 
festgelegte Aufgabe der Raumordnung ist es, an den 
Raum bestehende Nutzungsansprüche abzustimmen 
und einen Ausgleich zwischen ihnen herzustellen 
mit dem Ziel, Deutschland und seine Teilräume zu 
entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Deutschland 
verfügt traditionell über ein differenzie rtes Instru-
mentarium, um raumbezogene Planungen miteinan-
der zu koordinieren. Das Raumordnungsgesetz des 
Bundes bezieht sich in seiner Leitvorstellung aus-
drücklich auch auf den Umweltschutz. Es geht u. a. 
darum, 

• die Vielfalt der Kulturlandschaft zu schützen, 

• die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln 

• die Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung 
langfristig offenzuhalten, 

• Wasser und Boden sparsam und schonend zu nut-
zen sowie 

• Freiräume für die Naherholung auszuweisen.  

Zu den Verantwortlichkeiten im Bereich der räum-
lichen Planung vergleiche (—> Kapitel IV.5, Raum-
und Siedlungsentwicklung) 

Fachplanungen 

Die gesetzlich vorgesehenen Fachplanungen umfas-
sen u.a. die Luftreinhalteplanung, die Gewässer-
schutzplanung, die Abfallentsorgungsplanung und 
die Landschaftsplanung. Dabei sind die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung zu beachten und die 
jeweils anderen Fachplanungen zu berücksichtigen. 

Zu den 1997 im Baurecht und im Raumordnungs-
recht vorgenommenen Neuregelungen wird auf das 
Kapitel IV.5, Raum- und Siedlungsentwicklung, ver-
wiesen. Zu den vorgesehenen Neuregelungen im 
Naturschutzrecht siehe Kapitel III.6, Artenvielfalt 
und Lebensräume. 

E. Umweltgesetzbuch 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, das 
Umweltrecht zu harmonisieren und übersichtlich in 
einem Umweltgesetzbuch (UGB) zusammenzufas-
sen. Die im Jahre 1992 eingesetzte „Unabhängige 
Sachverständigenkommission zum Umweltgesetz-
buch beim Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit" hat am 9. September 
1997 ihren Entwurf eines Umweltgesetzbuches an 
Bundesumweltministerin Merkel übergeben. . Der 
Entwurf gliedert sich in einen Allgemeinen und 
einen Besonderen Teil. 

Allgemeiner Teil: Der Allgemeine Teil enthält Vor- 
schriften zu den Grundlagen des Umweltschutzes, zu 
Recht- und Regelsetzung, zur Planung, zur Zulas-
sung von Vorhaben, zum Produktbereich, zur Ober-
wachung, zu betrieblichem Umweltschutz, Umwelt-
haftung und sonstigen ökonomischen Instrumenten, 
zur Umweltinformation und zum grenzüberschreiten-
den Umweltschutz. 

Besonderer Teil: Die neun Kapitel des Besonderen 
Teils orientieren sich an  den wichtigsten Umweltpro-
blemen. Sie gliedern sich in die Bereiche Naturschutz 
und Waldschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz, Im-
missionsschutz und Energieversorgung, Kernenergie 
und Strahlenschutz, Verkehrs- und Leitungsanlagen, 
Gentechnik und Biotechnik, gefährlichen Stoffen 
sowie Abfallwirtschaft. 

Auf der Grundlage des Entwurfs der Sachverständi-
genkommission hat das Bundesumweltministerium 
mit der Erarbeitung eines Umweltgesetzbuchs be-
gonnen. Dabei wird zunächst ein Erstes Buch zum 
Umweltgesetzbuch ausgearbeitet, mit dem die Richt-
linie 96/61/EG vom 24. September 1996 (IVU-Richt-
linie = Richtlinie über die integ rierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung) und 
die Richtlinie 97/11/EG vom 3. März 1997 (UVP-Än-
derungsrichtlinie) umgesetzt werden sollen. 

Die IVU-Richtlinie sieht für die Genehmigung von In

-

dustrieanlagen die europaweite Einführung eines in

-

tegrierten Konzepts zur vollständigen Koordinierung 
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des Genehmigungsverfahrens und der Genehmi-
gungsauflagen in den Bereichen Boden, Wasser 
und Luft vor, welches dem Schutz der Umwelt in 
ihrer Gesamtheit dienen soll. Die UVP-Richtlinie, 
deren Anwendungsbereich durch die UVP-Ände-
rungsrichtline beträchtlich ausgeweitet wird, steht 
mit ihrer medienübergreifenden Umweltverträglich

-

keitsprüfung in engem Zusammenhang mit der 
IVU-Richtlinie. Das Projekt, die IVU-Richtlinie und 
die UVP-Änderungsrichtlinie durch ein Erstes Buch 
zum Umweltgesetzbuch umzusetzen, wird auch von 
dem im Sommer 1995 vom Bundeskabinett einge-
setzten „Sachverständigenrat Schlanker Staat" un-
terstützt. 

3. Umwelt-Investitionsförderung 

A. Investitionen zur Verminderung 
von Umweltbelastungen 

B. ERP-Umwelt- und Energiespar-
programm 

C. Eigenprogramme von 
KM und DtA 

D. Regionale Umweltschutz-
förderung 

E. EU-Umweltfinanzierungs-
instrument LIFE 

A. Investitionen zur Verminderung von 
Umweltbelastungen 

Im Rahmen des Investitionsprogramms zur Vermin-
derung von Umweltbelastungen fördert das Bun-
desumweltministerium Demonstrationsvorhaben in 
großtechnischem Maßstab, die aufzeigen, in welcher 
Weise Anlagen einem fortschrittlichen Stand der 
Technik zur Verminderung von Umweltbelastungen 
angepaßt und fortschrittliche Verfahren und Verfah-
renskombinationen zur Vermeidung und Verminde-
rung von Umweltbelastungen eingesetzt sowie um-
weltverträgliche Produkte und umweltschonende 
Substitutionsstoffe hergestellt und angewendet wer-
den können. 

Die Förderung können gewerbliche Unternehmen, 
sonstige natürliche Personen und juristische Perso-
nen des privaten oder öffentlichen Rechts oder kom-
munale Gebietskörperschaften beantragen. In der 
Regel werden Zinszuschüsse gewährt; allerdings 
können in Ausnahmefällen auch Investitionszu-
schüsse gewährt werden. 

Förderzusagen aus dem Investitionsprogramm 
zur Verminderung von Umweltbelastungen 

Zahl 
Investitions- Förder- 

Jahr 
der Projekte 

 volumen volumen 
in Mio. DM in Mio. DM 

1994 31 358,6 59 

1995 60 94,4 21,2 

1996 4 20,9 3,5 

1997 15 154,3 30,5 

B. ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm 

Aus Vermögen des European Recovery Program 
(ehemalige Marshall-Plan-Mittel) werden neben der 
reinen Wirtschaftsförderung kleiner und mittlerer 
Unternehmen u. a. auch Darlehen für Umweltschutz- 

investitionen gewerblicher Unternehmen bereitge-
stellt. 

Das von der Deutschen Ausgleichsbank (DtA) be-
treute ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm um-
faßt die Bereiche Luftreinhaltung, Abwasserreini-
gung, Abfallwirtschaft sowie Energieeinsparung, 
rationelle Energieverwendung und Nutzung er-
neuerbarer Energien. 

Kreditzusagen der DtA aus dem 
ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm 

(einschließlich 50 000-Dächer-Initiative der DtA) 

Gesamtes 
Luftrein- 

Abwas  
Abfall- 

Jahr 
Zusage- 

 volumen 
haltung  

serreini-  
wirtschaft 

Energie 
Mio. DM 

Mio. DM 
Mio. DM gung 

Mio. DM 
Mio. DM 

1994 4 267,0 1 068,2 637,0 856,8 1 705,0 

1995 4 519,1 1 107,2 265,7 1 376,1 1 770,1 

1996 3 354,5 538,3 416,6 993,6 1 406,0 

1997 3 304,4 460,5 526,5 657,9 1 659,5 

C. Eigenprogramme der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) und der 
Deutschen Ausgleichsbank (DtA) 

Die KfW und die DtA bieten eigene Darlehen für Um-
weltinvestitionen zu Konditionen an, die am unteren 
Rand des Kapitalmarktzinsniveaus liegen. 

Kreditzusagen aus dem MW- und 
DtA-Umweltprogramm 

Jahr KfW 
Mio. DM 

DtA 
Mio. DM 

Summe 
Mio. DM 

1994 462,5 1509,9 1972,4 

1995 695,2 1236,7 1931,9 

1996 1 167,9 1 460,1 2 628,0 

1997 1 219,9 1 894,5 3 114,4 
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Weitere umweltrelevante Förderprogramme der KfW 

Ferner bietet die KfW Darlehensprogramme an, mit 
denen klimarelevante wohnungswirtschaftliche Inve-
stitionen sowie kommunale Infrastrukturmaßnahmen 
u. a. auch in den Bereichen Wasser und Abfall finan-
ziert werden können. In der nachfolgenden Tabelle 
sind die Kreditzusagevolumina des CO 2-Minde-
rungsprogramms für den Gebäudebestand in den 
alten Bundesländern, die Kreditzusagen für Energie-
sparinvestitionen im Rahmen des Wohnraum-Mo-
dernisierungsprogramms neue Bundesländer sowie 
umweltrelevante Kreditzusagen im Rahmen des 
KfW-Infrastrukturprogramms aufgeführt. 

CO2-Min- 

 

Wohnraum- 
Infra- 

derungs- 
Moderni-  

Struktur- Summe 
Jahr programm 

sierungs- programm 
programm  

Mrd. DM 

1994 2,4 

1995 1,6 0,7 2,4 

1996 1,5 1,6 2,1 5,2 

1997 0,9 2,6 3,0 6,5 

Umweltschutz-Bürgschaftsprogramm (UBP) 

Im Rahmen dieses Programms übernehmen die DtA 
und der Bund (BMU und BMF, der die Gewährlei-
stungen zentral verwaltet) das Ausfallrisiko für zins-
günstige Investitionskredite der DtA an  Hersteller 
umweltfreundlicher Produkte und Verfahren. 

Die Höhe des von der Haftung freigestellten Kredit-
betrags liegt im Einzelfall bei 80 Prozent der Inve-
stitionssumme und ist auf maximal 1 Mio. DM be-
grenzt. 

D. Regionale Umweltschutzförderung 

Zwischen den 15 Mitgliedstaaten und rund 200 Re-
gionen der Europäischen Union bestehen starke wirt-
schaftliche und soziale Unterschiede. Die Mitglied-
staaten haben sich deshalb verpflichtet, eine Politik 
zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalts zu verfolgen, um eine harmonische 
Entwicklung der Gemeinschaft als Ganzes zu för-
dern. Besonderes Ziel ist dabei, die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und 
den Rückstand der am stärksten benachteiligten 
Gebiete zu verringern. 

Als Instrumente zur Zielerreichung setzt die Europäi-
sche Gemeinschaft unter anderem die Strukturfonds 
ein, die aus folgenden Einzelfonds bestehen: Euro-
päischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE, Be-
teiligung an  der Entwicklung und strukturellen An-
passung der rückständigen Gebiete sowie an der 
Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger 
Entwicklung zum Ausgleich der wich tigsten regiona-
len Ungleichgewichte in der Gemeinschaft), Europäi

-

scher Sozialfonds (ESF, Förderung der allgemeinen 
sowie der beruflichen Bildung und Weiterbildung), 
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft - (EAGFL, Kofinanzierung natio-
naler Unterstützungszahlungen für die Landwirt-
schaft zur beschleunigten Anpassung der Agrar-
struktur; Finanzierung von Maßnahmen, die auf die 
dauerhafte und umweltverträgliche Entwicklung des 
ländlichen Raums sowie auf die Erhaltung, die Auf-
wertung und Sanierung des natürlichen Lebensrau-
mes abzielen), Finanzinstrument für die Ausrichtung 
der Fischerei (FIAF, unterstützt seit 1993 die Um-
strukturierung des Fischereisektors). 

Insgesamt stellt die EU 154,5 Mrd. ECU (rd. 309 Mrd. 
DM) an Mitteln für die Strukturfonds im Zeitraum 
1994 bis 1999 zur Verfügung. 1996 betrug der Anteil 
z. B. 34,1 Prozent des gesamten EU-Haushalts. 

In die deutschen Strukturfondsfördergebiete fließen 
im Zeitraum 1994 bis 1999 insgesamt 21,724 Mrd. 
ECU (davon rd. 1,37 Mrd. ECU auf direkte Umwelt-
schutzmaßnahmen). Die fünf neuen Bundesländer 
und Ost-Berlin erhalten davon allein 13,64 Mrd. ECU 
(davon rd. 1,1 Mrd. ECU für direkte Umweltschutz-
maßnahmen). 

In Deutschland werden die Fördermittel der Struktur-
fonds größtenteils durch die Länder verwaltet. Die 
Fördermittel zielen darauf ab, na tionale bzw. regio-
nale Mittel zu ergänzen (Grundsatz der Kofinanzie-
rung von Maßnahmen). Entwicklungsvorhaben wer-
den daher von den Strukturfonds nur anteilig geför-
dert. Der maximale Beteiligungssatz der EU hängt 
vom jeweiligen Zielgebiet und von der Art  der Maß-
nahme ab und liegt zwischen 50 und 75 Prozent der 
förderfähigen Kosten des Projektes. 

E. EG-Umweltfinanzierungsinstrument LIFE 

1992 beschloß der Rat die Schaffung eines Finanzie-
rungsinstrumentes für die Umwelt (LIFE), das zur 
Entwicklung und Umsetzung der Umweltpolitik der 
Gemeinschaft und zur Verbesserung der Umwelt-
qualität in den Mitgliedstaaten durch Management-
projekte beiträgt. 

LIFE I hatte eine Laufzeit von Juli 1992 bis Ende 
1995. Der für diesen Zeitraum angesetzte Mittelbe-
trag belief sich auf 400 Mio. ECU (rd. 800 Mio. DM); 
davon entfielen 40 Prozent auf die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und der Umweltqualität, 
45 Prozent auf den Schutz der Lebensräume und der 
Natur, 10 Prozent auf die Förderung von Verwal-
tungsstrukturen, Ausbildungs- und Informa tions-
maßnahmen sowie 5 Prozent auf Maßnahmen außer-
halb des Gebietes der Gemeinschaft. 

LIFE II: Das LIFE-Programm wurde von Anfang Januar 
1996 bis Ende Dezember 1999 verlängert. Das für die-
sen Zeitraum zur Verfügung stehende Mittelvolumen 
beläuft sich auf 450 Mio. ECU (rd. 900 Mio. DM). Davon 
stehen 46 Prozent für Maßnahmen zur Durchführung 
der Umweltpolitik und des Umweltschutzrechts der EG 
(ohne Naturschutz), 46 Prozent für Maßnahmen zur Er-
haltung der Natur, 3 Prozent für Begleitmaßnahmen 
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(Überwachungsmaßnahmen) sowie 5 Prozent für Maß-
nahmen in Drittstaaten zur Verfügung. 

Im Rahmen von LIFE I und LIFE II sind von 1992 bis 
1997 im Umweltschutzbereich (ohne Naturschutz) 
insgesamt 57 deutsche Projekte in der gewerblichen 
Wirtschaft und in Kommunen mit insgesamt rd. 
47,5 Mio. DM gefördert worden. Dies entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Förderquote von rd. 
12 Prozent im Vergleich zum Gesamtfördervolumen. 

Im Naturschutzbereich wurden im gleichen Zeitraum 
insgesamt 27 deutsche Projekte mit einem Finanz-
aufwand in Höhe von 52 Mio. DM gefördert. Hier 
beträgt die durchschnittliche jährliche Förderquote 
13 Prozent im Vergleich zur Gesamtfördersumme. 

4. Umweltberichterstattung  

A. Umweltberichterstattung  
und Umweltinformation  

B. Europäische Umweltagentur  

C. Indikatoren für die Umweltberichterstattung  

D. Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung  
E. Umweltökonomische Gesamtrechnung  

Die gezielte Erhebung und der freie Zugang zu  

Umweltinformationen sind Voraussetzung für ökolo-
gisch verantwortliches Handeln auf allen politischen  

Ebenen und für eine wirksame Kontrolle der  

Umweltpolitik durch Medien und Öffentlichkeit.  
Flächendeckende und regional vergleichbare Um-
weltdaten sind zugleich notwendige Grundlagen für  

eine aussagefähige Umweltberichterstattung auch  

im Rahmen internationaler Berichtspflichten, etwa  

gegenüber der Europäischen Umweltagentur, der  

OECD und den Vereinten Nationen. Die Umwelt-
berichterstattung baut auf den im Rahmen der Um-
weltbeobachtung des Bundes und der Länder erho-
benen Daten auf. Sie wird auf unterschiedlichen  

Ebenen international vereinheitlicht und anhand  

von Indikatoren weiterentwickelt. Dabei werden in  

wachsendem Maße umweltrelevante Trends in Wi rt
-schaft und Gesellschaft berücksichtigt, die eine  

ganzheitliche Betrachtung von Umwelt und Entwick-
lung im Sinne des Leitbilds einer nachhaltigen Ent-
wicklung ermöglichen sollen.  

A. Umweltberichterstattung und Umwelt-
information  

Deutschland verfügt über eine hochentwickelte Um-
weltberichterstattung. Das Umweltbundesamt hat 
1997 die 6. Ausgabe der Daten zur Umwelt - Der 
Zustand der Umwelt in Deutschland vorgelegt. In 
diesem komplexen Datenwerk geben die hochaggre-
gierten Meßergebnisse der Bundesländer zusammen 
mit bundesweiten Erhebungen (z. B. des Umwelt-
bundesamtes und des Statistischen Bundesamtes) 
Auskunft über die Quellen von Umweltbelastungen, 
die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und die 
Wirkung von Schutzmaßnahmen. Der Berichterstat-
tungspflicht der Bundesregierung aus dem Umwelt-
informationsgesetz dient auch der vorliegende, seit 
1990 alle vier Jahre erscheinende Umweltbericht des 
Bundesumweltministeriums, der eine Bilanz der um-
weltpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung 
zieht und die Perspektiven für die Erreichung mittel-
und langfristiger Umweltziele aufzeigt. 

Das Bundesamt für Naturschutz veröffentlicht jähr-
lich die Daten zur Natur, das Bundesamt für Strah-
lenschutz den Strahlenschutzbericht. Das Umwelt-
bundesamt gibt in seinem Jahresbericht Auskunft 
über neue Forschungsergebnisse. 

Gemäß § 61 des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
legt die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag 
alle vier Jahre (jeweils zwei Jahre nach dem ersten 
Zusammentreten) den Bundesimmissionsschutzbe-
richt vor. Hinzu kommen die Berichterstattung im 
Rahmen der Vereinten Nationen wie der aufgrund 
der Klimarahmenkonvention zu erstellende Klima-
bericht (1993 und 1997) und der 1997 veröffentlichte 
Bericht der Bundesregiening anläßlich der Sonder-
generalversammlung der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung (SGV-Bericht) im Juni 1997 
in New York. 

Darüber hinaus beteiligt sich Deutschland an  den 
Umweltprüfberichten (Environmental Performance 
Reviews) der OECD, in deren Rahmen Umweltzu-
stand und Umweltpolitik einer Prüfung durch Exper-
tendelegationen aus anderen OECD-Staaten unter-
zogen werden. Deutschland stellte sich bereits in 
der Anfangsphase 1992 als Pilotland zur Verfügung 
(-^ Kapitel V.3, Zusammenarbeit mit Industriestaa-
ten).  

Umweltinformation  

Mit dem 1994 in Kraft getretenen Umweltinforma-
tionsgesetz (UIG), das die EG-Richtlinie 90/313/EWG 
umsetzt, wurde für jede natürliche sowie für juristi-
sche Personen ein Zugangsrecht zu den bei den Be-
hörden, die Aufgaben im Bereich der Umweltpflege 
wahrnehmen, vorliegenden Umweltinformationen 
verankert. Das deutsche Recht hatte das Zugangs-
recht zu bei den Behörden vorliegenden Informatio-
nen traditionell an das Vorhandensein einer unmittel-
baren Betroffenheit des Antragstellers geknüpft. 
Nunmehr kehrt sich die Einschränkung um: nur bei 
Vorliegen bestimmter Ausnahmen, z. B. bei Angele-
genheiten der Landesverteidigung, bei Vorliegen 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen etc. ist 
ein Zugangsanspruch ausgeschlossen oder einge-
schränkt. 
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Die Informationserteilung ist gebührenpflichtig. Die 
Gebühren müssen die voraussichtlichen Kosten 
decken. Für die Bundesbehörden wurden die Ge-
bührensätze in der Gebührenverordnung von 1994 
festgelegt. 

Umweltstatistik und Datenaustausch 

Große Bedeutung für die Bereitstellung von Umwelt-
daten haben die im Rahmen der Amtlichen Statistik 
über die Statistischen Landesämter und das Statisti-
sche Bundesamt laufend vorgenommenen Erhebun-
gen. Die Datenerhebung durch die statistischen 
Ämter wird im Gesetz über Umweltstatistiken gere-
gelt, das mit Wirkung zum 1. Januar 1997 novelliert 
worden ist. Stärker berücksichtigt werden in Zukunft 
u. a. umweltökonomische Daten. Im Hinblick auf 
einen effektiveren Mitteleinsatz wurden Befragungs-
zeiträume gestreckt und die Zahl der zu befragenden 
Personen reduziert. Derzeit entfällt etwa 3 Prozent 
des Aufwandes im Statistischen Bundesamt auf den 
Umweltbereich. 

Parallel zur Verbesserung der Amtlichen Statistik 
werden zunehmend weitere Datenquellen erschlos-
sen und genutzt, vor allem durch die verbesserte 
Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Bund und 
Länder stellen sich gegenseitig die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Umweltdaten zur Ver-
fügung. Am 30. August 1995 trat die Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern über den 
Datenaustausch im Umweltbereich in Kraft. Die von 
Bund und Ländern benötigten Umweltdaten werden 
sukzessive vom Bund/Länder-Arbeitskreis Umwelt-
informationssysteme (BLAK UIS) im Einvernehmen 
mit den Ständigen Länderarbeitsgemeinschaften und 
Bund/Länder-Arbeitskreisen hinsichtlich Feingliede-
rung der Merkmale sowie der räumlichen und zeit-
lichen Aggregation einschließlich Art  und Weise der 
Übermittlung spezifiziert. Bisher bestehen Detail-
regelungen für die Bereiche Gewässergütedaten, 
Luftgütedaten sowie für Daten zu Dioxinen, die als 
Anhänge zur Vereinbarung erstellt und durch die 
Amtschèfkonferenz gebilligt wurden. Aktuell in 
Bearbeitung befinden sich Detailregelungen für die 
Bereiche Natur und Boden sowie im Bereich Wasser 
zu „Pegeldaten und Abflußmessungen", zu Hydro-
meteorologie, zu Grundwasser und zu stehenden 
Gewässern und Seen. 

Gemeinsame ökologische Umweltbeobachtung von 
Bund und Ländern 

Die Umweltbeobachtung in Deutschland setzt sich 
aus sektoralen Meßnetzen im Geschäftsbereich des 
Bundesumweltministeriums (Beispiel: Luftmeßnetz 
des Umweltbundesamtes) sowie aus einigen medien-
übergreifenden Bausteinen wie der Umweltproben

-

bank des Bundes zusammen. Daneben wird Umwelt-
beobachtung auch von anderen Bundesressorts (z. B. 
dem Bundeslandwirtschaftsministerium), vor allem 
aber durch die Bundesländer betrieben. 

Diskutiert wird der Aufbau einer gemeinsamen öko

-

logischen Umweltbeobachtung von Bund und Län

-

dern mit dem Ziel, die Datenbeschaffung effektiver 

zu gestalten und neben Immissionsdaten auch Aus-
sagen zu strukturellen Veränderungen im Natur-
haushalt zu ermöglichen. Dies schlägt auch der Rat 
von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) in 
seinen Gutachten 1996 und 1998 vor. Ausgewählte 
Umweltbeobachtungsprogramme von Bund und 
Ländern, die sich besonders für die Erfassung des 
Naturzustandes eignen - insbesondere die Umwelt-
probenbank, das Luftmeßnetz des Umweltbundes-
amtes und die beim Statistischen Bundesamt entwik-
kelte ökologische Flächenstichprobe - wären hierfür 
zusammenzuführen. Ein Teilbereich der ökologi-
schen Umweltbeobachtung, die Erfassung und Dar-
stellung ökosystemarer Zusammenhänge mit dem 
Ziel, Ursache-Wirkungs-Beziehungen aufzuzeigen, 
wird derzeit vom Bundesumweltministerium gemein-
sam mit den Ländern Bayern, Thüringen und Hessen 
im Biosphärenreservat Rhön erprobt. 

B. Europäische Umweltagentur 

Neben der Umweltberichterstattung der Bundes-
regierung hat die Umweltberichterstattung der Euro-
päschen Union und der OECD in den letzten Jahren 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Auf der Grund-
lage der EG-Verordnung vom 7. Mai 1990 zur Ein-
richtung einer Europäischen Umweltagentur und 
eines Europäischen Umweltinformations- und Um-
weltbeobachtungsnetzes (Agenturverordnung) hat 
die Europäische Umweltagentur im Frühjahr 1994 in 
Kopenhagen ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Jahre 
1994 und 1995 standen noch ganz im Zeichen des 
personellen und organisatorischen Aufbaus. Erst im 
Laufe des Jahres 1996 konnte die Agentur sich voll 
auf ihre in der Agenturverordnung vorgesehenen 
Aufgaben konzentrieren. Die Agentur verfügt heute 
über ca. 60 Mitarbeiter. 

Hauptaufgabe der Agentur ist es, zuverlässige und 
vergleichbare Informationen über den Zustand der 
Umwelt in den Mitgliedstaaten zur Verfügung zu 
stellen. Damit soll eine Grundlage für notwendige 
Umweltschutzmaßnahmen, für die Erfolgskontrolle 
und für die Information der Öffentlichkeit geschaffen 
werden. Zur Umsetzung dieses Auftrages soll die 
Agentur 

• in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein 
Europäisches Umweltinformations- und Umwelt-
beobachtungsnetz (EIGNET) einrichten und koor-
dinieren, in dessen Rahmen die Sammlung, Auf-
bereitung und Analyse von Daten zum Zustand 
der Umwelt erfolgt; 

• die erforderlichen Informationen für die Ausarbei-
tung und Durchführung von Umweltschutzmaß-
nahmen für die Gemeinschaft, also insbesondere 
für die Ausarbeitung, Festlegung und Evaluierung 
von Umweltschutzmaßnahmen durch die Europäi-
sche Kommission sowie für die Mitgliedstaaten 
bereitstellen; 

• einheitliche Bewertungskriterien für Umweltdaten 
entwickeln, die in allen Mitgliedstaaten angewen-
det werden sollen; 
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• die Vergleichbarkeit von Umweltdaten auf euro-
päischer Ebene sowie die Harmonisierung von 
Meßverfahren fördern; 

• die Entwicklung von Methoden zur monetären Be-
wertung von Umweltschäden sowie der Kosten für 
Vorsorge-, Schutz- und Sanierungsmaßnahmen 
vorantreiben. 

Trotz der schwierigen Startphase kann die Agentur 
nach den wenigen Jahren bereits eine erstaunliche 
Bilanz vorweisen. Dies gilt inbesondere für den Aus-
baustand des Umweltinformations- und Beobach-
tungsnetzes EIGNET. Dieses Netzwerk besteht 
neben der Agentur als koordinierender Einrichtung 
aus 

• den innerstaatlichen Anlaufstellen (für Deutsch-
land das Umweltbundesamt) für die übergreifende 
Koordinierung der nationalen Datenbereitstellung, 

• den nationalen Referenzzentren, die für spezielle 
Themen wie Gewässergüte, Luftemissionen oder 
Naturschutz die für den jeweiligen Mitgliedstaat 
maßgeblichen Informationen bereitstellen, 

• den themenspezifischen Ansprechstellen (Euro-
pean Topic Centres), die der Agentur auf der Basis 
befristeter Verträge zuarbeiten und im Auftrag der 
Agentur die europäischen Umweltdaten zusam-
menstellen. 

Die Topic Centres 
der Europäischen Umweltagentur 

Thema 	Federführung in 

1. Binnengewässer 	Großbritannien 

2. Meeres- und Küstengebiete Italien 

3. Luftqualität 	Niederlande 

4. Luftemissionen 	Deutschland 

5. Naturschutz 	Frankreich 

6. Landbedeckung 	Schweden 

7. Böden 	Spanien 

8. Abfälle 	Dänemark 

9. Datenquellenkatalog 	Deutschland 
und Thesaurus 

Zwei der gegenwärtig neun themenspezifischen 
Ansprechstellen stehen unter deutscher Federfüh-
rung. Das Umweltbundesamt ist Konsortialführer für 
die themenspezifische Ansprechstelle Luftemissio-
nen, das Niedersächsische Umweltministerium leitet 
die Ansprechstelle Datenquellenkatalog und The-
saurus. Die Europäische Umweltagentur hat u. a. 
folgende Berichte veröffentlicht: 

• Europés Environment: The Dobris Assessment 
(1995) für die paneuropäische Umweltminister-
konferenz in Sofia - der Bericht stellt die Umwelt-
situation in 46 europäischen Staaten dar. 

• Bericht zur Überprüfung des 5. Umweltaktionspro-
gramms der EU (1995) 

• Luftverschmutzung in Europa (1997). 

Im Juni 1997 hat die Europäische Kommission einen 
Vorschlag für eine Änderung der Agentur-Verord-
nung vorgelegt. Die Bundesregierung begrüßt die 
Arbeit der Agentur als zentrale Informationsstelle 
für objektive und aussagekräftige Umweltdaten in 
Europa. 

C. Indikatoren für die Umweltberichterstattung 

Im Rahmen des OECD-Programms zur Prüfung der 
Umweltpolitik ihrer Mitgliedsländer (—> Kapitel V.3, 
OECD) wird eine Vereinfachung und Vergleichbar-
keit der internationalen Umweltberichterstattung auf 
der Basis allgemein anwendbarer Umweltindikato-
ren angestrebt. Die OECD-Indikatoren gliedern sich 
in drei Kategorien, die sich auch in der nationalen 
Berichterstattung weltweit immer stärker durchset-
zen: 

1. Belastungsindikatoren („driving force "/pressure), 
z. B. S02-Emissionen 

2. Zustandsindikatoren (state), z. B. Anteil geschä-
digter Bäume 

3. Maßnahmenindikatoren (response), Gegenmaß-
nahmen (z. B. Errichtung von Entschwefelungs-
anlagen). 

Indikatorensystere müssen einerseits der spezifi-
schen Problemlage eines Landes oder einer Region 
gerecht werden, andererseits wird eine möglichst 
weitgehende internationale Harmonisierung ange-
strebt. Neben der OECD beschäftigen sich u.a. das 
Statistische Amt der Europäischen Union (EURO

-

STAT), die Europäische Umweltagentur, das Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und 
das World Ressource Institute (Washington) mit 
Umweltindikatoren. Einige Länder haben ihre Um-
weltberichterstattung bereits nach Umweltindika-
toren ausgerichtet. Dazu gehören z. B. die Nieder-
lande, Großbritannien, Frankreich, Kanada und 
Finnland. 

OECD - Modell zur Gliederung 
der Umweltberichterstattung 

1. Treibhauseffekt 

2. Stratosphärischer Ozonabbau 

3. Eutrophierung 

4. Versauerung 

5. Toxische Kontamination 

6. Umweltbelastung in urbanen Gebieten 

7. Biologische Vielfalt, Landschaftsschutz 

8. Abfall 

9. Wasserressourcen und Gewässerqualität 

10. Wald 

11. Fischressourcen 

12. Bodenressourcen 

13. Generelle Indikatoren (Bevölkerung, Ener

-

gie, Verkehr, Umweltschutzausgaben etc.) 
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Auch die deutsche Umweltberichterstattung wird 
anhand von Umweltindikatoren weiterentwickelt 
und international vergleichbar gemacht. Ein an das 
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innova-
tionsforschung vergebenes Forschungsvorhaben emp-
fiehlt, ausgehend vom OECD-Indikatorensatz, eine 
14teilige Gliederung nach Problembereichen, die 
wiederum nach Belastungs-, Zustands- und Maßnah-
menindikatoren unterteilt werden sollen. Die Diskus-
sionen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 

D. Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung 

Eine große Herausforderung an Wissenschaft und 
Politik liegt darin, Nachhaltigkeit meßbar zu machen. 
Ein Ansatz hierzu ist die Einbeziehung von Verände-
rungen am Naturkapital in die Wohlfahrtsbemessung 
(Umweltökonomische Gesamtrechnung), ein weite-
rer Ansatz ist die Erarbeitung von sogenannten 
Nachhaltigkeitsindikatoren, die auch international 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren sollen die groben 
Entwicklungstrends in zentralen Problembereichen 
eines Landes quantitativ - möglichst mit längeren 
Zeitreihen - überblicksartig beschrieben werden. Sie 
sind „Wegweiser", die Antwort auf die Frage geben, 
ob der gesamte Entwicklungsprozeß in die richtige 
Richtung geht und wie der Handlungsbedarf einzu-
schätzen ist. Sie tragen damit zur Konkretisierung 
des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung, zur 
Prioritätensetzung sowie zur Verbesserung der Infor-
mation und Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
bei. 

Agenda 21, Kapitel 40.4 zu 
Nachhaltigkeitsindikatoren: 

„Allgemein gebräuchliche Indikatoren wie etwa 
das Bruttosozialprodukt (BSP) und das Ausmaß 
einzelner Ressourcen- oder Schadstoffströme 
geben nicht genügend Aufschluß über die Frage 
der Nachhaltigkeit. ... Es müssen Indikatoren für 
nachhaltige Entwicklung entwickelt werden, um 
eine solide Grundlage für Entscheidungen auf 
allen Ebenen zu schaffen ... " 

Arbeitsprogramm der CSD zu Indikatoren 
für eine nachhaltige Entwicklung 

Die VN-Kommission für Nachhaltige Entwicklung 
(CSD), deren Aufgabe die Überprüfung der Umset-
zung und der Weiterentwicklung der AGENDA 21 
ist, hat auf ihrer Tagung im Jahr 1995 ein mehrjäh-
riges internationales Arbeitsprogramm zu Nachhal-
tigkeitsindikatoren verabschiedet. Es wird vom 
CSD-Sekretariat betreut. Kernelement des CSD-Ar-
beitsprogramms ist eine „Arbeitsliste" mit 134 Ein-
zelindikatoren, die sich an die Kapitel der Agenda 
21 anlehnen. Sie gliedern sich in die vier Katego-
rien „Ökonomisch", „Sozial", „Ökologisch" und 
„Institutionell". 

Beispiele für Themenzuordnung 
in der CSD-Arbeitsliste: 

Soziales: 	Armut, Bildung, Gesundheit, Sied

-

lungsentwicklung, Bevölkerung 

Ökonomie: Konsummuster, Umwelttechnolo-
gietransfer, internationale Zusam-
menarbeit zur Erreichung einer 
nachhaltigen Entwicklung, Fi-
nanzressourcen 

Umwelt: 	Klima, Gewässer, Landressour

-

cen, Abfall, biologische Vielfalt, 
Gefahrstoffe, Wüsten, nachhaltige 
Landwirtschaft, 

Institutionen: Integration von Umwelt und Ent-
wicklung, Forschung, Informatio-
nen für Entscheidungsfindung, 
Stärkung gesellschaftlicher Grup-
pen, internationale Mechanis-
men/Instrumente. 

Gemäß dem „Driving force/state/response" -Ansatz, 
der sich zur Strukturierung von Indikatorensystemen 
international zunehmend durchsetzt, sind die Indika-
toren für jedes Thema nochmals differenzie rt  nach 
drei Indikatorentypen, die der Beschreibung der ver-
ursachenden/treibenden Kräfte („driving forces"(), 
des Zustands („state") und der gesellschaftlichen 
Maßnahmen („response") dienen. Bis zum Jahr 2000 
soll die Arbeitsliste weiterentwickelt und verbessert 
werden. Ein zentraler Baustein hierfür ist eine drei-
jährige Testphase, in der von 1996 bis 1999 die CSD

- 

Indikatoren auf freiwilliger Basis in Pilotlndern 
erprobt werden. Deutschland nimmt an der CSD-
Testphase teil. Die anderen Testländer verteilen sich 
über alle Kontinente: Belgien, Bolivien, Brasilien, 
China, Costa Rica, Finnland, Frankreich, Ghana, 
Gro§britannien, Kenia, Marokko, Mexiko, Niger, 
Österreich, Philippinen, Tschechische Republik, Süd-
afrika und Venezuela. 

Zielsetzung der deutschen Testphase 
der CSD- Indikatoren 

Deutschland unterstützt mit seiner Teilnahme an der 
CSD-Testphase die inte rnationale Initiative der CSD 
zur Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren und 
bringt die spezifischen Erfahrungen eines kochent-
wickelten Industrielandes ein. Hierbei werden fol-
gende Ziele verfolgt: 

Prüfung der CSD-Indikatorenliste auf ihre prak-
tische Umsetzbarkeit (v. a. Datenverfügbarkeit, 
Erstellung von Zeitreihen), politische Relevanz 
und Aussagefähigkeit für Deutschland; 

- Weiterentwicklung und Verbesserung des CSD

- 
Konzeptes; 

Förderung des nationalen Diskussionsprozesses 
über Ziele einer nachhaltigen Entwicklung; 

Erarbeitung von Grundlagen für nationale Nach-
haltigkeitsindikatoren. 
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Beispiele aus der CSD-Arbeitsliste 

Kapitel der Agenda 21 Antriebsindikatoren Zustandsindikatoren Maßnahmenindikatoren 

KATEGORIE: SOZIALES 

• Kapitel 7: Förderung • Wachstumsrate der • Prozent der Bevölke- • Infrastrukturausgaben 

einer nachhaltigen 
Siedlungs- 

städtischen Bevöl-
kerung 

rung in städtischen 
Gebieten 

pro Kopf 

entwicklung • Pro-Kopf-Verbrauch 
fossiler Brennstoffe im 

• Fläche und Bewohner- 
zahl von städtischen 

Kfz-Transport  

• Menschliche und 
wirtschaftliche Ver-
luste aufgrund von 

„formellen und inf or-
mellen" Siedlungen 

• Wohnfläche 
pro Person 

Naturkatastrophen • Wohnungspreise 
(Mieten) im Verhältnis 
zum Einkommen 

KATEGORIE: WIRTSCHAFT 

• Kapitel 34: Transfer • Import  von • Anteil der umwelt- • Unterstützung 
umweltverträglicher Investitionsgütern verträglichen Importe durch technische 
Technologien, 
Kooperation und 

• Ausländische 
Direktinvestitionen 

von Investitionsgütern Zusammenarbeit 

Kapazitätenaufbau 

KATEGORIE: UMWELT 

• Kapitel 18: Schutz • Jährliche Entnahmen • Grundwasserreserven • Grad der 
der Qualität und von Grundwasser und • Konzentration Abwasserbehandlung 
der Menge an Süß- Oberflächenwasser fäkaler Kolibakterien • Dichte der hydrolo- 
wasserressourcen • Inlandsverbrauch 

an Wasser pro Kopf 
im Süßwasser 

• Biochemischer 

gischen Netze 

Sauerstoffbedarf 
in Gewässern 

Nationaler Koordinierungsmechanismus 

Ein Indikatorensystem ist kein Endprodukt, sondern 
muß in einem dynamischen Prozeß Veränderungen 
gegenüber offen bleiben. Anpassungen müssen im 
Hinblick auf ihre Akzeptanz nachvollziehbar sein. 
Beide Aspekte - Flexibilitt und Transparenz - sollen 
in der CSD-Testphase durch regelmäßige Konsulta-
tionen mit allen beteiligten Gruppen sichergestellt 
werden. 

Da es in Deutschland auf unterschiedlichsten Ebenen 
bereits eine Vielzahl von Initiativen zur Entwicklung 
von Nachhaltigkeitsindikatoren gibt, vor allem in der 
Wissenschaft, aber auch in den Ländern oder Korn-
munen (v. a. bei lokalen Agenda 21-Prozessen), trägt 
der Dialog mit allen Akteuren auch zur Bündelung 
der Arbeiten und des in Deutschland vorhandenen 
Know-hows bei. Das Umweltbundesamt hat eine 
elektronische Internet-Seite eingerichtet, ber welche 
die beteiligten Institutionen und Experten, aber auch 
andere Testlnder, Informationen abfragen bzw. be-
reitstellen knnen (http://www.umweltbundesamt.de/ 
ub a-info-daten/daten/csd . htm) . 

Die Gesamtkoordination der Erprobung der CSD-
Nachhaltigkeitsindikatoren liegt beim Bundesum-
weltministerium. Die organisatorische Struktur der 
Testphase beruht auf drei institutionellen Säulen: 

1. Koordinierung innerhalb der Bundesregierung: 
Unter Federführung des Bundesumweltministe-
riums wurde ein Interministerieller Arbeitskreis 
(IMA) zur Erprobung der CSD-Indikatoren einge-
richtet. In ihm sind alle Ministe rien auf Bundes-
ebene vertreten, da nachhaltige Entwicklung nicht 
nur ökologische, sondern auch ökonomische und 
soziale Ziele umfaßt und eine integrie rte Betrach-
tungsweise verlangt. Der IMA ist für die Erstellung 
von Berichten der Bundesregierung an das CSD

- 

Sekretariat verantwortlich. Intensive Unterstüt-
zung leisten das Umweltbundesamt sowie das Sta-
tistische Bundesamt bei der Gesamtorganisation, 
der Datenerfassung und Datenaufbereitung sowie 
hinsichtlich methodisch-konzeptioneller Fragen. 

2. Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen: Die Ein-
bindung der verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen ist von besonderer Bedeutung für die 
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breite Akzeptanz von Nachhaltigkeitsindikatoren. 
Für die Testphase der CSD-Indikatoren ist des-
halb ein nationaler Begleitkreis eingerichtet wor-
den mit insgesamt 23 Vertretern relevanter ge-
sellschaftlicher Gruppen: Umweltverbände, Ent-
wicklungsverbände, Wirtschaft, Gewerkschaften, 
Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Wissenschaftliche 
Beiräte, Enquête-Kommission des Deutschen 
Bundestages „Schutz des Menschen und der 
Umwelt", Bundesländer und Kommunale Spit-
zenverbände. 

3. Wissenschaftliche Beratung: Ein Expertenkreis zur 
CSD-Testphase soll als Forum für die Diskussion 
der konzeptionellen und methodischen Weiterent-
wicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren dienen. 
Der Expertenkreis wird vom Umweltbundesamt 
betreut. Es sind vorwiegend Experten vertreten, 
die bereits an Umweltindikatoren, Sozialindika-
toren oder Indikatoren für spezielle Politikbereiche 
(z. B. Land- und Forstwirtschaft) arbeiten. Durch 
den Expertenkreis wird den deutschen Wissen-
schaftlern ermöglicht, ein wichtiges internatio-
nales Projekt im Rio-Folgeprozeß zu untersttzen, 
zu gestalten und ihre Forschungsergebnisse und 
-initiativen einzubringen. 

Inhaltliche Prüfung der CSD - Indikatoren 

Bei der Erprobung der CSD-Indikatoren ist die zen-
trale Frage, inwieweit sie zur Beurteilung der Nach-
haltigkeit der bisherigen Entwicklungstrends in 
Deutschland relevant sein können. Die CSD-Arbeits-
liste ist zunächst daraufhin zu prüfen, ob die zentra-
len, prioritären Problemfelder von nachhaltiger Ent-
wicklung in Deutschland abgedeckt sind. Einerseits 
sind in der CSD-Liste enthaltene Themen, die für 
Deutschland nicht relevant oder prioritär sind, zu 
vernachlässigen (z. B. Wüstenbildung), andererseits 
Themen, die national von Bedeutung sind, aber in 
der CSD-Liste fehlen, zu ergänzen (z. B. Verkehr). 
Eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Indikatoren 
spielen die Datenverfügbarkeit und die internatio-
nale Vergleichbarkeit. 

E. Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR) 

„Allgemein gebräuchliche Indikatoren wie etwa 
das Bruttosozialprodukt (BSP) und das Ausmaß 
einzelner Ressourcen- oder Schadstoffströme ge-
ben nicht genügend Aufschluß über die Frage der 
Nachhaltigkeit ... " (Agenda 21, Kapitel 40.4). Um 
zu einer vollständigen Beurteilung der Wohlfahrts-
entwicklung zu gelangen, müssen auch Verände-
rungen an den natürlichen Lebens- und Wi rt

-schaftsgrundlagen, dem sogenannten Naturvermö-
gen, in die Betrachtung mit einbezogen werden, 
wie dies in Form von Abschreibungen auf produ-
zierte Vermögensgegenstände üblich ist. Dies ist 
Aufgabe der Umweltökonomischen Gesamtrech-
nungen (UGR). 

Das Naturvermögen besteht neben Ressourcen wie 
Energieträgern, Rohstoffen, Fläche, Wasser und 

Artenvielfalt auch aus den Naturfunktionen (z. B. 
Klima), auf denen das Leben und Wirtschaften auf der 
Erde basiert. Die Diskussionen über die Einbeziehung 
von Umweltaspekten in die traditionelle Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung reichen an den Anfang 
des Jahrhunderts zurück, als der britische National-
ökonom Arthur Cecil Pigou (1877 bis 1959) die Unvoll-
ständigkeit der landläufigen Modelle zur Wohlfahrts-
berechnung bemerkte, bei denen der Substanzverlust 
der Natur permanent ausgeblendet werde. 

Seit 1989 befaßt sich das Statistische Bundesamt mit 
dem Aufbau einer Umweltökonomischen Gesamt-
rechnungen in Deutschland. Dabei wurden zunächst 
vorhandene Datenbestände untersucht. Auf Basis 
der verfügbaren Daten konnte beispielsweise dar-
gestellt werden, daß Wirtschaftswachstum und Flä-
cheninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr seit 
den 60er Jahren in etwa linear verlaufen sind. Dage-
gen ist der spezifische Einsatz an Materialien und 
Energieträgern je 1 000 DM Bruttoinlandsprodukt im 
Zeitraum 1960/1990 von 1,39 t auf 0,98 t deutlich zu-
rückgegangen 6), was in der Summe jedoch durch die 
absoluten Produktionssteigerungen überkompensiert 
wurde. 

Probleme bei der Entwicklung von aussagekräftigen 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen bereitet 
u.a. die Umrechnung von Einbußen am Naturkapital 
in Geldäquivalente (Monetarisierung). Das ursprüng-
liche Ziel, einen einzigen hochaggregierten Indikator 
zu entwickeln, mit dem die Nachhaltigkeit der wirt-
schaftlichen und ökologischen Entwicklung abgebil-
det werden kann, gilt heute nicht mehr als erreich-
bar. Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 
zielen deshalb nicht darauf ab, die Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung zu ersetzen, sondern sie zu er-
gänzen. Die Umweltökonomischen Gesamtrechnung 
des Statistischen Bundesamtes gliedern sich in fünf 
Themenbereiche: 

1. Material- und Energieflußrechnungen, Rohstoff-
verbrauch, Emittentenstruktur; 

2. Nutzung von Fläche und Raum; 

3. Indikatoren des Umweltzustandes; 

4. Maßnahmen des Umweltschutzes, Investitionen, 
Ausgaben; 

5. Vermeidungskosten zur Erreichung von Stan-
dards. 

Jeder der Themenbereiche wird mit spezifischen 
Methoden bearbeitet: 

1. zur Bilanzierung von Stoffströmen und getroffenen 
bzw. denkbaren Umweltschutzmaßnahmen wer-
den Wirtschaftsstatistiken und Gesamtrechnungs-
methoden angewandt, 

2. Fernerkundung und Geoinformationssysteme ge-
ben Aufschluß über Veränderungen bei der Nut- 

6) Statistisches Bundesamt, Umweltökonomische Gesamtrech-
nungen 1998; Die Zahlen beinhalten die verwertete und die 
nichtverwertete Rohstoffentnahme (einschließlich Abraum) 
sowie die Einfuhr von Rohstoffen und Gütern. 
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zung von Fläche und Raum, um nicht-stoffliche 
Belastungen zu ermitteln, 

3. Eine ökologische Flächenstichprobe dient dazu, 
Veränderungen in der Diversität von Landschaf-
ten, Pflanzen und Tieren zu ermitteln. 

Die für die fünf Teilbereiche der UGR entwickelten 
Methoden müssen im Zuge ihrer Erprobung und 
Weiterentwicklung mit den Aktivitäten zur ökologi-
schen Umweltbeobachtung verknüpft werden (u. a. 
der Ökologischen Flächenstichprobe des Statisti-
schen Bundesamtes, dem Konzept Ökologische Um-
weltbeobachtung des Bundes und der Länder sowie 
der Umweltprobenbank). Dabei ist insbesondere die 
Kompatibilität zu den Beobachtungsaktivitäten der 
Länder sicherzustellen. 

Wissenschaftliche Begleitung 

Das Bundesumweltministerium hat 1990 einen Beirat 
eingerichtet, der es in allen mit den UGR in Zusam-
menhang stehenden Fragen wissenschaftlich berät. 
Der Beirat hat bereits 1991 eine erste und im Herbst 
1995 eine zweite Stellungnahme abgegeben (beide 
erschienen in der Reihe Umweltpolitik des Bundes-
umweltministeriums). Die Beratungsergebnisse des 
Beirats fließen laufend in die konzeptionellen Arbei-
ten des Statistischen Bundesamtes ein; er hat ent-
scheidend an der Erarbeitung des UGR-Konzepts 
mitgewirkt. Dem Beirat zugeordnet ist seit 1994 ein 
Begleitkreis, in dem gesellschaftliche Gruppen - 
Wirtschaftsverbände, Umweltverbände und Gewerk-
schaften - vertreten sind. 

Flußdiagramm Mensch-Umwelt-Mensch für die UGR des Statistischen Bundesamtes 

Stand der Arbeiten 

Empirische Daten über die belastungserzeugenden 
Wirtschaftsaktivitäten, über detaillierte Material-
und Energieflußrechnungen sowie über Emissionen 
der Wirtschaftsbereiche, über Umweltschutzausga-
ben und die Bodenbedeckung liegen vor und werden 
im Rahmen der Fachserie 19 (Umwelt) des Statisti-
schen Bundesamtes kontinuierlich veröffentlicht. Die 
Eckdaten der UGR und die wesentlichen umweltöko-
nomischen Trends der Bundesrepublik Deutschland 
werden jährlich im Rahmen einer UGR -Pressekon-
ferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Datenbasis 
wird laufend erweitert. 

Internationale Arbeiten 

Die Bundesregierung hat sich intensiv an den inter-
nationalen Aktivitäten zur Entwicklung von umwelt-
bezogenen Ergänzungen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen beteiligt. Das deutsche UGR-
Konzept orientiert sich an den internationalen Ansät-
zen, insbesondere an dem Konzept der Vereinten 
Nationen „System for Integrated Environmental and 
Economic Accounting (SEEA)". Das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) hat 
ein umweltorientiertes Satellitensystem zu den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entwickelt 
(SERIE E). Dabei konzentriert man sich auf die Um-
weltschutzausgabenrechnung. In einem zweiten Ent-
wicklungsstrang arbeitet EUROSTAT seit 1994 an der 
Entwicklung integrierter Wirtschafts- und Umwelt-
indizes sowie an einem „grünen" Rechnungssystem 
(„Green Accounting"). 



C. Ressortforschung 
D. Programm „Forschung 

für die Umwelt" 

E. Umweltforschung der 
Europäischen Union 
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5. Umweltforschung 

A. Forschung für eine nachhaltige Entwicklung 
B. Umweltforschung des Bundesforschungs-

ministeriums 

A. Forschung für eine nachhaltige Entwicklung 

Kreativität und Innovationsbereitschaft sind zu 
Hauptleistungsmerkmalen moderner Gesellschaften 
geworden. Von ihnen hängt entscheidend der Ober-
gang zu zukunftsfähigen Produktions- und Konsum-
mustern ab. Die Schaffung nachhaltiger Strukturen 
wie der Kreislaufwirtschaft oder einer CO 2-armen 
Energieversorgung ist auf die Mobilisierung des 
Innovationspotentials in allen Teilbereichen der Ge-
sellschaft angewiesen. Der Forschung kommt in die-
sem Kontext eine herausragende Bedeutung zu. 

Deutschland verfügt heute in der Umweltforschung 
über eine vielgestaltige und dynamische Forschungs-
landschaft, die von den Universitäten über die staat-
lich geförderten Forschungseinrichtungen bis zur 
Industrieforschung reicht. 

Forschungsausgaben von Bund und Ländern 

Ca. 60 Prozent der Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben im Umweltbereich werden in 
Deutschland von der Wirtschaft aufgebracht. Die 
staatlichen Ausgaben für Umweltforschung lagen 
in Deutschland 1997 bei etwa 1,5 Mrd. DM, das 
entspricht etwa 5 Prozent der gesamten staat-
lichen Forschungsförderung. Etwa eine Milliarde 
DM werden vom Bund, 0,5 Mrd. DM von den 
Ländern aufgebracht. Von den Bundesmitteln 
entfallen etwa 700 Mio. DM auf das Bundesfor-
schungsministerium. Die übrigen Bundesressorts 
wenden etwa 300 Mio. DM für Umweltforschung 
auf, davon das Bundesumweltministerium etwa 
55 Mio. DM für Projektforschung, ohne Reak-
torsicherheits- und Strahlenschutzforschung. Im 
Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums stehen jährlich ca. 100 Mio. DM für 
umweltbezogene Forschungen zur Verfügung. 
Das Bundeswirtschaftsministerium stellt über die 
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs-
vereinigungen jährlich rund 30 Mio. DM für die 
Umweltforschung bereit. 

Seit ihren Anfängen hat die deutsche Umweltpolitik 
gezielte Impulse für Innovationen im Bereich der 
Umwelttechnik gegeben. Das Prinzip der dynami-
schen, dem Stand der Technik anzupassenden Ge-
nehmigungserfordernisse stellte sicher, daß für For-
scher und Ingenieure im Bereich der Umwelttechnik 
Anreize bestanden, entsprechende Techniken zu 
entwickeln und zur Marktreife zu bringen. An den 
Erfolgen des Immissions- und Gewässerschutzes der 

70er und 80er Jahre hat die Umweltforschung des-
halb einen entscheidenden Anteil. Der auch im inter-
nationalen Vergleich hohe Leistungsstand der deut-
schen Umwelttechnik zeigt sich besonders deutlich 
an der führenden Position Deutschlands beim Welt-
handel mit Umweltschutzgütern (1995: Anteil von 
18,7 Prozent). 

Auch die Umweltforschung steht heute im Zeichen 
des neuen globalen Leitbildes der nachhaltigen Ent-
wicklung. Dies macht das neue gemeinsame Pro-
gramm der Bundesregierung „Forschung für die Um-
welt" deutlich, das im September 1997 verabschiedet 
wurde (siehe unten). Erforscht wird nicht mehr allein 
das System „Umwelt", sondern verstärkt dessen 
Wechselwirkungen mit Wirtschaft und Gesellschaft. 
Das zeigt sich in neuen Akzenten bei den For-
schungszielen: 

• Integrierter Umweltschutz: Durch die Entwick

-

lung schadstoffarmer Produktionsverfahren (inte-
grierter Umweltschutz) geht die Bedeutung nach-
geschalteter Filtertechnologien tendenziell zu-
rück. 

• Ressourcenschutz: In den Vordergrund treten Effi

-

zienzkriterien für die Nutzung begrenzter Um-
weltgüter wie Rohstoffressourcen, Energieträger 
und Fläche. 

• Produktbezogener Umweltschutz: Neben der Ver

-

besserung von Produktionsverfahren richtet sich 
Umweltforschung immer stärker auf die Verbesse-
rung der Umwelteigenschaften von Produkten. 

• Konsumverhalten: Der Konsument, für den diese 
Produkte geschaffen werden, gerät zunehmend 
ins Visier der Umweltforschung, die sich damit in 
den Bereich sozialwissenschaftlicher Fragestellun-
gen hinein öffnet. 

• Globale Zusammenhänge: Die Erforschung globa

-

ler Umweltprobleme und ihrer komplexen Wir-
kungsmechanismen (z. B. Klimawandel, Ozonloch, 
Verfügbarkeit von Trinkwasser, biologische Viel-
falt) erfordert multidisziplinäre Kooperation und 
globale Anstrengungen. Die deutsche Forschung 
muß daher enger zusammengeführt und inhaltlich 
wie organisatorisch mit den internationalen For-
schungsprogrammen vernetzt werden. 

In seinem Jahresgutachten 1996 „Herausforderun-
gen für die deutsche Wissenschaft" hat der Wissen-
schaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen 
das Thema Umweltforschung aufgegriffen. Der Bei-
rat betont in seinem Gutachten, daß die globalen 
Umweltveränderungen die Forschung weltweit vor 
neuartige Aufgaben stellen, die nur durch interdiszi- 
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plinäre Kooperation (insbesondere zwischen Natur

- 

und Geisteswissenschaften) sowie durch internatio-
nale Vernetzung der Forschung bewältigt werden 
können. Das Gutachten analysiert den Stand der 
deutschen Forschung zum Globalen Wandel und gibt 
Empfehlungen zur weiteren inhaltlichen Ausrichtung 
und Organisation der Forschung. 

Mit der Forschung zum Globalen Wandel befaßt sich 
im übrigen auch das von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) im Herbst 1996 eingerichtete 
Nationale Komitee für Global Change Forschung. 
Dem Aufgabenspektrum der DFG entsprechend, die 
die Forschung an den Hochschulen fördert, hat sich 
dieses Gremium zum Ziel gesetzt, Leitlinien einer 
zukünftigen Global Change Forschungsstrategie der 
deutschen Hochschulen zu erarbeiten, die zu einer 
verstärkten Internationalisierung und Koordinierung 
der Forschung führt. Das Komitee hat sein Konzept 
„Eckwerte für eine kohärente nationale Forschungs-
strategie zum globalen Wandel" im Oktober 1997 
vorgelegt. 

B. Umweltforschung des 
Bundesforschungsministeriums 

Projektforschung 

Für die Förderung von Projekten der Ökologie, 
Umwelttechnologie, Klimaforschung und Erdsystem-
forschung sind im Haushalt 1998 des Bundes-
forschungsministeriums insgesamt 322,3 Mio. DM 
veranschlagt. Ziel der ökologischen Forschung ist 
es aufzuzeigen, welche Tragweite menschliche Ein-
griffe in natürliche Systeme und deren Nutzung für 
die Umwelt haben. Andererseits sollen Möglichkei-
ten und Systeme herausgearbeitet werden, die eine 
langfristige und für die Ökosysteme ungefährliche 
Nutzung erlauben. Schließlich geht es um die Erfas-
sung von Belastungen für Mensch und Natur und die 
Abschätzung der damit verbundenen Risiken, um 
frühzeitig potentielle Gefährdungen vermeiden zu 
können. Von den gesamten Projektfördermitteln sind 
dafür 72 Mio. DM vorgesehen. Sie werden konzen-
triert auf die Forschungsschwerpunkte 

• Ökosystemforschung 

• Konzepte für die Gestaltung von Landschaften 

• Ökotoxikologie, Umwelt und Gesundheit 

• Biotop- und Artenschutz, integrierte Naturschutz-
forschung 

Forschungspolitisches Ziel der Förderung von Um-
welttechnologien ist, zur Entkoppelung von Wi rt

-schaftswachstum und Umweltnutzung vor allem 
durch integrierten Umweltschutz beizutragen. Ne-
ben der Umweltentlastung soll erreicht werden, die 
Kostenbelastung durch Umweltschutzmaßnahmen 
insbesondere beim Abwasser und beim Abfall mög-
lichst zu senken und damit auch die Wettbewerbs-
position der deutschen Industrie zu stärken. Mit 
169,2 Mio. DM ist hierfür mehr als die Hälfte der ver-
anschlagten Projektfördermittel eingeplant. Schwer-
punkte der Förderung sind: 

• Integrierte Umwelttechnik/Produktionsintegrierter 
Umweltschutz 

• Wassertechnologien 

• Abfallbehandlung, Entsorgung, Altlasten. 

In der Klima- und Atmosphärenforschung sowie bei 
der Erforschung des Gesamtsystems Erde sollen die 
Ursachen- und Wirkungszusammenhänge sowie die 
Einflüsse menschlicher Eingriffe auf die Umwelt mit 
dem Ziel analysiert werden, neue Methoden und 
nstrumente für die Vorhersage von Umweltproble-
men und für einen wirksamen Umwelt- und Klima-
schutz zu erstellen. 

Es sind 81,1 Mio. DM eingeplant. Sie kommen vor 
allem zum Einsatz für die Schwerpunkte: 

• Globale Umweltveränderungen 

• Klimaforschung 

• Atmosphärische Prozesse einschließlich Fernerkun-
dung. 

Mit der Projektförderung wird Forschung initiiert, zu 
der sich aufgrund eines wissenschaftlichen Wett-
bewerbs sowohl die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, Hochschulen, außeruniversitäre Einrich-
tungen, staatliche Einrichtungen als auch gemein-
nützige Vereine zur Teilnahme bewerben können. 
Alle Forschungsergebnisse werden veröffentlicht 
oder Interessenten zugänglich gemacht. 

Institutionelle Forschung 

Einen wachsenden Beitrag zur Umweltforschung 
leisten die zum Geschäftsbereich des Bundesfor-
schungsministers gehörende Forschungszentren der 
Helmholtz-Gemeinschaft. 

Mit Umweltschutz befaßte Helmholtz-Zentren 

1. Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven 

2. Deutsches Krebsforschungszentrum 
Heidelberg (DKFZ) 

3. Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt in Köln (DLR) 

4. Forschungszentrum Jülich (FZJ) 

5. Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) 

6. Gesellschaft für Biotechnologische 
Forschung in Braunschweig (GBF) 

7. GeoForschungszentrum Potsdam (GFZ) 

8. GKSS Forschungszentrum Geesthacht 

9. GMD-Forschungszentrum Informations-
technik (Sankt Augustin bei Bonn) 

10. GSF-Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit (Neuherberg bei München) 

11. UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-
Halle 
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Das Umweltforschungszentrum Leipzig/Halle (UFZ), 
das zu 90 Prozent vom Bundesforschungsministerium 
finanziert wird, ist die einzige von 16 deutschen 
Helmholtz-Zentren, die sich ausschließlich mit Um-
weltthemen beschäftigt. Das Zentrum befaßt sich 
schwerpunktmäßig mit der Sanierung und Renatu-
rierung belasteter Landschaften, wie sie gerade auch 
für die Chemie- und Braunkohleregion Leipzig/ 
Halle/Bitterfeld typisch sind. Wegen dieses For-
schungsschwerpunkts ist eine Zusammenarbeit mit 
dem UFZ von besonderem Interesse für die Reform-
staaten Mittel- und Osteuropas. 

Im Mai 1992 hat die Arbeitsgemeinschaft der Großfor-
schungseinrichtungen (AGF) den Forschungsverbund 
„Umweltvorsorge" gegründet. Dem Verbund gehören 
11 der 16 deutschen Helmholtz-Zentren an, die etwa 
ein Drittel ihrer für Umweltforschung aufgewendeten 
Mittel in den Forschungsverbund einbringen. 

C. Ressortforschung 

Für Forschungsvorhaben in den Bereichen Umwelt-
schutz und Naturschutz sind im Haushalt des Bun-
desumweltministeriums 1998 insgesamt 55,1 Mio. DM 
veranschlagt, für Forschungsvorhaben auf den 
Gebieten Reaktorsicherheit und Strahlenschutz ins-
gesamt 67,2 Mio. DM. 

Der Forschungsbedarf des Bundesumweltministe-
riums auf den Gebieten Umweltschutz und Natur-
schutz wird jährlich in einem „Umweltforschungs-
plan des Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit" (UFOPLAN) erfaßt 
und veröffentlicht. 

Wissenschaft und Forschung spielen bei der Umset-
zung der Umweltpolitik der Bundesregierung eine 
wichtige Rolle. Sie leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Erfüllung der Aufgaben des Ministeriums 
und seiner nachgeordneten Behörden. Da der Ge-
schäftsbereich des Bundesumweltministeriums über 
keine speziellen Forschungseinrichtungen verfügt 
und die nachgeordneten Behörden in nur sehr be-
grenztem Umfang eigene Forschungsarbeiten durch-
führen, wird der Forschungsbedarf überwiegend 
durch die Vergabe von Forschungsvorhaben „nach 
außen" gedeckt („Projektforschung"). Das wird 
durch über 3000 Forschungsvorhaben dokumentiert, 
die seit 1974 im Geschäftsbereich des Bundesum-
weltministeriums vergeben wurden. 

Die UBA-Datenbank UFORDAT enthält Daten über 
laufende und abgeschlossene Forschungsvorhaben 
aus dem deutschsprachigen Raum und u.a. auch 
Informationen über die mit Mitteln des Bundesum-
weltministeriums finanzierten Vorhaben. Außerdem 
gibt die Bundesdruckerei den Datenbestand auf CD-
Rom heraus. Die Daten können über Host DATA

- 

STAR auch durch p rivate Nutzer abgerufen werden. 

Auch in anderen Ressorts wird umweltbezogene 
Forschung z. T. in erheblichem Umfang betrieben. So 
weist der Forschungsrahmenplan des Bundesland-
wirtschaftsministeriums 1997-2000 für die umwelt-
bezogene Forschung jährliche Aufwendungen in 
einer Größenordnung von rund 100 Mio. DM aus. 

Dies entspricht etwa einem Fünftel der gesamten 
Forschungsaufwendungen des Ministeriums. 

Ziel dieser Forschungen ist ein verbessertes Ver-
ständnis der ökosystemaren Zusammenhänge der 
land- und forstwirtschaftlichen Produktion. Positive 
und negative Effekte der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung werden ebenso erfaßt wie die Einflüsse exter-
ner Faktoren auf die Leistungsfähigkeit der land-
und forstwirtschaftlich genutzten Ökosysteme. 
Kenntnisse über globale Entwicklungstrends von 
Naturhaushalt und Klima können hohe Bedeutung 
für die Entwicklung nachhaltiger landwirtschaft-
licher Produktionssysteme haben. 

Zur verkehrsbezogenen Umweltforschung wird auf 
das —> Kapitel IV.2, Verkehr, verwiesen. 

D. Programm „Forschung für die Umwelt" 

Das Bundeskabinett hat am 3. September 1997 das 
Programm „Forschung für die Umwelt” verabschie-
det. Es handelt sich um ein gemeinsames Programm 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie und des Bundesumwelt-
ministeriums und bezieht auch die umweltrelevanten 
Forschungen anderer Bundesressorts ein. In dem 
Programm werden die bisherigen Forschungsaktivi-
täten bilanziert und künftige Forschungsziele und 
-schwerpunkte definie rt . Ein wichtiges Anliegen des 
Programms ist es, die Forschungsmaßnahmen des 
Bundes im Umweltbereich besser miteinander zu 
verzahnen und auf prioritäre Zielsetzungen zu kon-
zentrieren. 

Die Finanzierung des Programms erfolgt im Rahmen 
der für Forschung vorgesehenen Ansätze der Haus-
haltspläne der einzelnen Bundesressorts. Die Ge-
samtausgaben des Bundes für die in dem Programm 
erfaßten Forschungsaktivitäten liegen in einer Grö-
ßenordnung von 1 Mrd. DM. Das Programm „For-
schung für die Umwelt" gliedert sich in die drei 
thematischen Abschnitte: 

• Die Umwelt regional und global gestalten, 

• Nachhaltig wirtschaften 

• Umweltbildung. 

Schwerpunkte des ersten Abschnitts ist die Entwick-
lung von Konzepten zur nachhaltigen Nutzung und 
Gestaltung unterschiedlicher Lebensräume (z. B. 
ländliche Räume, Ballungsräume) sowie die Erfor-
schung der dafür erforderlichen Grundlagen (Funk-
tion, Struktur und Dynamik der Umweltsysteme auf 
regionaler und globaler Ebene, Risikoabschätzung). 

Der zweite Abschnitt will mit Hilfe der Wissenschaft 
Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft ansto-
ßen, die die Entwicklung in Richtung auf ein nach-
haltiges Wirtschaften lenken. Initiiert werden sollen 
Innovationen bei Produktionsprozessen und Produk-
ten. Weiter sollen neue Handlungs- und Organisa-
tionsformen sowie Instrumente auf ihre Tauglichkeit 
zur Verwirklichung des Nachhaltigkeitskonzepts 
überprüft und erprobt werden. 

Der dritte Abschnitt befaßt sich mit der Umweltbil

-

dung. Erforscht werden soll, wie Umweltwissen nicht 
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nur vermittelt, sondern in umweltverträgliches und 
soziales Handeln im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung umgesetzt werden kann. (—> Kapitel II.6, 
Umweltbildung und Umweltethik). 

E. Umweltforschung der Europäischen Union 

Auch in der Europäischen Union hat die Umwelt-
forschung einen hohen Stellenwert. Im derzeitigen 
4. Forschungsrahmenprogramm der EU (1994 bis 
1998) sind zwei spezifische Programme enthalten, 
die der Umweltforschung im engeren Sinne zuzu-
rechnen sind: 

• Umwelt und Klima (250 Mio. DM) 

• Meereswissenschaften und Meerestechnologien 
(100 Mio. DM) 

Auf die beiden Programme entfällt mit ca. 350 Mio. 
DM etwa 10 Prozent der Gesamtforschungmittel der 
Europäischen Union. 

Das Programm Umwelt und Klima gliedert sich in 
vier inhaltliche Unterbereiche: 

1. Natürliche Umwelt, Umweltqualität und globale 
Veränderungen 

2. Umwelttechnologien 

3. Weltraumtechnologien zur Umweltüberwachung 
und Umweltinformation 

4. Mensch und Umweltveränderungen (Sozialwis-
senschafliche Umweltforschung) 

Die Programme werden in zwei Phasen ausgeschrie-
ben und an Institute von Hochschulen, Großfor-
schungseinrichtungen und Indust rie vergeben. An 
deutsche Einrichtungen flossen ca. 17 Prozent der 
Programmittel. 

Umweltforschungsthemen finden sich darüber hin-
aus auch in einer Reihe weiterer EU-Forschungspro-
gramme z. B. in den Bereichen Informationstechnolo-
gie, Werkstofftechnologie und Energienutzung. Als 
neues Instrument zur Verbesserung der EU-For-
schungsförderung werde von den Europäischen 
Kommission seit 1995 sogenannte Task Forces einge-
richtet. Sie sollen insbesondere die Umsetzung von 
wissenschaftlichen Ergebnissen in die indust rielle 
Produktion beschleunigen. Die Task Forces befassen 
sich z. B. mit umweltrelevanten Themen wie „Auto 
von Morgen", „Flugzeug der neuen Genera tion" 
sowie „Umwelt und Wasser" . 

6. Umweltbildung und Umweltethik 

Die Agenda 21 fordert  in Kapitel 36 eine Neuausrich-
tung der Umweltbildung auf das Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung. Erziehung wird darin als ein 
Instrument zur Ausschöpfung der intellektuellen und 
wirtschaftlichen Potentiale eines Landes bezeichnet - 
Potentialen, die für die Verwirklichung einer nach-
haltigen Entwicklung dringend benötigt werden. 
Das gilt in jeweils unterschiedlicher Weise für Ent-
wicklungsländer, wo vielfach die Grundversorgung 
mit Bildung - z. B. Lesen und Schreiben - im Vorder-
grund steht, als auch für Industrieländer, wo es vor 
allem um ein umweltbewußtes Konsumverhalten 
geht. 

In weit stärkerem Maße als die herkömmliche, primär 
auf die Vermeidung schädlicher Emissionen im Pro-
duktionsbereich gerichtete Umweltpolitik ist die Ver-
wirklichung nachhaltiger Konsummuster auf einen 
Wandel in den Wertvorstellungen der Menschen an-
gewiesen. Die Agenda 21 richtet sich aus diesem 
Grunde nicht allein an den Staat und seine Institutio-
nen, sondern zugleich an die sogenannten „gesell-
schaftlichen Akteure" und an jeden Einzelnen: sei es 
als Arbeitnehmer, als Bürger oder als Konsument. 
Die Kreativität und Verantwortungsbereitschaft jedes 
Einzelnen sind erforderlich, um neuen Konzepten auf 
allen Ebenen der Gesellschaft zum Durchbruch zu 
verhelfen. 

Oft schafft erst ein neues Bewußtsein die Handlungs-
spielräume für Wirtschaft und Politik. Ohne einen 

Wertewandel auf breiter Basis finden umweltscho-
nende Produkte nicht genügend Absatz und sind die 
notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen poli-
tisch nicht durchsetzbar. Politik und Wirtschaft brau-
chen die gesellschaftliche Diskussion über nachhal-
tige Entwicklung, um nötige Reformen durchsetzen 
zu können. 

Im Juli 1996 hat Bundesumweltministerin Merkel 
zum Thema „Verankerung einer Umweltethik" einen 
Arbeitskreis eingerichtet. Der Arbeitskreis ist Be-
standteil des Prozesses „Schritte zu einer nachhal-
tigen, umweltgerechten Entwicklung". Die in ihm 
vertretenen Gruppierungen, zu denen neben 
Medien, Kirchen und Verbänden auch Einzelhan-
delsunternehmen und Elektrogerätehersteller zäh-
len, haben sich darin auf ganz praktische Projekte 
geeinigt, mit denen umweltverantwortliches Han-
deln ermöglicht werden soll: 

• Umweltaufklärung von Bürgern und Konsumen-
ten anhand einer Wanderausstellung unter dem 
Titel „Zukunftsfähiges Deutschland", 

• Moderierung eines lokalen Agenda 21-Prozes-
ses in Bremen unter Beteiligung eines „Runden 
Tisches" mit Vertretern von Kaufmannschaft, Um-
weltgruppen, Bürgern, Hochschule und Verwal-
tung, 

• Untersuchung der praktischen Bedingungen bei 
der Umstellung auf nachhaltige Konsumweisen 
anhand von 21 Münchner Modellhaushalten. 
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Umweltbildung 

Umweltrelevante Verhaltensweisen werden von 
klein auf gelernt. An diesem Lernprozeß sind frei-
willig und unfreiwillig zahlreiche Akteure beteiligt: 
Familie und Freunde, Jugendgruppen, Schule, Kirche, 
Berufsausbildung, Hochschule, Arbeitsplatz und 
Nachbarschaft. Speziell in seiner Funktion als Konsu-
ment wird der Einzelne in besonderer Weise von der 
Werbung angesprochen. Hinzu kommen als wich-
tiger Akteur der Umweltbildung die Medien. 

Bisherige Umweltbildung setzte im Naturkunde- und 
Biologieunterricht an. Ihr Schwerpunkt lag im 
Bereich naturwissenschaftlich-technischer Wissens-
vermittlung. Heute stehen die Übernahme von Ver-
antwortung für die globale Umwelt und das eigene 
Lebensumfeld im Vordergrund. Damit erweitert sich 
das Spektrum der Umweltbildung in den Bereich 
normativ-ethischer und sozialer Fragestellungen hin-
ein. Darüber hinaus wird Wissensvermittlung durch 
„Wissensmanagement" ergänzt - der Zugang zu und 
die Aufbereitung von Informationen, einschließlich 
der Nutzung neuer elektronischer Informationstech-
nologien, müssen gelernt werden. Die Zielgruppe 
erweitert sich auf Menschen, die sich für Fragen von 
Umwelt und Natur bislang kaum interessie rt  zeigten 
und die durch sprachliche Vermittlung weniger 
erreichbar sind als z. B. durch die ästhetischen Mittel 
der Werbung. 

Mit ihren Verbandszeitschriften, Seminaren, Ausstel-
lungen und Exkursionen leisten auch die Umweltver-
bände direkte Bildungsarbeit. Sie erreichen in erster 
Linie ihre rund vier Mio. Mitglieder, aber auch die 
breite Öffentlichkeit (—> Beitrag der Nichtregierungs-
organisationen, Kapitel I.4). 

Einen wichtigen Beitrag zur Umwelterziehung lei-
sten auch die in Deutschland traditionell starken 
Heimat-, Wander- und Gebirgsverbände oder z. B. 
die Pfadfinder, die Jugendlichen ein unmittelbares, 
unter Umständen prägendes Naturerlebnis vermit-
teln. Der Zustand von Wäldern und Gewässern und 
der Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen sind in 
erster Linie ein Anliegen von Menschen, die die 
Natur auch zur Freizeitgestaltung nutzen. 

Im Rahmen des Kinder- und Jugendplans fördert die 
Bundesregierung Jugendverbände, die sich des 
Themas „Umwelt" in verschiedenster Form anneh-
men. Das betrifft nicht nur Naturfreunde, Natur-
schützer, Wanderverbände und Pfadfinderorgani-
sationen, sondern auch Verbände der politischen, 
kulturellen und sportlichen Jugendbildung. Sie 
ermöglichen Jugendlichen, sich im außerschulischen 
Bereich in unterschiedlichsten Formen kritisch mit 
Umweltproblemen auseinanderzusetzen und sinn-
volles ökologisches Handeln einzuüben. 

Freiwilliges Ökologisches Jahr 

1993 wurde bundesweit das „Freiwillige Ökologische 
Jahr" eingeführt, das auf sehr große Resonanz bei 
den Jugendlichen trifft. Mit der Möglichkeit zu prak-
tischem Engagement im Umweltbereich erhalten 
junge Menschen nach Abschluß von Schule oder 
Berufsausbildung zugleich eine wichtige Orientie-

rungshilfe für ihre weitere berufliche Entwicklung. 
Derzeit sind ca. 1200 Jungen und Mädchen im 
Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres in 
Projekten des Umwelt- und Naturschutzes tätig. 
Mehr als 90 Prozent bewe rten ihre Erfahrungen aus 
dieser Tätigkeit als „sehr positiv". 

Umweltethik und nachhaltige Lebensstile 

Ethik ist Teil der sogenannten praktischen Philo-
sophie. Sie liefert Entscheidungshilfen für das Indivi-
duum, indem sie Antworten sucht auf die Frage nach 
dem sittlich richtigen Handeln. Diese Frage stellt sich 
um so dringlicher, als die Folgen menschlichen Han-
delns im Zuge wachsender technischer Möglichkei-
ten  stark zugenommen haben. Das gilt für das Han-
deln jedes einzelnen - im Berufsleben, als Konsu-
ment oder als politisch verantwortlicher Bürger. 

Der Mensch ist als „Mitgeschöpf" mit Tieren und 
Pflanzen verbunden - eine Verbindung, die im Zuge 
der wissenschaftlich-technischen Instrumentalisie-
rung der Natur mehr und mehr aus dem Blick gera-
ten ist. Die Ehrfurcht vor der Schönheit und Viel-
gestalt der Schöpfung ist dabei vielen Menschen ver-
loren gegangen. 

Der existentiellen Grundsituation des Menschen ent-
sprechen die drei Dimensionen der nachhaltigen Ent-
wicklung: Wirtschaftlicher Wohlstand, soziale Sicher-
heit und Erhaltung der Funktionsfähigkeit der ökolo-
gischen Systeme. Ökonomische, soziale und ökologi-
sche Belange stehen wiederum zueinander häufig im 
Gegensatz. Es kommt häufig zu Zielkonflikten und 
Güterkollisionen, die nur im Wege der Güterabwä-
gung gelöst werden können. 

Ethik vermittelt dem Individuum Maßstäbe, die zur 
Rechtfertigung für das sittlich richtige Handeln her-
angezogen werden können. Sie hilft abzuschätzen, 
wo der Wunsch nach materiellem Wohlstand in Kolli-
sion gerät mit den Bedürfnissen der Mitmenschen 
einschließlich künftiger Generationen und der Ver-
antwortung für die Bewahrung der Schöpfung. Die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ist 
dabei ein wesentliches Element. 

Während die Verpflichtung zu sozialem Handeln im 
gesellschaftlichen und politischen Verständnis ver-
ankert ist, bedarf das Eintreten für den Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen jedoch vielfach noch 
immer der Rechtfertigung und Begründung. Daß die 
Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung 
überlebensnotwendig ist und daß die Gesellschaft 
und jeder einzelne dafür Verantwortung tragen, ist 
noch längst nicht hinreichend bewußt. 

Vor allem die globalen Umweltprobleme zeigen, daß 
die Folgen politischen und wirtschaftlichen Handelns 
sich z. T. erst im Laufe von Jahrzehnten einstellen. 
Damit ergibt sich die Notwendigkeit, die Verantwor-
tung der heute lebenden Menschen für zukünftige 
Generationen in die ethische Betrachtung mit einzu-
beziehen - eine Forderung, die im Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung besonders deutlich formuliert 
worden ist. Der in der abendländischen Tradition im 
Christentum verankerte Gedanke der Verantwortung 
des einzelnen gegenüber dem Mitmenschen und der 
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sozialen Gerechtigkeit zwischen den Menschen einer 
Generation (intragenerative Gerechtigkeit) wird um 
den Gedanken der Gerechtigkeit zwischen verschie-
denen Generationen (intergenerative Gerechtigkeit) 
ergänzt: auch für künftige Genera tionen sollen noch 
ausreichende Entfaltungsspielräume gesichert wer-
den. 

Mit dem Anstieg des Privatkonsums hat auch der 
dem einzelnen Konsumenten zuzurechnende Anteil 
der Privathaushalte an den Umweltbelastungen zu-
genommen. Fragen der individuellen Lebensgestal-
tung erhalten damit für die Verwirklichung einer 
nachhaltigen Entwicklung eine wachsende Bedeu-
tung und werden in der Gesellschaft zunehmend 
diskutiert. 

Eine repräsentative Umfrage aus der ersten Jahres-
hälfte 1996 belegt, daß zwei Drittel der Deutschen 
von der Notwendigkeit überzeugt sind, daß sich die 
Konsumgewohnheiten, besonders in den Industrie-
ländern ändern müssen, wenn die Zukunft für nach-
folgende Generationen gesichert werden soll. 

Die Umsetzung von Umweltwissen in entsprechen-
des Verhalten befindet sich jedoch erst in den Anfän-
gen. Gefördert werden muß das umweltgerechte Ver-
halten des Bürgers bei seinen Einkaufsgewohnheiten 
und beim Umgang mit Produkten, beim Bauen und 
Wohnen, als Verkehrsteilnehmer und in der Freizeit. 
Außer materiellen Anreizen bedarf es hierzu neuer 
Werthaltungen, die sich in der Lebensplanung und 
Lebensgestaltung jedes einzelnen niederschlagen. 

Individuelle Lebensgestaltung und Konsummuster 
werden in den westlichen Gesellschaften traditionell 
der Privatsphäre zugerechnet. Sie genießen einen 
entsprechenden Schutz vor äußeren, zumal politi-
schen Eingriffen. Bereits die Diskussion von Konsum-
mustern und Lebensstilen erweist sich vor diesem 
Hintergrund als konfliktträchtig. Dies gilt insbeson-
dere für ein in zahlreichen Studien postuliertes neues 
Verständnis von Lebensqualität, mit dem Güter wie 
Zeitwohlstand und Muße neu bewertet und den Fra-
gen des sozialen Miteinanders gegenüber rein quan-
titativen Konsummöglichkeiten neue Bedeutung bei-
gemessen wird. 

Das Bundesumweltministerium hat das Thema 
„nachhaltige Konsummuster" neben dem Thema 
Klimaschutz 1996 zum Schwerpunkt seiner projekt-
bezogenen Verbändeförderung gemacht. Darüber 
hinaus werden die spezifischen Voraussetzungen 
und Hemmnisse für die Verwirklichung nachhaltiger 
Konsummuster in den verschiedensten Lebensberei-
chen in zahlreichen Forschungsprojekten untersucht. 
Auch im Rahmen des gemeinsamen Umweltfor-
schungsprogramms von Bundesumwelt- und Bun-
desforschungsministerium „Forschung für die Um-
welt" sollen Kenntnisse über das Konsumverhalten 
im Hinblick auf eine dauerhaft umweltgerechte Ent-
wicklung gewonnen werden. Im Vordergrund stehen 
dabei die Bedürfnisfelder Wohnen, Ernährung sowie 
Freizeit/Erholung. 

Ansatzpunkt: Werbung 

Werbung ist dazu in der Lage, mit ästhetischen Mit-
teln Bevölkerungskreise anzusprechen, die mit der 
herkömmlichen Umweltaufklärung nur schwer erreich-
bar sind. Basierend auf der Analyse des Symbol- und 
des Gebrauchswerts zahlreicher Konsumartikel 
schlägt das Umweltbundesamt in seinem Bericht 
„Nachhaltiges Deutschland" (1997) den Medien und 
Unternehmen vor, eben dieses Phänomen als Ansatz-
punkt zu nutzen, um nachhaltiges Konsumverhalten 
mit einem höheren Symbolwert auszustatten. 

Der positive Symbolwert ökologisch vorteilhafter Pro-
dukte und Verhaltensweisen, so das Umweltbundes-
amt, müsse keinesfalls auf das „ökologische" Image 
beschränkt sein, sondern könne z. B. auch den Kauf 
regional hergestellter Produkte popularisieren. 

Umweltbelastungen und privates Konsumverhalten 

Mindestens 30 bis 40 Prozent a ller Umweltprobleme 
sind direkt oder indirekt auf die herrschenden 
Muster des Konsumverhaltens zurückzuführen. Dazu 
einige Fakten: 

• Der private Verbrauch belief sich im Jahr 1993 auf 
57,7 Prozent des Bruttosozialprodukts. 

• Beim motorisierten Individualverkehr sind rund 
50 Prozent und beim Luftverkehr rund 56 Prozent 
der Personenkilometer dem Freizeit- und Urlaubs-
verkehr zuzurechnen (ohne Berufs-, Ausbildungs-, 
Geschäfts- und Einkaufsverkehr)7). 

• 17 Prozent des Primärenergieverbrauchs ist den 
privaten Haushalten unmittelbar zuzurechnen. 

• Haushalte dominieren den Verbrauch bei vielen 
Verbrauchsprodukten, z. B. Wasch- und Reini-
gungsmitteln, Farben und Lacke oder Papier. 

• Private Haushalte sind die mit Abstand bedeu-
tendste Käufergruppe vieler langlebiger Konsum-
güter, z. B. Haushaltsgeräte, Geräte der Unterhal-
tungselektronik sowie Heimwerker- und Garten-
geräte. 

Allerdings sind die geltenden Konsummuster nicht 
durchweg in das Belieben der Privathaushalte ge-
stellt. Häufig genug ist der Gestaltungsspielraum der 
Bürger bei ihrem Konsumverhalten ziemlich klein. 
Räumliche Entfernungen, fehlende öffentliche Ver-
kehrsmittel, konventionelle Kaufangebote und -infra-
strukturen und schließlich fehlendes Geld zur Er-
schließung teurerer Alternativen lassen oft nur die 
Wahl zwischen Anpassung und Verzicht. Umwelt-
schonender Konsum ist mithin auch eine Frage staat-
licher Rahmenbedingungen, wie sie im Berichtszeit-
raum zugunsten ökologischen Verbraucherverhal-
tens weiter verbessert wurden. 

7) Verkehr in Zahlen 1997 (Angaben für 1995) 
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Kapitel Ill: Problembezogene Maßnahmen 

Vorbemerkung zu Kapitel III 

Der Umweltschutz in Deutschland hat ein im inter-
nationalen Vergleich hohes Niveau erreicht. Die an

-spruchsvolle Umweltvorsorgepolitik hat zu einer Ent-
kopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbe-
lastungen und zu einer deutlichen Verbesserung der 
Umweltqualität geführt. So entspricht z. B. die Arten-
vielfalt im Rhein wieder dem Stand der 20er Jahre 
und Wintersmog kommt selbst in Großstädten und 
Industrieregionen nicht mehr vor. 

In der 13. Legislaturpe riode wurde die umweltpoliti-
sche Agenda insbesondere von folgenden Schlüssel-
themen bestimmt: 

1. Vollendung der deutschen Einheit durch Schaf-
fung ökologisch gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im Beitrittsgebiet. Die Sanierung der Alt-
lasten von Industrie, Bergbau und auf militäri-
schen Liegenschaften wurde ebenso in Angriff ge-
nommen wie die Modernisierung von Gebäuden, 
Infrastruktur und Industrieanlagen, 

2. Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutz-
programms zur Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen, 

3. Umsetzung der Kreislaufwirtschaft durch Schaf-
fung eines untergesetzlichen Regelwerks sowie 
durch zahlreiche Vereinbarungen zu einzelnen 
Stoffgruppen, 

4. Internationale Verhandlungen zur Weiterentwick-
lung und Konkretisierung der Umweltkonventio-
nen von Rio, insbesondere der Klimarahmenkon-
vention und der Konvention über die Biologische 
Vielfalt, 

5. Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung führte 
zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von 
Ökologie, Ökonomie und sozialer Sicherheit und 
lenkte die Aufmerksamkeit des Umweltschutzes 
auf neue Parameter wie Energieintensität, Mate-
rialintensität und Flächeninanspruchnahme. 

Im folgenden werden der Stand des Umweltschutzes 
in den einzelnen Problembereichen sowie die Maß-
nahmen der 13. Legislaturpe riode dargestellt. 

1. Schutz des Klimas 

A. Der anthropogene Treibhauseffekt 
B. Maßnahmen der Bundesregierung  

C. Bisherige Reduzierung der Klima-
gasemissionen in Deutschland 

D. Kohlenstoffspeicherung in Senken 
E. Internationaler Klimaschutz 

A. Der anthropogene Treibhauseffekt 

Der von Wissenschaftlern erwartete Klimawandel 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem wesent-
lichen Teil durch menschliche Tätigkeiten, insbeson-
dere durch die Freisetzung von Kohlendioxid (CO 2) 
bei der Verbrennung fossiler Energie träger verur-
sacht ( „ anthropogener Treibhauseffekt"). Der CO 2

- Gehalt der Erdatmosphäre hat seit Beginn der Indu-
strialisierung vor etwa 200 Jahren von 280 auf etwa 
360 ppm (= Teile pro Mio.) zugenommen. Da CO 2 

 und andere Treibhausgase die kurzwellige Einstrah-
lung von Sonnenlicht auf die Erde nicht behindern, 
wohl aber die langwellige Energieabstrahlung in das 
Weltall, führt ein Anstieg der Treibhausgaskonzen-
tration zu einem allmählichen Anstieg der Lufttem-
peraturen. 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erhöhte sich die 
mittlere globale Lufttemperatur um 0,3-0,6 ° Celsius 
und der globale Meeresspiegel um 10-25 cm. Unter-
stellt man einen stetigen mittleren Anstieg der Treib-

hausgaskonzentration von ein Prozent pro Jahr für 
die kommenden Jahre - dies entspricht etwa dem 
derzeitigen Trend - so ist mit einem Anstieg der 
mittleren globalen Lufttemperatur von rund 2 ° Cel-
sius (zwischen 1,0 und 3,5 °) sowie mit einem durch-
schnittlichen Meeresspiegelanstieg um rund 50 cm 
(zwischen 15 und 95 cm) bis zum Jahr 2100 zu rech-
nen'). 

Dies könnte erhebliche Auswirkungen u. a. auf die 
Nahrungsmittelproduktion und auf die Artenvielfalt 
haben. U. a. wäre auch mit einem Vordringen von 
Tropenkrankheiten in bisher nicht be troffene Ge-
biete zu rechnen. Inselstaaten sowie meeresnahe, 
tiefgelegene Festlandsregionen wären möglicherwei-
se durch Überflutung in ihrer Existenz bedroht. Die 
insgesamt höheren Temperaturen könnten zu einem 
dynamischeren Klimageschehen mit einer Häufung 
extremer Wetterverhältnisse führen. Bereits heute 

1 ) Zweiter Sachstandsbericht des Intergovernmental P anel on 
Climate Change, IPCC, Dezember 1995 
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zeichnen sich Indizien hierfür in den Statistiken von 
Versicherungsgesellschaften ab 2). 

Nach Einschätzung der Enquête-Kommission 
„Schutz der Erdatmosphäre" des 11. Deutschen Bun-
destages ist in den Industrieländern eine CO 2-Min-
derung um etwa 70 bis 80 Prozent bis zum Jahr 2050 
notwendig, um Klimaänderungen wirksam zu be-
gegnen. Dabei wird in Rechnung gestellt, daß in den 
Entwicklungslände rn  von einem weiteren, allerdings 
begrenzten Anstieg der CO 2-Emissionen auszugehen 
ist. 

Wie die Enquête-Kommission feststellt, sind techni-
sche Möglichkeiten zur CO 2-Reduzierung heute 
schon vorhanden und werden in Deutschl and ver-
stärkt fortentwickelt. Bezogen auf Deutschland 
schätzt die Enquête-Kommission die technischen 
Minderungspotentiale wie folgt ein: 

2) Vergl. z. B. den Bericht des Worldwatch-Instituts „Zur Lage 
der Welt 1996" sowie die Veröffentlichung der „Forschungs-
gruppe Geowissensçhaften" bei der Industrieversicherungs

-

gesellschaft Münchner Rück in „Spektrum der Wissenschaf

-

ten", Februar 1998.  

Technische CO 2-Minderungspotentiale 
in Deutschland 

• Busse, Lkw und industrielle Verfahren: 
ca. 20 Prozent 

• Warmwasserbereitung: ca. 30 Prozent 

• Elektrogeräte, Pkw und Flugzeuge: 
ca. 50 Prozent 

• Altbaubestand: 70-80 Prozent 

• Neubauten: 50 Prozent 

Die Ausschöpfung dieser Reduzierungspotentialen 
stößt aber häufig an wirtschaftliche Grenzen. Im 
Hinblick auf eine kosteneffiziente Erschließung der 
CO2-Minderungspotentiale ist es daher notwendig, 
die Maßnahmen entsprechend intel ligent zu konzi-
pieren. Beispielsweise bietet es sich an, die energeti-
sche Sanierung von Gebäuden so zu terminieren, 
daß sie mit den üblichen Erneuerungszyklen zusam-
menfällt. 
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CO2-Emissionen in Deutschland 
nach Verursachergruppen (1996) 

Mio. t 
Anteil 

in Prozent 

a) energiebedingt 

Kraft- und Fernheizwerke 	 343 37,6 

Haushalte und Klein-
verbraucher 	 212 23,3 

Verkehr 	 181 19,9 

Industriefeuerung 	 150 /6,5 

b) prozeßbedingt 	 25 2,7 

Insgesamt (gerundet) 	 910 100,0 

B. Maßnahmen der Bundesregierung 

Das nationale Klimaschutzprogramm der Bundes-
regierung hat zum Ziel, die CO 2-Emissionen bis zum 
Jahr 2005 um 25 Prozent gegenüber 1990 zu reduzie-
ren. Zugleich sollen die Emissionen anderer Treib-
hausgase zurückgeführt werden. Mit dem Ziel, Min-
derungspotentiale für CO 2  und andere Treibhaus-
gase in allen Bereichen aufzuzeigen, hat die Bundes-
regierung 1990 die Interministerielle Arbeitsgruppe 
„CO2  -Reduktion" eingerichtet, in der unter dem Vor-
sitz des Bundesumweltministeriums die Resso rts 
Wirtschaft, Verkehr, Bau, Forschung, Landwirtschaft 
mit je einem zugehörigen Arbeitskreis vertreten 
sind 3). Neben der Energieversorgung sind Haus-
halte, Verkehr und Indust rie wesentlich an den CO 2

- 

Emissionen in Deutschland beteiligt. 

Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
wird schrittweise weiterentwickelt und umfaßt mitt-
lerweile rund 150 Maßnahmen zur Verminderung 
der Emissionen von CO 2  und anderen Treibhausga-
sen. Daneben soll auch die Kohlenstoffspeicherungs-
kapazität der Wälder ausgeweitet werden. Hauptan-
satzpunkte der Maßnahmen liegen in den folgenden 
Bereichen: 

• Energieeinsparung in allen Nutzungsbereichen, 

• Steigerung der Wirkungs-/bzw. Nutzungsgrade 
bei der Umwandlung fossiler Energien, u. a. durch 
verstärkten Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung, 

• Umstellung von CO 2-reichen auf CO 2-arme fossile 
Energien, 

• Stärkere Nutzung erneuerbarer Energien wie 
Sonne, Wasser und Wind, 

• Energiegewinnung aus Biomasse (z. B. Holz, 
Stroh, Biogas), 

• weitere Nutzung der Kernkraft. 

3) Darüber hinaus sind auch das Bundeskanzleramt, das Aus-
wärtige Amt sowie die Bundesministerien der Finanzen, für 
Arbeit, für Verteidigung sowie für wi rtschaftliche Zusam-
menarbeit in der Arbeitsgruppe vertreten. 

Die Maßnahmen sind im einzelnen im Zweiten Be-
richt der Regierung der Bundesrepub lik Deutschland 
nach dem Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen an die Vertrags-
staatenkonferenz gemäß Artikel 12 der Klima-
rahmenkonvention vom April 1997 und im Vierten 
Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe „CO 2

-Reduktion" (Bundestags-Drucksache 13/8936 vom 
6. November 1997) aufgeführt. In der 13. Legislatur-
periode sind insbesondere folgende Maßnahmen 
hinzugekommen: 

1. KfW-Förderprogramm zur Energieeinsparung 
bei Altbauten: Nach dem Modell der Wohnungs-
modernisierung in den neuen Bundesländern, 
wo bis Ende 1997 bereits über 3,3 Mio. Wohnein-
heiten (d. h. ca. 40 Prozent des Bestandes) ener-
getisch saniert worden sind, wurde 1996 auch 
für die alten Länder ein Förderprogramm zur 
energetischen Sanierung des Gebäudebestands 
durch zinsverbilligte Kredite der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau aufgelegt. Seit 1998 ist die Be-
schränkung auf Altbauten, für die der Bauantrag 
vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverord-
nung (1977) gestellt worden ist, entfallen und die 
Förderung der Errichtung von Niedrigenergie-
häusern im gesamten Bundesgebiet hinzuge-
kommen. Über Zinszuschüsse des Bundes und 
aus Eigenmitteln der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau werden damit Investitionen in Milliarden-
höhe angestoßen und zugleich vornehmlich im 
Handwerk Beschäftigungseffekte erzielt. 

2. Wärmeschutzverordnung: Die Wärmeschutzver-
ordnung stellt ordnungsrechtliche Anforderun-
gen zur Begrenzung des Heizwärmebedarfs an 
neu zu errichtende Gebäude. Mit der am 1. Ja-
nuar 1995 in Kraft getretenen Novelle ergibt sich 
für Neubauten gegenüber den bis dahin gelten-
den Anforderungen eine Absenkung des Jahres-
heizwärmebedarfs um ca. 30 Prozent (mit ent-
sprechenden CO 2-Emissionsminderungen). Fer-
ner ist seitdem für Neubauten die Erstellung 
eines Wärmebedarfsausweises vorgeschrieben, 
der den energetischen Ist-Zustand eines Gebäu-
des abbildet und damit auch zur Verbesserung 
der Markttransparenz beim energiesparenden 
Bauen beiträgt. 

Im Gebäudebestand können bei konsequenter 
Beachtung der seit 1995 ebenfalls verschärften 
„bedingten" Anforderungen nach § 8 der Wär-
meschutzverordnung bei bestimmten Umbau-, 
Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen deutliche 
CO 2-Reduktionen erreicht werden. In der Be-
gründung zur jüngsten Novelle wird davon aus-
gegangen, daß für Neubauten vor Ende dieses 
Jahrzehnts unter Einbeziehung der maßgeben-
den Gesichtspunkte (insbesondere Energiepreis-
entwicklung sowie bau- und wohnungswirt-
schaftliche Belange) eine weitere Anpassung 
des Anforderungsniveaus möglich sein wird, die 
zu zusätzlichen Verbrauchssenkungen von rund 
25 bis 35 Prozent führt. 

3. Energieeinspar-Verordnung: Inzwischen haben 
unter dem Titel „Energieeinsparverordnung" die 
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Vorbereitungen für die geplante weitere Fo rt
-schreibung der Anforderungen im Gebäudebe-

reich. begonnen. Dabei ist eine Zusammenfas-
sung von Wärmeschutz- und Heizungsanlagen-
verordnung vorgesehen. Ziel ist eine energeti-
sche Gesamtoptimierung neuer Gebäude. 

4. Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung: Rund 20 Pro-
zent der CO 2-Emissionen in Deutschland stam-
men aus Kleinfeuerungsanlagen. Mit der zweiten 
Novelle zur Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung, 
die am 1. November 1996 in Kraft getreten ist, 
werden die Abgasverluste der von der Verord-
nung erfaßten Öl- und Gasfeuerungsanlagen 
weiter gesenkt (bei Anlagen von 4-25 kW auf 
11 Prozent, von 25-50 kW auf 10 Prozent, von 
über 50 kW auf 9 Prozent). Für Neuanlagen sind 
die verschärften Abgasnormen zum 1. Januar 
1998 wirksam geworden. Bisher waren bis zu 
15 Prozent zulässig. Altanlagen werden nach ge-
staffelten Übergangsfristen an  das Abgasverlust-
niveau für Neuanlagen herangeführt. 

5. 50 000-Dächer-Initiative der Deutschen Aus-
gleichsbank: die im Mai 1996 begonnene 50 000-
Dächer-Solarinitiative der Deutschen Ausgleichs-
bank (DtA) stellt zinsgünstige Kredite für Solar-
anlagen (Solarkollektoren für Warmwasser und 
Heizung sowie Photovoltaikanlagen) und andere 
Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien 
(Biomasse und Biogas-Anlagen, Wärmepumpen, 
geothermische Anlagen) bereit. 

6. Neuregelung der steuerlichen Wohneigentums-
förderung: die seit Januar 1996 geltende Neu-
regelung der steuerlichen Wohneigentumsförde-
rung sieht Sonderzulagen für Niedrigenergie-
häuser (d. h. bei Unterschreitung der Anforde-
rungen der Wärmeschutzverordnung vom 16. Au-
gust 1994 um mindestens 25 Prozent) sowie für 
den Einbau von Solaranlagen, effizienten Wärme-
pumpen und Wärmerückgewinnungsanlagen 
vor. Der Fördergrundbetrag wird um bis zu 500- 
DM pro Jahr bei Einbau einer Wärmepumpe, 
Wärmerückgewinnungs- oder Solaranlage und 
um 400,- DM pro Jahr für Niedrigenergiehäuser 
aufgestockt. Die Zusatzförderung ist beschränkt 
auf Investitionen, die vor dem 1. Januar 1999 ab-
geschlossen worden sind. 

7. Information und Beratung: Die Arbeitsgemein-
schaft der Verbraucherverbände führt mit über 
330 Beratungsstellen sowie mehreren Beratungs-
bussen Energieberatungen durch. Im Rahmen 
des Programms „Energieeinsparberatung vor 
Ort"  wird die Erstellung von ingenieurmäßigen 
Gutachten über einzelne Gebäude finanziell ge-
fördert. Beide Programme werden vom Bundes-
wirtschaftsministerium finanziert. Informa tions-
kampagenen zu Klimaschutz und Energieeinspa-
rung führt darüber hinaus auch das Bundesum-
weltministerium durch. 

8. Energieverbrauchskemizeichnung: Mit dem im 
Juli 1997 in Kraft  getretenen Energieverbrauchs-
kennzeichnungsgesetz (EnVKG) und der am 
30. Oktober 1997 vom Bundeswirtschaftsministe-
rium erlassenen Energieverbrauchskennzeich- 

nungsverordnung (EnVKV) werden mehrere Richt-
linien der Europäischen Union (u. a. zur Kenn-
zeichnung von Kühl- und Gefriergeräten, Wasch-
maschinen, Wäschetrocknern, Wasch-Trocken-
automaten und Geschirrspülern) in deutsches 
Recht umgesetzt. Eine Verordnung über Energie-
verbrauchshöchstwerte für Kühl- und Gefrierge-
räte wird in Kürze erlassen. 

9. Energiespar-Contracting 4): Schließlich wird die 
Bundesregierung Maßnahmen zur Besei tigung 
von Hemmnissen bei der Energieeinsparung, die 
sich aus dem Verhltnis von Investor zu Nutzer er-
geben, identifizieren und ggf. Maßnahmen ver-
abschieden. In diesem Zusammenhang spielt 
auch die Frage der verstärkten Nutzung von 
Contracting und von Betreibermodellen, insbe-
sondere auch im öffentlichen Bereich, eine große 
Rolle. Mit Contracting-Modellen können in vie-
len Bereichen (z. B. Kommunen, Krankenhäuser, 
kleinen und mittleren Unternehmen) unter-
schiedliche Hemmnisse (z. B. Trennung zwischen 
Vermögens- und Verwaltungshaushalt, ausge-
schöpfte Kreditlinien) abgebaut werden. Die 
Bundesregierung schafft derzeit die Vorausset-
zungen für die Durchführung von Drittfinanzie-
rungskonzepten in bestehenden Bundesliegen-
schaften. Zu diesem Zweck erprobt sie das Ener-
gie-Contracting in zwei Modellvorhaben. 

10. Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft: 
Im März 1996 hat die deutsche Wirtschaft  ihre 
ein Jahr zuvor eingegangene freiwillige Ver-
pflichtung zur Klimavorsorge qualitativ verbes-
sert und erweitert. Die deutsche Wi rtschaft  hat 
sich zum Ziel gesetzt, die spezifischen (d. h. auf 
die Produktionsmenge bezogenen) CO 2-Emissio-
nen um 20 Prozent zu verringern. Vier weitere 
Einzelverbände haben sich der Selbstverpflich-
tung angeschlossen. 12 der 19 Verbänden haben 
zusagesagt, im Zeitraum 1995 bis 2005 nicht nur 
ihre spezifischen, sondern auch ihre absoluten 
CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit der Selbst-
verpflichtungserklärung der Wi rtschaft werden 
über 71 Prozent des industriellen Endenergiever-
brauchs, mehr als 99 Prozent der öffentlichen 
Stromversorgung sowie ein Teil der Haushalte 
und der Kleinverbraucher abgedeckt. Das daraus 
resultierende Brutto-0O 2-Minderungspotential 
wird auf 170 Mio. t pro Jahr geschätzt. Eine Über-
wachung (Monitoring) durch einen unabhängi-
gen Dritten, das Rheinisch Westfälische Ins titut 
für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen, wurde 
festgelegt. 

Der 1. Monitoringbericht des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) 
wurde am 18. November 1997 vorgelegt. Er bie-
tet eine nachvollziehbare Basis, um 

• die besonderen Anstrengungen der deutschen 
Wirtschaft deutlich werden zu lassen, 

4) Unter dem sogenannten „Energiespar-Contracting" werden 
Modelle verstanden, bei denen Energiesparmaßnahmen von 
einem privaten Investor identifiziert und durchgeführt 
werden. Dieser erhält als Gegenleistung einen vertraglich 
vereinbarten Anteil an  den eingesparten Energiekosten. 
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• eine Grundlage für die Weiterentwicklung der 
vorliegenden Erklärungen im Dialog mit den 
beteiligten Wirtschaftsverbänden zu schaffen, 

• das Bewußtsein innerhalb der Verbände für 
die abgegebene Erklärung und die damit über-
nommene Herausforderung zu fördern. 

11. Selbstverpflichtung der Automobilindustrie: 
Am 23. März 1995 hat der Verband der deut-
schen Automobilindustrie gegenüber der Bun-
desumweltministerin und dem Bundesverkehrs-
minister die Zusage gemacht, den mittleren Ver-
brauch der in Deutschland hergestellten und 
abgesetzten Neuwagen bis zum Jahr 2005 um 
25 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Da 1990 
der mittlere Verbrauch dieser Pkw/Kombi im 
Drittelmix 7,96 Liter/100 km betrug, bedeutet 
diese Zusage für 2005 einen mittleren Verbrauch 
von 5,97 Liter/100 km. (entsprechend 155 g CO 2 

 im neuen Meßverfahren). 

Auf europäischer Ebene hat die ACEA (Associa-
tion des Constructeurs Européens d'Automobiles) 
der Kommission am 10. März 1998 ein Selbstver-
pflichtungsangebot unterbreitet, die mittlere 
CO2-Emission der Neuwagenflotte bis zum Jahr 
2008 auf 140 g CO 2/km zu senken. Dies ent-
spricht etwa einem mittleren Verbrauch von 
5,671/100 km. (Diesel und Benzin gewichtet). 

Die ökologischen Auswirkungen der einzelnen Maß-
nahmen können nicht in jedem Fall quantifiziert wer-
den. Bei zahlreichen Maßnahmen setzt die Wirkung 
erst im Laufe der Jahre ein. Zwei im Auftrage der 
Bundesregierung erstellte Studien haben die Wir-
kungen der bislang eingeleiteten Maßnahmen auf 
15-17 Prozent CO 2-Minderung im Zeitraum 1990/ 
2005 prognostiziert 5), wobei jedoch noch nicht alle 
mittlerweile wirksamen Maßnahmen berücksichtigt 
wurden (Verminderung der Steinkohlesubventionen, 
Förderung von Investitionen im Bereich der Altbau-
sanierung, Innovationswirkungen der emissionsbe-
zogenen Kfz-Steuer, Eigenheimzulage für Niedrig-
energiehäuser, Rückgang der Emissionen aus dem 
Abfallbereich). 

Vierter Bericht der Interministeriellen 
Arbeitsgruppe „CO2-Reduktion" 

Am 6. November 1997 hat das Bundeskabinett den 
4. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe CO 2

- 

Reduktion verabschiedet. Die darin vorgenommene 
Fortschreibung des nationalen Klimaschutzpro-
gramms sieht Maßnahmen vor, mit denen die Diffe-
renz zwischen den vorliegenden Prognosen und dem 
Ziel einer 25prozentigen CO 2-Minderung geschlos-
sen werden können. Vorgesehen sind insbesondere 

5) 1. Studie „Politikszenarien für den Klimaschutz" (For-
schungszentrum Jülich, Deutsches Ins titut für Wirtschafts-
forschung, Berlin, Fraunhofer Ins titut für Systemtechnik 
und Innovationsforschung, Karlsruhe, Öko-Institut, Ber-
lin) 

2. Studie „Gesamtwirtschaftliche Beurteilung von CO 2-Min-
derungsstrategien" (Rheinisch-Westfälisches Ins titut für 
Wirtschaftsforschung, Essen, ifo-Institut für Wirtschafts-
forschung, München). 

folgende Maßnahmen (CO 2-Minderungseffekt in 
Klammern) : 

• Weiterentwicklung der „Erklärung der deutschen 
Wirtschaft zur Klimavorsorge" (10-20 Mio. t) 

• Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien 
(5-7 Mio. t) 

• Verstärkte Nutzung der industriellen und kommu-
nalen Kraft-Wärme-Kopplung (30-60 Mio. t) 

• Energieeinsparverordnung 6), Verbesserung des 
Vorschriftenvollzugs und Fortführung der KfW-
Programme (16-24 Mio. t) 

• Fortbildungsprogramme, Beratungs- und Informa-
tionskampagnen (4 Mio. t) 

• Verstärkte Information zu kraftstoffsparendem 
Fahren (3-5 Mio. t) 

Energiebesteuerung 

Um zusätzliche Anreize zum Einsatz von CO 2-Minde-
rungstechniken zu geben, hält die Bundesregierung 
nach wie vor die Einführung einer zumindest EU-wei-
ten, aufkommens- und wettbewerbsneutralen allge-
meinen Energiebesteuerung (z. B. CO 2-/Energiesteuer, 
dritter Mehrwertsteuersatz oder ein vergleichbares 
steuerliches Instrument unter Nutzung der vorhande-
nen Verbrauchsteuerstrukturen) für erforderlich; dies 
sowohl, um das nationale Klimaschutzprogramm umzu-
setzen, als auch, um zur Verwirklichung der europäi-
schen Klimaschutzstrategie beizutragen. Eine allge-
meine Energiebesteuerung kommt für die Bundesre-
gierung im nationalen Alleingang allerdings nicht in Be-
tracht. Bei der weiteren Diskussion steuerlicher Rege-
lungen (Vorschlag der EU für eine „Richtlinie des Rates 
zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmen-
vorschriften für die Besteuerung von Energieerzeugnis-
sen" bzw. Einführung eines dritten erhöhten Mehrwert-
steuersatzes auf den Energieverbrauch) sind die Aus-
wirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wi rtschaft, insbesondere hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt, zu berücksichtigen. 

Die Aufkommensneutralität im Steuersystem insge-
samt muß durch Entlastungen bei den direkten Steuern 
sichergestellt werden. Im Hinblick auf die Vermeidung 
von besonderen Belastungen der Wi rtschaft ist in die-
sem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß in den 
Ländern, die in den letzten Jahren eine Energiesteuer 
eingeführt haben - Österreich, die Niederlande, Nor-
wegen und Schweden - Sonderregelungen für die 
energieintensiven Branchen geschaffen worden sind. 
Nur in Finnland wurde auf Kompensationsmechanis-
men für die Industrie verzichtet. 

Dialogprozeß 
„Schritte zu einer nachhaltigen Entwicklung" 

Im Rahmen des Diskussionsprozesses „Schritte 
zu einer nachhaltigen Entwicklung in Deutsch-
land - Umweltziele und Handlungsschwerpunkte 
für Deutschland" Kapitel I.4, S. 28) hat der 
Arbeitskreis „Schutz des Klimas" in 5 Sitzungen 

6) Zusammenfassung von Wärmeschutz- und Heizungsanlagen-
verordnung. 
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Ziele und Maßnahmen im Klimaschutz auf natio-
naler und internationaler Ebene diskutiert. Im Ar-
beitskreis vertreten waren Kommunen, Spitzen-
verbände der Wirtschaft und Landwirtschaft, der 
Deutsche Gewerkschaftsbund, Umwelt-, Natur-
schutz- und Entwicklungsverbände, Wissen-
schaft und Verbraucherverbände sowie die Län-
der, die Bundesministerien für Umwelt, für Wi rt

-schaft, für Bildung und Wissenschaft sowie das 
Umweltbundesamt. Die Arbeitsergebnisse wur-
den im Juni 1997 vom Bundesumweltministerium 
veröffentlicht. 

C. Bisherige Reduzierung 
der Klimagasemissionen in Deutschland 

Deutschland hat an den globalen CO 2-Emissionen 
einen Anteil von ca. 4 Prozent und ist insbesondere 
wegen seiner stark auf Stein- und Braunkohle basie-
renden Energieversorgung für ca. ein Drittel der 
CO2-Emissionen der Europäischen Union verant-
wortlich. Die CO 2-Emissionen in Deutschland sind 
von 1990 (1 014 Mio. Tonnen) bis 1997 (888 Mio. Ton-
nen) um 12,5 Prozent - temperaturbereinigt sogar um 
14,2 Prozent - zurückgegangen. Die Pro-Kopf-Emis-
sionen haben sich inzwischen in den alten und neuen 
Ländern weitgehend angeglichen. In den alten Bun-
desländern sanken sie zwischen 1990 und 1995 von 
11,2 auf 10,9 Tonnen CO 2 ; in den neuen Bundeslän-
dern sanken sie zwischen 1990 und 1995 von 19 auf 
11,1 Tonnen. Insgesamt gingen sie in Deutschland 
zwischen 1990 und 1995 von 12,8 auf 10,9 Tonnen 
pro Einwohner zurück. 

Die Emissionen des Klimagases Methan (CH 4), das 
größtenteils auf Abfalldeponien und in der Landwirt-
schaft anfällt, konnten im Zeitraum von 1990 bis 1995 
um 15,7 Prozent reduziert werden; Lachgas (N 2O), 
das bei der Herstellung und Ausbringung von 
Düngemitteln, aber auch in der chemischen Indust rie 
anfällt, um 7,1 Prozent. 

In den alten Bundesländern stieg die Bevölkerung 
von 63,3 Mio. Einwohnern im Jahr 1990 auf 66,3 Mio. 
Einwohner im Jahr 1995, d. h. um rd. 5 Prozent an. 
Obwohl die spezifischen CO 2-Emissionen pro Ein-
wohner um ca. 3 Prozent sanken, stiegen u. a. wegen 
dieser Bevölkerungszunahme die absoluten CO 2

-Emissionen in diesem Zeitraum um ca. 2 Prozent an. 
Ein weiterer Grund für die Zunahme der CO 2 -Emis-
sionen in den alten Bundesländern liegt in der stär-
keren Ausschöpfung der Produktionskapazitäten in 
den alten Bundesländern nach der Vereinigung, um 
die Bevölkerung der neuen Bundesländer mit Gütern 
und Dienstleistungen zu versorgen. 

Wesentliche Ursachen für den starken Rückgang der 
CO2-Emissionen in den neuen Bundesländern sind 
der wirtschaftliche Umstrukturierungsprozeß, der 
Rückgang der Bevölkerung um rund 4 Prozent seit 
1990, eine teilweise Verlagerung von Produktionsak-
tivitäten in die alten Bundesländer und der Bezug 
vieler Güter nach der deutschen Vereinigung vor 

allem aus den alten Bundesländern und anderen In-
dustriestaaten sowie ein Rückgang des Verbrauchs 
der CO 2-intensiven Braunkohle. 

Darüber hinaus haben die umfangreichen Moderni-
sierungen in Energiewirtschaft, Industrie, Gewerbe 
und privaten Haushalten zu einer deutlichen Steige-
rung der Energieeffizienz und damit zu CO 2 -Emis-
sionsminderungen geführt, die auch anhalten wer-
den, wenn die Wirtschaftsleistung wieder zunimmt. 
So wurden bis Ende 1997 über 4 Mio. Wohnungen 
(etwa 50 Prozent des Bestandes) energetisch saniert; 
die Erneuerung des gesamten Kraftwerksparks wird 
bis zum Jahr 2000 abgeschlossen sein. 

D. Kohlenstoffspeicherung 

Die gesamten anthropogenen Kohlenstoffemissionen 
werden im Jahresmittel 1980-1989 auf 7,1 Gigaton-
nen beziffert. Davon werden etwa 3,3 Gigatonnen in 
der Atmosphäre angereiche rt  und fördern den Treib-
hauseffekt. 2 Gigatonnen werden von den Ozeanen 
aufgenommen. Die Speicherung in den Zuwachsra-
ten aufweisenden Wäldern der Nordhemisphäre mit 
auf 0,5 Gigatonnen angesetzt. Der Verbleib weiterer 
1,3 Gigatonnen ist bislang noch ungeklärt. 

Die CO2-Speicherfunktion der tropischen, der borea-
len und der Wälder der gemäßigten Zonen wird sehr 
unterschiedlich beurteilt. Zur Beurteilung der Spei-
cherkapazität der deutschen Wälder wurde folgende 
Formel entwickelt: 

CO2 -Speicherkapazität der Wälder 
in Deutschland 

Holz besteht aus den Hauptkomponenten Koh-
lenstoff und Wasser. Ein m 3  Holz entspricht einer 
Trockenmasse von 0,5 t. Davon entfällt auf den 
Kohlenstoff etwa die Hälfte, also 0,25 t. In den 
deutschen Wäldern sind im Holz der Bäume in-
klusive Rinde, Wurzeln und Reisig ca. 90 bis 100 t 
Kohlenstoff je ha gespeichert. Hinzu kommen 
109 t/ha, die in Boden und Humus gebunden 
sind. Damit sind in Baumbestand, Boden und 
Humus rund 200 t Kohlenstoff je ha gespeichert. 
Für die gesamte Waldfläche ergibt sich hieraus 
ein Kohlenstoffvorrat von ca. 2 Mrd. t, das ent-
spricht etwa 7,34 Mrd. t CO 2 . 

Durch Holzzuwachs werden in den deutschen Wäl-
dern jährlich etwa 8 Mio. t Kohlenstoff (das entspricht 
rund 30 Mio. t. CO2) gespeichert. Aufgrund des 
hohen Anteil jüngerer Waldbestände kann noch für 
einige Jahrzehnte mit einer weiteren Kohlenstoffauf-
nahme gerechnet werden. Die Aufnahmefähigkeit 
der Wälder für zusätzliches CO 2  ist jedoch begrenzt. 
Sie endet, wenn die Wälder ein Reifestadium erreicht 
haben. Die Menge von gebundenem und freiwerden-
dem Kohlenstoff hält sich dann die Waage. Nach 
Schätzungen sind in Deutschland derzeit rund eine 
Mrd. t Kohlendioxid in langlebigen Holzprodukten 
gespeichert. Eine wichtige Verwendung stellt der 
Bausektor dar. 
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Die Bundesregierung befürwortet die von der Euro-
päischen Union geförderte Aufforstung stillgelegter 
landwirtschaftlicher Flächen sowie die in ihrer 
Gesamtbilanz CO 2-neutrale Energiegewinnung aus 
Biomasse. 

E. Internationaler Klimaschutz 

Wirksamer Klimaschutz kann nur in internationaler 
Zusammenarbeit erreicht werden. Deutschland hat 
1992 in Rio de Janeiro die Klimarahmenkonvention 
unterzeichnet. Bislang fanden drei Jahrestagungen 
der Vertragsstaatenkonferenz, dem obersten Organ 
der Klimarahmenkonvention, statt: 

Erste Vertragsstaatenkonferenz in Berlin 
vom 28. März bis 7. April 1995 

Die 1. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmen-
konvention stellte im Frühjahr 1995 in Berlin die Wei-
chen für den Folgeprozeß zur Umsetzung und Wei-
terentwicklung des Übereinkommens. Die Staaten 
verständigten sich darauf, daß die in der Konvention 
festgelegten Ver- pflichtungen der Industrieländer 
verschärft werden müssen, um das Klima wirksam zu 
schützen. Daher sollen für die Industrieländer recht-
lich verbindliche Politiken und Maßnahmen erarbei-
tet sowie quantifizierte Begrenzungs- und Reduk-
tionsziele für Treibhausgasemissionen für bestimmte 
Zeitabschnitte wie 2005, 2010 und 2020 festgelegt 
werden. 

Klimarahmenkonvention 

Die Rahmenkonvention der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen schafft eine völkerrecht-
lich verbindliche Grundlage für den globalen 
Klimaschutz. Sie wurde 1992 in Rio de Janeiro 
gezeichnet, ist 1994 in Kraft getreten und wurde 
bisher von über 170 Staaten und der Europäi-
schen Union ratifiziert. 

Ziel der Konvention ist es, eine Stabilisierung der 
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre 
auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine ge-
fährliche anthropogene Störung des Klimasy-
stems verhindert wird. Ein solches Niveau soll 
innerhalb eines Zeitraumes erreicht werden, der 
ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf natür-
liche Weise den Klimaänderungen anpassen 
können, die Nahrungsmittelerzeugung nicht be-
droht wird und die wirtschaftliche Entwicklung 
auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann. 
(Artikel 2). 

Die Klimarahmenkonvention verpflichtet die In-
dustrieländer zur Rückführung der Emissionen 
von Kohlendioxid und anderen Teibhausgasen 
bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990. Alle 
Länder sollen nationale Programme zum Klima-
schutz durchführen und müssen nationale Be-
richte erstellen. 

Über dieses „Berliner Mandat" hinaus wurde be-
schlossen, daß Industrie- und Entwicklungsländer 
in einer bis 1999 laufenden Pilotphase gemeinsame 
Projekte zum Klimaschutz im Sinne der Konvention 
(Activities implemented jointly) erproben. Auch 
Deutschland ist zusammen mit mehreren Entwick-
lungsländern an solchen Projekten zur gemeinsamen 
Umsetzung der Konvention beteiligt. 

Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention wurde 
auf Beschluß der Berliner Konferenz in Bonn einge-
richtet und nahm im Sommer 1996 seine Arbeit auf. 

Zweite Vertragsstaatenkonferenz in Genf 
vom 8. bis 19. Juli 1996 

Auf der 2. Vertragsstaatenkonferenz wurde in einer 
von über 140 Staaten getragenen Ministererklärung 
anerkannt, daß aufgrund der Erkenntnisse und Pro-
gnosen des IPCC verstärkt Maßnahmen ergriffen 
und die Verhandlungen zur Umsetzung des „Ber liner 
Mandats" beschleunigt werden müssen. Die Erklä-
rung ergänzt das Mandat in der Forderung, rechtlich 
verbindliche, quantifizierte Begrenzungen und signi-
fikante Gesamtreduktionen der Treibhausgasemis-
sionen sowie Politiken und Maßnahmen für be-
stimmte Sektoren festzulegen. 

Dritte Vertragsstaatenkonferenz in Kioto 
vom 1. bis 10. Dezember 1997 

Bei der 3. Vertragsstaatenkonferenz konnte nach 
äußerst schwierigen Verhandlungen das in Berlin in 
Auftrag gegebene Klimaprotokoll am 11. Dezember 
1997 einstimmig angenommen werden. Es verpflich-
tet die Industrieländer erstmals in rechtsverbind-
licher Form zur Reduktion ihrer Treibhausgasemis-
sionen. Die Industrieländer müssen danach insge-
samt eine Reduktion der Gase CO 2, Methan, FKW, 
H-FKW und Schwefelhexafluorid um mindestens 
5 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 im Zeit-
raum 2008 bis 2012 erreichen. Für die drei letztge-
nannten Gase kann als Basisjahr auch 1995 gewählt 
werden. Zur Erfüllung dieses Ziels haben die einzel-
nen Industrieländer in unterschiedlicher Weise bei-
zutragen. So müssen die Europäische Union, die 
Schweiz und die meisten osteuropäischen Staaten 
ihre Emissionen um 8 Prozent verringern, die USA 
um 7 Prozent, Japan und Kanada um 6 Prozent. Ruß-
land, die Ukraine und Neuseeland müssen ihre Emis-
sionen stabilisieren, während die Emissionen in Nor-
wegen um 1 Prozent, in Austra lien um 8 Prozent und 
in Island um 10 Prozent ansteigen können. Es konnte 
durchgesetzt werden, daß die Industrieländer ihre 
Reduktionsverpflichtungen einzeln oder gemeinsam 
erfüllen können. Dies war für die Europäische Union 
eine ganz wesentliche Bestimmung, denn die EU

--

Mitgliedstaaten haben mit Blick auf ihre rechtliche 
Verbundenheit und gemeinschaftliche Solidarität 
vereinbart, gemeinsam das Reduktionsziel durch 
unterschiedliche Beiträge der einzelnen Mitglied-
staaten zu erbringen. Das Protokoll enthält außerdem 
eine Liste wichtiger Politiken und Maßnahmen zum 
Klimaschutz. Entsprechend ihren nationalen Gege-
benheiten sollen die Industrieländer z. B. die Ener-
gieeffizienz in allen Sektoren steigern, die Nutzung 
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erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Tech-
niken steigern, Reformen in relevanten Sektoren vor-
nehmen, dem Klimaschutz entgegenstehende Markt-
anreize schrittweise reduzieren oder abbauen sowie 
nachhaltige Land- und Forstwirtschaft betreiben. 

Nähere Regelungen und Richtlinien für den Handel 
mit Emissionsrechten (Trading), für die Einbeziehung 
weiterer Senken über den Waldbereich hinaus, also 
das Aufrechnen von Emissionen gegen die Bindung 

von Treibhausgasen, sowie für die Einrichtung eines 
„Clean Development Mechanism", über den künftig 
gemeinsame Klimaschutzprojekte mit Entwicklungs-
ländern abgewickelt werden können (Erwerb von 
Emissionsgutschriften für gemeinsame zertifizierte 
Projekte), sollen auf der 4. Vertragsstaatenkonferenz 
vom 2.-13. November 1998 in Buenos Aires festgelegt 
werden. Dabei gilt es, mögliche Schlupflöcher hin-
sichtlich der Umsetzung der Reduktionsziele zu 
schließen. 

Rolle der Schwellenländer 

Langfristig entscheidend für das Gelingen einer Kli-
maschutzstrategie ist jedoch der Entwicklungsweg, 
der von den bevölkerungsreichen Ländern China, In-
dien und Indonesien eingeschlagen wird, in denen ein 
z. T. rapider Prozeß der Industrialisierung eingesetzt 
hat. In China, dem Land, in dem über ein Fünftel der 
Weltbevölkerung lebt, beträgt der energiebedingte 
Pro-Kopf-Ausstoß von Kohlendioxid derzeit etwa 
2,5 Tonnen jährlich (gegenüber den USA mit 20 und 
Deutschland mit 11 Tonnen). Bei den absoluten Emis-
sionen liegt China jedoch mit 13 Prozent des globalen 
Ausstoßes bereits heute an zweiter Stelle hinter den 
USA mit 24 Prozent. Im Jahr 2025 wird China voraus-
sichtlich mehr Kohlendioxid ausstoßen als heute die 
USA, Japan und Kanada zusammen. Die Frage, wie 
die energiepo litischen Weichen in China und anderen 
Schwellenländern gestellt werden, ist für den Klima-
schutz daher ebenso wichtig wie die nationalen CO 2

- 

Minderungen in den Industrieländern. 

Die Industrieländer, die mit ihren Emissionen die 
historische Hauptverantwortung für die gegenwärti

-

gen hohen Treibhausgaskonzentrationen in der Atmo-
sphäre tragen, sind vor diesem Hintergrund gefor-
dert, unter Einsatz ihrer wi rtschaftlichen, technologi-
schen und politischen Ressourcen anderen Staaten 
bei der Verwirklichung nachhaltiger Formen der 
Energiewirtschaft zu helfen. 

Joint Implementation 

Deutschland beteiligt sich aktiv an der ebenfa lls 
von der Vertragsstaatenkonferenz in Berlin eingelei-
teten Pilotphase der gemeinsam umgesetzten Akti-
vitäten („activities implemented jointly"). Dieser 
Mechanismus zielt darauf ab, Maßnahmen zum 
Klimaschutz nicht nur im eigenen Land durchzufüh-
ren, sondern auch jenseits der eigenen Grenzen 
durch Kooperation mit anderen Vertragsparteien. 
Gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft definie rt 

 die Bundesregierung derzeit Projekte, die sowohl 
mit Entwicklungslände rn  als auch mit Ländern aus 
dem mittel- und osteuropäischen Raum durchge-
führt werden sollen. 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Die Projekte müssen der Regierung des Gastlandes 
zur Anerkennung vorgelegt werden. Unter den bis-
her genehmigten Vorhaben befindet sich ein Projekt 
der Ruhrgas AG zur Optimierung der computerge-
steuerten Kompressorenstationen für den Erdgas

-

transport  in Russland mit einem CO2-Minderungs-
potential von 300 000 t. Die Preussen Elektra hat in 
Lettland einen Windpark errichtet; RWE betreut in 
Indonesien die Installation von Solaranlagen („Solar 
Homes"). 
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2. Schutz der Ozonschicht 

Vor allem über der Süd-, aber auch über der Nord-
halbkugel hat die UV-B Strahlung der Sonne infolge 
der Ausdünnung der Ozonschicht in den letzten Jah-
ren zugenommen. Dies belegen u. a. Satellitenmes-
sungen, die seit 1979 u. a. von der US-Raumfahrtbe-
hörde NASA durchgeführt werden. 1993 wurde zur 
Beobachtung der UV-B-Strahlung in Deutschland ein 
vier Bodenstationen umfassendes Meßnetz in Betrieb 
genommen. 

Die Auswirkungen erhöhter UV-B-Strahlung auf die 
Landwirtschaft, auf die Planktonbildung in den Mee-
ren und damit auf den Beginn der Nahrungskette, 
sowie auf die menschliche Gesundheit sind mittler-
weile wissenschaftlich gesichert. Auf der Südhalbku-
gel wird u. a. eine Zunahme von Hautkrebs und von 
Grauem Star, sowohl bei Menschen als auch bei 
Tieren, beobachtet. 

Um diese Gefahren abzuwenden, wurde 1987 im 
Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen, ein präziser Zeitplan für den 
weltweiten Ausstieg aus Produktion und Verwen-
dung dieser Stoffe aufgestellt. Dieser Zeitplan wurde 
seither mehrfach verschärft. 

Das Ozonloch - 
Entdeckung eines neuen Umweltproblems 

• 1974 weisen Mario Molina und Sherwood 
Rowland von der University of California in 
Irvine darauf hin, daß von Menschen herge-
stellte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) 
die Ozonschicht in ca. 12-30 km Höhe ernst-
haft gefährden könnten. 

• 1986 wurde erstmals ein saisonales „Ozon-
loch" (= Ozonabbau um mehr als 50 Prozent 
gegenüber dem Normalwert) über der Antark-
tis entdeckt, das sich in den folgenden Jahren 
sowohl in der Ausdehnung als auch im Grad 
des Ozonabbaus weiter ausgeprägt hat. 

• Seit den Wintern 1994/1995 und 1995/1996 
werden chemisch verursachte Ozonverluste 
und damit ähnliche Phänomene wie über der 
Antarktis auch über der Nordhalbkugel beob-
achtet. Die absoluten Ozonverluste im Norden 
sind jedoch deutlich geringer als im Süden. 

• Nach Auffassung der Wissenschaft können die 
ursprünglichen stratosphärischen Ozonkon-
zentrationen bei strikter Erfüllung der be-
schlossenen Maßnahmen bis ca. 2060 wieder-
hergestellt werden. Hierfür ist eine Halbierung 
der Chlor-Konzentration in der Stratosphäre 
von heute 4 auf dann lediglich noch 2 pa rts 
per billion erforderlich). 

Montrealer Protokoll über Stoffe, 
die zum Abbau der Ozonschicht führen 

Auf Grundlage des Wiener Übereinkommens zum 
Schutz der Ozonschicht vom 22. März 1985 wurde 
am vom 16. September 1987 das Montrealer Protokoll 
unterzeichnet. In seiner Ursprungsfassung ist das 
Montrealer Protokoll bis heute von 162 Vertragspar-
teien ratifiziert worden (Stand: August 1997). Die 
ursprünglich ca. 30 Unterzeichnerstaaten sind zu-
sammen für knapp 90 Prozent des Verbrauchs der 
geregelten Stoffe verantwortlich. Auf den jährlich 
stattfindenden Vertragsstaatenkonferenzen konnten 
die ursprünglichen Vereinbarungen erheblich ver-
schärft werden. 

7. Vertragsstaatenkonferenz 
vom 5. bis 7. Dezember 1995 in Wien 

Aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens des Wiener 
Übereinkommens zum Schutz der Ozonschicht fand 
die 7. Vertragsstaatenkonferenz zum Montrealer 
Protokoll vom 5. bis 7. Dezember 1995 in Wien statt. 
Die wichtigsten Ergebnisse waren: 

• schrittweiser Ausstieg aus der Produktion und Ver-
wendung des vorwiegend zur Bodenbegasung in 
der Landwirtschaft eingesetzten Methylbromids in 
den Industrieländern bis zum Jahre 2010, 

• Einfrieren des Methylbromid-Verbrauchs in den 
Entwicklungsländern ab 2002 auf dem Stand der 
Jahre 1995-1998, 

• In den Industrieländern Reduzierung der zulässi-
gen Verbrauchshöchstmenge von teilhalogenier-
ten Fluorkohlenwasserstoffen (H-FCKW) von ge-
genwärtig 3,1 Prozent auf nur noch 2,8 Prozent der 
im Jahr 1989 eingesetzten Mengen und weitere 
Reduzierung bis 2030, 

• In den Entwicklungsländern Ausstieg aus dem 
Verbrauch teilhalogenierter Fluorkohlenwasser-
stoffe (H-FCKW) bis 2040 und Einfrieren des Ver-
brauchs ab 2016. 

Von besonderer Bedeutung war die Vereinbarung 
verbindlicher Regelungen für die Entwicklungs-
länder im Hinblick auf Methylbromid und H-FCKW. 

8. Vertragsstaatenkonferenz 
vom 25. bis 27. November 1996 in San José, 
Costa Rica 

Das politisch wichtigste Ergebnis der 8. Vertragsstaa-
tenkonferenz war die Wiederauffüllung des Multila-
teralen Fonds des Montrealer Protokolls. Mit diesem 
Finanzierungsmechanismus sollen die Entwicklungs-
länder in den Stand gesetzt werden, ihren FCKW

- 

Verbrauch vom 1. Juli 1999 bis zum 1. Januar 2000 
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einzufrieren und ihn bis zum Jahr 2010 vollständig 
einzustellen. Für die Jahre 1997 bis 1999 wurden 
466 Mio. US-Dollar neu zur Verfügung gestellt. Hin-
zu kommen nicht verbrauchte Restmittel in Höhe von 
74 Mio. US-Dollar. Somit stehen in diesem Zeitraum 

insgesamt 540 Mio. US-Dollar zur Verfügung. Der 
deutsche Anteil an der Wiederauffüllung beträgt 
nach dem gültigen Beitragsschlüssel ca. 10,7 Prozent 
(ca. 50 Mio. US-Dollar). Deutschland bleibt damit 
nach den USA und Japan drittgrößter Beitragszahler. 

Regelungen zur Einstellung von Produktion und Verbrauch ozonschichtschädigender Stoffe 

Montrealer Protokoll 

Kopenhagen 1992 Wien 1995 Montreal 1997 

IL EL IL EL IL EL 

FCKW 	 1996 2010 1996 2010 

Halone 	 1994 2010 1994 2010 

Tetrachlor- 1996 2010 1996 2010 
kohlenstoff 

keine Änderung 

1,1,1-Trichlorethan 

(Methylchloroform) 1996 2015 1996 2015 

H-FBrKW 1 ) 	 1996 - 1996 - 

Methylbromid 	 Einfrieren - Einfrieren Einfrieren - 25 % 1999 - 20 % 2005 
1995 1995 2002 - 50 % 2001 -100 % 2015 

- 25 % 2001 1997: Ent- - 70% 2003 
- 50 % 2005 scheidung -100 % 2005 
-100 % 2010 über völligen 

Ausstieg 

H-FCKW 2 ) 	 1996-2003: - 1996-2003: Einfrieren 
3,1 % cap 3 ) 2,8 % cap 3) 2016: 
- 35 % 2004 - 35 % 2004 -100 % 2040 
- 65 % 2010 - 65 % 2010 keine Änderung 
- 90% 2015 - 90% 2015 
- 99 % 2020 - 99 % 2020 
-100 % 2030 -100 % 2030 

1) Stoffgruppe ohne nennenswerte praktische Relevanz. 
2) Nur Beschränkung des Verbrauchs. 
3) Verbrauchsobergrenze: ODP-gewichtete Summe aus H-FCKW-Verbrauch im Jahr 1989 und 3,1 % bzw. 2,8 % des FCKW-

Verbrauchs von 1989. 
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Abbildung 1 

Produktion von FCKW 1986 bis 1995 
(Ozonzerstörungspotential in Tonnen pro Jahr) 

Abbildung 2 

Verbrauch von FCKW 1986 bis 1995 
(Ozonzerstörungspotential in Tonnen pro Jahr) 
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9. Vertragsstaatenkonferenz 
vom 15. bis 17. September 1997 
in Montreal 

Aus Anlaß des 10. Jahrestages der Zeichnung des 
Montrealer Protokolls tagte die 9. VSK in der Zeit 
vom 15. bis 17. September 1997 in Montreal. Wäh-
rend es nach langwierigen Verhandlungen gelang, 
zu Methylbromid weitere Verschärfungen durchzu-
setzen, scheiterte der Vorschlag der EU, anspruchs-
vollere Regelungen zu den H-FCKW zu beschließen. 
Aus der Verwendung des im wesentlichen als Boden-
begasungsmittel eingesetzten Methylbromids soll 
der endgültige Ausstieg in den Industrieländern im 
Jahr 2005 und in den Entwicklungsländern im Jahr 
2015 erfolgen. Dem aufgrund des unterschiedlichen 
Regelungsstandards in den Entwicklungs- und Indu-
strieländern sowie in den ehemaligen Ostblock-
staaten zu beobachteten FCKW-Schmuggel soll mit 
einem Lizenzierungssystem begegnet werden. 

Ausstieg aus Produktion und Verwendung 
von FCKW in Deutschland 

Im Rahmen eines umfassenden nationalen Konzepts 
zum Ausstieg aus Produktion und Verwendung von 
ozonschichtschädigenden Stoffen wurde in Deutsch-
land 1991 mit einer Verordnung zum Verbot von 
FCKW und Halonen eine weltweit beachtete recht-
lich verbindliche staatliche Regelung in diesem Be-
reich in Kraft gesetzt. Produktion und Verwendung 
von vollhalogenierten FCKW wurden daraufhin im 
wesentlichen bereits 1994 eingestellt. 

Die Industrie in Deutschland hatte sich seit Ende der 
80er Jahre durch eine Vielzahl von Selbstverpflich-
tungen maßgeblich an dem Ausstiegskonzept betei-
ligt. Die beiden großen deutschen Hersteller von 
Hartschaumplatten, Dow Chemical und BASF, haben 
sich im Februar 1996 gegenüber dem Bundesum-
weltministerium dazu verpflichtet, ab dem Jahr 1998 
zu 80 Prozent und ab dem Jahr 2000 vollständig auch 
auf die Verwendung teilhalogenierter Treibmittel 
(H-FCKW) zu verzichten und statt dessen Kohlen-
dioxid einzusetzen. 

Ausnahmen von den Verboten zur Verwendung von 
FCKW bestehen hinsichtlich der Verwendung als 
Kältemittel in Altanlagen, in Asthmasprays sowie 
in Labors und bei Halonen in bestimmten Lösch-
anlagen. Eine Neuproduktion von FCKW ist nur für 
die Verwendung in Asthmasprays zulässig. Die von 
deutschen Unternehmen hierzu eingesetzten Men-
gen gingen von 1 010 t (1995) auf 983,3 t (1996) zu-
rück. Allerdings werden ca. 50 Prozent dieser Arznei-
mittel exportiert. 

Seit Anfang 1995 ist die Verwendung von vollhaloge-
nierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) als 
Kältemittel bei allen Neuanlagen aufgrund der 
FCKW-Halon-Verbots-Verordnung verboten,  Bei 
Kälte- und Klimaanlagen, die vor diesem Zeitpunkt 
in Betrieb genommen wurden, gilt nach § 10 Abs. 2 
der Verordnung eine Übergangsregelung. Danach 
dürfen die in der Verordnung geregelten FCKW-hal-
tigen Kältemittel in Altanlagen so lange verwendet 

werden, bis weniger ozonabbauende Stoffe nach 
dem Stand der Technik in diesen Anlagen eingesetzt 
werden können. Diese Ersatzkältemittel sind vom 
Umweltbundesamt bekanntzugeben. Die Bekannt-
gabe von Ersatzkältemitteln für R 12haltige Erzeug-
nisse wurde durch das Umweltbundesamt im Bun-
desanzeiger Nr. 245, S. 12994 am 30. Dezember 1995 
veröffentlicht. 

Als Ersatzkältemittel anstelle von R 12 in Altanlagen 
wurden R 134 a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) und R 22 
(Chlordifluormethan) bekanntgegeben. Durch diese 
Bekanntmachung wird die in der Übergangsvor-
schrift des § 10 Abs. 2 der FCKW-Halon-Verbots-Ver-
ordnung enthaltene Privilegierung von R 12haltigen 
Erzeugnissen unwirksam. Damit gilt das in § 3 der 
Verordnung normierte Verbot, R 12 in den Verkehr 
zu bringen oder zu verwenden, uneingeschränkt. 

Die vom Umweltbundesamt bekanntgegebenen Käl-
temittel entsprechen dem Stand der Technik und 
sind im Hinblick auf ihre toxikologischen Eigen-
schaften untersucht. Der Einsatz weiterer Kältemittel, 
beispielsweise Kohlenwasserstoffe, Ammoniak und 
Gemische von Stoffen mit geringem Effekt auf das 
stratosphärische Ozon, ist in bestehenden R 12-An-
lagen möglich. Diese Stoffe können aber derzeit 
nicht bekanntgegeben werden, da sie entweder nach 
dem Stand der Technik nicht generell einsetzbar sind 
oder weil die toxikologischen Eigenschaften nicht 
ausreichend geprüft sind. 

Die Bekanntgabe von R 22 und R 134a erfolgte im 
Hinblick auf eine zügige Substitution von R 12, Eine 
Umrüstung von R 12 auf R 22 oder R 22haltige Ge-
mische bedeutet eine mindestens 95 Prozent Reduk-
tion des Ozonabbaupotentials. 

Maßnahmen der Europäischen Union 

Der vollständige Verzicht auf Ersatzstoffe aus der 
Gruppe der H-FCKW muß in der Europäischen Union 
bis 2014 erfolgen, d. h. 15 Jahre früher als im Mont-
realer Protokoll vereinbart. Gleichzeitig wurde die 
maximal zulässige jährliche Verbrauchsmenge an 
H-FCKW gegenüber dem Montrealer Protokoll um 
ca. 20 Prozent reduziert. 

Die Verordnung (EG) Nr. 3093/94 des Rates vom 
15. Dezember 1994 über Stoffe, die zu einem Abbau 
der Ozonschicht führen, wurde im Dezember 1994 
unter deutscher Präsidentschaft vom Umweltrat be-
schlossen und umfaßt hinsichtlich der H-FCKW fol-
gende Regelungselemente: 

• Der jährliche Verbrauch von H-FCKW unterliegt 
seit dem 1. Januar 1995 mengenmäßigen Be-
schränkungen. 

• Ausgehend von der festgelegten Höchstmenge 
muß der Verbrauch dann weiter reduziert werden. 

• Zusätzlich zu diesen mengenmäßigen Beschrän-
kungen wurden Verwendungsbeschränkungen 
eingeführt. 

Die zugelassene Verbrauchshöchstmenge beläuft 
sich bis zum 1. Januar 2004 auf 8 079 entsprechend 
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ihrem Ozonzerstörungspotential gewichtete Tonnen 
pro Jahr7). 

Artikel 7 der Verordnung 3093/94 regelt die Einfuhr 
von ozonschichtschädigenden Stoffen in die EU. 
1996 dürfen als Frischware nur Methylbromid und 
H-FCKW im Rahmen der zulässigen Quoten einge-
führt werden. Für das Jahr 1996 wurden Einfuhrquo-
ten darüber hinaus nur für zurückgewonnene und 
zur Vernichtung bestimmte vollhalogenierte FCKW 
und Halone an Unternehmen mit entsprechenden 
Vernichtungskapazitäten zugeteilt. 

Im Jahre 1997 dürfen von der Europäischen Kommis-
sion Einfuhrlizenzen nur noch für den Impo rt  von 
Tetrachlorkohlenstoff und 1,1,1-Trichlorethan zur 
Verwendung als Ausgangsstoff erteilt werden. 
Methylbromid darf im Rahmen der zulässigen Ver-
brauchshöchstmenge ebenfalls importiert werden. 
Nach den Bestimmungen des Montrealer Protokolls 
dürfen unter bestimmten Bedingungen geregelte 
Stoffe für Verwendungszwecke hergestellt werden. 
Hierzu gehören die Verwendungen für dosierbare 
Inhalationsapparate zur Behandlung von Asthma 
und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen 
sowie im Rahmen von Labor- und Analysezwecken. 

Die EG-Verordnung steht derzeit zur Revision an. 
Die Ergebnisse der 9. Vertragsstaatenkonferenz (Sep-
tember 1997) sollen europaweit umgesetzt werden. 
Hierzu gehört vor allem das Lizenzierungssystem, 
mit dem der internationale i llegale Handel unterbun-
den werden soll. 

Unterstützung der Entwicklungsländer 

Von erheblicher Bedeutung für die langfristige Wie-
derherstellung der stratosphärischen Ozonschicht ist 
aus heutiger Sicht die Unterstützung der Entwick-
lungsländer bei der Umsetzung des Montrealer Pro-
tokolls. Diese erfolgt im Rahmen des multilateralen 
Fonds zum Protokoll. Zur Finanzierung entsprechen-
der Maßnahmen in den Nachfolgestaaten der So-
wjetunion und den mittel- und osteuropäischen Län-
dern stehen Mittel aus der sogenannten „Global 
Environmental Facility" (GEF) sowie aus einem Son-
derprogramm der Weltbank zugunsten der Russi-
schen Föderation mit einem Volumen von 27 Mio. 
US $ zur Verfügung, an dem Deutschland wiede rum 
mit ca. 1,6 Mio. DM beteiligt ist. 

Finanzierungsmechanismen 
des Montrealer Protokolls 

1990 wurde auf der 2. Vertragsstaatenkonferenz 
zum Montrealer Protokoll in London zunächst ein 
vorläufiger Fonds eingerichtet, um den Entwick-
lungsländern die durch den Ausstieg aus der 
FCKW-Verwendung entstehenden zusätzlichen 

7 ) Zur Errechnung dieser Größe werden die verschiedenen 
FCKW entsprechend ihres spezifischen Ozonzerstörungs-
potentials mit einem Faktor multipliziert. So beträgt der Fak-
tor für die wichtigsten FCKW R 11 und R 12 1,0. Der Faktor 
für R 22 beträgt 0,055. Im Vergleich dazu belief sich im Jahre 
1989 der FCKW-Verbrauch in der EG auf 233 000 metrische 
Tonnen vollhalogenierter FCKW. 

Kosten zu finanzieren. Die Gesamtausstattung 
des Fonds bläuft sich für den Zeitraum 1990 bis 
1999 auf insgesamt 1,161 Milliarden US-Dollar. 
Für die Jahre 1997 bis 1999 wurden 466 Mio. US-
Dollar neu zur Verfügung gestellt. Hinzu kom-
men nicht verbrauchte Restmittel in Höhe von 
74 Mio. US-Dollar. Somit stehen in diesem Zeit-
raum insgesamt 540 Millionen US-Dollar zur Ver-
fügung. Der deutsche Anteil an der Wiederauf-
füllung beträgt nach dem gültigen Beitragschlüs-
sel rund 10,7 Prozent entsprechend 49,846 Mio. 
US-Dollar. Deutschland ist damit nach den USA 
und Japan drittgrößter Beitragszahler. Die vom 
Multilateralen Fonds des Montrealer Protokolls 
geförderten Projekte werden gemeinsam von der 
Weltbank, UNDP, UNEP und UNIDO ausgeführt. 

Globale Umweltfazilität (GEF) 

Die 1991 auf deutsch-französische Initiative ein-
gerichtete Globale Umweltfazilität - GEF - ist ein 
Finanzmechanismus, zu dem g rundsätzlich Ent-
wicklungsländer sowie Staaten Mittel- und Ost-
europas und die Neuen Unabhängigen Staaten 
Zugang haben. Die GEF finanziert zusätzliche 
Kosten, die dadurch entstehen, daß sich Maßnah-
men dieser Länder an den Interessen des globa-
len Umweltschutzes orientieren. 

Voraussetzung für den Zugang zu einer GEF-Fi-
nanzierung im Bereich „Schutz der Ozonschicht" 
ist, daß ein Land das Montrealer Protokoll - ein-
schließlich der 1990 in London beschlossenen 
Änderungen - ratifiziert hat. Um ein einheit-
liches Vorgehen zu gewährleisten, übernimmt 
die GEF bei der Projektauswahl und -abwicklung 
alle Festlegungen und Verfahrensbestimmungen 
des Montrealer Protokolls. Zusätzlich legt sie 
Wert auf Synergieeffekte und finanziert nur 
FCKW-Substitutionsmaßnahmen, die gleichzeitig 
Aspekte des Klimaschutzes berücksichtigen. So 
werden von der GEF keine Umstellungen finan-
ziert, die z. B. durch hohen Energieverbrauch 
oder den Einsatz von FCKW-Ersatzstoffen mit 
einem hohen Treibhauspotential den Treibhaus-
effekt verstärken. Andererseits schließt sie den 
Einsatz von Methylbromid als Pflanzenschutzmit-
tel bei Maßnahmen im Bereich „biologische Viel-
falt" von vornherein aus. 

Bilaterale Zusammenarbeit 

Die Bundesregierung bemüht sich bereits seit der 
Verabschiedung des Montrealer Protokolls erfolg-
reich darum, Entwicklungsländer auch auf dem 
Wege der bilateralen Zusammenarbeit bei der Sub-
stitution von FCKW und anderen ozonschichtschädi-
genden Stoffen zu unterstützen. Solche Leistungen 
können bis zu einer Obergrenze von 20 Prozent auf 
die multilateralen Zahlungsverpflichtungen ange-
rechnet werden. 
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Ziel der von der Bundesregierung verfolgten Strate-
gie ist es, den vorhandenen Technologievorsprung 
deutscher Unternehmen für die Partnerländer rasch 
nutzbar zu machen. Das ostdeutsche Unternehmen 
dkk-Scharfenstein (Foron) war der weltweit erste An-
bieter eines Haushaltskühlgerätes, das keine ozon-
schichtschädigenden und treibhausrelevanten Stoffe 
enthält. Die inzwischen in Deutschland von allen 
Herstellern übernommene, auf Naturgasen (Kohlen-
wasserstoffen) basierende Technologie ist weltweit 
beispielhaft. 

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit wur-
den deshalb mit den beiden größten FCKW-Verbrau-
chern innerhalb der Entwicklungsländer, China und 
Indien, Kooperationsvereinbarungen zur Übernahme 
der in Deutschland entwickelten Verfahren im Be

-

reich von Haushaltskältegeräten getroffen. Nachdem 
das Verfahren vom Montrealer Protokoll-Fonds aner-
kannt und auch von der Weltbank unterstützt wird, 
gingen bei der von der Bundesregierung mit der 
Durchführung ihrer bilateralen Maßnahmen beauf-
tragten Deutschen Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) in kurzer Zeit rund 300 Anfra-
gen zur FCKW-freien Kältetechnik ein. 

Für die weltweite Förderung der Kohlenwasserstoff

- 

Technologie hat die Bundesregierung im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit Ende 1995 weitere 
4 Mio. DM bereitgestellt, mit denen Beratungsleistun-
gen durch Experten, Umstellungsgutachten, Fach-
symposien, Informationsdienste sowie Ausrüstungs-
güter für ausgewählte Hersteller und Handwerksbe-
triebe in Partnerländern  finanziert werden können. 

3. Luftreinhaltung 

A. Immissionsschutz in Deutschland 
B. Reduzierung klassischer Luftschadstoffe 
C. Genfer Luftreinhalteübereinkommen 
D. Großfeuerungsanlagen-VO  

E. Technische Anleitung Luft 
F. Verordnung über genehmigungs-

bedürftige Anlagen (4. BImSchV) 
G. Kleinfeuerungsanlagenverordnung  

H. Mobile Maschinen und Geräte 
I. Schadstoffminderung im Verkehr 
K. Sommersmog (Bodennahes Ozon) 

A. Luftreinhaltung in Deutschland 

Die Schadstoffbelastung der Luft stellt ein unmittel-
bares Gesundheitsrisiko für den Menschen dar und 
hat komplexe Wirkungen auf das Weltklima. Sie be-
einträchtigt auf dem Wege der Deposition auch die 
Umweltmedien Wasser und Boden und wirkt mittel-
bar auf Tiere, Pflanzen und damit auch auf Nah-
rungsmittel ein. In den 70er Jahren stellte der Winter-
smog, in den 80er Jahren die neuartigen Waldschä-
den die größte Herausforderung an die Luftreinhalte-
politik dar. 

Zentrales Gesetzeswerk zur Verringerung der Luft-
verschmutzung ist das Bundesimmissionsschutz-
gesetz von 1974, dessen Geltungsbereich sich von 
Kraftwerken und Industrieanlagen bis zu Autos und 
Haushaltsgeräten erstreckt. Das Gesetz wird durch 
zahlreiche Verordnungen und Technische Anleitun-
gen konkretisiert, die z. B. detaillie rte Regelungen 
für die Zulassung und für den Betrieb von Neu- und 
Altanlagen enthalten. Die darin festgelegten Grenz-
werte und Standards werden jeweils dem Stand der 
Technik angepaßt und entsprechend verschärft. Kern 
der Luftreinhaltepolitik in Deutschland ist das Vor-
sorgeprinzip. Genehmigungen richten sich nach der 
Einhaltung der vorgeschriebenen Anforderungen an 
die Anlage, nur in zweiter Linie nach der regionalen 
Immissionssituation. Von besonderer Bedeutung für 
die Luftreinhaltung waren die 

• Großfeuerungsanlagenverordnung (1983), 

• die Novelle der Technischen Anleitung Luft (1986) 
und die 

• schrittweise Einführung von strengen Abgas-
grenzwerten für Pkw seit dem Jahr 1985. 

Mit der IVU-Richtlinie der Europäischen Union 
(Richtlinie zur Integrie rten Vermeidung von Umwelt-
belastungen) ist eine Koordinierung der Genehmi-
gungsverfahren nach Luft-, Geräusch-, Wasser- und 
Abfallemissionen vorgesehen. Die Umsetzung dieser 
Richtlinie wird zur Zeit vorbereitet. 

Luftschadstoffe machen vor Grenzen nicht halt. Als 
Grundlage für international abgestimmte Maßnah-
men wurde 1979 der Genfer Übereinkommen zur 
Bekämpfung weiträumiger grenzüberschreitender 
Luftverunreinigungen abgeschlossen. Die Europäi-
sche Union hat seit den 80er Jahren in vielen Berei-
chen der Luftreinhaltepolitik, insbesondere bei der 
Reduzierung der Verkehrsemissionen, wichtige Maß-
nahmen vorangebracht. 

B. Reduzierung klassischer Luftschadstoffe 

Entwicklung der Schadstoffemissionen 
in Deutschland (in Kilotonnen) 

Verän- 
1970 1980 1990 1996 derung 

1990/96 

Schwefel- 
dioxid (SO2) . 7 720 7 510 5 326 1 850 -65 % 

Stickstoff- 
oxide (NO 2) . 2 690 3 330 2 640 1 860 -31 % 

NMx-VOCs 8) 2 477 3 220 3 155 1 868 -41 % 

Staub 	 3 270 2 609 2 024 518 -74 % 

Daten: Umweltbundesamt 

8) Flüchtige organische Verbindungen ohne Methan 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10735 

Schadstoffemissionen 
nach Verursacherbereichen 1996 in Prozent. 

Kraft- Haushalte 
Verkehr werke u. Klein- Sonstige 

+Industrie verbrauch 

Stickstoffoxid 	 69,9 29,7 8,7 0,7 

Schwefeldioxid 2,3 79,0 14,4 4,3 

Staub 	 11,4 12,2 18,0 58,4*) 

NM-VOCs 	 30,8 1,1 4,0 64,1**) 

*) Schiittgutumschlag 37,3 %, Industrieprozesse 21,2 % 

**) Lösemittelverwendung 49,6 

Daten: Umweltbundesamt 

Schwefeldioxid 

Die Schwefeldioxid-Emissionen sind seit 1970 im 
alten Bundesgebiet um mehr als 75 Prozent von 
3,7 Mio. Tonnen auf 0,8 Mio. Tonnen im Jahr 1992 
zurückgegangen. Die deutlichsten Minderungen 
wurden Ende der achtziger Jahre erzielt. Dies wurde 
insbesondere erreicht durch: 

• den Einbau von Rauchgasentschwefelungsanla-
gen in Kraftwerken und Industrieanlagen 

• den Einsatz schwefelarmer Kohle sowie 

• einen insgesamt sparsameren und effizienteren 
Energieverbrauch. 

Die Schwefeldioxidemissionen in Deutschland ha-
ben einen so niedrigen Wert erreicht, daß es auch 
unter ungünstigen austauscharmen Wetterlagen in 
den letzten Jahren kaum noch zur Auslösung von 
Wintersmog-Alarm kam. In den alten Ländern liegen 
die Konzentrationen weit unterhalb des Immissions-
richtwertes der TA Luft zum Schutz der Gesundheit. 
Die Grenzwerte der Europäischen Union werden in 
den alten Ländern deutlich unterschritten. Auch in 
den neuen Ländern ist ein drastischer Rückgang der 
Schwefeldioxidemissionen zu verzeichnen. Mit dem 
Fortschreiten der technischen Modernisierung und 
dem Ausbau der Zusammenarbeit mit den Nachbar-
ländern Polen und Tschechien (Verminderung von 
Schwefeldioxid- und Staubemissionen im „Schwar-
zen Dreieck") ist eine weitere Verbesserung der 
Luftqualität zu erwarten. 

Die Luftreinhaltepolitik hat auch zu einer deutlichen 
Verlangsamung der Korrosionsschäden in Deutsch-
land geführt, die durch empirische Untersuchungen 
belegt ist. So ist z. B. die Korrosion von Fensterglas, 
das nach historischen Rezepten hergestellt wurde, 
im bayrischen Arzberg im Zeitraum von 1985 bis 
1988 um zwei Drittel zurückgegangen, nachdem 
sich der Schwefeldioxidgehalt der Luft im gleichen 
Zeitraum von 45 Mikrogramm/m 3  auf 25 Mikro-
gramm/m3  (als Jahresmittel) knapp halbiert hatte. 

Stickstoffoxide (NO, NO 2) 

Stickstoffimmissionen (NO, NO 2) stellen insbeson-
dere als Nährstoffe und säurebildende Substanzen in 
Waldböden sowie als Vorläufersubstanzen für Som-

mersmog eine Belastung für die Umwelt dar. Stick-
stoffe werden überwiegend als Stickstoffmonoxid 
(NO) emittiert. 

Hauptquelle der Emissionen von Stickstoffoxiden in 
Deutschland ist mit 47 Prozent (1994) der Straßenver-
kehr. Die Maßnahmen zur Verringerung sind daher 
vor allem im Zusammenhang mit der Strategie der 
Bundesregierung zur umweltschonenden Mobilität 
zu sehen. Im Bereich der ortsfesten Anlagen wirken 
sich die strengen Grenzwerte der Großfeuerungsan-
lagenverordnung und der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) aus. Im Verkehrs-
bereich hat der inzwischen erfreulich hohe Anteil 
schadstoffarmer Kraftfahrzeuge wegen der insge-
samt stark gestiegenen Verkehrsleistung aber nur zu 
einem geringen Rückgang geführt. 

Staub 

Die Staubbelastung erreichte 1993 in Deutschland 
ein relativ niedriges Niveau von regional um 50 µg/m 3 

 und großräumig 25 bis 50 µg/m3. Der abnehmende 
Trend ist in den alten Ländern nicht so ausgeprägt 
wie etwa bei SO 2. Ein großer Teil der heute gemesse-
nen Konzentrationen (etwa um 20 Rg/m 3  ) ist natürli-
chen Ursprungs (z. B. Erosion und Aufwirbelungen). 

Wintersmog - in Deutschl and kein Problem mehr 

Der klassische Smog, der die Atmungsorgane be-
lastet und im Winter 1952 in London zum Tod 
von 4 000 Menschen führte, entsteht durch die 
Verbindung hoher Schwefeldioxid-, Kohlenmon-
oxid- und Staubkonzentrationen in der Atemluft, 
wie sie insbesondere bei austauscharmen Wetter-
lagen auftreten. Im Falle Londons wurden die 
Wirkungen noch verstärkt durch das gleichzei-
tige Auftreten von Nebel. Der sogenannte „Win-
tersmog" stellte bis in die 80er Jahre hinein auch 
in den deutschen Großstädten und Industrie-
revieren eines der größten Umweltprobleme dar. 
Während das Problem in Deutschland - auch in 
den neuen Bundesländern - mittlerweile als ge-
löst betrachtet werden kann, erreicht die Smog-
belastung insbesondere in den Ballungszentren 
der Entwicklungsländer derzeit Rekordwerte. 

In den alten Ländern kam es letztmalig im Winter 
1986/87 in Berlin (West) zur Auslösung von Win-
tersmogalarm. In den neuen Ländern kam es in 
den Wintern 1991/92 und 1992/93 in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen noch wiederholt 
zur Ausrufung der Vorwarnstufe und Alarmstufe 
1. Im Winter 1993/94 wurde in mehreren Smog-
gebieten Sachsens und Sachsen-Anhalts jeweils 
nur noch einmal kurzzeitig Smogalarm ausgeru-
fen und im Winter 1994/95 sowie 1995/96 blieben 
auch in den neuen Ländern Wintersmogsituatio-
nen ganz aus. Im Winter 1995/96 zeigte sich, daß 
auch bei ungünstigeren Austauschverhältnissen 
die Kriterien für die Auslösung von Wintersmog

- Alarm nicht mehr erreicht wurden. 

Mit Zustimmung der Umweltminister der Bun-
desländer wurde die Wintersmog-Frühwarnung 
des Umweltbundesamtes 1997 eingestellt. 



SO 2 - Immissionen (Jahresmittelwerte 1985,1990-1995) 

Daten: Meßnetze der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 

Aufgrund des verwendeten Interpolationsverfahren 
ist eine kleinräumige Interpretation nicht zulässig 



Staub - Immissionen  (Jahresmittelwerte 1985,1990-1995) 

Daten: Meßnetze der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 

Aufgrund des verwendeten Interpolationsverfahren 
ist eine kleinräumige Interpretation nicht zulässig 
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Entwicklung der S02-Emissionen in Gelsenkirchen, Leipzig, Chemnitz 
(Mikrogramm je m 3  Luft, Jahresmittelwerte) 

Novellierung 
der EG-Luftreinhalterichtlinien 

Die Kriterien für die Kontrolle der Luftverschmut-
zung werden nach und nach auf europäischer Ebene 
vereinheitlicht. Als Themenzentrum Luft bereitet das 
Umweltbundesamt in Berlin die Luftmeßdaten für die 
1994 eingerichtete Europäische Umweltagentur in 
Kopenhagen auf. 

Am 27. September 1996 hat der Europäische Rat die 
Richtlinie 96/62/EG über die Beurteilung und Kon-
trolle der Luftqualität verabschiedet. Die Richtlinie 
enthält u. a. einen Arbeitsauftrag an die Kommission 
zur Novellierung und Vereinheitlichung der be-
stehenden Luftqualitäts-Richtlinien (Schwefeldioxid, 
Schwebstaub, Stickstoffdioxid, Blei, Ozon) sowie für 
die Entwicklung neuer Richtlinien (z. B. für Benzol, 
Kohlenwasserstoffe) einschließlich der Festlegung 
entsprechender Grenzwerte, Alarmwerte etc. Die 
Richtlinie soll u. a. Luftqualitätsziele für die EU fest-
legen, die Bewertung der Luftqualität vereinheit-
lichen und Regeln für die Information der Öffentlich-
keit erstellen. 

Die von der Kommission in Vorbereitung der neuen 
Tochterrichtlinie eingesetzten Arbeitsgruppen, in de-
nen auch die Mitgliedstaaten vertreten sind, haben 
Positionspapiere für die Luftschadstoffe SO 2, NOR , 
Blei und Staub erarbeitet. Auf dieser Grundlage hat 
die Kommission im November 1997 erste Vorschläge 
für eine Tochterrichtlinie mit entsprechenden Grenz-
wertvorschlägen vorgelegt. Für Ozon, Benzol und 
Kohlenwasserstoffe sind entsprechende Richtlinien-
vorschläge in Vorbereitung. 

C. Genfer Luftreinhalteübereinkommen 

Luftverschmutzung macht vor Grenzen nicht halt. 
Zahlreiche Schadstoffe werden mit den Wolken über 
hunderte von Kilometern transportiert, bevor sie mit 
dem Regen ausgewaschen werden. Bereits 1979 
wurde im Rahmen der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa (UN-ECE) mit dem 
„Genfer Übereinkommen über weiträumige grenz-
überschreitende Luftverunreinigung" ein wirksames 
Instrument zur Reduzierung von Distanz- und Sum-
mationsschäden (u. a. Waldschäden) geschaffen. Das 
Abkommen schloß schon damals ost- und westeuro-
päische Staaten ein und hat zur Entwicklung einer 
vertrauensvollen Umweltzusammenarbeit zwischen 
Ost- und Westeuropa beigetragen. Es wurde in den 
vergangenen Jahren durch Protokolle zu den Schad-
stoffen Schwefel, Stickstoff sowie Flüchtigen organi-
schen Kohlenwasserstoffen (VOC) konkretisiert. 

Protokolle auf Grundlage 
des Genfer Luftreinhalteabkommens von 1979 

• das Helsinki-Protokoll zur Reduzierung von 
Schwefelemissionen von 1985 (1987 in Kraft 
getreten). Eine Fortschreibung erfolgte im Juni 
1994 mit dem sogenannten Zweiten Schwefel-
protokoll. 

• das Sofia-Protokoll zur Reduzierung von Stick-
stoffemissionen von 1988 (1991 in Kraft getre-
ten). Eine Fortschreibung, ggf. unter Einschluß 
weiterer Komponenten, wird z. Zt. vorbereitet. 

• das Genfer Protokoll zur Reduzierung der 
Emissionen flüchtiger organischer Verbindun-
gen (VOC-Protokoll) von 1991. 
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Weiterentwicklung der Protokolle 
zum Genfer Luftreinhalteübereinkommen 

• Schwefelprotokoll 

1985 wurde in Helsinki das 1. Schwefelprotokoll 
zum Genfer Luftreinhalteabkommen beschlos-
sen, das die Teilnehmerländer zu einer 30pro-
zentigen Reduktion der S0 2-Emissionen gegen-
über 1980 verpflichtete. Dies war für West-
deutschland bereits 1987 mit einer Emissions-
minderung von 38 Prozent und 1991 für Gesamt-
deutschland mit einer Minderung von 40 Pro-
zent erreicht worden. 

Ein Folgeprotokoll (2. Schwefelprotokoll) mit er-
heblich schärferen Pflichten ist am 14. Juni 1994 
in Oslo unterzeichnet worden. Das Protokoll legt 
ECE-weit länderspezifische Minderungspflich-
ten für maximale nationale SO 2-Emissionsfrach-
ten fest. Deutschland hat sich zu einer Vermin-
derung der S0 2-Emissionen bis zum Jahr 2000 
gegenüber 1980 um 83 Prozent und bis 2005 um 
87 Prozent verpflichtet. 

Für die meisten westeuropäischen Länder ent-
hält das Oslo-Protokoll Minderungspflichten von 
70 bis 80 Prozent und für osteuropäische Länder 
40 bis 50 Prozent bis zum Jahr 2000. Es ist das er-
ste Protokoll zum Luftreinhalteübereinkommen, 
das wesentlich auf dem Konzept der Critical 
Loads und Levels basiert. Damit konnten erst-
malig die Maßnahmen zur Minderung von luft-
getragenen Schadstoffen an einem Umweltqua-
litätsziel orientiert werden. Das C ritical Loads-
Konzept ermöglicht die Beurteilung des Gefähr-
dungspotentials von eingebrachten Schadstof-
fen gegenüber Ökosystemen. Das 2. Schwefel-
protokoll wurde bisher von 8 Vertragsstaaten 
ratifiziert, tritt aber erst in Kraft, wenn die Ratifi-
kation von 16 Staaten vorliegt. 

• Stickstoffprotokoll 

Zur Verminderung der NOX -Emissionen fordert 
das ECE-Protokoll von Sofia (31. Oktober 1988) 
bis 1994 eine Stabilisierung der Emissionen 
auf dem Stand von 1987. Deutschland, neben 
12 weiteren Staaten, hatte sich darüber hinaus-
gehend zu einer Minderung der NO X-Emis-
sionen um 30 Prozent bis 1998 verpflichtet. Das 
Stabilisierungsziel der ECE konnte bereits 1994 
erreicht werden. Die Stabilisierungsverpflich-
tung für 1994 wurde von Deutschland nicht nur 
realisiert, sondern um rund 15 Prozent übertrof-
fen. 

• Flüchtige organische Verbindungen 
(VOC-Protokoll) 

Das VOC-Protokoll (VOC = Volatile Organic 
Compounds) wurde am 18. November 1991 in 
Genf von 21 Vertragsstaaten gezeichnet und trat 
am 29. September 1997 in Kraft. In Deutschland 
war es mit Gesetz vom 05. September 1994 in 
nationales Recht umgesetzt worden. 

Die wichtigste Bestimmung des Protokolls ist die 
Verminderung der jährlichen nationalen Emis-
sionen flüchtiger organischer Verbindungen bis 
1999 um mindestens 30 Prozent gegenüber dem 
Niveau von 1988 oder eines anderen Jahres zwi-
schen 1984 und 1990. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat 1988 als Basisjahr vorgesehen. 
Dieses Protokoll sieht erstmals die internationale 
Prüfung der Effektivität der vereinbarten Maß-
nahmen vor. 

• Schwermetalle und Persistente 
Organische Verbindungen (POPs) 

Im Rahmen des Genfer Luftreinhalteabkommens 
wird ein Protokoll zur Verminderung grenzüber-
schreitender Emissionen von Schwermetallen 
sowie von sogenannte POPs vorbereitet. 

POPs werden in der Regel weiträumig über die 
gesamte Hemisphäre transportiert und über die 
verschiedenen Stufen der Nahrungskette ange-
reichert. Effekte konnten speziell in den nörd-
lichsten Gebieten Europas und Nordamerikas 
unter anderem auch an höheren Säugetieren 
nachgewiesen werden. Das Problem hat insbe-
sondere bei einigen sehr gefährlichen Stoffen 
bereits ein Ausmaß erreicht, daß in einzelnen 
Ländern, insbesondere auf Betreiben der Mee-
resschützer, bereits Verbotsverordnungen und 
-einschränkungen für Herstellung und Anwen-
dung dieser Stoffe erlassen worden sind. Im 
Rahmen des Genfer Luftreinhalteübereinkom-
mens wird ein Protokoll zur Begrenzung und 
Vermeidung dieser Luftverunreinigungen vor-
bereitet. 

• Multi-effect-approach 

Derzeit wird ein weiterer integrierter Protokoll-
entwurf vorbereitet, der in umfassender Weise 
die Probleme photochemischer Verschmutzung, 
Versauerung und Eutrophierung behandeln soll 
(multi-effect approach). Dabei sollen neben der 
Luftverschmutzung auch andere Eintragspfade, 
etwa für Stickstoffverbindungen aus der Land-
wirtschaft (Ammoniak, Ammonium), berück-
sichtigt werden. 
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D. Die Großfeuerungsanlagen -Verordnung 

Die Emissionen der „klassischen" Luftschadstoffe 
SO2, NOS, Kohlenmonoxid und Staub aus den Kraft-
werken sind insbesondere infolge der Großfeuerung-
sanlagenverordnung von 1983 um bis zu 90 Prozent 
zurückgegangen. Für den Einbau von Entstickungs-
und Entschwefelungsanlagen hat die Energiewirt-
schaft im Zeitraum 1983 bis 1993 schätzungsweise 
22 Mrd. DM investiert (alte Länder). Die Nach-
rüstung von Anlage nach Maßgabe der Großfeue-
rungsanlagenverordnung ist in den alten Ländern 
seit dem 1. April 1993 abgeschlossen. 

Seit dem 1. Juli 1996 gelten die Standards der Groß-
feuerungsanlagenverordnung auch in den neuen 
Ländern, in denen praktisch der gesamte Kraftwerk-
spark  modernisiert oder erneuert wird. Kraftwerke, 
die nicht modernisiert werden können, müssen bis 
zum 1. April 2001 vom Netz genommen werden. Ins-
gesamt sind bis 1999 in der öffentlichen Elektrizitäts-
versorgung der neuen Länder Investitionen von über 
20 Mrd. DM vorgesehen. 

Erfolge der Großfeuerungsanlagen-Verordnung 

Die 1983 verabschiedete Großfeuerungsanlagen-
Verordnung hat sich als ein wirksames Instru-
ment im Kampf gegen die „klassischen" Luft-
schadstoffe erwiesen: 

• Schwefel: Die Maßnahmen zur Rauchgasent-
schwefelung führten in den alten Bundeslän-
dern zu einer Reduzierung der Schwefeldioxi-
demissionen aus Großfeuerungsanlagen um 
etwa 90 Prozent, von rund 1,9 Mio. t im Jahre 
1983 auf 0,19 Mio. t im Jahre 1995. 

• Stickstoffoxid: Die Stickstoffoxidemissionen 
der Großfeuerungsanlagen konnten von 
0,96 Mio. Tonnen (1983) um 78 Prozent auf 
ca. 0,21 Mio. t (1995) verringert werden. 

• Staub: Die Staubemissionen sind im gleichen 
Zeitraum um 80 Prozent auf etwa 0,02 Mio. t 
zurückgegangen. 

• Neue Bundesländer: In den neuen Bundeslän-
dern konnten die Emissionen aus Kraft- und 
Heizwerken durch den Vollzug der Großf eue-
rungsanlagenverordnung zwischen 1990 und 
1995 bei SO2  um 57 Prozent und bei NO X  um 
60 Prozent vermindert werden. 

Novellierung EG-Richtlinie 
über Großfeuerungsanlagen 
Die Europäische Union hat in Anlehnung an die 
deutsche Großfeuerungsanlagenverordnung im Jahre 
1988 eine Großfeuerungsanlagenrichtlinie (88/609/ 
EWG) erlassen, die für dié einzelnen Mitgliedsstaa-
ten zeitlich gestaffelte Reduzierungsziele für die 
Schadstoffe SO 2  und NO. vorgibt. Die Vorschläge der 
Europäischen Kommission zur Neufestsetzung der 
Grenzwerte, die insbesondere dem veränderten 
Stand der Technik Rechnung tragen sollen, sind seit 
dem 1. Juli 1995 überfällig. 

E. Technische Anleitung Luft 

Mit der am 1. März 1986 in Kraft getretenen Fassung 
der TA Luft wurden die emissionsbegrenzenden An-
forderungen für genehmigungsbedürftige Anlagen 
(ausgenommen sind Großfeuerungs- und Abfall-
verbrennungsanlagen, für die die 13. bzw. die 
17. BImSchV gelten) dem Stand der Technik ange-
paßt. 

Schwerpunkt der TA Luft (Fassung von 1986) ist, ne-
ben den Anforderungen für Neuanlagen, das Sanie-
rungskonzept für bestehende Anlagen (Altanlagen). 
In der Regel sind Altanlagen innerhalb von 5 Jahren 
nachzubessern. Bei nur geringfügiger Überschrei-
tung der für Neuanlagen geltenden Emissionswerte 
ist innerhalb von 8 Jahren nachzurüsten. Werden 
Stoffe mit hohem Risikopotential emittie rt  oder ist zur 
Umrüstung der Anlage nur ein geringer technischer 
Aufwand erforderlich, beträgt die Sanierungsfrist nur 
3 Jahre. 

Die Fristen rechnen für die alten Länder ab 1. März 
1986 und für die neuen Länder ab 1. Juli 1990 - aller-
dings sind sie dort  jeweils um 1 Jahr länger als in den 
alten Ländern. 

Nach Angaben der Länder (Stand Mai 1995) 
betrug die Zahl der genehmigungsbedürftigen 
Anlagen in Deutschland, die der TA Luft unter-
lagen, ca. 71 000. Davon waren ca. 54 000 Alt-
anlagen. Von diesen Altanlagen sind bzw. waren 
ca. 23 000 sanierungsbedürftig. Während die 
Sanierungsmaßnahmen in den alten Ländern 
abgeschlossen sind, liegt der Umsetzungsgrad in 
den neuen Ländern bei ca. 60 Prozent. 

F. Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) 

Am 1. Februar 1997 ist die Novelle der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen in Kraft ge-
treten. Durch die Änderungsverordnung werden vor 
allem bestimmte Industrieanlagen von der Genehmi-
gungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz freigeste llt. Hierzu gehören insbesondere Anla-
gen zur Forschung, Entwicklung und Erprobung im 
Labor- oder Technikumsmaßstab sowie Anlagen zur 
Behandlung und Lagerung von Abfällen mit gerin-
gen Umweltauswirkungen. Für Anlagen, bei denen 
aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen, 
der fortgeschrittenen Anlagentechnik oder der gerin-
gen Umweltrelevanz auf ein aufwendiges Genehmi-
gungsverfahren verzichtet werden kann, werden die 
Genehmigungserfordernisse deutlich reduziert. 

Die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren für 
industrielle Anlagen ist ein wichtiger Schritt zur Ver-
besserung des Wirtschaftsstando rtes Deutschland. 
Die Freistellung von Forschungs- und Entwicklungs-
anlagen von der Genehmigungspflicht wird vor allem 
den Forschungsstandort Deutschland stärken. 
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G. Kleinfeuerungsanlagenverordnung 

Am 1. November 1996 ist die Novelle zur Verordnung 
über Kleinfeuerungsanlagen (1. BImSchV) in Kraft 
getreten. 

Die Heizungsanlagen tragen in erheblichem Umfang 
zu den Kohlendioxidemissionen bei. In Deutschland 
beträgt ihr Anteil an den energiebedingten Kohlen-
dioxid-Emissionen zur Zeit mehr als 20 Prozent. Die-
ser Anteil wird maßgeblich bestimmt vom Heizener-
giebedarf der Gebäude und vom Wirkungsgrad der 
eingebauten Heizungen. 

Die Anhebung des Wirkungsgrades läuft auf eine 
Modernisierung des Heizungsanlagenbestandes (Alt-
anlagen) hinaus. Viele der älteren Öl- und Gashei-
zungen haben nach heutigen Maßstäben einen ver-
gleichsweise schlechten Wirkungsgrad. Fast 25 Pro-
zent des Anlagenbestandes sind vor dem Jahr 1979 
errichtet worden. Daraus ergibt sich aufgrund der 
nach dem heutigen Stand der Technik erreichbaren 
Wirkungsgrade von über 94 Prozent (bzw. von über 
104 Prozent bei Brennwertgeräten) ein beträchtliches 
CO2-Minderungspotential. Durch die neuen Vor-
schriften erwartet die Bundesregierung einen kräfti-
gen Anstoß zur Modernisierung der Heizungsanla-
gen. Ab dem 1. Januar 1998 ändern sich die höchst-
zulässigen Abgasverlustgrenzwerte, d. h. die Wär-
meverluste über den Schornstein, von neu installier-
ten oder wesentlich geäfiderten 01- und Gashei-
zungsanlagen im Vergleich mit den Abgasverlust-
grenzwerten für bestehende Anlagen wie folgt: 

Nennwärme- 
leistung 

in Kilowatt 

Höchstzulässige Abgasverluste 
von 01- und Gasheizungsanlagen 

in Prozent 

bis 12/82 ab 1/83 ab 10/88 ab 1/98 

über 4 bis 25 . 15 14 12 11 

über 25 bis 50 	 14 13 11 10 

über 50 	 13 12 10 9 

Die ab dem 1. Januar 1998 für Neuanlagen und we-
sentlich geänderte Anlagen neu festgelegten Abgas-
verlustgrenzwerte sind nach Ablauf bestimmter 
Übergangsfristen auch von den Heizungsanlagen 
einzuhalten, die vor dem 1. Januar 1998 errichtet 
worden sind. Die Übergangsfristen betragen in Ab-
hängigkeit von der Höhe des Abgasverlustes und der 
Nennwärmeleistung drei bis acht Jahre ab Inkraft-
treten der Novelle. Die Einstufungsmessung muß bis 
zum 31. Dezember 1998 für alle nach dem Bundes-
immissionsschutzgestz überwachungspflichtigen Hei-
zungsanlagen abgeschlossen sein. Die meisten Alt-
anlagen wurden jedoch schon 1997 einer Einstu-
fungsmessung durch das Schornsteinfegerhandwerk 
unterzogen. 

Derzeit gilt für den Anlagenbestand eine Staffelung 
der höchstzulässigen Abgasverluste nach dem Alter 
der Anlagen. Die Abgasverluste dürfen danach um 
so höher sein, je älter eine Heizungsanlage ist. Maxi-
mal darf der Abgasverlust derzeit 15 Prozent nicht 
überschreiten. Diese Staffelung entfällt mit Ablauf 

der Übergangsfristen. Das bedeutet, daß dann unab-
hängig davon, ob eine Heizungsanlage mit einer be-
stimmten Nennwärmeleistung alt oder neu ist, der 
gleiche Abgasverlustgrenzwert einzuhalten ist. 

H. Mobile Maschinen und Geräte 

Allein etwa ein Drittel der Partikelemissionen gehen 
in der EU auf mobile Maschinen zurück. Ende 1997 
hat der Europäische Rat auf gemeinsame Initiative 
Großbritanniens, der Niederlande, Dänemarks und 
Deutschlands eine Richtlinie zur Vereinheitlichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich 
der Emissionen aus Verbrennungsmotoren mobiler 
Maschinen und Geräte verabschiedet. Betroffen sind 
insbesondere Dieselmotoren mit einer Leistung im 
Bereich von 18 bis 560 Kilowattstunden, wie sie u. a. 
in Baumaschinen, Planierraupen, Hydraulikbaggern, 
Mobilkränen, Gabelstaplern und landwirtschaft-
lichen Maschinen zum Einsatz kommen. 

Diese Richtlinie wird in zwei Stufen (Stufe I bis März 
1999, Stufe II bis Dezember 2003) umgesetzt. Die 
Emissionen dürften durch die Umsetzung von Stufe II 
um schätzungsweise 67 Prozent bei Partikeln, 50 Pro-
zent bei Stickoxiden sowie 29 Prozent bei den Koh-
lenwasserstoffen zurückgehen. Darüber hinausge-
hend enthält die Richtlinie eine Revisionsklausel, die 
die Kommission verpflichtet, bis Ende 1999 einen 
Vorschlag für eine weitere Senkung der Grenzwerte 
(3. Stufe) vorzulegen, über den im Jahr 2000 ent-
schieden werden soll. Mit der Richtlinie wird u. a. 
eine internationale Harmonisierung der Grenzwerte 
auf hohem Niveau angestrebt. So hat die amerikani-
sche Umweltbehörde EPA gegenüber der Kommis-
sion bereits ihre Absicht erklärt, die Grenzwerte und 
Übergangsfristen dieser Richtlinie zu übernehmen. 

I. Schadstoffminderung im Verkehr 

Mit der Einführung verschärfter Abgasanforderun-
gen seit dem Jahr 1985 (deren Erfüllung die Anwen-
dung von Abgasminderungstechniken, insbeson-
dere des 3-Wege-Katalysators, erforderlich machte), 
konnte der Schadstoffausstoß aus Pkw erheblich her-
abgesetzt werden. Die Federführung in der Abgas-
minderungspolitik hat seit Anfang der 90er Jahre die 
Europäische Union übernommen, die mit ihren Vor-
schlägen zur Minderung der Kfz-Abgase dem Drei-
stufenplan der Bundesregierung folgt. Demnach er-
folgt im Zeitraum 1990/2000 eine drastische Ver-
schärfung der EG-Abgasgrenzwerte für alle Katego-
rien von Fahrzeugen (-p Kapitel IV. 2, Verkehr). 

Modernisierung der Fahrzeugflotte 

Durch Gewährung von Vorteilen für Fahrzeuge mit 
niedrigen Schadstoffemissionen wird die Umschich-
tung der Fahrzeugflotte und damit ein weiterer Rück-
gang der Luftschadstoffe aus dem Straßenverkehr 
beschleunigt. Hierzu tragen u. a. die sogenannte 
„Sommersmogverordnung" von 1994 und das soge-
nannte „Ozongesetz" von 1995 sowie insbesondere 
die Einführung einer emissionsbezogenen Kraftfahr-
zeugsteuer bei (—> Kapitel IV.2, Verkehr). 
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Verbesserung der Kraftstoffqualität 

Die Verbesserung der Qualitäten von Kraftstoffen im 
Verkehr führt unmittelbar zu einer Reduzierung der 
Schadstoffemissionen und trägt damit direkt zu einer 
Verbesserung der Luftqualität bei. Zu entsprechen-
den Maßnahmen (—> Kapitel IV.2, Verkehr) 

Entwicklung alternativer Antriebssysteme 

Ein weiteres erhebliches Schadstoffreduzierungs-
potential  stellt die Entwicklung alternativer Antriebs-
systeme, insbesondere des Erdgasantriebs dar. Hier-
zu trägt die Bundesregierung durch Förderung 
zahlreicher Modellverhaben bei sowie durch eine 
befristete steuerliche Freistellung von Erdgas als 
Kraftstoff bei (—> Kapitel IV.2, Verkehr). 

K. Sommersmog (Bodennahes Ozon) 

Bodennahes Ozon - der sogenannte Sommersmog - 
entsteht unter Einwirkung von Sonnenlicht aus 
Stickstoffoxiden (NO„) und flüchtigen organischen 
Kohlenwasserstoffen (VOC). Obwohl diese soge-
nannten Vorläufersubstanzen größtenteils aus dem 
Verkehr und aus der Industrie stammen und somit in 
Ballungsräumen entstehen, führen sie besonders in 

Reinluftgebieten zu hohen Ozonkonzentrationen. 
Der Grund dafür ist, daß Ozon in den Ballungsgebie-
ten mit Stickstoffmonoxid (NO) z. B. aus Kraftfahr-
zeugen und Industrieanlagen chemisch reagie rt  und 
dadurch zerstört wird. 

Ozon gilt als Leitkomponente und Hauptbestandteil 
des Sommersmogs, der eine Reihe weiterer Photooxi-
dantien enthält, die bei photochemischen Reaktionen 
zwischen NM-VOC (= flüchtige organische Verbin-
dungen ohne Methan) und NO„ (Stickstoffoxide, an-
gegeben als NO2) gebildet werden, wie z. B. Peroxide 
(z. B. H2O2), Salpetersäure, organische Nitratverbin-
dungen wie PAN (Peroxyacetylnitrat), Aldehyde 
(z. B. Formaldehyd). 

Die Maßnahmen der Bundesregierung sind vor allem 
auf eine langfristige Verringerung der Ozonvorläu-
ferstoffe NM-VOC und NO„ gerichtet. Dazu gehören 
die Maßnahmen im Verkehrsbereich, aber auch die 
Rauchgasentstickung und Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Lösemittelemissionen. Die Emissionen von 
flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) gingen 
im Zeitraum von 1988 bis 1996 von 2,3 auf 1,9 Mio. 
Tonnen (um 20 Prozent) zurück. Die Emissionen von 
Stickstoffoxiden konnten im Zeitraum von 1986 bis 
1996 um ca. 45 Prozent reduziert werden. 

Gesundheitsbelastungen durch 
bodennahes Ozon 

Etwa 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung reagieren 
besonders empfindlich auf erhöhte Ozonkonzen-
trationen in der Außenluft und können bei intensi-
ver körperlicher Betätigung im Freien gesundheit

-

lich beeinträchtigt werden. Die Symptome sind je-
doch reversibel. Bei sehr hohen Konzentrationen 
über 400 µg/m 3  können Beeinträchtigungen auch 
bei nicht besonders empfindlichen Personen auf-
treten. Akute und vor allem irreversible Schädi-
gungen sind bei den in Deutschland gemessenen 
Konzentrationen nicht zu erwarten. 

Wirkungen von Ozon auf Sachgüter und Pflanzen 

Neben den Wirkungen von Ozon auf den Men-
schen sind auch Schäden durch erhöhte Ozonkon-
zentrationen an Kultur- und Sachgütern zu beob-
achten - Materialschäden an Gebäuden und 
Kunstwerken, bei Gummi, Farben und Textilien, 
aber auch Ernteeinbußen. Eine wichtige Rolle 
spielt die Ozonkonzentration auch bei den Diskus-
sionen über die Ursachen der „neuartigen Wald-
schäden" und bei der Schädigung empfindlicher 
Pflanzen und Ökosysteme. 

Ozon greift aufgrund seiner oxidativen Wirkung 
die Zellstruktur des Pflanzengewebes an. Bei einer 
gezielten Begasung sind sichtbare Schädigungen 
in Form von Blattnekrosen, Verfärbungen und an-
dauernden Wachstumshemmungen zu verzeich-
nen. Untersucht wurden vor allem Sommerweizen, 
Klee, Bohnen, Mais sowie Buche, Eiche, Fichte und 
Kiefer. 

Das Ausmaß der Schädigung hängt nicht allein von 
der einwirkenden Konzentration, sondern auch 
von der Dauer der Belastung ab. Daher ist interna-
tional ein Schwellenwertkonzept ausgearbeitet 
worden, das beide Komponenten der Ozonbela-
stung, die Konzentration und die Dauer des Einwir-
kens berücksichtigt. 

Für landwirtschaftliche Nutzpflanzen und für Wald-
bäume wurde ein Grundwert von 40 ppb (entspricht 
etwa 80 g/m 3) festgelegt. Die darüber hinausgehen-
de kumulative Belastung darf nach Urteil der Wis-
senschaftler bei landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
5 300 ppb • h akkumuliert über die Dauer der Vege-
tationsperiode (3 Sommermonate) während Tages-
licht nicht überschreiten. So ist z. B. die Gefahr eines 
10 Prozent Ernteausfalls in Höhe von 10 Prozent bei 
Sommerweizen gegeben, wenn der Wert von 40 ppb 
in der Vegetationsperiode täglich 3 Stunden um 
20 ppb (40 g/m 3) überschritten wird (90 d x 3 h x 
20 ppb = 5 400 ppb • h). 

Die Schwellenwerte für Waldbäume sind experi-
mentell weniger fundiert als für einige landwirt-
schaftliche Nutzpflanzen. Vorliegende Ergebnisse 
weisen darauf hin, daß Buche und Eiche empfind-
licher gegenüber Ozon reagieren als die Nadel-
bäume Tanne, Kiefer und Fichte. 

Für 1992 ergaben sich in fast ganz Deutschland 
deutliche Überschreitungen mit Ausnahme von 
Teilen des Bayerischen Waldes: nur hier lagen die 
AOT40-Werte für Getreide knapp unterhalb der 
Schwellendosis von 5 300 ppb • h. Die maximale 
Überschreitung war an der Station Kälbelescheuer 
im Schwarzwald zu verzeichnen. Hier wurde mit 
118 000 ppb • h etwa des 12fache der Schwellen-
dosis für Waldgebiete erreicht. 
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Ozon-Schwellenwerte 

Aufgrund der Immissionssituation und der Schadwir-
kungen des Ozons hat die EU die Richtlinie 92/72/ 
EWG vom 21. September 1992 erlassen. Die Richt-
linie der EU wurde durch die 22. Verordnung zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz 1994 in deutsches 
Recht umgesetzt. Diese Verordnung legt die folgen-
den Schwellenwerte fest: 

Ozon-Schwellenwerte in der Europäischen Union 

Schwellenwert für den Gesundheitsschutz: 
110 µg/m 3  als Mittelwert über 8 Stunden 

Schwellenwert zum Schutz der Vegetation: 
65 µg/m 3  als Mittelwert über 24 Stunden 

200 µg/m 3  als Mittelwert über 1 Stunde 

Schwellenwert zur Unterrichtung der Bevölkerung: 
180 µg/m 3  als Mittelwert über 1 Stunde 

Schwellenwert zur Auslösung eines Warnsystems: 
360 Rg/m3  als Mittelwert über 1 Stunde 

Bis auf den Schwellenwert zur Auslösung eines 
Warnsystems werden in Deutschland alle angeführ-
ten Schwellenwerte noch alljährlich überschritten. 
Die vergleichende Darstellung der Ozon-Jahresmit-
telwerte 1988 bis 1994 zeigt eine Reihe von Karten, 

die auf der Datenbasis von bundesweit 328 Meß-
stationen zusammengestellt wurden. 

Abgesehen von der Tatsache, daß die natürliche 
bodennahe Ozonkonzentration mit zunehmender 
Geländehöhe (Mittelgebirge/Alpen) auch höhere 
Durchschnittswerte gegenüber im Flachland gelege-
nen Meßstellen aufweist, sind im Flächenmittel er-
höhte Ozonkonzentrationen vor allem im Rheintal-
graben/Nord-Baden-Württemberg, in Teilen Hessens 
sowie in Teilen des unmittelbaren Küstengebietes 
festzustellen. 

Ozongesetz 

Mit dem sogenannten Ozongesetz vom 19. Juli 1995 
(in Kraft getreten am 26. Juli 1995) wurde eine bun-
deseinheitliche Regelung zur Reduzierung von 
Ozonspitzenkonzentrationen geschaffen. Das Gesetz 
sieht großräumige Fahrverbote für hoch emittierende 
Kraftfahrzeuge vor, wenn an mindestens drei Meß-
stationen im Bundesgebiet, die mehr als 50 km und 
weniger als 250 km voneinander entfernt sind, ein 
Stundenmittelwert von 240 Mikrogramm erreicht . 

wird und derartige Ozonkonzentrationen auch am 
nächsten Tag im Bereich dieser Meßstationen zu er-
warten sind. Bereits durch die Androhung von Fahr-
verboten für PKW ohne 3-Wege-Katalysator schafft 
das Ozon-Gesetz einen Anreiz zum Umstieg auf 
schadstoffarme Fahrzeuge. 

Überschreitung von Ozon-Schwellenwerten 

Da die Bildung bodennahen Ozons außer von den 
zur Bildung erforderlichen Vorläufersubstanzen 
(Stickstoffoxide und VOC) stark von der Sonnen-
einstrahlung und der Lufttemperatur abhängt, vari-
iert die Ozonbelastung mit den wechselnden Witte-
rungsbedingungen von Jahr zu Jahr. Auf der Basis 
von Jahresmittelwerten ist aus den vom Meßnetz 
des Umweltbundesamtes vorliegenden Meßergeb-
nissen während der letzten 15 Jahre kein Trend zur 
Zu- oder Abnahme bei den mittleren Ozonkonzen-
trationen abzuleiten. Allerdings zeigt sich bei den 
Spitzenkonzentrationen ein abnehmender Trend. 

Die erste Bedingung für die Auslösung von Fahr-
verboten nach dem Ozongesetz (mehr als 240 µg/m 3 

 am gleichen Tag an mindestens 3 Meßstationen, 
die mehr als 50 km, aber weniger als 250 km von-
einander entfernt sind), war am 12. August 1995 in 
Nordrhein-Westfalen erfüllt. Allerdings wurde kein 
Fahrverbot ausgelöst, da die Prognose für den 

nächsten Tag (zweite Bedingung nach Ozongesetz) 
keine Konzentrationen über 240 µg/m 3  im Bereich 
dieser Stationen erwarten ließ. 

Die höchste 1995 in Deutschland gemessene Ozon-
konzentration betrug 293 µg/m 3  (Stuttgart Hafen 
am 21. Juli 1995). Der Schwellenwert zur Aus-
lösung des Alarmsystems nach EG-Richtlinie von 
360 µg/m 3  (Stundenmittelwert) wurde somit nicht 
erreicht. Trotz dieser hohen Konzentration wurde 
jedoch kein Ozonalarm ausgelöst, da es sich ledig-
lich um eine lokale Spitze handelte und die Be-
dingung von Überschreitungen des Wertes von 
240 µg/m 3  an mindestens drei Meßstationen nicht 
erfüllt war. 

Um Überschreitungen der europäischen Schwel-
lenwerte auszuschließen, sind nach Modellrech-
nungen in Europa über die bisher erreichten 
Reduzierungen hinaus weitere Verminderungen 
der Emissionen der Ozonvorläuferstoffe um 60 bis 
80 Prozent notwendig. 

Verordnung nach § 40 Abs. 2 BImSchG (23. BImSchV) 

Am 1. März 1997 ist die Verordnung nach § 40 Abs. 2 
BImSchG (23. BImSchV) in Kraft getreten. Diese Ver-
ordnung regelt die Messung und Reduzierung von 
Stickstoffdioxid, Ruß und Benzol durch die Länder 
und die Einleitung eventueller Verkehrsbeschrän-
kungen durch die zuständigen Behörden. Gleichzei

-

tig mit der Verordnung wurde eine Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift in Kraft gesetzt, die die verkehrs-
rechtlichen Maßnahmen regelt, um eine einheitliche 
Ermessensausübung durch die Länderbehörden vor 
Ort sicherzustellen. Im Gegensatz zu § 40 Abs. 1 
BImSchG (Wintersmog), der Verkehrsbeschränkun-
gen oder -verbote an das Vorliegen einer austau-
scharmen Wetterlage knüpft, enthält § 40 Abs. 2 



Ozon - Immissionen  (Jahresmittelwerte 1988, 1990-1995) 

Daten: Meßnetze der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 

Aufgrund des verwendeten Interpolationsverfahren 
ist eine kleinräumige Interpretation nicht zulässig 
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BImSchG diese Einschränkung nicht. Somit sind hier 
auch längerfristige, planerische Maßnahmen möglich. 

Als typische verkehrsbedingte Luftverunreinigung 
wurde Stickstoffdioxid in die Verordnung aufgenom-
men. Die Konzentrationen weiterer Luftverunreini-
gungen aus dem Verkehrsbereich, wie z. B. Schwe-
feldioxid, Schwebstaub und Blei, liegen heute auf-
grund der bereits ergriffenen Luftreinhaltemaß-
nahmen deutlich unterhalb gesundheitsbezogener 
Grenz- und Richtwerte. 

Für die von Benzin- und Dieselfahrzeugen ausgehen-
den Luftverunreinigungen mit kanzerogenem Poten-

tial wurden als Indikatoren Benzol und Ruß aufge-
nommen. Benzol gilt als eindeutig krebserzeugender 
Arbeitsstoff. Bei Ruß (elementarer Kohlenstoff) spre-
chen trotz unterschiedlicher humanmedizinischer 
Untersuchungsergebnisse aus der Arbeitswelt ernst-
zunehmende Indizien für eine Gefährdung der men-
schlichen Gesundheit. Stickstoffoxid wurde als Vor-
läufersubstanz für die Entstehung von bodennahem 
Ozon mit in die Verordnung aufgenommen. 

Schwefeldioxid, Schwebstaub und Blei liegen bereits 
heute deutlich unterhalb gesundheitsbezogener 
Grenz- und Richtwerte. 

4. Gewässer- und Meeresschutz 

A. Oberflächengewässer 
B. Hochwasservorsorge 
C. Grundwasserschutz  

D. Wasserdargebot und 
Wassernutzung 

E. Schutz von Nordsee und 
Nordost-Atlantik 

E Schutz der Ostsee 

„Heute leben rund zwei Milliarden Menschen ohne 
Zugang zu sauberem Trink- und Sanitärwasser, welt-
weit werden nur fünf Prozent der Abwässer ge-
reinigt. (...) Süßwasser ist der wich tigste limitie-
rende Faktor für die Nahrungsmittelproduktion, und 
70 Prozent des globalen Wasserverbrauchs werden 
schon jetzt in der Landwirtschaft genutzt" 9). Die Nut-
zung von Süßwasservorkommen durch den Men-
schen hat sich zwischen 1950 und 1995 mehr als ver-
sechsfacht und ist damit mehr als doppelt so schnell 
gewachsen wie die Bevölkerung. In der Wasserpro-
blematik verzahnen sich Umwelt- und Entwicklungs-
politik, Nahrungsmittelerzeugung und Gesundheits-
schutz in exemplarischer Weise. Der Wissenschaft-
liche Beirat der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen (WGBU) hat dem Thema „Wege zu 
einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser" sein 
1997 Jahresgutachten gewidmet. 

Während in den Ländern des Südens Mengen- und 
Hygieneprobleme im Vordergrund stehen, sind es 
in den Industriestaaten meist Fragen der Gewäs-
serökologie und der Grundwasserqualität. In den 
letzten Jahren wird auch den Fragen der Hochwas-
serbekämpfung größere Bedeutung beigemessen, 
die im Zusammenhang mit dem Gewässerausbau, 
aber auch mit der zunehmenden Bodenversiegelung 
(-.9 Kapitel III.5) steht. 

A. Oberflächengewässer 

Der seit den 70er Jahren massiv bet riebene Ausbau 
der Umweltinfrastruktur im Bereich der Abwasser-
behandlung (geschätztes Investitionsvolumen 1970 
bis 1990: 114 Mrd. DM) hat die Qualität von Flüssen 
und Seen in Deutschland erheblich verbessert. Der 

9) Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen (WBGU), Jahresgutachten 1997: Wege 
zu einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser 

Anschlußgrad der Bevölkerung an öffentliche Ab-
wasserbehandlungslanlagen lag 1991 bei 90 Prozent 
(Alte Länder 94, neue Länder 75 Prozent). Die Ge-
wässerschutzstrategie der Bundesregierung zielt des-
halb zunehmend auf die Wiederherstellung natur-
naher Gewässer-Okosysteme unter Einbeziehung der 
Fragen der Gewässermorphologie. Damit wird auch 
der in den letzten Jahren deutlich zu Tage getretenen 
Hochwasserproblematik Rechnung getragen. 

Gewässergüteklassifizierung 

Die Qualität der oberirdischen Binnengewässer wird 
durch die Bundesländer regelmäßig überwacht. Die 
im Rahmen von Meß- und Untersuchungsprogram-
men gewonnenen Daten sind Grundlage für die Be-
wertung der Gewässerbeschaffenheit. Eines dieser 
Bewertungsverfahren ist die biologische Gewässer-
güteklassifizierung. Dabei wird die organische, biolo-
gisch abbaubare Belastung der Fließgewässer durch 
ein siebenstufiges Beurteilungsraster klassifiziert. 
Diese Bewertung basiert auf der Erfassung besonders 
charakteristischer Organismen (Saprobienindex). 

Seit 1975 wird im Abstand von fünf Jahren die Be-
schaffenheit aller größeren Fließgewässer in Gewäs-
sergütekarten dargestellt. Der Vergleich dieser Kar-
ten verdeutlicht, wie nachhaltig sich der Belastungs-
zustand der Fließgewässer verbessert hat. Die aktu-
elle Karte zeigt, daß sich die Wasserqualität des 
Rheins auf seiner gesamten Länge, der Donau im 
Raum Regensburg, des Neckars unterhalb von Stutt-
gart, des hessischen Untermains, der Weser und 
der Leine deutlich verbessert hat. Die Gewässer in 
den alten Bundesländern sind überwiegend mäßig 
(Gewässergüteklasse II) bis kritisch (Gewässergüte-
klasse II-III) belastet. Eine Vielzahl von Fließge-
wässern hat die angestrebte Gewässergüteklasse II 
(mäßig belastet) erreicht. Problemflüsse mit ab-
schnittsweise sehr starker Verschmutzung (Güte- 
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klasse III-IV) oder übermäßiger Verschmutzung (Güte-
klasse IV) treten nur noch lokal auf. Dabei handelt es 
sich um kleinere abwasserbelastete Fließgewässer, 
wie die Emscher in Nordrhein-Westfalen, oder solche 
in Gebieten mit vergleichsweise hohen Einträgen 
aus der Landwirtschaft (z. B. Rheinhessen). 

Bei der ersten gesamtdeutschen Gewässergütekarte 
1990 mußte zur Beschreibung der Elbewasserqualität 
eine zusätzliche Kategorie (ökologisch zerstört) in-
nerhalb der Gewässergüteklasse IV eingeführt wer-
den, um der teilweise besorgniserregend schlechten 
Gewässerqualität im Elbeeinzugsgebiet gerecht zu 
werden. Durch Stillegung von Industriebetrieben 
und Veränderungen von Produktionsprofilen sowie 
den Neubau von Kläranlagen (allein 130 kommunale 
Kläranlagen mit jeweils über 20 000 Einwohnerwer-
ten im Einzugsgebiet der Elbe) verbesserte sich die 
Wasserqualität bis 1995 in den am stärksten ver-
schmutzten Flußabschnitten im Raum Pirna/Dresden 
von Gewässergüteklasse IV (übermäßig verschmutzt 
und ökologisch zerstört) um drei bis vier Stufen auf 
die Gewässergüteklasse II-III (kritisch belastet). Die 
Elbe weist inzwischen von der deutsch-tschechi-
schen Grenze bis zur Mündung in die Nordsee die 
Gewässergüteklasse II-III auf. Auch zwei bedeu-
tende Nebenflüsse der Elbe, die Mulde und die 
Schwarze Elster, verbesserten sich in ihren Unterläu-
fen von Güteklasse IV auf III bzw. II-III. 

Stoffbezogene Zielvorgaben 

Um die schädlichen Auswirkungen von Stoffen be-
werten zu können, entwickelten Bund und Länder 
gemeinsam immissionsbezogene Qualitätskriterien 
für Schadstoffe. Auf der Grundlage der „Konzeption 
zur Ableitung von Zielvorgaben zum Schutz oberirdi-
scher Binnengewässer vor gefährlichen Stoffen" wur-
den bislang Zielvorgaben für 28 Industriechemika-
lien und sieben Schwermetalle getrennt für einzelne 
Schutzgüter bzw. Nutzungsarten, wie z. B. aquatische 
Lebensgemeinschaften, Trinkwasserversorgung, Be-
rufs- und Sportfischerei sowie Schwebstoffe und 
Sedimente, abgeleitet und erprobt. Ferner wurden 
für Pflanzenschutzmittelwirkstoffe Zielvorgaben für 
das Schutzgut Trinkwasserversorgung erprobt. Bei 
Einhaltung der Zielvorgaben kann nach dem heuti-
gen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Ge-
fährdung der jeweiligen Schutzgüter ausgeschlossen 
werden. 

Die 45. Umweltministerkonferenz im Herbst 1995 hat 
festgestellt, daß sich die Konzeption als Verfahren 
zur Ableitung von Zielvorgaben für die 28 gefähr-
lichen Stoffe bewährt  hat. Sie empfahl die Anwen-
dung dieser Zielvorgaben im wasserwirtschaftlichen 
Vollzug. Die 48. Umweltministerkonferenz im Früh-
jahr 1997 hat das gleiche für Schwermetalle und 
Pflanzenschutzmittel festgestellt. 

In Anbetracht dessen, daß bei der biologischen Ge-
wässergüteklassifizierung nur leicht abbaubare Stoffe 
Berücksichtigung finden, nicht aber die Belastung 
mit Schadstoffen, wurde ein Verfahren zur chemi-
schen Klassifizierung auf der Grundlage der Zielvor-
gaben entwickelt, das gegenwärtig erprobt wird. In 
Analogie zur biologischen Gewässergütekarte soll 

Schwermetallbelastung der großen Flüsse 
in Deutschland (mg je kg Trockenmasse) 

Fluß 1990 1996 

Verän

-

derung 
1990/96 

in 
Prozent 

Donau 110 33 -70 

Rhein 110 83 -25 

Blei Weser 120 

Elbe 215 156 -27 

Oder 156 

Donau 0,7 0,3 -57 

Rhein 1,8 1,3 -28 

Cadmium Weser 2,1 

Elbe 11,5 8,5 -26 

Oder 8,5 

Donau 58,0 39,0 -33 

Rhein 86,0 71,5 -27 

Chrom Weser 48,0 

Elbe 304 140 -54 

Oder 139 

Donau 50,0 42,0 -16 

Rhein 70,0 

Kupfer Weser 47,0 

Elbe 325 139 -57 

Oder 187 

Donau 33,3 41,0 +23 

Rhein 46,5 

Nickel Weser 43,0 

Elbe 103 66,8 -35 

Oder 68 

Donau 0,40 0,20 -50 

Rhein 0,60 0,58 - 3 

Quecksilber Weser 0,29 

Elbe 21,1 4,1 -81 

Oder 3,1 

Donau 280 209 -25 

Rhein 540 435 -19 

Zink Weser 600 

Elbe  2 180 1 355 -38 

Oder 1 400 

Meßstellen: Jochenstein (Donau), Kleve-Bimmen (Rhein), Bre-
men (Weser), Schnackenburg (Elbe), Schwedt (Oder). 

Quelle : Wasserwirtschaft in Deutschland (BMU), LAWA, 
UBA-Datenbank QUADAWA 

 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10735 

Mittlere Schadstoffbelastung der großen Flüsse 
(mg je  Liter)*) 

Verän- 
derung 

Fluß 1990 1996 1990/96 
in 

Prozent 

Donau 14,5 15,0 + 3 

Rhein 182 150 - 18 

Chlorid Weser 862 439 - 49 

Elbe 278 119 - 57 

Oder 169 111 - 34 

Donau 3,1 

Rhein 4,1 2,9 - 29 

DOC Weser 3,7 4,1 + 11 

Elbe 10 5,9 - 41 

Oder 6,5 

Donau 0,2 0,1 - 50 

Rhein 0,2 0,2 

Ammonium-N Weser 0,2 0,4 +100 

Elbe 1,5 0,5 - 67 

Oder 0,8 0,6 - 25 

Donau 2,4 2,3 - 4 

Rhein 3,9 3,5 - 10 

Nitrat-N Weser 5,0 4,5 - 10 

Elbe 5,1 4,6 - 10 

Oder 2,3 2,7 + 17 

Donau 0,06 0,04 - 33 

Rhein 0,11 0,10 - 9 

o-Phosphat-P Weser 0,19 0,08 - 58 

Elbe 0,19 0,09 - 53 

Oder 0,18 0,11 - 39 

Donau 0,13 0,09 - 31 

Rhein 0,22 0,16 - 27 

Ges.-Phosphor 1 Weser 0,4 0,24 - 40 

Elbe 0,71 0,24 - 66 

Oder 0,56 0,17 - 70 

Meßstellen: Jochenstein (Donau), Kleve-Bimmen (Rhein), Bre-
men (Weser), Schnackenburg (Elbe), Hohenwutzen (Oder). 

Quelle : Wasserwirtschaft in Deutschland (BMU), LAWA, 
UBA-Datenbank QUADAWA 

*) Die Aussagefähigkeit dieses Indikators ist sehr begrenzt, da 
die Wassermenge starken Schwankungen unterliegt. 

die chemische Klassifizierung ebenfalls auf der 
Grundlage eines siebenstufigen Systems mit 4 Haupt- 
und 3 Unterklassen erfolgen. Der zahlenmäßige Wert 
der Zielvorgabe entspricht dabei der Güteklasse II. 

Neben der Bewertung der biologischen und chemi

-

schen Gewässergütedaten ist auch die Beurteilung 
der ökologischen Gewässerstruktur erforderlich. 

Hierbei geht es um die Gestalt der Gewässer, ihres 
Gewässerbettes, der unmittelbaren Uferbereiche und 
der sich daran anschließenden Auenbereiche als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Erste Ansätze 
für eine derartige Bewertung liegen bereits vor, be-
dürfen aber noch der eingehenden Erprobung. 

Flußgebietsschutz 

Der Schutz von Flußgebieten wird am wirkungsvoll-
sten durch abgestimmte Maßnahmen zur Überwa-
chung und Aufstellung von Aktionsprogrammen je-
weils für das gesamte Einzugsgebiet eines Fluß

-

systems erreicht. Bereits 1963 wurde die „Verein-
barung über die Internationale Kommission zum 
Schutze des Rheins gegen Verunreinigung" zwischen 
Deutschland, Frankreich, Niederlande, Luxemburg 
und der Schweiz abgeschlossen, der 1976 die Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft beitrat. Nach die-
sem erfolgreichen Modell wurden 1990 die Vereinba-
rung über die Elbeschutzkommission, 1994 über die 
Donauschutzkommission und 1996 über die Oder-
schutzkommission unterzeichnet. 

Rhein 

Die Zusammenarbeit der Rheinanliegerstaaten hat 
den Rhein zu einem Erfolgsmodell der Sanierung 
eines Flusssystems werden lassen. 1987 hatten die 
Rheinminister das Aktionsprogramm Rhein (APR) be-
schlossen, das drei Ziele definie rte, die bis zum Jahre 
2000 erreicht werden sollen: 

1. Das Rhein-Ökosystem soll soweit verbessert wer-
den, daß höhere Arten wie Lachs und Meerforelle 
wieder heimisch werden können. 

2. Die Gewinnung von Trinkwasser aus dem Rhein 
muß sichergestellt bleiben. 

3. Die Verunreinigung der Sedimente muß soweit re-
duziert werden, daß diese wieder als Füllmaterial 
an Land verwendet werden können. 

4. 1988 kam als viertes Ziel hinzu die Verbesserung 
des ökologischen Zustands der Nordsee. 

Das Ergebnis der Durchführung dieser Programme 
ist beispielhaft: Anfang der 70er Jahre hatte die Was-
serbeschaffenheit des Rheins ihren Tiefpunkt er-
reicht. Die seither erfolgten Investitionen zur kom-
munalen und industriellen Abwasserreinigung in 
einer Größenordnung von 80 Mrd. DM haben die Ge-
wässerqualität so entscheidend verbessert, daß das 
„Programm Lachs 2000" zu einem realistischen Ziel 
geworden ist. 

Beispielsweise wurde das Ziel, bis 1995 die Einlei-
tung von 45 prioritären Schadstoffen um mindestens 
50 Prozent zu reduzieren, bei den meisten Stoffen be-
reits 1992 erreicht und zum großen Teil übertroffen. 
So wurden die punktuellen Einleitungen von Cad-
mium um 81 Prozent, von Chrom um 88 Prozent, von 
PCB um 92 Prozent und von AOX um 82 Prozent 
reduziert. 

Nicht eingehalten werden konnten die Zielvorgaben 
bei diffusen Einträgen von Schwermetallen, Nähr

-

stoffen und Wirkstoffen von Pflanzenschutzmitteln 

 



Biologische Gewässergütekarte 



Biologische Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutschland 
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sowie bei der Reduzierung ökologischer Defizite. 
Als Folge von Begradigungen, Eindämmungen, 
Flußkraftwerken und anderen wasserbaulichen 
Umgestaltungen wurden natürliche Lebensräume 
für Fische und andere Lebewesen zerstört, große 

Teile der Auengebiete abgeschnitten und Hoch-
wasserrisiken erhöht. Die künftige Arbeit der IKSR 
konzentriert sich daher auf die Umsetzung des 
1991 beschlossenen ökologischen Gesamtkonzepts 
für den Rhein. 

Programm „Lachs 2000" der Internationalen 
Kommission zum Schutz des Rheins 

Viele Jahrhunderte hindurch gehörte der Lachs zu 
den häufigen und stark genutzten Fischarten, bis 
er aufgrund menschlicher Eingriffe im System des 
Rheins ausstarb. Seit 1993 unternehmen die Staa-
ten im Einzugsgebiet des Flusses Anstrengungen 
zu seiner Rückehr. 

Da der Lachs im Rheinsystem ausgestorben ist, 
muß ein neuer Stamm aufgebaut werden, was nur 
durch umfangreiche Besatzmaßnahmen über meh-
rere Jahrzehnte erreicht werden kann. Die Eier ver-
schiedener europäischer Wildstämme werden in 
Fischzuchtanstalten oder Brutboxen im Gewässer 
selbst zu Jungfischen herangezogen und dann aus-
gesetzt. Man hofft, durch große genetische Vielfalt 
die Entwicklung von angepaßten neuen Lachs-
populationen zu ermöglichen. Bei der Meerforelle, 

die im Rheinsystem noch vorkommt, soll die Be-
standsvermehrung auf natürlicher Fortpflanzung 
und auf gefangenen Laichtieren aufbauen. 

Weitere Maßnahmen betreffen die Verbesserung 
möglicher Fortpflanzungshabitate für Lachs und 
Meerforelle sowie die Kartierung und Beseitigung 
von Wanderhindernissen (beispielsweise durch den 
Bau von Fischpässen an Wehren und Staustuf en).  

Das Programm hat bereits erste Erfolge gezeigt. Er-
folgreiches Aufwachsen der Lachse konnte in fast 
allen Besatzgewässern nachgewiesen werden. In 
die Sieg, wo schon seit 1988 Besatzmaßnahmen 
stattfanden, kehren Lachse seit 1990 aus dem Meer 
zurück; sie vermehren sich seit 1994 wieder natür-
lich. 1995 fingen die Franzosen die ersten neuen 
Lachse im Oberrhein und konnten damit den Er-
folg der Besatzmaßnahmen von 1992 und 1993 in 
elsässischen Rheinnebenflüssen nachweisen. 

Entwicklung der Artenvielfalt im Rhein 

In den 90er Jahren werden bezüglich der Zahl der Organismen und Lebensgemeinschaften im Rhein teil-
weise wieder Werte in der Größenordnung der 20er Jahre erreicht 

Entwicklung der Lebensgemeinschaft des Rheins (ausgewählte Tiergruppen) 
und des Sauerstoffgehaltes (bei Bimmen) 
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Elbe 

Am 8. Oktober 1990 wurde als erstes völkerrechtli-
ches Übereinkommen des vereinigten Deutschlands 
in Magdeburg die Vereinbarung über die Inte rnatio-
nale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) unter-
zeichnet. Vertragsparteien sind Deutschland, Tsche-
chien und die Europäische Gemeinschaft. Als Haupt-
ziele wurden für die Elbe und ihr Einzugsgebiet ver-
einbart: 

1. Die Nutzungen, vor allem die Gewinnung von 
Trinkwasser aus Uferfiltrat und die landwirtschaft-
liche Verwendung des Wassers und der Sedimente 
zu ermöglichen, 

2. ein möglichst naturnahes Ökosystem mit einer 
gesunden Artenvielfalt zu erreichen und 

3. die Belastung der Nordsee aus dem Elbeeinzugs-
gebiet nachhaltig zu verringern. 

Die IKSE legte bereits 1991 das „Erste Aktions-
programm (Sofortprogramm) zur Reduzierung der 
Schadstofffrachten in der Elbe und ihrem Einzugs-
gebiet" vor, das für den Zeitraum 1992 bis 1995 aus-
gelegt war und auf eine schnelle Beseitigung bzw. 
Minderung der größten Verschmutzungsquellen aus-
gerichtet war, um die Belastung der Elbe und der 
Gewässer in ihrem Einzugsgebiet kurzfristig zu redu-
zieren. 

In Ausführung dieses Aktionsprogramms wurden im 
Zeitraum 1991 bis 1995 insgesamt 130 kommunale 
Kläranlagen (mit jeweils über 20 000 Einwohner

- 

gleichwerten) errichtet, davon 98 in Deutschland und 
32 in Tschechien. Durch technologische Veränderun-
gen in den Industriebetrieben und durch Behand-
lung der industriellen Abwässer sowie durch Be-
triebsstillegungen und Produktionsreduzierungen 
trat auch im industriellen Bereich eine erhebliche 
Reduzierung der eingeleiteten Abwasserlasten ein. 
Durch den intensiven Bau von kommunalen und in-
dustriellen Kläranlagen und weitere Sanierungsmaß-
nahmen wurde bereits eine deutliche Verbesserung 
der Wasserqualität der Elbe und ihrer Nebenflüsse 
erreicht, was auch zu einer Verringerung der Ein-
träge in die Nordsee geführt hat. 

Die Auenlandschaften entlang der Elbe von der 
Quelle bis zur Mündung in die Nordsee sind einzig-
artig. Eine derartige Vielfalt der für Auenlandschaf-
ten typischen verschiedenartigen Lebensräume und 
der darin vorkommenden Organismen ist im mittel-
europäischen Raum sehr selten geworden. Die Erhal-
tung und Verbesserung dieser einmaligen Auenland-
schaft an der Elbe in ihrer faunistischen und floristi-
schen Artenvielfalt ist daher eine wichtige Zielset-
zung der IKSE. Die Vertragsparteien der IKSE arbei-
ten darauf hin, das natürliche Ökosystem der Elbe in 
seinem jetzigen Zustand zu erhalten und, wo erf or- 

Entwicklung  der Lebensgemeinschaft der Elbe (ausgewählte Tiergruppen) 
und des Sauerstoffgehaltes (bei Magdeburg) 

Quelle : Bundesanstalt für Gewässerkunde 
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derlich, wiederherzustellen. Die IKSE hat darüber 
hinaus zahlreiche weitere, wichtige Maßnahmen 
durchgeführt, z. B. internationale Meßprogramme 
zur Untersuchung der Wasserbeschaffenheit, die 
Schaffung eines internationalen Warn- und Alarm-
plans sowie eine Koordinierung der Forschungsvor-
haben zur Schadstoffbelastung und ökologischen 
Beschaffenheit der Elbe. Das langfristige „Aktions-
programm Elbe", das den Zeitraum 1996 bis 2010 
umfaßt, beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
weiteren Verbesserung der Beschaffenheit der Ge-
wässer im Einzugsgebiet der Elbe und zur ökologi-
schen Gesundung in der Elbe und ihrer Auen. 

Donau 

1994 wurde das „Übereinkommen über die Zusam-
menarbeit zum Schutz und zur verträglichen Nut-
zung der Donau" (Donauschutzübereinkommen) ab-
geschlossen. An der Ausarbeitung des Übereinkom-
mens war die Bundesrepublik Deutschlands maß-
geblich beteiligt. Deutschland hat das Übereinkom-
men auch bereits ratifiziert; es ist jedoch noch nicht 
in Kraft, da die erforderlichen Ratifikationen durch 
neun Vertragsparteien noch nicht vorliegen. Es ist zu 
erwarten, daß das Übereinkommen 1998 in Kraft 
treten wird. 

Die Kommission hat jedoch unmittelbar nach Unter-
zeichnung auf interimistischer Grundlage ihre Arbeit 
aufgenommen. Vorarbeiten für die Kommissions-
arbeit werden durch ein Donau-Umweltprogramm 
geleistet, an dem die Donauländer, die Europäische 
Gemeinschaft sowie internationale Finanzinstitutio-
nen, Geberinstitutionen und internationale Umwelt-
verbände beteiligt sind. Das Donau-Umweltpro-
gramm umfaßt u. a. einen Warn- und Alarmplan für 
die Donau, Forschungs- und Trainingsprogramme 
sowie einen Donau-Aktionsplan mit etwa 170 vor-
dringlichen Sanierungsmaßnahmen (hot spots). Mit 
dem Inkrafttreten der Donauschutzkonvention wer-
den diese Aktivitäten auf die Kommission überge-
leitet. 

Oder 

Den Schlußstein der internationalen Zusammenar-
beit zum Schutz grenzüberschreitender Flußgebiete 
bildet für Deutschland die Oder-Schutzkonvention. 
1996 wurde in Breslau der „Vertrag über die interna-
tionale Kommission zum Schutz der Oder gegen Ver-
unreinigung" (IKSO) von Deutschland, Polen, Tsche-
chien und der Europäischen Gemeinschaft unter-
zeichnet. Deutschland hat den Vertrag bereits ratifi-
ziert. Er wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 1998 
in Kraft treten. Die Kommission mit Sitz in Breslau 
hat unmittelbar nach Unterzeichnung ihre Arbeit 
aufgenommen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeiten stehen 
die Ausarbeitung eines ersten Aktionsprogramms 
zur Reduzierung der Schad- und Nährstoffbelastung 
der Oder und ihrer Nebenflüsse sowie die Arbeit an 
einem Aktionsplan zur Reduzierung von Hochwas-
serrisiken. 

B. Hochwasservorsorge 

Nach den Hochwasserereignissen an Rhein und 
Mosel 1993 und 1995 sowie an der Saale 1994 gab es 
im Juli 1997 an der Oder das vierte außergewöhn-
liche Hochwasser in Deutschland innerhalb von vier 
Jahren. Allerdings wäre auch die beste Hochwasser-
vorsorge nicht mit den gewaltigen Regenfällen fertig-
geworden, die zu der Jahrhundertflut an der Oder 
geführt haben. 

Die Abtrennung natürlicher Überschwemmungs-
gebiete und die Beseitigung von Auwäldern, die Ein-
engung und Begradigung von Flüssen, die zuneh-
mende Versiegelung der Landschaft und eine be-
schleunigte Ableitung des Niederschlagswassers 
sind inzwischen als Fehlentwicklungen erkannt wor-
den. Deshalb sind bereits in der Vergangenheit auf 
nationaler und internationaler Ebene verstärkte Maß-
nahmen für eine umweltverträgliche Hochwasservor-
sorge gefordert worden. Die Bundesregierung hat 
dieses Ziel nachdrücklich verfolgt und erste bundes-
rechtliche Konsequenzen mit dem Sechsten Gesetz 
zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 
November 1996 gezogen; diese gibt die Ausweisung 
von Überschwemmungsgebieten und die Durchfüh-
rung erforderlicher Vorsorge- und Schutzmaßnah-
men durch die Länder zwingend vor. Gewässeraus

-

bauten sind demnach grundsätzlich nur dann zuläs-
sig, wenn der Erhaltung und Wiederherstellung 
natürlicher oder naturnaher Gewässer überwiegende 
Belange des Allgemeinwohls entgegenstehen. In kei-
nem Fall dürfen durch einen Gewässerausbau die 
Hochwassergefahren verschärft, insbesondere natür-
liche Rückhalteflächen etwa in Auwäldern, zerstört 
werden. 

Die Niederschläge sollen jedoch schon möglichst in 
der Fläche zurückgehalten werden. Daher müssen 
Bodenversiegelung begrenzt, die ortsnahe Rückhal-
tung und Versickerung von Niederschlagswasser ge-
fördert und die Überschwemmungsgebiete freigehal-
ten werden. Diese Ziele der Hochwasservorsorge sol-
len durch weitere bundeseinheitliche Regelungen 
unterstützt werden. Dazu zählen das im Februar 
1998 verabschiedete Bundes-Bodenschutzgesetz 
sowie das am 1. Januar 1998 in seiner novellierten 
Fassung in Kraft getretene Bau- und Raumordnungs-
gesetz. 

Die Überschwemmungen an der Oder im Juli 1997 
haben drastisch deutlich gemacht, daß sich Hoch-
wasservorsorge nicht nur auf nationale Maßnahmen 
beschränken kann. Vielmehr müssen an grenzüber-
schreitenden Flüssen alle Anlieger als Solidarge-
meinschaft handeln. Die Bundesregierung hat des-
halb bei den Vertragsparteien durchgesetzt, daß der 
im April 1996 unterzeichnete Vertrag über die Inter-
nationale Kommission zum Schutz der Oder (IKSO) 
künftig auch für Hochwasserschutz und -vorsorge 
gilt. Ziel ist es, nach dem Vorbild des Rheins einen 
Aktionsplan Hochwasser für das Einzugsgebiet der 
Oder aufzustellen. Ein entsprechender Beschluß 
wurde von der IKSO auf ihrer Sondersitzung am 
1./2. September 1997 in Breslau gefaßt. 
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Die Internationale Kommission zum Schutze des 
Rheins hat bereits im Dezember 1995 die Ausarbei-
tung eines Aktionsplans Hochwasser beschlossen. 
Auf Grundlage der 1997 abgeschlossenen Bestands-
aufnahme von Ausbauzustand, vorhandenen Schutz-
maßnahmen, Überschwemmungsflächen und Scha-
denspotentialen konnte der Aktionsplan Hochwasser 
am 22. Januar 1998 auf der 12. Rheinministerkonfe-
renz in Rotterdam verabschiedet werden. Der Ak-
tionsplan enthält die folgenden Elemente: 

- keine Erhöhung der Schadensrisiken bis zum Jahr 
2000, Minderung um 10 Prozent bis zum Jahr 2005 
und um 25 Prozent bis zum Jahr 2020; 

- Minderung der Extremhochwasserstände unter-
halb des staugeregelten Bereichs um bis zu 30 cm 
bis zum Jahr 2005 und um bis zu 70 cm bis zum 
Jahr 2020; 

- Verstärkung des Hochwasserbewußtseins durch 
Aufstellung von Risikokarten für 50 Prozent der 
Überschwemmungsgebiete und der hochwasser-
gefährdeten Bereiche bis zum Jahr 2000 und für 
100 Prozent bis zum Jahr 2005; 

- kurzfristige Verbesserung der Hochwassermelde-
systeme durch inte rnationale Zusammenarbeit, 
Verlängerung der Vorhersagezeiträume um 50 Pro-
zent bis zum Jahr 2000 und um 100 Prozent bis 
zum Jahr 2005. 

C. Grundwasserschutz 

Grundwasser ist unsere wichtigste Wasserressource. 
70 Prozent des Trinkwassers werden daraus entnom-
men. Grundwasser reagie rt  besonders empfindlich 
auf Verschmutzungen. Einmal eingetretene Verun-
reinigungen sind - wenn überhaupt - nur mit großem 
Aufwand wieder zu beseitigen. Im Wasserhaushalts-
gesetz ist daher der flächendeckende und vorsor-
gende Schutz des Grundwassers gesetzlich festge-
schrieben. 

In der Vergangenheit galt Grundwasser als gut ge-
schützt. Erst mit dem Aufbau und der Durchführung 
von Grundwassermeßprogrammen wurde deutlich, 
daß die Vielzahl persistenter und mobiler Schad-
stoffe, die zum Teil flächenhaft und in großer Menge 
in die Umwelt gelangen, zu deutlichen Beeinträchti-
gungen der Grundwasserqualität geführt haben. Be-
sonders hervorzuheben sind die sogenannten diffu-
sen Belastungen, zum Beispiel durch versauerungs-
auslösende Luftschadstoffe oder Nitrat und Pflanzen-
schutzmittel. 

Sorge bereitet vor allem die hohe Nitratbelastung. So 
sind nach einem Bericht der Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser über die Nitratbelastung des oberflä-
chennahen Grundwassers bereits bei 25 Prozent der 
beobachteten Meßstellen deutlich bis stark erhöhte 
Nitratwerte festzustellen. Allerdings ist seit Ende der 
80er Jahre teilweise eine Stagnation und an einigen 
Meßstellen sogar eine rückläufige Tendenz festzu-
stellen. 

Parallel zu dem beobachteten Nitratanstieg wurden 
ebenfalls Konzentrationserhöhungen für andere In

-

haltstoffe festgestellt, die mit der landwirtschaftlichen 
Düngung aber auch mit Versauerungsprozessen in Zu-
sammenhang gebracht werden können. Das betrifft 
neben Chlorid, Sulfat, Calcium und Kalium teilweise 
auch Phosphat. Ein im Auftrag des Bundesumwelt-
ministerium durchgeführtes Forschungsvorhaben zur 
Entwicklung eines einheitlichen Grundwassermeß-
netzes in den neuen Ländern belegt, daß lediglich 
etwa 41 Prozent der beobachteten Meßstellen keine 
anthropogenen Einflüsse zeigen, daß rund 21 Prozent 
durch landwirtschaftliche Düngung, ca. 4 Prozent 
durch Pflanzenschutzmittel und etwa 5 Prozent durch 
Versauerung beeinflußt sind. 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen hat 
1998 ein Sondergutachten „Flächendeckend wirk-
samer Grundwasserschutz " vorgelegt. 

Trinkwassergrenzwerte 

Die Umweltminister der Europäischen Union haben 
im Oktober 1997 eine politische Einigung über die 
Novellierung der Trinkwasserrichtlinie aus dem Jahr 
1980 erreicht. Auf Gemeinschaftsebene zwingend 
vorgeschrieben wird demnach nur die Einhaltung 
der für den Gesundheitsschutz der Verbraucher be-
deutsamen Parameter. Für Antimon (0,01/0,005 mg/l), 
Arsen (0,05/0,001 mg/1), Blei (0,05/0,001 mg/1) und 
Kupfer (3,0/2,0 mg/1) wurden gegenüber der bisheri-
gen Regelung strengere Grenzwerte eingeführt. 

Die Einhaltung des - um den Faktor 50 verschärf-
ten - Wertes für Blei ist nur durch den Austausch 
noch vorhandener Bleileitungen zu erreichen. Daher 
gilt für Blei ein Moratorium von 10 Jahren. In diesem 
Zeitraum beträgt der Parameterwert 0,025 mg/l. Bei 
Pflanzenschutzmitteln sind die bisherigen Grenz-
werte von 0,1 Mikrogramm/1 für die Einzelsubstanz 
und 0,5 Mikrogramm/1 für die Summe dieser Stoffe 
beibehalten worden. Zusätzlich wurden sogenannte 
„Indikatorparameter" festgelegt, die der Qualitäts-
überwachung dienen. Den Mitgliedstaaten bleibt es 
überlassen, weitergehende Qualitätsanforderungen, 
z. B. bezüglich Genußtauglichkeit und Reinheit des 
Trinkwassers festzusetzen. 

Umsetzung der EG-Grundwasserrichtlinie 

Am 22. März 1997 ist die Verordnung zur Umsetzung 
der Richtlinie 80/68/EWG über den Schutz des 
Grundwassers gegen Verschmutzung durch be-
stimmte gefährliche Stoffe (Grundwasserverordnung) 
in Kraft getreten. Damit kam Deutschland dem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 28. Fe-
bruar 1991 nach, das die bisherige Umsetzung der 
Richtlinie durch Verwaltungsvorschriften der Länder 
für unzureichend erklärt und den Erlaß von Rechts-
vorschriften verlangt hat. Die Verordnung beruht auf 
dem neuen § 6a des Wasserhaushaltsgesetzes in der 
Fassung der am 19. November 1996 in Kraft getrete-
nen 6. Novelle sowie hinsichtlich der abfallrechtli-
chen Regelungen auf den Bestimmungen des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Sie zielt darauf 
ab, die aus der Sicht des deutschen Wasserrechts 
andersartige, vielfach komplizierte und unpräzise 
Sprache des europäischen Rechts soweit wie möglich 
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in die Terminologie des deutschen Wasserrechts zu 
übertragen. Die Verordnung muß sowohl dem euro-
päischen als auch dem nationalen Wasserrecht ent-
sprechen. 

Die Verordnung ändert die Rechtslage in Deutsch-
land im Ergebnis nicht und dürfte daher keine Aus-
wirkungen in der Praxis haben. Sie trägt den EG

--

rechtlichen Verpflichtungen gemäß EuGH-Recht-
sprechung zur Rechtsform der Umsetzung von EG-
Richtlinien im Umweltbereich Rechnung. Die Richt-
linie ist bisher, für die Behörden innerstaatlich ver-
bindlich, durch Verwaltungsvorschriften umgesetzt 
worden, was aus Sicht des EG-Rechts aber nicht aus-
reicht. 

Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie 

Mit der Verordnung über die Grundsätze der guten 
fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung) 
vom 26. Januar 1996 wurden die wesentlichen Be-
stimmungen der EG-Nitratrichtlinie in deutsches 
Recht umgesetzt. Die in der Richtlinie vorgesehenen 
Aktionsprogramme zur Vorbeugung bzw. Verringe-
rung von Gewässerverunreinigungen durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen werden durch die 
Düngeverordnung flächendeckend in ganz Deutsch-
land durchgeführt. 

Ein erster Bericht über die Maßnahmen und Aktions-
programme zum Schutz der Gewässer sowie über die 
Ergebnisse der Gewässerüberwachung wurde der 
Kommission im Oktober 1996 übersandt. Die ab-
schließende Prognose der für die Gewässerüberwa-
chung zuständigen Bundesländer zur Wirkung der 
Maßnahmen und Programme macht deutlich, daß 
durchgreifende Qualitätsverbesserungen aufgrund 
der im Boden und Grundwasser relativ langsam ab-
laufenden Stofftransportvorgänge erst mit zeitlicher 
Verzögerung zu erwarten sein dürften. 

EG-Aktionsprogramm Grundwasserschutz 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
hat am 9. September 1996 den Entwurf für ein „Ak-
tionsprogramm zur Eingliederung von Grundwasser-
schutz und Grundwasserbewirtschaftung" vorgelegt. 
In dem Vorschlag, dessen Erarbeitung auf eine Initia-
tive Deutschlands zurückgeht, werden die Notwen-
digkeit und die Ziele für eine Verbesserung des 
Grundwasserschutzes und entsprechende Maßnah-
men sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch auf 
Ebene der Mitgliedstaaten dargestellt. Dabei wird 
unter Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip der 
Schwerpunkt auf Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
gelegt. Diese sollen Aktionsprogramme in den vier 
Hauptbereichen „integrierte Planung und Bewirt-
schaftung, nachhaltige Nutzung der Ressourcen, 
Kontrolle diffuser sowie punktartiger Verschmut-
zungsquellen " für einen umfassenden Grundwasser-
schutz und eine auf Dauer umweltgerechte Bewirt-
schaftung des Grundwassers entwickeln. Seitens der 
Gemeinschaft sollen nur die allgemeinen Grundsätze 
und ein Handlungsrahmen vorgegeben werden. 

Das Grundwasseraktionsprogramm ist unmittelbar 
mit den Anforderungen der geplanten EU-Wasser

-

rahmenrichtlinie verknüpft. Zunächst bleibt also ab-
zuwarten, welche Grundwasserschutzanforderungen 
im Rahmenrecht verankert werden, um anschließend 
das Aktionsprogramm als unterstützendes Element 
entsprechend anzupassen. 

D. Wasserdargebot und Wassernutzung 

Das potentielle Wasserdargebot beträgt in Deutsch-
land 182 Mrd. m3/a. Davon werden (Stand 1995) für 
die öffentliche Trinkwasserversorgung 7,9 Mrd. m 3/a 
(4,3 Prozent), im Bergbau und verarbeitenden Ge-
werbe 10 Mrd. m3/a (5,5 Prozent), von den Wärme-
kraftwerken 27,8 Mrd. m 3/a (15,3 Prozent) und von 
der Landwirtschaft ca. 1,2 Mrd. m 3/a (0,8 Prozent) 
entnommen. 

Seit Beginn der 90er Jahre ist in Deutschland eine 
spürbare Entlastung der Ressource Wasser eingetre-
ten. So sank 1995 im Vergleich zu 1991 das Wasser-
aufkommen für die öffentliche Wasserversorgung um 
8,7 Prozent, im Bergbau und verarbeitenden Gewer-
be sogar um 18 Prozent und bei den Wärmekraftwer-
ken um 3,5 Prozent. Auch in der Landwirtschaft ist 
der Wasserverbrauch insbesondere durch den Rück-
gang der Bewässerungsflächen in den neuen Län-
dern rückläufig. Hier wirken sich das gewachsene 
Umweltbewußtsein, die vielfältigen Fördermaßnah-
men für Wasser sparende Technologien, ein von der 
Mehrzahl der Länder erhobenes Wasserentnahme-
entgelt und die gestiegenen Preise und Gebühren für 
Trink- und Abwasser aus. 

Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 

Nach jahrelangen schwierigen Diskussionen bis hin 
zum Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bun-
desrat ist die 6. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz 
am 18. Oktober 1996 verabschiedet worden und am 
19. November 1996 in Kraft getreten (Änderungsge-
setz vom 11. November 1996 und Bekanntmachung 
der Neufassung vom 12. November 1996, siehe Bun-
desgesetzblatt I S. 1690). Das Novellierungskonzept 
trägt einerseits den weiterhin unverzichtbaren Erfor-
dernissen eines wirksamen Umweltschutzes Rech-
nung und verfolgt andererseits das politisch ebenfa lls 
vordringliche Ziel, staatliche Überreglementierungen 
abzubauen und Verwaltungsverfahren zu verein-
fachen. 

Die Novelle bringt schwerpunktmäßig folgende 
Neuerungen: 

1. Der Bund kann künftig im Rahmen seiner verfas-
sungsrechtlichen Kompetenzen der durch den 
Europäischen Gerichtshof eingeforderten Ver-
pflichtung nachkommen, Richtlinien der EU im 
Wasserbereich durch Rechtsnormen statt durch 
Verwaltungsvorschriften umzusetzen. Dadurch 
werden für den Bürger Rechte und Pflichten be-
gründet; Verwaltungsvorschriften sind dagegen 
nur innerhalb der Behörden verbindlich. 

2. Das Abwasserrecht wird grundlegend mit dem 
Ziel reformiert, die Abwasserentsorgung gleicher-
maßen effizient und kostengünstig zu gestalten. 
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Generelles Anforderungsniveau für das Einleiten 
von Abwasser ist künftig der Stand der Technik. 
Gleichzeitig verlangt das Gesetz, stärker als bisher 
den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit in die Gesetzesausführung ein-
zubeziehen. Die von der Bundesregierung festzu-
legenden Anforderungen nach dem Stand der 
Technik werden durch Rechtsverordnungen (bis-
her: Verwaltungsvorschriften) konkretisiert. 

Die Novelle öffnet die Abwasserentsorgung aus-
drücklich für dezentrale Konzepte und für p rivate 
Organisationsmodelle. Die neue Konzeption im 
Abwasserrecht erfordert, wie Bundestag, Bundes-
rat und Bundesregierung gemeinsam festgestellt 
haben, keine zu höheren Abwassergebühren füh-
renden Maßnahmen. 

3. Die Novelle trägt in verschiedenen Bereichen zur 
Vereinfachung und Beschleunigung von Verwal-
tungsverfahren bei (Abwasserbehandlungsanla-
gen, anlagenbezogener Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen, Gewässerausbauten, Regen-
wasserversickerung). 

4. Mit der Verbesserung der Rechtsstellung des Ge-
wässerbeauftragten wird der innerbetriebliche 
Gewässerschutz verstärkt. 

5. Weiterer Schwerpunkt der Novelle ist die wirk-
samere Vorsorge gegen Hochwassergefahren (u. a. 
durch Ausweisung von Rückhaltegebieten). In 
diesem Zusammenhang werden auch die ökologi-
schen Funktionen der Gewässer stärker als bisher 
hervorgehoben. 

Rahmenrichtlinie für eine europäische Wasserpolitik 

Die Regelungen der Europäischen Union im Gewäs-
serschutz waren in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten nur durch punktuelle Lösungsansätze gekenn-
zeichnet. Nicht zuletzt auf deutsches Drängen hin 
hat die Europäische Kommission Ende Februar 1997 
einen Vorschlag für eine Wasserrahmenrichtlinie der 
EG vorgelegt. Dieser Entwurf eines „Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik" soll den Wünschen vieler 
Mitgliedstaaten nach einer Neustrukturierung der 
Regelungen im Wasserbereich entsprechen. Zu be-
grüßen ist, daß das Vorhaben der Europäischen Korn-
mission die Vielzahl gemeinschaftlicher Regelungen 
auf eine gemeinsame Grundlage stellt. So hat die 
Kommission auf Wunsch der Mitgliedstaaten im No-
vember 1997 die für Abwassereinleitungen geltende 
Richtlinien 76/464/EWG über die Ableitung gefähr-
licher Stoffe in den Vorschlag einbezogen. 

Aus deutscher Sicht geht es vor allem darum, den 
bisher erreichten Stand im Gewässerschutz ein-
schließlich eines flächendeckenden Grundwasser-
schutzes in Europa zu sichern und weiter auszu-
bauen. Die Neufassung des Entwurfs kann dazu bei-
tragen, die Kombination von Anforderungen an die 
Verringerung von Abwassereinleitungen nach dem 
Stand der Technik und anspruchsvollen Qualitäts-
zielen für die Gewässer in der Rahmenrichtlinie stär-
ker zu verankern. 

Globale Süßwasserproblematik 

Der Wasserverbrauch hat sich weltweit von 1950 bis 
1994 nahezu versechsfacht, wobei die Landwirtschaft 
mit etwa 70 Prozent der größte Verbraucher ist. Die 
nutzbaren Wasservorräte der Erde werden bis zum 
Jahr 2000 im Vergleich zu 1950 in Asien voraussicht-
lich um drei Viertel, in Afrika um zwei Drittel und in 
Europa um ein Drittel zurückgehen. 

Schon heute leben rund zwei Milliarden Menschen 
ohne sauberes Trinkwasser. Weltweit werden nur 
fünf Prozent der Abwässer gereinigt. Jeder zweite 
Mensch in den Entwicklungsländern leidet an einer 
wasserbedingten Krankheit. Fünf Millionen Men-
schen sterben jährlich allein durch Verunreinigun-
gen und Keime im Trinkwasser. 

Auf der Grundlage dieses Szenarios hat der Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Urn-
weltveränderungen (WBGU) hat am 16. Juli 1997 
sein Jahresgutachten „Welt im Wandel - Wege zu 
einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser" vorge-
legt, das eine Reihe von konkreten Empfehlungen an 
die Bundesregierung entwickelt, die mögliche Wege 
aus der Süßwasserkrise aufzeigen sollen: 

• Aushandlung einer Weltwassercharta und eines 
Globalen Aktionsprogramms zum „Guten Urn

- 

gang mit Wasser", 

• Festlegung von Mindeststandards für die indivi-
duelle Grundversorgung mit Trinkwasser und 
wasserbezogene Hygieneleistung, 

• Festlegung allgemeiner Sicherheitsstandards im 
Hinblick auf wasserbedingte Naturkatastrophen, 

• Vereinbarung internationaler Gerechtigkeitsgrund-
sätze für den Zugang zu innerstaatlichen und 
grenzüberschreitenden Süßwasserressourcen, 

Ein Teil der Empfehlungen ist bereits von Deutsch-
land auf der Sondergeneralversammlung der Verein-
ten Nationen im Juni 1997 in New York in den Ver-
handlungsprozeß eingebracht worden. So wird die 
Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) u. a. 
auf deutsche Ini tiative 1998 eine globale Strategie 
zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Süß-
wasserressourcen erarbeiten. 

E. Schutz von Nordsee und Nordost-Atlantik 

Die Meere werden durch den ständigen direkten 
oder indirekten Eintrag von Stoffen aus Bereichen 
wie Kommunen, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, 
Offshore-Aktivitäten und Schiffahrt vielfältig ver-
schmutzt und geschädigt. Auch direkte Nutzungen 
wie die Fischerei können, auf falsche Weise betrie-
ben, zu Schädigungen der Meeresumwelt führen. 
Wirksame Abhilfe erfordert ein interna tional abge-
stimmtes Vorgehen. 

Reduzierung der Schadstoffeinträge vom Lande 

Hauptfaktor der Meeresverschmutzung ist der 
Schadstoffeintrag aus den Flüssen. Deutschlands 
Flüsse entwässern zu 76 Prozent in die Nordsee, zu 
8 Prozent in die Ostsee und zu ca. 16 Prozent über 

 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

die Donau in das Schwarze Meer. Die 4. Internatio-
nale Nordseeschutz-Konferenz zog Bilanz der für den 
Zeitraum 1985/95 vereinbarten Verminderung von 
Schadstoffeinträgen. So konnten von Deutschl and 
z. B. die Dioxinemissionen von Müllverbrennungsan-
lagen um 99 Prozent, die Cadmium-, Quecksilber- 
und Bleiemissionen in die Gewässer und die Atmo-
sphäre in der Größenordnung von 70 Prozent vermin-
dert werden. 

Auch die Nährstoffeinträge (Phosphor und Stickstoff) 
sollten im Zeitraumn 1985/95 in der Größenordnung 
von 50 Prozent reduziert werden. Hinsichtlich der 
Phosphateinträge wurde dieses Ziel für die alten 
Bundesländer insbesondere durch den Ausbau der 
Kläranlagen (Dritte Reinigungsstufe) in Verbindung 
mit der Einführung phosphatfreier Waschmittel er-
reicht. Die Einträge aus diesem Bereich sind um ca. 
70 Prozent zurückgegangen. Die Landwirtschaft als 
zweitgrößter Phosphor-Emittent erreichte eine etwa 
20prozentige Reduzierung. Die Verminderung aus 
der Industrie lag bei rund 29 Prozent. Bei den Stick-
stoffemissionen ins Wasser wurde nur eine Gesamt-
reduzierung von 25 Prozent (alte Bundesländer) er-
reicht. (Industrie 40 Prozent, Kommunen 30 Prozent, 
Landwirtschaft 17 Prozent). Hier besteht weiterer 
Handlungsbedarf, wobei Kostenaspekte zu berück-
sichtigen sind. 

Gefährliche Stoffe 

Bei den gefährlichen Stoffen ging es um die weitere 
Umsetzung und Fortentwicklung der Beschlüsse der 
3. INK. Die Minister bestätigten die führende Ro lle 
des Vorsorgeprinzips auf dem Weg zu einem nach-
haltigen und gesunden Nordsee-Ökosystem. Sie 
einigten sich auf das politische Ziel, innerhalb einer 
Generation (25 Jahre) die Ableitungen, Emissionen 
und Verluste von gefährlichen Stoffen durch ständige 
weitere Reduktion möglichst vollkommen abzu-
bauen. Dabei ist das letztendliche Ziel, der Natur 
entstammende gefährliche Stoffe, wie zum Beispiel 
Schwermetalle, bis nahe ihrer natürlichen Konzen-
trationen und die Konzentrationen gefährlicher syn-
thetischer Stoffe in der Nordsee bis gegen Null zu 
reduzieren. 

Nährstoffe 

Die Paris Kommission (PARCOM) zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung vom Lande aus wurde von 
den Ministern gebeten, die Sanierungsziele hinsicht-
lich des Eintrags von Nährstoffen weiterzuentwik-
keln und baldmöglichst eine Strategie zur Bekämp-
fung und Verhütung der Eutrophierung zu verab-
schieden. 

Reduzierung der Schadstoffeinträge in die Nordsee aus Flüssen und Küstengewässern 
Zeitraum 1985 bis 1995 (nur alte Länder) 

Stoff Punkt

-

quellen 
Diffuse 
Quellen 

Stoff 
Punkt

-

quellen 
Diffuse 
Quellen 

1. Quecksilber 	 71 -/- 19. Simazin 	 - - 

2. Cadmium 	 68 -/- 20. Atrazin 	 - - 

3. Kupfer 	 69 -/- 21. Tributylzinnverbindungen . . - - 

4. Zink 	 71 -/- 22. Triphenylzinnverbindungen - - 

5. Blei 	 67 -/- 23. Azinophos-Ethyl 	 - - 

6. Arsen 	 - +/- 24. Azinophos-Methyl 	 - - 

7. Chrom 	 82 -/- 25. Fenitrothion 	 - - 

8. Nickel 	 74 -/- 26. Fenthion 	 - - 

9. Drine 	 - -/- 27. Malathion 	 - - 

10. -y-HCH 	 > 33* -/- 28. Parathion 	 - 

H. DDT 	 - - 29. Parathion-Methyl 	 - - 

12. Pentachlorphenol 	 > 99,9* -/- 30. Dichlorvos 	 - - 

13. Hexachlorbenzol 	 94* -/- 31. Trichlorethylen 	 92 * -/- 

14. Hexachlorbutadien 	 86' +/- 32. Tetrachlorethylen 	 92* -/- 

15. Tetrachlorkohlenstoff 	 97* +/- 33. Trichlorbenzol 	 52* -/- 

16. Chloroform 	 88* -/- 34. 1,2-Dichlorethan 	 79* -/- 

17. Trifluralin 	 - - 35. Trichlorethan 	 68* -/- 

18. Endosulfan 	 33* +/- 36. Dioxine 	 - - 

- keine Daten vorhanden 
keine Angaben aus dem Wesereinzugsgebiet 

-/- Verringerung 
+1- keine Änderung Quelle:  Daten zur Umwelt 1997 
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Verschmutzung durch Schiffe und Bohrinseln 
(Off-Shore-Anlagen) 

Bei der 4. Internationalen Nordseeschutzkonferenz 
konnte der von Deutschland bereits seit der 1. INK 
1984 angestrebte Beschluß erreicht werden, in einer 
gemeinsamen Initiative aller Nordsee-Anrainerstaa-
ten bei der Internationalen Seeschiffahrtsorganisa-
tion (IMO) die Ausweisung der Nordsee als Sonder-
gebiet hinsichtlich der Einleitung von Ölrückständen 
(nach MARPOL 73/78 10), Anlage I) zu fordern. Dar-
über hinaus wurden u. a. Beschlüsse gefaßt, zur Ver-
ringerung der Luftverschmutzung durch Schiffe ein-
schließlich Verbesserung der Schiffstreibstoffe, zum 
langfristigen Ersatz zinnorganischer Verbindungen 
in Antifoulingfarben zur Reduzierung der auf Schif-
fen anfallenden Abfallmengen und zu Notschlepp-
einrichtungen. 

Der Antrag hinsichtlich der Einrichtung eines Son-
dergebietes nach MARPOL/Anlage I ist von den 
Nordseestaaten auf die nordwesteuropäischen Mee-
resgewässer erweitert und im März 1997 vom Mee-
resumweltausschuß der IMO gebilligt worden. Die 
Sondergebietsregelung wird vorraussichtlich Anfang 
1999 in Kraft treten. 

Eine neue Anlage VI enthält Vorschriften zur Verrin-
gerung der Luftverschmutzung durch Schiffe, die 
u. a. Regelungen zu halogenierten Kohlenwasserstof-
fen, zu Fluorchlorkohlenwasserstoffen, zu Stickoxi-
den, Schwefeloxiden, flüchtigen organischen Verbin-
dungen und zur Qualität des Bunkeröls umfassen. 
Der Schwefelgehalt im Schiffstreibstoff wurde welt-
weit auf 4,5 Prozent festgelegt. 

Auf begründeten Antrag von Anrainerstaaten kön-
nen Meeresgebiete von der IMO als Schwefelemis-
sions-Überwachungsgebiete ausgewiesen werden. 
Für solche Gebiete ist der Schwefelgehalt im Schiffs-
treibstoff auf 1,5 Prozent festgelegt. Die Ausweisung 
der Ostsee als Schwefelemissions-Überwachungsge-
biet ist bereits in der genannten Ergänzung von 
MARPOL 73/78 berücksichtigt. Für die Nordsee 
konnte eine solche Ausweisung noch nicht durchge-
setzt werden. Die Vorschriften zur Verringerung der 
Luftverschmutzung durch Schiffe werden völker-
rechtlich in Kraft treten, wenn sie von fünfzehn Staa-
ten mit einem Anteil vom mehr als 50 Prozent an der 
Welthandelstonnage ratifiziert worden sind. 

Die Minister kamen überein, Offshore-Anlagen 
grundsätzlich an Land zu entsorgen. Die beiden 
Hauptbetreiberländer Norwegen und Großbritan-
nien behielten sich allerdings Ausnahmen für be-
stimmte Fälle vor. Die beiden Hauptbetreiberländer 
Norwegen und Großbritannien behielten sich aller-
dings Ausnahmen für bestimmte Fälle vor. 

Schutz von Arten und Lebensräumen 

Beschlüsse, die zum Schutz von Arten und Lebens-
räumen gefaßt wurden, dienen insbesondere der Ver-
besserung der internationalen Zusammenarbeit über 
die gute Zusammenarbeit im Bereich des Watten- 

10) MARPOL = Konvention über Meeresumweltverschmutzung 
im Rahmen der International Maritime Organisation 

meeres hinaus. In diesem Zusammenhang soll auch 
ein EU-weites ökologisches Netz aus Schutzgebieten 
für den Arten- und Lebensraumschutz (NATURA 
2000) in den Küstengewässern der Nordsee verwirk-
licht werden. 

Nordseefischerei 

Viele Nutzfischbestände in der Nordsee sind über-
fischt. Neben der Verwirklichung des Vorsorgeansat-
zes auch in der Fischerei, zielen die Beschlüsse der 
4. INK insbesondere auf einen Kompromiß zwischen 
den Interessen des Meeresumweltschutzes und einer 
ressourcenschonenden Fischerei durch die Anrainer-
staaten ab. 

Mit dem Ziel einer weiteren Integration der Fische-
reipolitik und der Umweltpolitik vereinbarte die 
4. INK im März 1997 in Bergen, Norwegen, ein Zwi-
schentreffen der Umwelt- und Fischereiminister. Es 
wurde dabei festgestellt, daß die Lage der kommer-
ziell genutzten Fischbestände zum Teil besorgniser-
regend ist. Dies gilt insbesondere für Kabeljau, See-
lachs, Scholle, Hering und Makrele, die in der Nord-
see zurückgegangen sind. Besorgniserregend sind 
auch die nach wie vor zu hohen Beifangraten unter-
mäßiger oder kommerziell nicht verwertbarer Fische, 
von Meeressäugetieren, Seevögeln, Krustentieren 
etc. Kritisch gesehen werden außerdem die Auswir-
kungen der schweren Baumkurrenfischerei (Gefahr 
der mechanischen Zerstörung der Bodenfauna) und 
der Industriefischerei (Gefahr eines zu hohen Bei-
fanges an Konsumfischarten und des Entzugs der 
Nahrungsgrundlage insbesondere für Seevögel und 
Meeressäuger). 

Die Abschlußerklärung der ,,Minister-Zwischenkon-
ferenz zur Integration von Fischerei und Umwelt-
fragen" von Bergen enthält Leitlinien zum Erhalt 
bzw. Wiederaufbau kommerziell genutzter Bestände. 

F. Schutz der Ostsee 

Der Schutz der Meeresumwelt der Ostsee beruht vor-
nehmlich auf dem Übereinkommen über den Schutz 
des Ostseegebiets von 1974 (Helsinki Übereinkom-
men). Bei der Verhandlung des Textes der neuen 
Helsinki-Konvention von 1992 hat sich Deutschland 
intensiv für die Aufnahme einer Regelung zum mari-
nen Naturschutz in die Konvention ausgesprochen. 
Aufbauend auf dem entsprechenden Artikel ist eine 
HELCOM-Arbeitsgruppe (EC Nature) ins Leben 
gerufen worden, die unter deutschem Vorsitz und 
besonderer Mitwirkung des Bundesamtes für Natur-
schutz (Naturschutzakademie Vilm) bereits respek-
table Ergebnisse erarbeitet hat. 

Mariner Naturschutz im Ostseeraum 

Das Bundesamt für Naturschutz hat 1997 „Rote 
Listen und Artenlisten der Tiere und Pflanzen des 
deutschen Meeres- und Küstenbereichs der Ostsee" 
veröffentlicht, die an die HELCOM-Empfehlungen 
zur Ausweisung von Schutzzonen entlang der Ost-
seeküste (BSPAs, Baltic Sea Protected Areas) an- 
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knüpft. Derzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe EC 
Nature eine sogenannte „Rote Liste Biotope". 

Im Rahmen der HELCOM-Arbeit hat Deutschland 
die bereits genannte Empfehlung zu Baltic Sea Pro-
tected Areas umzusetzen begonnen. Im Jahre 1996 
wurden von den 8 von Deutschland angemeldeten 
Schutzgebieten zwei endgültig abgegrenzt und 
benannt. Es handelt sich um die Nationalparke 
„Jasmund" und „Vorpommersche Boddenlandschaft". 

Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in 
Schleswig-Holstein gibt es geplante und bereits 
durchgeführte Deichrückverlegungsprojekte zur Wie-
derherstellung natürlicher Küstenüberflutungsräume. 
Darüber hinaus werden alle staatlichen Küstenschutz-
maßnahmen in Küstenmanagementplänen festgelegt 
und im Rahmen einer Bund/Länder-Gemeinschafts-
aufgabe finanziert. 

Umsetzung des Internationalen 
Ostsee-Aktionsprogramms 

Deutschland hat im Rahmen des Internationalen Ost-
seeaktionsprogramms von 1992, welches 132 Sanie-
rungsschwerpunkte (hot spots) im Ostseegebiet defi-
niert, ebenfalls 9 hot spots benannt. Es handelt sich 
vornehmlich um kommunale Kläranlagen. Seit Aufla-
ge des Programms im Jahr 1992 hat Deutschland be-
reits drei dieser hot spots sanieren und von der Liste 
streichen können. Es handelt sich um die kommuna-
len Kläranlagen von Rostock, Greifswald und Stral-
sund.. Insgesamt sind bisher 15 Sanierungsschwer-
punkte in Schweden und Finnland (indust rielle Klär-
anlagen) sowie Deutschland (kommunale Kläranla-
gen) saniert worden. 

Die vorrangige Sanierung von Kläranlagen ent-
spricht der Notwendigkeit, die immer noch viel zu 
hohen Nährstoffeinträge in die Ostsee deutlich zu 
reduzieren. Aus demselben Grund widmet sich das 
Internationale Aktionsprogramm auch der Verringe-
rung der Einträge aus der Landwirtschaft sowie aus 
dem Verkehr. Für den Aspekt Verkehr ist Deutsch-
land im HELCOM-Rahmen federführender Staat. 

Visby - Follow-up 

Am 3./4. Mai 1996 haben die Regierungschefs der 
Ostseeanrainerstaaten in Visby (Schweden) über Fra-
gen der Demokratisierung, der wi rtschaftlichen Ent-
wicklung und des Umweltschutzes im Ostseeraum 
beraten; Meeresumweltschutz war dabei ein wesent-
licher Aspekt. Insbesondere wurde zur Arbeit der 
HELCOM Stellung bezogen. Die von den Regie-
rungschefs formulierten politischen Vorgaben wur-
den von den Außenministern der Ostseeanrainer-
staaten in Kalmar (Schweden) Anfang Juli 1996 in 
Aktionsprogrammen und in den Anforderungen an 
die Umweltminister der Region, eine Agenda 21 für 
den Ostseeraum zu erarbeiten,weiter ausformuliert. 
Die Umweltminister der Ostseeanrainerstaaten ha-
ben Ende Oktober 1996 in Saltsjöbaden (Schweden) 
mit der Deklaration „Towards an Agenda 21 for the 
Baltic Sea Region" den Prozeß zur Ausarbeitung die-
ser ersten regionalen Agenda 21 initiiert. Aus diesen 

Vorgaben leisten sich für die zukünftige HELCOM-
Arbeit folgende relevante Aspekte ab: 

• Mitwirkung bei der Erarbeitung einer Agenda 21 
für den Ostseeraum: Die von den Regierungschefs 
gewünschte Erarbeitung einer Agenda 21 für den 
Ostseeraum soll sich auf die Integration der Um-
weltpolitik in andere Politikbereiche konzentrie-
ren, für die Ostseeregion spezifische Probleme 
aufgreifen und Lücken zur Arbeit anderer in 
diesem Bereich tätiger Organisationen (z. B. 
HELCOM) schließen. Eine eigens zur Erarbeitung 
der Agenda 21 eingesetzte Internationale Arbeits-
gruppe (Senior Officials Group, SOG) soll die Erar-
beitung dieser Agenda 21 steuern. Das Dokument 
soll Mitte 1998 fertiggestellt vom Ostseerat (Außen-
minister-Ebene) verabschiedet werden. 

Deutschland hat sich zur Übernahme der sog. 
Lead country-Funktion für den Aspekt Verkehr 
(gemeinsam mit Lettland) bereit erklärt. Diese 
Lead country-Funktion korrespondiert mit der im 
HELCOM-Rahmen ebenfalls übernommenen 
Lead country-Funktion für den Bereich Verkehr. 
Ziel der partnerschaftlichen Arbeit von HELCOM 
und SOG ist u. a. die Erarbeitung einer Strategie 
zur optimalen Vereinbarkeit von Verkehrs- und 
Umweltbelangen. 

• Überarbeitung und Stärkung des Internationalen 
Ostseeaktionsprogramms: Die vierjährige Umset-
zungspraxis des genannten Programms hat ge-
zeigt, daß die unternommenen Finanzierungsbe-
mühungen der internationalen Finanzinstitute 
(Weltbank, Europäische Investitionsbank, Euro-
päische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
Nordische Investmentbank) nicht ausreichend wa-
ren, um die im Internationalen Ostsee-Aktions-
programm festgelegten Sanierungsschwerpunkte 
sowie Belastungsfelder in angemessener Zeit zu 
sanieren. Eine internationale Arbeitsgruppe be-
schäftigt sich nun mit der Konkretisierung und 
Verbesserung des Aktionsprogramms in dieser 
Hinsicht. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die 
Beschreibung von Kriterien zur Bestimmung neu 
aufzunehmender Sanierungsschwerpunkte (= hot 
spots). Weitere Stichworte sind: Beschreibung von 
Umwelttrends in der Ostseeregion, Ausbau und 
Verbesserung von Umweltpolitik und Gesetzge-
bung sowie Ausbildung von Mitarbeitern im Um-
weltbereich, Umbildung der Industrie, der Land-
wirtschaft, der Transportsysteme. Darüber hinaus 
finden Küstenschutzmaßnahmen Erwähnung. 

• Verabschiedung eines Annexes Landwirtschaft 
zur Helsinki-Konvention: Bereits bei HELCOM 15 
(1994) haben die Umweltminister der Ostseeanrai-
nerstaaten beschlossen, einen Annex zum Aspekt 
Landwirtschaft an die 1992 neugefaßte Helsinki-
Konvention anzuhängen. Eine zu diesem Zweck 
gegründete Arbeitsgruppe diskutiert derzeit so-
wohl die fachlichen wie rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. 

• Erstellung eines Ölinventars Ostsee: HELCOM 17 
(1996) hat im Rahmen der sog. Baltic Strategy be-
schlossen, eine umfassende Erhebung/Zusam-
menstellung aller im Ostseebereich existierenden 
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Ölumschlagplätze, Öltransportbewegungen etc. 
zu erstellen. Aufgabe von HELCOM ist es, bis zur 
Ministersitzung 1998 die genannte Zusammenstel-
lung sowie darauf aufbauend eine Bewe rtung von 
Umweltrisiken zu erarbeiten. 

HELCOM-Ministerkonferenz 1998 

Reduzierung der Schadstoffeinträge vom Land 

Die Umweltminister der Ostseeanrainerstaaten haben 
1988 die Reduzierung des Eintrags bestimmter gefähr-
licher Stoffe in die Ostsee um 50 Prozent beschlossen. 
1998 wird HELCOM - zehn Jahre danach - die Ziel-
erreichung überprüfen. Hinsichtlich der Nährstoffein-
träge wurde das Ziel einer 50prozentigen Reduzierung 
der Phosphateinträge erreicht, während die Stickstoff-
einträge bislang unverände rt  geblieben sind. In den 
nächsten Jahren wird auch in diesem Bereich auf-
grund der rückläufigen Entwicklung der Viehbestän-
de und der Modernisierung landwirtschaftlicher Pro-
duktionsmethoden mit einer Verringerung gerechnet 
(—> Kapitel IV3, Landwirtschaft). 

Reduzierung der Schadstoffeinträge von Schiffen 

Anfang 1997 haben sich die Umwelt- und Verkehrs-
ressorts des Bundes und der Küstenländer auf einen 
Vorschlag zur Regelung der Finanzierung der Entsor-
gung von ölhaltigen Schiffsabfällen in den Häfen der 
Ostsee und der Nordsee geeinigt. Durch eine über 
die Hafengebühren zu erhebende Entsorgungspau-
schale soll ein Anreiz gegeben werden, daß die 
Schiffsabfälle in den Häfen entsorgt werden, um die 
illegale Entsorgung auf See zurückzudrängen. Im 
Rahmen von HELCOM bildet dieser Vorschlag die 
Grundlage für die Ausarbeitung von Empfehlungen 
an die Vertragsstaaten für die Schiffsentsorgung in 
den Häfen der gesamten Ostsee. Die Richtlinien sol-
len anläßlich der HELCOM-Ministerkonferenz 1998 
verabschiedet werden. 

Im Frühjahr 1998 soll von der Europäischen Kommis-
sion ein entsprechender Richtlinienentwurf vorgelegt 
werden. Die Bundesregierung wird bei den Beratungen 
des Entwurfs darauf hinwirken, daß die geplante Richt-
linie der EU kompatibel zum Vorgehen bei der Schiffs-
entsorgung in den Ostseehäfen ausgestaltet wird. 

5. Bodenschutz und Altlasten 

A. Die Gefährdung der Böden 
B. Bodenversauerung und 

Bodeneutrophierung 
C. Bundes-Bodenschutzgesetz  

D. Untergesetzliches Regelwerk 
E. Das Altlastenproblem 
F. Sanierung der Altlasten 

in den neuen Ländern 

G. Sanierung der Braunkohletagebaue 
H. Rüstungsaltlasten 
I. Militärische Altlasten 
K. Internationaler Bodenschutz 

Der Schutz der Böden und die Erhaltung ihrer Funk-
tionen, vor allem für die Nahrungsmittelerzeugung, 
für den Wasserhaushalt und für den Bestand der Wäl-
der, hat sich insbesondere seit Anfang der 90er Jahre 
weltweit zu einem umweltpolitischen Schwerpunkt-
thema entwickelt. Das Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung erfordert auch die Sicherung der Ressource 
Boden und ihrer Funktionen, um eine Nutzung auch 
durch künftige Generationen zu gewährleisten. 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für 
Globale Umweltveränderungen (WBGU) hat sein Jah-
resgutachten 1994 dem Thema Bodendegradation ge-
widmet H S. 185). Auch die Enquête-Kommission des 
13. Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen 
und der Umwelt" setzt sich mit den Themen Boden 
und Flächeninanspruchnahme auseinander. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen (SRU) sieht die 
Fortentwicklung der bodenschutzrechtlichen Grund-
lagen in seinem Gesamtgutachten 1996 auch für 
Deutschland als vorrangige Aufgabe an. 

Der Bundestag hat am 5. Februar 1998 das Bundes-
Bodenschutzgesetz beschlossen, das am 6. Februar die 
Zustimmung des Bundesrats erhielt (—> Abschnitt C). 

A. Die Gefährdung der Böden 

Ein Drittel der Böden auf den ca. 1,5 Mrd. ha Acker-
fläche der Erde sind bereits heute nur noch einge-

schränkt nutzbar. Ein Fünftel des Grünlands und ein 
Fünftel der Waldböden sind stark degradie rt  oder gar 
zerstört. Die internationalen Bemühungen zur Veran-
kerung des Bodenschutzes als Querschnittsaufgabe 
in der globalen Umweltpolitik sind daher von großer 
Bedeutung. Als ein wichtiger erster Schritt auf diesem 
Wege trat 1996 die im Rahmen der Vereinten Nationen 
1994 unterzeichnete Wüstenkonvention in Kraft, 
deren Sekretariat 1998 in Bonn angesiedelt wird. 

Insbesondere wegen der dichten Besiedlung und der 
intensiven Bodennutzung sind auch in Deutschland 
besondere Anstrengungen erforderlich, um die 
Funktionsfähigkeit der Böden langfristig zu erhalten. 
Im Vordergrund stehen dabei insbesondere drei 
Problembereiche: 

• Stoffeinträge: Der stetige Eintrag von säurebil-
denden Substanzen und Nährstoffen stellt insbe-
sondere für nährstoffarme Ökosysteme wie z. B. 
Gewässer, Wald und andere landwirtschaftlich 
ungenutzte Flächen ein Problem dar und ist eine 
wesentliche Ursache für neuartige Waldschäden. 

• Flächeninanspruchnahme: die großflächige Inan-
spruchnahme des Bodens für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke setzte sich im früheren Bundesgebiet 
Anfang der 90er Jahre mit täglich über 70 ha fo rt . 
Das führt zu weiterer indirekter Flächeninan-
spruchnahme und Zerschneidung von Landschaf-
ten durch Verkehrs- und Versorgungstrassen, 
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klein- und großräumige Schadstoffbelastungen 
und durch wachsende Lärmbelastungen. Eine ver-
minderte Versickerungsfähigkeit von Wasser im 
Boden beeinträchtigt die Grundwasserbildung 
und beschleunigt den Abfluß von Niederschlags-
wasser, was wiederum zu Hochwassersituationen 
an den Flüssen führen kann. 

• Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, 
die durch den Betrieb von Industrieanlagen, durch 
Rüstungsproduktion, durch militärische Übungs-
plätze oder unsachgemäße Abfalldeponierung ver-
ursacht wurden, können eine Gefahr für die Ge-
sundheit dort  spielender Kinder, für die Anwohner 
und für die Qualität des Grundwassers darstellen. 

Der Schutz der Böden vor Schadstoffeinträgen wird 
in Deutschland bislang indirekt über die Bestimmun-
gen zur Luftreinhaltung und über die Standards zur 
Abfallentsorgung geregelt. Hinzu kommen die Be-
stimmungen über die gute fachliche Praxis bei Dün-
gung, Pflanzenschutzmittelanwendung und Boden-
bearbeitung in der Landwirtschaft. Das Raumord-
nungs- und Baurecht sieht zudem eine „sparsame 
und schonende Flächennutzung" vor. Nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe in die Natur 
möglichst zu vermeiden bzw. auszugleichen. 

1985 verabschiedete die Bundesregierung erstmals 
eine Bodenschutzkonzeption, die den Schutz des Bo-
dens als Querschnittsaufgabe verankerte. Mit dem 
im Februar 1998 verabschiedeten Bundes-Boden-
schutzgesetz wird ein vorsorgender Umgang mit 
dem Boden sichergestellt und die verstärkte Wieder-
nutzung von Altstandorten ermöglicht werden. 

Die fünf wichtigsten Bodenfunktionen 1 ) 

1. Lebensraumfunktion: Böden als Lebensgrund-
lage und Lebensraum für den Menschen und 
für Flora und Fauna in ihrer genetischen Viel-
falt, insbesondere für eine spezifische Boden-
flora und -fauna 

2. Regelungsfunktion: die abiotische und biotische 
Stoffumwandlung, insbesondere der mikro-
bielle Abbau organischer Stoffe einschließlich 
des Abbaus von Schadstoffen sowie die physi-
kalische und chemische Puffer- und Filter-
funktion und die Wassergewinnung 

3. Trägerfunktion: die Bereitstellung von Raum 
und Struktur für Wirtschaft, Verkehr, Sied-
lung, Ver- und Entsorgung, Freizeit und Erho-
lung; Senke für Emissionen und Abfälle 

4. Produktionsfunktion: Produktion in Land- und 
Forstwirtschaft, Gartenbau und Rohstoffge-
winnung 

5. Kulturfunktion: Böden als spezifische Lebens-
räume sind die Grundlage menschlicher Ge-
schichte und Kultur, aber auch durch ihre Spei-
cherfunktion eine Art  Geschichtsbuch, an dem 
sich viele historische Vorgänge ablesen lassen 

1 ) Enquête-Kommission „Schutz des Menschen und der Um-
welt" des 13. Deutschen Bundestages, Zwischenbericht 
„Konzept Nachhaltigkeit - Fundamente für die Gesellschaft 
von morgen", 1/1997, S.42 

B. Bodenversauerung und Bodeneutrophierung 

Böden werden insbesondere durch Stoffeinträge aus 
der Luft chemisch beeinträchtigt. Luftschadstoffe 
steigen in höhere Luftschichten auf, werden do rt  teil-
weise über weite Entfernungen transportiert und ge-
langen als trockene oder nasse Deposition auf den 
Boden. Andere Schadstoffe bleiben zunächst an Blät-
tern und Nadeln der Pflanzen haften und gelangen 
größtenteils zu einem späteren Zeitpunkt in den 
Boden. 

Die jahrelange Deposition von Mineralsäuren und 
Säurebildnern führte insbesondere in Waldökosyste-
men zu einer Überlagerung der systeminternen bo-
denchemischen Prozesse und in der Folge zu einer 
weit verbreiteten, weitgehend substratunabhängigen 
Bodenversauerung und Basenverarmung der Ober-
böden. Während die Auswirkungen der Stoffeinträge 
auf den Bodenzustand in der Landwirtschaft durch 
regelmäßige Kalkung und Entzug des Ernteguts ge-
ring gehalten werden kann, sind die Möglichkeiten, 
der Versauerung von Waldböden z. B. durch Boden-
kalkung entgegenzuwirken, eher begrenzt. Die che-
mischen Veränderungen in den Waldböden beein-
trächtigen die Lebensvoraussetzungen der heimi-
schen Vegetation und tragen zu den sogenannten 
„neuartigen Waldschäden" bei. 

Säurebildend wirken insbesondere Schwefel- und 
Stickstoffverbindungen aus Industrie, Energieerzeu-
gung und Verkehr sowie Ammoniakeinträge aus der 
Landwirtschaft. Die Deposition wird in Deutschland 
annähernd flächendeckend durch das Luftqualitäts-
meßnetz des Umweltbundesamtes sowie durch er-
gänzende Daten z. B. der Landesforstverwaltungen 
erfaßt. 

Säurebelastung der Waldböden 

Einträge von Schwefel- und Stickstoffverbindungen 
beeinträchtigen die natürlichen Prozesse in Wald-
ökosystemen. Die Säureeinträge übersteigen nach 
wie vor mit lokal unterschiedlicher Ausprägung die 
Pufferkapazitäten der Waldböden. Die Deposition 
von Mineralsäuren und von Säurebildnern hat in der 
Vergangenheit zu einer Bodenversauerung und Ba-
senverarmung der Oberböden geführt, und dieser 
Prozeß hält weiterhin an. Die Wirkungen auf Öko-
systeme und Grundwasser sind vielfältig: 

• Bodenversauerung beeinträchtigt unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Nährstoffverfügbarkeit 
für Pflanzen, 

• v. a. infolge der durch Versauerung bedingten ver-
mehrten Auflösung von Tonmineralen können 
hohe Konzentrationen potentiell giftiger Alumi-
nium-, Eisen- und Manganionen im Bodenwasser 
auftreten. 

• Standorte mit pufferschwachem Untergrund kön-
nen bis in Grund- und Quellwasser-Schichten hin-
ein versauern. Eine Gefährdung durch die Deposi-
tion starker Mineralsäuren ist nicht auszuschlie-
ßen. 
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Entwicklung der Schwefel- und der Stickstoff

-

deposition in Waldökosystemen seit 1985 

Schwefeldeposition 

• Auf nahezu allen Untersuchungsstandorten in 
den alten Ländern ist im Zeitraum 1985/95 ein 
erheblicher Rückgang der Sulfatdeposition zu 
verzeichnen. 

• Der Rückgang ist um so höher, je höher die Aus-
gangsbelastung der Standorte war. Unter Fich-
tenbeständen im Sol ling/Harz erreichten die 
Sulfateinträge beispielsweise gegen Mitte der 
70er Jahre mit jährlich 80-110 kg/ha ein Maxi-
mum und gingen bis Mitte der 90er Jahre auf 
nunmehr ca. 30 kg/ha zurück. 

• Auch in den neuen Ländern zeichnet sich eine 
deutliche Verringerung der Sulfateinträge ab. 
Dennoch erreicht die aktuelle jährliche Sulfat-
deposition z. B. unter Fichtenbeständen in Thü-
ringen immer noch Werte zwischen 35 und 
60 kg/ha. 

• Allerdings übersteigen auch die verringerten 
Schwefeleintragsraten die Verträglichkeits-
schwellen der Waldökosysteme - je nach 
regionalen Gegebenheiten - z. T. noch um das 
Mehrfache. 

Stickstoff deposition  

• Die aktuellen jährlichen Eintragsraten von Stick-
stoff (Nitrat und Ammonium) erreichen derzeit 
im Durchschnitt der 89 regelmäßig ausgewer-
teten Standorte Größenordnungen zwischen 15 
und 30 kg N/ha. Sie liegen damit etwa um das 
Zwei- bis Fünffache über der Stickstoffmenge, 
die der Wald für sein Wachstum benötigt. 

• Durch die jahrzehntelang anhaltenden Einträge 
hat sich in vielen Waldökosystemen eine Sätti-
gung mit Stickstoff eingestellt. Diese Wälder 
können überschüssigen Stickstoff nicht mehr 
speichern und geben ihn - zum Teil in umwelt-
belastender Form - wieder ab. 

Critical Loads - Konzept der 
VN-Wirtschaftskommission für Europa 

Gemäß den Vereinbarungen im Rahmen der VN- 
Wirtschaftskommission für Europa werden auch für 
Deutschland kritische Belastungsgrenzen („critical 
loads") für Waldökosysteme gegenüber Säureeinträ-
gen errechnet. Hierbei werden in einem einfachen 
Gleichgewichtsansatz die säureproduzierenden und 
säureverbrauchenden Prozesse gegeneinander auf-
gewogen. Das Puffervermögen der Böden und damit 
die kritische Belastungsgrenze ist überschritten, 
wenn die Menge der Säuredeposition und der bo-
deninternen Säurebildung die der gesamten Säure-
neutralisationskapazität übersteigt. Dabei ist zu be-
achten, daß sowohl die Deposition von Schwefelver-
bindungen als auch die von Stickstoffverbindungen 
(Stickstoffoxide und Ammonium) versauernd auf den 
Boden wirken. Die Angabe einer Empfindlichkeit der 
Böden muß sich daher auf eine Gesamtsäurebela-
stung beziehen. 

Die Höhe der jeweils tolerierbaren Deposition richtet 
sich allein nach den Eigenschaften des betrachteten 
Ökosystems. So ist z. B. ein Ökosystem mit einem 
sandigen Boden gegenüber säurebildenden Einträ-
gen empfindlicher als eines mit einem kalkreichen 
Lehmboden, der als Säurepuffer fungiert. 

Die Berechnung und kartographische Darstellung 
der regional unterschiedlichen Critical Loads erfolgt 
durch das Umweltbundesamt. Die nationalen Critical 
Loads-Darstellungen der Vertragsstaaten werden in 
einem Koordinierungszentrum in den Niederlanden 
zu gesamteuropäischen Karten zusammengeführt. 

Trotz der erheblichen Minderung der S0 2-Emissio-
nen werden die kritischen Belastungswerte noch 
deutlich überschritten. In Teilen der alten Länder 
übersteigen die Säureeinträge die kritischen Bela-
stungswerte vor allem wegen der unvermindert 
hohen Stickstoffeinträge. 

Kartierungen von critical loads sind mittlerweile zu 
einem wichtigen Teil der europäischen Luftreinhalte-
politik geworden (—> Kapitel II1.3, Luftreinhaltung). 
Im Juli 1994 unterzeichnete Deutschland das SO 2

-Protokoll zur Luftreinhaltekonvention. Darin ver-
pflichten sich die Mitgliedstaaten zu länderspezifi-
schen Emissionsreduktionen, welche auf Critical 
Loads basieren. Damit erhält die Emissionsreduzie-
rung erstmals einen Bezug zu Wirkungen in den 
betroffenen Ökosystemen. Deutschland hat sich ver-
pflichtet, seine S0 2-Emissionen bis zum Jahr 2000 
auf 1,3 Mio. t und bis zum Jahr 2005 auf 990 000 t zu 
reduzieren. 

C. Bundes- Bodenschutzgesetz 

Nachdem im Zuge der Wiedervereinigung die 
Rechtszersplitterung im Altlastenrecht größer wurde 
und sich insbesondere die Altlastenproblematik in 
den neuen Ländern offenbarte, wurden die Arbeiten 
an bundeseinheitlichen Regelungen für den Boden-
schutz intensiviert. Das neue Bundes-Bodenschutz-
gesetz vom 17. März 1998 (verkündet am 24. März 
1998, BGB1 I, S. 502) formuliert für den Umgang mit 
dem Boden folgende Grundpflichten: 

• Vorsorgepflicht: Jeder, der den Boden nutzt, hat 
sich so zu verhalten, daß der Boden in seiner Lei-
stungsfähigkeit nicht überfordert wird. Dieser 
Grundsatz gilt für alle Arten der Bodennutzung. 

• Gefahrenabwehr: Grundstückseigentümer und 
-besitzer müssen sicherstellen, daß von ihren 
Böden keine Gefahren für die Umwelt ausgehen. 
Sind bereits Schädigungen des Bodens einge-
treten, besteht die Pflicht zur Sanierung, die 
sich auch auf ggf. mitverursachte Belastungen 
von Grundwasser und Oberflächengewässern er-
streckt. 



Critical Loads für den Säureeintrag in Waldböden 



Critical Loads für den Stickstoffeintrag in Waldböden 
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Überschreitungen der kritischen Säurelast in Europa, Prognose für das Jahr 2000 

• Flächeninanspruchnahme: Bei dauerhaft nicht 
mehr genutzten Flächen besteht eine Pflicht zur 
Entsiegelung. Darüber hinausgehende Regelungen 
zur Begrenzung der Flächenversiegelung, die im 
Referentenentwurf des Gesetzes noch enthalten 
waren, wurden aus verfahrenstechnischen Grün-
den ins Baurecht übernommen. Die am 1. Januar 
1998 in Kraft getretene Novelle zum Baugesetz-
buch sieht in dem neu eingefügten § la  Abs.1 vor, 
Bodenversiegelungen auf das „notwendige Maß" 
zu begrenzen. 

• Bodenerosion und Bodenverdichtung: Für die 
Landwirtschaft werden erstmalig die „Grundsätze 
einer guten fachlichen Praxis der Bodennutzung" 
bundesgesetzlich definie rt . Dazu gehört auch, daß 
Bodenverdichtungen und Bodenabträge so weit 
wie möglich vermieden werden. 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz tritt stufenweise in 
Kraft. Die Verordnungsermächtigungen sowie die 
Regelungen über die Anhörung der beteiligten 
Kreise gelten bereits seit dem 25. März 1998, die 
übrigen Vorschriften ab 1. März 1999. 

D. Untergesetzliche Regelungen 
zum Schutz des Bodens 

Die Pflichten des Bundes-Bodenschutzgesetzes be-
dürfen der Präzisierung durch ein untergesetzliches 
Regelwerk. Es ist vorgesehen, do rt  Mindestanforde-
rungen an die Erfassung, Untersuchung und Bewer-
tung von Verdachtsflächen sowie an die Sanierung 
von Altlasten festzulegen. Die fachlichen Inhalte des 
untergesetzlichen Regelwerkes wurden in ihren 
Grundzügen gemeinsam mit den Experten der Län-
der erstellt und werden derzeit innerhalb der Bun-
desregierung abgestimmt. 

Eine fundierte Gefahrenabschätzung bei schädlichen 
Bodenveränderungen und Altlasten erfordert umfas-
sende Kenntnisse über toxikologische und ökotoxi-
kologische Wirkungen der relevanten Schadstoffe so-
wie über die Exposition der Schutzgüter (z. B. für 
Grundwasser und Böden). Für die wichtigsten alt-
lastenrelevanten Stoffe wurden daher der toxikolo-
gische und ökotoxikologische Kenntnisstand ermit-
telt sowie Modelle zur Expositionsabschätzung ent-
wickelt. Damit wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, 
um die Gefahrenbeurteilung bei Altlasten transpa-
renter zu gestalten. 
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Wesentliche Eckpunkte 
des untergesetzlichen Regelwerks 

Für die Beurteilung der Belastungen des Bodens 
gilt ein einheitlicher Gefahrenbegriff, unabhängig 
davon, ob es um die Abwehr und Beseitigung von 
(a) schädlichen Bodenveränderungen oder (b) um 
die Sanierung von Altlasten geht. Damit werden an 
den Umgang mit schädlichen Bodenveränderun-
gen und Altlasten inhaltlich gleichwertige fach-
liche Anforderungen gestellt, insbesondere wurden 
für die zur Gefahrenbeurteilung anzuwendenden 
Untersuchungsmethoden, wie z. B. Probenahme, 
Probenaufbereitung, chemische Analytik und Aus-
wertung der Meßdaten, unter Berücksichtigung 
landesrechtlicher Vorschriften und vorliegender 
Ergebnisse der Normungsarbeit, einheitliche Krite-
rien festgelegt. 

Vorrangig wurden für die Wirkungspfade Boden - 
Mensch, Boden - Nutzpflanze und Boden - Grund-
wasser für wichtige Schadstoffe, wie die Schwer- 
und Halbmetalle Cadmium, Blei, Quecksilber, Ar-
sen und Zink sowie die Polycyclischen Kohlenwas-
serstoffe, insbesondere Benzol und Benzo(a)pyren, 
über die ausreichende Informationen über Wir-
kungs- und Expositionsverhältnisse vorliegen, 
Maßnahmen- und Prüfwerte abgeleitet. Eine Über-
schreitung des Prüfwertes erfordert eine Einzelfall-
prüfung, bei Unterschreitung des Prüfwertes sind 
Gefährdungen der jeweiligen Schutzgüter und 
Nutzungen nicht zu erwarten, d. h. die betreffen-
den Flächen werden aus dem Verdacht auf schäd-
liche Bodenveränderungen oder Altlasten entlassen. 

Für die Gefahrenbeurteilung sind die einheitlichen 
Bewertungsmaßstäbe nach Bodennutzungen in die 

Kategorien empfindliche Bodennutzung (wie Kin-
derspielplätze, Haus- und Kleingärten, Bolz- und 
Sportplätze, landwirtschaftliche Flächen) und we-
niger empfindliche Bodennutzung (wie Gewerbe, 
Industrie und Verkehrsflächen) differenziert.  

Nutzungsunabhängig werden Vorsorgewerte fest-
gelegt. Diese erlauben eine Einschätzung des Bela-
stungsniveaus bei Bestehen der Besorgnis einer 
schädlichen Bodenveränderung unter Berück-
sichtigung der Empfindlichkeit und Puffer- und 
Speicherkapazität der Böden sowie der Funktion 
der Böden als Lebensgrundlage für Tiere und 
Pflanzen. Als Maßnahmen zur Gefahrenbeseiti-
gung kommen grundsätzlich Dekontaminations-
maßnahmen, z. B. biologisch - mikrobielle Behand-
lung vor Ort bzw. Auskofferung und Behandlung 
in Spezialanlagen, sowie - gleichwe rtige Siche-
rungsmaßnahmen und sonstige Beschränkungs-
maßnahmen, wie die Eindämmung/Isolierung der 
kontaminierten Böden in Frage. 

Es werden Kriterien für die Auswahl der Maßnah-
men und Anforderungen an den Sanierungserfolg 
anhand der Verfügbarkeit von Sanierungsverfah-
ren, die über eine hohe Leistungsfähigkeit zur Ver-
ringerung des Gefahrenpotentials, technische Zu-
verlässigkeit und Kosteneffiezienz verfügen, fest-
gelegt. 

Bei der Verwertung bzw. Verwendung von umzu-
lagerndem Bodenmaterial ist nach festgelegten 
Anforderungen an die Stoffgehalte zu verfahren, 
d. h. durch die Verwertung bzw. Verwendung dür-
fen keine nachteiligen Wirkungen auf die Umwelt 
ausgehen. 

Bodeninformationssysteme 

Die Umweltministerkonferenz hat Empfehlungen zur 
Einrichtung eines länderübergreifenden Bodeninfor-
mationssystems an Bund und Länder ausgesprochen. 
Benötigt werden u. a. Daten aus den Bereichen 
Bodenkunde, Geographie, Geologie, Hydrologie, 
Lagerstättenkunde, Klimatologie, Topographie und 
Vegetationskunde. Das Bodeninformationssystem 
des Bundes ermöglicht u. a. die Erfüllung internatio-
naler Berichtspflichten, z. B. an das 1996 eingerich-
tete Themenzentrum Boden (ETC Soil) in Valencia, 
Spanien, das im Auftrag der Europäischen Umwelt-
agentur Bodendaten aufbereitet. Zur Lösung metho-
discher Fragen (z. B. der Übertragbarkeit von Punkt-
daten in flächenhafte Darstellungen) fördert das Bun-
desumweltministerium mehrere Forschungsvorhaben. 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz ermöglicht den Län-
dern den Aufbau eigener Bodeninformationssysteme. 
Der Austausch von Bodendaten zwischen Bund und 
Ländern wird auf Grundlagè der Verwaltungsverein-
barung zwischen Bund und Ländern zum Datenaus-
tausch im Umweltbereich geregelt. BMU und UBA 
erarbeiten gegenwärtig gemeinsam mit Vertretern 
der Länder sowie der Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe (BGR) in der Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) dazu den 
Anhang „Boden". Diese Daten werden in einem 
länderübergreifenden Bodeninformationssystem für 
Bundesaufgaben benötigt. 

Ermittlung von Boden-Hintergrundwerten 

Um die Wirkung von Schadstoffeinträgen in Böden 
beurteilen zu können, sind Kenntnise über beste-
hende Hintergrundwerte erforderlich. Diese addie-
ren sich jeweils aus dem geogenen Grundgehalt und 
dem Eintrag von Luftschadstoffen aus diffusen Quel-
len. Im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgemein-
schaft Bodenschutz (LABO) werden die in Deutsch-
land vorliegenden Hintergrundbelastungen flächen-
haft ermittelt. Die Datengrundlage wird weiter ver-
bessert, eine Kartierung ist in Arbeit. 

E. Das Altlastenproblem in Deutschland 

Als Altlasten werden Altablagerungen (z. B. Depo

-

nien) und Altstandorte (z. B. ehemaliger Industriean

-

lagen) bezeichnet, durch die Gefahren für den ein- 
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zelnen oder die Allgemeinheit hervorgerufen wer-
den. Eine besondere Kategorie von Altlasten stellen 
die militärischen Altlasten, Altlasten der Rüstungs-
produktion, die Bergbaualtlasten des Braunkohle-
und des Mineralstofftagebaus sowie die Altlasten 
des ober- und untertägigen Uranbergbaus (—> Kapi-
tel III.11, Strahlenschutz) dar. Die Zuständigkeit für die 
Erfassung, Bewe rtung und Sanierung von Altlasten 
liegt in Deutschland grundsätzlich bei den Ländern. 

Die Größenordnung des Altlastenproblems in 
Deutschland läßt sich grob anhand der erfaßten Alt-
lastenverdachtsflächen beschreiben. Im August 1997 
waren etwa 190 000 Flächen als altlastenverdächtig 
erfaßt. Schätzungen gehen davon aus, daß ihre Zahl 
nach Abschluß der Inventarisierung durch die Län-
der auf über 240 000 ansteigen wird. 

Der Einstufung einer Fläche als Altlastenverdachts-
fläche liegen in Deutschland bislang jedoch sehr 
uneinheitliche Kriterien zugrunde. Ferner stellen sich 
in der Regel nur ca. 10-20 Prozent a ller Verdachts-
flächen als wirklich sanierungsbedürftig heraus, wo-
bei die Größe des Areals und der Umfang der erforder-
lichen Maßnahmen sehr verschieden sein können. 

Gleichwohl hat die Einstufung einer Fläche als „alt

-

lastenverdächtig" - unmittelbar gravierende Auswir

-

Anzahl erfater Altlastverdachtsflächen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

(Grundlage: Angaben aus den Bundesländern) 

Alt- 
Alt- 

ablage- 
staAlt- 

Flächen 
rungen 

[1] [2] [3] [4]=[2]+[3] 

Baden- 
Württemberg 	 5 008 1 886 6 894 

Bayern 	 9 434 2 971 12 405 

Berlin 	 615 5 068 5 683 

Brandenburg 	 6 410 8 932 15 342 

Bremen 	 100 3 000 3 100 

Hamburg 	 446 1 080 1 526 

Hessen 	 145 347 492 

Mecklenburg- 
Vorpommern 	 2 810 5 890 8 700 

Niedersachsen 	 8 160 k. A. 8 160 

Nordrhein- 
Westfalen 	 16 689 11 640 28 329 

Rheinland-Pfalz 	. . 10 578 k. A. 10 578 

Saarland 	 1 801 2 442 4 243 

Sachsen 	 9 211 21 120 30 331 

Sachsen-Anhalt 	. . 6 742 12 716 19 458 

Schleswig- 
Holstein 	 3 069 14 177 17 246 

Thüringen 	 6 226 12 003 18 229 

Gesamt 	 87 444 103 272 190 716 

kungen auf ihre Nutzbarkeit, ihren Verkehrswert 
und auf ihre Beleihbarkeit. Altlastenverdächtige 
Grundstücke sind für Wohn- oder Gewerbeansied-
lungen kaum zu verwenden. Gerade in den neuen 
Ländern, aber auch in den Industrieregionen der 
alten Länder stellen sie ein erhebliches Hindernis für 
die Regionalentwicklung dar. Aus ökonomischer, 
städtebaulicher und ökologischer Sicht bedarf das 
Altlastenproblem deshalb dringend einer gründ-
lichen Aufarbeitung und Lösung. 

Brachliegende Gewerbegrundstücke in den Städten, 
einhergehend mit verstärkter Wohn- und Gewerbe-
ansiedlung im Außenbereich, führen zur Verödung 
der Städte und zu einer erhöhten Neuversiegelung 
von Fläche, dem Bau zusätzlicher Verkehrswege und 
auch zu zusätzlichen Verkehrsemissionen. Umwelt-
politisches Ziel ist es daher, altlastenverdächtige In-
dustrie- und Gewerbebrachen so bald wie möglich 
wieder zu nutzen, wobei nach Durchführung ent-
sprechender Sanierungsmaßnahmen auch Umnut-
zungen, z. B. als Wohngebiete, sinnvoll sein können. 
Den höheren Kosten für eine auf die Wohnnutzung 
ausgerichtete Sanierung können - wegen der zentra-
len Lage - höhere Erlöse für das Bauland gegenüber-
stehen. 

F. Sanierung der Altlasten in den neuen Ländern 

Die Altlasten stellen eines der schwerwiegendsten 
Umweltprobleme in den neuen Ländern dar, da sie 
neben den von ihnen ausgehenden Gefahren für 
Mensch und Umwelt auch ein erhebliches finanziel-
les Risiko und damit teilweise ein Hindernis für drin-
gend benötigte Investitionen darstellen. Viele Inve-
storen waren nicht bereit, mit der Übernahme von 
Betrieben das Risiko kostspieliger Sanierungsmaß-
nahmen einzugehen und bevorzugten aus diesem 
Grunde in vielen Fällen den Bau neuer Werksanla-
gen „auf der grünen Wiese". 

Aus diesem Grund wurde bereits mit dem Umweltrah-
mengesetz vom 29. Juni 1990 die in modifizierter Fas-
sung weiterhin fortgeltende sogenannte Altlasten-
Freistellungsklausel geschaffen. Danach sind Eigen-
tümer, Besitzer und Erwerber von Anlagen und 
Grundstücken „für die durch den Bet rieb der Anlage 
vor dem 1. Juli 1990 verursachten Schäden nicht ver-
antwortlich, soweit die zuständige Behörde im Einver-
nehmen mit der obersten Landesbehörde sie von der 
Verantwortung istellt. " 2) Dadurch sollen der Erhalt 
sowie die Neuansiedlung von Unternehmen an  alten 
Standorten gefördert und die Verlagerung von An-
siedlungen „auf die grüne Wiese" verhindert werden. 

Beteiligung des Bundes an den Sanierungskosten 

Soweit die Länder Freistellungen aussprechen und 
kein anderer Verantwortlicher für Sanierungen her-
angezogen werden kann, haben grundsätzlich die 
Länder die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen 
zu tragen. Damit können sich aus den Freistellungen 
erhebliche Belastungen für die Landeshaushalte er- 

2 ) Vergl. Anlage II zum Einigungsvertrag vom 31. August 1990 
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geben. Die Bundesregierung hat sich deshalb berei-
terklärt, sich an der Sanierung ökologischer Altlasten 
bei Unternehmen aus dem Bereich der ehemaligen 
Treuhandanstalt im Interesse der wirtschaftlichen 
Entwicklung der neuen Länder zu beteiligen. Grund-
lage hierfür bildet ein im Dezember 1992 geschlosse-
nes Verwaltungsabkommen, das für den Bereich der 
Treuhandunternehmen ein weitreichendes Instrument 
zur Finanzierung von ökologischen Altlasten darstellt. 

Kosten für Sanierungen, die bei (ehemaligen) Unter-
nehmen aus dem Treuhandbereich nach einer Frei-
stellung für erforderliche Sanierungen anfallen, wer-
den grundsätzlich im Verhältnis 60 (Bund) zu 40 
(Länder) geteilt. Hierfür ist ab 1992 für einen Zeit-
raum von 10 Jahren ein jährlicher Finanzrahmen von 
bis zu 1 Mrd. DM vorgesehen. Für sogenannte Groß-
projekte ist ein Finanzierungsschlüssel von 75 (Bund) 
zu 25 (Länder) festgelegt worden. Es handelt sich 
hierbei um Projekte, die jeweils im Einzelfall zwi-
schen Bund und Ländern als Großprojekte festge-
stellt werden und deren Sanierung in enger Abstim-
mung zwischen Bund und Ländern erfolgt. Insge-
samt wurden folgende 23 Großprojekte festgestellt: 

Die 23 Sanierungsgroßprojekte in den neuen Ländern 

Berlin 

- Region Industriegebiet Spree 

Brandenburg 

- Region Kreis Oranienburg 
- Stadt Brandenburg 
- BASF Schwarzheide AG 
- PCK AG Schwedt 

Mecklenburg -Vorpommern 

- Werftenstandort Wismar 
- Werftenstandort Rostock 
- Werftenstandort Stralsund 

Sachsen 

- Olefinwerke Böhlen- Lippendorf 
- Saxonia AG Freiberg 
- Dresden-Coschütz /Gittersee 
- Lautawerk GmbH 

Sachsen-Anhalt 

- Filmfabrik Wolfen 
- Chemie-AG Bitterfeld-Wolfen 
- Buna AG 
- Leuna-Werke AG 
- Hydrierwerk Zeitz GmbH 

Mansfeld AG 
- Region Magdeburg-Rothensee 

Erdöl/Erdgas Gommern 

Thüringen 

- Kali-Werra AG 
- Kali-Südharz AG 
- Verwaltungs- und Verwertungsgesellschaft 

Rositz 

Einzäunung und Demontage der Altanlagen wurden 
unmittelbar nach der Wiedervereinigung in Angriff 
genommen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, ins-
besondere gegen die, Kontaminierung des Grund-
wassers, wurden zügig durchgeführt. In den vergan-
genen Jahren lag der Schwerpunkt der Maßnahmen 
bei der Planung der erforderlichen Bodensanierun-
gen. Hierzu wurden die vorhandenen Belastungen 
erfaßt und bewertet und zwischen Bund und Ländern 
Sanierungsrahmenkonzepte vereinbart. 

In der Regel erstreckt sich die Sanierung solcher 
Projekte, deren Dimensionen auch die bisher in den 
alten Bundesländern bekannten Altlastenfälle deut-
lich übersteigen, über einen Zeitraum von rund 
10 Jahren. Deshalb bemühen sich der Bund und die 
neuen Länder auf Initiative des Bundesumweltmini-
steriums darum, bei einzelnen Großprojekten den 
Finanzierungsanteil des Bundes festzuschreiben, so 
daß bei der Einleitung aller weiteren Sanierungsmaß-
nahmen auf eine weitere Beteiligung des Bundes ver-
zichtet werden kann. Ende 1996 konnte bereits für 
die drei in Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Werften-Großprojekte Wismar, Rostock und Stral-
sund eine solche Vereinbarung getroffen werden. 
Die Bundesregierung strebt an, die Planungsphase 
sämtlicher Großprojekte in absehbarer Zeit abzu-
schließen bzw. die Sanierung durch Abschluß der-
artiger Vereinbarungen vollständig in die Verantwor-
tung der Länder zu übertragen. 

Der Umfang der Großprojekte darf allerdings nicht 
zu dem Schluß führen, daß die Bodenbelastungen in 
den Problemregionen flächendeckend sind. Unter-
suchungen im Zusammenhang mit Studien für be-
sondere Belastungsgebiete haben gezeigt, daß die 
Bodenbelastungen eher punktueller Art  sind. Das 
Gelände der Chemie AG Bitterfeld ist z. B. nach 
Untersuchungen des Bundesumweltministeriums zu 
40 Prozent unbelastet und steht somit in Teilen für 
Neuansiedlungen von Indust rie- und Gewerbebetrie-
ben unmittelbar bereit. 

G. Sanierung der Braunkohletagebaue 

Der großflächige Braunkohleabbau und die Braun-
kohleveredelung in der ehemaligen DDR haben gra-
vierende Schäden in der Umwelt hinterlassen: 

• Im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier wurden 
120 000 ha (= 1200 km2) Landoberfläche in An-
spruch genommen. 

• Dabei wurde der Wasserhaushalt auf einer Fläche 
von 300 000 ha tiefgreifend verändert. Durch Ab-
senkung des Grundwasserspiegels entstand ein 
Grundwasserdefizit von rund 14,6 Mrd. m 3 . 

• In über 160 abschließend zu gestaltenden Tage-
baurestlöchern befanden sich zudem rund 750 Ab-
lagerungen von Industrieabfällen. 

• Rund 38 500 ha Öd- bzw. Kippenflächen und etwa 
100 stillgelegte Industriebrachen standen zur 
Sanierung an. 

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird die Oberfläche 
(z. B. durch Versatz mit Schlacken, Sänden, Kompost 
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und Klärschlämmen) für die Aufforstung oder für 
eine landwirtschaftliche Nutzung hergerichtet. Lang-
fristig wird hier eine Wald- und Seenlandschaft mit 
hohem Wert für Naturschutz und Erholung entste-
hen. Die bis Ende 1996 erzielten Sanierungsfort-
schritte lassen sich an folgenden Zahlen ablesen: 

• 470 Mio. m3  Erdreich wurden bewegt; 

• rund 20 000 ha bergbaulich genutzter Fläche wie-
der nutzbar gemacht; 

• 39 Mio. Bäume angepflanzt; 

• fast 1 000 km Gleisanlagen rückgebaut; 

• ca. 4,3 Mio. m3  größtenteils stark kontaminierter 
Bauschutt entsorgt. 

Mittlerweile zeichnet sich ab, daß die Sanierung 
schneller vorankommt, als es die Planungen ur-
sprünglich erwarten ließen, denn die konsequente 
Ausschreibung der Maßnahmen hat dazu geführt, 
daß die Kosten 20-30 Prozent unter den Planungsan-
sätzen liegen, weshalb mit den bewil ligten Mitteln 
mehr Arbeiten gleichzeitig in Angriff genommen 
werden können. Dennoch werden sich die Sanierun-
gen weit über das Jahr 2000 hinaus erstrecken. 
Durch die Verknüpfung von wi rtschaftlichem Struk-
turwandel und ökologischer Sanierung wird die 
Braunkohlesanierung zu einem Modell für den öko-
logischen Wandel und wird als sogenannter Korre-
spondenzstandort in die Weltausstellung „EXPO 
2000" in Hannover einbezogen. 

Arbeitsplatzeffekte der Braunkohlesanierung 

Im Rahmen des Strukturwandels in den Braunkohle-
bergbaurevieren leistet die Sanierung einen großen 
Beitrag zur Entlastung der regionalen Arbeitsmärkte. 
In den Jahren 1993 bis 1997 waren im Jahresdurch-
schnitt zwischen 7 600 (1993) und 17 000 (Höchst-
stand 1995) und 7 300 (1997) Arbeitnehmer in Maß-
nahmen nach § 249 h Arbeitsförderungsgesetz tätig. 
Der Schwerpunkt der Arbeiten verlagert sich immer 
mehr auf die Sicherung und Sanierung industrieller 
Altlasten und die Wiederherstellung des Wasser-
haushaltes in den Bergbaurevieren. Dies macht zu-
nehmend den Einsatz spezieller Technik und von 
fachlich gut ausgebildeten Mitarbeitern erforderlich. 
Die Beschäftigtenzahlen der Braunkohlesanierung 
innerhalb und außerhalb der nach §§ 272ff, 415 So-
zialgesetzbuch III geförderten Maßnahmen (früher 
§ 249 h AFG) und der daraus resultierenden Sekun-
därbeschäftigung zusammen genommen werden 
sich deshalb auf dem im Vergleich zu den letzten 
Jahren geringeren Niveau von ca. 12 000 Arbeits-
plätzen einpendeln. 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Braunkohlesanierung in den 
neuen Bundesländern erfolgt auf der Grundlage des 
Bund-Länder-Verwaltungsabkommens über die Re-
gelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten, 
die zuletzt am 10. Januar 1995 erneuert wurde. Im 
Rahmen dieses Verwaltungsabkommens wurden 
im ersten 5-Jahreszeitraum 1993-1997 insgesamt 
7,1 Mrd. DM für die Sanierungsprojekte bereitge-

stellt. Unter Berücksichtigung der bereits in den Jah-
ren 1991 und 1992 für Braunkohlesanierung aufge-
wendeten Mittel der Bundesanstalt für Arbeit wur-
den im Zeitraum 1991 bis 1997 insgesamt 8,1 Mrd. 
DM in die Sanierung investiert. Am 18. Juli 1997 ha-
ben der Bund und die 4 Braunkohleländer Branden-
burg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für 
die Jahre 1998-2002 ein ergänzendes Finanzierungs-
abkommen zur Fortführung der Braunkohlesanie-
rung mit einem Finanzrahmen von 6 Mrd. DM be-
schlossen. 

Für die Sanierung der Braunkohleregionen werden 
bis zum Jahre 2002 im Durchschnitt jährlich 1,2 Mrd. 
DM zur Verfügung stehen, die sich zusammensetzen 
aus einem Sockelbetrag von 800 Mio. DM, den sich 
Bund und Länder im Verhältnis 75 zu 25 teilen, aus 
Lohnkostenzuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit, 
Eigenmitteln der Tagebaubetriebe sowie Erlösen aus 
der Verwertung sanierter Flächen. Für besonders be-
schäftigungsintensive Maßnahmen werden darüber 
hinaus jährlich 200 Millionen DM zur Verfügung 
gestellt, von denen die Länder 133 Mio. DM und der 
Bund 67 Mio. DM aus Mitteln der Bundesanstalt für 
Arbeit trägt. 

Bei dem 200-Millionen-Zusatzprogramm für beschäf-
tigungsintensive Maßnahmen wurde abweichend 
von der Beschränkung auf rein bergrechtliche Sanie-
rungsverpflichtungen eine Öffnung vorgesehen, die 
es ermöglicht, mit diesen Mitteln nachrangig auch 

• Maßnahmen im Bereich des Braunkohlealtberg-
baus, 

• Maßnahmen zur Errichtung eines erhöhten Fol-
genutzungsstandards sowie 

• Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen bei 
Wiederanstieg des Grundwassers 

durchzuführen. In dem ergänzenden Finanzierungs-
abkommen ist vorgesehen, daß der Steuerungs- und 
Budgetausschuß 

• eventuell erforderliche ergänzende Regelungen 
zur Umsetzung des Verwaltungsabkommens zu 
treffen hat, 

• für die effiziente Durchführung der Sanierungs-
maßnahmen verantwortlich ist und 

• die näheren Einzelheiten für die Umsetzung der 
Regelungen über die beschäftigungsintensiven 
Maßnahmen (200 Mio. DM-Anteil) trifft. 

Damit obliegt dem Steuer ungs- und Budgetausschuß 
die Aufgabe, bei seinen Entscheidungen dem Effi-
zienzgebot Rechnung zu tragen, um damit auch eine 
möglichst hohe Beschäftigung zu erreichen. 

Das ergänzende Verwaltungsabkommen sichert eine 
kontinuierliche und bedarfsgerechte Fortführung der 
Sanierungsarbeiten im Braunkohlebereich. Ange-
sichts der durch den Einsatz modernster Technik er-
reichten Effizienzgewinne und der durch die st rikte 
Beachtung des Wettbewerbsprinzips bei der Auf-
tragsvergabe erzielten Preisrückgänge kann mit dem 
jährlich vorgesehenen Betrag von 1,2 Mrd. DM an 
das Leistungsvolumen der vergangenen Jahre naht-
los angeschlossen werden. 
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Nach Auslaufen des neuen bis zum Jahr 2002 fest-
gesetzten Finanzrahmens wird es sich bei den ver-
bleibenden Sanierungsarbeiten überwiegend um 
Maßnahmen zur Wiederherstellung eines ausge-
glichenen Wasserhaushalts handeln. Diese Arbei-
ten dürften sich noch über einen Zeitraum von ca. 
2-3 Jahrzehnten erstrecken, werden aber nur noch 
einen sehr viel geringeren Finanzbedarf auslösen. 

Hier sieht das neue Abkommen vor, daß Bund und 
Länder für den Zeitraum nach 2002 rechtzeitig und 
einvernehmlich einen möglichst bedarfsgerechten 
Finanzrahmen für die Fortsetzung der Arbeiten fest-
legen werden. 

H. Rüstungsaltlasten 
Eine vom Bundesumweltministerium im Zusammen-
wirken mit den Bundesländern 1991 in Angriff 
genommene Bestandsaufnahme weist bundesweit 
3 240 Verdachtsstandorte aus, an denen aus früherer 
Rüstungsproduktion, z. T. noch aus der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg, mit Altlasten zu rechnen ist. Diese 
Zahl ist sicherlich noch nicht endgültig. In vielen 
Bundesländern werden derzeit noch Erfassungs- und 
Bewertungsarbeiten durchgeführt. 

Die Besonderheit der Rüstungsaltlasten liegt in dem 
spezifischen Schadstoffpotential der Kampf- und 
Explosivstoffe einschließlich ihrer Abbauprodukte. 
Die daraus resultierende Aggressivität und beson-
ders hohe Umweltgefährdung unterscheidet die Rü-
stungsaltlasten von anderen Altlasten. Dies wieder-
um stellt besondere Anforderungen an das Bepro-
bungs- und Untersuchungsprogramm zur Ermittlung 
des toxikologischen Gefährdungspotentials sowie an 
Sicherung, Sanierung und Überwachung. 

Mit dem Ziel, eine möglichst bundeseinheitliche Vor-
gehensweise bei der Bearbeitung von Rüstungsalt- 

Anzahl der Verdachtsstandorte pro Bundesland 
(Bundesgebiet insgesamt: 3 240) 

Baden-Württemberg 	 412 

Bayern 	 337 

Berlin 	 80 

Brandenburg 	 336 

Bremen 	 11 

Hamburg 	 60 

Hessen 	 109 

Mecklenburg-Vorpommern 	 196 

Niedersachsen 	 277 

Nordrhein-Westfalen 	 321 

Rheinland-Pfalz 	 210 

Saarland 	 13 

Sachsen 	 278 

Sachsen-Anhalt 	 270 

Schleswig-Holstein 	 107 

Thüringen 	 223 

Stand: November 1995  

lasten zu gewährleisten, hat das Bundesumweltmini-
sterium eine Reihe von Forschungsvorhaben in Auf-
trag gegeben: 

1. Praxisleitfaden für die systematische Untersu-
chung eines Rüstungsaltlastverdachtsstandortes 
(seit 1995) 

2. Umweltrelevante Aspekte der Zerlegung von 
Munition und Waffen nach dem 1. Weltkrieg (seit 
1995) 

3. Entscheidungsgrundlagen, Sicherungs- und Sa-
nierungskonzepte bei Militärischen und Rüstungs-
altlasten (seit 1997) 

J. Militärische Altlasten in den neuen Ländern 

Im Zusammenhang mit dem 1994 vollendeten allge-
meinen Truppenabzug aus den neuen Bundeslän-
dem nahmen Bund und Länder gemeinsam die Er-
fassung und Bewertung der militärischen Altlasten in 
Angriff. Das betraf insbesondere die über tausend 
Liegenschaften der ehemals sowjetischen Streitkräfte 
sowie die rund 800 Liegenschaften der ehemaligen 
Nationalen Volksarmee der DDR. Dabei waren auf 
einer Fläche, die mit über 0,4 Mio. ha etwa 1,2 Pro-
zent des Territoriums der Bundesrepublik entspricht, 
über 35 000 Altlastenverdachtsflächen ermittelt und 
bewertet worden. Hinzu kommen die freigezogenen 
militärischen Liegenschaften der Westalliierten mit 
einer Fläche von ca. 0,1 Mio. ha. Die systematische 
Erfassung und Erstbewertung der militärischen Alt-
lasten in den neuen Bundesländern hat in Deutsch-
land, aber auch in der NATO und in den Staaten 
Mittel- und Osteuropas, zu neuen wissenschaftlich-
technischen Impulsen bei der Bearbeitung militäri-
scher Altlasten geführt. 

Im Rahmen der Untersuchungen des Bundesumwelt-
ministeriums auf den 1 026 Liegenschaften der ehe-
maligen Sowjetischen Westgruppe der Truppen 
(WGT) mit einer Gesamtfläche von 243 017 Hektar 
wurden 33 750 Altlastenverdachtsflächen ermittelt. 
In der anschließenden Bewe rtung wurde festgestellt, 
daß davon 18 888 aus dem Altlastverdacht entlassen 
werden konnten. Bei 14 862 Altlastenverdachtsflä-
chen blieb der Verdacht einer Altlast bestehen, so 
daß weitergehende Untersuchungen sowie mittel-
oder kurzfristiger Handlungsbedarf angezeigt waren. 
Bezogen auf die von der WGT genutzte Gesamt-
fläche entsprach das einer absoluten Fläche von 
4 355,6 Hektar bzw. 2,5 Prozent. Es wurden ins-
gesamt 3 Mio. Tonnen kontaminierten Mate rials, vor 
allem Bauschutt, Abfälle und Schrott, ermittelt. 

Zur Förderung des wirtschaftlichen Aufbaus hat der 
Bund 1993 den neuen Ländern angeboten, alle von 
ihm selbst nicht benötigten, von den russischen Trup-
pen geräumten Liegenschaften unentgelt lich zu über-
tragen, wenn die Ländern im Gegenzug das Altla-
stenrisiko übernehmen. Dabei sind im Interesse eines 
fairen Interessenausgleichs einige besonders konta-
minierte Flächen beim Bund verblieben, der insoweit 
für die Sanierung aufkommen muß. Die Länder Sach-
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben 
von dem Angebot keinen Gebrauch gemacht. 
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Verteilung der WGT-Liegenschaften und der Altlastenverdachtsflächen auf die Länder 

Liegen- Gesamtfläche 
Verdachtsflächen 

Bundesland 
schaften ha 

Anzahl Fläche/ha 

Brandenburg 	 339 120 864 6 071 2 410,2 

Sachsen-Anhalt 	 277 71 709 3 019 1 074,2 

Sachsen 	 159 18 169 2 661 435,1 

Thüringen 	 136 17 531 1 805 224,5 

Mecklenburg-Vorpommern 	 104 14 658 1 212 207,8 

Berlin (Ost) 	 11 86 94 3,8 

insgesamt 	 1 026 243 017 14 862 4 355,6 

Entsprechend der föderalen Kompetenzverteilung 
des Grundgesetzes fällt die Beseitigung dieser Alt-
lasten in die Zuständigkeit der Länder (Artikel 30, 
83 GG). Dementsprechend setzen diese die Bearbei-
tung der militärischen Altlasten auf den ehemaligen 
WGT-Liegenschaften, ausgehend von den Ergebnis-
sen der Erfassung und Erstbewertung im Rahmen 
des WGT-Projektes des BMU, fort. 

Die 2 350 Liegenschaften der ehemaligen NVA 
und der Grenztruppen mit einer Gesamtfläche von 
277 000 Hektar wurden 1990 zunächst in das Verwal-
tungsgrundvermögen des Bundesministeriums der 
Verteidigung übernommen. Für eine Dauernutzung 
durch die Bundeswehr waren davon zunächst rund 
800 dieser Liegenschaften vorgesehen. Von diesen 
800 Liegenschaften wurden im Rahmen des Alt-
lastenprogramms der Bundeswehr bis jetzt nahezu 
500 auf militärische Altlasten hin untersucht, wobei 
rund 2 500 Altlastenverdachtsflächen festgestellt 
wurden. 

Die Anzahl der ursprünglich für eine Dauernutzung 
durch die Bundeswehr vorgesehenen Liegenschaften 
hat sich heute auf rund 300 Liegenschaften reduziert. 
Für diese Liegenschaften ist die Erfassung und Erst-
bewertung der Altlastenverdachtsflächen abgeschlos-
sen. Die Altlastenbearbeitung auf diesen Liegen-
schaften wird derzeit in den weiterführenden Unter-
suchungsphasen nach bundeseinheitlichen Kriterien 
fortgesetzt. 

NATO-Pilotstudie „Bewertung erprobter und 
neu aufkommender Techniken zur Behandlung 
und Sanierung von kontaminierten Böden 
und Grundwasser" 

Von 1992 bis 1997 wurde unter der Leitung von 
den USA und Deutschland die NATO-Pilotstudie 
„Bewertung erprobter und neu aufkommender 
Techniken zur Behandlung und Sanierung für 
kontaminierte Böden und Grundwasser - Phase II" 
durchgeführt. Deutschland war mit vier von ins-
gesamt 40 innovativen Sanierungsverfahren Ver-
treten. Die Studie wird 1998 mit modifizierter 
Zielsetzung als Phase III fortgesetzt. 

K. Internationaler Bodenschutz 

Konferenz der International Soil Conse rvation 
Organisation (ISCO) 

Das Bundesumweltministerium hat im August 1996 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), mit der Ge-
sellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) und 
mit der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft in 
Bonn die neunte Konferenz der International Soil 
Conservation Organisation (ISCO) ausgerichtet. Über 
das Thema „Wege zur nachhaltigen Nutzung von 
Böden - Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Institutionen und Betroffenen" diskutierten 900 Ex-
perten aus 120 Ländern. Die Konferenz machte u. a. 
deutlich, daß nachhaltige Formen der Bodennutzung 
allein schon wegen des auf der Agrarproduktion 
lastenden Wettbewerbsdrucks sowie der extremen 
Armut vieler Bauern nur in weltweiter Partnerschaft 
verwirklicht werden können. 

Jahresgutachten 1994 des Wissenschaftlichen 
Beirats Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

In seinem Jahresgutachten 1994 „Welt im Wandel: 
Gefährdung der Böden" analysiert der WBGU die 
zahlreichen Ursachen von Bodendegradation. Dem-
nach weisen fast 15 Prozent der Böden weltweit deut-
liche Degradationserscheinungen auf, die anthropo-
gen verursacht sind. 

Angeführt wird die Liste schädlicher Bodenverände-
rungen von der Erosion der Böden durch Wind und 
Wasser, hervorgerufen durch Entwaldung, Überwei-
dung und unsachgemäße Landwirtschaft (betroffen: 
gesamt 1,6 Mrd. Hektar). Es folgen chemische Bo-
denveränderungen (Nährstoffverluste, Versalzung, 
Kontamination, Versauerung; gesamt 240 Mio. Hek-
tar) und die physikalische Bodendegradation (Ero-
sion durch Wind/Wasser 83 Mio. Hektar). Die welt-
weit auftretenden Probleme der Bodendegradation 
sind insbesondere in den ärmeren Regionen der Welt 
mit schwerwiegenden Folgen für die Bevölkerung 
vor allem vor dem Hintergrund der Nahrungsmittel-
produktion verbunden. 
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Bodenschutzprotokoll 

Zur Durchführung der Alpenkonvention von 1991 
(-> Kapitel III.6, Artenvielfalt und Lebensräume) 
wurde von einer Arbeitsgruppe des Ständigen Aus-
schusses der Alpenkonferenz unter deutschem Vor-
sitz ein Bodenschutzprotokoll ausgearbeitet, das auf 
der 5. Alpenkonferenz im Oktober 1998 verabschie-
det wird. Ziel dieses Protokolls ist die Erhaltung der 
Funktionen und Eigenarten der alpinen Böden. Dazu 
verpflichten sich die Vertragsparteien, die erforder-
lichen rechtlichen und administrativen Maßnahmen 
zu ergreifen und zu überwachen sowie Schutzaspek-
ten den Vorrang vor Nutzungsaspekten einzuräu-
men. Alpine Böden sind insbesondere erosionsge-
fährdet und bedürfen des gezielten Schutzes u. a. 

durch Maßnahmen im Bereich der Berglandwirt-
schaft und des Fremdenverkehrs. 

Internationale Zusammenarbeit bei der Gefahren-
beurteilung und Sanierung von Altlasten 

Altlasten stellen in allen Industriestaaten ein Problem 
dar. Derzeit werden in einigen Mitgliedsstaaten der 
EU Maßstäbe und Verfahren zur Gefahrenbeurtei-
lung von Altlasten entwickelt. Um die Arbeiten zu 
konzentrieren und auf eine breitere Datengrundlage 
zu stellen, wurde im Februar 1996 mit dem Aufbau 
der Datenbank CARACAS zur Gefahrenbeurteilung 
von Altlasten begonnen. Die Arbeiten werden von 
der Europäischen Kommission im Rahmen ihres Um-
welt- und Klimaprogramms gefördert. 

6. Artenvielfalt und Lebensräume 

A. Entwicklung der Artenvielfalt 
B. VN-Konvention Biologische Vielfalt 
C. Gebietsschutz 
D. Artenschutz ' 

E. Biotechnologie 
E Schutz und nachhaltige Nutzung 
G. Naturschutz als gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe 

H. Schutz der Alpen 
I. Schutz der Polargebiete 
K. Schutz der Tropenwälder 

A. Entwicklung der Artenvielfalt 

Naturschutzpolitisches Leitbild der Bundesregierung 
ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt als Lebens-
grundlage des Menschen und aus Verantwortung für 
die Bewahrung der Schöpfung. Die biologische Viel-
falt umfaßt neben der Artenvielfalt auch die Vielfalt 
der Lebensräume und die genetische Vielfalt inner-
halb der Populationen einer Art . 

Die biologische Vielfalt ist weltweit bedroht. Der Wis-
senschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) weist in seinem Gutachten 1995 darauf hin, 
daß bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts - je 
nach zugrundegelegter Methode - bis zu 50 Prozent 
aller Arten verloren gehen könnten. Nach Schätzun-
gen von Wissenschaftlern sind über zwei Drittel der 
in Deutschland vorkommenden terrestrischen und 
marinen Biotoptypen gegenwärtig in ihrem Bestand 
gefährdet. 15 Prozent sind bereits von völliger Ver-
nichtung bedroht. Von diesen wiederum gelten 
60 Prozent als nicht oder kaum regenerierbar. Beson-
ders gefährdet sind Küstenbiotope wie die Flach-
wasserzonen der Nord- und Ostsee, das Wattenmeer, 
Küstendünen sowie Fels- und Steilküsten. 

In Deutschland sind nach Erhebungen des Bundes-
amts für Naturschutz rund 45 000 Tierarten, 3 250 
höhere Pflanzen sowie über 30 000 Pilze, Flechten, 
Moose und Alten beheimatet. Rund 40 Prozent aller 
Tierarten und 28 Prozent der Farn- und Blütenpflan-
zen gelten derzeit als in ihrem Fortbestand gefährdet. 
Bis zu zehn Prozent der Arten der verschiedenen 
Gruppen sind ausgestorben oder verschollen 3). 

3) Bundesamt für Naturschutz: Mate rialien zur biologischen 
Vielfalt 1995 

Bedroht ist darüber hinaus auch die gene tische Viel-
falt von Nutztierrassen und Kulturpflanzen, die sich 
im Laufe jahrhundertelanger landwirtschaftlicher Nut-
zung herausgebildet haben; viele von ihnen werden 
heute kaum noch genutzt bzw. werden erst allmählich 
wiederentdeckt. (—> Kapitel IV.3, Landwirtschaft). 

Als entscheidend für den Zustand der biologischen 
Vielfalt in Deutschland wurden in den letzten Jahren 
insbesondere die verschiedenen Formen der Flä-
chennutzung durch Land- und Forstwirtschaft und 
Städtebau sowie die Flächenzerschneidung durch 
den Verkehrswegebau, aber auch Belastungen durch 
den Tourismus erkannt. Die Fortschritte beim Schutz 
vor stofflichen Belastungen, insbesondere beim Ge-
wässerschutz und in der Luftreinhaltung, sowie die 
Verbesserungen, die sich beim Schutz bestimmter 
Arten in den letzten Jahren ergeben haben, wirkten 
sich zwar auf den Zustand biologischer Vielfalt in 
Deutschland positiv aus - so hat beispielsweise die 
Artenvielfalt im Rhein beinahe wieder den Stand der 
20er Jahre erreicht. Auch der befürchtete Schwund 
seltener Großvogelpopulationen (Trappen, See- und 
Fischadler) in den neuen Bundesländern konnte 
durch gezielte Schutzmaßnahmen verhindert wer-
den. Insgesamt ist die Artenzahl in Deutschland aber 
weiterhin rückläufig. 

Die Strategie der Bundesregierung ist darauf gerich-
tet, Schutz und Nutzung der Natur in ein ausgewoge-
nes Verhältnis zu bringen. Ziel ist ein Naturschutz, 
der den Menschen nicht aussperrt, sondern einbe-
zieht. In der 13. Legislaturpe riode lag ein besonderer 
Schwerpunkt in der Umsetzung und Fortentwicklung 
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
und in der Entwicklung von Konzepten einer natur-
verträglichen Flächennutzung. 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

B. VN-Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt 

Mit dem Übereinkommen über die biologische Viel-
falt, das 1992 von 172 Staaten und der Europäischen 
Gemeinschaft gezeichnet worden ist, sollen eine 
Trendwende im weltweiten Artenrückgang eingelei-
tet und die Weichen auf eine nachhaltige Nutzung 
der biologischen Ressourcen gestellt werden. 

Die Bundesregierung hat maßgeblich zum Zustande-
kommen dieses Übereinkommens beigetragen, das 
als Ausgangspunkt einer neuen weltweit umfassen-
den Politik zur Erhaltung biologischer Vielfalt und 
zur nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile gewer-
tet werden darf. Mit seiner Umsetzung soll in 
Deutschland den vor allem in den vergangenen 
50 Jahren eingetretenen Beeinträchtigungen von 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und ihren 
Lebensräumen sowie dem Verlust von pflanzen- und 
tiergenetischen Ressourcen entgegengewirkt wer-
den. 

1995 legte die Bundesregierung für die zweite Ver-
tragsstaatenkonferenz in Jaka rta einen „Bericht zur 
Umsetzung des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt" vor. Neben einer Bestandsaufnahme 
der gegenwärtigen Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Umsetzung des Übereinkommens gibt der Bericht 
auch Aufschluß über bereits in die Wege geleitete so-
wie geplante Fortentwicklungen dieser Instrumente. 

Die Dritte Vertragsstaatenkonferenz 1996 in Buenos 
Aires legte fest, daß die Vertragsstaaten dem Sekre-
tariat des Übereinkommens einen ersten Nationalbe-
richt über Stand und Strategien zur Umsetzung der 
vereinbarten Maßnahmen vorlegen sollen. Dieser 
erste „Nationalbericht biologische Vielfalt" wurde 
von der Bundesregierung unter Beteiligung von Ver-
tretern der Länder sowie von Verbänden erstellt und 
am 1. April 1998 vom Bundeskabinett beschlossen. 

Die Aktivitäten Deutschlands zur Umsetzung des 
Übereinkommens liegen in den Bereichen Biologische 
Sicherheit (1), Clearing-House Mechanismus (2), Zu-
gang zu genetischen Ressourcen (3) und Nachhaltiger 
Tourismus (4). 

Biologische Sicherheit (1) 

Gemäß Artikel 8 g des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt ist jede Vertragspartei verpflich-
tet, Mittel zur Regelung, Bewältigung oder Kontrolle 
der mit der Nutzung der Biotechnologie verbunde-
nen Risiken einzuführen oder beizubehalten. Unter 
dem Dach der Vereinten Nationen wurden 1995 „In-
ternationale technische Leitlinien zur Sicherheit in 
der Biotechnologie" verabschiedet, die den Entwick-
lungsländern zur Unterstützung für die Entwicklung 
eigener nationaler Regelungen zum sicheren Um-
gang mit der Biotechnologie dienen sollen. 

1995 einigte sich die Zweite Vertragsstaatenkonfe-
renz des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt in Jakarta auf ein Verhandlungsmandat für ein 
Protokoll zur Sicherheit in der Biotechnologie. Das 
Mandat sieht vor, sich auf grenzüberschreitende 
Bewegungen der durch die Biotechnologien hervor- 

gebrachten lebenden modifizierten Organismen, die 
nachteilige Auswirkungen auf die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt haben 
können, zu konzentrieren , d. h. auf die Bereiche des 
grenzüberschreitenden Verkehrs und auf Unfä lle. 

Die bisherigen Verhandlungen zeigten erhebliche 
Meinungsunterschiede zwischen den Vertragsstaa-
ten. In einem umfangreichen „Elementepapier" wur-
den für die unterschiedlichen Bestandteile des Proto-
kolls (Informationsverfahren, zuständige Behörden, 
Risikoanalyse etc.) die unterschiedlichen Positionen 
der Staaten zusammengestellt. Auf den Sitzungen 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des Pro-
tokolls im Oktober 1997 sowie im Februar 1998 in 
Montreal wurden bis dato eingegangene Textent-
würfe der Vertragsstaaten zu den verschiedenen Be-
reichen des Protokolls diskutiert und zu einem kon-
solidierten Textentwurf mit verschiedenen Op tionen 
zusammengefaßt. Über das weitere Vorgehen wird 
die Vierte Vertragsstaatenkonferenz im Mai 1998 in 
Bratislava entscheiden. 

Clearing-House Mechanismus (2) 

Ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung des Überein-
kommens über die biologische Vielfait ist die Einrich-
tung von Mechanismen für einen Informationsaus-
tausch zwischen den Vertragsstaaten (Industrie- und 
Entwicklungsländern). Deshalb hat die Zweite Ver-
tragsstaatenkonferenz die Entwicklung eines Clea-
ring-House Mechanismus (CHM) im Rahmen einer 
dreijährigen Pilotphase (bis Ende '98) beschlossen. 
Diese Art  „Datendrehscheibe" soll zur Förderung 
und Erleichterung der technischen und wissenschaft-
lichen Zusammenarbeit dienen. Im Rahmen dieser 
Pilotphase wurde eine Informationsstruktur auf dem 
World Wide Web im Inte rnet aufgebaut. Der Aufbau 
der Informationsdienste im deutschen CHM bei der 
ZADI im Geschäftsbereich des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums, der vom Bundesumweltministe-
rium finanziell unterstützt wird, wird von einer 
Arbeitsgruppe begleitet, in der u. a. Vertreter von 
Verwaltung, von Nichtregierungsorganisationen aus 
den Bereichen Umwelt und Entwicklungszusammen-
arbeit sowie Wissenschaftler vertreten sind. Deutsch-
land hat 1995 und 1997 zwei internationale Work-
shops zum CHM veranstaltet und mit diesem Enga-
gement eine Führungsrolle beim Aufbau des inter-
nationalen CHM übernommen. 

Zugang zu genetischen Ressourcen (3) 

Bei der Nutzung von tier- und pflanzengenetischen 
Ressourcen - etwa für pharmazeutische Zwecke - 
müssen Vereinbarungen getroffen werden, wie im 
Falle erfolgreicher wirtschaftlicher Nutzung die Ur-
sprungsländer angemessen beteiligt werden. Hierzu 
gibt es bisher nur geringe inte rnationale Erfahrun-
gen. Die Dritte Vertragsstaatenkonferenz 1996 in 
Buenos Aires beschloß, die Entwicklung von rechts-
unverbindlichen Leitlinien („Guidelines") für den 
Zugang zu genetischen Ressourcen einzuleiten. 

Bereits Mitte 1995 wurde ein erstes Teil-Rechtsgut-
achten über die Thema tik vergeben, dessen Ergeb- 
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nisse zur Zeit ausgewertet werden. Zudem wurde 
eine Arbeitsgruppe „Zugang zu gene tischen Res-
sourcen" - eingesetzt, die praxisbezogene Problem-
stellungen erörtert. In dieser Arbeitsgruppe sind 
staatliche und nichtstaatliche Institutionen und Orga-
nisationen unter Einschluß der Privatwirtschaft ver-
treten. Auf einem internationalen Workshop, zu dem 
Deutschland im August 1996 eingeladen hatte, wur-
den bereits bestehende Kooperationsansätze darge-
stellt. 

Im Januar 1998 führte die Bundesregierung in 
Córdoba, Spanien, zusammen mit der Europäischen 
Kommission einen internationalen Workshop „Zu-
gang zu genetischen Ressourcen" durch. Das Ergeb-
nis dieses Workshops soll Grundlage für die weiteren 
Beratungen zur Schaffung von „Guidelines" für den 
Zugang zu gene tischen Ressourcen sein. 

Nachhaltiger Tourismus (4) 

Immer öfter sind von touristischen Aktivitäten sen-
sible und naturnahe Gebiete betroffen, insbesondere 
Küsten- und Bergregionen. Deutsche Reisende sind 
am Tourismus überproportional stark beteiligt. Auf 
internationaler Ebene zielen die deutschen Initia-
tiven darauf ab, das Übereinkommen über die biolo-
gische Vielfalt als zentrales Instrument für die Ent-
wicklung internationaler Grundsätze und Leitlinien 
eines nachhaltigen Tourismus zu nutzen. Für ent-
sprechende Regelungen bietet sich ein Tourismus

-

Protokoll innerhalb des Übereinkommens an . 

Im Vorfeld der Internationalen Tourismusbörse in 
Berlin im März 1997 und nach der Vorbereitung 
durch einen internationalen Workshop zu diesem 
Thema im Januar 1997, zu dem Deutschl and eingela-
den hatte, fand auf Einladung der Bundesumweltmi-
nisterin eine Konferenz statt, die sich mit der Thema-
tik „Biologische Vielfalt und nachhaltiger Tourismus" 
auseinandersetzte. Aus dieser Konferenz ging die 
„Berliner Erklärung" zur Ausgestaltung eines ökolo-
gisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell verträg-
lichen Tourismus hervor. Die Grundsätze und Leit-
linien der „Berliner Erklärung" wurden der Konfe-
renz der Vertragsstaaten des Übereinkommens als 
Grundlage für die Erarbeitung globaler Richtlinien 
oder Regeln für eine nachhaltige Tourismusentwick-
lung empfohlen. An bilaterale und multilaterale Fi-
nanzierungsorganisationen wurde appelliert, bei der 
Förderung tourismusbezogener Projekte die Grund-
sätze und Leitlinien der Erklärung zu berücksichti-
gen (--t Kapitel IV.6, Freizeit und Tourismus). 

Europäische Handlungsebene 

Die Europäische Union ist eigenständige Vertrags-
partei des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt und entwickelt gegenwärtig eine eigene 
Strategie zur Erfüllung der Ziele des Übereinkom-
mens. Wichtige Elemente dieser Strategie finden sich 
bereits im 5. Umweltaktionsprogramm der EU von 
1992, auf das jetzt aufgebaut werden kann. 1995 hat 
das Ministerkomitee des Europarates, dem 36 Mit-
gliedstaaten angehören, der 3. Ministerkonferenz 
„Umwelt für Europa" in Sofia zur Beratung und An

-

nahme eine „Gesamteuropäische Strategie über die 
biologische und landschaftliche Vielfalt" vorgelegt. 
Diese Gesamteuropäische Strategie ist als eine flan-
kierende europäische Maßnahme zur Umsetzung des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt konzi-
piert. Darüber hinaus hat die Europäische Kommis-
sion einen Strategieentwurf zur Umsetzung der Kon-
vention sowie einen Bericht hierzu vorgelegt. 

C. Gebietsschutz 

Ausweisung von Schutzgebieten 

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht verschiedene 
Kategorien von Schutzgebieten vor, die von den 
Bundesländern ausgewiesen werden. Mehr als 5 000 
Naturschutzgebiete umfassen 1,9 Prozent, ca. 6 000 
Landschaftsschutzgebiete etwa 25 Prozent der deut-
schen Landesfläche, insgesamt 13 Nationalparke um-
fassen eine Fläche von 2 Prozent, davon 80 Prozent 
Watt- und Wasserflächen an Nord- und Ostsee. 

Flächenmäßig bedeutsamer als die Naturschutzge-
biete sind die Landschaftsschutzgebiete, von denen 
viele zu über 70 großräumigen Naturparken zusam-
mengefaßt wurden. Anders als in den Naturschutz-
gebieten sind ordnungsgemäße Landwirtschaft so-
wie Erholungsnutzung in Landschaftsschutzgebieten 
und Naturparken grundsätzlich vorgesehen. Eine vom 
Bundesumweltministerium herausgegebene Studie 
zum Thema „Naturparke als Instrument von Natur-
schutz und Landschaftspflege" gibt allen mit Natur-
parken befaßten Personen und Behörden eine nütz-
liche Handreichung für die weitere Entwicklung der 
Naturparke. Darüber hinaus existieren in Deutsch-
land 13 Biosphärenreservate, die von der UNESCO 
im Rahmen des Programms „Man  and Biophere" 
(MAB) international anerkannt wurden. Biosphären-
reservate bilden ein weltumspannendes Netzwerk. 
In ihnen werden modellhaft naturschonende Wi rt

-schaftsweisen erprobt. Mit der am 24. April verab-
schiedeten Novelle zum Bundesnaturschutzgesetz 
wurde die Schutzkategorie Biosphärenreservat, die 
bislang nur in einigen Landesnaturschutzgesetzen 
existierte, nunmehr auch auf Bundesebene veran-
kert. 

Naturschutzförderung des Bundes 

Die Bundesrepublik Deutschl and fördert seit 1979 
national bedeutsame Landschaften als Beitrag zum 
Schutz des Naturerbes Deutschlands. 

Im Jahr 1989 wurde dieser Förderbereich durch das 
Gewässerrandstreifenprogramm weiter ausgedehnt. 
Das Förderprogramm soll zum dauerhaften Erhalt 
natürlicher und naturnaher Landschaftsteile mit 
herausragenden Lebensräumen zu schützender Tier- 
und Pflanzenarten beitragen. Darüber hinaus führt 
dieses Programm zur langfristigen Sicherung natur-
naher, stehender oder fließender Gewässer ein-
schließlich ihrer Randbereiche und Einzugsgebiete. 

Für Naturschutzgroß- und Gewässerrandstreifenpro-
jekte übernimmt die Bundesregierung bis zu 75 Pro-
zent der anfallenden Kosten. Die Fördermittel wer- 
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den für den Flächenankauf, langfristige Pacht, Aus-
gleichszahlungen, die Pflege- und Entwicklungs-
planung und die Durchführung biotoplenkender 
Maßnahmen eingesetzt. Bislang wurden im Rahmen 
dieses Förderprogramms 20 Projekte abgeschlossen, 
28 Projekte befinden sich in der Durchführung. 

Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben im Naturschutz 

Seit 1987 förderte die Bundesregierung darüber hin

-

aus 49 Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben, die 

einen Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung des 
Naturhaushaltes liefern sollen. Die aktuellen Modell-
vorhaben konzentrieren sich auf die nachhaltige 
Nutzung und Verbesserung des Naturhaushaltes auf 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen, an 
Gewässern (einschließlich Küsten), in Moor- und 
Feuchtgebieten und im besiedelten Bereich. Im Rah-
men des Förderschwerpunktes „Naturschutz und 
Gesellschaft" wird ferner der Aufbau der zentralen 
Bildungs- und Informationszentren an der Nordsee 
unterstützt. 

Förderung von Naturschutzvorhaben durch das Bundesumweltministerium (1994 bis 1998) 

1994 1995 1996 1997 1998 

Naturschutzgroßprojekte von gesamtstaatlich 
repräsentativer Bedeutung 	 37,000 40,000 40,000 41,500 42,000 

Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf 
dem Gebiet des Naturschutzes 	 14,100 14,500 13,900 10,900 13,291 

Untersuchungen zu Fragen des Naturschutzes 11,300 10,200 10,200 9,700 9,700 

Zuschüsse an Vereinigungen auf dem Gebiet 
des Naturschutzes 	 1,636 1,611 1,631 1,657 1,565 

Naturschutzgroßprojekte des Bundes: Im Rahmen der bisherigen Förderung von Naturschutzvorhaben mit 
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung hat die Bundesregierung folgende Projekte finanziell unterstützt: 

Abgeschlossene Projekte 

1 Alte Sorge-Schleife (SH): 
Flußlauf mit Mäanderschleifen und angrenzendem Marsch-Feuchtgrünland 

4 Nigehörn/Scharnhörn (HH): 
Neue Düneninsel an der Außenelbe, große Bedeutung für Seeschwalbe 

6 Haseldorfer Marsch (SH): 
Rastgebiet von Wat- und Wasservögeln im Tidebereich der Elbe 

14 Gartow-Höhbeck (NI): 
Feuchtgebiet im Hochwasserbereich der Elbe mit Altarmen 

16 Ochselmoor (NI): 
Naß- und Feuchtgrünland am Dümmer mit Flachwasserzonen, Röhricht 

17 Neustädter Moor (N): 
Hoch- und Niedermoorkomplex der Diepholzer Moorniederung 

19 Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor (NI): 
Teichgebiet mit Bruchwald, Moorbereichen und Feuchtgründland 

27 Altenburg IV (Borkener See) (HE): 
Großflächiges, nährstoffarmes Stillgewässer 

30 Mündungsgebiet der Ahr (RP): 
Flußmündung eines Rheinnebenflusses mit Kiesinseln und Mäandern im Rheinischen Schiefergebirge 

31 Westliche Vulkaneifel (RP): 
Wassergefüllte und vermoorte Maare 

32 Meerfelder Maar (RP): 
Maarsee mit Verlandungszone 

33 Hohe Rhön/lange Rhön (BY): 
Moore, Feuchtwiesen, Trockenrasen mit außeralpinen Birkhuhnvorkommen 

34 Zinnbach (BY): 
Mittelgebirgsbach mit Flußperlmuschel 

36 Wolferskopf (SL): 
Orchideenreiche Kalkhalbtrockenrasen und Kalkflachmoorbereiche 

39 Mechtersheimer Tongruben (RP): 
Aufgelassene Ton- und Kiesgrube mit Flachwasserzonen im Auebereich des Oberrheins 

42 Badberg/Haselschacher Buck (BW): 
Halbtrockenrasen am Kaiserstuhl mit reicher Tier- und Pflanzenwelt südeuropäischer Herkunft 
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Laufende Projekte 

2 Ostrügensche Boddenlandschaft (MV): 
Vielfältige Kliff-/Nehrungslandschaft der Ostsee mit brackigen Salzröhrichten, Feuchtwiesen, 
Magerrasen und Wäldern 

3 Peenetal/Peene-Haff-Moor (MV): 
Jungmoränenfuß mit natürlichen Flußtalmoorkomplexen bis zum brackigen Mündungsbereich des 
Peenehaffs 

5 Krähenbeer-Küstenheiden (NI): 
Atlantische Krähenbeer-Küstenheide auf Dünen 

7 Schaalsee-Landschaft (SH/MV): 
Lauenburgisch-westmecklenburgische Seen- und Hügellandschaft der kuppigen Jungmoränen 

8 Flumm/Fehntjer Tief (NI): 
Marsch- und Niedermoorlandschaft in Ostfriesland 

9 Hammeniederung (NI): 
Feuchtgründland mit Hochmoorresten 

10 Borgfelder Wümmewiesen (HB): 
Periodisch überflutetes Feuchtgrünland im Süßwasser-Tidebereich der Weser 

11 Fischerhuder Wümmeniederung (NI): 
Feuchtgründland; Lebensraum für gefährdete Wiesenvögel im Süwasser-Tidebereich der Weser 

12 Lüneburger Heide (NI): 
Großflächige Heidelandschaft Mitteleuropas auf Altmoränen 

15 Unteres Odertal (BB): 
Breite Stromauenlandschaft mit Trocken- und Feuchtpolderflächen 

18 Meerbruch/Steinhuder Meer (NI): 
Feuchtgrünland auf Niedermoor im Binnenland; Lebensraum für gefährdete Wiesenvögel 

20 Lutter (NI): 
Flußsystem im Altmoränengebiet mit Flußperlmuschel, Fischotter, Schwarzstorch 

21 Drömling-Teilvorhaben Sachsen-Anhalt (ST): 
Feuchtgrünland und Bruchwälder auf Niedermoor 

22 Nuthe-Nieplitz-Niederung (BB): 
Mosaik von Mooren, Sümpfen, B ruch- und Sumpfwäldern 

23 Altrheinarm Bienen-Praest (NW): 
Altwässer mit Verlandungszonen, Grünland; Rast- und Winterquartier für Gänse und Watvögel 

24 Bislicher Insel (NW): 
Grünland und Altwasser im Bereich des Niederrheins; Inte rnational bedeutendes Rast- und Winterquar- 
tier für Gänse 

25 Hainholz (NI): 
Gipskarstlandschaft mit Buchenwäldern und Trockenrasen 

26 Presseler Heidewald- und Moorgebiet (SN): 
Kiefern-Heidewald mit Niedermooren 

28 Muschelkalkhänge im mittleren Saaletal (TH): 
Orchideenreiche Trocken- und Halbtrockenrasen im Verbund mit Trockenwäldern 

29 Ahr 2000 (NW): 
Quellgebiet eines Fließgewässersystems der Kalkeifel 

35 Ruper (RP): 
Naturnahes Fließgewässer der Mittelgebirge 

37 Ill (SL): 
Fließgewässersystem der Mittelgebirge 

38 Saar-Blies-Gau (SL): 
Reich gegliederte Kulturlandschaft mit hohem Magerrasenanteil 

40 Regentalaue (BY): 
Auenbereich eines stark mäandrierenden Fließgewässerabschnitts 

41 Mündungsgebiet der Isar (BY): 
Überflutungsaue im Münderungsbereich eines Alpenflusses 

43 Wollmatinger Ried (BW): 
Röhrichte und periodisch überflutete Streuwiesen am Bodensee 

44 Wurzacher Ried (BW): 
Größte erhaltene Hochmoorfläche Mitteleuropas 

45 Murnauer Moos (BY): 
Großflächiges Mosaik verschiedener Moortypen des nördlichen Kalkalpenrandes 
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Naturschutzgroßprojekte des Bundes (Stand: Juli 1996) und Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben 
im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege (Stand: März 1996) 
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Biotop-Verbundsystem „Natura 2000" 

Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen ist eine wichtige Grundlage zur Er-
haltung und Entwicklung des gemeinsamen euro-
päischen Naturerbes. Ziel der Richtlinie ist die Er-
haltung bedrohter Lebensräume mit europaweiter 
Bedeutung. Anhang I und II listet europaweit gefähr-
dete Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten 
auf, zu deren Schutz, Pflege und Entwicklung ein 
EU-weites kohärentes ökologisches Netz von Schutz-
gebieten mit dem Namen „NATURA 2000" aufge-
baut werden soll. Die im Rahmen der EG-Vogel-
schutzrichtlinie ausgewiesenen Gebiete sind Teil die-
ses Netzes. Für den Aufbau von NATURA 2000 sind 
drei Phasen vorgesehen: 

• In der ersten Phase (1992-1995) benennen die Mit-
gliedstaaten die zum Aufbau von NATURA 2000 
geeigneten Gebiete. 

• In einer zweiten Phase (1995-1998) wählt die 
Europäische Kommission in Abstimmung mit den 
Mitgliedstaaten die Gebiete für NATURA 2000 
aus. 

• In der dritten Phase (1998-2004) werden die Ge-
biete von den Mitgliedstaaten rechtsverbindlich 
unter Schutz gestellt werden. 

In Deutschland ist das Verfahren der Benennung 
noch nicht ganz abgeschlossen. Bis 13. März 1998 
wurden 297 Gebiete benannt. 

EG-Richtlinie über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten 

Die Richtlinie 97/409/EWG über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten von 1979 schützt ausge-
wählte, wildlebende Vogelarten. Derzeit sind EU-weit 
ca. 1 500 Gebiete. mit einer Fläche von 80 000 qkm 
ausgewiesen. In Deutschland liegen davon über 500 
Gebiete mit einer Fläche von 8 600 qkm. 

Ramsar-Konvention 

Die 1971 in Ramsar (Iran) unterzeichnete Ramsar

-

Konvention regelt den „Schutz von Feuchtgebieten 
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wat-
vögel von internationaler Bedeutung". Mehr als 800 
Feuchtgebiete wurden im Rahmen der Konvention 
bisher weltweit benannt. Diese Gebiete haben zu-
sammen eine Ausdehnung von 500 000 km 2, was in 
etwa der Größe Frankreichs entspricht. In Deutsch-
land sind derzeit 31 Feuchtgebiete ausgewiesen. 
1996 wurde auf der 6. Vertragsstaatenkonferenz der 
Ramsar-Konvention u. a. ein Strategieplan für die 
kommenden 5 Jahre verabschiedet. In Deutschland 
besteht seit 1993 ein nationales Ramsar-Gremium, in 
dem Vertreter des staatlichen Naturschutzes, der Ver-
bände und der Wissenschaft Aufgaben und Probleme 
des Feuchtgebietsschutzes in Deutschland behan-
deln und die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ver-
bessern. Die Vertretung der westeuropäischen Regio-
nen innerhalb der Ramsar-Konvention wird derzeit 
von Deutschland wahrgenommen. 

Wattenmeer 

Das dänisch-deutsch-niederländische Wattenmeer ist 
einer der größten und bedeutensten Feuchtlebens-
räume der Welt. Neben seiner herausragenden Be-
deutung als Fisch-Kinderstube der Nordsee und als 
ein wichtiger Lebensraum des Seehundes spielt das 
Wattenmeer eine zentrale Rolle als bedeutendster 
Rastplatz innerhalb des euro-asiatisch-afrikanischen 
Vogelzuges. 

1996 traten an der Watt-Oberfläche schwarzen Flecken 
auf, die ebenso wie das durch einen Viruserreger ver-
ursachte Robbensterben und Massenvorkommen von 
Grünalgen in den achtziger Jahren als Warnsignale 
für den labilen Zustand des Ökosystems angesehen 
werden. Die Einträge von Schad- und Nährstoffen in 
das Wattenmeer müssen deshalb weiter gesenkt, und 
bestehende Nutzungen des Wattenmeerraumes mit 
den Naturschutzzielen besser in Einklang gebracht 
werden. 

Die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein und Hamburg haben ihre jewei ligen Anteile am 
Wattenmeer als Nationalparke unter Schutz gestellt. 
Die Nationalparke sind auch als Biosphärenreservate 
von der UNESCO anerkannt. Das Bundesverkehrs-
ministerium hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
umweltministerium 1995 zum Schutz der Tierwelt in 
den drei Natioalparken der Nordsee eine Befahrens-
regelung erlassen, die vor allem zum Schutz der See-
hunde und Seevögel einschränkende Vorschriften 
über das Befahren der Bundeswasserstraßen und 
über Geschwindigkeitsbeschränkungen in den sen-
siblen Zonen I enthält. 

Die drei Wattenmeerstaaten Dänemark, Deutschland 
und Niederlande arbeiten seit 1982 auf der Basis 
einer gemeinsamen Erklärung der für Naturschutz 
zuständigen Minister zum Schutz des Wattenmeeres 
zusammen. Wichtigste Ergebnisse der Ministerkon-
ferenz von Leeuwarden 1994 waren die Festlegung 
der trilateralen Schutzgebiete innerhalb des trilate-
ralen Kooperationsgebietes, die Vereinbarung, die 
Arbeiten an einem gemeinsamen Managementplan 
fortzuführen und die Festlegung ökologischer Quali-
tätsiele für die Zusammenarbeit im Kooperations-
gebiet. 

Die Arbeiten am trilateralen Managementplan für 
das Wattenmeer und dem trilateralen Monito ring

-

Programm für das Wattenmeer wurden fortgesetzt. 
Mit letzterem soll es ermöglicht werden, jederzeit 
über den Zustand und die Entwicklung des Watten-
meeres Auskunft geben zu können. Im Oktober 1997 
wurde auf der 8. Trilateralen Regierungskonferenz 
zum Schutz des Wattenmeeres in Stade ein gemein-
samer Wattenmeerplan verabschiedet und die we-
sentlichen Untersuchungsgrößen des Monitoringpro-
gramms festgelegt. 

Ostseeküste 

1993 wurde innerhalb des Umweltausschusses der 
Helsinki-Kommission auf der Grundlage der Konven-
tion zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebie-
tes (HELCOM) eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die 
sich vor allem den Zielen der Arten- und Biotop- 
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schutzes im Ostseeraum widmet. Vielfältige konkrete 
Schritte hierzu sowie zum Küstenschutz wurden seit-
her eingeleitet (-> Kapitel IV.4, Gewässer- und Mee-
resschutz). 

D. Artenschutz 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen 

Im November 1994 fand in Fo rt  Lauderdale/USA die 
9. Vertragsstaatenkonferenz zum Washingtoner Ar-
tenschutzübereinkommen (WA) statt. Die Haltung 
der EU-Mitgliedstaaten wurde unter deutschem Vor-
sitz koordiniert. Es konnte auf dieser Konferenz noch 
erreicht werden, daß die eingebrachten Anträge zur 
Herabstufung des Schutzes des Afrikanischen Ele-
fanten sowie zu bestimmten Tropenhölzern zurück-
gezogen wurden. Es blieb beim absoluten Handels-
verbot. Dagegen wurde mit Unterstützung der EU-
Mitgliedstaaten einer Herabstufung des Nashorns in 
modifizierter Form zugestimmt, wonach nunmehr der 
Export  von lebenden Tieren und von Jagdtrophäen 
erlaubt ist. 

Im Juni 1997 fand in Harare/Simbabwe die 10. Ver-
tragsstaatenkonferenz zum Washingtoner Arten-
schutzabkommen statt. Auch hier zeigte sich, daß 
Änderungen im Schutzstatus kaum noch ohne Zu-
stimmung der hauptbetroffenen Ursprungsstaaten 
durchsetzbar sind. Deutlich wurde diese Tendenz 
insbesondere bei der äußerst kontrovers geführten 
Diskussion um die Anträge einiger afrikanischer 
Staaten auf Herabstufung des Schutzstatuts ihrer 
Elefantenpopulationen. 

Elefanten 

Im Ergebnis wurden die Elefantenpopulationen von  

Botswana, Namibia und Simbabwe nach Anhang II 
WA heruntergestuft (Handelskontrolle durch Geneh-
migungspflicht), allerdings unter der Voraussetzung, 
daß zunächst nur der Handel mit Jagdtrophäen zu 
nicht-kommerziellen Zwecken, für Namibia der 
Export  von Elfenbeinprodukten, Häuten und Leder-
waren zu nicht-kommerziellen Zwecken zulässig 
sein wird. Der Handel mit Rohelfenbein aus alten 
Lagerbeständen wird frühestens Mitte 1999 wieder 
zugelassen werden, wobei zunächst einzig ein Tr ans-
fer nach Japan beabsichtigt ist. 

Stör 

Größter Erfolg und Schwerpunkt der Konferenz war 
die einstimmige Annahme des deutschen Antrags 
auf Unterschutzstellung aller 23 bislang noch nicht 
geschützten Störarten, welche durch unkontrollierten 
Handel mit Kaviar an  den Rand der Ausrottung ge-
bracht worden waren. 

Wale 

Die Anträge Japans und Norwegens auf Herabstu-
fung verschiedener Populationen von Zwerg- und 
Brydewal nach Anhang II wurde abgelehnt, da sonst 
einer Absprache zuwidergehandelt worden wäre, 

wonach diese Arten in Anhang I WA zu belassen 
sind, solange das Walfangmoratorium im Rahmen 
der Internationalen Walfangkonvention (IWC) in 
Kraft ist. 

Der von Deutschland gemeinsam mit der Schweiz 
eingebrachte Resolutionsantrag über bestimmte Er-
leichterungen im grenzüberschreitenden Verkehr 
mit lebenden Exemplaren zum persönlichen Ge-
brauch (z. B. Jagdfalken) wurde von der Konferenz 
angenommen. 

Eine Resolution zur Definition von Zucht, welche für 
den Vollzug des Übereinkommens maßgebend ist, 
wurde unter deutscher Mitarbeit grundlegend über-
arbeitet. Die 11. Vertragsstaatenkonferenz zum WA 
wird Ende 1999 in Indonesien stattfinden. 

Artenschutzverordnung der Europäischen Union 

Zum 1. Juni 1997 ist die neue EG-Artenschutzverord-
nung in Kraft getreten, mit der die bereits seit 1984 in 
der EU bestehenden artenschutzrechtlichen Rege-
lungen über den Handel mit Exemplaren wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten den Erfordernissen des 
Binnenmarktes angepaßt werden. Gleichzeitig ist 
eine neue Durchführungsverordnung in Kraft getre-
ten, die auf der Basis der Artenschutzverordnung 
Vorgaben für die notwendigen Bescheinigungen 
macht und Detailregelungen zur Zucht sowie zur 
Kennzeichnung wildlebender Tierarten enthält. 

Zur Umsetzung der o. a. Regelungen ist die Zustän-
digkeit des Bundesamtes für Naturschutz im Zusam-
menhang mit Ein- und Ausfuhrfällen nach der neuen 
EG-Artenschutzverordnung durch eine Änderung 
des § 21 c des Bundesnaturschutzgesetzes (Gesetz 
vom 27. Mai 1997, BGBl. II, S. 1054) angepaßt wor-
den. Ferner wurden weitere Anpassungen des natio-
nalen Rechts an  die neue EG-Rechtslage mit der Drit-
ten Verordnung zur Änderung der Bundesarten-
schutzverordnung vom 6. Juni 1997 (BGBl. I, S. 1327) 
erlassen. 

IUCN (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources) 

Im Oktober 1996 fand in Montreal/Kanada die Gene-
ralversammlung der IUCN, von da an „World Con-
servation Congress" genannt, sta tt . Ein Ziel war eine 
grundlegende Reform der Statuten. Als neue Kom-
ponenten der IUCN wurden Nationalkomitees, regio-
nale Komitees und regionale Foren aufgenommen. 
Hierdurch soll der Zusammenschluß von Mitgliedern 
auf nationaler und regionaler Ebene ermöglicht wer-
den, um spezifische Probleme effizienter lösen zu 
können. Darüber hinaus wurden über 130 Resolu-
tionsentwürfe diskutiert. Im Herbst 1998 wird Fr ank-
reich eine Veranstaltung zum 50jährigen Bestehen 
der IUCN in Fontainebleau, dem Gründungsort der 
IUCN, ausrichten. 

Rote Liste der gefährdeten Pflanzen Deutschlands 

Die vom Bundesamt für Naturschutz herausgege

-

bene Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen 
in der Bundesrepublik Deutschland ist eine von Zeit 
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zu Zeit aktualisierte Zusammenstellung der in ihrem 
Bestand bedrohten oder schon ausgestorbenen Arten 
mit Angaben über den jeweiligen Grad der Gefähr-
dung. Sie leistet wichtige Dienste für die Bewußt-
seinsbildung in der Bevölkerung, fördert die Erfor-
schung der ökologischen Bedürfnisse der Pflanzen- 
und Tierarten und liefert wichtige Argumentations-
hilfe für Naturschützer. 

Im Juli 1997 fand in Bonn ein Symposium zu den 
„Ursachen des Rückgangs von Wildpflanzen und 
Möglichkeiten zur Erhaltung der Artenvielfalt" statt, 
das vom Bundesamt für Naturschutz im Auftrag des 
Bundesumweltministeriums veranstaltet wurde. Re-
ferenten, die sowohl die wissenschaftliche als auch 
die Nutzerseite und den Bereich praktischer Natur-
schutz repräsentierten, erörterten die Ursachen der 
Gefährdung von Pflanzenarten in Deutschland. 
Gleichzeitig wurden Möglichkeiten zur Bestandssi-
cherung aufgezeigt. 

Anhand der Roten Liste gefährdeter Pflanzen 
Deutschlands wurde mit diesem Symposium erstmals 
Gelegenheit gegeben, den Fachdialog zwischen den 
Gesellschaftskreisen zu eröffnen, die einerseits die 
Nutzung der Natur anstreben und andererseits 
Schutzinteressen verfolgen. 

Tellereisenverordnung 

Die EG-Tellereisenverordnung verbietet seit 1991 die 
Verwendung von Tellereisen in der Europäischen 
Union. Seit dem 1. Januar 1995 ist auch ein Verbot 
für die Einfuhr von Pelzen bestimmter Tierarten in 
die Gemeinschaft aus Ländern, in denen Tellereisen 
verwendet werden, vorgesehen. 

Nach zweimaliger Verschiebung der Umsetzung des 
Importverbotes hätte es zum 1. Januar 1997 in Kraft 
treten müssen. Zu diesem Zeitpunkt waren die durch 
die Europäische Kommission geführten Verhandlun-
gen über ein Rahmenübereinkommen, welches die 
international vereinbarten humanen Fangnormen 
festlegen soll, zwischen den hauptbetroffenen Par-
teien Kanada, der Russischen Föderation, den USA 
und der Europäischen Union aber noch nicht abge-
schlossen. Auf Betreiben der EU angestrengte Nach-
verhandlungen führten im Mai 1997 zu einem Rah-
menübereinkommen der Kommission mit Kanada 
und der Russischen Föderation (Verabschiedung 
durch den Rat am 22. Juli 1997). 

Ein vergleichbares Abkommen wie mit Kanada und 
der Russischen Föderation wurde mit den USA ge-
schlossen (Verabschiedung durch den Ministerrat am 
11. Dezember 1997). Gleichzeitig wurde die Verord-
nung zur sogenannten „Freistellungsliste" gebilligt, 
d. h. die Liste der Staaten, die zukünftig von dem in 
der Tellereisenverordnung festgelegten Einfuhrver-
bot für Pelze in die Europäische Union ausgenommen 
sind. Auch die USA wurden rückwirkend in diese 
Liste aufgenommen. Damit konnte das Inkrafttreten 
von Einfuhrverboten nach der Tellereisenverordnung 
von 1991 für alle drei Hauptursprungsländer von Fel-
len und Pelzen verhindert werden. 

Regionalabkommen Kleinwale 

Vom 17.-19. November 1997 fand in Bonn die Zweite 
Vertragsstaatenkonferenz des Abkommens zur Er-
haltung der Kleinwale in der Nord- und Ostsee auf 
Einladung der Bundesregierung statt. Die Konferenz 
verabschiedete ein Arbeitsprogramm für die kom-
menden drei Jahre (1997-2000). Ein Schwerpunkt 
der zukünftigen Arbeiten soll die Reduzierung von 
Kleinwalbeifängen in der Fischerei sein. Weiterhin 
sind die Vertragsparteien aufgefordert, Maßnahmen 
zur Ausweisung von Schutzgebieten zu ergreifen. 
Entsprechend der Empfehlung der 4. Vertragsstaa-
tenkonferenz der Bonner Konvention hinsichtlich 
einer Integration aller europäischen Regionalsekreta-
riate beim Sekretariat der Bonner Konvention konnte 
ab Januar 1998 Bonn als Sitz des Abkommenssekre-
tariats bestimmt werden. 

Bonner Konvention zur Erhaltung der wandernden 
wildlebenden Tierarten 

1997 fand in Genf die 5. Vertragsstaatenkonferenz 
statt. An dieser nahmen neben den bisherigen 49 Ver-
tragsparteien 36 Nichtvertragsparteien als Beobach-
ter teil. Wichtige Anhangsänderungen betrafen die 
Aufnahme von Albatross- und Kleinwalarten in An-
hang II des Übereinkommens. 

Ein wieterer Schwerpunkt der Konferenz war die 
Ausarbeitung eines Strategiepapiers zur zukünftigen 
Entwicklung der Konvention. Mit einer organisato-
risch straffen Aufgabenverteilung sowie durch ver-
stärkte Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän-
dern soll die Durchführung des Übereinkommens 
verbessert werden. 

Ferner wurde beschlossen, u. a. die Einladung an die 
Vertragsparteien des Kleinwalabkommens zu wie-
derholen, den Sitz des Sekretariats nach Bonn zum 
Sitz des Sekretariats der Bonner Konvention und des 
Fledermausabkommens zu verlagern. 

Fledermäuse 

Zum Regionalabkommen zur Erhaltung der Fleder-
mäuse in Europa fand im Juli 1995 in Bristol (UK) die 
1. Vertragstaatenkonferenz statt. Es wurde ein Maß-
nahmenkatalog zum Schutz von verschiedenen Fle-
dermausarten verabschiedet. Da die Fledermausfor-
schung international noch in den Anfängen steckt, 
sollen zunächst geeignete Beobachtungs- und Über-
wachungsmethoden erarbeitet werden, mit denen 
die Populationsbestände der Arten erfaßt werden. 
Entsprechend der Empfehlung der 4. Vertragstaaten-
konferenz der Bonner Konvention hinsichtlich einer 
engeren Zusammenarbeit konnte ab Januar 1996 
Bonn als Sitz des Abkommenssekretariats bestimmt 
werden. 

Berner Konvention zur Erhaltung 
der wildlebenden europäischen Tier und 
Pflanzenarten und ihrer natürlichen Lebensräume 

Im Rahmen der 17. Sitzung des Ständigen Ausschus

-

ses der Berner Konvention wurden 1997 auf Antrag 
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Bulgariens einige gefährdete Pflanzenarten Osteuro-
pas in den Anhang I der Konvention aufgenommen. 
Auf Vorschlag Frankreichs bzw. Monacos wurden 
weitere Vogel- bzw. Fischarten des Mittelmeerraums 
in die Anhänge II und III des Abkommens aufgenom-
men. Weiterhin bekräftigte die Berner Konvention 
nochmals, im Rahmen des Aktionsplans 11 der p an

-europäischen Strategie über biologische und land-
schaftliche Vielfalt die führende Rolle für bedrohte 
Arten innerhalb Europas zu übernehmen. 

E. Biotechnologie 

Die Biotechnologie wird insbesondere nach der 
rasanten Weiterentwicklungen der Molekularbiolo-
gie und der Gentechnik als eine der wichtigsten 
Schlüsseltechnologien des nächsten Jahrhunderts 
angesehen. Die Agenda 21 widmet dieser Technolo-
gie ein eigenes Kapitel, in dem Rahmenbedingungen 
für die Anwendung biotechnischer Verfahren formu-
liert werden. Deutschland nimmt bei den Entwick-
lungen im Bereich der Umweltbiotechnologie eine 
führende Rolle ein. Die Umweltbiotechnologie hat 
ihre Einsatzgebiete in den Produktionsprozessen 
nachgeschalteten Anlagen, zum Beispiel zum Abbau 
von Rest- und Schadstoffen im Abwasser, in Abluft/ 
Abgas, in festen Abfällen und in Böden, zur Rückge-
winnung von Rohstoffen aber auch im Bereich der 
Umweltanalytik. Interessante Fortschritte sind bei-
spielsweise die Selektion und Entwicklung spezifi-
scher Mikroorganismen-Stämme, die bislang als per-
sistent angesehene Schadstoffe abbauen können, 
oder die Optimierung der Abwassereinigung durch 
die Kombination von biologischer Abwasserbehand-
lung und Membrantechnik. 

Biotechnologie wird in der Landwirtschaft, in der 
Pharmazie, in der Lebensmittelproduktion und im 
Umweltschutz eingesetzt. In der pharmazeutischen 
und der Lebensmittelindustrie sind biotechnische 
Verfahren bereits etabliert. Die Biotechnologie er-
möglicht die Herstellung von Rohstoffen und Produk-
ten unter Berücksichtigung eines produktions- und 
produktintegrierten Umweltschutzes. Biotechnische 
Verfahren weisen häufig gegenüber chemisch-tech-
nischen Verfahren bedeutende Einsparungspoten-
tiale bezüglich des Stoff- und Energieeinsatzes sowie 
geringere prozeßtechnische Risiken auf, ggf. anfal-
lende Zwischenprodukte und die Endprodukte kön-
nen umweltverträglich entsorgt werden. Derzeit wer-
den vom Bundesumweltministerium zwei Studien zu 
den Themen „Einsatz gentechnisch veränderter Or-
ganismen zur Reduzierung von Umweltbelastungen" 
und „Stand der Möglichkeiten von prozeßintegrier-
ten biotechnischen Präventivtechniken zur Vermei-
dung und Verringerung von Umweltbelastungen" 
gefördert. Zu den Anwendungen der neuen Biotech-
nologien in der Landwirtschaft siehe Kapitel IV.3, 
Landwirtschaft. 

Symposium „Nachhaltige Nutzung der Biotechnologie" 

Im Dezember 1996 wurde in Bonn ein Fachsympo-
sium unter der Leitung des Bundesumweltministe-
riums zum Thema „Nachhaltige Nutzung der Biotech-

nologie" durchgeführt, in der die Anwendung der 
Biotechnologie in den Schwerpunktbereichen indu-
strielle umweltverträgliche Produktion, Altlasten-/ 
Bodensanierung sowie landwirtschaftliche Biotech-
nologie vor einem breiten Fachpublikum und der 
Öffentlichkeit diskutiert wurde. Als Fazit läßt sich 
festhalten, daß die Biotechnologie schon heute zur 
Verringerung von Belastungen des Naturhaushalts 
und damit zum Schutz der menschlichen Umwelt 
beiträgt. Der Tagungsband zu der Veranstaltung 
wurde im Juni 1997 vom Bundesumweltministerium 
veröffentlicht. 

Rat für Forschung, Technologie und Innovation 
beim Bundeskanzler (Technologierat) 

Auch der vom Bundeskanzler eingerichtete Rat für 
Forschung, Technologie und Innovation (Technolo-
gierat) hat sich mit dem Thema „Biotechnologie, 
Gentechnik und wirtschaftliche Innovation-Chancen 
nutzen und verantwortlich gestalten" beschäftigt. In 
seinem Bericht, der Anfang 1997 veröffentlicht wur-
de, hat der Technologierat herausgearbeitet, welcher 
aktuelle Änderungsbedarf bei den gesellschaftlichen 
und rechtlichen Grundlagen besteht und wie die 
Chancen der Biotechnologie in Deutschland besser 
genutzt werden können. Die formulierten Empfeh-
lungen haben eine Stärkung des Biotechnologie

-

Standortes Deutschl and zum Ziel. Die Bundesregie-
rung hat am 20. Januar 1998 zu den 84 Empfehlun-
gen Stellung genommen und über den Stand der 
Umsetzung berichtet. 

Anknüpfend an die Empfehlungen des Technolo-
gierates wird in Gesprächen des Bundeskanzlers mit 
den Länderregierungschefs ebenfa lls die Förderung 
der neuen Biotechnologie in Deutschl and themati-
siert. Ziel dieser Gespräche ist es, eine politische 
Übereinkunft von Bund und Ländern im Bereich der 
Biotechnologie zu verabschieden, die u. a. weiteren 
notwendigen Deregulierungs- und Entbürokratisie-
rungsbestrebungen Rechnung trägt. 

Anhörung zum Thema 
„Gentechnik im Dienste des Umweltschutzes" 

Auch die Umweltminister der Länder/des Bundes 
sehen die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse 
und Bewertung von Anwendungsgebieten der Bio-
technologie, im speziellen der neuen Biotechnologie, 
für den Umweltschutz. Am 6./7. November 1997 wur-
de gemäß Beschluß der 47. Umweltministerkonferenz 
im Dezember 1996 eine öffentliche Anhörung zum 
Thema „Gentechnik im Dienste des Umweltschutzes" 
durchgeführt. Im einzelnen wurden dabei Experten 
zu den Themenbereichen „Landwirtschaft", „Schad-
stoffabbau durch biotechnische Verfahren", „Um-
weltanalytik" und „Produktionsintegrierte biotechni-
sche Verfahren" angehört, deren Aufgabe es war, 
Anwendungsfelder und zukünftige Potentiale der 
neuen Biotechnologie für den Umweltschutz darzu-
stellen. 
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Gentechnik-Notfallverordnung 

Zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Anwen-
dung genetisch veränderter Mikroorganismen in ge-
schlossenen Systemen (90/219/EWG) wurde eine 
Verordnung über die Erstellung von außerbetrieb-
lichen Notfallplänen und über Informations-, Melde- 
und Unterrichtungspflichten (Gentechnik-Notfallver-
ordnung) erstellt, die am 2. Dezember 1997 von der 
Bundesregierung beschlossen und noch 1997 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Die Notfall-
verordnung regelt im einzelnen die Voraussetzungen 
für die Erstellung außerbetrieblicher Notfallpläne 
durch die zuständige Behörde und damit verbundene 
Informationspflichten gegenüber anderen möglicher-
weise ebenfalls in ihrer Zuständigkeit betroffenen 
Behörden sowie der Öffentlichkeit. Darüber hinaus 
werden für den Fall eines eingetretenen Unfa lls 
Melde- und Unterrichtungspflichten des Betreibers, 
der zuständigen Behörde und des Robert-Koch-Insti-
tuts festgelegt und die zuständige Behörde zur 
Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen ver-
pflichtet. 

F. Schutz und nachhaltige Nutzung 

Ein wirksamer Schutz der in Deutschland vorkom-
menden Tier- und Pflanzenarten erfordert naturver-
trägliche Formen der Landbewirtschaftung sowie 
eine Berücksichtigung von Naturschutzbelangen 
u. a. bei der Planung von Städtebau- und Verkehrs-
vorhaben. Die Eingriffsregelung des Bundesnatur-
schutzgesetzes sieht Ausgleichsmaßnahmen im Falle 
von Eingriffen in Natur und L andschaft vor (1). Mit 
der am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Novelle 
zum Baugesetzbuch wurde die Eingriffsregelung für 
den Bereich des Städtebaurechts in das Baugesetz-
buch integriert . Mit der Verankerung des Begriffs 
der „guten fachlichen Praxis" in der Landwirt-
schaft (2) sowie durch Prämien im Rahmen von 
Agrarumweltprogrammen wird der Ausgleich zwi-
schen Schutz und nachhaltiger Nutzung weiter ver-
bessert. 

Eingriffe in Natur und Landschaft/ 
Landschaftsplanung (1) 

Vorsorgendes Planungsinstrument zur Verwirkli-
chung, Sicherung und Entwicklung der Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, wie sie in den §§ 1 und 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes beschrieben sind, ist die Landschafts-
planung. Danach sind Natur und Landschaft in ihren 
Bestandteilen Boden, Wasser, Luft und Klima, Pflan-
zen- und Tierwelt wie auch in ihrem komplexen Wir-
kungsgefüge so zu schützen, zu pflegen und zu ent-
wickeln, daß die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts und die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter als 
Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig gesi-
chert bleiben. 

Die Landschaftsplanung ist entsprechend der räum-
lichen Planung in der Bundesrepublik Deutschland, 
der sie als Fachplanung des Naturschutzes zuarbeitet 
und auf die sie Einfluß nehmen will, in drei Ebenen 

(in einigen Bundesländern in zwei Ebenen) durchzu-
führen: 

• als Landschaftsprogramm auf der Ebene der 
Raumordnungspläne für das Landesgebiet, 

• als Landschaftsrahmenplan auf der Ebene des 
Regionalplans und 

• als Landschaftsplan auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplans. 

Die Ergebnisse der Landschaftsplanung sind unter 
Abwägung in die jeweiligen Stufen der räumlichen 
Planung zu integrieren. Die Raumordnungspläne 
können auch die Funktion von Landschaftsprogram-
men und Landschaftsrahmenplänen übernehmen. 
Da die Durchführung der Landschaftsplanung nach 
landesrechtlichen Regelungen erfolgt, haben sich 
unterschiedliche Verfahren und Integrationsmodelle 
entwickelt, auf die der Bund letztlich keinen Einfluß 
hat. 

Das Interesse des Bundes ist daher vornehmlich auf 
die wissenschaftliche Untermauerung der Anforde-
rungen gerichtet, die an  Inhalt und Methodik der 
Landschaftsplanung zu stellen sind, zumal an  der 
Leistungsfähigkeit der Landschaftsplanung immer 
wieder Kritik geübt wird. So hat das Bundesumwelt-
ministerium in den letzten Jahren mehrere For-
schungsvorhaben vergeben, dessen Ergebnisse dem-
nächst veröffentlicht werden sollen. Ferner wurde 
zur Unterrichtung der interessie rten Öffentlichkeit 
und insbesondere der Kommunalverwaltungen und 
-politiker - inzwischen in dritter Auflage - die Bro-
schüre Inhalte und Verfahrensweisen der Land-
schaftsplanung herausgegeben und zusammen mit 
der Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung (LANA) die Min-
destinhalte für die örtliche und die überörtliche 
Landschaftsplanung erarbeitet. Diese Aktivitäten sol-
len dazu beitragen, die Notwendigkeit, den Stellen-
wert, die Wirksamkeit und die Akzeptanz der L and-
schaftsplanung zu verbessern. 

Eine wichtige Aufgabe der Landschaftsplanung ist 
es, Leitbilder und Entwicklungskonzeptionen für 
Natur und Landschaft im betreffenden Planungsraum 
zu definieren, die auch als Grundlage und Maßstab 
für die Bewältigung von Eingriffen durch andere 
Fachplanungen und Maßnahmen dienen können. 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach 
den §§ 8 ff. Bundesnaturschutzgesetz ist ein weiteres 
Instrument des Naturschutzes, das unter Anwendung 
des Verursacherprinzips dazu dient, Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 
durch Projekte anderer Fachplanungsträger oder von 
Privatpersonen zu vermeiden oder, wenn diesen Ein-
griffen Vorrang vor den Belangen von Naturschutz 
und Landschaftspflege zukommt, die Beeinträchti-
gungen auszugleichen. Für nicht ausgleichbare Ein-
griffe sind in der Regel nach landesrechtlichen Vor-
schriften Ersatzmaßnahmen durchzuführen oder 
Ausgleichszahlungen zu leisten. 

Im Rahmen der Planung von Bundesfernstraßen wer-
den die Belange des Naturschutzes und der L and-
schaftspflege auf den verschiedenen Planungsebe-
nen eingebracht. Der Bundesverkehrswegeplan und 
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die Linienbestimmung durch das Bundesministerium 
für Verkehr berücksichtigen diese Aspekte ebenso 
wie das von den Bundesländern durchgeführte Raum-
ordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfah-
ren. Vermeidung von Eingriffen gemäß § 8 Bundes-
Naturschutzgesetz bedeutet nicht Verzicht auf das 
Projekt als solches, sondern Suche nach Alternativen, 
um die Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft so gering wie möglich zu halten. Unvermeid-
bare Eingriffe werden ausgeglichen. Insbesondere 
die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit erforderten 
ein hohes Maß an Arbeitseinsatz und Kooperation 
mit dem Bundesverkehrsministerium, damit die de-
solaten Verkehrsverhältnisse in den neuen Ländern 
bald überwunden werden können. 

Naturschutz in Land- und Forstwirtschaft (2) 

80 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutsch-
land werden  land-  oder forstwirtschaftlich genutzt. 
Die Land- und Forstwirtschaft hat deshalb den un-
mittelbar größten Einfluß auf Natur und Landschaft. 
Zum Schutz des Naturhaushalts ist daher eine enge 
Kooperation mit der Landwirtschaft unerläßlich. Es 
ist erforderlich die Bewirtschaftungsformen so zu 
gestalten, daß stoffliche Belastungen verringert wer-
den. 

Wichtige Bausteine einer naturverträglichen L and-
wirtschaft sind die Festlegung der guten fachlichen 
Praxis für die Anwendung von Düngemitteln im Rah-
men der Düngeverordnung sowie die Agrarumwelt-
programme, die auf der Grundlage der EG-Verord-
nung (EWG) 2078/92 über umweltgerechte L and-
wirtschaft mit EU-, Bundes- und Landesmitteln geför-
dert werden. Durch diese Agrarumweltprogramme 
wird auch der ökologische Landbau gefördert, der 
in Deutschland inzwischen auf ca. 1,8 Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche bet rieben wird und der 
wegen seiner geringen stofflichen Belastungen den 
Zielen des Natur- und Umweltschutzes in besonde-
rer Weise entgegen kommt. Die Agrarumweltpro-
gramme sind im übrigen wesentliche Basis für die 
Honorierung besonderer ökologischer Leistungen 
der Landwirtschaft im Bereich der Erhaltung zahl-
reicher besonderer Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen (Vertragsnaturschutz) sowie der traditionellen 
Kulturlandschaften. Zu den Einzelheiten wird auf 
das (-> Kapitel IV.3, Landwirtschaft) verwiesen. Zu 
den Entwicklungen im Bereich der Forstwirtschaft 
vergleiche Kapitel IV.4. 

Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (3) 

Ein Schwerpunkt der naturschutzpolitischen Aktivi-
täten in der 13. Legislaturpe riode lag in den Bemü-
hungen um eine Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Mit dem „Zweiten Gesetz zur Än-
derung des Bundesnaturschutzgesetzes", das am 
26./27. März 1998 von Bundestag und Bundesrat ge-
mäß einer Beschlußempfehlung des Vermittlungsaus-
schusses beschlossen wurde, werden Regelungen 
zur Umsetzung der EG-Richtlinie zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie = FFH-Richtlinie) und zur Durch-

führung der seit dem 1. Juni 1997 in Kraft ge tretenen 
EG-Artenschutzverordnung geschaffen. 

Durch die FFH-Richtlinie werden die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, ein kohärentes (zusammenhängendes) 
Netz von Schutzgebieten mit der Bezeichnung 
„Natura 2000" und darauf bezogene Schutzmaßnah-
men zu erlassen. Mit der Novelle zum Bundesnatur-
schutzgesetz werden die notwendigen Grundlagen 
zur Auswahl und Meldung von FFH-Gebieten sowie 
zur Zulassung von Plänen und Projekten mit Auswir-
kungen auf solche Gebiete geschaffen. Weiterhin 
werden die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes an  die Vorgaben der 
FFH-Richtlinie angepaßt und um wichtige Regelun-
gen zur Durchführung der EG-Artenschutzverord-
nung ergänzt. Mit der Novelle wird der deutsche Bei-
trag zur Errichtung des Europäischen Verbundnetzes 
geschaffen. Dies gibt dem Naturschutz in Deutsch-
land eine gesicherte Basis und neue Impulse. 

Mit dem ursprünglichen, am 5. Juni 1997 vom Bun-
destag gefaßten Gesetzesbeschluß, der weitgehend 
dem Entwurf der Bundesregierung entsprach, war 
- über die Umsetzung des EG-Rechts hinaus - eine 
umfassende Neuregelung des Bundesnaturschutzge-
setzes angestrebt worden. U. a. war eine Entschädi-
gungsregelung zugunsten der Land- und Forstwirt-
schaft für Nutzungseinschränkungen aus Natur-
schutzgründen vorgesehen. Der Bundesrat hat einer 
solchen umfassenden Neuregelung jedoch die Zu-
stimmung verweigert. Um den Anspruch der L and- 
und Forstwirte auf einen Ausgleich wirtschaftlicher 
Nachteile infolge naturschutzbedingter Nutzungsbe-
schränkungen im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Zuständigkeiten von Bund und Ländern schließlich 
doch noch gesetzlich zu verankern, wurde von den 
Koalitionsfraktionen der Entwurf eines „Dritten Ge-
setzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgeset-
zes" in die Beratungen eingebracht. Das Gesetz wur-
de am 24. April 1998 vom Deutschen Bundestag be-
schlossen. Eine Zustimmung des Bundesrats ist nach 
Feststellung des Bundestages und auch nach Auffas-
sung der Bundesregierung nicht erforderlich. Das 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

Die Novelle enthält über die Verankerung der Aus-
gleichsansprüche hinaus weitere Vorschriften, mit 
denen das Verhältnis von Land- und Forstwirtschaft 
zum Naturschutz neu geregelt wird. So wird das 
Instrument des Vertragsnaturschutzes dadurch ge-
stärkt, daß den Behörden auferlegt wird zu prüfen, 
ob notwendige Naturschutzmaßnahmen ohne Ge-
fährdung des Schutzzwecks auch im Wege vertrag-
licher Vereinbarungen mit den Be troffenen durchge-
führt werden können. Die bisherige gesetzliche Ver-
mutung, daß die ordnungsgemäße Land- und Forst-
wirtschaft den Zielen des Naturschutzes dient, ent-
fällt. Es soll jedoch auch künftig bei Naturschutzmaß-
nahmen die besondere Bedeutung der Land- und 
Forstwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Er-
holungslandschaft berücksichtigt werden. Im Rah-
men der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
wird klargestellt, daß die l and- und forstwirtschaft-
liche Bodennutzung, sofern sie den Regeln der guten 
fachlichen Praxis entspricht, zu den Zielen des Natur-
schutzes in der Regel nicht im Gegensatz steht. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10735 

Mit dem Gesetz wird außerdem als neue großflächige 
Schutzkategorie das Biosphärenreservat eingeführt. 
Hiermit können Kulturlandschaften geschützt wer-
den, die durch hergebrachte vielfältige Nutzung ge-
prägt sind und in denen darüber hinaus naturscho-
nende Wirtschaftsweisen beispielhaft entwickelt 
werden. Mit der neuen Schutzkategorie werden 
Rechtstraditionen der neuen Länder aufgegriffen, die 
überwiegend - in Anlehnung an eine entsprechende 
Regelung im Naturschutzrecht der ehemaligen DDR 
- eine solche Kategorie in ihre Landesnaturschutzge-
setze aufgenommen haben. Bislang gibt es in 
Deutschland 13 von der UNESCO im Rahmen des 
Programms „Man and Biosphere" (MAB) anerkannte 
Biosphärenreservate. Sie sind Teil eines weltumspan-
nenden Netzwerks. 

G. Naturschutz als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe 

Initiative „Schritte zu einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung" 

Die Interessen aller Nutzer biologischer Vielfalt müs-
sen mit der Notwendigkeit ihrer Erhaltung und den 
Anforderungen der Nachhaltigkeit miteinander in 
Einklang gebracht werden. Daher kommt der Förde- 
rung eines konstruktiven Dialogs unter den für den 
Schutz und für die Nutzung von Naturgütern rele-
vanten Akteuren hohe Bedeutung zu. 

Bundesumweltministerin Merkel hat 1996 im Rah-
men ihrer Initiative „Schritte zu einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung: Umweltziele und 
Handlungsschwerpunkte in Deutschland" die Grund-
lagen für einen solchen Dialog gelegt. Zwischen Juni 
1996 und Juni 1997 haben 6 Arbeitskreise unter Be-
teiligung von insgesamt rund 130 staatlichen und 
nichtstaatlichen Institutionen und Verbänden ein 
gemeinsames Diskussionspapier erarbeitet. Der Ar-
beitskreis „Schutz des Naturhaushalts" befaßte sich 
in diesem Zusammenhang mit Konzepten zur Erhal-
tung und nachhaltigen Nutzung biologischer Vielfalt. 

Beirat Naturschutz und Landschaftspflege 

Begleitend zur Arbeit der Arbeitskreise wurden 1996 
zwei Expertentagungen zur Akzeptanzproblematik 
des Naturschutzes veranstaltet, in denen die vom 
Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege in sei-
nem Gutachten „Zur Akzeptanz und Durchsetzbar-
keit des Naturschutzes " gemachten Vorschläge dis-
kutiert wurden. 

Zweites Europäisches Naturschutzjahr 

Der Europarat hat 1995 unter dem Motto „Natur-
schutz außerhalb von Schutzgebieten" zum Natur-
schutzjahr erklärt. Zur Durchführung der Kampagne, 
deren Schirmherrschaft der Bundespräsident über-
nahm, berief das Bundesumweltministerium ein 
Deutsches Nationalkomitee, in dem wichtige gesell-
schaftliche Gruppen vertreten waren. An der Kam-
pagne haben sich Bürger in über 500 Organisationen 
mit eigenen Projekten beteiligt. In das Programm 
einbezogen waren u. a. innerstädtische Verkehrs- 

räume, Alleen und Wanderwege, Öffentliche Parks, 
private Gärten, Freizeit- und Sportflächen, Sanie-
rungs- und Rekultivierungsflächen sowie Truppen-
übungsplätze. 

Naturschutzwettbewerb „Naturschutz 21: 
Natur braucht Zukunft - Zukunft braucht Natur" 

Im Juli 1997 wurde in Berlin der erste gemeinsame 
Naturschutzwettbewerb des Bundes und der Länder 
eröffnet. Unter dem Motto: „Naturschutz 21: Natur 
braucht Zukunft - Zukunft braucht Natur" werden 
vorbildliche Projekte für einen modernen Natur-
schutz in Deutschland gesucht, die auf einer Ab-
schlußveranstaltung im Frühjahr 1998 ausgezeichnet 
werden. 

Der Wettbewerb, der sich vor allem dem Naturschutz 
und naturverträglichen Nutzungen außerhalb von 
Schutzgebieten widmet, steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten. Er wird vom Bundes-
umweltministerium mit fachlicher Unterstützung 
durch das Bundesamt für Naturschutz und in Zusam-
menarbeit mit den Ländern durchgeführt. Zahlreiche 
Verbände und gesellschaftliche Gruppen aus Wi rt

-schaft, Gewerkschaften, Kommunen, der Land- und 
Forstwirtschaft, des Gartenbaus sowie aus Spo rt  und 
Tourismus, unterstützen den We ttbewerb. 

Die Idee zu diesem ersten bundesweiten Natur-
schutzwettbewerb ging vom 2. Europäischen Natur-
schutzjahr 1995 aus, in dessen Mittelpunkt ebenfa lls 
der Naturschutz außerhalb von Schutzgebieten 
stand. Der Wettbewerb will  Maßnahmen und beson-
dern Leistungen aufzeigen und publik machen, die 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, aber 
auch die nachhaltige und naturverträgliche Nutzung 
von Naturressourcen vorbildlich darstellen und bei-
spielgebend voranbringen. Schwerpunktthemen des 
Wettbewerbes sind: 

• Maßnahmen zum Schutz von Natur und biologi-
scher Vielfalt außerhalb von Schutzgebieten, 

• naturverträgliche Nutzungen unter Beachtung der 
dauerhaften Regenerationsfähigkeit der natürli-
chen Ressourcen, 

• erfolgreiche Kooperationen z. B. zwischen Nutzern 
und Schützern 

• Natur- und Umweltbildung, 

• Projekte von Jugendlichen. 

Der Wettbewerb wi ll  damit auch dazu beitragen, die 
Akzeptanz für den Naturschutz in der Bevölkerung 
zu erhöhen und die oftmals vermeintlichen Gegen-
sätze zwischen Schutz und Nutzung zu überwinden. 
Die Teilnehmer bewerben sich bei einer „Geschäfts-
stelle Naturschutzwettbewerb", die beim Deutschen 
Naturschutzring (DNR) in Bonn eingerichtet wurde. 
Dort  werden die eingereichten Beiträge geprüft und 
den jeweiligen Bundesländern übermittelt. Die an

-schließend von den Ländern bestätigten Bewerber 
nehmen am Endausscheid auf Bundesebene teil. Die 
Bewertung auf Bundesebene erfolgt durch eine 
zwölfköpfige, aus unabhängigen Sachverständigen 
bestehende Jury. Die ausgezeichneten Beiträge wer-
den in einer Dokumentation veröffentlicht. 
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H. Schutz der Alpen 

Die Alpen stellen einen der größten zusammenhän-
genden Naturräume Europas dar, der durch einzig-
artige Schönheit, ökologische Vielfalt und hochemp-
findliche Ökosysteme geprägt und zugleich Lebens- 
und Wirtschaftsraum der ansässigen Bevölkerung 
mit traditionsreicher Kultur ist. Insbesondere die Zu-
nahme und Konzentration des Verkehrs, die Ent-
wicklung touristischer Aktivitäten und eine fo rt

-schreitende Besiedlung haben in den letzten Jahr-
zehnten in weiten Gebieten der Alpenregion zu 
erheblichen Verlusten an Landschaftsbestandteilen, 
Biotopen und Arten sowie zu einer Belastung des von 
den Nutzungen betroffenen ökologischen Umfelds 
geführt. 

Die am 7. November 1991 von den Umweltministern 
der Alpenländer gezeichnete Alpenkonvention legt 
erstmals eine umfassende, ökologisch bestimmte 
fachübergreifende Entwicklungsstrategie für einen 
geographischen Großraum fest. Deutschland hat am 
5. Dezember 1994 nach Österreich und Liechtenstein 
als dritter Staat die Ratifikationsurkunde zur Alpen-
konvention hinterlegt und damit deren Inkrafttreten 
am 6. März 1995 bewirkt. Die Republik Slowenien, 
die den Vorsitz in der Alpenkonvention übernommen 
hat, hat im Mai 1995 und Frankreich im Januar 1996 
ratifiziert. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung die-
ser Konvention werden in Protokollen vereinbart. Die 
Protokolle Raumplanung und nachhaltige Entwick-
lung, Naturschutz und Landschaftspflege, Bergland-
wirtschaft sowie Bergwald und Tourismus sind auf 
den Alpenkonferenzen am 20. Dezember 1994 in 
Chambéry/Frankreich bzw. am 27. Februar 1996 in 
Brdo/Slowenien angenommen worden. Die Proto-
kolle Bodenschutz, Verkehr und Energie befinden 
sich noch in Verhandlung. Die Ausarbeitung der Pro-
tokolle Bevölkerung und Kultur, Luftreinhaltung, 
Wasserhaushalt sowie Abfallwirtschaft steht noch 
aus. Begonnen wurde mit dem Aufbau eines Alpen-
beobachtungs- und Alpeninformationssystems, das 
die Grundlage für die Ausarbeitung eines Alpenzu-
standsberichts bildet. 

J. Schutz der Polargebiete 

Arktis 

Die Arktis war lange Zeit eine Region, die nicht 
durch zwischenstaatliche Verträgen in die internatio-
nale Umweltzusammenarbeit einbezogen war. Mit 
dem sogenannten Rovaniemiprozeß 1989 aber trafen 
sich die Umweltminister der Arktikanrainerstaaten 
sowie Interessensgruppen der einheimischen Bevöl-
kerungen um gemeinsam eine Umweltschutzstrate-
gie zu entwickeln. Mehrere Monitoringgruppen wur-
den eingesetzt um eine Bestandsaufnahme der Um-
weltsituation der Arktik herbeizuführen. 

Seit September 1994 fanden sich die Arktisanrainer-
staaten zu einem gemeinsamen Gremium, dem 
Arctic Council zusammen. Ziel dieses Councils ist 
der Schutz und die Entwicklung der Polarregion. Es 
sollen in Zukunft die Umweltschutz-Initiativen, For-
schungs- und Verkehrsprojekte, Ureinwohnerpro-

gramme und die ökonomischen Programme aufein-
ander abgestimmt und miteinander harmonisiert 
werden. Vor dem Hintergrund, daß die Nordpolar-
region zur heutigen Zeit eine höhere Schadstoffkon-
zentration, besonders im Bereich der langlebigen 
chlorierten Kohlenwasserstoffe (PCB und DDT) auf-
weist als vergleichsweise die Industrieländer, sind 
hier aktive Umweltschutzmaßnahmen von besonde-
rer Bedeutung. Seit Beginn dieser Ini tiative war 
Deutschland als Beobachterstaat an diesem Prozeß 
beteiligt. 

Antarktis 

Die Antarktis gehört zu den sensibelsten Ökosyste-
men der Erde und bedarf daher eines besonderen 
Schutzes. Das im Oktober 1991 unterzeichnete Um-
weltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag enthält die 
schärfsten und umfangreichsten umweltschützenden 
Regelungen, die jemals für eine Weltregion in einem 
internationalen Abkommen erarbeitet wurden. Ein 
Zustimmungsgesetz, das das Umweltschutzprotokoll 
in die nationale Rechtsordnung einführen soll, und 
ein Ausführungsgesetz, das alle Tätigkeiten in der 
Antarktis erfaßt, die von deutschem Staatsgebiet aus 
organisiert werden oder ausgehen, wurden vom 
Deutschen Bundestag und Bundesrat im Juni 1994 
verabschiedet. Mit der Verabschiedung der beiden 
Gesetze wurden die Voraussetzungen für die Ratifi-
kation des Antarktis-Umweltschutzprotokolls durch 
Deutschland geschaffen und am 25. November 1994 
mit der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde beim 
Verwahrer USA vollzogen. Damit sind die Bemühun-
gen zum Schutz der empfindlichen Umwelt in der 
Antarktis einen wesentlichen Schritt vorangekom-
men. Das Protokoll ist am 14. Januar 1998 nach Rati-
fikation durch die 26 Konsultativstaaten in Kraft ge-
treten. Das Ausführungsgesetz zum Umweltschutz-
protokoll legt u. a. fest, daß all vom Gebiet Deutsch-
lands ausgehenden Aktivitäten in der Antarktis einer 
Genehmigungspflicht durch das Umweltbundesamt 
unterliegen. Dies betrifft die Durchführung von wis-
senschaftlichen Expeditionen, Reisen oder Versor-
gungsfahrten einschließlich a ller touristischen Akti-
vitäten deutscher Reiseveranstalter in die oder in der 
Antarktis sowie den Bau, Umbau, Abbau oder Be-
trieb wissenschaftlicher Sta tionen und sonstiger An-
lagen. 

K. Schutz der Tropenwälder 

1995 war weltweit etwa ein Viertel der Landfläche 
- etwa 3,45 Mio. ha - mit Wäldern bedeckt. Gut die 
Hälfte dieser Waldfläche besteht aus Tropenwald. 
Nur etwa die Hälfte der Tropenwälder ist heute noch 
in natürlichem Zustand. Geht die Vernichtung durch 
Rodung, unsachgemäße Nutzung, Besiedelung usw. 
ungebremst weiter, wird sich die Tropenwaldfläche 
von zur Zeit noch knapp 1 800 Mio. ha bis Mitte des 
nächsten Jahrhunderts auf 600 Mio. ha reduzieren 4). 
Mit der Degradierung und der ungeregelten Zerstö-
rung tropischer Waldressourcen sind, gravierende 

4) Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen: Jahresgutachten 1995 
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Folgen für die betroffenen Länder und die örtliche 
Bevölkerung verbunden (z. B. Erosion und Desertifi-
kation, Holzverknappung, Verlust von Lebensräu-
men der indigenen Völker). Aus globaler Sicht sind 
darüber hinaus die Dezimierung der Artenvielfalt so-
wie die mit der großflächigen Waldzerstörung ver-
bundenen Auswirkungen auf das Klima (Treibhaus-
effekt) vordringliche Gründe für inte rnationale Ab-
sprachen und Maßnahmen für eine wirksame Wald-
erhaltung in den Tropen. 

Aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen der 
Waldvernichtung sind insbesondere sektorübergrei-
fende Politik- und Strategieansätze, z. B. in Form 
nationaler Waldprogramme, wesentliche Erfolgsvor-
aussetzung entsprechender Projekte und Förderpro-
gramme zum Schutz der Tropenwälder. Hinsichtlich 
der forstlichen Bodennutzung tritt die Bundesregie-
rung für die möglichst rasche Einführung einer nach-
haltigen Waldbewirtschaftung in den Tropen ein und 
hat sich in den letzten Jahren auch im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit besonders für den Er-
halt der Tropenwälder engagiert. Seit 1988 werden 
jährlich 250 bis 300 Mio. DM für solche Programme 
bereitgestellt, um in gegenwärtig über 180 laufenden 
Vorhaben die Bemühungen der Partnerländer zur Er-
haltung und nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer 
Waldressourcen zu unterstützen. Deutschland ist da-
mit eines der Industrieländer, das sich am stärksten 
für diese Zukunftsaufgabe einsetzt. 

Pilotprogramm zur Bewahrung 
der brasilianischen Regenwälder 

Neben der bilateralen Zusammenarbeit ist die Bun-
desregierung an multilateralen Initiativen zur Erhal-
tung der tropischen Wälder finanziell maßgeblich be-
teiligt. Deutschland hat im Rahmen der G 7 den An-
stoß für das internationale Pilotprogramm zur Be-
wahrung der brasilianischen Regenwälder gegeben. 
Für dieses Programm wurden inzwischen 291,1 Mio. 
US-Dollar zugesagt, wobei Deutschland mit einem 
Beitrag von 241 Mio. DM einen Anteil von ca. 46 Pro-
zent trägt. Einschließlich der Mittel für bilateral asso-
ziierte Vorhaben hat Deutschland bisher 415 Mio. 
DM bereitgestellt. Das Pilotprogramm umfaßt Aktivi-
täten in den Bereichen Einrichtung und Bewahrung 
von Schutzgebieten (einschließlich Indianergebiete), 
Ressourcenmanagement, Landnutzungsplanung, Tro-
penwaldforschung, Kontrolle, Überwachung und 
Umwelterziehung. 

Maßnahmen der EU 

Mit der Verabschiedung der „Verordnung über Maß-
nahmen zugunsten der tropischen Wälder" durch 

den EU-Entwicklungsministerrat im Dezember 1995 
wurden die rechtlichen Voraussetzungen für ein stär-
keres Engagement der Europäischen Union geschaf-
fen. Für Maßnahmen zum Erhalt der Tropenwäl-
der werden vom Europäischen Parlament jährlich 
50 Mio. ECU zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
sind Aktivitäten im Bereich der Tropenwalderhaltung 
auch Bestandteil des Vertrages der Europäischen 
Union mit den sogenannten AKP-Staaten (69 Ent-
wicklungsländern aus Afrika, der Karibik und dem 
Pazifischen Raum). 

Zertifizierung von Holz 
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung 

Durch die Zertifizierung nachhaltiger Forstbetriebe 
und der Kennzeichnung ihrer Produkte sollen die 
Anstrengungen zur Erhaltung von Tropen- und an-
deren Wäldern ökonomisch unterstützt werden. Die 
bedeutendesten internationalen Ansätze hierzu sind 
die Zertifizierungsansätze nach den Grundsätzen des 
Forest Stewartship Council (FSC) und der Inte rnatio-
nal Organization for Standardization (ISO). Der FSC 
mit Sitz in Mexiko Stadt wurde 1993 unter Beteili-
gung von Umweltorganisationen, Unternehmen der 
Forst- und Holzwirtschaft sowie indigener Bevölke-
rungsgruppen gegründet. Ihm gehören Vertreter von 
Umweltorganisationen, der Forst- und Holzwirt-
schaft, aber auch Einzelpersonen an. Es wurden all

-gemeine Prinzipien der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung aufgestellt, die weltweit gelten sollen. Sie 
bilden den Rahmen für die Zertifizierung von Forst-
betrieben durch nationale oder regionale Arbeits-
gruppen, die vom FSC akkreditiert sind und dessen 
Prinzipien auf die Betriebsebene umsetzen. Die Bun-
desregierung leistet im Rahmen von zwei überregio-
nalen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit 
Beratungshilfe bei der Erprobung bisher vorliegen-
der Zertifizierungsvorschläge bzw. bei der Entwick-
lung von Ansätzen zum Aufbau nationaler Zertifizie-
rungssysteme. 

Im April 1997 haben sich mehrere deutsche Unter-
nehmen insbesondere aus dem Holz-, Baustoff- und 
Möbelhandel zu einer „Gruppe 98" mit dem Ziel zu-
sammengeschlossen, in ihr Warenangebot FSC-zerti-
fizierte Holzprodukte aufzunehmen. Seit Gründung 
der Gruppe ist die Zahl der Mitglieder von 10 auf 
nunmehr 24 Unternehmen angewachsen. Die ISO 
hat im März 1998 einen „Technischen Bericht" zum 
ISO-Umweltmanagementsystem (Serie 14000) verab-
schiedet, der Interessenten die Anwendung dieses 
Systems für eine Zertifizierung nachhaltiger Waldbe-
wirtschaftung erleichtern so ll . 
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7. Ressourcenschutz und Abfallwirtschaft 

A. Einstieg in die Kreislaufwirtschaft 
B. Regelungen zu einzelnen Produktgruppen 

C. Umweltgerechte Abfallbeseitigung 
D. Grenzüberschreitende Abfallverbringung 

Weder in der Natur noch in der traditionellen länd-
lichen Lebensweise der Menschen existieren Abfall-
probleme. Stoffe werden weitgehend im Kreislauf ge-
führt. Erst seit der Industrialisierung fa llen in größerem 
Umfang Stoffe an, für die im Produktionsprozeß nur 
eingeschränkte Verwendungsmöglichkeiten bestehen. 
Dazu zählen Abraumhalden im Bergbau, Schlacken 
aus Hochöfen, Industrieabfälle und Bauschutt ebenso 
wie Verpackungen und ausgediente Konsumgüter. In 
den letzten Jahren sind Klärschlämme und Filterstäube 
als eine wichtige neue Kategorie von Abfällen hinzu-
gekommen. Abfälle stellen unter dem Aspekt der 
nachhaltigen Entwicklung in zweierlei Hinsicht eine 
Herausforderung dar: 

• Abfälle enthalten endliche, nicht erneuerbare Res-
sourcen, die von zukünftigen Generationen noch 
benötigt werden könnten. Diese Ressourcen soll-
ten deshalb nach Möglichkeit im Wirtschaftskreis-
lauf verbleiben. 

• Von der Deponierung von Abfällen können Bela-
stungen für Grund- und Oberflächenwasser, für 
die Gesundheit der Anwohner sowie - durch Frei-
setzung von Deponiegasen - auch für das Klima 
ausgehen. 

Mit der Wirtschaftsleistung haben in der Vergangen-
heit auch der Materialdurchsatz und das Abfallauf-
kommen stetig zugenommen. Zwar ist der spezifi-
sche Einsatz an  Materialien und Energieträgern je 
1 000 DM Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 1960/ 
1990 von 1,39 t auf 0,98 t deutlich zurückgegangen 1 ) 
- dieser Trend, der sich im Zuge der relativen Zunah- 

1) Statistisches Bundesamt, Umweltökonomische Gesamtrech-
nungen 1998; Die Zahlen beinhalten die verwertete und die 
nichtverwertete Rohstoffentnahme (einschließlich Abraum) 
sowie die Einfuhr von Rohstoffen und Gütern. 

2) Zahlen ohne Abraum aus dem Bergbau 

me des Dienstleistungssektors weiter fortsetzt, wurde 
jedoch bis ca. 1980 in der Summe durch den absolu-
ten Anstieg der Wirtschaftsleistung mehr als kom-
pensiert. Seither war in etwa eine Stagna tion der 
Abfallmengen zu beobachten (1980: 265 Mio. t, 1987: 
243 Mio. t), bis 1990 ein deutlicher Rückgang ein-
setzte 2). 

Die Sammlung, Behandlung und Deponierung von 
Abfällen ist in Deutschland traditionell Aufgabe der 
öffentlichen Hand. Dabei wurden die Risiken, die mit 
der einfachen Ablagerung insbesondere von Indu-
strieabfällen verbunden sind, zunächst unterschätzt. 
Tatsächlich erfordert die Behandlung und langfristig 
sichere Deponierung von Abfällen erhebliche tech-
nische und finanzielle Anstrengungen. Unsachge-
mäß angelegte Abfalldeponien werden früher oder 
später zu Altlasten, deren Sanierung häufig erhebli-
chen finanziellen Aufwand erfordert (—> Kapitel III.5, 
Bodenqualität und Bodennutzung). 

Abfallpolitische Zielsetzungen 
der Bundesregierung 

• Die Menge der Stoffe, die im Wirtschaftskreis-
lauf geführt werden, soll durch Einsatz roh-
stoffarmer Techniken und Produkte reduziert 
werden. 

• Stoffkreisläufe sollen durch die Entwicklung 
neuer Produkte und Verwertungstechniken 
weitgehend geschlossen werden. 

• Stoffe, deren Verwertung ökonomisch oder 
ökologisch nicht sinnvoll ist, sollen so behan-
delt und deponiert  werden, daß Schäden für 
Mensch und Umwelt auf Dauer ausgeschlos-
sen werden können. 

Abfallaufkommen in Deutschland nach Abfallarten 

Anteil verwerteter 
1990 1993 am Gesamtabfall Anteil 

(1993) (1993) 

Gesamtmenge 	 379 Mio. t 339 Mio. t 25 Prozent 

davon: Bau 	 133 Mio. t 143 Mio. t 42 Prozent 36 Prozent 

Bergbau 	 89 Mio. t 68 Mio. t 20 Prozent 13 Prozent 

Industrie 	 99 Mio. t 78 Mio. t 23 Prozent 59 Prozent 

Siedlungsabfälle 	 50 Mio. t 43 Mio. t 13 Prozent 30 Prozent 

Sonstiges 	 8 Mio. t 7 Mio. t 2 Prozent 31 Prozent 

Quell e : Statistisches Bundesamt 
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Konzentrierte sich die Abfallpolitik der Bundesregie-
rung seit ihren Anfängen 1972 zunächst auf die um-
weltverträgliche Beseitigung von Abfällen, so wurde 
1986 erstmals die Zielhierarchie Abfallvermeidung - 
Abfallverwertung - Abfallbeseitigung in das Abfall-
wirtschaftsgesetz aufgenommen. Eine neue, ganz-
heitliche Sichtweise von Wirtschaftsgeschehen und 
Abfallproduktion wird durch das 1994 verabschiede-
te Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz begründet, 
das auf Schließung von Stoffkreisläufen und Redu-
zierung von Materialdurchsätzen abzielt. 

Die Möglichkeiten eines nachhaltigen, umweltge-
rechten Ressourcenschutzes wurden auch im Rah-
men der Initiative „Schritte zu einer nachhaltigen, 
umweltgerechten Entwicklung - Umweltziele und 
Handlungsschwerpunkte für Deutschland" (— Kapi-
tel I.4, S. 28) im Arbeitskreis „Schonung der Ressour-
cen" intensiv diskutiert. Die Ergebnisse wurden im 
Juni 1997 vom Bundesumweltnimisterium veröffent-
licht. 

A. Einstieg in die Kreislaufwirtschaft 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist am 
7. Oktober 1996 in Kraft getreten. Es hat bereits im 
Vorfeld seines Inkrafttretens bei Indust rie, Handel 
und Verbrauchern zu einem abfallwirtschaftlichen 
Umdenken und zu einem Rückgang des Abfallauf-
kommens geführt. Trotz einer Bevölkerungszunahme 
um 2,4 Mio. Menschen und des sprunghaft anstei-
genden Konsumniveaus in den neuen Ländern sind 
die Abfallmengen im Zeitraum 1990/1993 um rund 
10 Prozent zurückgegangen. Zugleich ist die Verwer-
tungsquote von 20 auf 25 Prozent angestiegen. Das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verfolgt einige 
wesentliche neue Ansätze: 

• Erweiterter Abfallbegriff: Unter den Abfallbegriff 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes fallen auch ver-
wertbare „Reststoffe, Wertstoffe oder Wirtschafts-
güter", die nunmehr als „Abfälle zur Verwertung" 
gelten. Mit der Unterscheidung zwischen „Abfall 
zur Beseitigung" und „Abfall zur Verwertung" 
erfolgt zugleich eine Anpassung an die Termino-
logie des Europäischen Abfallrechts. Aus der Ein-
führung des neuen Abfallbegriffs dürfte etwa eine 
definitorische Verdoppelung der Abfallmenge 
resultieren. 

• Abfallvermeidungspflicht: Die Vermeidungspflicht 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes be-
zieht sich sowohl auf die Einführung abfallarmer 
Produktionsverfahren als auch auf die Förderung 
möglichst abfallarmer Produkte. 

a) abfallarme Produktion: Die im Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz verankerte Pflicht zur Ver-
meidung von Abfällen in Produktionsverfahren 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3) wird mit den Vorgaben des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes ver-
zahnt. Beispielhaft für die verfahrenstechnische 
Vermeidung von Abfälllen ist die Kreislauf-
führung und Rückgewinnung von Einsatz-
stoffen, Olen und Lösemitteln in Produktions-
anlagen. 

b) abfallarme Produkte: Die im Gesetz verankerte 
Grundpflicht des Produzenten zur Produkt-
verantwortung fordert  ein abfallvermeidendes 
Produktdesign. Bei der Herstellung und beim 
Gebrauch der Produkte anfallende Abfallmen-
gen sind zu reduzieren. Nach Ablauf der Nut-
zungsdauer muß eine möglichst umweltver-
trägliche Entsorgung bzw. Verwertung möglich 
sein. Produzenten und Vertreiber sind zur 
Schaffung kreislaufschließender Entsorgungs-
lösungen angehalten. 

Angesichts der Vielzahl von Produkten, Stoffeigen-
schaften und Herstellungsverfahren sowie unter-
schiedlichster Nutzungsweisen, Sammel- und Ver-
wertungsmöglichkeiten gibt es keine einheitlichen 
Patentlösungen zur Erfüllung der Produktverantwor-
tung. Entsprechend dem umweltpolischen Koopera-
tionsprinzip sind die Wirtschaftskreise aufgerufen, 
Konzeptionen und Maßnahmen zu entwickeln und 
zu realisieren, um den abfallwirtschaftlichen Zielen 
zunächst freiwillig Rechnung zu tragen. Die ersten 
Erfahrungen zeigen bereits, daß mit dem Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz ein Innovationsschub 
sowohl bei den Produktionsprozessen als auch in der 
Produktkultur (und damit bei den Konsumgewohn-
heiten der Menschen) ausgelöst wird. Der Rückgang 
der Abfallmengen und der steigende Recyclinganteil 
deuten auf einen deutlichen Anstieg der volkswirt-
schaftlichen Ressourcenproduktivität hin. Die Ent-
sorgungsbranche ist mit einem Umsatz von jährlich 
80 Mrd. DM und 240 000 Beschäftigten zu einem 
wichtigen Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor ge-
worden. 

Das untergesetzliche Regelwerk zum 
Kreislaufwirtschaftsgesetz 

Das gemeinsam mit dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz am 7. Oktober 1996 in Kraft getretene 
untergesetzliche Regelwerk schafft die Vorausset-
zungen für den behördlichen Vollzug des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes. Es umfaßt fünf Verordnungen, 
mit denen die abfallrechtliche Überwachung neu 
gestaltet und an EG-Recht angepaßt wird: 

1. Verordnung zur Einführung des Europäischen Ab-
fallkatalogs, 

2. Verordnung zur Bestimmung von besonders über-
wachungsbedürftigen Abfällen, 

3. Verordnung zur Bestimmung von überwachungs-
bedürftigen Abfällen zur Verwertung, 

4. Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungs-
nachweise, 

5. Verordnung zur Transportgenehmigung. 

Als Grundlage für die Deregulierung der Über-
wachung dienen: 

6. Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und 
Abfallbilanzen, 

7. Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe, 

8. Richtlinie für die Tätigkeit und Anerkennung von 
Entsorgungsgemeinschaften. 
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Anforderungen an die Abfallverwertung 

Soweit Abfälle nicht zu vermeiden sind, sind sie 
möglichst zu verwerten. Dadurch werden wertvolle 
Ressourcen soweit wie möglich im Wirtschaftskreis-
lauf gehalten. Dabei ist eine der Art  und Beschaffen-
heit entsprechende hochwertige Verwertung ist 
anzustreben. Vorrang hat die besser umweltverträg-
liche Verwertungsart. Die Verwertung kann stofflich 
oder energetisch erfolgen und wird in § 4 Abs. 3 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz näher spezi-
fiziert: 

• Stoffliche Verwertung: Die stoffliche Verwertung 
beinhaltet die Substitution von Rohstoffen durch 
das Gewinnen von Stoffen aus Abfällen (sekun-
däre Rohstoffe) oder die Nutzung der stofflichen 
Eigenschaften der Abfälle für den ursprünglichen 
Zweck (z. B. zur Produktion neuer Güter) 

• Energetische Verwertung: Energetische Verwer-
tung beinhaltet den Einsatz von Abfällen als 
Ersatzbrennstoff. Eine energe tische Verwertung 
ist in der Regel jedoch nur dann zulässig, wenn 
der Heizwert des unvermischten Abfalls minde-
stens 11 000 Kilojoule/kg beträgt, wenn in der 
Anlage ein Feuerungswirkungsgrad von minde-
stens 75 Prozent erzielt, und die entstehende 
Wärme auch tatsächlich genutzt oder an  Dritte 
abgegeben wird. 

Um einen bundeseinheitlichen Vollzug des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu gewährlei-
sten, hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eine Aus-
legungshilfe zur Abgrenzung der Begriffe Abfall/ 
Nichtabfall und Verwertung/Beseitigung erarbeitet. 

Die Verwertungspflicht ist von den Abfallerzeugern 
offensiv und eigenverantwortlich aufgegriffen wor-
den. Die Wirtschaftsverbände haben damit begon-
nen, branchentypische Abfälle und Abfallarten nach 
den qualitativen Anforderungen des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes auf ihre Verwertbarkeit 
hin zu prüfen, entsprechende Verwertungswege und 
-verfahren aufzuzeigen und die Entwicklung neuer 
Verwertungsverfahren voranzutreiben. Die Ini tiative 
der Wirtschaftsverbände ist für die Verwirklichung 
der Kreislaufwirtschaft insbesondere in kleineren 
und mittleren Betrieben von großer Bedeutung. 

Nachweis über ordnungsgemäße Entsorgung 

Betriebe, in denen überwachungsbedürftige Abfälle 
in einer bestimmten Größenordnung anfallen (insge-
samt mehr als 2 t „besonders überwachungsbedürf-
tige Abfälle" bzw. 2 000 t „überwachungsbedürftige" 
Abfälle) sind zur Ausarbeitung eines Abfallwirt-
schaftskonzepts verpflichtet und müssen ab 1. April 
1998 jährlich eine Abfallbilanz erstellen. Die Einzel-
heiten dieses betriebsinternen Planungsinstruments 
sind in der Verordnung über Abfallwirtschaftskon-
zepte und Bilanzen geregelt. 

Umfang und Intensität der zu erbringenden Entsor-
gungsnachweise hängen von der A rt  des zu zu ver-
wertenden bzw. zu besei tigenden Abfalls ab. Die 
Nachweisverfahren werden durch die Nachweis-
verordnung geregelt. Darüber hinaus sind für die 

Überwachung der Entsorgung die Verordnung über 
Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen, die 
Transportgenehmigungsverordnung, die Verordnung 
über Entsorgungsfachbetriebe sowie die Richtlinie 
für die Tätigkeit und Anerkennung von Entsorger-
gemeinschaften von Bedeutung. 

Entsorgungsfachbetriebe können unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Pflicht zur Erbringung 
umfassender Entsorgungsnachweise auf Antrag frei-
gestellt werden. Auch die Pflicht zur Einholung der 
Transportgenehmigung entfällt, sofern die Fach-
betriebe entsprechend zertifiziert worden sind. Zerti-
fizierungen werden von technischen Überwachungs-
organisationen (z. B. TÜV, DEKRA) oder von Entsor-
gergemeinschaften durchgeführt. Ein Jahr nach 
Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes waren bereits 180 Entsorgungsfachbetriebe 
zertifiziert, bei weiteren 520 Betrieben stand die Zer-
tifizierung unmittelbar bevor. 1 230 Firmen haben 
sich in 18 Entsorgergemeinschaften zusammenge-
schlossen und stellen sich auf diesem Wege der Zerti-
fizierung. Die Zahl der Unternehmen, die das Prädi-
kat „Entsorgungsfachbetrieb" erhalten, nimmt wei-
terhin stark zu. 

Im industriellen und gewerblichen Bereich können 
durch Abfallvermeidung, materialsparende Produk-
tionsverfahren sowie durch betriebsinterne Abfall-
verwertung in erheblichem Umfang Kosten einge-
spart werden. Entsprechende Einsparpotentiale wer-
den auch im Rahmen der freiwilligen Umwelt-
betriebsprüfung (Umwelt-Audit) aufgezeigt, an der 
sich in Deutschland bis Ende 1997 ca. 970 Betriebs-
standorte beteiligt haben. 

B. Regelungen zu einzelnen Produktgruppen 

Im Bereich der Abfallvermeidung und -verwertung 
hat sich die Kooperation zwischen Staat und Wi rt

-schaft in besonderer Weise bewährt . Beispielhaft für 
Eigeninitiative der Wirtschaft im Abfallbereich sind 
die Sammlung und Verwertung von Verpackungen (1) 
sowie die Selbstverpflichtungen zur Verwertung von 
Altautos (2), Altpapier (3), Bauabfällen (4) und Batte-
rien (5). Ähnliche Regelungen über Sammlung und 
Verwertung ausgedienter Elektrogeräte (6) befinden 
sich zur Zeit in Vorbereitung. Auch Klärschlämme (7) 
und Bioabfall-Komposte (8) unterliegen dem Wieder-
verwertungsgebot des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. 
Ihr Einsatz in Landwirtschaft und Gartenbau wird 
durch entsprechende Verordnungen geregelt. 

Verpackungen (1) 

Prototyp einer Regelung im Sinne der Kreislaufwirt-
schaft zur Verwirklichung der Produktverantwortung 
ist die Verpackungsverordnung von 1991. Die Ver-
packungsverordnung umfaßt drei Stufen, die nach-
einander in Kraft getreten sind. 

• Transportverpackungen: Seit 1. Dezember 1991 
müssen Transportverpackungen von Herstellern 
und Handel zurückgenommen und entweder er-
neut verwendet, oder außerhalb der öffentlichen 
Abfallensorgung einer stofflichen Verwertung zu- 
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geführt werden. Durch diese Regelung haben 
Mehrwegsysteme einen großen Aufschwung ge-
nommen. 

• Umverpackungen: Seit 1. April 1992 kann der 
Kunde sogenannte Umverpackungen, die zumeist 
lediglich einer besseren Warenpräsentation 
dienen, im Laden lassen. Da dies für den Einzel-
handel erheblichen organisatorischen Aufwand 
bedeutet, wurde auf Umverpackungen schon nach 
kurzer Zeit nahezu vollständig verzichtet. 

• Verkaufsverpackungen: Seit 1. Januar 1993 sind 
Hersteller und Handel dazu verpflichtet, Verkaufs-
verpackungen kostenlos zurückzunehmen und 
diese einer erneuten Verwendung oder stofflichen 
Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallent-
sorgung zuzuführen. 

Das „Duale System" der Abfallentsorgung 

Die Verpackungsverordnung sieht grundsätzlich die 
Rücknahme und Verwertung von Verkaufsverpak-
kungen durch jeden einzelnen Hersteller und Ver-
treiber vor. Diese individuellen Pflichten entfallen 
jedoch dann, wenn der Rücklauf der Verpackungen 
durch ein gemeinsames flächendeckendes Sammel-
system gesichert wird, das von Herstellern und Han-
del eingerichtet wird und bestimmte vorgeschrie-
bene Verwertungsquoten erreicht. 

Hersteller und Händler haben von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht und 1993 gemeinsam ein soge-
nanntes „duales Entsorgungssystem" - neben der 
weiterhin bestehenden öffentlichen Abfallentsor-
gung - eingerichtet. Die Duales System Deutschland 
AG (DSD) organisiert hierbei die haushaltsnahe 
Sammlung von gebrauchten Verkaufsverpackungen 
(z. B. in der gelben Tonne) und die Sortierung der 
Verpackungsabfälle nach Materialgruppen. Die 
damit verbundenen Kosten werden über ein Lizenz-
system finanziert. Die Entrichtung des - von dem 
verwendeten Verpackungsmaterial abhängigen - 
Lizenzentgeltes wird durch Aufdruck des Lizenzzei-
chens „Grüner Punkt" dokumentiert. Verantwortlich 
für die Verwertung in den einzelnen Materialberei-
chen sind jeweils p rivate Garantiegeber. 

Schutz der Mehrwegquote 

Mit einer Mehrwegquote fördert die Verpackungsver-
ordnung ökologisch vorteilhafte Mehrwegsysteme. 
Fällt der Mehrweganteil bundesweit bei Bier, Wein 
und Erfrischungsgetränken unter 72 Prozent (bei 
pasteurisierter Konsummilch unter 17 Prozent) oder 
- bezogen auf die einzelnen Bundesländer - unter 
die jeweilige Quote des Jahres 1991, so greifen gene-
relle Pfandpflichten für alle Einweggetränkeverpak-
kungen. Die Mehrwegquote wird jährlich vom Bun-
desumweltministerium überprüft und im Bundes-
anzeiger bekanntgegeben. 

Ergebnisse der Verpackungsverordnung 

Die Verpackungsverordnung hat sehr rasch Wirkung 
gezeigt. Verpackungsvermeidung und Substitution 
durch besser verwertbare Verpackungen sind stati-

stisch bereits deutlich nachweisbar. So ist der jähr-
liche Verbrauch an Einwegverpackungen in Deutsch-
land von 1991 bis 1996 um ca. 1,4 Mio. Tonnen zu-
rückgegangen. Allein bei den Verkaufsverpackun-
gen im Bereich von Haushalten und Kleingewerbe ist 
eine Verringerung von ca. 7,6 Mio. Tonnen auf knapp 
6,7 Mio. Tonnen zu verzeichnen. Das entspricht 
einem Rückgang von ca. 12 Prozent. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß noch in den Jahren 1988 bis 
1991 der Verpackungsverbrauch kontinuierlich zu-
genommen hatte. Mit einnem Pro-Kopf-Verbrauch 
von 82 kg hat 1995 jeder Bürger im Durchschnitt 
13 kg weniger Verpackungen verbraucht als 1991. 

Zugleich hat das Duale System in den Jahren 1993 
bis 1996 insgesamt fast 20 Mio. Tonnen Verkaufsver-
packungen einer stofflichen Verwertung zugeführt 
und insoweit die kommunale Abfallentsorgung entla-
stet. Damit sind auch neue technologische Entwick-
lungen insbesondere im Bereich der Kunststoffver-
wertung angestoßen worden. Der Einsatz von Kunst-
stoff als Trennmittel bei der Stahlgewinnung ist mitt-
lerweile Gegenstand internationalen Technologie-
transfers. 

Im Bereich der Verkaufsverpackungen wurde 1996 
eine stoffliche Verwertung auf hohem Niveau er-
reicht. Die Vorgaben der Verpackungsverordnung 
wurden z. T. deutlich übererfüllt: 

• 94 Prozent bei Papier und Karton, 

• 81 Prozent bei Weißblech, 

• 85 Prozent bei Glas, 

• 68 Prozent bei Kunststoffen, 

• 81 Prozent bei Aluminium, 

• 79 Prozent bei Verbundmaterialien. 

International haben Philosophie und Umsetzung der 
Verpackungsverordnung große Beachtung gefun-
den. Die deutsche Verordnung war für zahlreiche 
Nachbarstaaten wie Österreich, die Niederlande, 
Belgien oder Frankreich Beispiel für eigene nationale 
Maßnahmen. Sie bildete auch den Anstoß für die 
EG-Verpackungsrichtlinie von 1994. 

Novelle der Verpackungsverordnung 
Die Bundesregierung hat am 21. Mai 1997 eine 
Novelle zur Verpackungsverordnung von 1991 
beschlossen. Mit der Novelle sollen die bisher erziel-
ten Vermeidungs- und Verwertungserfolge weiter 
vorangebracht, der  Wettbewerb gefördert und ökolo-
gisch vorteilhafte Getränkeverpackungen weiter 
gestützt werden. Der Bundesrat muß der Novelle 
noch zustimmen. Insbesondere sind folgende Neu-
regelungen vorgesehen: 

1. Hersteller und Vertreiber, die sich nicht an einem 
eingerichteten dualen System beteiligen, sollen 
künftig ebenfalls die Erfüllung von Verwertungs-
quoten nachweisen; damit soll kostenloses „Tritt-
brettfahren" unterbunden werden. 

2. Der Wettbewerb im Entsorgungsbereich soll vor 
allem dadurch gefördert werden, daß die Entsor-
gungsleistungen für Sammeln, Sortieren und Ver-
werten künftig von dualen Systemen auszuschrei- 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

ben, gesammelte Verpackungen unter Wettbe-
werbsbedingungen abzugeben und die Kosten für 
die einzelnen Verpackungsmaterialien offenzule-
gen sind. 

3. Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter wer-
den in den Anwendungsbereich der Verordnung 
neu aufgenommen. Damit entsprechen die Rege-
lungen dem Anwendungsbereich der EU-Verpak-
kungsrichtlinie. 

4. An der Mehrwegquote von 72 Prozent für, die Ge-
tränke Bier, Mineralwasser, Erfrichungsgetränke 
mit und ohne Kohlensäure sowie Wein wird fest-
gehalten. Bei pasteurisierter Milch soll neben der 
Mehrwegverpackung der PE-Schlauchbeutel, der 
sich in Ökobilanzen als vorteilhaft erwiesen hat, in 
die Schutzquote aufgenommen werden. Die ge-
meinsame „Mehrweg- und Schlauchbeutelquote" 
wird entsprechend um 3 Prozent von 17 auf 20 Pro-
zent angehoben. 

5. Den Ländern soll künftig bei Unterschreiten der 
Mehrwegquote von 72 Prozent die Möglichkeit 
eingeräumt werden, einzelne Getränkebereiche, 
bei denen der Mehrweganteil erreicht wurde, von 
der Erhebung eines Zwangspfandes auszuneh-
men. Diese Regelung bietet einen Anreiz zur Erhö-
hung der Mehrweganteile in einzelnen Getränke-
bereichen. 

Altautos (2) 
Eine internationale Vorreiterrolle zur ökologischen 
Optimierung des Verkehrsmittels Pkw hat Deutsch-
land mit den Schritten zum Pkw-Recycling übernom-
men. 2,9 Mio. Pkw 3), die jährlich aus dem Verkehr 
gezogen werden, stellen eine wichtige Ressource für 
verschiedene Metalle dar. Im Sommer 1997 wurde 
auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes die Altauto-Verordnung verabschiedet, 
die am 1. April 1998 in Kraft tritt. Darin werden die 
Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche 
Altautoentsorgung festgelegt. 

In einer „Freiwilligen Selbstverpflichtung" hatten 
sich die Automobilindustrie sowie die maßgeblichen 
Wirtschaftszweige der Zulieferindustrien, des Auto-
teilehandels und der Altautoentsorgung am 21. Fe-
bruar 1996 gegenüber der Bundesregierung dazu 
verpflichtet, die zu beseitigenden Abfälle aus der Alt-
autoentsorgung von derzeit ca. 25 Gewichtsprozent 
bis zum Jahr 2002 auf maximal 15 Gewichtsprozent 
und bis zum Jahr 2015 auf maximal 5 Gewichtspro-
zent zu verringern. Gleichzeitig wird ein flächen-
deckendes Rücknahme- und Verwertungssystem für 
Pkw in Deutschland aufgebaut. Die Hersteller und 
Importeure verpflichten sich, alle Fahrzeuge, die ab 
Inkrafttreten der Altautoverordnung neu in den Ver-
kehr kommen, mindestens bis zum Alter von 12 Jah-
ren kostenlos zurückzunehmen. 

Ergänzend zu diesen Zusagen werden in der Altauto-
Verordnung konkrete technische Anforderungen an 
die Trockenlegung, Demontage und Verwertung ge-
stellt. Betriebe, die diese Anforderungen nachweis- 

3) Im Jahr 1995, entsprechend 7 Prozent der gesamten Pkw-Flotte. 

lich erfüllen, können als Annahme- oder Verwerter

-

betriebe in der Altautoentsorgung anerkannt und zur 
Ausstellung eines Verwertungsnachweises ermäch-
tigt werden. Einen solchen Verwertungsnachweis 
soll ein Letztbesitzer künftig grundsätzlich bei der 
endgültigen Stillegung seines Autos der Abmelde-
stelle vorlegen. 

Die Hauptziele der Verordnung bestehen darin, die 
Entsorgung der Altautos durch umweltgerecht arbei-
tende Betriebe sicherzustellen, die Vollzugsbehörden 
durch qualifizierte Sachverständige zu entlasten und 
Umweltstandards für Annahmestellen, Verwertungs-
betriebe und Shredderanlagen festzulegen. Damit 
werden die notwendigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Verbesserung der Altautoentsorgung 
in Deutschland geschaffen und in Ergänzung der 
freiwilligen Selbstverpflichtung der Automobilindu-
strie diejenigen Regelungen getroffen, die auf frei-
williger Grundlage nicht möglich sind. Mit der Fest-
legung einheitlicher Entsorgungsstandards wird 
zugleich eine verläßliche Grundlage für Investitions-
entscheidungen sowohl der Entsorgungswirtschaft 
als auch der Automobilindustrie geschaffen, die 
damit einen weiteren Impuls zur Entwicklung besser 
recyclingfähiger Fahrzeuge erhält. 

Graphische Papiere (3) 

Ein Zusammenschluß von Verbänden und Organisa-
tionen der papierherstellenden Indust rie, der Papier-
importeure, des Papiergroßhandels, der Druckindu-
strie sowie der Verleger hat sich im Oktober 1994 ge-
genüber dem Bundesumweltministerium verpflich-
tet, die Verwertungsquote bei Druck- und Presse-
papieren sowie Büro- und Administrationspapieren 
(graphischen Papieren) bis zum Jahr 2000 auf 60 Pro-
zent zu erhöhen. Die bislang erzielten Ergebnisse 
übertreffen die avisierten Verwertungsziele. Bereits 
1994 konnte eine Verwertungsquote von 64 Prozent 
erreicht werden; 1995 erfolgte sogar eine Steigerung 
auf 73 und 1996 auf über 80 Prozent. 

Bauabfälle (4) 

Baugewerbe, Architekten und Ingenieure, Abbruch-
unternehmen und Baustoffaufbereiter, zusammenge-
schlossen in der Arbeitsgemeinschaft „Kreislaufwirt-
schaftsträger Bau (KWTB)", haben im November 
1996 in einer Selbstverpflichtungserklärung zuge-
sagt, die Menge der derzeit jährlich noch abgelager-
ten verwertbaren Bauabfälle bis zum Jahre 2005 zu 
halbieren. Jährlich fallen in Deutschland ca. 85 Mio. t 
Bauschutt, Straßenaufbruch und Baustellenabfälle 
an. Ziel der Bundesregierung ist es, die Menge der 
verwertbaren, aber heute noch abgelagerten Bauab-
fälle deutlich zu vermindern und im Massenbaustoff-
bereich eine hochwertige Verwertung in Bauproduk-
ten zu fördern. Heute werden bereits etwa 31 Mio. t 
Bauabfälle verwertet und rd. 54 Mio. t deponiert. 
Davon werden etwa 8 Mio. t als schadstoffbelastet 
einzustufen sein, die einer Verwertung nicht zuge-
führt werden sollten. Die Umsetzung der Selbstver-
pflichtung wird daher dazu führen, daß jedes Jahr 
bis zu 23 Mio. t Bauabfälle zusätzlich zu neuen Bau- 
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Stoffen und Bauprodukten verarbeitet und die Depo-
nien um diese Abfallmenge entlastet werden. 

Batterien (5) 

In Deutschland fallen jährlich 12 bis 14 Mio. bleihal-
tige Starterbatterien aus dem Kraftfahrzeugbereich 
sowie ca. 680 Mio. Zink-Kohle bzw. Alka li-Mangan-
Batterien an. Letztere sind aufgrund der technischen 
Entwicklung der letzten Jahre überwiegend queck-
silberfrei. Daneben fa llen noch ca. 177 Mio. sonstiger 
Batterien, wie z. B. Knipzellen, Nickel-Cadmium-
Akkumulatoren und Lithium-Batterien an. Der von 
der Bundesregierung vorgelegten Batterieverord-
nung hat mit einigen Änderungen im Februar 1998 
auch der Bundestag zugestimmt. Die seit April 1998 
geltende Neuregelung umfaßt insbesondere folgen-
de Vorschriften: 

1. Der Handel wird verpflichtet, von ihm vertriebene 
Batterien nach Gebrauch vom Verbraucher unent-
geltlich zurückzunehmen und den Herstellern zur 
Verwertung oder Beseitigung zu überlassen. Auf 
Starterbatterien wird ein Pfand erhoben. 

2. Wegen der besonderen Struktur des Batteriemark-
tes haben die Batteriehersteller ihre Rücknahme-, 
Verwertungs- und Beseitigungspflichten grund-
sätzlich in einem gemeinsam bet riebenen Rück-
nahmesystem zu erfüllen. Einzelne Hersteller kön-
nen auch ein eigenes Rücknahmesystem betrei-
ben, soweit dieses denselben Rücknahmeerfolg 
wie das gemeinsame Rücknahmesystem der übri-
gen Hersteller gewährleistet. 

3. Der Handel hat den Verbraucher an der Verkaufs-
stelle über die Möglichkeit zur unentgeltlichen 
Rückgabe zu informieren. 

4. Der Verbraucher wird zur Rückgabe von Altbatte-
rien an  den Handel oder an  bestehende Rück-
gabestellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger verpflichtet. 

5. Die Hersteller haben auch die von den öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgern zurückgenomme-
nen Batterien unentgelt lich zur Verwertung oder 
Beseitigung zu übernehmen. 

Mit dieser Verordnung wird die Freiwillige Selbstver-
pflichtung der Batterieindustrie über die Entsorgung 
von Altbatterien vom 9. September 1988 ersetzt. 

Elektronikschrott (6) 

In Deutschland fallen jährlich rund 1,5 Mio. t Elektro-
nikschrott an. Unterschieden werden die sogenannte 
weiße Ware (Haushaltsgroßgeräte), die braune Ware 
(Unterhaltungselektronik) sowie Geräte der Informa-
tions- und Bürotechnik. Die bisherige Diskussion hat 
gezeigt, daß die Produktgruppe Elektronikschrott in 
Teilschritten geregelt werden sollte. 

Hersteller und Vertreiber von Geräten der Informa-
tions- und Bürokommunikationstechnik (IT-Geräte) 
haben im November 1995 ein System auf freiwilliger 
Basis vorgestellt, das die kostenlose Rückgabe von 
Altgeräten für den Letztbesitzer auf der Basis einer 
bereits beim Neukauf vom Kunden entrichteten Ent-

sorgungsgebühr garantieren soll. Es ist beabsichtigt, 
eine solche freiwillige Maßnahme durch eine Rah-
menverordnung zu flankieren. Der vom Bundesum-
weltministerium vorgelegte Entwurf einer IT-Verord-
nung soll die freiwilligen Maßnahmen der Wirtschaft 
in ihrem Kernbereich rechtlich absichern und dafür 
sorgen, daß möglichst wenig „Trittbrettfahrer" - auf 
Kosten der beteiligten Firmen das Rücknahmesystem 
nutzen. 

Klärschlämme (7) 

In Deutschland fallen jährlich Klärschlämme aus 
kommunalen Kläranlagen mit einer Trockenmasse 
von etwa 2,8 Mio. t an. Darin sind neben den Pflan-
zennährstoffen Stickstoff, Kalium, Magnesium und 
Kalk vor allem auch Phosphate enthalten, die eine 
nichterneuerbare Ressource darstellen und deshalb 
nach Möglichkeit im Nährstoffkreislauf belassen 
werden sollten. 

Derzeit werden jedoch nur rund 40 Prozent der 
Klärschlämme in der Landwirtschaft verwendet 4). 
Mehr als die Hälfte dieser Klärschlämme wird der-
zeit deponie rt , ca. 15 Prozent werden verbrannt. Die 
Klärschlammverordnung begrenzt den Einsatz von 
Klärschlämmen in der Landwirtschaft auf 5 t Trok-
kenmasse pro Hektar innerhalb von drei Jahren 
bzw. 1,6 t Trockenmasse pro Hektar jährlich. Da der 
Schadstoffgehalt der Klärschlämme in den letzten 
Jahren spürbar reduziert werden konnte, ist der Ein-
satz in der Landwirtschaft generell unproblematisch. 
Zur Förderung des Einsatzes von Klärschlämmen in 
der Landwirtschaft wird jedoch eine weitere Redu-
zierung des Schadstoffgehalts angestrebt. 

Mit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes am 7. Oktober 1996 wurden auch Änderun-
gen des Düngemittelrechtes wirksam (§ 1 Ziffer 2 a 
des Düngemittelgesetzes). Verschiedene Sekundär-
rohstoffdünger wie Klärschlämme, Komposte, Ab-
wässer und Fäkalien unterliegen damit auch den 
Bestimmungen des Düngemittelrechtes und werden 
anderen Düngemitteln weitgehend gleichgestellt. 

Während die Schadstoffgrenzwerte für Klärschlämme 
und Bioabfälle/Kompost (sogenannte Sekundärroh-
stoffdünger) durch Rechtsvôrschriften auf der Grund-
lage des Abfallrechtes festgelegt werden, erfolgt die 
Festlegung der zulässigen Nährstoffgehalte sowie 
die düngemittelrechtliche Zulassung durch Rechts-
vorschriften auf der Grundlage des Düngemittelrech-
tes. Dementsprechend erfolgten für die Sekun-
därrohstoffdünger Klärschlamm, Klärschlammgemi-
sche und Klärschlammkomposte Anpassungen der 
Klärschlammverordnung (6. März 1997) sowie der 
Düngemittelverordnung und der Düngeverordnung 
(16. Juli 1997). 

Die Änderung der Düngeverordnung stellt sicher, 
daß künftig auch Sekundärrohstoffdünger nur nach 

4) Während die Statistiken der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung für das Jahr 1995 einen Verwertungsanteil von 38 Pro-
zent ausweisen, ermittelte die abwassertechnische Vereini-
gung aufgrund von Umfragen für 1996 den Wert von 45 Pro-
zent. 
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guter fachlicher Praxis verwertet werden dürfen. Dies 
bedeutet, daß sich deren Aufbringungsmenge in 
jedem Einzelfall am konkreten Nährstoffbedarf des 
Pflanzenbestandes unter Berücksichtigung der im 
Boden verfügbaren Nährstoffe und organischen Sub-
stanz sowie der Standort- und Anbaubedingungen 
auszurichten hat. 

Bioabfälle/Bioabfallkomposte (8) 

Aufgrund der Regelungen der TA Siedlungsabfall 
müssen die entsorgungspflichtigen Körperschaften 
spätestens ab dem Jahr 2005 Bioabfälle getrennt 
erfassen und in Kompostier- oder Vergärungsanlagen 
behandeln. Die Getrennterfassung, die in vielen 
Gemeinden schon heute praktiziert wird, hat zu einer 
erheblichen Verbesserung der Kompostqualitäten 
geführt. 1997 waren in Deutschland bereits mehr als 
517 Kompostanlagen 5) unterschiedlicher Ausbau-
größe in Betrieb - im Vergleich zu 1990 hat sich die 
Anlagenzahl mehr als verdreifacht. Die Anlagenka-
pazität stieg von etwa einer Mil lion t auf über 6 Mio. t 
Bioabfälle. Die hergestellte Menge Kompost lag 
damit zuletzt bei etwa 2 bis 3 Mio. t. Die jährlichen 
Wachstumsraten lagen bei rund 30 Prozent. Damit 
hat die getrennte Erfassung von Bioabfällen und 
deren Verwertung auf Flächen als Düngemittel oder 
Bodenverbesserer deutlich zur Reduzierung der Rest-
abfallmengen und des zu deponierenden Abfallauf-
kommens beigetragen. 

Für die Verwertung von Bioabfällen sind zukünftig 
die Bestimmungen der Bioabfallverordnung zu be-
achten, über die derzeit noch im Bundesrat beraten 
wird. Darin sind Vorgaben über höchstzulässige 
Schwermetallgehalte und Aufbringungsmengen ent-
halten. Ferner soll die Verbreitung tierischer und 
pflanzlicher Schaderreger (z. B. pflanzenschädlicher 
Viren) ausgeschlossen werden. Wie für klärschlamm-
haltige Sekundärrohstoffdünger erfolgte die Fest-
legung der zulässigen Nährstoffgehalte sowie die 
düngemittelrechtliche Zulassung für die Sekundär-
rohstoffdünger Bioabfälle/Komposte durch eine ent-
sprechende Änderungen der Düngemittelverord-
nung (16. Juli 1997). Gleichzeitig gilt auch für die 
Verwertung der nicht-klärschlammhaltigen Sekun-
därrohstoffdünger nunmehr die Düngeverordnung, 
die eine Nährstoffverwertung nach guter fachlicher 
Praxis sicherstellen soll. 

C. Umweltgerechte Abfallbeseitigung 

Die Sammlung und Beseitigung von Abfällen, ein-
schließlich der Planung von Abfallbehandlungsanla-
gen, erfolgt in der Zuständigkeit der Länder. Der 
Bund legt jedoch bundeseinheitliche Anforderungen 
an die Entsorgung von Abfällen nach dem Stand der 
Technik fest. Mit der seit Juni 1993 geltenden Tech-
nischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) und mit 
der seit 1990 geltenden TA Sonderabfall wurden an-
spruchsvolle abfallwirtschaftliche Ziele festgeschrie- 

5 ) Quelle: Bundesgütegemeinschaft Kompost, 1997. Die Zahlen 
enthalten auch die Kompostieranlagen von Nicht-Mitglieds-
firmen der Bundesgütegemeinschaft. 

ben, mit denen die Entstehung neuer Altlasten für 
die Zukunft ausgeschlossen werden soll. 

Siedlungsabfall 

1993 wurden in Deutschland in 51 Hausmüllverbren-
nungsanlagen ca. 9 bis 10 Mio. t Siedlungsabfälle 
verbrannt. Dies entspricht etwa 30 Prozent des 
gesamten Hausmüllaufkommens. Die verbleibenden 
70 Prozent werden derzeit noch ohne ausreichende 
Vorbehandlung deponie rt . Die Technische Anleitung 
Siedlungsabfall schreibt bis zum Jahr 2005 eine 
grundlegende Umstellung der Abfallbeseitigung vor: 

• Separate Abfallsammlung: organische Substan-
zen müssen bis zum Jahr 2005 grundsätzlich sepa-
rat erfaßt und (z. B. als Kompost) verwertet wer-
den. 

• Mineralisierung: Bis zum Jahr 2005 müssen Sied-
lungsabfälle vor ihrer endgültigen Ablagerung 
grundsätzlich so vorbehandelt werden, daß sie 
weitgehend mineralisiert sind. Dies ist nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nur in thermischen 
Behandlungsanlagen (z. B. Müllverbrennungsan-
lagen) möglich. 

• Deponieausbau: Die Ablagerung der vorbehan-
delten Abfälle ist dann nur noch in Deponien zu-
lässig, die mit entsprechenden Abdichtungen und 
mit Drainagen ausgerüstet sind. Altdeponien 
müssen in der Regel mit Auffangvorrichtungen für 
Deponiegas ausgerüstet werden. 

Trotz des Rückgangs der Abfallmengen ist insbeson-
dere in den neuen Bundesländern der weitere Aus-
bau der Verwertungs- und Beseitigungsinfrastruktur 
erforderlich, um die hohen Entsorgungsstandards für 
nicht-verwertbare Abfälle überall verwirklichen zu 
können. 

Mechanisch -biologische Restabfallbehandlung 

Eine mechanisch-biologische Vorbehandlung von 
Restabfällen z. B. nach dem Prinzip der „kalten 
Rotte" stellt nach derzeitigem Stand der Technik 
keine Alternative zur thermischen Abfallbehandlung 
dar. Den Ländern und den entsorgungspflichtigen 
Körperschaften wird deshalb empfohlen, für die nicht 
vermeidbaren und nicht stofflich verwertbaren Sied-
lungsabfälle die thermische Vorbehandlung vorzu-
sehen und die Ablagerung nicht entsprechend 
vorbehandelter Restabfälle möglichst umgehend 
einzustellen. 

Sonderabfall 

Die Technische Anleitung Sonderabfall legt den 
Standard für die Entsorgung besonders überwa-
chungsbedürftiger Sonderabfälle fest. Sie enthält 
neben allgemeinen Regelungen zur Verwertung ins-
besondere Anforderungen an die chemisch-physika-
lische und thermische Behandlung sowie an die 
Lagerung und die oberirdische und untertägige 
Ablagerung. Eine entscheidende Übergangsfrist ist 
am 1. April 1997 abgelaufen. Nunmehr müssen alle 
Sonderabfälle die strengen Zuordnungswerte für die 
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Deponierung, z. B. auch für den organischen Anteil, 
einhalten. Erforderlichenfalls müssen die Sonderab-
fälle chemisch-physikalisch oder thermisch behan-
delt werden. 1996 wurden in Deutschland 14 Sonder-
abfalldeponien und 32 größere Sonderabfallverbren-
nungsanlagen betrieben. Das Sonderabfallaufkom-
men ist in Deutschland dank verstärkter Vermei-
dungsanstrengungen in der Industrie im Zeitraum 
1990/93 von 13,1 auf 9,1 Mio. t zurückgegangen. Von 
den 9,1 Mio. t wurden 1993 3 Mio. t einer Verwertung 
zugeführt. 

D. Grenzüberschreitende Abfallverbringung 

Verbringung zur Beseitigung 

Für sogenannte „Abfälle zur Beseitigung" - die Klas-
sifizierung erfolgt entsprechend der EU-einheitlichen 
Abfallverbringungsverordnung, der auch das Kreis-
laufwirtschaftsgesetz folgt - gilt in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union grundsätzlich das Prin-
zip der Inlandsentsorgung. Ausnahmegenehmigun-
gen können dann erteilt werden, wenn im Inland 
keine geeigneten Anlagen zur Beseitigung der spe-
ziellen Abfallart vorhanden sind oder wenn sich die 
Nutzung grenznaher ausländischer Anlagen anbie-
tet. Abfälle zur Beseitigung wurden 1995 ausschließ-
lich in EU-Staaten und in die Schweiz verbracht und 
dort zu rund 84 Prozent thermisch behandelt. 

Verbringung zur Verwertung 

Handelt es sich jedoch um sogenannte „Abfälle zur 
Verwertung" , so sind diese als Wi rtschaftsgut zu be-
trachten. Die Verwertung dazu geeigneter Abfälle 
kann grundsätzlich auch im Ausland erfolgen. Sie 
unterliegt jedoch Beschränkungen hinsichtlich der 
Inhaltsstoffe und der Zielländer entsprechend dem 
Basler Übereinkommen. 

Eine ordnungsgemäße Beseitigung insbesondere von 
Sonderabfällen kann in Deutschland mit hohen 
Kosten verbunden sein. Um zu verhindern, daß 
Abfälle illegal als Wirtschaftsgut umdeklariert und 
exportiert werden, sind grenzüberschreitende Abf all-
verbringungen grundsätzlich genehmigungspflich-
tig. Die zuständigen Genehmigungsbehörden der 
Länder werden bei der Genehmigung und Kontrolle 
von Abfallexporten der Zoll- und Polizeibehörden 
des Bundes sowie durch eine Clearingstelle beim 
Umweltbundesamt unterstützt. Für die Rückführung 
illegal exportierter Abfälle wurde ein Fonds einge-
richtet, der aus Einzahlungen der Abfallexporteure 
gespeist wird (Anstalt Solidarfonds Abfallrückfüh-
rung) . 

Basler Übereinkommen 

Deutschland ist seit dem 20. Juli 1995 Vertragsstaat 
des „Basler Übereinkommens vom 22. März 1989 
über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver-
bringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsor-
gung", dem mittlerweile über 120 Staaten beigetre-
ten sind. Mit der Konvention, die im Rahmen des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 

erstellt wurde, wurden erstmals weltweit geltende 
Regelungen über Zulässigkeit, Genehmigung und 
Kontrolle von Exporten gefährlicher Abfälle getrof-
fen. Insbesondere sollen hierdurch Staaten geschützt 
werden, die nicht über die notwendigen technischen 
Voraussetzungen für den Umgang mit gefährlichen 
Abfällen verfügen. Aus diesem Grunde wurden auf 
der 2. und 3. Vertragsstaatenkonferenz folgende Ein-
schränkungen für den Ex- und Import  von Abfällen 
festgelegt: 

1. Grenzüberschreitende Abfallverbringungen benö-
tigen gleich mehrere Genehmigung 

a) die Genehmigung des Ausfuhrlandes, 

b) die Genehmigungen sämtlicher Durchfuhrlän-
der sowie 

c) die Genehmigung des Einfuhrlandes. 

2. Der Export sogenannter „gefährlicher Abfälle" 
aus OECD-Staaten in alle Staaten außerhalb der 
OECD ist grundsätzlich untersagt. 

3. Gefährliche Abfälle im Sinne des Basler Überein-
kommens sollen in einem Anhang zum Überein-
kommen aufgeführt werden. Für Abfälle, die 
lediglich nach innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
als gefährlich bezeichnet werden, soll das Export-
verbot somit nicht gelten (Diese auf der 3. VSK 
eingefügte Neuregelung bedarf noch der Ratifizie-
rung durch 3/4 der Unterzeichnerstaaten). 

Abgrenzung gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle 

Um weltweit einheitlich festzulegen, welche Abfälle 
als gefährlich im Sinne des Basler Übereinkommens 
gelten, hat unter deutschem Vorsitz eine Technische 
Arbeitsgruppe eine konkrete Liste mit gefährlichen 
Abfällen - die sogenannte Liste A - erarbeitet. Die 
sogenannte Liste B enthält alle Abfälle, die im Sinne 
des Übereinkommens als nicht gefährlich gelten. Die 
4. Vertragsstaatenkonferenz zum Basler Überein-
kommen, die im Februar 1998 in Kuching, Malaysia, 
stattfand, hat die rechtsverbindliche Übernahme bei-
der Listen in das Basler Übereinkommen beschlos-
sen. Nur auf dieser Basis kann ein weltweit einheit-
licher Vollzug und ein Mindestmaß an Rechtssicher-
heit gewährleistet werden. 

EG-Abfallverbringungs-Verordnung (EWG Nr. 259/93) 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 120/97 des Rates vom 
20. Januar 1997 zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 259/93 ist das Exportverbot für gefährliche 
Abfälle in Nicht-OECD-Länder ab 1. Januar 1998 für 
alle Mitgliedstaaten der EU verbindlich geworden. 

Die im neuen Anhang V der Konvention enthaltene 
Abfallliste wird derzeit erarbeitet. Sie ist von der 
Kommission regelmäßig zu überprüfen, wobei so-
wohl die Abfälle, die nach EG-Recht als gefährlich 
gelten, als auch gefährliche Abfälle im Sinne des 
Basler Übereinkommens zu berücksichtigen sind. 
Die EG geht somit über die Regelungen des im 
Rahmen des Basler Übereinkommens beschlossenen 
Exportverbots hinaus. 
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Die Genehmigungsanforderungen für den grenz-
überschreitenden Transport  von Abfällen zur Verwer-
tung richtet sich in der Europäischen Union nach 
ihrer Einstufung in die grüne, die gelbe oder die rote 
Liste. Diese Einteilung geht auf einen OECD-Ratsbe-
schluß zurück und gilt in allen traditionellen OECD

-

Mitgliedstaaten. 

• Grüne Liste: Abfälle der grünen Liste wie bei-
spielsweise Papier, Glas, Eisen- und Stahlschrott 
können innerhalb der OECD wie Handelsware 
verbracht werden. 

• Gelbe Liste: Der Transport von Abfällen der gel-
ben Liste wie z. B. Schlacken, Aschen und Klär-
schlämme, FCKWs, Säuren und Basen - aber auch 
zur Verwertung bestimmter Hausmüll - ist notifi-
zierungspflichtig. Erheben die beteiligten Staaten 
nach Unterrichtung keinen Einspruch, so kann der 
Transport  durchgeführt werden. 

• Rote Liste: Der Transport  von Abfällen der roten 
Liste wie z. B. PCB, Asbest und dioxinhaltige 
Abfälle bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung der beteiligten Staaten. 

Deutschland setzt sich dafür ein, künftig nur solche 
Abfälle dem Exportverbot zu unterwerfen, die auch 
im Sinne des Basler Übereinkommens als gefährlich 
gelten und hierfür nach Möglichkeit die neu erstellte 
Liste A heranzuziehen. 

Illegal aus Deutschland verbrachte Abfälle 

Noch immer gibt es Fälle illegaler Abfalltransporte 
aus Deutschland. Eine lückenlose Überwachung der 
Grenzen ist angesichts des Umfangs der inte rnational 
transportierten Güter nicht möglich. Die Aufklärung 
der illegalen Abfallexporte durch die zuständigen 
Behörden ist kompliziert, langwierig und ggf. auch 
teuer. Häufig bedienen sich die „Müllschieber" eines 
undurchschaubaren Geflechts von Handelsbeziehun-
gen und Firmen. In fast allen Fällen gelingt es den Be-
hörden dennoch, die für die Verbringung in Deutsch-
land verantwortliche Person oder Personen festzustel-
len und zur Verantwortung zu ziehen. In über 90 Pro-
zent der Fälle konnten die Verantwortlichen ausfindig 
gemacht und finanziell und zum Teil auch strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden. 

Für Fälle, in denen die Verantwortlichen nicht durch 
die zuständigen Behörden in Anspruch genommen 
werden können, ist die Anstalt Solidarfonds Abfall-
rückführung gemäß § 8 Abfallverbringungsgesetz 
verpflichtet, die Kosten des Rücktransports und der 
Entsorgung zu übernehmen. Die Anstalt Solidarfonds 
Abfallrückführung wird durch Einzahlungen der 
Abfallexporteure finanziert. Allerdings sind bislang 
lediglich in fünf Fällen Anträge auf Kostenüber-
nahme durch die zuständigen Behörden an  die An-
stalt Solidarfonds Abfallrückführung gestellt worden. 
Ein elektronisches Datenaustauschsystem, mit dem 
„Müllschieber" leichter ausfindig gemacht werden 
können, befindet sich im Aufbau. Für die Zukunft gilt 
es, das bestehende Abfallrecht im Hinblick auf die 
Angleichung von Standards fortzuentwickeln, um 
wirtschaftliche Anreize für i llegale Abfallverbrin-
gungen wegen unterschiedlicher Kostenniveaus zu 

beseitigen. Die Bundesregierung wird sich weiterhin 
dafür einsetzen, die internationale Zusammenarbeit 
der zuständigen Zoll-, Polizei- und Abfallbehörden 
zu verstärken. 

Mengenentwicklung Abfallexport 

Die Menge der aus Deutschland ausgeführten Son-
der- und Siedlungsabfälle ging im Zeitraum 1990/ 
1994 von rund einer Million t auf rund 0,5 Mio. t zu-
rück. Dieser starke Rückgang war größtenteils auf 
die fast vollständige Einstellung des Expo rts von 
Siedlungsabfällen (insbesondere nach Frankreich) 
zurückzuführen. Seit Mai 1994 werden entsprechend 
der EG-Abfallverbingungsverordnung auch solche 
Stoffe und Gegenstände als Abfall erfaßt, die zur Ver-
wertung geeignet sind. Dadurch stiegen die stati-
stisch erfaßten Mengen bis 1995 wieder auf 1,3 Mio. t 
an. Grob nach stofflichen Kriterien eingeteilt, entfal-
len die deutschen Abfallexporte auf folgende Sub-
stanzen: 

• Bauschutt und andere mineralische Abfälle (39 Pro-
zent) 

• Anorganische und organische Abfälle aus der 
chemischen Industrie oder aus der Verarbeitung/ 
Anwendung von Chemikalien (14 Prozent) 

• Papier-, Pappe- und Zelluloseabfällen (14 Prozent) 

• sogenannte vorgemischte Abfälle zur Entsorgung 
(ca. 10 Prozent) 

• Lösemittel (5 Prozent) 

Die Auswertung der Daten ergibt, daß etwa 75 Pro-
zent der aus Deutschland exportierten Abfälle in Mit-
gliedsstaaten der EU verbracht wurden, und zwar 
überwiegend in die Nachbarstaaten Belgien, Frank-
reich und die Niederlande. In Nicht-EU-Mitglieds-
staaten wurden 1995 überwiegend Abfälle der soge-
nannten „Grünen Liste" exportiert. 

Die größte in einen Nicht-EU-Staat verbrachte Ab-
fallmenge von rund 108 000 t (Tschechische Repu-
blik) bestand überwiegend aus Glas, Papier, Altrei-
fen und metallhaltigen Abfällen. Größere Mengen an 
Papier wurden in Ungarn (44 000 t), in der Slowakei 
(22 784 t), in Slowenien (1 460 t) sowie in Weißruß-
land (1 812 t) verwertet. Dabei kamen vorwiegend 
folgende Verfahren zur Anwendung: 

• Rückgewinnung von Metallen und Metallverbin-
dungen (27 Prozent); 

• Rückgewinnung organischer Stoffe (21 Prozent); 

• Rückgewinnung anorganischer Stoffe (20 Prozent); 

• energetische Verwertung (19 Prozent); 

• übrige Verfahren (13 Prozent). 

Mengenentwicklung Abfallimport 

Wie auch schon in den Jahren zuvor wurden im Jahr 
1995 mit etwa 281 000 t deutlich weniger Abfälle im-
portiert (vergl. Tab. 2) als exportiert. Die importierten 
Abfälle wurden zu rund 76 Prozent verwertet und zu 
24 Prozent beseitigt. 
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Grenzüberschreitende Abfallverbringung 
aus und nach Deutschland (1995) in Tonnen 

Export Import  

Australien 	 - 122 

Belgien 	  216 195 23 663 

China 	  496 - 

Dänemark 	 50 710 831 

Estland 	  - 3 

Finnland 	  556 537 

Frankreich 	 247 897 17 755 

Griechenland 	 - 700 

Großbritannien 	 34 498 1 376 

Hongkong 	 - 0 *) 

Indien 	  3 661 - 

Irland 	  - 657 

Israel 	  35 80 

Italien 	  2 484 7 472 

Japan 	  - 403 

Kanada 	  1 256 - 

Kasachstan 	 676 - 

Kroatien 	  8 284 - 

Litauen 	  935 - 

Luxemburg 	 22 694 42 815 

Niederlande 	 167 253 47 061 

Norwegen 	 12 564 905 

Österreich 	 8 192 44 223 

Pakistan 	  - 30 

Polen 	  18 831 1 144 

Portugal 	  1 212 - 

Rußland 	  - 5 

Schweden 	 37 393 827 

Schweiz 	  29 745 81 333 

Slowakien 	 22 907 - 

Slowenien 	 1 459 685 

Südafrika 	 - 1 085 

Spanien 	  31 995 - 

Tschechien 	 108 460 2 229 

Ukraine 	  110 55 

Ungarn 	  44 089 2 079 

USA 	  23 144 2 850 

Weißrußland 	 1 812 10 

Summe 	  1 099 543 280 936 

davon 

zur Verwertung 	 938 642 211 744 

zur Beseitigung 	 160 901 69 192 

Siedlungsabfälle (nach LAGA-Katalog) 	 32 369 169 

gefährliche Abfälle nach Basler Übereinkommen . 740 272 241 053 

Quelle : Umweltbundesamt, Anlaufstelle Basler übereinkommen 
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8. Risikovorsorge und Gesundheitsschutz 

A. Chemikaliensicherheit B. Anlagensicherheit C. Gesundheitsschutz 

Die Bundesregierung betreibt eine systematische Vor-
sorgepolitik, um die Risiken, die beispielsweise von 
Chemikalien, radioaktiven Substanzen und dem Be-
trieb von Industrieanlagen ausgehen können, zu re-
duzieren. Im Vordergrund stehen dabei eine fundie rte 
wissenschaftliche Bewe rtung von Stoffeigenschaften 
im Bereich der Chemikaliensicherheit sowie der Auf-
bau einer hohen technischen Sicherheitskultur im An-
lagenbereich einschließlich der erforderlichen Über-
wachungsmechanismen. Gesundheitsrisiken durch 
Schadstoffe, Strahlen und Lärm werden systematisch 
erfaßt. 

A. Chemikaliensicherheit 

Unsere moderne industrielle Zivilisation geht mit dem 
Einsatz von weit über 100 000 synthetisch erzeugten 
Stoffen einher, deren Wirkungen - zumal über längere 
Zeiträume und im Zusammenspiel mit anderen Fakto-
ren - z. T. nur unzureichend bekannt sind. 

Stoffe, die durch gezielte umweltpolitische Maßnah-
men herausgefiltert werden können, bleiben - teil-
weise als Entsorgungsproblem - dem Stoffkreislauf 
erhalten. Eine vorsorgeorientierte Politik muß des-
halb über punktuelle Maßnahmen der Gefahren-
abwehr hinausgreifen und darauf abzielen, die Stoff-
kreisläufe transparent zu machen und gezielt zu be-
einflussen. Zentraler Ansatzpunkt ist hierfür das 
Chemikalienrecht, denn es setzt unmittelbar am Stoff 
an, umfaßt die verschiedenen Umweltmedien und 
verbindet den Umweltschutz mit Gesundheitsschutz, 
Arbeitsschutz und Verbraucherschutz. 

Kernstück des Chemikalienrechts ist das Gesetz zum 
Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz). 
Dieses wird ergänzt durch mehrere Durchführungs-
verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Abge-
rundet wird das Bild durch einzelne, im deutschen 
Recht unmittelbar geltende EG-Verordnungen, die 
insbesondere die Bereiche der Altstoffbearbeitung, 
der Ein- und Ausfuhr bestimmter gefährlicher Che-
mikalien in Drittländer sowie solche Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen, erfassen. 

Problematische Stoffe werden hinsichtlich ihrer 
Wirkungen wie folgt unterschieden: 

• toxische Wirkungen auf den Menschen (Gifte) 

• kanzerogene (krebsauslösende) Wirkungen 

• mutagene (erbgutverändernde) Wirkungen 

• teratogene (fruchtschädigende) Wirkungen 

• allergieauslösende Wirkungen 

• endokrine Wirkungen (z. B. auf den Hormon-
haushalt des Körpers) 

• „ökotoxische" Wirkungen auf Tiere und Pflan-
zen (Umweltgifte) 

Verordnung über Verbote und Beschränkungen 
des Herstellens, Inverkehrbringens und Verwendens 
bestimmter gefährlicher Stoffe und Zubereitungen 

Mit der Ersten Verordnung zur Änderung chemika-
lienrechtlicher Verordnungen vom 12. Juni 1996 wur-
den die 13. und die 14. Änderungsrichtlinie zur 
Richtlinie 76/769/EWG in deutsches Recht (Chemi-
kalien-Verbotsverordnung und Gefahrstoffverord-
nung) umgesetzt. Beide gemeinschaftsweit gelten-
den Beschränkungsregelungen erhöhen den Schutz 
des privaten Endverbrauchers, indem die Abgabe 
und der Umgang mit bestimmten gefährlichen Stof-
fen und Zubereitungen (einzelne chlorierte Lösungs-
mittel sowie krebserzeugende, erbgutverändernde 
und fortpflanzungsgefährdende Stoffe) dem gewerb-
lichen Bereich vorbehalten werden. 

Chemikalien Straf - und Bußgeldverordnung 

Die Verordnung zur Durchsetzung gemeinschafts-
rechtlicher Verordnungen über Stoffe und Zuberei-
tungen (Chemikalien Straf- und Bußgeldverordnung 
vom 25. April 1996) dient der Strafbewehrung von 
drei in Deutschland unmittelbar geltenden EG-
Verordnungen, die ihrerseits keine Sanktionsmög-
lichkeiten bei Verstößen gegen diese Verordnungen 
enthalten. Dabei handelt es sich um die Verord-
nung (EG) Nr. 3093/94 über Stoffe, die zum Abbau 
der Ozonschicht führen, die Verordnung (EG) 
Nr. 2455/92 betreffend die Ausfuhr und die Einfuhr 
bestimmter gefährlicher Chemikalien sowie die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 793/93 zu Bewe rtung und Kon-
trolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe. 

Chemikalien - Kostenverordnung 

Die Änderungsverordnung vom 21. Oktober 1997 
paßt die Gebührensätze der Chemikalien-Kostenver-
ordnung an neuere Verwaltungserfahrungen an: So 
hat sich der Gebührenrahmen für GLP-Auslandsin-
spektionen (d. h. für die Ausstellung einer Bestäti-
gung zur Guten Laborpraxis gemäß Nr. 3.1 der An-
lage zur Chemikalien-Kostenverordnung für Labors 
in anderen Staaten) als nicht ausreichend erwiesen. 
Deshalb wird die Gebühr dynamisiert. Statt des bis-
her geltenden festen Gebührenrahmens von 1 500 
bis 10 000 DM wird künftig ein Satz von 120,- DM je 
Inspektorenstunde mit einem Gebührenhöchstsatz 
von 50 000 DM festgelegt (sog. Deckelung). 

Ferner wird aus rechtssystematischen Gründen ein 
früher in einer anderen Kostenverordnung des 
Bundes geregelter Gebührentatbestand für DDT

-

Ausnahmegenehmigungen für Forschungs-, Unter-
suchungs- und Versuchszwecke in die Chemikalien

-

Kostenverordnung überführt. 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10735 

Giftinformationsverordnung 

Mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Chemi-
kaliengesetzes vom 14. März 1990 ist durch Ein-
fügung des § 16 e das Mitteilungssystem über Vergif-
tungen auf eine bundeseinheitliche Grundlage 
gestellt worden. Die Hersteller von bestimmten ge-
fährlichen Zubereitungen werden dadurch zu Mittei-
lungen über die Inhaltsstoffe der Zubereitungen ver-
pflichtet. Darüber hinaus müssen Ärzte, die zur 
Behandlung von Vergiftungen herangezogen wer-
den, Angaben über deren Verlauf machen. 

Während der nunmehr sechsjährigen Anwendung 
der Verordnung haben sich Optimierungsmöglich-
keiten gezeigt, die im Rahmen der Ersten Verord-
nung zur Änderung der Giftinformationsverordnung 
vom 8. Juli 1996 in bestehendes Recht umgesetzt 
wurden. Die Änderung ist am 1. September 1996 in 
Kraft getreten. Ziel der Änderung ist eine Ver-
einfachung des Meldeverfahrens für Ärzte im Falle 
einer Vergiftung. Es wird erwartet, daß jetzt mehr 
Vergiftungsfälle gemeldet werden und somit der 
Kenntnisstand über das Giftgeschehen weiter ver-
bessert wird. 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

a) Die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Verfahren der behördlichen Überwachung der 
Einhaltung der Grundsätze der Guten Labor-
praxis" (ChemVwV-GLP) wurde am 15. Mai 
1997 neu gefaßt und im Gemeinsamen Mini-
sterialblatt (Seite 257) veröffentlicht. Damit 
konnten die auf der Ebene der OECD abge-
stimmten Verwaltungsverfahren der behördli-
chen Überwachung für die deutschen Verwal-
tungs- und Überwachungsbehörden übernom-
men werden. 

b) Die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung der Bewe rtung Neuer Stoffe 
nach § 12 Abs. 2 Satz 1 ChemG" (ChemVwV-
Bewertung) und 

c) die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 793/ 
93 des Rates vom 23. März 1993 zur Bewer-
tung und Kontrolle der Umweltrisiken chemi-
scher Altstoffe" (ChemVwV - Altstoffe) wurde 
am 11. September 1997 neu gefaßt und eben-
falls im Gemeinsamen Ministerialblatt (Seiten 
447 und 450) veröffentlicht. 

Die beiden letztgenannten Verwaltungsvorschriften 
regeln das Verwaltungsverfahren der an der Bewer-
tung von Chemikalien beteiligten Bundesoberbehör-
den. Damit die betroffenen Hersteller oder Impor-
teure von Chemikalien, die dem Bewertungsverfah-
ren unterliegen, nur einen Ansprechpartner haben, 
übernimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin die Aufgaben einer chemikalien-
rechtlichen Anmeldestelle nach § 12 ChemG, d. h. 
sie ist nach außen hin allein tätig und koordiniert die 
im übrigen eigenverantwortliche Bewertungsauf-
gabe der anderen Behörden. 

Verfahren der Stoffbewertung, Altstoffprogramme 

Das Verfahren zur Bewertung der von Chemikalien 
für Mensch und Umwelt ausgehenden Risiken ist in 
Europa harmonisiert. Durch die Richtlinie 92/32/ 
EWG zur Siebten Änderung der Chemikaliengrund-
richtlinie 67/548/EWG sind die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, die „tatsächliche oder potentielle Gefahr 
für Mensch und Umwelt" zu beurteilen. Die Grund-
sätze für die Risikobewertung wurden in einer Folge-
richtlinie aus dem Jahre 1993 festgeschrieben; diese 
wurden durch einen umfangreichen Technischen 
Leitfaden, in den nach gründlichen Diskussionen das 
hierzu vorhandene europäische Expertenwissen ein-
geflossen ist, konkretisiert. Der Technische Leitfaden 
wurde in seinem Umweltteil entscheidend vom Um-
weltbundesamt, das auf dem Gebiet der Stoffbewer-
tung auf eine jahrelange, europaweit anerkannte 
Erfahrung zurückblicken kann, mitgeprägt. Er bildet 
den Rahmen für die Bewertungsverfahren und leistet 
den europäischen Chemikalienbehörden somit eine 
wertvolle Hilfe. 

Dadurch wurde auch der letzte Schritt bei der Erken-
nung und Bewertung der von Stoffen ausgehenden 
Gefahren europaweit geregelt: Nunmehr steht fest, 

• nach welchen Emissions-Szenarien die Umweltex-
positionsabschätzung vorgenommen werden kann, 

• welche Kriterien aus den Bereichen Toxikologie, 
Ökotoxikologie und physikalisch-chemische 
Eigenschaften zu prüfen sind, 

• nach welchen Methoden diese Prüfungen durch-
zuführen sind, 

• wie die Prüfergebnisse zu bewe rten sind, und 
schließlich 

• wie das Risiko eines Stoffes für die Umwelt, die 
menschliche Gesundheit und den Menschen am 
Arbeitsplatz ermittelt wird. 

Bei neuen Stoffen wird die Risikobewertung immer 
dann durchgeführt, wenn ein Stoff nach Chemika-
lienrecht angemeldet wird. Derjenige, der einen Stoff 
innerhalb der Europäischen Union in Verkehr brin-
gen will, ist verpflichtet, diesen bei einer nationalen 
zuständigen Behörde anzumelden und, verbunden 
mit dem Antrag auf Anmeldung, einen bestimmten 
Satz an Prüfdaten vorzulegen. Auf der Grundlage 
dieses Datensatzes, ggfs. auch nach Vorlage zusätz-
licher erforderlicher Daten, nimmt die nationale zu-
ständige Behörde die Risikobewertung vor, die den 
anderen Mitgliedstaaten mitgeteilt und mit diesen 
abgestimmt wird. Ggfs. sind mit der Erstellung der 
Risikobewertung auch Vorschläge für Risikominde-
rungsmaßnahmen verbunden. 

Alte Stoffe, also Stoffe, die im bzw. vor dem Jahr 1981 
bereits auf dem Markt der Europäischen Gemein-
schaft waren, unterliegen nicht dem chemikalien-
rechtlichen Anmeldeverfahren. Durch die EG-Alt-
stoffverordnung (793/93) aus dem Jahre 1993 wurde 
jedoch auch für diese Stoffe ein Programm fest-
geschrieben, wonach Stoffdaten zu erbringen und 
basierend darauf Risikobewertungen durchzuführen 
sind. Aufgrund der großen Zahl alter Stoffe (ca. 
100 000) kann die Risikobewertung nur zeitlich 
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gestaffelt und nach einer zentral geregelten Aufga-
benzuweisung an die Mitgliedstaaten erfolgen. Auch 
hier soll als Ergebnis der Risikobewertung eine Emp-
fehlung stehen, ob Maßnahmen zur Minderung der 
von einem Stoff ausgehenden Risiken für die Ge-
sundheit, den Arbeitnehmer oder die Umwelt erfor-
derlich sind. Eines der wichtigsten Elemente der EG-
Altstoffverordnung ist daher die Etablierung eines 
Programmes, durch das prioritär zu bewe rtende Stoffe 
identifiziert und einem Mitgliedstaat zur Berichter-
stattung zugeteilt werden. In die Prioritätensetzung 
gehen u. a. die folgenden Überlegungen ein: 

• Stoffe, die in besonders großen Mengen auf dem 
Europäischen Markt vorhanden sind (gemessen in 
Jahrestonnen), stellen per se ein größeres Risiko 
für die Umwelt dar. 

• Bei Stoffen, deren Eigenschaften weitgehend 
unbekannt sind, sollten baldmöglichst Kenntnis-
lücken ausgefüllt werden. 

• Stoffe, bei denen Hinweise auf mögliche Gefahren 
vorliegen, sollten baldmöglichst einer weiterge-
henden Bewertung unterzogen werden. 

Inzwischen wurden drei Listen mit prioritären Stof-
fen einschließlich deren Zuweisung an die Mitglied-
staaten verabschiedet. Jede Liste umfaßt etwa 30 bis 
40 Stoffe. Es wird angestrebt, daß nach Beilegung 
der Anfangsschwierigkeiten die vorgegebene Bear-
beitungsfrist von einem Jahr für die jewei lige Priori

-tätenliste eingehalten wird. 

Bei Anlaufen des nationalen Altstoffprogramms 
der Bundesregierung im Jahr 1988, das im 
wesentlichen Teilen zum Vorbild für die spätere 
EU-Altstoffbearbeitung wurde, wurden die Stoffe 
entsprechend ihrer jährlichen Herstellungsmen-
ge klassifiziert: 

• über 1 000 t pro Jahr: 800 Altstoffe 

• über 100 t pro Jahr: 1 400 Altstoffe 

• über 10 t pro Jahr: 4 600 Altstoffe 

Bislang liegen abschließende Berichte zu gut 200 
verschiedenen Stoffen vor. 

Das nationale Altstoffprogramm wird in Deutschland 
neben dem EG-Programm selbständig weitergeführt. 
Unterstützt wird dieses Programm vom Berater-
gremium für umweltrelevante Altstoffe (BUA), das 
sich aus Experten aus Industrie, Wissenschaft und 
Behörden zusammensetzt. Dieses Gremium stellt die 
für einen chemischen Stoff notwendigen Informatio-
nen zusammen, auf deren Grundlage dann die deut-
schen Chemikalienbehörden schutzzielbezogene 
Risikobewertungen vornehmen. 

Selbstverpflichtung des Verbandes der 
Chemischen Industrie (VCI) über Zwischenprodukte 

Am 23. September 1997 übergab der VCI Bundesum-
weltministerin Merkel eine Selbstverpflichtungser-
klärung zur Erstellung von Grunddatensätzen über 
Zwischenprodukte in der chemischen Indust rie. 

Zwischenprodukte sind solche Substanzen, die nur 
betriebsintern  anfallen, aber nicht als Endprodukte 
in den Handel gelangen. Im Fa ll  von Industrieun-
fällen können solche Stoffe gleichwohl austreten. Mit 
der Selbstverpflichtung des VCI und seiner Mit-
gliedsfirmen, bis zum Jahr 2002 Grunddatensätze 
über ca. 30 000 Zwischenprodukte zu erstellen, die in 
Mengen ab einer Tonne pro Jahr anfallen (geschätze 
Gesamtkosten ca. 80 bis 100 Mio. DM), wird eine 
stoffpolitische Regelungslücke geschlossen. Das 
deutsche Chemikaliengesetz forde rt  Informationen 
für Zwischenprodukte erst ab dem Stichjahr 1990 
(Produktionsaufnahme), während durch die EG-Alt-
stoffverordnung nur handelbare Endprodukte erfaßt 
werden. Die Grunddatensätze sollen die wich tigsten 
chemikalisch-physischen Stoffeigenschaften, deren 
Toxizität, eventuelle krebserzeugende oder erbgut-
verändernde Wirkungen, sowie Informationen über 
die biologische Abbaubarkeit beinhalten. 

Selbstverpflichtung Textilhilfsmittel 

Am 27. November 1997 übergaben der Verband der 
Textilhilfsmittel-, Lederhilfsmittel-, Gerbstoff- und 
Waschrohstoff-Industrie (TEGEWA) und der Gesamt-
verband der deutschen Textilveredelungsindustrie 
(TVI) zwei Selbstverpflichtungen für einen verbes-
serten Gewässerschutz. Ziel ist es, durch eine Klassi-
fizierung von sogenannten chemischen Textilhilfs-
mitteln (THM) nur noch solche zu verwenden, die 
ökologisch verträglich sind. 

Selbstverpflichtung des Verbands der 
Chemischen Industrie über Holzschutzmittel 

Am 13. Januar 1998 hat der VCI Bundesumweltmini-
sterin Merkel eine freiwillige Selbstverpflichtung zum 
verbrauchergerechten Umgang mit chemischen Holz-
schutzmitteln überreicht. Inhalt der Selbstverpflich-
tung ist die Zusage der Mitgliedsfirmen des VCI sowie 
der beiden Fachverbände „Deutsche Bauchemie e. V." 
und „Verband der Lackindustrie e. V.", alle von ihnen 
hergestellten chemischen Holzschutzmittel, die keiner 
Zulassung durch die Bauaufsichtsbehörden bedürfen, 
einer freiwilligen amtlichen Überprüfung entweder im 
Rahmen des RAL-Gütezeichens Holzschutzmittel oder 
eines amtlichen Registrierungsverfahrens zu unterzie-
hen. Dabei ist vom Hersteller nachzuweisen, daß das 
Holzschutzmittel wirksam ist sowie bei bestimmungs-
gemäßer Anwendung keine schädlichen Auswirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
zu erwarten sind. 

Damit der Verbraucher sachgerecht mit einem che-
mischen Holzschutzmittel (einschl. der Bläueschutz-
mittel) umgehen kann, ist es erforderlich, daß das 
Produkt umfassend und verständlich gekennzeichnet 
ist. Hierzu gehört, 

- daß der Wirkstoff nach Art  und Menge angegeben 
ist, 

- daß der Anwendungsbereich genau umschrieben 
wird sowie 

- der Verwender auf die Gefahren, die mit dem Um-
gang mit bioziden Produkten verbunden sind, 
nachdrücklich hingewiesen wird. 
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Biozide 

Im Dezember 1997 wurde im Ministerrat die EG-Bio-
zid-Richtlinie verabschiedet. Die Richtlinie ist inner-
halb von zwei Jahren in nationales Recht umzuset-
zen. Damit wird die letzte große Lücke im europäi-
schen Stoffrecht geschlossen. Biozide - also solche 
Produkte, die im nicht-agrarischen Bereich gegen 
Schadorganismen eingesetzt werden - werden künf-
tig, bevor sie in den Verkehr gebracht werden dür-
fen, einem Zulassungsverfahren unterliegen. Nur 
Biozide, die hinreichenden wirksam sind und die 
keine unannehmbaren Auswirkungen auf den Men-
schen und auf die Umwelt haben, können eine Zu-
lassung erhalten. Diese Entscheidung wird nach 
Durchlaufen einer umfassenden Risikobewertung ge-
troffen. Die Biozid-Richtlinie schreibt zudem eine 
10-Jahres-Programm vor, wonach Biozid-Produkte, 
die bei Inkrafttreten der Biozid-Richtlinie bereits auf 
dem Markt sind, und insbesondere die in diesen Pro-
dukten enthaltenden Wirkstoffe, einer von der Korn-
mission gesteuerten Überprüfung unterzogen wer-
den. 

Stoffe, die den Hormonhaushalt stören 

Stoffe, die den Hormonhaushalt stören, können 
negative Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähig-
keit und die Gesundheit von Mensch und Tier haben. 
Seit einigen Jahren häufen sich Befunde, daß 
bestimmte Chemikalien zumindest in Reagenzglas

-

versuchen eine schwache hormonartige Wirkung 
haben können. Unklar ist allerdings, ob diese zum 
größten Teil an isolierten Zellen bei vergleichsweise 
hohen Konzentrationen festgestellten Wirkungen für 
den Gesamtorganismus, der diese Stoffe in ver-
gleichsweise geringen Mengen aufnimmt, von Be-
deutung sind. Einige Wissenschaftler vermuten, daß 
die nachfolgend beschriebenen Beobachtungen mit 
der Belastung der Umwelt mit hormonartigen Chemi-
kalien in Zusammenhang stehen könnten. 

In Studien an wildlebenden Tieren sind Beeinträchti

-

gungen der Fortpflanzung z. B. bei bestimmten Was

-

serschnecken, Fischen, Repti lien oder Vögeln beob

-

achtet worden. Bei den betroffenen Arten kam es zur 
Verweiblichung der Männchen, Verringerung der 
Fruchtbarkeit oder Änderung des Sexualverhaltens. 
In vielen Fällen wurden die Schädigungen auf die 
lokal vorhandene, hohe Schadstoffbelastung z. B. in 
Folge eines Chemieunfalls zurückgeführt. Bezüglich 
der Auswirkungen hormonell wirkender Stoffe auf 
den Menschen siehe den Abschnitt „Gesundheits-
schutz", S. 133. 

B. Anlagensicherheit 

Die Überwachung der Sicherheit von Anlagen wird 
in Deutschland grundlegend durch das Bundes-
immissionsschutzgesetz von 1974 geregelt. Mit der 
Novelle von 1990 wurde es um zentrale Bestimmun-
gen zur Anlagensicherheit ergänzt. Die allgemeinen 
Sicherheitsanforderungen umfassen u. a. 

• Durchführung von Genehmigungsverfahren 

• Sicherheitstechnische Überwachung durch Behör-
den unter Einbeziehung unabhängiger Sachver-
ständiger 

• Offenlegung innerbetrieblicher Verantwortlichkei-
ten zur Anlagensicherheit gegenüber den zustän-
digen Behörden 

• Bestellung von Störfallbeauftragten bei Anlagen 
mit einem hohen Gefahrenpotential 

Die Störfallverordnung legt den Kreis der Industrie-
anlagen mit besonderen Gefahrenpotentialen fest 
und schreibt für diese Anlagen die Erstellung einer 
Sicherheitsanalyse vor, die detail lierte Ausführungen 
zur Anlage und zu möglichen Gefahrenquellen ent-
hält. Darüber hinaus müssen für diese Anlagen be-
triebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellt 
und die Bevölkerung vorsorglich über mögliche Stör

-

fallgefahren und entsprechende Verhaltensweisen 
informiert werden. Der Störfallverordnung unterlie-
gen in Deutschland ca. 8 400 Anlagen. 

Beratungsgremien der Bundesregierung 
auf dem Gebiet der Anlagensicherheit 

Technischer Ausschuß für Anlagensicherheit (TAA) 

Der 1992 eingerichtete Technische Ausschuß für 
Anlagensicherheit berät die Bundesregierung in 
sicherheitstechnischen Fragen, die die Verhinde-
rung von Störfällen und die Begrenzung ihrer Aus-
wirkungen betreffen und schlägt dem Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechende Regeln vor. Ent-
sprechend seiner spezifischen Aufgabenstellungen 
setzt sich der Ausschuß vornehmlich aus Tech-
nikern und Naturwissenschaftlern zusammen. Die 
derzeit 34 Mitglieder des TAA vertreten die Be-
reiche Wissenschaft, Indust rie und Behörden. 

Störfallkommission (SFK) 

Aufgabe der 1992 eingerichteten Störfall-Kommis-
sion ist es, in Ergänzung der Aufgaben des Techni-
schen Ausschusses Anlagensicherheit in Form von 
Fachgutachten Möglichkeiten zur weiteren Ver- 
besserung der Anlagensicherheit aufzuzeigen, die 
außerhalb des rein technischen Bereichs, z. B. im 
Sicherheitsmanagement liegen. In der SFK sind 
Wissenschaftler sowie Vertreter von Wirtschaft, Ge-
werkschaften, Umweltverbänden und Behörden 
vertreten. Sie umfaßt derzeit 26 Mitglieder, 

Beide Gremien haben sich im Oktober 1996 zu 
ihrer 2. Berufungsperiode, die voraussichtlich bis 
1999 dauern wird, konstituiert. 
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Ereignismeldungen entsprechend 
der Störfall-Verordnung 

Seit 1991 werden alle Meldungen zu Störfällen bzw. 
Störungen des bestimmungsgemäßen Bet riebs in 
Form eines Erfassungsbogens nach Anhang V der 
Störfall-Verordnung beim Umweltbundesamt zentral 
registriert. Im Jahr 1996 wurden 30 Ereignisse (Tab.1 
und Abb. 1), davon 8 Störfälle und 22 Störungen des 
bestimmungsgemäßen Bet riebs, entsprechend § 11 
Abs.1 der Störfall-Verordnung von den Ländern 
gemeldet und von der Zentralen Melde- und Aus-
wertestelle für Störfälle und Störungen in verfahrens-
technischen Anlagen (ZEMA) im Umweltbundesamt 
erfaßt und ausgewertet. 

Ereignis 
Anzahl der 
Ereignisse 

Ereignisse 
in Prozent 

Stofffreisetzung 	 21 70 

Brand 	 3 10 

Explosion 	 4 13 

Explosion mit Folgebrand 	 2 7 

Bei der Anzahl der gemeldeten Ereignisse ist von 
1991 bis 1993 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, 
der auf die verbesserte Meldedisziplin nach Novellie-
rung der Störfallverordnung im Jahr 1991 zurückzu-
führen ist. Aus den vorliegenden Daten läßt sich für 
die normierte Anzahl der Ereignismeldungen (Hoch-
rechnung von Ereignissen pro Anlage und Jahr) von 
1993 bis 1995 eine leichte Abnahme erkennen, die 
sich im Jahr 1996 jedoch nicht fortgesetzt hat. Aller-
dings kann man wegen der geringen Anzahl der pro 
Jahr gemeldeten Ereignisse keine allgemeingültigen 
und statistisch gesicherten Trends ableiten. 

Umsetzung der Seveso - II -Richtlinie 

Bis zum 3. Februar 1999 muß die sogenannte Seveso-
II-Richtlinie ( 96/82/EG vom 9. Dezember 1996) in 
nationales Recht umgesetzt werden. Gegenüber ihrer 
Vorläufer-Richtlinie („Seveso-I-Richtlinie"), die bis-
her das deutsche Störfallrecht bestimmt, wurde die 
Seveso-II-Richtlinie völlig neu konzipiert. 

Im Hinblick auf die Systematik des deutschen Rechts 
der Anlagensicherheit ist vor allem von Bedeutung, 
daß der Geltungsbereich der neuen Richtlinie deut-
lich erweitert wurde. Während die Seveso-I-Richt-
linie auf bestimmte Industrieanlagen abstellt, kommt 
es künftig darauf an, daß bestimmte Mengen be-
stimmter gefährlicher Stoffe in einem Betrieb vorhan-
den sind. Besonderer Wert wird in der Seveso-II-
Richtlinie auf organisatorische Maßnahmen, wie auf 
die Ausarbeitung eines Konzepts zur Verhütung 
schwerer Unfälle und auf die Einrichtung eines 
Sicherheitsmanagementsystems gelegt. Das Konzept 
zur Umsetzung der Richtlinie sieht eine Integration 
der neuen Betreiberpflichten in geltendes deutsches 
Immissionsschutz- und Störfallrecht vor. 

Übereinkommen über die grenzüberschreitenden 
Auswirkungen von Industrieunfällen 

Deutschland hat 1997 das Verfahren zur Ratifizierung 
des Übereinkommens über die grenzüberschreiten-
den Auswirkungen von Industrieunfällen eingeleitet. 
Das 1992 im Rahmen der Wirtschaftskommission für 
Europa (VN/ECE) in Helsinki gezeichnete Abkom-
men tritt in Kraft, sobald es von 16 der 26 Zeichner-
staaten (bislang 9) ratifiziert worden ist. Der Gel-
tungsbereich umfaßt den größten Teil Europas, die 
meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie 
Kanada und die USA. 

Anzahl der gemeldeten Ereignisse 1991 bis 1996 
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Mit dem Übereinkommen verpflichten sich die Ver-
tragsparteien, geeignete Maßnahmen zur Verhütung 
von Industrieunfällen (z. B. Überwachung und Über-
prüfung gefährlicher Tätigkeiten und Durchführung 
von Inspektionen) oder Bereitschaftsmaßnahmen zur 
Verminderung der grenzüberschreitenden Auswir-
kungen von Industrieunfällen (z. B. Aufstellung von 
Notfall- und Alarmplänen) zu treffen. Darüber hinaus 
soll die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Anlagensicherheit weiter verbes-
sert und der Technologieaustausch ausgeweitet wer-
den. Das Verursacherprinzip, wie es in Deutschland 
und den Staaten der Europäischen Union im Hinblick 
auf die Verantwortlichkeit der Anlagenbetreiber für 
die Folgen ihrer Produktionstätigkeit Anwendung 
findet, soll als allgemeiner Grundsatz des internatio-
nalen Umweltrechts stärker berücksichtigt werden. 
Das Abkommen trägt zur Vereinheitlichung interna-
tionaler Umweltstandards auf hohem Niveau bei. Für 
Deutschland ergibt sich aus dem Abkommen jedoch 
kein zusätzlicher Regelungsbedarf. 

Transform-Beratungsprogramm 

Im Rahmen des Transform-Beratungsprogramms der 
Bundesregierung wurden insbesondere in Tsche-
chien, Polen, Rußland und in der Ukraine Projekte 
auf dem Gebiet der Anlagensicherheit unterstützt. In 
ausgewählten Betrieben wurden in gemeinsamer 
Arbeit durch deutsche und einheimische Spezialisten 
unter Berücksichtigung deutscher und westeuropäi-
scher Standards sicherheitstechnische Untersuchun-
gen und Bestandsaufnahmen durchgeführt, Sicher-
heitsberichte, Alarm- und Gefahrenabwehrpläne 
erstellt sowie Maßnahmen zur Erhöhung des Sicher-
heitsniveaus vorgeschlagen. Die Ergebnisse der 
fertiggestellten Arbeiten in Polen und Tschechien 
wurden im Rahmen von Workshops am 2. bis 4. De-
zember 1996 in Stettin und am 28./29. Januar 1997 in 
Aussig/Elbe heimischen und ausländischen Fachleu-
ten vorgestellt und als Anleitung zum Handeln erläu-
tert. Die Vorhaben in Rußland und der Ukraine sollen 
Ende 1989 abgeschlossen werden. 

C. Gesundheitsschutz 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit war der 
Ausgangspunkt des Umweltschutzes in Deutschland. 
Atemwegserkrankungen durch Luftschadstoffe, ins-
besondere der Wintersmog, beherrschten die um-
weltpolitische Diskussion der 70er und 80er Jahre. 
Seit den 80er Jahren wurde die Debatte sehr stark 
durch einzelne gesundheitsgefährdende Substanzen 
bestimmt. Zu nennen sind insbesondere Asbest, 
Formaldehyd, Dioxine, PCB und PCP sowie Dämm-
stoffe aus Glas- und Mineralwolle, die jeweils mit be-
stimmten Krankheitsbildern in Verbindung gebracht 
werden. Vermutete Zusammenhänge zwischen 
Schadstoffbelastung und bestimmten Krebserkran-
kungen, Allergien sowie hormonellen Wirkungen 
geben dem Thema Umwelt und Gesundheit anhal-
tende Aktualität. 

Gesundheitsschutz hängt eng mit den Problemen der 
Gewässerreinhaltung, dem Schutz von Lebensmit-

teln vor Umweltschadstoffen sowie des Immissions-
schutzes zusammen. Weitere umweltbedingte Ge-
sundheitsrisiken stellen der Lärm (-> Kapitel III.9, 
Lärmbekämpfung) sowie die Wirkungen dar, die von 
ultravioletten Strahlen (-> Kapitel III.2, stratosphäri-
sches Ozon), von elektromagnetischen Feldern sowie 
von radioaktiven Substanzen ausgehen (— Kapi-
tel III.11, Strahlenschutz) . 

Hohe Schadstoffkonzentrationen können insbeson-
dere bei der industriellen Verarbeitung auftreten. 
Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) 
werden in Deutschland auf Basis toxikologischer Un-
tersuchungen von der MAK-Kommission 6) vorge-
schlagen, anschließend vom Ausschuß für Gefahr-
stoffe des Bundesarbeitsministeriums beraten und 
durch Veröffentlichung in einer Technischen Regel 
für Gefahrstoffe (TRGS) rechtswirksam. Zu den hun-
derten von Stoffen, für die höchstzulässige Arbeits-
platzkonzentrationen aufgestellt wurden, gehören 
u. a. Formaldehyd, das bei der Spanplattenherstel-
lung gebraucht wird, und das Lösemittel Perchlor-
ethylen (PER) im Bereich der chemischen Reinigun-
gen. 

Den für die Lebensmittelüberwachung zuständigen 
Länderbehörden obliegt der Vollzug lebensmittel-
rechtlicher Vorschriften. Überwacht wird die Herstel-
lung, Behandlung und das Inverkehrbringen von 
Lebensmitteln. Trinkwasser unterliegt den Vorschrif-
ten des Bundesseuchengesetzes und der aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Trinkwasserverordnung 

(—> Kapitel III.4, Gewässer- und Meeresschutz). Die 
Verhütung von Gesundheitsgefährdungen durch Le-
bensmittel, die durch Luft-, Gewässer- oder Boden-
schadstoffen verunreinigt wurden, fällt in die Zustän-
digkeit des Bundesumweltministeriums. 

Schadstoffhaltige Baustoffe oder Konsumgüter bzw. 
die darin enthaltenen Schadstoffe, die insbesondere 
zu hohen Innenraumbelastungen beitragen können, 
sind z. T. verboten bzw. dürfen nur unter bestimmten 
Bedingungen in den Verkehr gebracht werden (z. B. 
Verbot von Asbest in Baumaterialien, Begrenzung 
von Formaldehyd in Spanplatten, Verbot von PCB in 
Transformatoren und Leuchtstoffröhren sowie von 
PCP und Teerölen als Holzschutzmittel). 

Umwelt-Survey 

Wichtige Erkenntnisse über die Belastung der Bevöl-
kerung durch chemische Stoffe haben die zwischen 
1985 und 1992 durchgeführten drei sogenannten 
Umweltsurveys erbracht, die ein detaillie rtes, nach 
Geschlecht, Alter und Gemeindegröße differenzier-
tes Bild über die Schadstoffbelastung im häuslichen 
Bereich bei einer repräsentativen Bevölkerungsgrup-
pe vermitteln. In den Jahren 1985/86 sowie 1990/91 
wurde die „normale " Belastung der Allgemeinbevöl-
kerung mit einer Reihe von Schadstoffen aus der Um-
welt erstmals in repräsentativer Form ermittelt. Dabei 
zeigte sich u. a. ein Rückgang der Blei- und der Cad-
miumbelastung im Blut der erwachsenen Bevölke-
rung um etwa ein Viertel (Reduzierung bei Blei: von 

6) Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe 
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61,8 auf 45,3 Mikrogramm, Reduzierung bei Cad-
mium von 0,45 auf 0,36 Mikrogramm je Liter). Bei 
den Bioziden PCP und Lindan, jeweils gemessen im 
Hausstaub, war ein Rückgang um ca. 40 Prozent zu 
verzeichnen (bei PCP: von 0,66 auf 0,38 Mikro-
gramm, bei Lindan: von 0,25 auf 0,15 Mikrogramm 
pro kg). Bei dem Pyrethroid Permethrin, das in den 
letzten Jahren vermehrt als Biozid zum Einsatz 
kommt, wurde hingegen ein deutlicher Zuwachs von 
0,06 auf 0,24 Milligramm pro Kg beobachtet. 

1991/92 wurde ein Umweltsurvey Ost durchgeführt, 
der u. a. Daten über die Grundbelastung der Bevöl-
kerung der neuen Länder mit ausgewählten Umwelt-
schadstoffen, vor allem mit Schwermetallen, lieferte. 
Dabei traten auch Unterschiede zwischen alten und 
neuen Ländern zutage, die mit dem Stand des Immis-
sionsschutzes, aber auch mit bestimmten Mate rial-
verwendungen und Lebensgewohnheiten in Zusam-
menhang gebracht werden können. So betrug in den 
neuen Ländern die PCP-Belastung des Hausstaubs 
nur etwa die Hälfte des Westwertes (0,16 verglichen 
mit 0,37 Mikrogramm pro kg). Die Werte für das in 
der ehemaligen DDR häufiger eingesetzte Biozid Lin-
dan lagen dagegen um das Fünffache über denen 
der alten Bundesländer (0,82 verglichen mit 0,15 Mi-
krogramm pro kg). Seit Herbst 1997 wird ein neuer 
Bundesgesundheitssurvey durchgeführt, der seiner-
seits durch einen Umweltteil ergänzt wird. Die Fra-
gestellungen sind eng mit dem Aktionsprogramm 
Umwelt und Gesundheit verknüpft. 

Die Umweltsurveys wurden in der Schriftenreihe 
des Instituts für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene (WaBoLu-Hefte) ausgewertet 
und können dort angefordert werden 
(ausgewählte Hefte): 

• Band I a: Studienbeschreibung und Human-
Biomonitoring: Deskription der Spurenele-
mentgehalte im Blut und Urin der Bevölke-
rung der Bundesrepublik Deutschland. 

• Band Ib: Deskription der Spurenelement-
gehalte im Haar der Bevölkerung der Bundes-
republik Deutschland 

• Band II a: Fragebogenerhebung zur Exposition 
der Bevölkerung im häuslichen Bereich und 
zu ausgewählten Problemen des Umwelt-
schutzes in den alten Bundesländern. 

• Band III: Zufuhr von Spurenelementen und 
Schadstoffen mit der Nahrung in den alten 
Bundesländern. 

• Band IV: Personengebundene Expositionen 
gegenüber flüchtigen organischen Verbindun-
gen in den alten Bundesländern. 

• Band IV b: Blei 

• Band V: Deskription der Spurenelement-
gehalte im Haushalts- und Wasserwerk-Trink-
wasser der Bevölkerung in der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

• Band VII: Quecksilber - Zusammenhangsana-
lyse. 

Luftverunreinigungen in Innenräumen 

Zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen 
wurde 1992 ein Bündel von Maßnahmenvorschlägen 
beschlossen, über dessen Umsetzung die Bundes-
regierung im Februar 1996 Bericht erstattet hat. Der 
Bericht, der von einer Interministeriellen Arbeits-
gruppe unter Leitung des Bundesumweltministe-
riums erarbeitet wurde, orientiert sich an  den 1992 
erteilten Prüfaufträgen u. a. für Tabakrauch, Radon, 
Bauprodukte, Biozide und andere Chemikalien, offene 
Feuerstellen und Klimaanlagen. An Maßnahmen 
sind zu nennen: 

• Erweiterung von Aufklärungsmaßnahmen, die bis-
her gegen das Aktivrauchen gerichtet waren, auch 
im Hinblick auf den Nichtraucherschutz. 

• Sanierungsmaßnahmen, Information und sowie 
Forschung zur Verbesserung der Gefahren-
abschätzung des radioaktiven Edelgases Radon. 
(—> Kapitel III.11, Strahlenschutz) 

• Reduzierung von Außenluftbelastungen, insbe-
sondere von Verkehrsemissionen, die u. U. in 
Innenräume dringen können. 

• Im Chemikalienrecht eine weitere Verbesserung 
der Prüfanforderungen für Stoffe und Zubereitun-
gen sowie weitere Einschränkungen für ihre 
Abgabe an den Endverbraucher. 

Das Thema Luftverunreinigungen in Innenräumen 
hat dem produktbezogenen Umweltschutz zusätz-
liche Bedeutung verliehen. In fast allen Lebensberei-
chen kann die individuelle Gefährdungssituation 
durch Verwendung schadstoffarmer Produkte redu-
ziert werden. 

Krebsregister 

Zusätzliche Erkenntnisse auch für den wichtigen 
Bereich krebsrelevanter Umweltbelastungen kön-
nen mit den Daten der Krebsregister, die in den 
Ländern aufgebaut werden, gewonnen werden. Das 
entsprechende Bundesgesetz trat am 1. Januar 1995 
in Kraft. Es schreibt eine auch räumlich differen-
zierte Erfassung von Krebsfällen vor. Bis Ende 1997 
haben alle Bundesländer mit Ausnahme Hessens 
mit dem Aufbau ihres Krebsregisters begonnen. Bis 
zum 1. Januar 1999 wird voraussichtlich für ganz 
Deutschland ein Netz von epidemiologischen Krebs-
registern existieren. 

Umweltprobenbank des Bundes 

Um Wirkungszusammenhänge zwischen Gesund-
heitsschäden und stofflichen Belastungen auch rück-
wirkend beurteilen zu können, nachdem sich z. B. 
eine über lange Zeit hinweg verwendete Substanz 
als schädlich erwiesen hat, hat das Umweltbundes-
amt 1994 mit dem Aufbau einer Umweltprobenbank 
begonnen. 

In der Umweltprobenbank werden ökologisch reprä-
sentative Boden-, Pflanzen-, Tier- und Humanorgan-
proben gesammelt, auf 40 umweltrelevante Stoffe 
hin analysiert und dauerhaft so eingelagert, daß eine 
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Beispiele für den Rückgang von Schadstoffen in 
Umwelt- und Organproben 

• Krebserregende Benz-Pyrene, gemessen in 
Kiefernnadeln der Dübener Heide: Rückgang 
der Konzentration um den Faktor 3 (1991/96), 

• Quecksilberbelastung von Möweneiern vor 
der Elbmündung: Rückgang der Konzentra-
tion um den Faktor 2,8 (1988/96), 

• DDT-Konzentrationen in Regenwürmern: im 
Raum Halle Rückgang um den Faktor 10, im 
Raum Leipzig Rückgang um den Faktor 30, 

• Konzentration der krebserregenden Stoffe 
HCB- und PCP im menschlichen Blutplasma: 
Rückgang um den Faktor 6 (HCB) bzw. 
60 (PCP) im Zeitraum 1985/96. 

chemische Veränderung ausgeschlossen ist. So kön-
nen auch zu späteren Zeitpunkten Konzentrationen 
oder Folgeprodukte von Stoffen ermittelt werden, die 
zur Zeit der Probenahme noch nicht bekannt oder 
noch nicht analysierbar waren oder nicht für bedeut-
sam gehalten wurden. Die Umweltproben werden in 
13 repräsentativen Ökosystemtypen gewonnen, wo-
bei der „Zielorganismus Mensch" von vornherein mit 
eingeschlossen wurde. Zur Zeit sind etwa 322 000 
Human-Organproben an der Friedrich-Wilhelms-
Universität Münster und 90 000 Umweltproben im 
Forschungszentrum Jülich im Tieffrost und auf Dauer 
veränderungsfrei eingelagert. 

Stoffe, die den Hormonhaushalt stören 

Beim Menschen ist in den letzten Jahren eine Zunah-
me der Erkrankungen an Hoden-, Brust- und Prosta-
takrebs beobachtet worden. Während weitgehend 
Einigkeit unter den Fachleuten darüber besteht, daß 
heute tatsächlich mehr Menschen an Hodenkrebs er-
kranken als früher, ist dies beim Brust- und Prostata

-

krebs umstritten. Viele Experten vertreten die Auf-
fassung, daß aufgrund einer verbesserten Diagnostik 
sowie der routinemäßig durchgeführten Vorsorgeun-
tersuchungen heute im Vergleich zu früher lediglich 
ein höherer Anteil der vorhandenen Krebserkran-
kungen entdeckt wird. 

Auch hinsichtlich der in einigen (aber nicht allen) 
Untersuchungen festgestellten Abnahme der Sper-
mienzahl besteht weder Einigkeit darüber, ob es sich 
hierbei tatsächlich um einen generellen Trend in den 
Industriestaaten handelt, noch sind ggf. die Ursachen 
hierfür bekannt. Neben einer Schädigung durch hor-
monartig wirkende Chemikalien kämen auch andere 
Ursachen, wie z. B. die Änderung der Lebens- und 
Ernährungsgewohnheiten in Frage. Zur Klärung 
offener Fragen haben Bundesforschungs- und Bun-
desumweltministerium Forschungsvorhaben verge-
ben. Diese Vorhaben dienen der Ermittlung 

• des Vorkommens von Umweltchemikalien und der 
Abschätzung der Exposition von Mensch und Um-
welt (Umweltanalytik), 

• der Wirkung dieser Stoffe auf Mensch und Tier 
(Toxikologie, Wirkungsforschung), 

• der Wirkung auf bestimmte Tierarten (Ökotoxiko-
logie) sowie der Ermittlung der Inzidenz bestimm-
ter Krankheiten des Menschen, die mit Umwelt-
hormonen in Verbindung gebracht werden (Epide-
miologie). 

Aktionsprogramm „Umwelt und Gesundheit" 

Die europäischen Umwelt- und Gesundheitsminister 
haben auf der Zweiten Europäischen Konferenz Um-
welt und Gesundheit 1994 in Helsinki beschlossen, 
in ihren Ländern nationale Aktionspläne für Umwelt 
und Gesundheit zu entwickeln. Bundesumwelt- und 
Bundesgesundheitsministerium haben 1996 mit den 
entsprechenden Arbeiten begonnen. Angesichts 
noch bestehender Defizite und Probleme im Bereich 
des gesundheitsbezogenen Umweltschutzes und der 
Umweltmedizin wird mit der Erarbeitung des Ak-
tionsprogramms das Ziel verfolgt, den Politikbereich 
an der Schnittstelle von Umweltschutz und Gesund-
heitsschutz im Rahmen einer Gesamtstrategie auf 
eine breitere, den aktuellen und zukünftigen Erfor-
dernissen entsprechende Basis zu stellen. Das Pro-
gramm soll u. a. Aussagen zu folgenden Aktivitäten 
beinhalten: 

• Erarbeitung einer Gesamtdarstellung „Umwelt 
und Gesundheit in Deutschland" 

• Entwicklung eines Konzeptes zur Risikobewer-
tung und Risikokommunikation 

• Aufbau eines Informationsnetzwerkes „Umwelt 
und Gesundheit" 

• Etablierung einer systematischen umweltbezo-
genen Gesundheitsbeobachtung (Durchführung 
eines neuen bundesweiten Gesundheits- und Um-
weltsurveys) 

• Identifizierung von Forschungsprioritäten 

• Intensivierung der internationalen Zusammen-
arbeit. 

Das Programm soll bis zur Sommerpause 1998 vorlie-
gen und anschließend konsequent umgesetzt wer-
den. Bereits die laufenden Arbeiten haben zu Erfol-
gen geführt: Besonders hervorzuheben ist die inten-
sivierte Zusammenarbeit zwischen den beiden betei-
ligten Ministerien und den zuständigen Fachbehör-
den - Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz und Veterinärmedizin (BgVV), Robe rt

-Koch-Institut (RKI) und Umweltbundesamt (UBA) -, 
die eine ständige Arbeitsgruppe zum Aktionsplan ins 
Leben gerufen haben. 

Im Juli 1997 ist ein interdisziplinärer Expertenkreis 
aus Vertretern von Umweltmedizin, Toxikologie, 
Epidemiologie, Öffentlichem Gesundheitsdienst, 
Psychologie, Rechtswissenschaft und Medien ein-
berufen worden, der die Handlungsschwerpunkte 
des Aktionsprogramms auf breiter fachlicher Basis 
bewerten und begleiten soll. Seine erste Aufgabe 
wird die Formulierung von Empfehlungen zum Ent-
wurf einer umfassenden Situationsdarstellung „Um-
welt und Gesundheit in Deutschland" sein, der als 
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erstes Ergebnis der gemeinsamen Arbeitsgruppe der 
drei beteiligten Fachbehörden des Bundes vorliegt. 

Zur interdisziplinären Diskussion gehört auch die 
Beteiligung relevanter Institutionen und gesellschaft-

licher Gruppen. Diese sollen, wie dies z. B. im 
Arbeitskreis „Schutz der menschlichen Gesundheit" 
der Initiative „Schritte zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung" von Bundesumweltministerin Merkel be-
reits geschehen ist, ebenfa lls hinzugezogen werden. 

9. Lärmbekämpfung 

In einem dichtbesiedelten und hochindustrialisier-
ten Land wie Deutschland stellt Lärm für viele 
Menschen eine der am stärksten empfundenen Um-
weltbeeinträchtigung dar. Mehr als zwei Drittel 

der Bevölkerung fühlen sich durch Straßenver-
kehrslärm belästigt. An zweiter Stelle steht die Stö-
rung durch Fluglärm, gefolgt von Schienenver-
kehrslärm. 

Subjektive Lärmbelästigung nach Quellen im Vergleich 1991/94 (Prozentsatz der Befragten) 7) 

Gesundheitsrisiken durch Lärm 

Lärm kann zu fortgesetzter Anspannung führen und 
als Streßfaktor wirken. Er steht darüber hinaus im 
Verdacht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit zu ver-
ursachen. Die Bundesregierung hat mehrere Studien 
zu dieser Thematik gefördert, deren Ergebnisse je- 

7 ) Quelle: IPOS-Institut Mannheim: Einstellungen der Bevölke-
rung zum Umweltschutz, 1995 

doch nicht einheitlich sind. Während einige Studien 
auf eine - statistisch allerdings nicht signifikante - 
Erhöhung des Herzinfarktrisikos in Gebieten mit sehr 
hohen Verkehrslärmbelastungen hindeuten, wird 
dieser Zusammenhang von anderen Studien negiert. 
Klärung wird von einer Reihe derzeit laufender Lang-
zeituntersuchungen erhofft. 

Der von Bundesministerin Merkel im Juli 1996 ein

-

gerichtete Arbeitskreis „Schutz der menschlichen 
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Gesundheit" hat sich als Teil der Initiative „Schritte 
zu einer nachhaltigen Entwicklung" mit Gesund-
heitsrisiken durch Lärm beschäftigt. Nach Auffas-
sung des Arbeitskreises sollte unter dem Aspekt 
des Gesundheitsschutzes sichergestellt sein, daß 
niemand dauerhaft einem Lärmpegel von mehr 
als 65 dB(A) ausgesetzt ist. Dies betrifft heute in 
Deutschland noch etwa 17 Prozent der Bevölkerung. 

Maßnahmen zur Lärmminderung 

Bei einigen wichtigen Lärmquellen konnte die Lärm-
bekämpfungspolitik spürbare Fortschritte erreichen: 
So müssen neue Kraftfahrzeuge und Baumaschinen 
heute EU-weit anspruchsvolle Geräuschgrenzwerte 
einhalten, die in einem Stufenprogramm mehrmals 
verschärft und dem fortschreitenden Stand der Lärm-
minderungstechnik angepaßt wurden. Für Industrie-
anlagen, Sportstätten und Baustellen gelten zusätz-
lich Immissionswerte, bei deren Überschreitung die 
Anwohner einen Anspruch auf Lärmminderungs-
maßnahmen haben. Handlungsbedarf besteht der-
zeit vor allem noch im Verkehrssektor, wo die primär 
an den Fahrzeugen ansetzenden Lärmminderungen 
in vielen Bereichen durch das zunehmende Ver-
kehrsaufkommen kompensiert werden. 

Wirksamer Lärmschutz erfordert eine Bündelung von 
administrativen, technischen und planerischen Maß-
nahmen, die Kombination von ordnungsrechtlichen 
Regelungen und marktwirtschaftlichen Anreizen zur 
Förderung lärmmindernder Verhaltensweisen sowie 
Aufklärung und Information der Bevölkerung. 

Grundsätze der Lärmminderungspolitik 
der Bundesregierung 

• Die Minderung des Lärms an der Quelle, ins-
besondere durch Fortentwicklung des Standes 
der Technik, hat Priorität vor anderen Maß-
nahmen. 

• Lärmbewußte Planung (z. B. von Straßen, Ge-
werbe- und von Wohnbebieten) hat Vorrang 
vor nachträglicher Sanierung. 

• Marktwirtschaftliche Instrumente, z. B. lärm-
bezogene Start- und Landegebühren für Flug-
zeuge, ergänzen ordnungsrechtliche Geneh-
migungsvorschriften. 

• International abgestimmte Lärmschutzrege-
lungen werden weiterentwickelt und durch 
nationale Maßnahmen ergänzt. 

Straßenverkehrslärm 

Die Grenzwerte für den Lärm von Kfz werden - wie 
bei den Schadstoffen - seit Beginn der 70er Jahre 
durch die Europäische Gemeinschaft festgesetzt. Seit 
1989 sind die Anforderungen an die Geräuschemis-
sionen in zwei weiteren Stufen verschärft worden. 
Die Geräuschgrenzwerte wurden dabei je nach Fahr-
zeugtyp und Leistungsklasse um weitere 2 bis 5 dB(A) 
gesenkt 8). Auch die lautesten Neufahrzeuge bei den 
Lkw und Bussen dürfen seit 1996 im Stadtverkehr 
keine höheren Geräuschemissionen aufweisen als 
Pkw, die bis Ende der 80er Jahre gebaut wurden. 

Zulässige Höchstwerte in Dezibel bis 1989/1990 1989 bis 1995 seit 1995/1996 

Pkw 	  80 77 74 
Busse < 150 kW 	  82 80 78 
Busse >= 150 kW 	  85 83 80 
Kleinbusse/Lieferwagen <= 2 t 	 81 78 76 
Kleinbusse > 2 bis 3,5 t 	 81 79 77 
Lkw > 3,5t, < 75kW 	 86 81 77 

Lkw 75 bis < 150 kW 	 86 83 78 
Lkw >= 150 kW 	  88 84 80 

Krafträder bis 80 cm 3  Hubraum 	 seit 1988: 77 seit 1993: 75 
Krafträder bis 175 cm 3  Hubraum 	 seit 1989: 79 seit 1994: 77 

Krafträder > 175 cm 3  Hubraum 	 seit 1988: 82 seit 1993: 80 

Reifen-Fahrbahn-Geräusche 

Die Antriebsgeräusche moderner Pkw wurden auf-
grund der verschärften Grenzwerte so weit abge-
senkt, daß das Motorengeräusch vom Abrollgeräusch 
der Reifen bereits ab einer Geschwindigkeit von 
40 bis 60 km/h übertroffen wird. Zur Vorbereitung 
international harmonisierter Produktanforderungen 
an Reifen wurden ein Geräuschmeßverfahren für 
Reifen entwickelt sowie Daten zum Stand der Lärm-
minderungstechnik bei Pkw- und Lkw-Reifen ermit-

telt. Die Jury Umweltzeichen hält eine Verminderung 
des Abrollgeräusches um 3 bis 5 dB(A) durch techni-
sche Verbesserung der Reifen für möglich und hat 
auf dieser Basis am 1. Oktober 1997 Anforderungen 
an  die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel an 
geräuscharme Reifen festgelegt. 

8 ) Eine Minderung um 3 dB(A) entspricht einer Halbierung der 
vom Fahrzeug abgestrahlten Schalleistung. Eine Halbierung 
des subjektiven Lautstärkeempfindens tirtt (bei gleichförmi-
gen Geräuschen) bei einer Reduzierung um 10 dB(A) ein. 
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Für eine umfassende Verminderung der Reifen-Fahr-
bahn-Geräusche ist neben der Entwicklung leiserer 
Reifen auch der Bau lärmmindernder Fahrbahnen 
notwendig. In allen Bereichen des Straßenbaus 
werden erhebliche Anstrengungen unternommen, 
leisere Fahrbahnbeläge als offenporige oder dichte 
Deckschicht in Asphalt- und Zementbetonbauweise 
zu produzieren. 

Kennzeichnung geräuscharmer Lkw 

Mit der 18. Verordnung zur Änderung straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften vom 20. Juni 1994 
wurde die Kennzeichnung lärmarmer Kraftfahr-
zeuge (Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 
2,8 Tonnen) mit dem Buchstaben „G" eingeführt. 
Durch diese Kennzeichnungsvorschrift wurde die 
Einführung von Benutzervorteilsregelungen für lärm-
arme Lkw und deren Überwachung deutlich verein-
facht. Bislang haben vor allem Kur- und Ferienorte 
Ausnahmeregelungen für lärmarme Lkw in Fuß-
gänger- und Lärmschutzzonen eingeführt. 

Lärmminderung bei Motorrädern 

Zwar werden die Geräuschemissionen von motori-
sierten Zweirädern seit langem durch EG-Richtlinien 
begrenzt, dennoch liegen die Geräusche von Motor-
rädern in vergleichbaren Verkehrssituationen weit 
über denen von Personenwagen - im Mittel um 
6 dB(A). Die Geräuschgrenzwerte für Motorräder 
sind in mehreren Stufen fortgeschrieben worden; die 
letzte Absenkungsstufe trat 1993/1994 in Deutsch-
land in Kraft. Lärmprobleme rufen Motorräder vor 
allem hervor, weil sie als Freizeitgeräte besonders zu 
lärmsensiblen Zeiten und in ansonsten ruhigen Ge-
bieten gefahren werden. Eine hochtourige Fahrweise 
sowie Veränderungen an der Auspuffanlage können 
die Lärmbelastung zusätzlich erhöhen. 

Die Europäische Union hat mit der neuen Richtlinie 
97/24/EG u. a. Geräuschgrenzwerte für Motorräder 
und geschwindigkeitsbegrenzte motorisierte Zwei-
räder festlegt. Mit dieser Richtlinie werden die bisher 
nur in Deutschland vollständig umgesetzten Ge-
räuschgrenzwerte der 2. Stufe der Richtlinie 87/56/ 
EWG EU-weit verbindlich vorgeschrieben. Außer-
dem werden erstmals für Kleinkrafträder der unter-
schiedlichen Kategorien einheitliche, auch gegen-
über den bislang in Deutschland geltenden Werten 
spürbar abgesenkte Geräuschgrenzwerte festgelegt. 

Lärmschutz im Magnetschwebebahnverkehr 

Die Magnetschwebebahn-Lärmschutz-Verordnung 
vom 23. September 1997 legt u. a. Immissionsgrenz-
werte für durch den Transrapid verursachte Ge-
räuschemissionen fest und definie rt  das Berech-
nungsverfahren zu deren Ermittlung. Außerdem wer-
den durch eine Anpassung der 24. BImSchV (Ver-
kehrswege-Schallschutzmaßnahmen-Verordnung) Art 
und Umfang von baulichen Schallschutzmaßnahmen 
an Gebäuden festgesetzt, sofern die für den Trans-
rapid festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht ein-
gehalten werden können. 

Fluglärm 

Auch im Bereich des zivilen Luftverkehrs setzt die 
Lärmschutzpolitik zuerst an der Quelle, d. h. am 
Flugzeug und seinen Triebwerken an. Lärmgrenz-
werte für Verkehrsflugzeuge werden von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) festge-
legt. In den letzten Jahren konnten die Lärmemissio-
nen der Triebwerke deutlich vermindert werden. Da-
mit leisere Flugzeuge möglichst schnell eingeführt 
werden, haben die Luftfahrtbehörden die Nachtflug-
verbote für laute Flugzeuge ausgeweitet; die Flug-
häfen haben die Landegebühren nach der Lärm-
emission der Flugzeuge gestaffelt. 

Seit dem 1. April 1995 werden laute Verkehrsflug-
zeuge, die den derzeit strengsten Lärmschutzanfor-
derungen nach Anhang 16, Kapitel 3 des Abkom-
mens über die Internationale Zivilluftfahrt-Organi-
sation (ICAO) nicht genügen und die 25 Jahre oder 
älter sind, in der Europäischen Union stufenweise 
ausgemustert. Ab dem 1. April 2002 dürfen europa-
weit nur noch Verkehrsflugzeuge eingesetzt werden, 
die den derzeit strengsten Anforderungen an den 
Lärmschutz entsprechen. Auch bei den Flügen der 
Allgemeinen Luftfahrt werden strengere Anforde-
rungen gestellt. 

Landeplatzvordnung 

Nach der Landeplatzverordnung aus dem Jahr 1976 
gelten an mehr als 50 stark frequentierten Landeplät-
zen zeitliche Beschränkungen des Flugbetriebs. So 
wurde dort  morgens, mittags und abends die Durch-
führung von Rund- und Schulungsflügen mit Propel-
lerflugzeugen eingeschränkt. Von den Flugverboten 
ausgenommen sind Motorflugzeuge, die den er-
höhten Schallschutzanforderung entsprechen. Eine 
Novellierung der Landeplatzverordnung mit weite-
ren Einschränkungen ist geplant. 

Lärm von Industrie, Gewerbe und Baustellen 

Novelle der TA Lärm 

Die Bundesregierung hat am 18. März 1998 eine 
Novelle der aus dem Jahr 1968 stammenden Techni-
schen Anleitung Lärm beschlossen, mit der die Vor-
gaben für die Beurteilung von Indust rie- und Gewer-
belärm transparenter gestaltet und die Durchführung 
von Genehmigungs- und Prüfverfahren zum Lärm- 
Schutz beschleunigt werden. Wurden bisher die 
Lärmemissionen je Anlage betrachtet und bestimm-
ten Richtwerten unterworfen, so darf nach dem 
neuen Entwurf die Summe aller Immissionen von 
Industrie- und Gewerbeanlagen z. B. an einem be-
nachbarten Wohnhaus den Richtwert nicht mehr 
überschreiten. Auch wenn zwei unterschiedliche 
Lärmquellen physikalisch gemessen gleich laut sind, 
kann das subjektive Empfinden zuunterschiedlichen 
Bewertungen kommen. Bei den festgelegten Immis-
sionsrichtwerten handelt es sich deshalb nicht um 
strikte Grenzwerte, die eindeutig die Grenze der 
schädlichen Umwelteinwirkung durch Lärm markie-
ren, sondern um Richtwerte, die Spielraum für not-
wendige Einzelfallbeurteilungen lassen. 
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Baustellenlärm 

Zwar stellt der Baustellenlärm wegen seines räumlich 
und zeitlich begrenzten Auftretens nur für einen ver-
gleichsweise kleinen Teil der Bevölkerung eine Bela-
stung dar. Dennoch wird dieser Lärm in Befragungen 
als besonders belästigend eingestuft. Die Anforde-
rungen an den Lärmschutz der auf Baustellen beson-
ders häufig eingesetzten Erdbewegungsmaschinen 
(Hydraulikbagger, Seilbagger, Planiermaschinen, 
Lader und Baggerlader) wurden durch die neue EU-
Richtlinie 95/27/EG verschärft. Zur Begrenzung des 
Geräuschpegels dieser Maschinen wurden nach 
Gerätetyp und Leistungsklasse gestaffelte Geräusch-
grenzwerte eingeführt, die nach einem neuen, pra-
xisgerechteren Meßverfahren ermittelt werden und 
insgesamt etwa 3 dB(A) niedriger sind als die bis-
her geltenden. Diese neue EU-Richtlinie wurde mit 
der Änderung der Baumaschinenlärm-Verordnung 
(15. BImSchV) vom 14. März 1996 in nationales Recht 
umgesetzt. 

Umweltzeichen für lärmarme Geräte 

Daß schärfere Geräuschanforderungen möglich sind, 
zeigen die Umweltzeichen, die inzwischen für mehr 
als 200 Baumaschinentypen verliehen wurden. Auch 
im Garten- und Freizeitbereich sind die Geräusch-
emissionen zu einer wichtigen Vergabegrundlage für 
das Umweltzeichen geworden: so z. B. bei Bohr-
hämmern, Rasenvertikutierern, Heckenscheren und 
Komposthäckslern. 

Freizeitlärm 

In der dichtbesiedelten Bundesrepublik Deutschland 
entstehen häufig Konflikte zwischen Spo rt- und 
Freizeitaktivitäten in der Natur einerseits und dem 
Ruhebedürfnis der Bevölkerung andererseits. Zwei 
Verordnungen wurden im Interesse eines angemes-
senen Interessenausgleichs für den Bereich des 
Wassersports erlassen: 

1. Die Verordnung über das Fahren mit Sportfahr-
zeugen auf Binnenschiffahrtsstraßen im Zustän-
digkeitsbereich der Wasser- und Schiffahrtsdirek-
tion Ost vom 22. Mai 1995 schreibt für bestimmte 
Bundeswasserstraßen in den Ländern Berlin und 
Brandenburg vor allem strenge Geschwindigkeits-
begrenzungen vor, dazu auf bestimmten Seen 
Nachtfahrverbote und auf einem See ein gene-
relles Fahrverbot außerhalb der Fahrrinne. 

2. Die Wassermotorräder-Verordnung, die am 15. Juni 
1995 in Kraft trat, schränkt das Befahren der Bin-
nenschiffahrtsstraßen mit Wassermotorrädern aus 
Verkehrssicherheits- und Umweltgründen erheb-
lich ein. Heute ist das Hin- und Herfahren der 
Wassermotorräder, das häufig mit besonders belä-
stigendem Lärm verbunden ist, nur noch auf ins-
gesamt etwa 28 gekennzeichneten Strecken-
abschnitten auf Mosel, Rhein, Main, Donau, Weser 
und Elbe tagsüber erlaubt. Außerdem ist der Ufer-
schutz durch strenge Regelungen für das Zuwas-
serlassen der Fahrzeuge verstärkt worden. 

Passiver Lärmschutz (Immissionsschutz) 

Beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von 
öffentlichen Straßen und von Schienenwegen der 
Eisenbahnen und Straßenbahnen sind Grenzwerte 
für die Geräuschimmissionen einzuhalten, die in 
der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 
festgelegt sind. In Ergänzung hierzu bestimmt die 
Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung 
(24. BImSchV) vom 4. Februar 1997 Art  und Umfang 
von baulichen Schallschutzmaßnahmen an Wohn-
gebäuden - in der Regel den Einbau von Schall-
schutzfenstern -, sofern die Immissionsgrenzwerte 
der Verkehrslärmschutzverordnung nicht eingehal-
ten werden können. 

Seit 1978 werden an bestehenden Bundesfernstraßen 
nachträgliche Lärmsanierungen durch Errichtung 
von Schallschutzwällen oder -wände vorgenommen. 
Insgesamt bestehen Schutzvorrichtungen an Bundes-
fernstraßen auf einer Länge von mehr als 2 000 km. 
Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch 
Kosten für die Lärmminderung anliegender Gebäu-
de, insbesondere für den Einbau von Schallschutz-
fenstern, übernommen. 

Nach dem Fluglärmgesetz hat das BMU für 12 zivile 
und 23 militärische Flughäfen Lärmschutzbereiche 
festgelegt. In den Lärmschutzbereichen gelten abge-
stufte Bauverbote und -beschränkungen, um ein Her-
anrücken von Wohnbebauung an die Flugplätze zu 
verhindern. In der besonders lärmbelasteten Schutz-
zone 1 hat der Flugplatzhalter Aufwendungen für 
bauliche Schallschutzmaßnahmen an Wohngebäu-
den zu erstatten. 

Kommunale Lärmminderungspläne 

Seit 1990 sind die Gemeinden nach § 47 a des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Erstel-
lung von Lärmminderungsplänen verpflichtet. Da-
durch sollen 

• die Belastungen der Bevölkerung durch Lärm 
systematisch abgebaut, 

• Beeinträchtigungen vermindert, 

• gesundheitliche Risiken beseitigt und 

• der Wohnwert der betroffenen Gebiete erhöht 
werden. 

Welche Lärmbelästigungen dabei als schädliche Um-
welteinwirkungen anzusehen sind, wird durch die in 
Rechts- oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften ge-
nannten Immissionswerte und Immissionsrichtwerte 
näher konkretisiert. Entsprechende Immissionswerte 
sind in der TA Lärm, der 16. BImSchV (Verkehrslärm-
schutzverordnung) und der 18. BImSchV (Sportanla-
genlärmschutzverordnung) festgelegt. 

Die Lärmminderungspläne sollen Angaben über die 
festgestellten und die zu erwartenden Geräuschbela-
stungen, die Ursachen dieser Belastungen sowie die 
Maßnahmen zur Geräuschminderung und zur Ver-
minderung ihres weiteren Anstieges enthalten. Im 
Rahmen von  Modell- und Entwicklungsvorhaben, 
die zum Teil durch das Bundesumweltministerium 
gefördert wurden, konnten in den vergangenen Jah- 
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ren die Methoden der Lärmminderungsplanung wei-
terentwickelt werden. Die Ergebnisse dieser Studien 
sind u. a. in das UBA-Handbuch „Lärmminderungs-
pläne" eingeflossen, mit dem die Umsetzung der 
Ergebnisse der Modellvorhaben in der Praxis unter-
stützt wird. Inzwischen liegen mit der Lärmminde-
rungsplanung, insbesondere dem Erstellen von 
Schallimmissions- und Konfliktplänen, aus mehr als 
100 Gemeinden praktische Erfahrungen vor. 

In den Lärmminderungsplänen aufgezeigte Maßnah-
men sind entsprechend § 47 Abs. 3 BImSchG durch 
Anordnungen oder sonstige Entscheidungen der zu-
ständigen Träger öffentlicher Verwaltung durchzu-
setzen. Mit der Lärmminderungsplanung kann das 
Handeln und Abwägen von Behörden und externen 
Entscheidungsträgern bis zu einem gewissen Grad 
abgestimmt und in vielen Fällen erreicht werden, 
daß planvolle und effektive Lärmminderungsmaß-
nahmen umgesetzt werden. 

Grünbuch der Europäischen Kommission 

Im Zuge der Umsetzung des Fünften EG-Umwelt-
aktionsprogramms hat die Europäische Kommission 
das Grünbuch „Künftige Lärmschutzpolitik" vorge-
legt, mit dem die politische Diskussion über ein euro-
paweit abgestimmtes Aktionsprogramm zur Lärmbe-
kämpfung intensiviert werden soll. Das Grünbuch 
enthält einen Überblick über die Lärmbelastung in 
den EU-Staaten, über die bisher von der Europäi-
schen Gemeinschaft und von den Mitgliedstaa-
ten getroffenen Lärmbekämpfungsmaßnahmen und 
einen von der Europäischen Kommission vorgeschla-

genen Aktionsrahmen, der Möglichkeiten zur Ver-
minderung oder Vermeidung der von den verschie-
denen Lärmquellen hervorgerufenen Belastungen 
aufzeigt. Vorgestellt werden insbesondere Maßnah-
men zur Verringerung des Lärms von Straßen-, 
Schienen- und Luftverkehr sowie Vorschläge zur 
Fortentwicklung der Lärmschutzanforderungen für 
besonders laute Maschinen. 

Die Bundesregierung unterstützt die Zielsetzung des 
Grünbuchs und erwartet, daß die dort  umrissene 
gemeinschaftliche Lärmschutzpolitik wesentliche Im-
pulse zu einem effektiven Schutz der Bevölkerung 
gibt. Das Aktionsprogramm zur europäischen Lärm-
bekämpfungspolitik soll vorrangig dazu beitragen, 
die trotz aller Bemühungen noch immer hohen Lärm-
belastungen insbesondere aus den Hauptlärmquel-
len - Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr - 
spürbar zu vermindern. 

Der Schwerpunkt der Lärmbekämpfungsmaßnah-
men der Europäischen Gemeinschaft lag bisher in 
der Verringerung von Geräuschemissionen von 
Maschinen, Geräten und Fahrzeugen. Auch bei der 
Umsetzung des vorgeschlagenen Aktionsprogramms 
soll die Fortschreibung von Rechtsvorschriften zur 
Begrenzung der Emissionen aus unterschiedlichen 
Quellen, vor allem von Kraftfahrzeugen einschließ-
lich der Reifen-Fahrbahn-Geräusche, von Schienen-
fahrzeugen, Flugzeugen sowie der besonders lauten 
Maschinen weiterhin höchste Priorität genießen. 

Darüber hinaus sollten die Themen Verkehrsvermei-
dung, Verkehrsverlagerung sowie Verkehrsplanung 
europaweit als wichtige Maßnahmen zur Minderung 
des Verkehrslärms aufgegriffen werden. 

10. Nukleare Sicherheit 

A. Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke 
B. Nukleare Versorgung 
C. Entsorgungskonzept der Bundesregierung 

D. Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen 
E. Internationale Reaktorsicherheit 
F. Internationale Entsorgungssicherheit 

G. Nukleare Sicherheit in 
Mittel- und Osteuropa 

H. Tschernobyl 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt vor den Gefahren ionisierender Strahlung 
bestimmt die Politik der Bundesregierung auf den 
Feldern der Reaktorsicherheit, der nuklearen Ver- 
und Entsorgung und des Strahlenschutzes. Voraus-
setzung für die Errichtung und den Betrieb kerntech-
nischer Anlagen ist in Deutschland der „Stand von 
Wissenschaft und Technik" . Dabei gilt der Grund-
satz, daß Sicherheit Vorrang hat vor Wirtschaftlich-
keit. 

In Deutschland sind derzeit 19 Kernkraftwerke in Be-
trieb, die ca. 30 Prozent zur öffentlichen Stromversor-
gung beitragen. Dadurch werden - je nach hypothe-
tisch angenommener Ersatzenergie - jährlich CO 2

-Emissionen von bis zu 160 Mio. t vermieden. Im Rah-
men des CO2-Minderungsprogramms der Bundes-

regierung stellt die Kernenergie deshalb eine wich-
tige Säule dar (— Kapitel III.1, Klimaschutz). Ange-
sichts der Ungewißheiten über den Zeitpunkt der 
ausreichenden Verfügbarkeit erneuerbarer Ersatz-
energien setzt sich die Bundesregierung dafür ein, 
die Option Kernenergie für zukünftige Generationen 
offenzuhalten und den Anschluß an die Weiterent-
wicklung dieser Technologie sicherzustellen. 

Die Reichweite der bekannten Vorkommen des Kern-
brennstoffs Uran beträgt mehrere hundert Jahre. 
Weltweit werden derzeit in 31 Ländern 433 Kern-
kraftwerksblöcke betrieben, die einen Anteil von 
ca. 18 Prozent an der Stromerzeugung und damit ca. 
6 Prozent des Primärenergieverbrauchs abdecken. 
Insbesondere zahlreiche Staaten, die kaum über fos-
sile Energieträger verfügen, setzen für die Zukunft 
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auf einen Ausbau der Kernenergie. Allein 46 Reakto-
ren sind gegenwärtig im Bau oder befinden sich in 
der Phase der Inbetriebnahme. 

Vor diesem Hintergrund kommt der Entwicklung 
und internationalen Verbreitung hoher Sicherheits-
standards bei der Nutzung der Kernenergie erheb-
liche umweltpolitische Bedeutung zu. Das gilt ins-
besondere für die Verbesserung des Sicherheitsstan-
dards von Kraftwerken sowjetischer Bauart in den 
Ländern Mittel- und Osteuropas sowie den Neuen 
Unabhängigen Staaten (NUS), für die sich Deutsch-
land im Rahmen bilateraler und multilateraler 
Aktionsprogramme besonders einsetzt. Von heraus-
ragender Bedeutung waren in den letzten Jahren der 
1994 auf dem G 7-Wirtschaftsgipfel in Neapel 
beschlossene Aktionsplan Ukraine, der Moskauer 
Nuklargipfel 1996 sowie der G 7-Wirtschaftsgipfel in 
Denver 1997, auf dem ein Sanierungsplan für den 
Sarkophag um den Unfallreaktor in Tschernobyl 
beschlossen werden konnte. 

A. Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke 

Novellierung des Atomgesetzes 

Das Atomgesetz aus dem Jahre 1959 hat sich in den 
vergangenen 40 Jahren bewäh rt  und durch die dyna-
mische Ausrichtung der Sicherheitsvorschriften auf 
den Stand von Wissenschaft und Technik zum hohen 
Sicherheitsniveau der deutschen Kernkraftwerke 
beigetragen. Gleichwohl erforderte die geänderte 
politische Sachlage einige rechtliche Fortentwicklun-
gen. Zu den politisch streitigen Fragen der Nutzung 
der Kernenergie zur Stromerzeugung und der Entsor-
gung der Kernkraftwerke hat die Bundesregierung 
Konsensgespräche mit der Opposition, der Industrie, 
der Energiewi rtschaft und den Gewerkschaften ge-
führt. Nachdem diese Gespräche ohne Ergebnis 
geblieben waren, hat die Bundesregierung insbeson-
dere im Hinblick auf die notwendige Umsetzung 
einer EURATOM-Richtlinie im Juli 1997 einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes einge-
bracht. 

Am 1. Mai 1998 ist die Novelle zum Atomgesetz in 
Kraft getreten. Sie enthält im Schwerpunkt folgende 
Neuregelungen: 

• Verordnungsermächtigung für grenzüberschrei-
tende Verbringungen radioaktiver Abfälle: Zum 
Ausgleich des Wegfalls der Kontrollen an den eu-
ropäischen Binnengrenzen sieht die EURATOM-
Richtlinie für die grenzüberschreitende Verbrin-
gung radioaktiver Abfälle innerhalb der EU und 
mit Drittstaaten eine Kontrolle im Vorfeld der Ver-
bringung vor. 

• Sicherheitsverbesserungen an bestehenden Anla-
gen: Die ergänzende Regelung stellt klar, daß bei 
den bestehenden, sicher betriebenen Kernkraft-
werken sinnvolle Sicherheitsverbesserungen zur 
weiteren Risikominderung nicht daran scheitern 
dürfen, daß der für neu zu errichtende Anlagen 
geforderte Standard durch Nachrüstungen nicht 
vollständig erreicht werden kann. 

• Standortunabhängiges Prüfverfahren: Einführung 
eines standortunabhängigen Prüfverfahrens, mit 
dem schon frühzeitig auf laufende Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten durch behördliche 
Sachverständigenprüfungen Einfluß genommen 
werden kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf die 1994 im Atomgesetz festgeschriebenen 
- weltweit einmaligen - erhöhten Sicherheitsanfor-
derungen für neu zu errichtende Kernkraftwerke. 
Durch das neue Prüfverfahren wird die Planungs-
sicherheit erhöht, ohne eventuellen späteren Ge-
nehmigungsverfahren vorzugreifen. Zugleich wird 
der Erhalt der sicherheitstechnischen Kompetenz 
in Deutschland sichergestellt. Dem neuen Verfah-
ren kommt insbesondere auch für die internatio-
nale Zusammenarbeit bei der Kernenergienutzung 
und für den Export deutscher Sicherheitstechnik 
große Bedeutung. 

• Endlagerung radioktiver Abfälle: Um dem Verur-
sacherprinzip besser Rechnung zu tragen, wird 
die Möglichkeit geschaffen, die Wahrnehmung 
der - unverändert staatlichen - Aufgabe der End-
lagerung radioaktiver Abfälle durch einen Belie-
henen oder eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ausführen zu lassen (sog. „funktionale Pri-
vatisierung"). Zudem werden Vorschriften zur 
Standortsicherung sowie Enteignung während 
Erkundung, Errichtung und Betrieb von End-
lagern für radioaktive Abfälle aufgenommen. 

• Nachsorgesystem: Um einen effektiveren Schutz 
gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen zu 
gewährleisten, die durch Fund, Verlust oder Ent-
wendung radioaktiver Stoffe entstehen können, 
wird das bestehende Nachsorgesystem durch 
Erweiterung der Kompetenz des Bundesamtes für 
Strahlenschutz zur Unterstützung der zuständigen 
Behörden in den Ländern verbessert. 

Mit der Novelle wurden - über die EURATOM-Richt-
linie hinaus - Empfehlungen einer Expertengruppe 
vom 1. Februar 1997 aufgegriffen, die im Rahmen 
der Energiekonsensgespräche tätig geworden war. 
Die Bundesregierung hält das Angebot zum energie-
polischen Konsens aufrecht. Die Novelle des Atom-
gesetzes ist in diesem Sinne nicht als ein Endpunkt 
zu verstehen. 

Sicherheitsgewährleistung kerntechnischer Anlagen 

Das Sicherheitsniveau der deutschen Kernkraftwer-
ke ist international anerkannt. Die in den Jahren 
1986 bis 1991 von der Internationalen Atomenergie

-

Organisation (IAEO) durchgeführten Prüfungen 
haben das hohe Sicherheitsniveau deutscher Kern-
kraftwerke bestätigt. Die Kernkraftwerke sowjeti-
scher Bauart in den neuen Bundesländern (Rheins-
berg und Greifswald) wurden nach der Wiederver-
einigung stillgelegt und werden zur Zeit zurück-
gebaut. 

Deutschland ist Gründungsmitglied der Europäi-
schen Atomenergiegemeinschaft EURATOM (seit 
1958) sowie der Internationalen Atomenergie Agen-
tur IAEO (seit 1958, Sitz in Wien), die Sicherheits-
standards für kerntechnische Anlagen erarbeitet und 
Empfehlungen für deren Weiterentwicklung gibt. 
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Deutschland war darüber hinaus maßgeblich an der 
Entwicklung der internationalen Vertragswerke zur 
nuklearen Sicherheit beteiligt - insbesondere an der 
1996 in Kraft getretenen nuklearen Sicherheitskon-
vention sowie an der im September 1997 verabschie-
deten internationalen Entsorgungskonvention. 

In Fragen der Sicherheit von kerntechnischen Anla-
gen wie Kernkraftwerken oder Zwischenlagern für 
bestrahlte Elemente wird die Bundesregierung von 
der 1958 ins Leben gerufenen Reaktor-Sicherheits-
kommission (RSK) beraten. Die unabhängige Exper-
tenkommission mit derzeit 24 Mitgliedern, die in der 
Regel für drei Jahre berufen werden, wirkt darüber 
hinaus an  der Weiterentwicklung des Sicherheits-
standards von kerntechnischen Anlagen mit. Die 
Sicherheitsvorschriften für kerntechnische Anlagen 
werden fortlaufend an  neue betriebliche Erfahrun-
gen und wissenschaftlich-technische Erkenntnisse 
angepaßt. Bestehende Kraftwerke werden nach-
gerüstet. 

Sicherheitsüberprüfung der Kernkraftwerke 

Sicherheitsgewährleistung ist ein dynamischer Pro-
zeß. Sie erfordert eine ständige Überprüfung im 
Lichte neuer betrieblicher Erfahrungen und neuer 
wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse mit der 
Konsequenz, daß Anlagen gegebenenfalls nachgerü-
stet werden müssen. Die Überprüfung erfolgt im 
Rahmen der staatlichen Aufsicht durch die zuständi-
gen Länderbehörden sowie zusätzlich durch die ge-
setzlich vorgeschriebenen , betriebsorganisatorischen 
Maßnahmen der Kraftwerksbetreiber. Diese Maß-
nahmen werden durch die Pe riodische Sicherheits-
überprüfung (PSU) ergänzt, mit der von den Kraft-
werksbetreibern alle zehn Jahre eine ganzheitliche 
Sicherheitsbilanz erstellt wird. Die PSU erfolgt seit 
1997 anhand eines vom Bundesumweltministerium 
nach Abstimmung mit den Ländern erlassenen Leit-
fadens. Sie umfaßt neben der Analyse des Sicher-
heitsstatus und der Anlagensicherung (Schutz gegen 
kriminelle Anschläge) insbesondere eine sogenannte 
„probabilistische Sicherheitsanalyse" . 

Die Fortentwicklung von Methoden zur realistischen 
Bewertung und Beurteilung der Sicherheit kerntech-
nischer Anlagen und die kontinuierliche Erweiterung 
des Wissensstandes werden mit jährlich 48,3 Mio. DM 
im Rahmen der Ressortforschung des Bundesumwelt-
ministeriums zur Sicherheit kerntechnischer Ein rich-
tungen gefördert. Damit werden zugleich Anstöße 
für ergänzende Maßnahmen für die nach dem Reak-
torunfall im russischen Kernkraftwerk Tschernobyl 
eingeführte 4. Sicherheitsebene (anlageninterner Not-
fallschutz) gegeben. 

Meldepflichtige Ereignisse 

Das Sicherheitskonzept der deutschen Kernkraftwer-
ke enthält Maßnahmen zur Vermeidung von Störfäl-
len sowie mehrfach gestaffelte Schutzvorkehrungen 
zur Begrenzung möglicher Auswirkungen. Ein von 
der Bundesregierung bet riebenes zentrales System 
zur Erfassung und Auswertung meldepf lichtiger 
Ereignisse in Kernkraftwerken erlaubt es, etwaige 

Mängel frühzeitig zu erkennen und dem Auftreten 
ähnlicher Mängel in anderen Kernkraftwerken vor-
zubeugen. 

Die Betreiber der Kernkraftwerke, Forschungsreak-
toren mit einer thermischen Leistung von mehr als 
50 KW und Anlagen des Brennstoffkreislaufs in der 
Bundesrepublik Deutschland sind gesetzlich ver-
pflichtet, besondere sicherheitsrelevante Ereignisse, 
Störfälle und Unfälle an die atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörden zu melden. Die Meldungen erfolgen 
nach den Regelungen der Atomrechtlichen Sicher-
heitsbeauftragten- und Meldeverordnung. Diese 
Meldungen werden vom Bundesamt für Strahlen-
schutz zentral erfaßt und auf ihre Sicherheitsrelevanz 
sowie Übertragbarkeit auf andere kerntechnische 
Anlagen durch das Bundesamt für Strahlenschutz 
und die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicher-
heit ausgewertet. 

Deutschland verwendet - wie inzwischen 58 weitere 
Staaten - die inte rnationale Bewertungsskala für be-
deutsame Ereignisse in kerntechnischen Anlagen 
(International Nuclear Event Scale-INES). Diese Skala 
dient der raschen und sachgerechten Bewe rtung 
eines Ereignisses mit Blick auf seine tatsächliche 
sicherheitstechnische und radiologische Bedeutung. 
Treten Ereignisse der Stufe 1 und höher auf, so ist die 
Öffentlichkeit unverzüglich zu unterrichten. Dem 
Deutschen Bundestag wird vom Bundesumweltmi-
nisterium über sämtliche meldepflichtigen Ereignisse 
berichtet, für Kernkraftwerke und Forschungsreakto-
ren vierteljährlich. Diese Berichte werden der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 

Internationale Bewertungsskala für bedeutsame 
Ereignisse in kerntechnischen Anlagen 

Stufe 7 = katastrophaler Unfall  

Stufe 6 = schwerer Unfall 

Stufe 5 = ernster Unfall  

Stufe 4 = Unfall  

Stufe 3 = ernster Störfall 

Stufe 2 = Störfall 

Stufe 1 = Störung 

Stufe 0 = keine sicherheitstechnische Bedeutung 

Während sich die sieben Stufen der internationalen 
Bewertungsskala ausschließlich an der sicherheits-
technischen und radiologischen Bedeutung eines 
Ereignisses ausrichten, sind für die drei Stufen (Nor-
mal-, Eil-, Sofortmeldung) der behördlichen Melde-
pflicht noch andere Gesichtspunkte maßgeblich, ins-
besondere die Verpflichtung der Behörden zu vor-
sorglichem Handeln. 

Im Jahr 1997 ereigneten sich 114 meldepflichtige 
Ereignisse in Kernkraftwerken und 12 meldepflich-
tige Ereignisse in Forschungsreaktoren. Von den in 
Kernkraftwerken gemeldeten Ereignissen fielen drei 
Ereignisse in die Kategorie Eilmeldung sowie drei 
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Ereignisse in die Stufe 1 (Störung) der internationa-
len Bewertungsskala. 

Sicherheitsanforderungen an künftige Kernkraftwerke 

Seit der Nove lle des Atomgesetzes von 1994 sind in 
Deutschland künftig nur Reaktorneubauten geneh-
migungsfähig, durch deren Konstruktion sogar die 
Folgen einer Kernschmelze in jedem Falle so be-
grenzt bleiben, daß keine großräumigen Evakuie-
rungsmaßnahmen erforderlich sind. Die Indust rie 
arbeitet an der Entwicklung solcher Reaktoren (dem 
Druckwasserreaktor EPR und dem Siedewasserreak-
tor SWR). 

Bereits 1992 hatte die Bundesregierung mit der fran-
zösischen Regierung die Entwicklung gemeinsamer 
Sicherheitsanforderungen für künftige Kernkraft-
werke vereinbart. 1993 hatten die zuständigen Stel-
len beider Regierungen Sicherheitsgrundsätze ver-
abschiedet, nach denen bei künftigen Kernkraftwer-
ken insbesondere auch im Falle einer Kernschmelze 
die radiologischen Auswirkungen in der Umgebung 
der Anlage so begrenzt bleiben sollen, daß ein-
schneidende Maßnahmen, wie z. B. Evakuierungen, 
nicht erforderlich werden. In Deutschland sind diese 
neuen Sicherheitsanforderungen seit 1994 im Atom-
gesetz festgeschrieben. 

Inzwischen haben die Sicherheitsbehörden die 
Sicherheitsanforderungen an künftige Kernkraft-
werke weiter präzisiert. Auf dieser Basis hat ein 
deutsch-französisches Industriekonsortium (Siemens, 
Framatome) den „European Pressu rized Water Reac-
tor (EPR) " entwickelt und den Bericht zum Sicher-
heitskonzept und der Basisauslegung des Nuklear-
teils der Anlage (sog. Basic Design Repo rt) im Som-
mer 1997 vorgelegt. 

Der EPR muß die neuen, bisher weltweit noch nicht 
realisierten Sicherheitsanforderungen an künftige 
Kernkraftwerke erfüllen. Nur durch eine aktive Be-
teiligung an dieser Entwicklung ist es für Deutsch-
land auch weiterhin möglich, seine wissenschaftliche 
und technologische Kompetenz auf dem Gebiet der 
Reaktorsicherheit zu erhalten und damit auch an der 
Festlegung von Sicherheitsanforderungen mitzu-
wirken. 

B. Nukleare Versorgung 

In deutschen Kernkraftwerken werden jährlich ins-
gesamt ca. 400 bis 500 t unbestrahlte Brennelemente 
nachgeladen. Diese Brennelemente werden zum Teil 
in Deutschland gefertigt oder kommen aus Ferti-
gungsstätten in Frankreich, Schweden und den USA. 
In der angegebenen Menge enthalten sind auch 
Mischoxid-Brennelemente (Plutonium-/Uranoxid-
gemisch = MOX). Das bei ihnen verwendete Pluto-
nium stammt aus der Wiederaufarbeitung von be-
strahlten Brennelementen deutscher Kernkraft-
werke. 

Die zur Herstellung von Leichtwasserreaktor-Brenn

-

elementen notwendige Anreicherung des Urans 
erfolgt in Deutschland in Gronau (Nordrhein-West

-

falen), die Herstellung der Brennelemente erfolgt in 
Lingen (Niedersachsen). Am Standort Gronau wird 
von der URENCO Deutschland eine Anlage zur 
Anreicherung von Uran bet rieben. Die URENCO 
Deutschland stellt den deutschen Teil der trilateralen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Urananreiche-
rung zwischen Deutschland, den Niederlanden und 
Großbritannien dar. Am Standort Lingen (Nieder-
sachsen) wird von der ANF (eine Tochter der Sie-
mens AG) eine Fabrik zur Herstellung von Brenn-
elementen aus angereichertem Uran betrieben. Die 
MOX-Brennelemente werden - nachdem der Bet rieb 
.der Siemens MOX-Anlage in Hanau eingestellt ist - 
vorwiegend in Frankreich hergestellt. 

C. Das Entsorgungskonzept der Bundesregierung 

Die sichere und ökologisch unbedenkliche Entsor-
gung radioaktiver Abfälle ist unabdingbare Voraus-
setzung für die f riedliche Nutzung der Kernenergie, 
aber auch für die Anwendung von Radioisotopen in 
Medizin, Forschung und Industrie. Die Entsorgung 
der Kernkraftwerke basiert auf dem Beschluß der 
Regierungschefs von Bund und Ländern zur Entsor-
gung der Kernkraftwerke vom 28. September 1979 
und auf den Grundsätzen zur Entsorgungsvorsorge 
für Kernkraftwerke vom 19. März 1980. 

Entsorgungskonzept der Bundesregierung 

1. Zwischenlagerung der bestrahlten Brennele-
mente am Kernkraftwerksstandort oder in 
externen Lagern 

2. a) Wiederaufarbeitung von bestrahlten Brenn-
elementen im europäischen Ausland mit 
Rücknahme der dabei anfallenden radio-
aktiven Abfälle und Verwertung der zu-
rückzunehmenden Kernbrennstoffe Uran 
und Plutonium 

b) Direkte Endlagerung von bestrahlten Bren-
nelementen nach endlagergerechter Kondi-
tionierung 

3. Konditionierung und Zwischenlagerung der 
radioaktiven Abfälle in den jeweiligen kern-
technischen Einrichtungen oder in externen 
Lagern 

4. Endlagerung in tiefen geologischen Formatio-
nen im Inland 

Die Bundesregierung wird auch weiterhin das mit 
den Bundesländern abgestimmte Entsorgungskon-
zept umsetzen. Seit 1994 konnten insbesondere im 
Bereich der Zwischenlagerung und bei den End-
lagerprojekten Konrad und Gorleben weitere Fort-
schritte verzeichnet werden. Verzögerungen sind 
insbesondere aufgrund des schleppenden Vollzugs 
durch die ausstiegsorientierten Länder und daraus 
folgende gerichtliche Auseinandersetzungen aufge-
treten. Die Bundesregierung ist zuversichtlich, daß 
sich das Entsorgungskonzept dennoch zeit- und 
bedarfsgerecht verwirklichen läßt. 
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Zwischenlagerung 

In Ausfüllung des Entsorgungskonzepts werden 
radioaktive Abfälle in den Kernkraftwerken sowie in 
externen Lagern zwischengelagert: 

- Für die Zwischenlagerung bestrahlter Brennele-
mente am Standort Ahaus (Nordrhein-Westfalen) 
wurde im November 1997 eine Kapazitätserweite-
rung genehmigt. 

- Am Standort Gorleben (Niedersachsen) werden 
bestrahlte Brennelemente und seit 1995 auch 
wärmeentwickelnde Abfälle aus der Wiederauf-
arbeitung (sogenannte Glaskokillen) zwischenge-
lagert. 

- Am Standort Lubmin bei Greifswald (Mecklen-
burg-Vorpommern) wurde ein Zwischenlager 
errichtet, das die bestrahlten Brennelemente aus 
den stillgelegten Kernkraftwerken Greifswald und 
Rheinsberg, die zur Zeit noch in einem Naßlager 
am Standort des Kernkraftwerkes Lubmin/Greifs-
wald aufbewahrt werden, sowie die bei der 
Demontage dieser Kernkraftwerke anfallenden 
radioaktiven Stoffe aufnehmen soll. In einem Teil 
der Anlage werden bereits seit 1996 Kraftwerks-
bauteile zwischengelagert. 

- Die Abfälle aus Medizin, Forschung und Indust rie 
werden in den Landessammelstellen der Länder 
zwischengelagert. 

Wiederaufarbeitung 

Aus den deutschen Kernkraftwerken werden jährlich 
etwa 400 t Schwermetall (bestrahlte Brennelemente) 
entladen, die nach Zwischenlagerung in den Ke rn

-kraftwerken zur Zeit größtenteils zur Wiederauf-
arbeitung nach Frankreich oder England gebracht 
werden. Die Energieversorgungsunternehmen haben 
mit den Wiederaufarbeitern Verträge abgeschlossen 
und darüber hinaus Optionen vereinbart, nach denen 
eine Wiederaufarbeitung für etwa zwanzig Jahre 
garantiert ist. 

Die Rückführung von hochradioaktiven verglasten 
Abfällen aus der Wiederaufarbeitung von bestrahlten 
Brennelementen im europäischen Ausland hat 1996 
mit der Zwischenlagerung des ersten Behälters mit 
Glaskokillen und 1997 von zwei weiteren Behältern 
im Transportbehälterlager Gorleben begonnen. Aus 
der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La 
Hague werden bis zum Jahr 2003 etwa 100 Behälter 
mit solchen Abfällen erwartet, aus der britischen 
Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield ab dem Jahr 
2003 bis zum Jahr 2008 etwa 40 Behälter. Diese Ab-
fälle müssen von der Bundesrepublik Deutschland 
aufgrund bindender völkerrechtlicher Vereinbarun-
gen zurückgenommen werden. 

Bei der Wiederaufarbeitung werden Plutonium und 
Uran extrahiert, die in den Brennstoffkreislauf zu-
rückgeführt werden sollen. Unter der Voraussetzung, 
alle vertraglich vereinbarten Mengen werden in 
Frankreich und Großbritannien planmäßig wieder-
aufgearbeitet, fa llen bei der Wiederaufarbeitung 
deutscher Brennelemente etwa 55 Tonnen Plutonium 
an, hiervon wurden 8,5 Tonnen Plutonium bis 1995 

am Standort Hanau zu Mischoxid-Brennelementen 
verarbeitet. 1995 hat die Firma Siemens die MOX-
Brennelementfertigung in Hanau aufgegeben. Seit-
dem erfolgt die Herstellung auch der in deutschen 
Kernkraftwerken eingesetzten MOX-Brennelemente 
in Frankreich und Großbritannien. 

Eigentümerin des bei der Wiederaufarbeitung anf al-
lenden Urans (WAU) ist nach Artikel 86 des EURA-
TOM-Vertrages die Gemeinschaft (die Verwaltung 
des Eigentums obliegt der EURATOM-Versorgungs-
agentur), also auch für die bei der Wiederaufarbei-
tung deutscher Brennelemente voraussichtlich anf al-
lenden 5 300 Tonnen Uran. Ein Großteil des den deut-
schen Energieversorgungsunternehmen zugeordne-
ten WAU wurde unter Beteiligung der EURATOM-
Versorgungsagentur verkauft. Das WAU wurde nur 
zu einem geringen Teil - etwa 3 Tonnen - nach 
Deutschland zurückgeführt und do rt  in den Anlagen 
in Hanau zu Brennelementen verarbeitet, die in deut-
schen Kernkraftwerken zum Nachweis der grund-
sätzlichen Verwertbarkeit des WAU eingesetzt wur-
den. Das nicht weiterverkaufte WAU wird bis heute 
in den Wiederaufarbeitungsländern zwischengela-
gert, um später verwendet werden zu können. 

Direkte Endlagerung 
(ohne vorherige Wiederaufarbeitung) 

Die Änderung des Atomgesetzes von 1994 hat die 
Entsorgungswege Wiederaufarbeitung und direkte 
Endlagerung bestrahlter Brennelemente einander 
gleichgestellt. 

Zur Demonstration der technischen Machbarkeit und 
Genehmigungsfähigkeit der endlagergerechten Kon-
ditionierung bestrahlter Brennelemente - die wesent-
liche Voraussetzung für die direkte Endlagerung - 
wird am Standort Gorleben eine Pilot-Konditionie-
rungsanlage (PKA) errichtet. Mit einer Genehmigung 
für ihre Inbetriebnahme wird Anfang 1999 gerech-
net. Neben der endlagergerechten Konditionierung 
der Brennelemente und ihrer Verpackung in End-
lagerbehältern (POLLUX) soll die PKA auch Service

-

Funktionen für die Zwischenlagerung (z. B. Volu-
menverminderung endzulagernder Abfälle) über-
nehmen. 

Bestrahlte Brennelemente, die für die direkte End-
lagerung vorgesehen sind, müssen für längere Zeit 
zwischengelagert werden. Eine Zwischenlagerung 
ist unabhängig von der Fertigstellung eines End-
lagers notwendig, damit die Strahlung abklingt und 
um den Wärmeeintrag in ein zukünftiges Endlager 
zu minimieren. 

Endlagerung 

Die schadlose Verwertung der in Kernkraftwerken 
anfallenden radioaktiven Reststoffe und die geord-
nete Beseitigung radioaktiver Abfälle sowohl aus 
dem Betrieb kerntechnischer Einrichtungen als auch 
aus den Bereichen Medizin, Forschung und Indust rie 
haben für die friedliche Nutzung der Kernenergie 
und die Anwendung radioaktiver Stoffe eine heraus-
ragende Bedeutung. Gemäß § 9 a Abs. 3 Atomgesetz 
ist der Bund verpflichtet, Anlagen zur Endlagerung 
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radioaktiver Abfälle einzurichten. Das Entsorgungs-
konzept der Bundesregierung sieht für radioaktive 
Abfälle ausschließlich die Verbringung in tiefe geolo-
gische Formationen des Festlandes vor. 

Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) 

Für radioaktive Abfälle mit vorwiegend kurzen Halb-
wertzeiten steht das Endlager für radioaktive Abfälle 
Morsleben (ERAM) in Sachsen-Anhalt zur Verfü-
gung, das der Bundesrepublik Deutschland durch 
den Beitritt der ehemaligen DDR zugewachsen ist. 
Das ERAM wurde im ehemaligen Kali- und Stein-
salzbergwerk Bartensleben eingerichtet. In das End-
lager wurden seit 1981 schwach- und mittelradioak-
tive Abfälle eingelagert. Das ERAM wird derzeit 
nach umfangreicher Klärung sicherheitstechnischer 
Fragestellungen auf der Basis der bestehenden Dauer-
betriebsgenehmigung vom 22. April 1986 betrieben. 
Es ist die Einlagerung von etwa 40 000 m 3  radioaktive 
Abfälle aus allen Bundesländern vorgesehen. 

Der Einlagerungsbetrieb wurde nach einjähriger 
Anlaufphase im April 1995 wieder aufgenommen. 
Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat im Mai 
1997 den 1992 gestellten Antrag auf Planfeststellung 
auf die Stillegung beschränkt. Es ist vorgesehen, 
nach Abschluß des Einlagerungsbetriebes die radio-
aktiven Abfälle durch Verfüllen und Verschließen 
des Grubengebäudes dauerhaft gegen die Biosphäre 
abzuschließen. 

Endlagerprojekt Gorleben 

Der Salzstock Gorleben wird in einem umfangrei-
chen Erkundungsprogramm daraufhin untersucht, 
ob er als Endlager für radioaktive Abfälle aller A rt 

 geeignet ist. 

Die geologische Erkundung über Tage konnte nach 
der Vereinigung beider deutscher Staaten auch für 
den Bereich unmittelbar nördlich der Elbe (ehema-
lige DDR) in Angriff genommen werden. Die Unter-
suchung auch dieses Gebietes ist für den Nachweis 
der Langzeitsicherheit des vorgesehenen Endlagers 
von Bedeutung. Das untertägige Untersuchungspro-
gramm begann 1986 mit dem Abteufen der Schächte. 
1995 wurde bei beiden Schächten mit rund 840 m die 
Teufe der Erkundungssohle erreicht. 

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit seinem 
Urteil vom 2. November 1995 einer an politischen 
Vorgaben des Landes orientierten Anwendung des 
Bundesberggesetzes sehr enge Grenzen gesetzt 
hatte, konnte die untertägige Erkundung entspre-
chend dem am 30. November 1995 zugelassenen 
Hauptbetriebsplan für den Geltungszeitraum 1996/ 
1997 wie geplant fortgesetzt werden. Der Durch-
schlag zwischen den beiden Schächten erfolgte im 
Oktober 1996 in der Hauptförderstrecke. 

Die Auffassung der Bundesregierung, daß beim Salz-
stock Gorleben eine begründete Aussicht auf Eig-
nung als Endlager für alle Arten von radioaktiven 
Abfällen besteht, stützt sich auf die umfangreichen 
bisherigen Erkundungsergebnisse. Die Fortsetzung 
der untertägigen Erkundung soll eine abschließende 

Aussage über die Eignung ermöglichen. Die Ergeb-
nisse der bisherigen Erkundung des Salzstocks ge-
ben unverändert  keinen Anlaß, Alternativstandorte 
zu untersuchen. 

Gegen die Verhinderungsversuche des Landes Nie-
dersachsen nutzt die Bundesregierung in Erfüllung 
ihrer atomgesetzlichen Aufgaben alle ihr zur Verfü-
gung stehenden rechtlichen Möglichkeiten, um den 
Fortgang der Erkundungsarbeiten sicherzustellen. 
Hierzu gehört auch, daß der Bund seine Rechte vor 
Verwaltungs- und Zivilgerichten geltend macht. 

Endlagerprojekt Konrad 

Das ehemalige Eisenerzbergwerk Konrad in Salz-
gitter ist als Endlager für radioaktive Abfälle mit 

 vernachlässigbarer Wärmeentwicklung vorgesehen. 
Diese Abfallkategorie macht mehr als 95 Prozent des 
in Deutschland vorhandenen bzw. in den kommen-
den Jahrzehnten zu erwartenden Abfallvolumens 
aus. Das geplante Endlager Konrad bietet mit bis zu 
650 000 m3  Einlagerungshohlraum ausreichend Platz, 
um für viele Jahrzehnte alle radioaktiven Abfälle mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung auf zuneh-
men.  Die Begutachtung im Auftrag der Planfeststel-
lungsbehörde ist inzwischen abgeschlossen. Sie hat 
gezeigt, daß das geplante Endlager Konrad sicher 
betrieben werden kann und der Schutz der heute 
lebenden und zukünftigen Generationen gewährlei-
stet ist. 

Das Bundesumweltministerium hat die intensive 
Begleitung des Planfeststellungsverfahrens in bun-
desaufsichtlichen Gesprächen und Stellungnahmen 
durchgeführt. Die Bundesregierung sieht - anders als 
die Planfeststellungsbehörde - angesichts der in 
Deutschland vorhandenen etwa 60 000 m 3  konditio-
nierten, der mehr als 30 000 m 3  unkonditionierten 
sowie der auch weiterhin anfallenden radioaktiven 
Abfälle einen konkreten Bedarf für das Endlager 
Konrad. 

Am 9. September 1997 mußte das Bundesumwelt-
ministerium die niedersächsische Planfeststellungs-
behörde anweisen, den Planfeststellungsantrag nicht 
wegen angeblich fehlender Planrechtfertigung abzu-
lehnen. In dieser insgesamt siebten bundesaufsicht-
lichen Weisung im Planfeststellungsverfahren Kon-
rad ging es keineswegs um die Vorgabe einer positi-
ven Gesamtentscheidung, wie verschiedentlich be-
hauptet wurde, sondern lediglich um die Einzelfrage, 
daß der Plan zur Errichtung und zum Bet rieb des 
Endlagers Konrad überhaupt gerechtfertigt ist. 

Obwohl angesichts der Eignungshöffigkeit des Salz-
stocks Gorleben derzeit die Suche nach anderen 
Standorten nicht zwingend notwendig ist, hat die 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) anhand vorliegenden geowissenschaftlichen 
Datenmaterials vier salinare und zehn nichtsalinare 
Formationen in Deutschland als untersuchungswür-
dig benannt. Die Ergebnisse der BGR könnten 
Grundlage für weitere Entscheidungen für den Fall 
sein, daß sich entgegen der heutigen geowissen-
schaftlichen und fachlichen Beurteilung des Salz-
stocks Gorleben dieser als nicht geeignet erweisen 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

sollte. Weitere detaillie rte Untersuchungen dieser 
benannten Formationen sind derzeit nicht vorgese-
hen. 

Transport bestrahlter Brennelemente 

Zwischen 1973 und 1997 wurden in Deutschland ins-
gesamt ca. 1 700 Transportbehälter (ca. 1 600 Trans-
porte) mit ca. 5 500 Tonnen bestrahlter Kernbrenn-
stoffe zur Wiederaufarbeitung transportiert, ohne 
daß es hierbei zu sicherheitstechnisch bedeutsamen 
Ereignissen gekommen wäre. Im Jahresmittel wer-
den ca. 70 Transporte mit ca. 90 bis 100 Transport

-behältern zu den ausländischen Wiederaufarbei-
tungsanlagen in Frankreich und Großbritannien 

durchgeführt. Die Grundlage für die Transportsicher-
heit bilden dabei die „Empfehlungen der Internatio-
nalen Atomenergie Organisation (IAEO) für die 
sichere Beförderung radioaktiver Stoffe". Diese Emp-
fehlungen sind weltweit in nationale Rechtsvorschrif-
ten umgesetzt worden, z. B. den deutschen Gefahr-
gutverordnungen. 

Im Zwischenlager Ahaus wurden seit 1992 insgesamt 
305 CASTOR-THTR-Transport- und Lagerbehälter 
eingelagert, die Behälter wurden in 57 Transporten 
angeliefert. Seit dem 26. April 1995 wurden mit 
insgesamt drei Transporten zum Zwischenlager Gor-
leben fünf Behälter für bestrahlte Brennelemente 
und drei Behälter für hochradioaktive Glaskokillen 
transportiert und do rt  eingelagert. 

Transportbehälter vom Typ „CASTOR V/19" 

Die Behälterbauart CASTOR V/19 besteht aus 
einem Behälterkörper mit 418 mm Wandstärke. Im 
Innenraum (Behälterschacht) ist ein Tragkorb mit 
19 Positionen zur Aufnahme und Fixierung von 
DWR-Brennelementen installiert. Der Tragkorb be-
steht größtenteils aus Borstahlblech (Schweiß-
konstruktion) sowie Aluminium und ist außen von 
einem Mantel aus nichtrostendem Stahl umgeben. 
Der Behälterinnenraum wird durch einen Primär-
deckel sowie durch einen Sekundärdeckel ver-
schlossen. Der verschlossene Behälter ist beim 
Transport mit je einem Stoßdämpfer am deckelsei-
tigen Ende und am bodenseitigen Ende versehen. 

Vier am Umfang des Behälterkörpers ange-
schraubte Tragzapfen dienen der Handhabung des 
Behälters mit einem Kran. Das Versandstück hat 
eine Gesamtmasse von ca. 140 t (Transportkonfigu

-

ration), die Masse der Verpackung (Versandstück 
ohne radioaktiven Inhalt und Wasser) beträgt ca. 
105 t. 

Der Transportbehälter vom Typ CASTOR V/19 ge-
hört zu einer Reihe ähnlicher Behälterbauarten, die 
im Rahmen verkehrsrechtlicher Zulassungsverfah-
ren von der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) geprüft wurden und die alle 
auf gleichen Konstruktionsprinzipien beruhen. 

Die einzelnen Bauarten des Typs CASTOR unter-
scheiden sich voneinander durch dem Verwen-
dungszweck (Anzahl und Art  der zu transportie-
renden Brennelemente) angepaßte maßliche Ände-
rungen der Behälterbauteile. Das Behälterkonzept, 
charakterisiert durch die konstruktive Gestaltung 
des Deckel- und Dichtsystems, von Behälterkörper, 
Tragzapfen und Stoßdämpfern, einschließlich der 
Werkstoffwahl, ist bei allen Bauarten gleicha rtig. 

Im Mai 1997 wurden vier CASTOR-Behälter mit be-
strahlten Brennelementen aus den Kernkraftwerken 
Neckarwestheim und Grundremmingen sowie zwei 
CASTOR-Behälter mit verglasten hochradioaktiven 
Abfällen aus der Wiederaufarbeitung bestrahlter 
Brennelemente in Frankreich in das Transportbehäl-
terlager Gorleben verbracht. 

D. Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen 

Angesichts der dramatischen Zunahme von Fällen 
des illegalen Handels mit radioaktiven Stoffen in 
Deutschland und des damit verbundenen Gefähr-
dungspotentials für die Bevölkerung in den Jahren 
1992 bis 1995 wurden die bereits 1992 eingeleiteten 
Initiativen des Bundesumweltministeriums zur Ver-
hinderung und Bewältigung dieser Bedrohung aus-
gebaut. Die Zusammenarbeit zwischen den nationa-
len Strahlenschutzbehörden und den Strafverfol-
gungsbehörden auf Bundes- und Länderebene wur

-

den intensiviert und über besondere organisatorische 
Regelungen, eine Erweiterung der verfügbaren tech-
nischen Hilfsmittel, Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen und Übungen wesentlich verbessert; auch 
Zolldienststellen und Entschärfer wurden in die Ar-
beit einbezogen. Der Entwurf eines Gesamtkonzepts 
für die nuklearspezifische Gefahrenabwehr durch 
Bund und Ländern bei besonders schwerwiegenden 
Fällen konnte unter Federführung des Bundesum-
weltministeriums erarbeitet werden, ergänzt durch 
eine fachliche Unterstützungskompetenz beim Bun-
desamt für Strahlenschutz für die zuständigen Ge-
fahrenabwehrbehörden der Länder. Ausgebaut wur-
de die Zusammenarbeit auch grenzüberschreitend 
mit Großbritannien, Polen und den USA. 

Die Arbeiten der Internationalen Atomenergieorga-
nisation zur Bekämpfung des Nuklearschmuggels in 
Form einer Datenbank über weltweit auftretende 
Fälle, in Form von Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen für Zollbehörden und für Verantwortliche 
beim physischen Schutz von Kernmaterial, von Ana- 
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lysen, Expertenmissionen und Hardware zur Verbes-
serung der Maßnahmen gegen eine Entwendung 
von Kernmaterial wurden vom Bundesumweltmi-
nisterium durch besondere finanzielle Beiträge und 
durch Abstellung von Experten wirkungsvoll unter-
stützt, zusätzlich zu ähnlich ausgerichteten bilatera-
len Projekten des Bundesumweltministeriums in der 
Russischen Föderation sowie zur Mitwirkung im Pro-
gramm der G 8-Staaten zur Bekämpfung des illega-
len Nuklearhandels. 

Seit Ende 1995 ist ein deutlicher Rückgang der Fälle 
zu verzeichnen, in denen radioaktives Mate rial aus 
illegalem Handel sichergestellt wurde; dennoch wird 
dieser Gefahrenquelle auch weiterhin besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken sein, da vor allem For-
schungseinrichtungen und Kernbrennstofflager für 
U-Boote in der Russischen Föderation weiterhin 
unzureichend gegen Entwendung von Kernmaterial 
gesichert werden und bei der Zerlegung von Ke rn

-waffen im Zuge der Abrüstung große Mengen metal-
lischen, unmittelbar waffenfähigen Plutoniums und 
hoch angereiche rten Urans anfallen, die über meh-
rere Jahrzehnte zwischenzulagern sein werden. 

Zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des physischen Schutzes von Kernmate-
rial wurden mit dem russischen Kernenergieministe-
rium MINATOM am 21. Dezember 1995 und mit der 
russischen atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmi-
gungsbehörde GOSATOMNADSOR am 4. Septem-
ber 1997 Ressortvereinbarungen geschlossen. Basie-
rend auf diesen Vereinbarungen wurde die Bera-
tungstätigkeit für russische Behörden durch deutsche 
Experten weiter intensiviert. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde in Zusam-
menarbeit mit russischen Experten für das Bochvar-
Institut in Moskau eine Sicherungsanalyse durchge-
führt und Maßnahmen erarbeitet, die die Entwen-
dung von Kernbrennstoffen aus diesem Institut 
erschweren. Mit der finanziellen Unterstützung des 
Umweltministeriums wurde mit Hilfe russischer 
Sicherungstechnologie die Anlage nachgerüstet. 

E. Internationale Reaktorsicherheit 

Im Berichtszeitraum wurden wichtige  internationale 
Rechtsinstrumente zur Verbesserung der weltweiten 
kerntechnischen Sicherheit weiterentwickelt bzw. 
neu geschaffen. 1996 ist das Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit in Kraft getreten. 

1997 wurde das „Gemeinsame Übereinkommen über 
die Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brenn-
elemente und über die Sicherheit radioaktiver 
Abfälle" unterzeichnet. Die internationalen Haftungs-
regelungen für Kernkraftunfälle wurden wesentlich 
weiterentwickelt. Im September 1997 haben Vertre-
ter von 81 Staaten auf einer diplomatischen Konfe-
renz bei der Internationalen Atomenergieorganisa-
tion (IAEO) ein Änderungsprotokoll zum weltweiten 
Wiener Übereinkommen von 1963 über die zivil-
rechtliche Haftung für nukleare Schäden und ein 
neues Übereinkommen über ergänzende Entschädi-
gungsleistungen verabschiedet. 

Die Änderung des Wiener Übereinkommens, dem 
die Bundesrepublik Deutschland (als Mitglied des 
regionalen Pariser Übereinkommens von 1960 über 
die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der 
Kernenergie) nicht angehört, hat nur mittelbare Be-
deutung für Deutschland. Ausgehend von den Ände-
rungen zum Wiener Übereinkommen wäre jedoch 
eine Überarbeitung des zuletzt vor 16 Jahren revi-
dierten Pariser Übereinkommens zu überlegen. 

Übereinkommen über nukleare Sicherheit 

Das auf Initiative der Bundesregierung von 1991 zu-
stande gekommene weltweite Übereinkommen über 
nukleare Sicherheit (Convention on Nuclear Safety - 
CNS) ist im Oktober 1996 in Kraft getreten und 
inzwischen (Stand Ende 1997) von 65 Staaten ge-
zeichnet und von 42 Staaten ratifiziert oder in ande-
rer Weise rechtsverbindlich angenommen worden. 
Deutschland ist im April 1997 Vertragspartei gewor-
den. Auch alle anderen Mitgliedstaaten der EU, die 
über zivile Kernkraftwerke verfügen, sind Vertrags-
parteien. Von den Staaten, die über mindestens ein 
ziviles Kernkraftwerk verfügen, haben lediglich Ar-
menien, Indien, Kasachstan, die Ukraine und die 
USA das Übereinkommen noch nicht ratifiziert. 

Das Übereinkommen über nukleare Sicherheit ent-
hält Vorschriften für die Standortwahl, für die Aus-
legung und für den Bet rieb von zivilen landgebunde-
nen Leistungsreaktoren. Ergänzt werden die Bestim-
mungen durch Vorschriften über nationale rechtliche 
Rahmenbedingungen, über die staatliche Aufsicht 
sowie über die Anforderungen an die Betreiber von 
Kernkraftwerken. Diese Verpflichtungen müssen in 
nationales Recht umgesetzt werden, soweit sie nicht 
- wie in Deutschland - durch das jeweils geltende 
Atomrecht bereits erfüllt werden. Überprüft wird die 
Umsetzung dieser Verpflichtungen auf eigens zu die-
sem Zweck mindestens alle drei Jahre stattfindenden 
Vertragsstaatenkonferenzen sowie auf der Grund-
lage von Berichten der Mitgliedsstaaten. Die erste 
Überprüfungskonferenz wird im April 1999 statt-
finden. 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, ihre Berichte 
über die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen bis Ende September 1998 vorzu-
legen, damit diese von den anderen Vertragsstaaten 
bis zur Überprüfungstagung im April 1999 ausführ-
lich geprüft und diskutiert werden können. Der 
nationale deutsche Bericht wird derzeit vom Bundes-
umweltministerium erarbeitet. 

International Nuclear Regulators Association 

Im Januar 1997 wurde die INRA (International Nu-
clear Regulators Association) gegründet. Sie besteht 
aus den Chefs der nuklearen Sicherheitsbehörden 
der acht bedeutendsten westlichen Nuklearländer 
(Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan, 
Kanada, Schweden, Spanien, USA) und hat sich zum 
Ziel gesetzt, weltweit hohe Sicherheitsmaßstäbe bei 
der  Nutzung der Kernenergie durchzusetzen. 
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Bilaterale Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten 

Besonders eng arbeitet Deutschland mit Frankreich 
zusammen; dies zeigt sich in erster Linie bei der 
gemeinsamen Entwicklung von Anforderungen an 
einen künftigen Europäischen Druckwasserreaktor 
(EPR). Eine besonders enge Zusammenarbeit erfolgt 
auch mit den anderen Nachbarstaaten Schweiz, den 
Niederlanden, mit Österreich und der Tschechischen 
Republik. 

Die erst seit einigen Jahren angelaufenen Arbeiten 
der Deutsch-Tschechischen Kommission haben sich 
gut entwickelt und werden 1998 und 1999, vor allem 
im Zusammenhang mit der geplanten Fertigstellung 
des Kernkraftwerks Temelín, mit der tschechischen 
atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsbe-
hörde SONS weiter ausgebaut. 

Die seit vielen Jahren erfolgreich praktizierte Zusam-
menarbeit im Rahmen bilateraler Abkommen wurde 
weiter vertieft und auf neue Vertragspartner in Ost-
europa ausgeweitet. 

F. Internationale Entsorgungssicherheit 

Vertreter von 82 Staaten haben Anfang September 
1997 anläßlich einer diplomatischen Konferenz bei 
der internationalen Energieagentur (IAEO) in Wien 
das „Gemeinsame Übereinkommen über die Sicher-
heit der Behandlung abgebrannter Brennelemente 
und über die Sicherheit radioaktiver Abfälle (Entsor-
gungskonvention) " verabschiedet. Eine Experten-
runde, an der sich etwa fünfzig Staaten beteiligten, 
hatte in dreijähriger Arbeit einen Konventionsent-
wurf fertiggestellt, der die Grundlage für die Bera-
tung bildete. 

Der Umgang mit radioaktiven Abfällen ist weder im 
Baseler Übereinkommen über die grenzüberschrei-
tende Verbringung gefährlicher Abfälle (1989) noch 
in der Nuklearen Sicherheitskonvention (1994) gere-
gelt worden. Die Entsorgungskonvention schließt 
somit eine Regelungslücke. 

In der Entsorgungskonvention sind Sicherheitsanfor-
derungen für die Handhabung von bestrahlten 
Brennelementen und radioaktiven Abfällen bis hin 
zu ihrer endgültigen Beseitigung sowie für die dafür 
notwendigen Anlagen zusammengestellt, die auf 
den von der IAEO empfohlenen Sicherheitsstandards 
basieren und daher weltweite Erfahrungen auf die

-

sem Gebiet widerspiegeln. Mit Aufnahme in eine 
Konvention erhalten diese Standards verbindlichen 
Charakter. 

Im zweiten Teil der Konvention wird das Überprü-
fungsverfahren festgelegt, durch das die Einhaltung 
der Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden 
soll. Hierin folgt die Konvention der Nuklearen 
Sicherheitskonvention. Danach muß auf regelmäßig 
stattfindenden Vertragsstaatenkonferenzen über die 
Umsetzung der Konvention berichtet werden. Ein 
solcher internationaler Überprüfungsprozeß ver-
spricht nicht nur eine wirkungsvolle Kontrolle über 
die Einhaltung der Sicherheitsstandards, sondern 
gewährleistet auch einen permanenten Gedanken-
austausch über diese Standards und damit durch 
Weitergabe von Know-how eine Weiterentwicklung 
der Sicherheitskultur weltweit. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat wesentlich am 
Entstehen der Entsorgungskonvention mitgewirkt. 
Deutschland erfüllt die Anforderungen der Entsor-
gungskonvention bereits aufgrund geltenden Rechts. 
Mit der geplanten schnellen Ratifizierung der Kon-
vention werden die bestehenden strengen Vorgaben 
des deutschen Rechts auf dem Gebiet der Entsor-
gung durch eine international anerkannte Rechtset-
zung unterlegt. 

G. Nukleare Sicherheit in Mittel - und Osteuropa 

Die Sorge um den aus westlicher Sicht unzureichen-
den Sicherheitsstandard von Kernkraftwerken sowje-
tischer Bauart war Ausgangspunkt für das beim 
G 7-Gipfeltreffen 1992 in München auf deutsche 
Initiative verabschiedete multilaterale Aktionspro-
gramm zur Verbesserung der kerntechnischen Sicher-
heit in den Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE) so-
wie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (NUS). 

Nach westlicher Auffassung sollten insbesondere die 
Reaktoren vom Typ RBMK (Tschernobyl-Typ) sowie 
die älteren Druckwasserreaktoren des Typs WWER-
440/230 wegen ihrer unzureichenden sicherheits-
technischen Auslegung nicht länger als absolut erfor-
derlich weiterbetrieben werden. Derzeit werden in 
Rußland, der Ukraine, Armenien, Litauen, Bulgarien, 
Ungarn, der Tschechischen Republik und der Slowa-
kischen Republik insgesamt 66 Reaktoren betrieben, 
von denen 24 zu den erwähnten, aus westlicher Sicht 
nicht nachrüstbaren Typen zu zählen sind. 

G 7-Aktionsprogramm Nukleare Sicherheit - 
Ziele des Programms 

Das Multilaterale Aktionsprogramm sieht vor, die 
Sicherheit der Betriebsführung und der Kerntech-
nik auf der Grundlage von Sicherheitsbewertun-
gen kurzfristig zu verbessern und die behördliche 
Kontrolle der nuklearen Sicherheit in den mittel- 
und osteuropäischen Staaten auszubauen und zu 
stärken. Die Möglichkeiten zum Einsatz von Er-
satzenergien soll untersucht werden, damit weni

-

ger sichere Anlagen vom Netz genommen werden 
können. 

Durch die Unterstützung des Westens soll erreicht 
werden, daß die Schwächen in der Auslegung der 
Reaktoren sowjetischer Bauart und die Mängel in 
der Betriebssicherheit (wie z. B. unvollständige An-
lagen- und Betriebsdokumentation, Überforderung 
des Betriebspersonals bei Störfällen), wo immer es 
technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, nachgerü-
stet bzw, beseitigt werden. Wo dies jedoch nicht 
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sinnvoll ist, muß nachdrücklich darauf hingewirkt 
werden, die betroffenen Anlagen sobald wie mög-
lich abzuschalten. 

Darüber hinaus zielt die westliche Unterstützung 
darauf, den sich vollziehenden Aufbau unabhängi-
ger und fachlich kompetenter Genehmigungs- 
und Aufsichtsbehörden zu fördern. Neben der 
unbefriedigenden sicherheitstechnischen Ausstat

-tung fehlten in mittel- und osteuropäischen Staa-
ten vielfach auch klare Zuständigkeiten und Ver-
fahrensregeln für die Überwachung und den Be-
trieb von Kernkraftwerken. Hinzu kam ein in 
vielen Fällen unzureichender Ausbildungsstand 
beim Kernkraftwerkspersonal. Eigene Anstren-
gungen der betroffenen Staaten zur Schaffung 
einer sich selbst erhaltenden Sicherheitskultur 
sollen angestoßen werden. 

Das Multilaterale Aktionsprogramms der G 7 wird 
auf drei Ebenen umgesetzt: 

1. Multilaterale Unterstützung über den Nuklearen 
Sicherheitsfonds: Der Fonds wurde Anfang 1993 
bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE) eingerichtet. Seit 1994 wur-
den ca. 300 Mio. DM für die sicherheitstechnische 
Ertüchtigung der Kernkraftwerke in Kozloduy 
(Bulgarien), Ignalina (Litauen) sowie in Kola, 
Nowoworonesch und St. Petersburg (Russische 
Föderation) bereitgestellt. Der deutsche Anteil 
beträgt ca. 44 Mio. DM. 

2. Programme PHARE (für MOE-Staaten) und 
TACIS (für NUS-Staaten) der Europäischen Kom-
mission: Diese Programme dienen insbesondere 
der Finanzierung kurzfristiger bet rieblicher und 
technischer Maßnahmen in den Kernkraftwerken 
sowie dem Aufbau von Genehmigungs- und Auf-
sichtsbehörden. (Investitionen im Zeitraum 1991 
bis 1997 ca. 1,45 Mrd. DM, deutscher Anteil 
406 Mio. DM = 28 Prozent). 

3. Bilaterale Unterstützung im Rahmen nationaler 
Programme: Bis Juli 1997 konnten 355 Projekte 
abgeschlossen werden, 872 Projekte sind noch in 
der Durchführung, für weitere 100 Projekte liegen 
Finanzierungszusagen vor. Bisher wurden 2,4 Mrd. 
DM investiert (Anteil der deutschen Programme 
„Sofortprogramm zum Aufbau von Demokratie 
und Sozialer Marktwirtschaft in der GUS und 
den MOE-Staaten" und „Investitionsprogramm 
zur Verbesserung der technischen Sicherheit von 
Kernkraftwerken sowjetischer Bauart" ca. 10 Pro-
zent = 240 Mio. DM). 

Bilaterale Maßnahmen der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat bereits 1992 ein „Sofortpro-
gramm zum Aufbau von Demokratie und Sozialer 
Marktwirtschaft in der GUS und den MOE-Staaten" 
aufgestellt und 1992 ein „Investitionsprogramm zur 
Verbesserung der technischen Sicherheit von Ke rn

-kraftwerken sowjetischer Bauart" aufgelegt. Das 
Sofortprogramm umfaßt den Aufbau und die Stär-
kung der behördlichen Kontrolle der nuklearen 
Sicherheit, die Verbesserung der Sicherheit der 
Betriebsführung sowie kurzfristige technische Ver-
besserungen auf der Grundlage von Sicherheits-
bewertungen. Im Zeitraum von 1992 bis 1997 wurden 
ca. 198 Mio. DM aufgewendet. 

Im Rahmen des Investitionsprogramms zur Verbesse-
rung  der  technischen Sicherheit von Kernkraftwer-
ken sowjetischer Bauart wurden in Rußland und der 
Ukraine im Zeitraum 1995 bis 1997 technische Unter-
stützungsleistungen in Höhe von knapp 42 Mio. DM 
erbracht (insbesondere für Diagnose- und Überwa-
chungssysteme, regelmäßige Sicherheitsüberprüfun-
gen sowie Verbesserungen beim Brandschutz und 
bei der Telekommunikation in Reaktoren vom Typ 
WWER-1000. Dieser Reaktortyp gilt grundsätzlich als 
auf ein akzeptables Sicherheitsniveau nachrüstbar.) 

Aufbau und Stärkung der behördlichen Kontrolle 

In den ehemaligen Ostblockstaaten fehlten weitge-
hend klare Zuständigkeiten, leistungsfähige Organi-
sationen und Verfahrensregelungen zur f riedlichen 
Nutzung der Kernenergie. Außerdem fehlte die im 
Westen übliche Aufgabentrennung zwischen Über-
wachungsbehörden und Sachverständigen auf der 
einen und Betreibern  und Herstellern kerntechni-
scher Anlagen auf der anderen Seite. Administrative 
Maßnahmen zum Aufbau bzw. zur Stärkung der Auf-
sichts- und Genehmigungsbehörden waren deshalb 
von Anfang an ein Schwerpunkt der Maßnahmen 
des Bundesumweltministeriums. 

Verbesserung der Sicherheit der Betriebsführung 

Seit 1992 fördert die Bundesregierung die Aus- und 
Fortbildung von Mitarbeitern der Überwachungs-
behörden und leitendem Personal bei Herstellern 
und Betreibern kerntechnischer Einrichtungen in 
den mittel- und osteuropäischen Staaten. Zwischen 
1992 und 1996 hat die Bundesregierung Simulator-
kurse für leitendes Schichtpersonal am full-scope-
Simulator in Greifswald finanziell unterstützt. Nach-
dem mittlerweile in den mittel- und osteuropäischen 
Staaten eine große Zahl von Simulatoren zur Verfü-
gung steht, konnte diese Maßnahme beendet wer-
den. Neben der unmittelbaren Simulatorschulung 
wurde mit der Erarbeitung der Grundlagen zur 
Erstellung von Betriebshandbüchern begonnen. 

Überwachung der Umweltradioaktivität in Rußland 

Im Rahmen des G 7-Aktionsprogramms wird vorwie-
gend mit deutscher Hilfe ein weitgespanntes Netz-
werk zur Überwachung der Umweltradioaktivität 
im Umkreis mittel- und osteuropäischer Kernkraft-
werke realisiert . Bereits 1992/93 wurde in Prag und 
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in Bratislava ein Integrie rtes Radioaktivitäts-Informa-
tionssystems (IRIS) eingerichtet und der Datenaus-
tausch mit der Zentrale des nationalen deutschen 
Radioaktivitäts-Informationssystem (IMIS) in Mün-
chen sichergestellt. In den folgenden Jahren wurden 
die Umgebung des russischen Kernkraftwerkes Smo-
lensk, der Kernkraftwerksstandort Nowoworonesch 
(1994/95) und die Region Moskau (1995/96) einbezo-
gen. Mit der Anbindung der Standorte Sosnowi Bor 
(bei St. Petersburg) sowie der Anlagen auf der Halb-
insel Kola wurde begonnen. Gleichzeitig werden im 
Rahmen eines EU-Projektes die Standorte der KKWe 
Kursk, Twer und Balakowo für die Überwachung der 
Umweltradioaktivität meßtechnisch ausgerüstet. 

H. Tschernobyl 

Der Kraftwerksstandort Tschernobyl in der Ukraine 
ist zum Symbol für die von den Kernkraftwerken 
sowjetischer Bauart in Mittel- und Osteuropa ausge-
henden Gefahren geworden. Die Schließung aller 
nach dem Unfall vom April 1986 noch weiterbetrie-
benen Reaktorblöcke und die Sanierung des „Sarko-
phags" des Unfallreaktors stellen einen Handlungs-
schwerpunkt im Rahmen des G 7-Aktionsprogramms 
dar. Neben der Durchführung technischer Maßnah-
men am Standort Tschernobyl ist auch die Schaffung 
von Ersatzkapazitäten für die Energieerzeugung 
erforderlich. 

Memorandum of Understanding 

Am 20. Dezember 1995 wurde zwischen der Ukraine, 
den G 7-Staaten und der Europäischen Union ein 
sogenanntes „Memorandum of Unterstanding" un-
terzeichnet, auf dessen Grundlage die beiden letzten 
damals noch betriebenen Reaktorblöcke von Tscher-
nobyl bis zum Jahr 2000 geschlossen werden sollen. 
Das Memorandum sieht u. a. die Schaffung von 
Ersatzkapazitäten zur nuklearen und fossilen Ener-
gieerzeugung vor. Der Reaktorblock 1, der älteste 
der vier Reaktoren am Standort Tschernobyl, konnte 
bereits am 30. November 1996 geschlossen worden. 
Die Geberländer haben zur Umsetzung des Memo-
randums bislang ca. 220 Mio. DM bereitgestellt 
(deutscher Anteil: z. Z. 41 Mio. DM). 

Wiener Tschernobyl-Konferenz 

Vom 8. bis zum 12. April 1996 veranstalteten die 
Internationale Atomenergie-Organisation IAEO, die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die EU

-

Kommission in Wien die Konferenz „Eine Dekade 
nach Tschernobyl: Zusammenfassung der Folgen", 
die von Bundesumweltministerin Merkel geleitet 
wurde. Die Konferenz diente der Zusammenfassung 
der Erkenntnisse über den Unfall von Tschernobyl, 
insbesondere seiner gesundheitlichen Folgen für die 
unmittelbar betroffene Bevölkerung in der Ukraine, 
in Rußland und Weißrußland. Die Konferenzteilneh-
mer erzielten insbesondere Einigkeit darüber, daß 
zur Verhinderung zukünftiger Reaktorunfälle bei der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie höchste Sicher-
heitsstandards eingehalten werden müssen. 

Moskauer Nukleargipfel 

Am 19. und 20. April 1996 fand in Moskau eine Gip-
felkonferenz der G 7-Staaten und Rußlands zu Fra-
gen der nuklearen Sicherheit und Sicherung statt. 
Diese Konferenz bestätigte die Entschlossenheit a ller 
Teilnehmerstaaten, bei der Nutzung der Kernenergie 
der Sicherheit absoluten Vorrang einzuräumen. Die 
Teilnehmer stimmten erstmals offiziell darin überein, 
daß Reaktoren mit nicht akzeptablen Sicherheits-
risiken entweder nachgerüstet oder, falls dies nicht 
möglich ist, vom Netz genommen werden müssen. 
Einen wichtigen Gegenstand der Beratungen stellte 
das Kernkraftwerk Tschernobyl dar. Der ukrainische 
Präsident Kutschma, der als Gast dem Gipfel bei-
wohnte, erneuerte seine Zusage, Tschernobyl bis 
zum Jahr 2000 vom Netz zu nehmen. 

Sanierung des Sarkophags von Tschernobyl 

Nach der Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl 
im Jahre 1986 wurde der zerstörte Block 4 unter gro-
ßem zeitlichem Druck mit einer Stahl-Beton-Kon-
struktion eingeschlossen. Dieser sogenannte Sarko-
phag soll radioaktive Stoffe und Kernbrennstoffe, die 
in dem zerstörten Block verblieben sind, vor Witte-
rungseinflüssen schützen und eine Freisetzung in die 
Umwelt verhindern. Diese Funktion hat das Bauwerk 
bisher erfüllt. Inzwischen haben sich in den Außen-
wänden und dem Dach des Bauwerkes Risse auf 
einer Gesamtfläche von ca. 1 000 m 2  gebildet, durch 
die Regenwasser eindringt. Auch die Standfestigkeit 
gilt für den Fall von Erdbeben und starken Stürmen 
nicht als gesichert. 

Im Mai 1997 wurde von der G 7-Arbeitsgruppe 
Nukleare Sicherheit und inte rnationale Aspekte ein 
umfassender Arbeitsplan für die Sanierung des 
Sarkophags vorgestellt. Seine Realisierung wird sich 
über acht bis zehn Jahre erstrecken und rund 
760 Millionen US $ kosten. 

Angesichts der eingeschränkten Funktion und Stand-
festigkeit des Sarkophags haben die G 7 auf dem 
Wirtschaftsgipfel 1997 in Denver beschlossen, die 
Umsetzung des Sarkophag-Projekts als vordringliche 
Aufgabe zu behandeln und zusätzliche 300 Mio. US $ 
beizutragen (deutscher Anteil 52,31 Mio. US $). Da-
von werden bilateral 23,61 Mio. US $ aus dem Haus-
halt des Bundesumweltministeriums und 28,7 Mio. 
DM als deutscher Beitrag an dem Anteil der Europäi-
schen Kommission von insgesamt 100 Mio. US $ ge-
deckt. 

Auf einer internationalen Konferenz am 20. Novem-
ber 1997 in New York appellierten die Regierungen 
der G 7 und der Ukraine an andere Staaten, sich an 
der Umsetzung des Sarkophag-Projekts finanziell zu 
beteiligen. Mehr als vierzig Staaten haben an der 
Konferenz teilgenommen. Dreizehn Nicht-G 7-Staa-
ten haben einen Betrag von insgesamt 36,9 Millionen 
US $ zugesagt. Weitere Länder konnten noch keinen 
konkreten Betrag nennen, wollen sich aber substan-
tiell an dem Projekt beteiligen. Die vorliegenden 
Finanzierungszusagen reichen aus, um mit der 
Durchführung des Sarkophag-Projekts zu beginnen. 
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Zur vollen Umsetzung wird jedoch weitere Unterstüt-
zung benötigt. 

Sämtliche Finanzmittel zur Umsetzung des Sarko-
phag-Projekts sollen in einen multilateralen Sarko-
phag-Fonds eingezahlt werden, der nach dem Mu-
ster des Nuklearen Sicherheitsfonds bei der Europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in 
London eingerichtet wurde. Die Bank wird die Mittel 
im Auftrag der Geberstaaten verwalten, Verträge zur 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen schließen 
und deren Durchführung überwachen. 

Untersuchung der Folgen des Reaktorunfalls 

Deutschland und Frankreich gaben auf der Tscher-
nobyl-Konferenz 1996 in Wien die gemeinsame 
Durchführung dreier Forschungsvorhaben zur Unter-
suchung der Folgen des Reaktorunfalls bekannt: 

• Untersuchung des Sarkophags und des Standortes 
Tschernobyl, 

• Untersuchung der ökologischen Folgen des Reak-
torunfalls von 1986, 

• Untersuchung der gesundheitlichen Folgen bei 
der Bevölkerung und den „Liquidatoren" (die 
Helfer, die unmittelbar nach dem Unfall von 
Tschernobyl aufgeräumt hatten). 

Die Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Wissenschaftlichen Zentrum in 
Tschernobyl realisiert  und dienen u. a. der Stärkung 
der ukrainischen Administration bei der Bewältigung 
der Sicherheits-, Strahlenschutz- und Entsorgungsauf-
gaben. Während der dreijährigen Laufzeit der Pro-
jekte soll eine effiziente Organisation zur Erfassung 
und Aufbereitung qualitätsgesicherter Informationen 
zu den Folgen des Reaktorunfalls aufgebaut werden. 
Im Juli 1997 wurden die Verträge unterzeichnet. Die 
Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 12 Mio. DM 
werden von den Regierungen Deutschlands und 
Frankreichs sowie von den Energieversorgungsunter-
nehmen beider Länder zu gleichen Teilen getragen. 

11. Strahlenschutz 

A. Berufliche Strahlenexposition 
B. Überwachung der Umweltradioaktivität 
C. Radonbelastung in Innenräumen 

D. Radiologische Altlasten aus dem Uran-, 
Erz- und Mineralstoffbergbau 

E. Nicht-ionisierende Strahlung 

Die Strahlenbelastung der Bevölkerung in Deutsch-
land ist zu über 60 Prozent natürlich bedingt, wobei 
die Belastung durch Radon in Innenräumen die 
größte Bedeutung hat. Die zivilisatorisch bedingte 
Strahlenexposition liegt fast vollständig in medizi-
nischen Anwendungen (z. B. Röntgenbehandlung) 
begründet. 

Strahlenexposition 
der Bevölkerung in Deutschland 1996 

Gesamtstrahlenexposition 	 4 Millisievert 

davon 60 Prozent natürliche 
Strahlenexposition 	 2,4 Millisievert 

• Inhalation von Radon 	 1,4 Millisievert 

• Kosmische und terrestrische 
Strahlung 	 0,7 Millisievert 

• Verzehr natürlicher radio- 
aktiver Stoffe 	 0,3 Millisievert 

davon 40 Prozent zivilisatori- 
sche Strahlenexposition 	 1,6 Millisievert 

• Medizinische Anwendungen 
(Röntgen etc.) 	 1,5 Millisievert 

• Berufliche Strahlenexposition, 
Forschung 	 < 0,02 mSv 

• Kernwaffenversuche 	 < 0,01 mSv 

• Kernkraftwerke 	 < 0,01 mSv 

• Reaktorunf all von Tschernobyl < 0,02 mSv 

Der Beitrag der Strahlenexposition durch Kernkraft-
werke und sonstige kerntechnische Anlagen betrug 
1996 deutlich weniger als ein Prozent der gesamten 
Strahlenexposition. Der Anstieg der Strahlenexposi-
tion infolge des Unfalls im Kernkraftwerk Tscherno-
byl ging von 0,11 mSv im Jahre 1986 auf weniger als 
0,02 mSv zurück. 

A. Berufliche Strahlenexposition 

Der Strahlenschutz bei der Nutzung der Kernenergie 
sowie bei der Anwendung ionisierender Strahlen in 
Medizin, Industrie und Forschung wird in Deutsch-
land auf der Grundlage der Strahlenschutz- sowie 
der Röntgenverordnung durch Genehmigungs- und 
Aufsichtsverfahren überwacht. Diesem Verfahren 
unterliegen im Bereich der Strahlenschutzverord-
nung insgesamt ca. 25 000 Genehmigungsinhaber. 
Bei ca. 340 000 beruflich strahlenexponierten Perso-
nen wird eine Personendosisüberwachung durchge-
führt. Staatlicher Überwachung unterliegen derzeit 
die folgenden Personenkreise und Anlagen (siehe 
Tabelle Seite 150). 

Strahlenschutzrecht 

Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung 
basieren auf dem Atomgesetz, dessen vorrangiger 
Zweck es ist, Leben, Gesundheit und Sachgüter vor 
der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu 
schützen (§ 1 Nr. 2 AtG). Zur bestmöglichen Verwirk- 
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Bereiche/Art  der Anlagen exponierte Personen 1) 
Anlagen/ 

Genehmigungen2) 

1. Medizin 3 ) 	 240 000 

nur im Röntgenbereich tätig 	 170 000 

Nuklearmedizinische Abteilungen und Praxen, 
einschließlich Röntgenabteilungen und Praxen . . 22 000 Abt./Praxen 

Beschleuniger 	 230 Geräte 

Gammabestrahlungseinrichtungen 4 ) 	 210 Geräte 

Afterloadingeinrichtungen 	 190 Geräte 

2. Kerntechnische Industrie 	 25 000 

Leistungskraftwerke 	 6 500 19 Kraftwerke in Bet rieb 

Wartungsarbeiten durch fremdes Personal 	 16 500 3 000 Genehmigungen 

3. sonstige Bereiche 	 75 000 

Forschung, Entwicklung, Lehre außerhalb 
medizinischer Bereiche sowie Industrie außer 
kerntechnischem Bereich, gewerbliche Nutzung 69 000 15 000 Genehmigungen 

zerstörungsfreie Werkstoffprüfung 
mit radioaktiven Quellen 	 6 000 300 Genehmigungen 

Beschleuniger 	 140 Geräte 

Gammabestrahlungseinrichtungen 	 70 Geräte 

1) Gerundet, Stand 1995/96. 
2) Nach Strahlenschutzverordnung. 
3) Nach Strahlenschutzverordnung und Röntgenverordnung; im Hinblick auf die erste Inbetriebnahme nach dem Medizin-

produktegesetz = Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. 
4) Einschließlich Blutbestrahlungseinrichtungen. 

lichung dieses Ziels enthalten die Strahlenschutzver-
ordnung sowie die Röntgenverordnung als Spezial-
regelung für den Schutz vor Röntgenstrahlen oberste 
Strahlenschutzgrundsätze, die bei der Auslegung 
und Anwendung der einzelnen Strahlenschutzvor-
schriften stets zu beachten sind. Danach ist jede 
unnötige Strahlenexposition zu vermeiden und jede 
Strahlenexposition unter Beachtung des Standes von 
Wissenschaft und Technik so gering wie möglich 
zu halten (Strahlenminimierungsprinzip). Die Dosis-
grenzwerte des Strahlenschutzrechts beruhen in 
besonderem Maße auf Empfehlungen der internatio-
nalen wissenschaftlichen Fachgremien, wie der Inter-
nationalen Strahlenschutzkommission (ICRP), und 
dem EG-Recht. 

Der Rat der Europäischen Union hat am 13. Mai 
1996 einstimmig die Richtlinie 96/29/EURATOM zur 
Festlegung der grundlegenden Sicherheitsnormen 
für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte 
und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch 
ionisierende Strahlungen beschlossen - die soge-
nannten EURATOM-Grundnormen. Diese Vorgaben 
müssen bis Mai 2000 von den Mitgliedstaaten um-
gesetzt werden, wofür auch in Deutschland die 
Strahlenschutzverordnung und die Röntgenverord-
nung an den neuen Stand der Wissenschaft ange-
paßt werden. 

Neben der Festlegung von Dosisgrenzwerten werden 
die Prinzipien des Strahlenschutzes durch weitere 
Regelungen konkretisiert. Hierzu gehören: 

• Regelungen des Umgebungsschutzes. kerntechni-
scher Anlagen und Einrichtungen (Festlegung von 
Emissions- und Immissionswerten), 

• Regelungen der Emissions- und Umgebungsüber-
wachung kerntechnischer Anlagen einschließlich 
Kernreaktorfernüberwachung, 

• Festlegung einheitlicher Meßgrößen im Strahlen-
schutz, 

• Regelungen des Arbeitsschutzes: räumliche Ab-
grenzung besonderer Strahlenschutzbereiche mit 
entsprechenden Tätigkeitsverboten und -be-
schränkungen, dosimetrische Überwachung der 
Arbeitskräfte zur Kontrolle der Einhaltung der 
Grenzwerte, ärztliche Überwachung durch beson-
ders ermächtigte Ärzte, 

• Regelungen für die Anwendung radioaktiver Stof-
fe oder ionisierender Strahlen in der Heilkunde 
und Zahnheilkunde sowie bei verschiedenen 
industriellen Tätigkeiten, z. B. durch eine Muster-
genehmigung für das Verfahren der zerstörungs-
freien Werkstoffprüfung. 
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Strahlenschutzregister 

Der Aufbau eines Strahlenschutzregisters für be-
ruflich strahlenexponierte Personen ist abge-
schlossen. Die routinemäßige Übermittlung der 
Personendosisdaten (Daten aus Messungen der 
Direktstrahlung) hat 1997 begonnen, die Über-
mittlung der Inkorporationsdaten (Daten über 
die Aufnahme radioaktiver Stoffe in den mensch-
lichen Organismus) ist für 1998 vorgesehen. Mit 
dem Register, das auf Grundlage der Neufassung 
der Strahlenschutz- und der Röntgenverordnung 
von 1990 eingerichtet wurde, sollen Strahlenex-
positionen erfaßt und ausgewertet werden. Auf 
diese Weise können Tätigkeitsfelder mit relativ 
hohen Individualdosen schnell erfaßt werden 
und gegebenenfalls angemessene Schutzmaß-
nahmen getroffen werden. 

Europäische Patientenschutz-Richtlinie 

Der Rat der Europäischen Union hat am 30. Juni 1997 
die Richtlinie 97/43/EURATOM über den Gesund-
heitsschutz von Personen gegen die Gefahren 
ionisierender Strahlung bei medizinischer Exposi-
tion - die sogenannte Patientenschutz-Richtlinie - 
beschlossen. Neue Regelungen zur Rechtfertigung 
der Anwendung ionisierender Strahlen in Diagno-
stik, Therapie und medizinischer Forschung zur 
Optimierung der Geräte und Verfahren und zur 
Fachkunde des ärztlichen und nichtärztlichen Perso-
nals sollen ein weiteres Absenken der Expositionen 
von Patienten bewirken. Die Richtlinie ist bis Mai 
2000 im wesentlichen durch Ergänzungen in der 
Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverord-
nung in das deutsche Strahlenschutzrecht umzu-
setzen. 

Medizinprodukterecht 

Nach dem Medizinproduktegesetz vom August 1994, 
das die Richtlinie (EWG R. 93/42) über Medizinpro-
dukte und die Richtlinie (EWG 90/385) über aktive 
implantierbare medizinische Geräte in deutsches 
Recht umsetzt, und der darauf beruhenden Medizin-
produkte-Verordnung werden mit den grundlegen-
den Anforderungen an das erstmalige Inverkehrbrin-
gen und die erste Inbetriebnahme von Strahlen aus-
sendenden Medizinprodukten wie Röntgengeräte 
oder Tomographen hohe Sicherheitsanforderungen 
zum Schutz der Patienten, der Anwender und von 
Dritten gestellt. Diese Anforderungen werden durch 
europäisch harmonisierte Normen konkretisiert. 

B. Überwachung der Umweltradioaktivität 

Der Reaktorunfall in Tschernobyl hat deutlich ge-
macht, wie wichtig es ist, über ein adäquates Früh

-

warn- und Meßsystem zu verfügen, das es gestattet, 
eine sich entwickelnde Belastungslage rasch feststel-
len und meßtechnisch verfolgen zu können, um auf 
der Basis genauer und zeitgerechter Informationen 

ggf. Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung einzuleiten. Zu diesem Zweck wurde 1993 das 
Integrierte Meß- und Informationssystem zur Über-
wachung der Umweltradioaktivität (IMIS) in Bet rieb 
genommen, das Daten von über 2000 Meßstationen 
des Bundes und der Länder auswertet. Damit soll 
gewährleistet werden, daß im Falle eines kerntechni-
schen Ereignisses Einträge radioaktiver Stoffe in das 
Bundesgebiet schnell und sicher erkannt werden 
und Empfehlungen für die Bevölkerung ausgespro-
chen werden können. 

Strahlenmeßnetze des Bundes 

• Überwachung der Gamma-Ortsdosisleistung 
und der Kontamination des Bodens durch das 
Meßnetz des Bundesamtes für Strahlenschutz 
mit 2 150 Meßstationen, 

• Überwachung der Luft und des Niederschlags 
durch das Meßnetz des Deutschen Wetter-
dienstes mit 38 Meßstationen, 

• Überwachung der Luft durch das Meßnetz des 
Umweltbundesamtes mit 11 Meßstationen, 

• Überwachung der Bundeswasserstraßen durch 
das Meßnetz der Bundesanstalt für Gewässer-
kunde mit 40 Meßstationen, 

• Überwachung der Küstengewässer in Nord- 
und Ostsee durch das Meßnetz des Bundes-
amtes für Seeschiffahrt und Hydrographie mit 
12 Meßstationen. 

Die Umweltbereiche, in denen sich radioaktive Stoffe 
anreichern und in die Nahrungskette des Menschen 
gelangen können, wie z. B. Lebensmittel, Trinkwas-
ser, Futtermittel, Pflanzen oder Boden, werden nach 
entsprechenden Probeentnahmen durch 48 Meßstel-
len in den Ländern überwacht. 

Um in einem Anforderungsfall die benötigten Meß-
daten kurzfristig bereitstellen zu können, wurde ein 
leistungsfähiges Datenverarbeitungssystem errichtet. 
Die dezentral anfallenden Meßdaten werden über 
Datenleitungen an die zentrale Datenbank beim 
Bundesamt für Strahlenschutz gesandt und von do rt 

 zusammen mit Prognosen über die zu erwartenden 
Ausbreitungs- und Kontaminationsverhältnisse an 
das Bundesumweltministerium übermittelt. 

Information bei radiologischen Notstandssituationen 

Mit der Ergänzung der Strahlenschutzverordnung 
vom 18. August 1997 wurden insbesondere die 
Betreiber kerntechnischer Anlagen verpflichtet, die 
Bevölkerungsgruppen, die von einer radiologischen 
Notstandssituation betroffen sein könnten, über 
geltende Vorsichtsmaßregeln und zu ergreifende 
Gesundheitsschutzmaßnahmen vorab zu unterrich-
ten und solche Informationen regelmäßig zu aktuali-
sieren und zu wiederholen. Die Verordnung dient 
der Umsetzung einer entsprechenden EURATOM

-

Richtlinie über die Unterrichtung der Bevölkerung in 
radiologischen Notstandssituationen. 
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C. Radonbelastung in Innenräumen 

Radon ist ein natürlich radioaktives Gas, das überall 
im Boden vorkommt und durch Fugen oder Mauer-
risse aus dem Untergrund in die Kellerräume ein-
dringt, von wo es über Treppenaufgänge in die höher 
gelegenen Teile des Hauses gelangt. Es kann sich 
unter sehr ungünstigen Bedingungen auch in Woh-
nungen konzentrieren. Bis zu welchem Grade das 
Radon aus dem Untergrund in die Häuser gelangen 
kann, hängt von der Durchlässigkeit des Untergrun-
des für Radon und von den baulichen Merkmalen 
der Häuser ab. 

In Deutschland sterben jährlich etwa 37 000 Men-
schen an Lungenkrebs. Die Exposition der Bevölke-
rung gegenüber Radon gilt nach dem Rauchen als 
weiterer Risikofaktor für die Entstehung von Lungen-
krebs, wozu schon 1985 die Strahlenschutzkommis-
sion festgestellt hat: „Bei Gültigkeit einer propor-
tionalen Dosis-Risiko-Beziehung könnten (...) etwa 
4 bis 12 Prozent der derzeitigen Lungenkrebshäufig-
keit auf die Inhalation von Radon-Zerfallsprodukten in 
Häusern zurückgeführt werden. " Deshalb sind in Re-
gionen mit erhöhtem Radonvorkommen die Sanierung 
von Altbauten und radongeschütztes Bauen Ansatz-
punkte zum Schutz vor der Belastung durch Radon. 

Radonkartierung 

Um Gebiete auszuweisen, in denen aufgrund der 
geologischen Gegebenheiten mit einem höheren 
Radondargebot des Bodens zu rechnen ist, wurden 
umfangreiche Messungen durchgeführt und eine 
Radon-Kartierung der Bundesrepublik Deutschland 
vorgenommen. Regionen mit hoher Belastung sind 
im wesentlichen Teile von Eifel, Schwarzwald, Baye-
rischem Wald, Fichtelgebirge, Harz, Thüringer Wald 
und Erzgebirge. Es wird geschätzt, daß ca. 3 Prozent 
der Gesamtfläche Deutschlands ein erhöhtes Radon-
potential aufweisen. 

Ob tatsächlich erhöhte Radonkonzentrationen auftre-
ten, zeigt erst eine Messung im Innern des Hauses. 
Die Bundesregierung hat daher seit den 80er Jahren 
umfangreiche Meßprogramme zur Erfassung der 
Radonkonzentration in Gebäuden durchgeführt. Die 
vorliegenden Meßergebnisse für über 40 000 Gebäu-
de haben einen Mittelwert von 50 Becquerel (Bq)/m 3 

 ergeben. Bei Radonkonzentrationen von über 250 Bq/m3 
 empfiehlt die Strahlenschutzkommission zu prüfen, 

ob eine Sanierung mit vertretbarem Aufwand durch-
führbar ist. Spitzenwerte erreichen mehrere zehn-
tausend Bq/m3 . 

Radonsanierung 

Parallel zur Erfassung der Radonbelastung von Ge-
bäuden hat die Bundesregierung von 1991 bis 1995 
mit einem Pilotprojekt in Schneeberg die modellhafte 
Sanierung radonbelasteter Wohnungen gefördert. Es 
wurde der Nachweis erbracht, daß auch hochbela-
stete Häuser mit komplizierten Bauwerksbedingun-
gen saniert werden können. Durch Belüftung der 
Keller, Wohn- und Schlafräume, Abdichten des 
Kellerbodens und der Seitenwände sowie durch Ab

-
saugen der Bodenluft unterhalb des Hauses vermin-
dert sich die Radonbelastung. Die an den Häusern 
durchgeführten lüftungs- und bautechnischen Maß-
nahmen erwiesen sich als außerordentlich wirksam: 
Radonkonzentrationen in den Wohnräumen von 
mehr als 10 000 Bq/m3  wurden auf Werte im Normal-
bereich reduziert. 

Lungenkrebs durch Radon? 

Die beim Zerfall von Radon entstehenden kurzle-
bigen radioaktiven Zerfallsprodukte (sog. Radon-
töchter) führen bei Inhalation zu einer starken 
Bestrahlung des Lungengewebes. Das hiermit 
verbundene Lungenkrebsrisiko in Wohnungen 
ist derzeit noch nicht genügend quantifizierbar. 
Die Quantifizierung beruht bisher fast aus-
schließlich auf arbeitsmedizinischen Untersu-
chungen von Bergarbeitern vorliegen. Bei Berg-
arbeitern, die unter Tage hohen Radondosen und 
hohen Staubkonzentrationen ausgesetzt waren, 
wurde ein vermehrtes Auftreten von Lungenkar-
zinomen festgestellt. 

Um eine Verbesserung der Kenntnis über das tat-
sächliche Radonrisiko zu erreichen, führt das 
Bundesumweltministerium seit 1989 eine breit 
angelegte Studie über Radon in Wohnungen 
durch. Ziel des Forschungsvorhabens ist die 
Klärung der Frage, welches Lungenkrebsrisiko 
sich für die Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland aus der Exposition gegenüber Ra-
don in Innenräumen unter Berücksichtigung des 
Rauchverhaltens und anderer Risikofaktoren er-
gibt. Hierzu werden etwa 4 000 Fälle mit Lungen-
krebs und als Kontrollgruppe ebenso viele Perso-
nen ohne Lungenkrebs untersucht. Es kann er-
wartet werden, daß die „Deutsche Radonstudie" 
künftig klarere Aussagen zum Lungenkrebs-
risiko ermöglichen wird. 

Basierend auf den Erfahrungen, die im Rahmen des 
Pilotprojekts „ Sanierung radonbelasteter Wohnun-
gen" und beim Neubau von Gebäuden gewonnen 
wurden, hat das Bundesumweltministerium Empfeh-
lungen zum radongeschützten Bauen erstellt. 

D. Radiologische Altlasten aus dem Uran-, 
Erz- und Mineralstoffbergbau 

Die Bewältigung der Folgen des Alt- und Uranerz-
bergbaus stellt eine der größten umweltpolitischen 
Herausforderungen in den neuen Ländern dar. Be-
dingt durch geologische Besonderheiten und die 
Hinterlassenschaften des do rt  seit Jahrhunderten 
betriebenen Erz- und Mineralstoffbergbaus bestehen 
in den Bergbaugebieten Sachsen-Anhalts, Thüringens 
und Sachsens überdurchschnittlich hohe Belastungen, 
u. a. durch das radioaktive Edelgas Radon. Darüber 
hinaus hat der unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg aufgenommene Uranbergbau der SAG/SDAG 
Wismut insbesondere in den Anfangsjahren zu erheb-
lichen lokalen Kontaminationen geführt. 
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Altlastenkataster 

Nach dem Einigungsvertrag ist die Ermittlung der 
bergbaubedingten Umweltradioaktivität in den 
neuen Ländern Aufgabe des Bundes. Das Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) führt seit 1991 das Projekt 
„Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewer-
tung bergbaulicher Altlasten (Altlastenkataster)" 
durch. Ziel ist die Gewinnung einer zuverlässigen 
Datenbasis, die eine Bewe rtung der Bergbaufolgen 
und die Abschätzung des Sanierungsbedarfs ermög-
licht. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die bergbau-
lichen Hinterlassenschaften in einem Eingrenzungs-
verfahren schrittweise identifiziert und bewe rtet. In 
der 1. Projektphase wurden zunächst 34 Verdachts-
flächen mit etwa 5 300 bergbaulichen Hinterlassen-
schaften und mit einer Ausdehnung von insgesamt 
1 500 km2  bestimmt. Eine radiologische Grobbewer-
tung zeigte jedoch bereits in dieser Phase, daß der 
überwiegende Teil der Verdachtsflächen nicht 
nennenswert kontaminiert ist und daher nicht weiter 
betrachtet werden mußte. Die Untersuchungen in 
der 2. Projektphase wurden deshalb auf Teilflächen 
mit einem Gesamtumfang von 240 km 2  begrenzt. 
Auch die meisten dieser Flächen ließen sich im Zuge 
der weiteren Ermittlungen als radiologisch unbedeu-
tend einstufen. In der 3. Projektphase konnten sich 
die Untersuchungen auf ca. 40 Prozent der Bergbau-
objekte konzentrieren, die sich auf Flächen mit einer 
Gesamtausdehnung von etwa 40 km 2  befinden. 

Insgesamt hat das Projekt ergeben, daß beim über-
wiegenden Teil der erfaßten bergbaulichen Hinter-
lassenschaften aus Strahlenschutzgründen keine 
Notwendigkeit für Sanierungsmaßnahmen besteht. 
Diese Hinterlassenschaften können uneingeschränkt 
oder zumindest eingeschränkt genutzt werden. Be-
fürchtungen über das Vorhandensein eines massiven 
„flächendeckenden" Strahlenschutzproblems haben 
sich als unbegründet erwiesen. Innerhalb der unter-
suchten Verdachtsflächen wurde nur ein flächen-
mäßig geringer Altlastenbestand vorgefunden - ca. 
800 bis 1 000 Einzelobjekte -, bei denen Sanierungs-
maßnahmen zu erwägen sind. Ob und in welchem 
Umfang hier jeweils tatsächlich zu sanieren ist, muß 
anhand vertiefter standortspezifischer Expositions-
abschätzungen durch die zuständigen Länderbehör-
den entschieden werden. Für weitere ca. 1 000 meist 
kleinere Einzelobjekte, die sich außerhalb der Ver-
dachtsflächen befinden, besteht ebenfalls noch 
Untersuchungsbedarf für die zuständigen Landes-
behörden. 

Sanierungsprojekt Uranbergbau der Wismut GmbH 

Mit der deutschen Einheit hat die Bundesrepublik 
Deutschland die Verantwortung für den Uranberg-
bau- und Industriekomplex Wismut übernommen. 
Für die Beseitigung der Wismut-Hinterlassenschaf-
ten stellt die Bundesregierung insgesamt 13 Mrd. 
DM bereit. Die damalige Sowjetisch-Deutsche Ak-
tiengesellschaft (SDAG) Wismut wurde in das bun-
deseigene Sanierungsunternehmen Wismut GmgH 
umstrukturiert. Aufgabe des Unternehmens ist die 

Stillegung der Bergwerke und Aufbereitungsanlagen 
sowie die Sanierung und Rekultivierung seiner 
Betriebsflächen. 

Bei den Wismut-Hinterlassenschaften in Ronneburg, 
Crossen, Seelingstädt, Königstein, Aue, Pöhla und 
Dresden-Gittersee handelt es sich in der Regel um 
Standorte mit verschiedenartigen Bergbauobjekten, 
die qualitativ und quantitativ unterschiedlich zur Be-
lastungssituation beitragen. Die Sanierung der Ein-
zelobjekte muß jeweils im Zusammenhang mit der 
Gesamtsanierung des Standortes erfolgen. Dabei 
müssen die verschiedenen fachlichen Anforderungen 
aus den Bereichen Strahlenschutz, Bergsicherheit, 
Gewässerschutz etc. miteinander in Einklang ge-
bracht werden. Es hat sich gezeigt, daß konventio-
nelle bergbauliche Fragen wie Schwermetall- und 
Salzfrachten, Standsicherheit von Grubenbauen und 
Dämmen etc., häufig nicht weniger ins Gewicht fal-
len als die radiologischen Gesichtspunkte. 

Von den für die Sanierungsvorhaben der Wismut be-
reitgestellten Mitteln wurden bis Ende 1997 mehr als 
5 Mrd. DM in Anspruch genommen. In den Anfangs-
jahren standen neben Sofortmaßnahmen gegen 
Kontaminationsquellen, von denen unmittelbar hohe 
Belastungen für die Bevölkerung ausgingen (z. B. 
Abdeckung der Spülstrände industrieller Absetzan-
lagen gegen die Verwehung kontaminierten Staubs), 
vor allem untertägige Sanierungsmaßnahmen im 
Vordergrund. Diese Aktivitäten waren zwar nach 
außen nicht sichtbar, führten jedoch zu einer ganz 
erheblichen Verringerung der Umweltbelastungen. 

Die Komplexität der Sanierungsmaßnahmen wird 
exemplarisch am Beispiel des Sanierungsbetriebs 
Ronneburg deutlich: Hier müssen verschiedenarti-
gen Sanierungsaktivitäten (die Flutung der Grube, 
die Verfüllung des Tagebaus Lichtenberg und die 
Sanierung der Halden in der Umgebung des Tage-
baus) im Rahmen eines fachlich abgestimmten über-
greifenden Konzepts durchgeführt werden. 

Flutung der Grube: Die Flutung der Grube erfordert 
umfangreiche Vorarbeiten wie z. B. die Entsorgung 
von Wasserschadstoffen, die Verfüllung des Gruben-
gebäudes und die Errichtung von mehr als 1 000 Ab-
sperrbauwerken, mit denen bestimmte Grubenbe-
reiche ganz oder vorübergehend abgetrennt werden. 
Die Teilflutung wurde Ende 1997 eingeleitet. 

Tagebauverfüllung: Im übertägigen Bereich wurden 
rund 33 Mio. m3  Haldenmaterial in den Tagebau 
umgelagert. Es handelt sich um die Laugungshalde 
Gessen und um Teile der ursprünglich 66 Mio. m 3 

 großen Absetzhalde. Das Haldenmaterial wird im 
Tagebau so eingelagert, daß der spätere Schadstoff-
austrag auf ein Minimum reduziert wird. Der beim 
Abbruch von Betriebsanlagen anfallende. kontami-
nierte Schrott und Bauschutt wird bei der Tagebau

-

verfüllung mit eingebaut. Am Standort Ronneburg 
konnten durch die ergriffenen Maßnahmen die Emis-
sionen von Radon und von Alphastrahlern mit der 
Abluft um mehr als 80 Prozent und die Einleitung 
von Uran und Radium in die Gewässer um mehr als 
60 Prozent reduziert werden. Die von den zuständi-
gen Landesbehörden festgelegten Genehmigungs-
werte für die Ableitung radioaktiver Stoffe werden 
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Sanierungsgebiete der Wismut GmbH 
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eingehalten und zum Teil deutlich unterschritten. 
Weitere Verbesserungen werden von der Flutung der 
Grube und der fortschreitenden Sanierung über Tage 
erwartet. 

Am Standort Crossen wurden die Wasseraufberei-
tungsanlage und der geschlossene Gurtbandförderer 
zur Umlagerung der Halde Crossen auf die Absetz-
anlage Helmsdorf in Betrieb genommen. Hierdurch 
wurden die Voraussetzungen für die 1996/97 begon-
nene Teilentwässerung der Absetzanlage Helmsdorf 
und für die Aufbringung einer Zwischenabdeckung 
mit Schotter geschaffen. Weitere Großvorhaben, wie 
die Sanierung der Absetzanlagen Seelingstädt, der 
Haldenlandschaft in Schlema-Alberoda sowie die 
Flutung des Laugungsbergwerks Königstein, sind in 
Vorbereitung. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit hat 
das Bundesamt für Strahlenschutz 1992 in Schlema 
eine Informationsstelle eingerichtet, die jährlich etwa 
von 2 000 Personen besucht wird. Die Wismut GmbH 
hat für die Öffentlichkeit Informationsstützpunkte 
in ihren Sanierungsbetrieben eingerichtet. Darüber 
hinaus führt die Wismut GmbH regelmäßig Umwelt-
tage durch, an denen sich die Öffentlichkeit vor Ort 
über die Sanierung informieren kann. 1997 nahmen 
diese Gelegenheit etwa 10 000 Besucher wahr. 

Rechtliche Grundlage der Wismut-Sanierung 

Rechtliche Grundlage der bisherigen Sanierungs-
maßnahmen sind neben Vorschriften des Berg-, Was-
ser- und Immissionsschutzrechts bestimmte fortgel-
tende Strahlenschutzvorschriften der früheren DDR. 
Die im Einigungsvertrag hierzu festgelegte Ober-
nahme des DDR-Rechts in den neuen Bundesländern 
war erforderlich, weil die bundesdeutsche Strahlen-
schutzverordnung für Sanierungsvorhaben dieser 
Art  keine geeigneten Rechtsvorschriften enthält, die 
notwendigen Stillegungs- und Sanierungsarbeiten 
- insbesondere bei der Wismut - aber zügig in 
Angriff genommen werden mußten. Neue strahlen

-

schutzrechtliche Altlastenregelungen, die bundes-
einheitlich Anwendung finden sollen, werden vorbe-
reitet. Gleichzeitig soll damit für den Bereich der Alt-
lasten eine Umsetzung der neuen EURATOM-Grund-
normen von 1996 zum Strahlenschutz erfolgen. 

E. Nicht- ionisierende Strahlung 

Elektromagnetische Felder 

Unter dem Stichwort „Elektrosmog" wird von Risi-
ken der elektrischen und magnetischen Feldern 
gesprochen, die häufig in Verbindung mit Beschwer-
den wie Unwohlsein, Schlaflosigkeit, Allergien oder 
sogar Krebs gebracht werden. Mit der Verordnung 
über elektromagnetische Felder, die am 1. Januar 
1997 in Kraft getreten ist, wird erstmals eine spezielle 
Regelung zum Schutz vor dieser nicht-ionisierenden 
Strahlung getroffen. Die Verordnung legt auf der 
Grundlage von Empfehlungen der Strahlenschutz-
kommission und der Internationalen Kommission 
zum Schutz von nicht-ionisierender Strahlung bzw. 
deren Vorgängerorganisationen verbindliche Vor-
gaben für den Gesundheitsschutz fest. Bei dem Be-
trieb von Sendeanlagen, Hochspannungsfreileitun-
gen, Bahnstromoberleitungen und Elektroumspann-
anlagen sind künftig die Grenzwerte der Verordnung 
einzuhalten. Damit besteht in den wichtigsten Berei-
chen, in denen es in der Vergangenheit sogar zu 
gerichtlichen Auseinandersetzungen über die Be-
wertung angeblicher gesundheitlicher Risiken elek-
tromagnetischer Felder gekommen ist, Rechtssicher-
heit. Mit der Verordnung wurde Neuland betreten. 
Die Verordnung hat zur Versachlichung der Diskus-
sion über die Wirkung elektromagnetischer Felder 
beigetragen. 

UV-Strahlung 

Um verläßliche Daten über die tatsächliche UV

-

Strahlung zu erhalten, wird vom Bundesamt für 
Strahlenschutz und vom Umweltbundesamt ein UV-
Meßnetz betrieben, in dem an vier repräsentativen 
Standorten in Deutschland kontinuierlich die UV

-

Strahlung gemessen wird. Die spektrale Auflösung 
der UV-Strahlung ist besonders wichtig, um mögliche 
Änderungen im Bereich der biologischen Wirksam-
keit der UV-Strahlung zu erfassen und damit auch 
eventuell Veränderungen der stratosphärischen 
Ozonschicht besser zu beobachten. Über die aktuelle 
UV-Einstrahlung hat das Bundesamt für Strahlen-
schutz in den Sommern 1996 und 1997 in regelmäßi-
gen Abständen informiert. 
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Kapitel IV: Integration des Umweltschutzes in andere Politikbereiche 

Vorbemerkung zu Kapitel IV 

Für die globalen Umweltprobleme Klimawandel und 
Rückgang der biologischen Vielfalt gibt es keine 
rasch verfügbaren technischen Lösungen. Sie verlan-
gen nach neuen, komplexen Wegen der Problemlö-
sung, die Auswirkungen auf alle Lebens- und Wi rt

-schaftsbereiche haben. Die Herausforderungen, die 
die Verwirklichung einer nachhaltigen, umweltge-
rechten Entwicklung an die verschiedenen Akteure 
in der Gesellschaft stellt, wurden deshalb in der 
13. Legislaturperiode deutlicher herausgearbeitet. 
Sie finden ihren Niederschlag in allen Handlungs- 
und Politikfeldern. 

Viele Lebensbereiche wurden erstmals unter dem 
Blickwinkel ihrer Umweltverträglichkeit und ihres 

Ressourcenverbrauchs analysiert. In vielen Berei-
chen ist es bereits zu einem Umdenken und zu stra-
tegischen Neuorientierungen gekommen. 

Im folgenden wird dargestellt, in welcher Form 
sich die Herausforderungen der. nachhaltigen Ent-
wicklung in den wichtigsten Lebens- und Wirt

-schaftsbereichen stellt und welche Strategien die 
einzelnen Fachpolitiken entwickelt haben. Dabei 
wird u. a. deutlich, daß ein behutsamerer Umgang 
mit begrenzten Ressourcen sich nicht erst für zu-
künftige Generationen auszahlt, sondern sich auch 
schon auf den Wohlstand und die Lebensqualität 
der heute lebenden Menschen positiv auswirken 
kann. 

1. Energieversorgung 

A. Energiewirtschaftliche Zielsetzungen 
B. Strategien für eine klimafreundliche Energiee rzeugung 
C. Entwicklung CO2-armer und CO2-freier Energien 

D. Novelle des Energiewirtschaftsrechts 
E. Energiebesteuerung 
F. Rationeller Energieeinsatz 

A. Energiewirtschaftliche Zielsetzungen 

Eine sichere Energieversorgung zu volkswirtschaft-
lich günstigen Kosten gehört zu den grundlegenden 
Voraussetzungen für die indust rielle Entwicklung. 
Weltweit hat sich der Energieverbrauch seit den 50er 
Jahren in etwa vervierfacht. Die gegenwärtige Form 
der Energienutzung widersp richt im globalen Maß-
stab gleich mehreren Regeln des nachhaltigen Wi rt

-schaftens. Insbesondere der hohe Verbrauch nicht-
regenerierbarer Energieträger und die damit verbun-
denen hohen CO 2-Emissionen beeinträchtigen die 
Lebensgrundlagen künftiger Generationen: 

• Ressourcenverbrauch: Innerhalb weniger Jahr-
zehnte konsumiert die Menschheit gegenwärtig 
Kohle, 01 und Erdgas, für deren Entstehung erd-
geschichtlich mehrere Mio. Jahre erforderlich wa-
ren. Die statische Reichweite der gegenwärtig be-
kannten sicher gewinnbaren Erdgas- und Erdöl-
vorräte beträgt 67 bzw. 45 Jahre, bei den Kohle-
vorräten ca. 200 Jahre. 70 Prozent dieses Energie-
verbrauchs entfällt allein auf die Industrieländer, 
in denen nur ca. 20 Prozent der Weltbevölkerung 
leben. 

• Klimawandel: Die bei der Verbrennung dieser 
Energieträger freigesetzten CO 2-Mengen über-
steigen die Anpassungsfähigkeit des Klimasystems 
deutlich. Der dadurch verursachte Klimawandel 
ist bereits heute nachweisbar. Im Trendfall - d. h. 
weiter steigendem globalen Energieverbrauch 

und CO2-Emissionen - muß mit gravierenden Fol-
geschäden gerechnet werden. 

• Weitere Umweltschäden: Gewinnung, Umwand-
lung, Transport , Verteilung und Verbrauch von 
Energie sind mit z. T. erheblichen weiteren ökolo-
gischen Belastungen und Risiken verbunden 
(Emission klassischer Luftschadstoffe, Wasser- und 
Bodenbelastungen etc.). 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland setzt eine effiziente und umweltscho-
nende Energieversorgung sowie einen sparsamen 
und rationellen Energieeinsatz auf allen Ebenen der 
Energiewirtschaft voraus. Dabei wurden in den zu-
rückliegenden Jahren gute Erfolge erzielt: Während 
das Brutto-Inlandsprodukt (BIP) in Deutschland von 
1991 bis 1997 real um rund 9 Prozent zunahm, sank 
der Primärenergieverbrauch (PEV) um ein Prozent. 
Im gleichen Zeitraum ist das Verhältnis von energie-
bedingten CO 2-Emissionen zum BIP um 16 Prozent 
gesunken. Bezogen auf das international vereinbarte 
Basisjahr 1990 sind die CO 2-Emissionen bis 1997 in 
Deutschland um 12,5 Prozent zurückgegangen. Die 
oftmals zitierte Entkopplung von Wirtschaftswachs-
tum  und Energieverbrauch hat also in Deutschland 
durchaus ein beeindruckendes Ausmaß erreicht. Zu 
einem vorübergehenden Verbrauchsanstieg hat der 
kalte Winter 1996/97 geführt. Darin zeigt sich die be-
sondere Bedeutung des Energieeinsatzes für die 
Raumheizung, die in Deutschland rund ein Drittel 
des Energieverbrauchs ausmacht. 
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Entwicklung Bruttoinlandsprodukt/Primärenergieverbrauch 1950 bis 1990/alte Länder 

Angaben: Statistisches Bundesamt, AG Energiebilanzen 

Entwicklung Bruttoinlandsprodukt/Primärenergieverbrauch 1991 bis 1996 (Deutschland gesamt) 

Angaben: Statistisches Bundesamt, AG Energiebilanzen 
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Im internationalen Vergleich entspricht die soge-
nannte Energieeffizienz Deutschlands derjenigen 
Frankreichs (beide Länder: 8,0 GJ/1000 US $). Günsti-
ger ist das Verhältnis von Energieverbrauch und Wi rt

-schaftsleistung in Japan (6,6 GJ/1000 US $), wesent-
lich ungünstiger in den USA (14,2 GJ/1000 US $) 1 ). 

In den neuen Bundesländern hat der strukturelle Um-
bruch dazu geführt, daß sich auch die gesamtwirt-
schaftliche Energieeffizienz do rt  erheblich verbessert 
hat. Trotz des erreichten hohen Niveaus der Energieef-
fizienz in Deutschland ist es - auch angesichts der zu-
nehmenden globalen Herausforderungen bei Umwelt-
schutz und Ressourcenschonung - notwendig, weiter-
hin zusätzliche Potentiale zur Erhöhung der Energieef-
fizienz zu erschließen. Auch künftig wird der Standort 
Deutschland von intensiven Bemühungen zur Verbes-
serung der sparsamen und rationellen Energieverwen-
dung profitieren (-> Kapitel III.1, Klimaschutz). 

Energieträgermix 

Der sogenannte Energieträgermix - die auch unter 
dem Aspekt ihrer geografischen Herkunft möglichst 
breite Mischung der genutzten Energieträger - soll 
flexibles Reagieren auf plötzliche Veränderungen am 
Markt, wie sie z. B. während der Ölpreiskrisen von 
1973 und 1978 zu bewältigen waren, ermöglichen. 
Die deutsche Energieversorgung beruhte 1996 auf 
den folgenden Energieträgern. 

Anteil einzelner Energieträger an Stromerzeugung 
und Primärenergie 1990/1996 in Prozent 

Anteil am 

Netto- Primär- 
Primär- 

Strom- energie- 
energie- 

verbrauch erzeugung verbrauch 
im Ver- 

1996 1997 
gleich 

1990/1996 

- in % - 

Steinkohle 	 26,6 14,1 -11,7 

Braunkohle 	 28,1 11,0 -47,3 

Kernenergie 	 33,9 12,8 + 5,8 

Erdgas 	 5,6 20,6 +37,9 

Mineralöl 	 0,7 39,5 +10,5 

Erneuerbare 
Energien 	 5,2 2,0 + 1 

davon: 

Wasser 	 4,20 

Wind 	 0,44 

Abfall- 
verbrennung 	 0,40 

Biomasse 	 0,17 

Photovoltaik 	 0,001 

Quelle linke Spalte: VDEW 

Quelle mittlere und rechte Spalte: 
AG Energiebilanzen 1997 und 1998 

1 ) Bundesministerium für Wirtschaft: Energiedaten 1997/98, 
Daten für 1995 

Erneuerbare Energien tragen mit derzeit etwa 2 Pro-
zent zur Primärenergieversorgung bei und decken 
ca. 5 Prozent des Stromverbrauchs. 80 Prozent dieses 
Anteils entfallen derzeit noch auf die Wasserkraft. 
Langfristig werden die Entwicklungspotentiale der 
anderen erneuerbaren Energien, insbesondere von 
Solarenergie, Biomasse und Windenergie, von der 
Bundesregierung jedoch positiv beurteilt. Das techni-
sche Potential der erneuerbaren Energien wird bis 
zum Jahr 2050 auf ca. 50 Prozent des derzeitigen 
Endenergieverbrauchs geschätzt 2 ) . 

B. Strategien für eine klimafreundliche 
Energieerzeugung 

Ziel der Bundesregierung ist es, die Emissionen von 
CO2  und den wichtigsten anderen Treibhausgasen 
(CH4 , N2O ) in Deutschland bis zum Jahr 2005 um 
25 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 97 Prozent 
der CO 2-Emissionen und rund 85 Prozent aller Treib-
hausgas-Emissionen in Deutschland (in CO 2 -Aquiva-
lenten) sind energetisch bedingt. Der CO 2 -Ausstoß 
ist im Zeitraum 1990/97 um 12,5 Prozent zurückge-
gangen (-> Kapitel III.1, Schutz des Klimas). 

Die Emissionen der „klassischen" Luftschadstoffe 
SO2 , NOR , Kohlenmonoxid und Staub aus den Kraft-
werken sind insbesondere infolge der Großfeuerung-
sanlagenverordnung von 1983 im Zeitraum von 1983 
bis 1993 um bis zu 90 Prozent zurückgegangen 
(-> Kapitel III.1, Luftreinhaltung). Für den Einbau von 
Entstickungs- und Entschwefelungsanlagen hat die 
Energiewirtschaft allein im Zeitraum 1983 bis 1993 
schätzungsweise 22 Mrd. DM investiert (alte Länder). 

Nach Ablauf einer Übergangsfrist Mitte 1996 gelten die 
Standards der Großfeuerungsanlagenverordnung auch 
in den neuen Ländern, in denen praktisch der gesamte 
Kraftwerkspark innerhalb eines Jahrzehnts moderni-
siert oder erneuert wird. Kraftwerke, die nicht moderni-
siert werden können, müssen bis zum Jahr 2001 vom 
Netz genommen und durch neue, moderne Kraftwerke 
ersetzt werden. Insgesamt sind bis 1999 in der öffent-
lichen Elektrizitätsversorgung der neuen Länder Inve-
stitionen von über 20 Mrd. DM vorgesehen. 

Die größte ökologische Herausforderung an die Ener-
gieversorgung stellt heute die Verringerung der Emis-
sionen von Treibhausgasen dar, deren Herausfilterung 
mit wirtschaftlichen Verfahren auf absehbare Zeit nicht 
möglich ist. Kohlendioxid (CO 2) ist vor Methan (CH 4 ) 
und Lachgas (N2O ) das bedeutendste Klimagas. Die 
anthropogene Erwärmung der Erdatmosphäre wird 
global zu rund 80 Prozent auf die energiebedingte Frei-
setzung von Treibhausgasen zurückgeführt. 

C. Entwicklung CO 2-armer und CO2-freier 
Energien 

Auch in Zukunft wird die Energieversorgung in 
Deutschland auf einem Mix verschiedener Ener-
gieträger beruhen. Für den Klimaschutz kommt es 

2) Vergleiche die folgende Fußnote 
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jedoch darauf an, die einzelnen Komponenten des 
Energieträgermixes zu optimieren und das Mi-
schungsverhältnis nach und nach von CO 2-reichen 
zu CO2-armen und CO 2-freien Energien zu verschie-
ben. Unter diesem Gesichtspunkt ergeben sich für 
die einzelnen Energieträger verschiedene Forderun-
gen: 

• Kohle: Kohle hat den höchsten spezifischen CO 2

-

Ausstoß und - verglichen mit anderen fossilen 
Energieträgern - relativ geringe energetische Wir-
kungsgrade. Der durchschnittliche energetische 
Jahreswirkungsgrad von Kohlekraftwerken lag 
1995 in Deutschland bei gut 35 Prozent bei Braun-
kohle und bei ca. 40 Prozent bei Steinkohle. Mit 
verfügbaren, teils aufwendigen Techniken lassen 
sich Wirkungsgrade von bis zu 45 Prozent errei-
chen, die durch Kraft-Wärme-Kopplung weiter er-
höht werden können. 

Die Subventionierung der heimischen Steinkohle 
hat die öffentlichen Haushalte 1997 mit ca. 
8,9 Mrd. DM für Verstromungs- und Kokskohle-
beihilfe belastet. Die Absatzhilfen von Bund und 
Ländern (einschließlich der Kosten für künftige 
Stillegung von Zechen) werden entsprechend den 
1997 von der Bundesregierung gefaßten Beschlüs-
sen schrittweise auf 5,5 Mrd. DM (im Jahr 2005) 
zurückgeführt. Damit wird zugleich den Anliegen 
des Klimaschutzes Rechnung getragen. Je nach 
zugrundegelegter Ersatzenergie für die Verstro-
mung kann die Substitution von inländischer 
Steinkohle durch andere Energieträger zu einer 
CO2-Minderung führen. 

• Erdgas: Erdgas ist der fossile Energieträger mit 
den geringsten spezifischen Treibhausgasemis-
sionen. Die Umstellung auf Erdgas ist daher aus 
Gründen des Klimaschutzes erwünscht - aller-
dings mit geringstmöglichen Verlusten (Erdgas 
besteht überwiegend aus dem Treibhausgas 
Methan) und höchstmöglichen Wirkungsgraden. 
Beispiele für entsprechende Anlagen sind Block-
heizkraftwerke mit über 90 Prozent Jahresnut-
zungsgrad oder Brennwertheizkessel mit einem 
Wirkungsgrad von nahezu 100 Prozent in der Ge-
bäudebeheizung. Erdgas ist auch als Kraftstoff 
für den Straßenverkehr von Interesse. Das gilt so-
wohl wegen des geringen spezifischen CO 2 -Aus-
stoßes als auch wegen der geringen Schadstoff-
emissionen. 

• Erdöl: Erdöl wird vorwiegend als Kraftstoff im 
Straßenverkehr, als Brennstoff in Heizungen, aber 
auch als Rohstoff in der chemischen Indust rie ein-
gesetzt. Eine Substitution durch das kohlenstoff-
ärmere Erdgas erfolgt derzeit vor allem im Hei-
zungs- und Kraftwerksbereich, wird jedoch auch 
im Kraftstoffbereich gefördert (-> Kapitel IV.2, Ver-
kehr). Dabei ist darauf zu achten, daß in der Ge-
samtbilanz, einschließlich Förderung, Transport 
und Verteilung, für das globale Klimaproblem tat-
sächlich eine Entlastung erfolgt. 

• Kernenergie: In Deutschland vermeidet die Ke rn
-energie - je nach hypothetisch angenommener 

Ersatzenergie - bis zu 160 Mio. Tonnen CO 2  pro 
Jahr. Das Klimaschutzziel der Bundesregierung 

kann nur erreicht werden, wenn die Kernenergie-
nutzung in Deutschland weiterhin einen festen 
Platz in der Energieversorgung hat. Angesichts 
des hohen in Deutschland erreichten Sicherheits-
niveaus hält die Bundesregierung den Einsatz der 
Kernenergie auch in Zukunft für verantwortbar 
und im Hinblick auf das wachsende internationale 
Gewicht dieser Energieform auch für geboten. 
Weltweit sind heute 433 Kernreaktoren im Einsatz, 
46 weitere sind im Bau. Auch vor diesem Hinter-
grund ist es wichtig, moderne Sicherheitstechnik 
weiterzuentwickeln und weltweit verfügbar zu 
machen (-> Kapitel III.10, Nukleare Sicherheit). 

• Erneuerbare Energien: Ziel ist es, den Anteil der 
erneuerbaren Energien - Wasser, Wind, Sonne, 
Biomasse, Geothermie - am Primärenergiever-
brauch von heute rund 2 Prozent deutlich zu er-
höhen. In der EU beträgt der Anteil der erneuer-
baren Energien am Primärenergieverbrauch der-
zeit rund 6 Prozent. Die Europäische-Kommission 
hat vorgeschlagen, europaweit eine Verdoppe-
lung auf 12 Prozent anzustreben. Das ist im inter-
nationalen Vergleich wenig. Global beträgt der 
Anteil ca. 18 Prozent, was vor allem auf die tradi-
tionelle Biomassenutzung in den Entwicklungs-
ländern und auf die Nutzung der Wasserkraft in 
dazu geeigneteren Regionen zurückzuführen ist. 
Nach verschiedenen Schätzungen - können in 
Deutschland im Jahr 2030 ca. 25 Prozent und 
langfristig rund die Hälfte des derzeitigen Ener-
gieeinsatzes aus erneuerbaren Quellen bereitge-
stellt werden 3). 

Der relativ stabile Anteil der Wasserkraft in Höhe 
von rund 4,2 Prozent an der Stromerzeugung läßt 
sich in Deutschland insbesondere durch Moderni-
sierung und Reaktivierung kleinerer Wasserkraft-
werke noch steigern. 

Vornehmlich bei der Windenergie hat die Bundes-
regierung mit verschiedenen Fördermaßnahmen 
sowie dem Stromeinspeisungsgesetz seit 1991 eine 
sehr dynamische Entwicklung in Gang gebracht. 
Durch dieses Gesetz werden die Energieversor-
gungsunternehmen verpflichtet, Strom aus rege-
nerativen Quellen mit einer gesetzlich vorgegebe-
nen Mindestvergütung in ihr Netz aufzunehmen. 
Deutschland hat inzwischen mit ca. 2 000 Mega-
watt installierter Leistung (Stand: Ende 1997) die 
bislang führenden USA auf den zweiten Platz ver-
drängt. Windregion Nr. 1 ist Schleswig-Holstein, 
wo die Windkraft bereits zu 10 Prozent den Strom-
bedarf deckt (Ziel des Landes Schleswig-Holstein 
für 2010: 25 Prozent). 

3) 1. Vierter Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
,,CO2-Reduktion", Bonn, November 1997 

2. Dokumentation des Bundesministeriums für Wirtschaft 
Nr. 361: Energieeinsparung und erneuerbare Energien, 
Bonn, Dezember 1994. 

3. Enquête-Kommission des 12. Deutschen Bundestags 
„Schutz der Erdatmosphäre": Mehr Zukunft für die Erde, 
Economica Verlag Bonn 1995. 

4. International Panel on Climate Change (IPCC): Zweiter 
umfassender Bericht zum Klimawandel, Genf 1995 (deut-
sche Zusammenfassung Juni 1995). 

5. International Institute for Applied Systems Analyses: Glo-
bal Energy Perspectives to 2050 and Beyond (Studie im 
Auftrag des World Energy Council), London 1995 
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D. Novelle des Energiewirtschaftsrechts und 
des Stromeinspeisungsgesetzes 

Der Deutsche Bundestag hat am 28. November 1997 
das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschafts-
rechts verabschiedet. Mit dem Gesetz werden die bis-
herigen Gebietsmonopole in der Versorgungswirtschaft 
abgeschafft und brancheninterner Wettbewerb auch 
bei Strom und Gas ermöglicht. Der Umweltschutz wird 
als gleichberechtigtes Ziel neben Sicherheit und Preis-
günstigkeit der Versorgung in das Gesetz aufgenom-
men. Dies stärkt die Umweltinteressen bei der Ausge-
staltung und Anwendung des Energierechts. 

Das Stromeinspeisungsgesetz wird an den neuen 
Ordnungsrahmen angepaßt. Biomasse wird voll ein-
bezogen, die Begünstigung von Windanlagen auch 
im Küstenmeer klargestellt. Die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen werden aufgefordert, ihre eige-
nen Anstrengungen zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und Kraft-Wärme-Kopplung im Wege freiwilli-
ger Selbstverpflichtungen zu intensivieren; ggf. kann 
die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten 
Kreise hierfür Ziele festlegen. 

E. Energiebesteuerung 

Um zusätzliche Anreize zum Einsatz von CO 2-Minde-
rungstechniken zu geben, hält die Bundesregierung 
die Einführung einer zumindest EU-weiten, aufkom-
mens- und wettbewerbsneutralen allgemeinen Ener-
giebesteuerung (z. B. CO 2-/Energiesteuer, dritter Mehr-
wertsteuersatz oder ein vergleichbares steuerliches In

-

strument unter Nutzung der vorhandenen Verbrauch-
steuerstrukturen) für erforderlich; dies sowohl, um das 
nationale Klimaschutzprogramm umzusetzen, als auch 
um zur Verwirklichung der europäischen Klimaschutz-
strategie beizutragen. Eine allgemeine Energiebe-
steuerung kommt für die Bundesregierung im nationa-
len Alleingang allerdings nicht in Betracht. Bei der wei-
teren Diskussion steuerlicher Regelungen (Vorschlag 
der EU für eine „Richtlinie des Rates zur Restrukturie-
rung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften für 
die Besteuerung von Energieerzeugnissen" bzw. dritter 
erhöhter Mehrwertsteuersatz auf den Energiever-
brauch) sind die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Wirtschaft, insbesondere hin-
sichtlich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, zu 
berücksichtigen. Die Aufkommensneutralität im Steu-
ersystem insgesamt muß durch Entlastungen bei den 
direkten Steuern sichergestellt werden. 

F. Rationelle Energieverwendung 

Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
wird schrittweise weiterentwickelt und umfaßt mitt-
lerweile rund 150 Maßnahmen zur Verminderung 
der Emissionen von CO 2  und anderen Treibhausga-
sen. Ein Schwerpunkt liegt dabei im Bereich ratio-
nelle Energieverwendung, insbesondere im Gebäu-
debereich. Die Maßnahmen sind u. a. im Vierten 
Bericht der Interministerielle Arbeitsgruppe „CO 2

-Reduktion" (Bundestags-Drucksache 13/8936 vom 
6. November 1997) aufgeführt. Zu den in der 13. Legis-
laturperiode hinzugekommenen Maßnahmen siehe 
im einzelnen Kapitel III.1, Klimaschutz. 

2. Verkehr 

A. Herausforderung nachhaltige Mobilität 
B. Ziele und Handlungsansätze 
C. Verlagerung des Verkehrs 
D. Technische Verbesserungen 
E. Benutzervorteile 

F. Alternative Antriebssysteme 
G. Reduzierung des Kraftstoff-

verbrauchs 
H. Verbesserung der Kraftstoff-

qualität 

I. Pkw-Recycling 
J. Umweltschonender 

Verkehrswegebau 
K. Lärmemissionen 
L. Luftverkehr 

A. Herausforderung Nachhaltige Mobilität 

Die Integration Europas und die Annäherung Ost-
europas an die westlichen Wirtschaftsräume führen 
in Deutschland zu weiter steigenden Verkehrsströ

-
men. Weltweit führt die Globalisierung der Märkte 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu ei-
nem deutlichen Verkehrszuwachs. Verkehr ver-
knüpft Wohnen und Arbeiten, Einkaufen und kultu-
relles Leben. Die Lebensqualität wird heute auch als 
eine Frage der Mobilität, d. h. der möglichen und tat-
sächlichen Ortsveränderungen, gesehen. Das große 
Angebot an Waren, Dienstleistungen, Freizeitgestal-
tung, Kultur und Kommunikation ist eng mit Ver-
kehr verbunden. Die Möglichkeit, den Zuliefer-, An-
liefer- und Mitarbeiterverkehr schnell und kosten-
günstig abzuwickeln, ist darüber hinaus auch ein 
wichtiges betriebliches Effizienzkritérium und ange-
sichts wachsender internationaler Arbeitsteilung von 

erheblicher Bedeutung für Investitionsentscheidun-
gen. 

Auf der anderen Seite beeinträchtigt die verkehrliche 
Infrastruktur Ökosysteme, Natur- und Landschafts-
räume. Das Verkehrssystem ist mit hohem Ressour-
cenverbrauch verbunden. Die CO 2-Emissionen des 
gesamten Verkehrs machen heute fast 20 Prozent der 
Emissionen in Deutschland aus. Sie konnten seit 1993 
in etwa stabilisiert werden. Bei den Luftschadstoffen 
Stickstoffoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC), Koh-
lenmonoxid (CO) und Rußpartikel konnten die Emis-
sionen teilweise erheblich gesenkt werden; der Ver-
kehr ist hier jedoch die größte Emissionsquelle. Ein 
großer Teil der Bevölkerung fühlt sich durch Ver-
kehrslärm belästigt; 17 Prozent der Bevölkerung leben 
in Wohnungen, die Außenpegeln von mehr als 
65 dB(A) ausgesetzt sind (-> Kapitel III.9, Lärm-
bekämpfung). Das gesamte städtische Wohnumfeld 
wird heute vielfach vom Verkehr beeinträchtigt. 
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Verkehrsbedingte Umweltbelastungen 
in Deutschland 

• Klimawandel: Der Verkehr trägt mit fast 
20 Prozent (1996) zu den nationalen CO 2-Emis-
sionen bei. 

• Luftverschmutzung: Mit einem Anteil von 
47 Prozent an den Stickoxidemissionen und 
von 32 Prozent an den Kohlenwasserstoff-
emissionen (1994) ist der Straßenverkehr 
Hauptverursacher von Waldschäden und Som-
mersmog. 

• Lärm: 66 Prozent der Bevölkerung fühlen sich 
durch Straßenverkehrslärm belästigt, 18 Pro-
zent sogar stark belästigt. An zweiter Stelle 
der Belästigungen rangiert der Luftverkehr. 

• Flächeninanspruchnahme: Flächenversiege-
lung und Flächenzerschneidung durch Ver-
kehrswege beeinträchtigen die Lebensräume 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten und sind 
ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der 
biologischen Vielfalt. 

• Abfall: Jährlich werden in Deutschland 2,9 Mio. 
Pkw ausrangiert (1995). Der Recyclinganteil 
beträgt bereits heute 75 Gewichtsprozent und 
soll bis 2002 auf 85 und bis 2025 auf 95 Prozent 
erhöht werden. 

Insbesondere der Güterverkehr verzeichnet in 
Deutschland, dem zentralen Transitland Europas, 
derzeit erhebliche Zuwachsraten. Allein die transpor-
tierte Tonnage im Straßengüterverkehr nahm im 
Zeitraum 1990/1995 um über 25 Prozent zu. Auch die 
Zahl der zugelassenen Pkw hat sich in diesem Zeit-
raum vor allem aufgrund der nachholenden Entwick-
lung in den neuen Ländern deutlich erhöht. So nahm 
der Pkw-Bestand im Zeitraum 1990/1996 von 35,5 
auf 41 Mio. um 5,5 Mio. Fahrzeuge zu. Damit entfällt 
auf jeweils zwei Einwohner ziemlich genau ein Pkw. 
Trotz dieses sprunghaft gestiegenen Motorisierungs-
grades hat sich die Fahrleistung im gleichen Zeit-
raum lediglich um 3,6 Prozent erhöht. 

Das Bundesverkehrsministerium rechnet gegenüber 
dem Jahr 1995 sowohl im Personen- als auch im 
Güterverkehr bis 2010 mit einem weiteren Zuwachs 
um knapp 30 Prozent, der im Personenverkehr vor-
aussichtlich zu über 80 Prozent und im Güterverkehr 
zu über 60 Prozent auf die Straße entfallen wird. Hohe 
Zuwachsraten - allein im Zeitraum 1991-1995 um 
41,1 Prozent - verzeichnet darüber hinaus der Luft-
verkehr. Bis zum Jahr 2010 wird mit einer weiteren 
Verdoppelung der Fluggastzahlen gerechnet (Basis: 
1995). Die möglichst umweltschonende Bewältigung 
sowohl des gegenwärtigen als auch des absehbaren 
zusätzlichen Verkehrsaufkommens stellt eine der 
zentralen Herausforderungen an die deutsche und 
an die europäische Verkehrspolitik dar. 

Modalsplit im Personen - und Güterverkehr 

Die Verkehrsleistung im Personen-/Güterverkehr betrug 1996 ca. 914 Mrd. Personenkilometer und 
rd. 426 Mrd. Tonnenkilometer. Sie verteilt sich auf folgende Verkehrsträger (Angaben in Prozent): 

Personenverkehr Güterverkehr 

Pkw/Lkw 	  81,6 66,2 

ÖPNV 	  8,4 

Eisenbahn 	  7,1 15,9 

Flugzeug 	  2,9 0,1 

Binnenschiffahrt 	 14,4 

Rohrleitungen 	 3,4 

Bundesministerium für Verkehr: Verkehr in Zahlen 1997 

Personenverkehrsleistung in Deutschland 1991 bis 1996 in Mrd. Personenkilometern 

1991 1992 1993 1994 1 ) 1995 1 ) 1996 

Eisenbahn 	 57,0 57,2 58,7 61,4 63,5 65,3 

Öffentlicher Straßenpersonenverkehr 	 82,6 80,4 79,6 77,5 77,0 76,6 

Luftverkehr 	 18,0 20,3 21,9 23,6 25,5 26,2 

Motorisierter Individualverkehre) 	 713,5 731,5 740,8 731,2 741,2 745,6 

Verkehrsleistung gesamt 	 872,0 889,5 901,0 893,6 907,2 913,6 

Bundesministerium für Verkehr: Verkehr in Zahlen 1997 
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Binnenländische Güterverkehrsleistungen in Deutschland 1991 bis 1996 in Mrd. Tonnenkilometern 

1991 1992 1993 1994 1 ) 1995 1 ) 1996 

Eisenbahn 	 80,3 69,8 64,9 69,1 68,8 67,7 

Binnenschiffahrt 	 56,0 57,2 57,6 61,8 64,0 61,4 

Straßengüterfernverkehr 	 180,6 186,7 184,1 200,5 207,9 213,0 

Straßengüternahverkehr 	 65,1 65,7 67,4 72,1 71,8 68,3 

Rohrfernleitungen 	 15,7 15,7 16,1 16,8 16,6 14,5 

Luftverkehr 	 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Verkehrsleistung gesamt 	 398,1 395,5 390,5 420,7 429,5 425,5 

Bundesministerium für Verkehr: Verkehr in Zahlen 1997 

Gesamtfahrleistungen nach Kraftfahrzeugarten in Mrd. DM 

1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Pkw und Kombi 	 D 496,4 510,0 517,8 505,7 514,4 

AL 314,3 431,5 - - - - - 

Lkw 1 ) 	 D 51,7 55,1 56,0 60,4 62,9 

AL 37,1 38,9 - - - - - 

Kraftomnibusse 	 D 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 

AL 3,1 3,3 - - - 

Krafträder 2 ) 	 D 13,6 12,4 11,3 12,0 12,8 

AL 10,9 8,6 - - - - - 

Übrige Kfz 	 D 8,6 8,6 8,6 9,1 9,6 

AL 2,5 6,3 - - - - - 

Gesamt 	 D 574,2 590,0 597,5 590,9 603,5 

AL 368,0 488,5 - - - - - 

1) einschließlich Sattelzugmaschinen 
2) einschließlich Mopeds 

Quelle : Bundesministerium für Verkehr 

Entwicklung und Prognose der Verkehrsentwicklung im Personenverkehr von 1990 bis 2010 
(in Mrd. Personenkilometern) in Deutschland 

Jahr 

Eisenbahn 
Öffentlicher 

Straßenverkehr 
Luftverkehr 

motorisierter 
Individualverkehr 1 ) 2) 

Verkehrs

-leistung 
gesamt 

Mrd. Pkm % Mrd. Pkm % Mrd. Pkm % Mrd. Pkm % Mrd. Pkm 

1990 62,6 6,9 89,9 10,0 18,7 2,1 731,4 81,0 902,6 

1995 63,6 6,7 77,4 8,2 25,4 2,7 773,8 82,4 940,2 

2000 67,7 6,7 97,0 9,6 30,2 3,0 817,1 80,7 1012,0 

2005 74,6 6,8 101,2 9,3 35,9 3,3 878,7 80,6 1090,4 

2010 80,3 7,0 103,7 9,0 41,3 3,6 927,5 80,5 1152,8 

1) einschließlich Taxi und Mietwagenverkehr 
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Entwicklung und Prognose der Verkehrsleistungen im Güterverkehr von 1990 bis 2010 
(in Mrd. Tonnen km) in Deutschl and 

Jahr Eisenbahn Straßengüterverkehr (Mrd. tkm) Binnenschiffahrt 
Verkehrs

-leistung 

Mrd. tkm % Nahverkehr % Fernverkehr % Mrd. tkm % gesamt 
Mrd. tkm 

1990 103,3 30,1 56,2 16,4 126,6 36,9 56,7 16,5 342,8 

1995 69,8 19,1 75,7 20,9 153,4 42,3 64,5 17,8 363,4 

2000 82,0 18,9 74,3 17,1 207,1 47,7 70,4 16,2 433,8 

2005 96,2 19,8 76,9 15,8 229,6 47,3 82,6 17,0 486,3 

2010 107,7 20,5 77,6 14,8 247,8 47,1 92,9 17,7 526,0 

Quellen  für die beiden letzten Tabellen: 
1. 1990: Verkehr in Zahlen 1991/1995, Hrsg. BMV 
2. 1995: ifo Wirtschaftskonjunktur 1996, ifo-Institut, Februar 1996 
3. „Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen preispolitischer Maßnahmen zur CO 2-Reduktion im Verkehr", im Auftrag des BMV, 

ifo-Institut, Oktober 1995 

B. Ziele und Handlungsansätze 

Die Bundesregierung strebt eine Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum und Verkehrsentwicklung an. 
Der notwendige Verkehr soll umweltschonend abge-
wickelt werden. Zur Erreichung dieser Ziele verfolgt 
die Bundesregierung folgende Handlungsansätze: 

• Verkehrsvermeidung: Vermeidung nicht notwen-
digen Verkehrs durch Schaffung weniger trans-
port- und beförderungsintensiver Strukturen in 
Wirtschaft und Städtebau. 

• Verlagerung des Verkehrs: Erhöhung des Anteils 
der umweltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene 
und Wasserstraße sowie - im Nahbereich - die 
Steigerung der Attraktivität von Fahrrad, Fußweg 
und öffentlichem Personenverkehr, vor allem auch 
durch Verknüpfung und Vernetzung in einem 
integrierten Gesamtverkehrssystem mit Hilfe von 
Verkehrstelematik. 

• Technische Optimierung: Fahrzeugseitige Redu-
zierung des Energieverbrauchs sowie der Schad-
stoff- und Lärmemissionen, Durchsetzung schad-
stoffarmer Kraftstoffe und Antriebssysteme. 

• Verringerung der zusätzlichen Flächeninan-
spruchnahme durch Verkehrswegebau: bessere 
Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur mit 
Unterstützung elektronischer Verkehrsleitsysteme 
und dynamischer Verkehrsinformationsdienste 
(Telematik). 

• Information der Bürger über umweltschonendes 
Verkehrsverhalten (z. B. durch die Wahl umwelt-
schonender Verkehrsträger und durch niedrigtou-
riges Autofahren). 

Verkehrsvermeidung setzt nicht zuletzt auch um-
weltbewußtes Verhalten beim einzelnen voraus. Der 
umweltbewußte Kauf eines emissionsarmen und 
energiesparenden Fahrzeugs, eine umweltschonen-
de Fahrweise, die Bildung von Fahrgemeinschaften, 
vor allem aber auch einer umweltschonenden Ver-
kehrsmittelwahl kommt in der Summe große Be-
deutung zu. Verkehrsträgerübergreifende aktuelle, 

dynamische Informationsdienste (Telematik) bieten 
die Voraussetzungen für eine rationale, stärker den 
öffentlichen Verkehr einbeziehende Verkehrsmittel-
wahl. 

Konzepte zur Verkehrsvermeidung 

• Die städtebaulichen Leitbilder der 90er Jahre 
sind die „Stadt der kurzen Wege" und „de-
zentrale Konzentration". Sie lösen das Leit-
bild der räumlichen Trennung der Funktionen 
ab, das die täglich von jedem Einzelnen zu 
überbrückenden Distanzen vergrößert, und 
sehen statt dessen ausgewogene Nutzungsmi-
schungen und kompakte Strukturen verträgli-
cher Dichte vor. Eine Änderung der Siedlungs-
strukturen ist auf entsprechende Weichenstel-
lungen in der Stadt- und Verkehrsplanung, 
vor allem aber auf preisliche Anreize angewie-
sen, die dazu führen müssen, daß die Trans-
portkosten bei Standort- und Investitionsent-
scheidungen stärker ins Gewicht fallen. 

• Elektronische Medien und Telekommunikati-
on können einen Teil des Personenverkehrs 
überflüssig machen. Die Briefpost ist bereits 
heute zugunsten von Telefax und E-Mail um 
über die Hälfte zurückgegangen. Nach Schät-
zungen der Europäischen Kommission ermög-
licht die elektronische Vernetzung allein in 
Deutschland bis zum Jahr 2000 die Einrichtung 
von 800 000 Telearbeitsplätzen in den Wohnun-
gen - dadurch kann größtenteils die Anfahrt 
zum Arbeitsplatz entfallen. Verkehrsvermei-
dend wirkt sich auch die Einführung elektroni-
scher Frachtvermittlungs-, Fracht- und Flotten-
managementsysteme im Bereich des Güterver-
kehrs aus. Sie ermöglicht eine bessere Ausla-
stung der Gütertransporte und trägt zur Ver-
meidung von Leerfahrten bei. 



Drucksache 13/10735 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 

Umweltziele im Verkehrsbereich 

Der Arbeitskreis „Umweltschonende Mobilität" 
beim Bundesumweltministerium, in dem neben 
Vertretern von Umweltgruppen auch die Automo-
bilindustrie vertreten war, hat im Juni 1997 Konsens 
über folgende Umweltziele für den Verkehrsbe-
reich erzielt: 

• Klimaschutz: Beitrag des Verkehrs zum CO 2
-Minderungsziel der Bundesregierung, 

• Bodennahes Ozon: Einhaltung der Werte der 
EU-Ozonrichtlinie durch substantielle Redu-
zierung der NO X- und VOC-Emissionen, 

• krebserregende Stoffe: Absenkung der kan-
zerogenen Schadstoffimissionen in den Bal-
lungsgebieten auf das Niveau im ländlichen 
Raum, 

• Verkehrslärm: Verminderung des Verkehrs-
lärms auf gesundheitlich unbedenkliche 
Werte. 

C. Verlagerung des Verkehrs 
auf umweltschonende Verkehrsträger 

Die Bundesregierung strebt eine Stärkung der Rolle 
umweltschonender Verkehrsträger an. Güterverkehr 
soll in stärkerem Maße auf Schiene und Wasserstraße 
abgewickelt, Personenverkehr von Pkw und Flug-
zeug auf die Bahn sowie auf öffentlichen Straßenver-
kehr verlagert werden. Die Vernetzung der Ver-
kehrsträger mit Hilfe der Verkehrstelematik bietet 
die Grundlage für die Bildung umweltschonender 
Transport- und Reiseketten. Im Nahbereich ist auch 
die Verbesserung der Attraktivität des Fahrradver-
kehrs ein wichtiger Ansatzpunkt. 

Eisenbahn-Güterverkehr 

Die ökologischen Vorteile des Schienenverkehrs ge

-

genüber dem Straßengüterverkehr sind bei ver-
gleichbarer Auslastung beträchtlich und müssen in 
einem umweltverträglichen Verkehrssystem stärker 
zur Geltung gebracht werden. Schwere Nutzfahr-
zeuge verursachen derzeit ein Viertel der CO 2-Emis-
sionen des Straßenverkehrs. Die spezifischen CO 2

-Emissionen beim Transport  von einer Tonne beträgt 
bei der heutigen durchschnittlichen Auslastung im 
Güterfernverkehr auf der Straße 111, auf der Schiene 
53 und in der Binnenschiffahrt 44 Gramm. Auch be-
züglich der Luftschadstoffemissionen (NO., CO, Koh-
lenwasserstoffe und Partikel) sind die spezifischen 
Werte im Straßengüterverkehr etwa doppelt so hoch 
wie im Eisenbahnverkehr 4). 

Das Verlagerungspotential des Güterverkehrs von 
der Straße auf die Schiene ist erheblich. Hierzu be- 

4 ) Umweltbundesamt: UBA-Berichte 5/94  

darf es allerdings eines Bündels von betriebstechno-
logischen, organisatorischen und investiven Maß-
nahmen. Das Streckennetz der Deutschen Bahn AG 
ist auf Grund der verkehrsgeografischen Gegeben-
heiten sehr ungleichmäßig ausgelastet: Auf weniger 
als der Hälfte des Netzes werden rund 80 Prozent des 
Verkehrs abgewickelt. Daher bestehen bereits heute 
punktuelle Engpässe im Netz, die u. a. im Zusam-
menhang mit der Erstellung des Bundesverkehrs-
wegeplanes '92 evaluie rt  wurden. 

Die zeitliche oder räumliche Entmischung schneller 
und langsamer Züge ist eine wirksame Methode, die 
Leistungsfähigkeit von Strecken zu erhöhen. Die 
räumliche Entmischung setzt allerdings voraus, daß 
im gleichen Verkehrskorridor eine qualitativ ausrei-
chende Parallelstrecke vorhanden ist oder mit ver-
tretbarem Aufwand hergerichtet werden kann. Ggf. 
wird die Anlage neuer Strecken für dieses Ziel erf or-
derlich. Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Strecken und Rangierbahnhöfe sowie zur Verbesse-
rung der Auslastung der Güterzüge und der Disposi-
tion der Betriebsmittel werden Verfahren der Telema-
tik eingesetzt, die zu einem integ rierten Transport

-steuersystem weiterentwickelt werden. 

Die Mehrzahl der Gütertransporte ist mit einer An-
und Ablieferung per Lkw verbunden. Ein entschei-
dender Faktor für die stärkere Inanspruchnahme von 
Schienenwegen ist deshalb neben der Preisgestal-
tung auch die Möglichkeit eines raschen Güterum-
schlags an den Schnittstellen zwischen den verschie-
denen Verkehrsträgern. Um diese Schnittstellen zwi-
schen Lkw und Bahn auszubauen, ist im Rahmen des 
Bundesverkehrswegeplans der Neu- bzw. Ausbau 
von insgesamt 52 Umschlagterminals vorgesehen. 
Der Bund hat dafür Investitionszuschüsse in Höhe 
von ca. 4,1 Mrd. DM bis zum Jahr 2012 veranschlagt. 

Eisenbahn-Personenverkehr 

Eine Verkehrsverlagerung im Bereich des Personen-
verkehrs ist insbesondere von Auto und Flugzeug 
auf die Eisenbahn anzustreben. Hochgeschwindig-
keitsverbindungen zwischen den Ballungszentren 
sollen mittelfristig Kurzstreckenflüge in Deutschland 
ersetzen. Der 1993 eingeführte Hochgeschwindig-
keitszug Inter City Express (ICE), mit dem die Fahrt-
zeiten auf bestimmten Strecken erheblich verkürzt 
werden konnten, ist gut ausgelastet. Auch die Wei-
terentwicklung der Schnellbahnsysteme, darunter 
der Magnetschwebebahn Transrapid, ist von erheb-
licher Bedeutung für Entwicklung des Anteils der 
Bahn am Personenverkehrsaufkommen. 

Magnetschwebebahn Transrapid 

Noch 1998 sollen die Bauarbeiten für die Magnet-
schwebebahn Transrapid beginnen. Sie stellt auf der 
Strecke Hamburg-Berlin ab 2005 eine umweltfreund-
liche Alternative zum Pkw- und Flugverkehr dar und 
wird zugleich als Referenzstrecke für einen mög-
lichen zukünftigen Einsatz dieses Systems in ande-
ren Ballungsräumen dienen. Studien zeigen, daß der 
Einsatz des Transrapid auf der Strecke Hamburg- 
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Berlin im Vergleich zum ICE bei gleicher Auslastung 
und gleicher Geschwindigkeit die umweltverträg-
lichere Lösung darstellt. Hinzu kommt, daß beim 
Transrapid der Flächenverbrauch geringer ist und 
die Trasse weniger landschaftszerschneidend wirkt, 
weil der Fahrweg aufgeständert oder ebenerdig ge-
führt und damit optimal an die topographischen Ge-
gebenheiten angepaßt sowie mit bereits vorhande-
nen Verkehrswegen gebündelt werden kann. 

Fiskalische Instrumente 
Fiskalische Instrumente können auch im Verkehrsbe-
reich dazu beitragen, Umweltbelastungen weiter zu 
verringern. Nationale Alleingänge sind dabei jedoch 
grundsätzlich nicht zielführend. Auch hier sind EU-
weit harmonisierte fiskalische Regelungen, die für 
Deutschland keine Wettbewerbsnachteile zur Folge 
haben, anzustreben (—> Kapitel II.2, Klimaschutz, 
Kapitel IV.1. F, Energiebesteuerung) . 

In diesem Zusammenhang sollte in der EU eine ein-
heitliche Regelung für die Besteuerung von Flug-
benzin getroffen und die steuerliche Bevorzugung 
des Flugverkehrs abgebaut werden. Die Bundes-
regierung setzt sich ebenfalls dafür ein, die steuer-
liche Bevorzugung der Binnenschiffahrt (bezüglich 
Mineralöl- und Umsatzsteuer) abzubauen. 

Mit Preissignalen kann auch ein Anreiz zum Umstieg 
vom Pkw auf die Bahn verbunden sein. So haben 
maßvolle Anhebungen der Mineralölsteuer - wie zu-
letzt in den Jahren 1991 und 1994 - zu einer Dämp-
fung der Verkehrszunahme geführt. Die Ausgestal-
tung dieses Instruments erfordert jedoch auch in Zu-
kunft eine umfassende Abwägung. Dabei sind einer-
seits die ökologischen Effekte zu berücksichtigen, 
andererseits aber auch die wi rtschaftlichen Auswir-
kungen, insbesondere auf die Bewohner des länd-
lichen Raums und Fernpendler sowie auf sozial 
schwache Bevölkerungsschichten. 

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs 

Im Zeitraum von 1967 bis 1997 hat sich der Bund im 
Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setzes (GVFG) mit über 56 Mrd. DM Investitionshil-
fen am Ausbau des öffentlichen Personennahver-
kehrs in den Bundesländern beteiligt. Damit wur-
den beispielsweise U- und S-Bahn-Strecken gebaut, 
Omnibusse und Straßenbahnfahrzeuge beschafft 
oder auch Betriebswerkstätten üfr Verkerhsbetriebe 
errichtet. Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands wurden Investitionen in den neuen Bundes-
ländern besonders gefördert. Derzeit beläuft sich 
das bundesseitige Förderungsvolumen auf jährlich 
3,28 Mrd. DM, was durch länderseitige Komple-
mentärfinanzierungsanteile noch erhöht wird. 

Mit der Bahnreform wurde die Finanzierung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs im Regionali-
sierungsgesetz neu geregelt. Dafür erhielten die 
Länder 1996 einmalig einen Betrag von 8,7 Mrd. 
DM und danach jährlich 12 Mrd. DM aus dem Mi-
neralölsteueraufkommen zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit 
öffentlichen Nahverkehrsleistungen. 

Durch die Regionalisierung, d. h. das Übergehen 
der Verantwortung für den ÖPNV auf die einzelnen 
Bundesländer, ist der Öffentliche Personennahver-
kehr in den letzten Jahren wesentlich attraktiver 
geworden. Hierzu haben günstige Tarifangebote 
(z. B. das Job-Ticket, das vom Arbeitgeber zu Son-
derkonditionen für die Mitarbeiter bezogen wird) 
ebenso wie neue, behindertengerechte Fahrzeuge, 
vertaktete Fahrzeiten, optimierte Verknüpfungen 
sowie durchgehende Tarife beigetragen. 

Kommunale Mobilitätszentralen sowie betriebliche 
Mobilitätsberatung konnten z. T. erheblich zur Stei-
gerung der Fahrgastzahlen beitragen. Als beispiel-
haft hervorzuheben sind die Initiativen der Städte 
Frankfurt/Main, Wuppertal und Hameln. 

Die Zugangshemmnisse zum ÖPNV sollen im Rah

-

men eines vom Bundesverkehrsministerium geför

-

derten bundesweiten Projektes ab 1998 durch ver-
besserte, verkehrsträgerübergreifende und von 
Haustür zu Haustür reichende Fahrplaninforma-
tionen, die auch über moderne Medien, wie z. B. 
Internet erhältlich sein werden, weiter abgesenkt 
werden. Das Projekt unter dem Titel DELFI 
(Deutschlandweite elektronische Fahrplaninforma-
tion) soll eine bundesweite Auskunft im Sinne 
eines elektronischen Kursbuches für den gesamten 
öffentlichen Personenverkehr ermöglichen und 
auch über moderne Medien wie z. B. das Internet 
abrufbar sein. 

Förderung des Fahrradverkehrs 

In Deutschland legen ca. 16 Prozent der Auszu-
bildenden (Schüler und Studenten) ihren Weg zur 
Schule bzw. Ausbildungsstätte mit dem Fahrrad 
zurück. Bei den Berufspendlern beträgt der Anteil 
fast 17 Prozent. Der Fahrradverkehr ist energiespa-
rend und umweltfreundlich. Er ist weder mit Lärm 
noch mit schädlichen Emissionen verbunden. Der 
Flächenbedarf für Abstellplätze und Fahrradwege 
ist im Vergleich zum motorisierten Individualver-
kehr gering. Neben und im Verbund mit dem 
ÖPNV bietet das Fahrrad die Möglichkeit, überla-
stete Innenstadtbereiche vom Kfz-Verkehr zu ent-
lasten. Städte wie Münster, Erlangen und Troisdorf 
sind gute Beispiele dafür, wie mit gezielten Maß-
nahmen die Rolle des Fahrradverkehrs gestärkt 
werden kann. 

Durch das Radwegeprogramm des Bundes wurden 
zwischen 1981 und 1996 ca. 5 700 km Radwege zu 
Kosten von ca. 1,7 Mrd. DM realisiert. Vor Pro-
grammbeginn gab es ca. 8 000 km Radwege an 
Bundesstraßen in den alten Bundesländern. Nach 
einem Bestand von 500 km im Jahr 1992 betrug die 
Länge der Fahrradwege in den neuen Bundeslän-
dern Ende 1996 ca. 1 100 km. Damit standen Ende 
1996 insgesamt ca. 13 700 km Radwege an Bundes-
straßen zur Verfügung. 
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D. Technische Verbesserung der Verkehrsmittel 

Durch die Weiterentwicklung und Einführung spe-
zieller Abgasminderungstechniken, insbesondere des 
3-Wege-Katalysators seit dem Jahr 1985, konnte der 
Schadstoffausstoß aus Pkw erheblich herabgesetzt 
werden. Die Federführung in der Abgasminderungs

-

politik hat seit Anfang der 90er Jahre die Europäi-
sche Union übernommen, die mit ihrem Stufenplan 
zur Minderung der Kfz-Abgase gleichwohl einem 
Konzept der Bundesregierung folgt. Demnach erfolgt 
im Zeitraum 1990/2005 eine drastische Verschärfung 
der EG-Abgasgrenzwerte für alle Kategorien von 
Fahrzeugen. 

Anstieg des Anteils von Otto-Pkw mit geregeltem Katalysator 

EG-Abgasgrenzwerte 

Zum 1. Juli 1997 waren mehr als 69 Prozent aller 
Otto-Pkw mit einem geregelten Katalysator ausge-
stattet; das entspricht 24,8 Mio. Fahrzeugen. Davon 
erfüllen 78 Prozent (19,4 Mio.) die Norm Euro 1 und 
bereits 22 Prozent (ca. 5,4 Mio.) die seit 1997 vorge-
schriebene strengere Norm Euro 2. 

Euro 1: 1993 wurden in einer ersten Stufe (Euro 1) EU

-

weit verbindliche Grenzwerte für Pkw sowie für Lkw 
und Busse eingeführt. Für leichte Nutzfahrzeuge gel-
ten entsprechende Werte ab 1993/94. Zur Einhaltung 
der Euro 1-Grenzwerte wurde bislang bei Fahrzeugen 
mit Ottomotor der geregelte Katalysator eingesetzt. 
Die Reduzierung des Schadstoffausstoßes betrug bei 
gasförmigen Schadstoffen über 90 Prozent. 

Euro 2: Zum 1. Oktober 1996 ist bei Lkw und Bussen 
die 2. Stufe mit deutlich verschärften Grenzwerten für 
die gasförmigen Schadstoffe und einer nochmaligen 
Reduzierung der Partikelwerte um mehr als 60 Pro-
zent EU-weit verbindlich in Kraft getreten. Bei Pkw 
findet die 2. Stufe (Euro 2) ab 1. Januar 1997 für alle 
neu zum Verkehr zugelassenen Fahrzeuge Anwen-
dung. Gegenüber der 1. Stufe werden die Grenzwerte 
nochmals um ca. 50 Prozent herabgesetzt. In gleicher 
Weise werden auch die Anforderungen für leichte 
Nutzfahrzeuge verschärft; für diese Fahrzeuge gilt die 
Euro 2-Norm ab 1. Oktober 1997 EU-weit verbindlich. 

Euro 3: Zur Fortschreibung der Abgasgrenzwerte über 
das Jahr 2000 hinaus hat die Europäische Kommission 
im Juni 1996 für Pkw und im Februar 1997 für leichte 

Nutzfahrzeuge einen Vorschlag unterbreitet. Für das 
Jahr 2000 (Euro 3) werden gegenüber der Norm Euro 2 
nochmals verschärfte Grenzwerte für die gasförmigen 
Schadstoffe und für Partikel vorgeschlagen. 

Euro 4: Für das Jahr 2005 schlägt die Kommission 
indikative Grenzwerte vor, die eine nochmalige Ab-
senkung um 50 Prozent gegenüber Euro 3 bedeuten. 
Sie dienen als Grundlage für eine mögliche steuer-
liche Förderung und sollen durch ein Auto-Öl-Pro-
gramm II bis spätestens zum 31. Dezember 1998 
überprüft werden. 

Neben den neuen Grenzwerten enthält der Kommis-
sionsvorschlag noch folgende wesentliche Änderun-
gen und Ergänzungen des Prüfverfahrens für Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge: 

1. Einführung eines On-Board-Diagnose-Systems zur 
Erkennung (Anzeige am Armaturenbrett) und 
elektronische Speicherung von Fehlern an emissi-
onsrelevanten Bauteilen 

2. Möglichkeit zur Durchführung einer Feldüberwa-
chung (vollständiger Abgastest) bei aus dem Ver-
kehr entnommenen Fahrzeugtypen (In-use-com-
pliance) zur Überwachung der Dauerhaltbarkeit 
der Abgasreinigungssysteme. 

3. Verbesserung des Prüfverfahrens für die Verdun-
stungsemissionen aus dem Kraftstoffsystem, 

4. Einbeziehung des Startvorgangs und Verkürzung 
des Leerlaufanteils im Testzyklus. 
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Der Umweltministerrat ist dem Kommissionsvor-
schlag auf seiner Tagung am 20. Juni 1997 in seinen 
wesentlichen Teilen gefolgt und hat ihn erweitert um 

5. einen zusätzlichen Test bei tiefen Temperaturen 
(-7 °C) für Pkw mit Ottomotor. 

Durch die ab dem Jahr 2005 geltenden Euro 4-Grenz

-

werte wird bei Pkw mit Ottomotor ein Abgasniveau 

erreicht, das es rechtfertigt, den Pkw aus Gründen 
der Luftreinhaltung aus der öffentlichen Diskussion 
zu nehmen. 

Bei Pkw mit Dieselmotor sind allerdings weitere 
Minderungsmaßnahmen insbesondere in bezug auf 
die Stickoxidemissionen und Partikel erforderlich, 
um die Dieselabgase auf das gleiche Niveau wie die 
Abgase von Benzin-Pkw abzusenken. 

Abgasgrenzwerte für Pkw (Grenzwerte für die Serienproduktion) 

Euro-1 Euro-2 Euro-3 *) Euro-4 *) 

91/441/EWG 94/12/EG 
Vorschlag-EG-Kommission 

Pkw 1. Stufe 
ab 1992/93 

2. Stufe 
ab 1996/97 3. Stufe 4. Stufe 

ab 2000 ab 2005 

g/km 

- Benzin 	 CO 3,16 2,2 2,3 1,00 

HC + NOX  1,13 0,5 - - 

HC - - 0,20 0,10 

NOX  - - 0,15 0,08 

- Diesel 	 CO 3,16 1,0 0,64 0,50 

HC + NOX  1,13 0,7 0,56 0,30 

NOX  - - 0,50 0,25 

Partikel 0,18 0,08 0,05 0,025 

*) geänderter Testzyklus: bei diesem entfällt die Warmlaufzeit von 40 Sekunden 

Krafträder 

Auch die EU-Beratungen über die technischen An-
forderungen an motorisierte Zweiräder wurden zwi-
schenzeitlich abgeschlossen und als Richtlinie 97/24 
EG vom 17. Juni 1997 verabschiedet. Hinsichtlich der 
Anforderungen an das Abgasverhalten wurden fol-
gende Grenzwerte für Kleinkrafträder (Euro 2 und 
Euro 3) und Krafträder (Euro 2) festgelegt. Die Koh-
lenmonoxidemissionen werden zwei Jahre nach An-
nahme der Richtlinie (zum 18. Juni 1999) auf 
6 Gramm und ein Jahr darauf auf 1 Gramm pro Kilo

-

meter begrenzt. Die Reduzierung bei Kohlenwasser-
stoffen und Stickstoffoxiden erfolgt nach zwei Jahren 
auf 3 und nach drei Jahren auf 1,2 g/km. 

Nutzfahrzeuge 

Für schwere Nutzfahrzeuge hat die Kommission im 
Dezember 1997 den Entwurf eines Vorschlags zur 
weiteren Verschärfung der Grenzwerte ab dem Jahr 
2000 (Euro 3) vorgelegt. Hier gilt bislang noch die 
Norm Euro 2. 

Abgasgrenzwerte für Lkw und Busse (Grenzwerte für die Serienproduktion) 

Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 

88/77/EWG 91/542/EWG Kommissionsvorschlag * *) 
Lkw/Busse 

seit 1988/90 ab 1992/93 ab 1995/96 

ab 2000 g/kWh 

CO 	 12,3 4,9 4,0 2,1 

HC 	 2,6 1,23 
1,1 0,66 

NOX 	 15,8 9,0 7,0 unter 5,0 

Partikel 	 - 0,4 *) 0,15 unter 0,1 

*) Für Motoren mit weniger als 85 kWh um den Faktor 1,7 höher 
**) geändertes Meßverfahren 
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E. Benutzervorteile für Kraftfahrzeuge 
mit geringem Schadstoffausstoß 

Durch Gewährung von Vorteilen für Fahrzeuge mit 
niedrigen Schadstoffemissionen wird die Umschich-
tung der Fahrzeugflotte und damit ein weiterer Rück-
gang der Luftschadstoffe aus dem Straßenverkehr 
beschleunigt. Mit den folgenden gesetzgeberischen 
Maßnahmen wird direkt oder indirekt dieses Ziel ver-
folgt: 

Ozongesetz 

Mit dem sogenannten Ozongesetz sind im Sommer 
1995 Regelungen über Verkehrsverbote zum Abbau 
erhöhter Ozonkonzentrationen in das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz eingefügt worden (§§ 40 a-40 e). 
Zur Senkung der Vorläufersubstanzen, die zu einem 
erheblichen Teil aus den Emissionen des Straßenver-
kehrs stammen, sind Verkehrsverbote für Fahrzeuge 
mit hohen Schadstoffemissionen vorgesehen. Aus-
nahmen gelten für Fahrzeuge mit geringem Schad-
stoffausstoß (Anhang zu § 40c Abs. 1). Damit wird 
zugleich ein weiterer Anreiz zum Umstieg auf ein 
schadstoffarmes Fahrzeug geschaffen. 

23. Verordnung 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Die 23. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (—> Kapitel III.3, Luftreinhaltung), die zusam-
men mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über 
straßenverkehrliche Maßnahmen bei Überschreiten 
von Konzentrationswerten am 1. März 1997 in Kraft 
getreten ist, sieht zur Reduzierung überhöhter 
Schadstoffkonzentrationen in bestimmten Straßen 
oder Gebieten Verkehrsbeschränkungen und -verbo-
te vor. Auch hier gelten für Fahrzeuge mit geringem 

Schadstoffausstoß - es sind die gleichen wie bei der 
Ozonregelung - Ausnahmen vom Verkehrsverbot. 

Emissionsbezogene Kraftfahrzeugsteuer 

Die Kraftfahrzeugsteuer wird seit 1. Juli 1997 stärker 
nach den Emissionen berechnet, um einen zusätz-
lichen Anreiz zur Entwicklung und zum Kauf emis-
sions- und verbrauchsarmer Pkw zu schaffen. Die 
Staffelung der Steuersätze orientiert sich an der Ein-
haltung von Abgasgrenzwerten nach den EG-Richt-
linien Euro 1-4 sowie an dem Kraftstoffverbrauch 
(5- bzw. 3-Liter-Auto). 

Beginnend mit dem Jahr 2001 sollen die Steuersätze 
zur Sicherung der Aufkommensneutralität der Steuer 
je nach Schadstoffklasse zeitlich gestaffelt erhöht wer-
den. Die Auswirkungen des Gesetzes sind nach einem 
Erfahrungszeitraum von fünf Jahren zu überprüfen. 
Dabei soll auch eine mögliche Umlegung der Kraftfahr-
zeugsteuer auf die Mineralölsteuer geprüft werden. 

Emissionsbezogene Kraftfahrzeugsteuer für Lkw 

Für Lkw über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht wurde 
die emissionsbezogene Kfz-Steuer bereits 1994 ein-
geführt. Die Einstufung der Fahrzeuge erfolgt nach 
Schadstoff- und Lärmklassen. 

Straßenbenutzungsgebühren 
Nach der Richtlinie 93/89/EWG vom 25. Oktober 
1993 dürfen die EU-Mitgliedstaaten unter bestimm-
ten Bedingungen Straßenbenutzungsgebühren für 
Lkw mit mindestens 12 Tonnen zulässigem Gesamt-
gewicht erheben. Der Höchstbetrag ist auf 1250 ECU 
(ca. 2 500 DM) begrenzt. 

In einem von Belgien, Dänemark, Deutschland, Lu

-

xemburg, den Niederlanden und Schweden unter- 

Emissionsbezogene Kfz-Steuersätze seit 1. Juli 1997 

• Für Fahrzeuge, die nicht die Euro-1-Norm erfül-
len und bei bei Ozon-Alarm nicht fahren dürfen, 
wurde der Steuersatz um 20,- DM je 100 cm 3 

 Hubraum erhöht 

• Für Fahrzeuge, die die sogenannte Euro-1-Norm 
erfüllen bzw. ihr gleichwertig sind, bleibt der 
Steuersatz bis zum 31. Dezember 2000 unverän-
dert (Ottomotor: DM 13,20 je 100 cm 3  Hubraum, 
Dieselmotor: DM 37,10 je 100 cm 3  Hubraum). 

• Für Fahrzeuge, die die seit 1. Januar 1997 für 
Neuzulassungen vorgeschriebenen Grenzwerte 
der Euro-2-Norm erfüllen, werden die Steuer-
sätze bis zum 31. Dezember 2003 auf DM 12,-
(Diesel: DM 29,-) je 100 cm 3  Hubraum abge-
senkt. 

• Fahrzeuge, die den Grenzwerten der Euro-3- 

 
oder der Euro-4-Norm entsprechen, deren zu-
künftigen Einführung für die Jahre 2000 bzw. 
2005 vorgesehen ist, werden auf zweifache Wei

-

se gefördert. Zum einen wird der Steuersatz bis 
zum 31. Dezember 2003 auf DM 10,- (Diesel: 
DM 27,-) je 100 cm3  Hubraum abgesenkt, zum 
anderen erhalten diese Fahrzeuge eine einmali-
ge Steuerbefreiung. Für Euro-3-Fahrzeuge be-
trägt diese Steuerbefreiung bei Erstzulassung 
vor dem 1. Januar 2001 DM 250,- (Ottomotor) 
bzw. DM 500,- (Diesel), für Euro-4-Fahrzeu-
ge DM 600,- (Ottomotor) bzw. DM 1200,-
(Diesel). Die Steuerbefreiung endet spätestens 
am 31. Dezember 2005. 

• Das Gesetz gibt darüber hinaus auch Impulse 
zur Verbrauchsminderung. Sogenannte 5-Liter-
Autos (120 g CO 2-Emissionen pro Kilometer) 
werden bei Erstzulassung vor dem 1. Januar 
2000 mit einer einmaligen Steuerbefreiung in 
Höhe von DM 500,- und sogenannte 3-Liter-
Autos (90 g CO 2-Emissionen pro Kilometer) wer-
den unabhängig von der Erstzulassung mit einer 
einmaligen Steuerbefreiung in Höhe von DM 
1000,- gefördert. Die Steuerbefreiung endet spä-
testens am 31. Dezember 2005. 
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zeichneten Übereinkommen ist die Erhebung einer ge-
meinsamen Benutzungsgebühr für bestimmte Straßen, 
sowie die Festlegung der Bedingungen und Verfah-
ren zur Verteilung der Gebühreneinnahmen verein-
bart worden. Die Straßenbenutzungsgebühr wird in 
Deutschland seit 1. Januar 1995 erhoben. Im Juli 1995 
hat der Europäische Gerichtshof die Richtlinie 93/89/ 
EWG wegen Verfahrensfehlern aufgehoben, ihre Wir-
kungen jedoch solange für fortbestehend erklärt, bis 
der Rat eine neue Rechtsvorschrift erläßt. Ein neuer 
Richtlinienentwurf befindet sich in Vorbereitung. 

F. Alternative Antriebssysteme 

Gasfahrzeuge 

Eine bereits in Serie verfügbare Alte rnative zum Ben-
zin- und Dieselantrieb stellen insbesondere erdgas-
betriebene Fahrzeuge dar. Aufgrund ihrer hervorra-
genden Emissionseigenschaften strebt die Bundes-
regierung eine stärkere Nutzung von Gasfahrzeugen 
vor allem - aber nicht nur - im Bereich der Nutzfahr-
zeuge an. Hierfür bietet das flächendeckende Erd-
gasversorgungsnetz in Deutschland gute Vorausset-
zungen. Auch die Deutsche Bahn prüft derzeit den 
Einsatz erdgasbetriebener Schienenfahrzeuge auf 
nicht elektrifizierten Strecken. 

Die Bundesregierung hat in der 13. Legislaturpe riode 
günstige Rahmenbedingungen zur Markteinführung 
von gasbetriebenen Fahrzeugen geschaffen: 

1. Die Mineralölsteuer für Erd- und Flüssiggas wurde 
zum 21. Oktober 1995 - zunächst für 5 Jahre - auf 
den EU-Mindeststeuersatz herabgesenkt. 

2. Gasbetriebene lärmarme Nutzfahrzeuge und Om-
nibusse können künftig mit dem Umweltzeichen 
Blauer Engel gekennzeichnet werden. 

3. Durch ein 2jähriges Demonstrationsvorhaben des 
Bundesumweltministeriums konnte die Serienreife 
gasbetriebener Nutzfahrzeuge unter Beweis gestellt 
werden. Das Fördervolumen für die Jahre 1993 und 
1994 betrug ca. 22 Mio. DM. Damit wurden bis zu 
50 Prozent der Mehrkosten für die Gasausrüstung 
gefördert. Beteiligt waren bundesweit ca. 360 Erd-
gasfahrzeuge und 24 Erdgastankstellen. Nach Ab-
schluß des begleitenden Meßprogramms wurde im 
Frühjahr 1998 der Abschlußbericht vorgelegt. 

4. Im Rahmen des Modellvorhabens „Modellhafter 
Einsatz von Gasfahrzeugen" wird die Umwelt-
freundlichkeit und technische Reife der gesamten 
Palette von Gasfahrzeugen (schwere und leichte 
Nutzfahrzeuge, Busse, Taxen, Pkw) in einem 2jäh-
rigen Zeitraum geprüft. Die Stadt Augsburg als 
„Verdichtungsraum", der nordöstliche Harz mit 
der Stadt Bad Harzburg und dem Landkreis Wer-
nigerode als „Kur- und Erholungsgebiet" sowie 
die Ostseeinsel Usedom mit dem Seebad Herings-
dorf als „Tourismusregion" wurden als Modell-
standorte ausgewählt. 

5. Im Rahmen des ERP-Umwelt- und Energiespar-
programms der Deutschen Ausgleichsbank wer-
den im Bereich der gewerblichen Wi rtschaft Gas-
fahrzeuge aller Art  und Gastankstellen mit beson-
ders günstigen Darlehenskonditionen gefördert. 

Umweltrelevante Aspekte des Erdgasantriebs 

• Erdgasbetriebene Pkw unterschreiten die 
weltweit schärfsten kalifornischen „Ultra low 
Emission"-Grenzwerte um bis zu 90 Prozent 
(Honda CNG Civic GX). 

• Nutzfahrzeuge und Busse mit einem optimier-
ten Erdgasmotor unterschreiten bereits heute 
bei weitem die für 1999/2000 diskutierte Euro-
III-Norm. 

• Erdgasmotoren arbeiten leise und geruchlos. 

• Dem stehen allerdings gewisse Einschränkun-
gen bei der Nutzung entgegen. So entfällt bei 
den meisten Modellen ein Teil des Koffer-
raums wegen des großvolumigen Tanks. Eine 
Tiefgaragenbenutzung ist wegen nach wie vor 
nicht auszuschließender Explosionsrisiken 
nicht gestattet. 

• Auch wird sich das Austreten des Treibhaus-
gases Methan beim Betanken trotz technischer 
Vorkehrungen vermutlich nicht ganz verhin-
dern lassen. 

Brennstoffzellenantrieb 

Die Entwicklung von Pkw mit Brennstoffzellenan-
trieb steckt noch in den Anfängen. Beim Brennstoff-
zellenantrieb wird die Wasserstoff/Sauerstoff-Reak-
tion zur Umwandlung in elektrische Energie und 
Wasserdampf genutzt. Die Technik wurde aus der 
Weltraumtechnologie abgeleitet. Als Rohstoffquelle 
kommen Wasserstoff oder Meth anol in Frage. 

Ob sich diese Technik bei mobilen Verbrennungs-
motoren wirklich durchsetzt, ist fraglich. Obwohl der 
Wirkungsgrad einer Wasserstoff/Luft-Brennstoffzelle 
im Auto ca. 25 Prozent höher liegt als bei Benzin-
motoren, lassen erste Untersuchungen erkennen, 
daß im Hinblick auf die gesamte Prozeßkette (z. B. 
Elektrolyse, Transpo rt) nur ein deutlich geringerer 
Wirkungsgrad erreicht wird. Im Hinblick auf die Be-
wertung aus Umweltsicht stehen hier eine Vielzahl 
von Fragen im Raum. So wird z. B. von Experten der 
Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, wenn überhaupt, 
erst nach dem Jahre 2020 als realistisch angesehen. 

In diesem Zusammenhang sind noch zahlreiche tech-
nische und ökonomische Fragen zu lösen - darunter 
an erster Stelle die energiesparende, umweltscho-
nende und sichere Gewinnung von Wasserstoff, der 
Transport  und die Speicherung von Wasserstoff 
sowie der Aufbau einer Tankstelleninfrastruktur. 
Aufgrund ähnlicher technischer Voraussetzungen 
könnte der Erdgastechnik langfristig eine Brücken-
funktion für die Einführung der Wasserstoffantriebs-
technik zukommen. 

G. Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 

Im Jahre 1995 betrug der marktgewichtete mittlere 
Verbrauch aller Neufahrzeuge deutscher Hersteller 
7,32 Liter/100 km im sogenannten Drittelmix. Der 
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mittlere Verbrauch der Importautos lag mit 7,08 Liter/ 
100 km leicht darunter, was auf den höheren Anteil 
von Kleinwagen unter den Importautos zurückzufüh-
ren ist. Betrachtet man den mittleren Kraftstoffver-
brauch aller neu zugelassenen Pkw in Deutschland, so 
zeigt sich eine stetige Abnahme im Zeitraum 1978 bis 
1986, ein erneuter Anstieg bis 1989 vor allem durch 
die Einführung des geregelten 3-Wege-Katalysators 
und seither ein kontinuierlicher leichter Rückgang. 

Im Zeitraum 1992/96 ist der durchschnittliche Kraft-
stoffverbrauch von Pkw/Kombi in Deutschland von 
9.5 1 (7,8 1 bei Diesel) auf 9,1 1 (7,6 1 bei Diesel) zu-
rückgegangen. Der geringere Kraftstoffverbrauch 
des Dieselmotors im Verhältnis zum Ottomotor wird 
unter Klimaschutzgesichtspunkten jedoch teilweise 
wieder dadurch aufgewogen, daß der Dieselkraftstoff 
einen um ca. 13,4 Prozent höheren Kohlenstoffanteil 
hat. Bei der Verbrennung von Diesel wird entspre-
chend mehr CO 2  freigesetzt. 

Die Verbrauchswerte wären aufgrund der realisierten 
technischen Verbesserungen noch weiter gesunken, 
hätten nicht zunehmender Komfort und Sicherheits-
ausstattungen die Pkw zugleich schwerer werden las-
sen. 100 kg Gewicht verursacht nach einer Faustfor-
mel einen Mehrverbrauch von 0,61 je 100 km. 

Am 23. März 1995 hat der Verband der deutschen 
Automobilindustrie gegenüber der Bundesumwelt-
ministerin und dem Bundesverkehrsminister die Zu-
sage gemacht, den mittleren Verbrauch der in 
Deutschland hergestellten Neuwagen bis zum Jahr 
2005 um 25 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Da 
1990 der mittlere Verbrauch dieser Pkw im Drittel-
mix 7,96 Liter/100 km betrug, bedeutet diese Zusage 
für 2005 einen mittleren Verbrauch von 5,97 Liter/ 
100 km. (entsprechend 155 g CO 2  im neuen Meßver-
fahren, Diesel und Benzin gemittelt). 

Die Bundesregierung fördert besonders verbrauchs-
günstige Pkw seit 1. Juli 1997 u. a. im Rahmen der 
emissionsbezogenen Kraftfahrzeugsteuer. Pkw, die 
den europäischen Zielwert von 120 g/km CO 2  einhal-
ten, erhalten demnach eine Steuerbefreiung von 
500,- DM. Für Pkw, die den CO 2-Wert von 90 g/km 
erfüllen, wird eine Steuerbefreiung in Höhe von 
1000,- DM gewährt. 

Initiativen auf europäischer Ebene 

In seiner Sitzung am 25. Juni 1996 hat der Umweltmi-
nisterrat den Zielwert von 120 g CO 2/km als durch-
schnittlichen Emissionswert für neuzugelassene 
Fahrzeuge im Jahr 2005 beschlossen. Dieses Ziel ist 
spätestens im Jahr 2010 zu erreichen. Es entspricht 
einem durchschnittlichen Verbrauch von 5,17 1/100 
km bei Pkw mit Ottomotor und 4,56 l/100 km bei Die-
sel-Pkw. Nach Auffassung der Bundesregierung ist 
der europäische Zielwert ehrgeizig. 

Auf europäischer Ebene hat die ACEA (Association des 
Constructeurs Européens d'Automobiles) der Kommis-
sion am 10. März 1998 ein Selbstverpflichtungsangebot 
unterbreitet, die mittlere CO 2-Emission der Neuwagen-
flotte bis zum Jahr 2008 auf 140 g/km zu senken. Dies 
entspricht etwa einem mittleren Verbrauch von 5,67 1/ 
100 km (Diesel und Benzin gemittelt). 

H. Verbesserung der Kraftstoffqualität 

Die Verbesserung der Qualitäten von Kraftstoffen im 
Verkehr führt unmittelbar zu einer Reduzierung der 
Schadstoffemissionen und trägt damit direkt zu einer 
Verbesserung der Luftqualität bei. 

Schwefel: Seit 1. Oktober 1996 liegt der zulässige 
Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff EU-weit bei nur 
noch 0,05 Gewichtsprozent. Die Rußpartikelemissio-
nen im Straßenverkehr wurden allein durch diese 
Maßnahme um ca. 15 Prozent reduziert. 

Blei: Durch Steuervorteile für bleifreie Ottokraftstoffe 
ist der Absatz im Zeitraum 1985 bis 1995 auf nahezu 
Null zurückgegangen. Der Bleiausstoß ging dadurch 
von jährlich etwa 5000 auf weniger als 400 Tonnen zu-
rück. Aufgrund einer Zusage der Mineralölverbände 
(MWV, UNITI und BFT) wurde der Verkauf von blei-
haltigem Benzin bis Ende 1996 praktisch ganz einge-
stellt. Für die noch wenigen Fahrzeuge in Deutsch-
land, die aus technischen Gründen auf bleihaltiges 
Benzin angewiesen sind (z. B. Oldtimer), stehen Blei-
ersatz-Additive an den Tankstellen zur Verfügung. 

Benzol: Seit die industriellen Benzolemissionen 
durch technische Maßnahmen entsprechend der TA 
Luft erheblich reduziert wurden, stammt der größte 
Teil der Benzolemissionen aus dem Kraftfahrzeugver-
kehr. Die höchsten Belastungen treten in Straßen-
schluchten auf. Als erster Schritt zur Herabsetzung 
des Benzolgehalts in Ottokraftstoffen wird seit Herbst 
1995 die Kraftstoffsorte „Super Plus" mit einem Ben-
zolgehalt von unter einem Volumenprozent angebo-
ten. Der Marktanteil lag 1996 bei etwa 5 Prozent. 

Auto-Öl-Programm 
Der EU-Umweltrat hat am 19. Juni 1997 einstimmig 
politisches Einvernehmen über den ersten Teil der 
künftigen Strategie zur Bekämpfung der Luftverun-

I  reinigung durch den Straßenverkehr im Rahmen des 
sogenannten Auto-Öl-Programms erzielt. Diese Stra

-

tegie umfaßt Vorschläge für eine Richtlinie über die 
Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und für eine 
Richtlinie über Maßnahmen gegen die Verunreini-
gung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen. 

EU-Auflagen für Otto- und Dieselkraftstoffe 
ab 2000/2005 *) 

Ottokraftstoff 2000/2005 

• Schwefel: 150 mg/kg (Ausnahmeregelung auf-
grund schwerwiegender ökonomischer Pro-
bleme möglich, jedoch maximal für drei Jahre 
ab dem Jahr 2000.) (ab 2005: 50 mg/kg) 

• Benzol: 1 Prozent 

• Aromaten: 42 (ab 2005: 35) Volumenprozent 

Dieselkraftstoff 2000/2005 

• Schwefel: 350 mg/kg (derzeit 500 mg/kg). Ab 
2005: schrittweise Absenkung auf 50 mg/kg 
bei schrittweiser Steigerung der Verfügbarkeit 
dieses Dieselkraftstoffs 

• ) Gemeinsamer Standpunkt vom 19./20. Juni 1997 
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I. Pkw-Recycling 

Altauto-Verordnung 

Eine internationale Vorreiterrolle zur ökologischen 
Optimierung des Verkehrsmittels Pkw hat Deutsch-
land mit den Schritten zum Pkw-Recycling übernom-
men. 2,9 Mio. Pkw, die jährlich endgültig aus dem 
Verkehr gezogen werden, stellen eine wichtige Res-
source für verschiedene Metalle dar. Am 1. April 
trat im Rahmen des Kreislaufwirtschafts- und Abf all

-gesetzes die Altauto-Verordnung in Kraft, die die 
Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche 
Altautoentsorgung festlegt. 

Der Anteil der zu beseitigenden Abfälle aus der Alt-
autoentsorgung ist dementsprechend von derzeit ca. 
25 Gewichtsprozent bis zum Jahr 2002 auf maximal 
15 Gewichtsprozent und bis zum Jahr 2015 auf maxi-
mal 5 Gewichtsprozent zu verringern. Hierzu hatten 
sich die Automobilindustrie sowie die maßgeblichen 
Wirtschaftszweige der Zulieferindustrien, des Auto-
teilehandels und der Altautoentsorgung bereits am 
21. Februar 1996 in einer „Freiwilligen Selbstver-
pflichtung" gegenüber der Bundesregierung ver-
pflichtet. Gleichzeitig wird ein flächendeckendes 
Rücknahme- und Verwertungssystem für Pkw in 
Deutschland aufgebaut. Die Hersteller und Impor-
teure verpflichten sich, ihre Fahrzeuge mindestens 
bis zum Alter von 12 Jahren kostenlos zurückzuneh-
men. 

Ergänzend zu diesen Zusagen werden in der Alt-
auto-Verordnung konkrete technische Anforderun-
gen an die Trockenlegung, Demontage und Verwer-
tung gestellt. Bet riebe, die diese Anforderungen nach-
weislich erfüllen, können als Annahme- oder Verwer-
terbetriebe in der Altautoentsorgung anerkannt und 
zur Ausstellung eines Verwertungsnachweises er-
mächtigt werden. Einen solchen Verwertungsnach-
weis soll ein Letztbesitzer künftig grundsätzlich bei 
der endgültigen Stillegung seines Autos der Abmel-
destelle vorlegen. 

Hauptziel der Verordnung ist es, die Entsorgung der 
Altautos durch umweltgerecht arbeitende Bet riebe 
sicherzustellen, die Vollzugsbehörden zu entlasten 
und Umweltstandards für Annahmestellen, Verwer-
tungsbetriebe und Shredderanlagen festzulegen. Da-
mit entsteht Investitionssicherheit für die Entsor-
gungsbetriebe. Darüber hinaus soll aber von der Ver-
ordnung auch ein Impuls für die Autoindustrie zur 
Entwicklung besser recyclingfähiger Fahrzeuge aus-
gehen. 

J. Umweltschonender Verkehrswegebau 

Deutschland verfügt in den alten Ländern über eine 
insgesamt gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur. 
Nachholbedarf besteht aber in den neuen Ländern, 
in denen deshalb auch der Schwerpunkt beim Aus-
bau des Verkehrswegenetzes liegt. Im Zeitraum 
1991/96 wurde das überörtliche Straßennetz in 
Deutschland (Bundesautobahnen, Bundes-, Landes-
und Kreisstraßen) um 4 800 km, das sind 2,1 Prozent, 
erweitert. Es umfaßt nunmehr 231 100 km. In der 

Baulast des Bundes stehen davon 52 750 km, 11 250 
km Bundesautobahnen und 41 500 km Bundesstra-
ßen. 1991 waren es 10 950 km Bundesautobahnen 
und 42 100 km Bundesstraßen. 43 Prozent der Ver-
kehrsinfrastrukturinvestitionen des Bundes entfielen 
in diesem Zeitraum auf die neuen Länder. 

Bei den Investitionen im Rahmen des Bundesver-
kehrswegeplans 1992 steht die Stärkung der umwelt-
freundlicheren Verkehrsträger Schiene und Wasser-
straße im Vordergrund. Mit der 1994 vollzogenen 
Bahnreform sind geeignete Rahmenbedingungen 
entstanden, um die Leistungs- und Konkurrenzfähig-
keit der Bahn gegenüber den anderen Verkehrszwei-
gen zu steigern. Die Kosten für den Ausbau und die 
Erhaltung des Schienennetzes trägt dabei im wesent-
lichen weiterhin der Bund, der in den 1992 beschlos-
senen Bundesverkehrswegeplan für den Zeitraum 
1991 bis 2012 mit 224 Mrd. DM erstmals mehr Mit-
tel für die Schienen- und Wasserstraßeninfrastruk-
tur eingestellt hat als für die Bundesfernstraßen 
(DM 210 Mrd.). 

Ökologische Belange finden auf allen Stufen der Ver-
kehrswegeplanung Berücksichtigung, von der Um-
weltrisikoeinschätzung bei der Bundesverkehrswe-
geplanung bis zur Umweltverträglichkeitsstudie und 
den landschaftspflegerischen Begleitplänen bei der 
Linienbestimmung und der Planfeststellung. Insbe-
sondere bei der Trassenwahl, aber auch bei der Erar-
beitung des Entwurfs haben Umweltbelange einen 
hohen Stellenwert. Bei der Entwurfsbearbeitung wer-
den z. B. Grünbrücken und Durchlässe für Tiere ge-
plant. Als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Land-
schaft durch neue Verkehrsflächen werden z. B. 
Feucht- und Trockenbiotope angelegt. 

Der Zuwachs an Verkehrsinfrastruktur hat sich - ab-
gesehen von der Sonderproblematik der neuen Län-
der mit ihrem Nachholbedarf im Verkehrsinfrastruk-
turbereich - deutlich verlangsamt. Er wird auch für 
den Geltungszeitraum des Bundeverkehrswegeplans 
1992 erheblich geringer ausfallen als das progno-
stizierte Verkehrswachstum. Die Bundesregierung 
strebt an, die vorhandenen Verkehrskapazitäten ins-
besondere durch den Einsatz von elektronischen Sy-
stemen der Verkehrslenkung und Verkehrsleitung 
(Telematik) besser zu nutzen. 

K. Lärmemissionen des Verkehrs 

Der Verkehr ist nach wie vor die gravierendste 
Lärmquelle in der Bundesrepublik Deutschland. 
66 Prozent der Bevölkerung fühlen sich durch Stra-
ßenverkehrslärm belästigt, davon 18 Prozent sogar 
stark belästigt 5). An zweiter Stelle steht die Stö-
rung durch Fluglärm, gefolgt vom Schienenver-
kehrslärm (vgl. Abbildung 1). Mit einer weiteren 
Zunahme der Verkehrsleistungen - vor allem auf 
der Straße - ist zu rechnen (-> Kapitel III.9, Lärm-
bekämpfung). 

5) Quelle: IPOS-Institut Mannheim: Einstellungen der Bevölke-
rung zum Umweltschutz, 1995. 
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L. Flugverkehr 

1990 hatte der Flugverkehr über Deutschland an den 
CO2-Emissionen des Verkehrssektors einen Anteil 
von 2,7 Prozent. Dabei sind jedoch nur die über dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stattfinden-
den Flugbewegungen berücksichtigt. Wenn man den 
Luftverkehr bis zum ersten Aus-landsflughafen ein-
bezieht, dann stammen heute bereits bis zu 10 Pro-
zent der CO 2-Emissionen des Verkehrssektors aus 

nationalem und von Deutschland ausgehendem Luft-
verkehr. 

Ein erhebliches Potential zur Reduzierung von 
Schadstoffemissionen und Energieverbrauch liegt 
auch in der technischen Verbesserung der Flug-
zeuge. Anreize zur Minderung der Lärm- und 
Schadstoffemissionen geben u. a. emissionsabhän-
gige Start- und Landegebühren sowie eine Fo rt

-schreibung der Emissionsanforderungen für Flug-
triebwerke. 

Konzept „Luftverkehr und Umwelt" 

Am 17. September 1997 hat das Bundeskabinett 
das von Bundesverkehrsminister Wissmann und 
Bundesumweltministerin Merkel gemeinsam vor-
gelegte „Konzept für Luftverkehr und Umwelt" be-
schlossen. Das Konzept formuliert Ziele und Maß-
nahmen für einen umweltverträglichen Luftver-
kehr. 

Ziel des Umweltschutzes im Luftverkehr ist, neben 
einer Minderung der Geräusch- und Schadstoff-
emissionen durch technische Maßnahmen auch die 
Verkehrsverlagerung auf schadstoffärmere und 
energiesparende Verkehrsträger sowie die Ver-
knüpfung von effizienten Transportketten zu ei-
nem integrierten Gesamtverkehrssystem zu errei-
chen. 

Die Bundesregierung hält kurzfristig weitere Redu-
zierungen von Schadstoffemissionen für möglich. 
Mittel- und langfristig kommt es darauf an, weiter-
gehende Ziele zu definieren, die sich an den Er-
gebnissen des Luftfahrtforschungsprogramms der 
Bundesregierung orientieren. 

Im Hinblick auf die Minderung von Schadstoff-
emissionen wird auch eine Veränderung der Kraft-
stoffzusammensetzung, insbesondere die Herab-
setzung des Schwefelgehalts im Kerosin internatio-
nal angestrebt. In Deutschland angebotene Kero-
sine haben derzeit einen Schwefelanteil von etwa 

0,05 Gewichtsprozent und liegen damit deutlich 
unter dem international zulässigen Normwert von 
0,3 Gewichtsprozent. 

Moderne Triebwerke haben einen um 40 etwa Pro-
zent geringeren Verbrauch als Triebwerke der er-
sten Generation, die vor etwa 30 Jahren in den Ver-
kehr gekommen sind. Weitere Kraftstoffeinsparun-
gen sind möglich und können beispielsweise er-
reicht werden durch Verwendung leichterer Werk-
stoffe und durch eine Verbesserung der Aerodyna-
mik. 

Neu entwickelte Flugzeuge unterschreiten zum 
Teil deutlich die Lärmgrenzwerte der ICAO. Der 
heutige Stand der Technik und zukünftige Lärm-
minderungsmöglichkeiten sollen möglichst bald in 
verbindliche Anforderungen an neue Flugzeuge 
umgesetzt werden. 

Neben der emissionsabhängigen Gestaltung von 
Landegebühren strebt die Bundesregierung den 
Abbau von steuerlichen Begünstigungen des Flug-
verkehrs durch die Erhebung von Mineralölsteuer 
auf Kerosin auch für die gewerbliche Luftfahrt an. 
Derzeit ist eine Steuerbefreiung international vor-
geschrieben. Die Überprüfung der derzeit interna-
tional vorgeschriebenen und in zahlreichen bi- und 
multilateralen Abkommen enthaltenen Steuerbe-
freiung gemäß Artikel 8 Absatz 7 der EG-Richtlinie 
92/81 EWG ist im Gange. 

M. Forschung zugunsten einer ökonomisch 
und ökologisch effizienteren Mobilität 

Das Bundeskabinett hat im Dezember 1996 Eckwerte 
für eine zukunftsorientierte Mobilitätsforschungs-
politik der Bundesregierung verabschiedet. Unter 
dem Leitbild „Mobilität dauerhaft erhalten und dabei 
die unerwünschten Folgen des Verkehrs spürbar ver-
ringern" setzt die Forschungsinitiative auf eine Ent-
koppelungsstrategie, die darauf abzielt, Wirtschafts-
wachstum von dem bisher parallel dazu verlaufen-
den Verkehrswachstum zu entkoppeln. 

Mit dieser strategischen Ausrichtung sollen knappe 
Verkehrsressourcen effizienter genutzt werden. Dies 
bedeutet, daß die wachsende Transportleistung mit 
weniger Energie, Schadstoffen und Lärm, mit weni-
ger Unfällen und Staus abgewickelt werden kann. 
Zur Umsetzung dieser Forschungsinitiative wurden 
bzw. werden auf folgenden Themenfeldern Bekannt

-

machungen zur Bildung von Forschungsprojektnetz-
werken veröffentlicht: 

1. Mehr Transporteffizienz statt mehr Verkehr 

Aufgabe des Netzwerks ist es, das Gütertransport

-

aufkommen durch Steigerung der Effizienz mit 
weniger Verkehr abzuwickeln 

2. Zukunftsstrategien für die Mobilität in Ballungs-
räumen 

Wegen der Bedeutung und der Komplexität der 
Verkehrsprobleme in Ballungsräumen wird dieses 
Thema zu einem prioritären Forschungsfeld aus-
gebaut. Ein breit angelegter Ideenwettbewerb soll 
zu Leitprojekten führen, welche die Realisierbar-
keit und Wirksamkeit innovativer Lösungsansätze 
demonstrieren. 

3. Auf dem Weg zur Minimal-Emission 

Um die anspruchsvollen Ziele der Umwelt- und 
Ressourcenschonung zu erreichen, müssen die 
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vielfältigen Forschungsansätze zur Emissionsver-
ringerung im Verkehr zielgerichtet ausgebaut und 
miteinander verknüpft werden. 

4. Die sichere Straße 

Im Vordergrund stehen hierbei die verbesserte 
Kommunikation zwischen Mensch und Assistenz-
systemen sowie die ungelösten Probleme der Si-
cherheit nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer 

5. Umweltgerechtes Verkehrsverhalten beginnt in 
den Köpfen 

Eine integrierte verkehrs-, sozial- und wirtschafts-
wissenschaftliche Forschung soll Ursachen und 
Veränderungspotentiale im Mobilitätsverhalten 
der Menschen erforschen. Ziel ist die Erarbeitung 
von Grundlagen für ein umweltgerechtes, den-
noch aber selbstbestimmtes Verhalten. 

3. Landwirtschaft 

A. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft 
B. Regeln der guten fachlichen Praxis 
C. Umweltrelevante Förderprogramme 
D. Ökologischer Landbau 

E. Vertragsnaturschutz und Ausgleichsregelungen 
F. Nachwachsende Rohstoffe 
G. Biotechnologie und Landwirtschaft 
H. Internationale Maßnahmen 

Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig, der 
seit jeher mit der Umwelt eng verbunden ist. So 
hat sie die Vielfalt regional ausgeprägter Kultur-
landschaften mit ihren spezifischen Tier- und Pflan-
zenarten im Laufe der Jahrhunderte erst hervor-
gebracht. Diese Kulturlandschaften und die in 
ihnen beheimateten Tier- und Pflanzenarten kön-
nen nur unter Mitwirkung der Landwirtschaft er-
halten werden. 

54,7 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sind 
als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen. 70 Prozent 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind Acker-
land, das zu über 60 Prozent mit verschiedenen Ge-
treidearten bestellt wird; 30 Prozent entfallen auf 
Grünland. 60 Prozent der pflanzlichen Produktion in 
Deutschland werden als Futtermittel zur Fleisch-
erzeugung und in der Milchwirtschaft verwendet. In 
540 000 landwirtschaftlichen Bet rieben (1996) sind 
ca. 1,35 Mio. Personen beschäftigt (davon 420 000 
haupt- und 930 000 nebenberuflich). Das entspricht 
etwa 2,2 Prozent a ller Erwerbstätigen. 

Mehr als andere Produktionszweige ist die Land-
wirtschaft auf natürliche Ressourcen wie fruchtbare 
Böden und stabiles Klima angewiesen. Insbeson-
dere die Fruchtbarkeit der Ackerböden stellt dabei 
nicht ausschließlich Naturkapital, sondern auch 
zu großen Teilen von Menschen geschaffenes Ka-
pital dar. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die 
Ackerkrume vertieft, hinderliche Steine entfernt, 
der Humusgehalt auf ein für die Bewi rtschaftung 
optimales Niveau eingestellt und Nährstoffmängel 
beseitigt. 

Umweltbelastungen wie bodennahes Ozon und die 
Deposition von Schadstoffen schlagen sich in Quali-
täts- und Mengeneinbußen nieder. Umweltbelastun-
gen erhöhen zugleich die bet rieblichen Kosten der 
Landwirtschaft. So wenden deutsche Landwirte 
allein für die Bodenkalkung, die auf zahlreichen 
Flächen erforderlich ist, um Säureeinträge aus 
Luftschadstoffen zu neutralisieren, jährlich etwa 
300 Mio. DM auf. 

Nutztiere und Nutzpflanzen: 
ein wichtiger Teil der biologischen Vielfalt 

Die Landwirtschaft hat nicht nur das Land-
schaftsbild, sondern auch einen wesentlichen 
Teil des Artenspektrums geprägt, das in Deutsch-
land heimisch geworden ist. Insbesondere wur-
den Nutztiere und Kulturpflanzen durch jahr-
hundertelange Züchtung an die Bedürfnisse der 
Menschen und an die Gegebenheiten ihrer je-
weiligen Umgebung angepaßt. Auf diese Weise 
entwickelte sich eine enorme Rassen- und Sor-
tenvielfalt mit großem genetischen Reichtum. 

Viele dieser traditionellen Rassen und Sorten 
werden heute kaum noch genutzt und erst all-
mählich wiederentdeckt. Dies gilt ebenso für alte 
Obst- und Gemüsesorten wie für gefährdete 
Haustierrassen. Seit 1994 fördert die Europäische 
Union die Erhaltung, Beschreibung, Sammlung 
und Nutzung genetischer Ressourcen der Land-
wirtschaft im Rahmen eines fünfjährigen Aktions-
programms. 

A. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft 

Technische Entwicklungen und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen haben dazu geführt, daß die Land-
bewirtschaftung seit den 50er Jahren in Deutschland 
(ebenso wie in der gesamten Europäischen Union 
und anderen Staaten weltweit) mit zunehmenden 
Umweltbelastungen verbunden war, die sich insbe-
sondere auf die Artenvielfalt und auf das Grund- und 
Oberflächenwasser auswirkten. 

In den letzten Jahren wurden durch die Agrarpolitik 
wichtige Schritte zu einer umweltverträglicheren 
und nachhaltigen Landwirtschaft eingeleitet, wo-
durch Umweltbelastungen spürbar verringert und 
ein Beitrag zur Schließung von Stoffkreisläufen gelei-
stet werden konnte: 
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• Rückläufiger Nährstoffeinsatz: Trotz steigender 
Erträge ist ein erheblicher Rückgang des Absatzes 
von Nährstoffen aus Handelsdünger zu verzeich-
nen. Die Abgabemenge ist im Zeitraum 1988/89 
bis 1995/96 bei Phosphat um rund 60 und bei 
Stickstoff um rund 25 Prozent zurückgegangen. 
Dies hat auch zu Kosteneinsparungen für die 
Landwirte geführt. 

• Umweltverträglichkeit von Pflanzenschutzmit-
teln: Die Umweltverträglichkeit von Pflanzen-
schutzmitteln nimmt aufgrund der hohen Anforde-
rungen des Pflanzenschutzgesetzes kontinuierlich 
zu. Z. B. ging die Zahl der zugelassenen Pflanzen-
schutzmittel mit Wasserschutzgebietsauflagen von 
484 Mitteln im Jahr 1988 auf 26 Mittel mit 8 Wirk-
stoffen im Jahr 1998 zurück. Insgesamt werden 
biologisch besser abbaubare Pflanzenschutzmittel 
verwendet. 6) 

• Rückläufiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln: 
Die Menge der ausgebrachten Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffe ist im Zeitraum von 1987 bis 1996 um 
ca. 30 Prozent je Hektar zurückgegangen. 

• Schließung von Stoffkreisläufen: rund 40 Prozent 
der in Deutschland jährlich anfallenden 2,8 Mio. t. 
Klärschlämme und ein großer Teil der 2 Mio. t Bio-
kompost werden in der Landwirtschaft verwen-
det7) (—> Kapitel III.7, Ressourcenschutz und Ab-
fallwirtschaft). 

• Tierfütterung: In der Tierfütterung werden - unter 
Einhaltung umfassender hygienischer, physiologi-
scher und gesundheitlicher Regelungen - in gro-
ßem Umfang Nebenerzeugnisse aus der Lebens-
mittelerzeugung sowie andere Reststoffe verwer-
tet. Damit trägt auch die Tierfütterung zur Schlie-
ßung von Stoffkreisläufen bei. 

• Futtermittelimporte: Die Menge der aus nicht EU

-

Ländern importierten Futtermittel (insbesondere 
Eiweißträger und Getreidesubstitute) ging im 
Zeitraum 1992/96 um 40 Prozent zurück. Haupt-
gründe hierfür sind der vermehrte Einsatz von Ge-
treide aus europäischer Produktion, Züchtungs-
fortschritte sowie besser abgestimmte Fütterungs-
und Haltungsverfahren. 

6) Mit Hilfe eines Bewertungsmodells (SYNOPS) hat die Biolo-
gische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft die Ent-
wicklung des Risikopotentials der jeweils zehn am häufig-
sten verkauften Wirkstoffe in den drei Wirkungsbereichen 
Herbizide, Fungizide und Insektizide im Zeitraum 1987/95 
untersucht. Bei Herbiziden zeigte sich durchweg ein Trend 
zur Verminderung des Risikopotentials. Bei Fungiziden 
nimmt das biologische Risiko ebenfalls ab. Ein uneinheit-
liches Bild zeigt sich bei Isektiziden, wobei die in dem 
SYNOPS-Modell verankerten Gefährdungswerte jedoch 
weit unterschritten werden. 
Ferner konnte beim Absatz von Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffen eine Mengenabnahme von rund 30 Prozent verzeich-
net werden, die jedoch hinsichtlich der Betrachtung des bio-
logischen Risikos einzelner Stoffe nicht von Bedeutung ist. 
Die Strategie der Bundesregierung ist daher auch nicht auf 
eine reine Mengenreduzierung ausgerichtet. 

7) Während die Statistiken der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung für das Jahr 1995 einen Verwertungsanteil von 38 Pro-
zent ausweisen, ermittelte die abwassertechnische Vereini-
gung aufgrund von Umfragen für 1996 den Wert von 45 Pro-
zent. 

• Wiederherstellung von Lebensräumen: In den 
letzten Jahren wurden im Rahmen der Flurbereini-
gungsverfahren zahlreiche naturnahe Strukturele-
mente in Agrarlandschaften geschaffen. Damit 
konnten wurden früher praktizierte Maßnahmen 
wie die Begradigung und Kanalisierung von 
Bächen, die Trockenlegung von Feuchtgebieten 
sowie die Beseitigung von Hecken, Knicks, Ge-
hölzen, Alleen und einzeln stehenden Bäumen, 
die - ebenso wie enge Fruchtfolgen - zu einer Ver-
armung der Landschaft und zum Verlust von 
Lebensräumen wildlebender Tier- und Pflanzen-
arten geführt haben, in vielen Fällen wieder rück-
gängig gemacht werden. 

Trotz dieser Trendumkehr in wichtigen Bereichen 
der Landwirtschaft bestehen regional und lokal in 
folgenden Bereichen weiterhin Probleme: 

• Wasser: Stoffeinträge aus Düngung und Pflanzen-
schutz beeinträchtigen regional und lokal das 
Grund- und Oberflächenwasser. 

• Bodenchemie: Stickstoff- und Phosphateinträge 
über Gülle haben regional zu einer hohen Nähr-
stoffbelastung und zum Schwund nicht-angepaß

-

ter Arten geführt. 

• Bodenstruktur: Nicht standortgemäße Methoden 
der Bodenbearbeitung können zu Bodenverdich-
tungen und zu einem allmählichen Abtrag der 
Ackerkrume führen. 

• Klima: Durch Gülle- und Mineraldüngerausbrin-
gung sowie die Methanausscheidungen von Rin-
dern hat die Landwirtschaft an den Emissionen 
der Treibhausgase Distickstoffoxid und Methan 
mit 36 bzw. 32 Prozent einen erheblichen Anteil. 
Insgesamt trägt die Landwirtschaft jedoch nur mit 
rund 5 Prozent zu den Treibhausgasemissionen in 
Deutschland bei. 

• Waldschäden: Räumlich konzentrierte Tierhaltung 
trägt zur Luftbelastung (hauptsächlich mit Ammo-
niak) und damit zu den Waldschäden und zur 
Eutrophierung nährstoffarmer Ökosysteme bei. 

• Lebensräume wildlebender Arten: Früher prakti-
zierte Maßnahmen wie Grünlandumbruch, Besei-
tigung von Landschaftselementen oder einseitige 
Fruchtfolgen haben die Lebensräume zahlreicher 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten beeinträch-
tigt. 

Um die Nahrungsmittelproduktion mit den Belangen 
des Umwelt- und Naturschutzes besser als bisher in 
Einklang zu bringen, verfolgt die Bundesregierung 
insbesondere die folgenden Handlungsansätze: 

• Etablierung der guten fachlichen Praxis als ver-
bindlicher hoher Standard umweltverträglicher 
Flächenbewirtschaftung, Fortentwicklung ent-
sprechender Vorschriften im landwirtschaftlichen 
Fachrecht auf EU-Ebene, 

• Durchsetzung des „integrierten" Pflanzenbaus/ 
Pflanzenschutzes, 

• Förderung besonders umweltverträglicher und 
den natürlichen Lebensraum schützender Anbau-
verfahren (z. B. ökologischer Landbau), 
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• Förderung der Flächenbindung sowie Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Tierhaltung in 
Deutschland zur Schließung von Nährstoffkreis-
läufen, 

• Förderung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
unter Berücksichtigung der Umweltverträglich-
keit, 

• Landwirtschaftsbezogene Umweltforschung 

B. Regeln der guten fachlichen Praxis 

Den Handlungsschwerpunkt auf dem Wege zu einer 
nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland bildet 
die weitere Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
des konventionellen Landbaus durch Festlegung 
sogenannter Regeln der guten fachlichen Praxis. Aus 
Gründen der Produktivität und der Wirtschaftlichkeit 
wird auch in Zukunft der konventionelle Landbau 
vorherrschen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
die sich bereits abzeichnende starke Nahrungsmittel-
nachfrage aus den Schwellenländern Südostasiens, 
die selbst nicht über ausreichende Ackerbauflächen 
verfügen, sowie andere, die weltweite Nahrungsmit-
telproduktion begrenzende Faktoren (-> Kapitel II.4, 
Globale Süßwasserproblematik, sowie -> Kapitel III.5, 
Internationaler Bodenschutz). 

Der nach den „Regeln der guten fachlichen Praxis" 
betriebene konventionelle Landbau erfüllt bereits 
hohe Anforderungen an eine umweltschonende Pro-
duktion. Besondere Regelungen mit Auswirkungen 
für die Landwirtschaft sind insbesondere im Dünge-
mittelrecht, im Pflanzenschutzrecht und im neuen 
Bundes-Bodenschutzgesetz enthalten: 

Düngerecht 

Das Düngemittelgesetz sieht u. a. vor, daß Düngemit-
tel nur nach „guter fachlicher Praxis", d. h. zeitlich 
und mengenmäßig ausgerichtet auf den Nährstoff-
bedarf der Pflanzen und des Bodens, angewendet 
werden dürfen, wobei die im Boden verfügbaren 
Nährstoffe und organischen Substanzen sowie die 
Standort- und Anbaubedingungen zu berücksichti-
gen sind. Mit der 1996 verabschiedeten Düngever-
ordnung wird der Begriff der „guten fachlichen Pra-
xis" näher bestimmt. Neben allgemeinen Vorgaben 
für die Anwendung von Düngemitteln enthält die 
Verordnung auch spezielle Vorschriften für die 
Anwendung von Wirtschaftsdüngern und Sekundär-
rohstoffdüngern. Dabei geht es insbesondere um fol-
gende Grundsätze: 

• Ammoniakverluste sind weitestgehend zu vermei-
den. 

• Die Ausbringung von Gülle, Jauche, Geflügelkot 
oder stickstoffhaltigen flüssigen Sekundärrohstoff-
düngern im Herbst ist nur bei Bedarf zu Herbst-
aussaaten, Zwischenfrüchten, Feldgras und Stroh-
düngung bis zu höchstens 80 kg Gesamtstickstoff 
je Hektar erlaubt. 

• In der Zeit vom 15. November bis zum 15. Januar 
besteht für diese Dünger ein grundsätzliches Aus-
bringungsverbot, wobei die zuständigen Behörden 

Ausnahmen zulassen oder weitergehende Aus-
bringungsverbote anordnen können. 

• Die Ausbringung von Phosphat und Kali mit Wi rt
-schaftsdüngern tierischer Herkunft ist auf sehr 

hoch mit diesen Nährstoffen versorgten Böden nur 
bis in Höhe des Nährstoffentzuges des Pflanzen-
bestandes erlaubt. 

• Im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-
Nitratrichtlinie dürfen mit Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft im Betriebsdurchschnitt höch-
stens 210 kg Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr 
ausgebracht werden. 

Diese Vorgaben werden schrittweise dazu beitragen, 
daß Umweltbelastungen durch die Gülledüngung 
zurückgehen, insbesondere in Gebieten mit inten-
siver Tierhaltung. 

Pflanzenschutzrecht 

Die im März 1998 verabschiedete Novelle zum Pflan-
zenschutzgesetz enthält erhebliche Erweiterungen 
im Bereich der guten fachlichen Praxis. Während bis-
her nur die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen hatte, bezie-
hen sich diese Regeln nun auf sämtliche Pflanzen-
schutzmaßnahmen. 

Zur näheren Beschreibung des Begriffs wird das Bun-
deslandwirtschaftsministerium sogenannte „Grund-
sätze für die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz" 
veröffentlichen. Die gute fachliche Praxis dient nach 
dem Pflanzenschutzgesetz einerseits der Qualitäts-
sicherung von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnis-
sen, andererseits der Abwehr von Gefahren für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und für den Natur-
haushalt, die durch Anwendung, Lagerung und son-
stigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln entstehen 
können. Zur guten fachlichen Praxis gehört, daß die 
Grundsätze des integ rierten Pflanzenschutzes be-
rücksichtigt werden: die Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel ist auf das notwendige Maß zu 
beschränken. 

Die Regelungen des deutschen Pflanzenschutzrechts 
stehen im wesentlichen auf drei gleichberechtigten 
Säulen: 

- Personen: Fundierte Ausbildung derjenigen, die 
Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen, u. a. im 
Rahmen der Berufsausbildung. Sachkundenach-
weis/Prüfung u. a. über „gute fachliche Praxis" 
und über „integrierten Pflanzenschutz; umfas-
sende Unterrichtung der Anwender in Haus- und 
Kleingärten 

- Pflanzenschutzmittel: auf wissenschaftlichen Er

-

kenntnissen basierende Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln durch die Biologische Bundesanstalt 
für Land- und Forstwirtschaft stellt sicher, daß nur 
solche Mittel auf den Markt kommen und ange-
wandt werden, die den strengen Kriterien des 
Pflanzenschutzgesetzes genügen. 

- Pflanzenschutzgeräte: Der Einsatz moderner und 
funktionstüchtiger Pflanzenschutztechnik wird 
gefördert. Feldspritzgeräte sind in zweijährigem 
Abstand auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu über- 
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prüfen. Die Geräte dürfen nur in Verkehr gebracht 
werden, wenn schädliche Umweltauswirkungen 
bei sachgerechter Verwendung entsprechend dem 
Stand der Technik vermieden werden (Typen-
listung bei der Biologischen Bundesanstalt). 

Soweit der Anwender eines Pflanzenschutzmittels 
- trotz der bestehenden Zulassung - aufgrund der 
konkreten Umstände damit rechnen muß, daß die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder 
Tier, auf das Grundwasser oder sonstige erhebliche 
schädliche Auswirkungen, insbesondere auf den 
Naturhaushalt hat, darf er sie nicht anwenden. 

C. Umweltrelevante Förderprogramme 

Wesentliche Entscheidungen zur Verwirklichung 
einer umweltschonenden Landwirtschaft wurden in 
den letzten Jahren im Rahmen der Europäischen 
Union gefaßt. Mit den Beschlüssen zur Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik wurde im Mai 1992 eine 
grundlegende agrarpolitische Wende eingeleitet. 
Die Beschlüsse enthalten u. a. Änderungen im Be-
reich der Marktordnungen für wichtige Agrarpro-
dukte, die tendenziell zu einer Verminderung der 
Bewirtschaftungsintensität führen. Dazu gehören 
Preissenkungen in Verbindung mit Flächenprämien 
sowie die Verknüpfung von Tierprämien mit Rege-
lungen zur Besatzdichte (= Anzahl von Tieren je 
Flächeneinheit). Darüber hinaus wurden soge-
nannte „Flankierende Maßnahmen" beschlossen, 
die insbesondere auch Förderungsmöglichkeiten für 
Leistungen der Landwirte im Umwelt- und Natur-
schutz beinhalten. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammen-
hang die Verordnung zur Förderung umweltgerech-
ter und den natürlichen Lebensraum schützender 
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren (EWG 
Nr. 2078/92). Diese Verordnung verpflichtet die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, den Landwir-
ten Förderprogramme für umweltgerechte landwirt-
schaftliche Produktionsverfahren anzubieten. Die 
Teilnahme an diesen Programmen ist für die Land-
wirte freiwillig. Eingegangene Verpflichtungen, die 
in den Programmen vorgesehen sind, müssen aller-
dings über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren 
eingehalten werden. Die Landwirte können bei-
spielsweise Prämien erhalten 

• für die Einschränkung der Anwendung von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln, 

• für ökologische Anbauverfahren und für spezielle 
Formen der Extensivierung der pflanzlichen Er-
zeugung, 

• für die Verringerung von Rinder- und Schafbe-
ständen auf der Futterfläche, 

• für die Stillegung von Ackerflächen zu Zwecken 
des Umwelt- und Naturschutzes, 

• für Landschaftspflegemaßnahmen 

• sowie für die Erhaltung von alten Arten, Sorten 
und Rassen von Kulturpflanzen und Nutztieren. 

Die Verordnung (EWG Nr. 2078/92) wird in Deutsch-
land auf zwei Ebenen umgesetzt. Zum einen haben 
alle Bundesländer eigene Agrarumweltprogramme 
erstellt, mit denen den Landwirten die Teilnahme an 
einer Vielzahl von Extensivierungs-, Umwelt- und 
Naturschutzmaßnahmen angeboten wird. Dazu ge-
hören u. a. auch Ackerrandstreifen-, Wiesenbrüter- 
und Feuchtwiesenprogramme. Zum anderen wurde 
in die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" der zusätz-
liche Fördergrundsatz „Markt- und standortange-
paßte Landbewirtschaftung" aufgenommen, der eine 
Förderung 

• für Extensivierungsmaßnahmen auf dem Acker- 
und Grünland, 

• für die Umwandlung von Acker- und Grünland, 

• sowie für den ökologischen Landbau einschließt. 

1997 wurden im Rahmen dieser Programme 5,3 Mio. ha 
(ca. 30 Prozent der Landwirtschaftsfläche) mit 883 Mio. 
DM gefördert. Etwa die Hälfte dieser Mittel entfällt 
auf die sogenannte „Grundförderung zum Erhalt der 
Kulturlandschaft" , die an vergleichsweise geringe 
Umweltauflagen gebunden ist (1995/96: 2,7 Mio. ha). 
Die andere Hälfte entfällt auf die Förderung beson-
ders extensiver Landwirtschaftsverfahren, von denen 
wesentlich höhere positive Umwelteffekte zu erwar-
ten sind (1995/96: 2,6 Mio. ha., davon 160 000 ha öko-
logischer Landbau). 

Die Agrarumweltprogramme von Bund und Ländern 
fördern eine nachhaltige, umweltgerechte Landwirt-
schaft mit dem Ziel, Nährstoffüberschüsse weitge-
hend zu vermeiden, Schadstoffeinträge gering zu 
halten, den Boden schonend zu bearbeiten, vielsei-
tige Fruchtfolgen anzuwenden und eine reichhaltige 
Landschaftsstruktur zu erhalten oder wiederherzu-
stellen. Voraussetzung für eine effektive Verminde-
rung von Umweltbelastungen aus der Landwirtschaft 
ist, daß Landwirte mit einer insgesamt umweltver-
träglicheren Landbewirtschaftung angemessene Ein-
kommen erzielen können. Ausschlaggebend für den 
Erfolg ist deshalb, ob die Gesellschaft bereit ist, zu-
sätzliche Leistungen der Landwirte, z. B. zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der biologischen Viel-
falt, angemessen zu honorieren. 

D. Ökologischer Landbau 

In Deutschland wurden 1996 ca. 1,8 Prozent der  An-
baufläche nach den Prinzipien des Ökologischen 
Landbaus bewirtschaftet. Seit 1990 wuchs die bewirt-
schaftete Fläche um das 3,5fache. Der Trend wird 
getragen von einem gesundheitsorientierten Ein-
kaufsverhalten der Bevölkerung und im Rahmen be-
sonderer Programme von Bund und Ländern sowie 
von der Europäischen Union gefördert. Unter Zu-
grundelegung der gegenwärtigen Wachstumsmar-
gen von jährlich 15-20 Prozent ist in den nächsten 
Jahren mit einer weiteren Ausdehnung des ökologi-
schen Landbaus zu rechnen. Die Länder Nordrhein

-

Westfalen, Hessen und Niedersachsen streben einen 
Flächenanteil von 10 Prozent für den ökologischen 
Landbau an. Die Erträge des ökologischen Landbaus 
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liegen gegenwärtig um 15-35 Prozent unter denen, 
die mit konventionellen Produktionsweisen erzielt 
werden (15 Prozent bei Milch, 30 Prozent bei Weizen 
und 30 Prozent bei Kartoffeln) 8). 1996 wurde der 
Ökologische Landbau auf rund 354 000 ha mit rund 
130 Mio. DM gefördert. 

E. Vertragsnaturschutz und Ausgleichsregeln 

Die Ziele von Umweltschutz, Naturschutz und Land-
schaftspflege können nach Überzeugung der Bun-
desregierung nur in kooperativer Zusammenarbeit 
mit den Landwirten und nicht gegen sie verwirklicht 
werden. Freiwillige vertragliche Übereinkommen 
zwischen Naturschutzbehörden und Landwirten 
haben sich in der Praxis bewährt, um besondere 
Naturschutzmaßnahmen innerhalb und außerhalb 
von Schutzgebieten durchzuführen. 

Am 24. April 1998 wurde das „Dritte Gesetz zur 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes" vom 
Deutschen Bundestag beschlossen. Hierdurch soll 
der Anspruch auf Ausgleich wirtschaftlicher Nach-
teile, die Land- und Forstwirten infolge naturschutz-
bedingter Nutzungsbeschränkungen erleiden, ge-
setzlich verankert werden. Darüber hinaus soll das 
Instrument des Vertragsnaturschutzes u. a. dadurch 
verstärkt werden, daß den Behörden auferlegt wird 
zu prüfen, ob notwendige Naturschutzmaßnahmen 
ohne Gefährdung des Schutzzwecks auch im Wege 
vertraglicher Vereinbarungen mit den Betroffenen 
durchgeführt werden können. Zu den Einzelheiten 
siehe —> Kapitel III.5 (Artenvielfalt und Lebens-
räume) . 

F. Nachwachsende Rohstoffe 

In Deutschland wurden 1997 etwa 465 000 Hektar, 
das entspricht 4 Prozent der Ackerfläche, für die 
Erzeugung agrarischer Rohstoffe für die Indust rie 
und den Energiesektor genutzt. Die mit der Her-
stellung nachwachsender Rohstoffe verbundenen 
Umweltbelastungen werden nicht immer durch 
Entlastungen an anderer Stelle aufgewogen. So 
gilt beispielsweise Biodiesel auf Rapsölbasis trotz 
unbestrittener Vorteile bezüglich Abbaubarkeit 
und Emissionswerten nicht als breitenanwendbare 
Alternative zu Mineralölprodukten. Dennoch bietet 
der Einsatz nachwachsender Rohstoffe z. B. als 
Brennstoff und als Rohstoff für die Textilindustrie 
erhebliche Potentiale zur Reduzierung von Um-
weltproblemen. 

Zahlreiche Pflanzenarten, wie z. B. Lein, benötigen 
nur einen geringen Einsatz an Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln. Produkte aus Pflanzenölen sind bio-
logisch besser abbaubar und verringern damit mög-
liche Umweltbelastungen. Das ist besonders bei Ver-
lustschmierstoffen von Bedeutung. So sind z. B. zur 
Zeit 75 Prozent der verwendeten Sägekettenöle 

8) Bericht der Enquête-Kommission des 12. Deutschen Bundes-
tags, Economica Verlag Bonn, 1994, S. 92 

pflanzlicher Herkunft. Weitere Einsatzbereiche sind 
u. a. Hydrauliköle sowie Schmier-, Trenn- und 
Treibstoffe. Durch Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen werden außerdem Rohstoffvorräte ge-
schont. 

Die Bundesregierung hat 1993 die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) gegründet, die 
die Entwicklung und den Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe sowie die Bewußtseinsbildung der Öffent-
lichkeit unterstützt. 1996 hat die Bundesregierung 
ein „Konzept zur Förderung von Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Demonstrationsvorhaben Nach-
wachsende Rohstoffe 1996 bis 2000" beschlossen. 
Rund 55,6 Mio. DM standen 1997 zur Verfügung. 

Verbrennung von Biomasse 

Wenn nachwachsende Rohstoffe energetisch genutzt 
werden, ist ihr weitgehend geschlossener CO 2-Kreis-
lauf von großem Vorteil. Es wird nicht mehr CO 2  frei-
gesetzt, als die Pflanzen zuvor aus der Atmosphäre 
entnommen haben. Biomasse wie Holz oder Stroh 
zählt deshalb zu den erneuerbaren Energien und 
kann einen Beitrag zur Reduzierung der CO 2-Emis-
sionen leisten. 

Die Märkte für nachwachsende Rohstoffe sollen do rt , 
wo sich Umweltvorteile bieten, weiter erschlossen 
werden. In vielen Bereichen stellen jedoch die relativ 
niedrigen Preise für konventionelle Rohstoffe einen 
gegenwärtig noch schwer zu überwindenden Wett-
bewerbsnachteil dar. 

G. Biotechnologie und Landwirtschaft 

Die Biotechnologie (Gentechnik) ist im Begriff, die 
traditionell mit der Züchtung gegebene Möglichkeit 
zur Veränderung von Nutztieren und Nutzpflanzen 
erheblich auszuweiten. Neue Einsatzmöglichkeiten 
ergeben sich vor allem bei der Bekämpfung von 
Schädlingen und Krankheiten der Kulturpflanzen, 
beim Unkrautmanagement sowie bei der Synthese 
spezieller Inhaltsstoffe z. B. für die Herstellung von 
Nahrungs- und Arzneimitteln oder für die indu-
strielle Nutzung. Bestehende Chancen sind zu ermit-
teln und unter Wahrung des Sicherheits- und Vorsor-
geprinzips zu nutzen. Dabei ist sicherzustellen, daß 
von der Freisetzung genetisch veränderter Organis-
men keine Gefährdung für wildlebende Popula-
tionen ausgeht (z. B. durch Auskreuzen). 

In der Pflanzenproduktion erhofft man sich neue 
Möglichkeiten für eine umweltgerechte Produktion, 
z. B. durch die Einsparung von Pflanzenschutzmitteln 
infolge der Züchtung und des Anbaus von krank-
heits- und schädlingsresistenten/-toleranten So rten. 
Die Verwendung von herbizidresistenten Sorten 
erlaubt es in bestimmten Fällen, auf vorbeugende 
Behandlung zu verzichten und unter Anwendung 
des Schadschwellenprinzips die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln gezielter als bisher vorzuneh- 
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men. Dies kann auch zur Einsparung von Anwen-
dungen führen. 

Nachwachsende Rohstoffe können unter Einsatz der 
Gentechnik für die jewei lige Nutzung optimiert 
werden. Der Einsatz ertragsstärkerer Pflanzen kann 
darüber hinaus dazu beitragen, den Flächenbedarf 
der Landwirtschaft insgesamt zu begrenzen. 

Das Umweltbundesamt erarbeitet zur Zeit ein Moni-
toring - Konzept zur Erfassung der möglichen Lang-
zeitwirkungen von genetisch veränderten Pflanzen 
auf die Umwelt. In seinem Entwurf für das Umwelt-
gutachten 1998 empfiehlt auch der Sachverständi-
genrat für Umweltfragen die Einrichtung einer ökolo-
gischen Dauerbeobachtung nach Inverkehrbringen 
gentechnisch veränderter Pflanzen. 

Auf dem Gebiet der Tierproduktion sind gendiagno-
stische und fortpflanzungsbiologische Methoden am 
weitesten entwickelt. Gerade bei der Tierproduktion 
werden ethische Grenzen berührt, die ein verantwor-
tungsvolles Handeln im Sinne des Tierschutzes ver- 
langen. 

H. Internationale Maßnahmen 

Die Bundesregierung unterstützt die Maßnahmen 
zur Erhaltung und Nutzung der biologischen Vielfalt 
insbesondere im Rahmen der Welternährungsorga-
nisation (FAO) und der internationalen Agrarfor-
schungszentren sowie bei der Umsetzung der Kon-
vention über die biologische Vielfalt. 

Deutschland war im Juni 1996 in Leipzig Gastgeber 
der 4. Internationalen Technischen Konferenz der 
Welternährungsorganisation über pflanzengeneti-
sche Ressourcen. Der do rt  verabschiedete globale 
Aktionsplan ist ein wesentlicher Schritt für ein inter-
national abgestimmtes Vorgehen zur Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressour-
cen im Bereich der Ernährung und der Landwirt-
schaft. 

Deutschland ist Mitglied des Europäischen Koopera-
tionsprogramms zu pflanzengenetischen Ressourcen 
und veranstaltet im Juni 1998 ein Symposium zur 
Umsetzung des globalen Aktionsplanes auf regio-
naler Ebene. 

4. Forstwirtschaft 

A. Zustand der Wälder 
B. Ausdehnung der Waldfläche 
C. Naturnahe Waldbewirtschaftung  

D. Neuartige Waldschäden 
E. Wälder als CO2-Senke 
F. Internationale Maßnahmen  

G. Zertifizierung von Holz aus 
nachhaltiger Waldbewi rtschaftung 

A. Zustand der Wälder 

1995 war weltweit etwa ein Viertel der Land-
fläche - etwa 3.45 Mio. ha - mit Wäldern bedeckt. 
Gut die Hälfte dieser Waldfläche besteht aus Tro-
penwald, je ein Viertel entfällt auf die borealen 
Wälder und auf die Wälder der gemäßigten Zonen. 
Wälder beherbergen nicht nur ca. 80 Prozent des 
weltweiten Artenreichtums, ihnen kommt auch als 
Speicher, Quelle und Senke für Kohlendioxid eine 
hohe, noch nicht genau bestimmbare Bedeutung für 
die Regulierung des Weltklimas zu. Nur etwa die 
Hälfte der Tropenwälder ist heute noch in natürli-
chem Zustand. 

Geht die Vernichtung durch Rodung, unsachgemäße 
Nutzung, Besiedelung usw. ungebremst weiter, wird 
sich die Tropenwaldfläche von zur Zeit noch knapp 
1 800 Mio. ha bis Mitte des nächsten Jahrhunderts 
auf 600 Mio. ha reduzieren 9). Gerade in den Entwick-
lungsländern führen Brandrodungen und landwirt-
schaftliche Nutzung häufig zu Waldverlusten, die 
wegen ihrer Erosionsfolgen unumkehrbar sind und 
verstärkt andere Umweltphänomene wie Wüstenbil-
dung und Hochwasser hervorrufen können (-> Kapi-
tel III.6, Artenvielfalt und Lebensräume). 

9) Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen: Jahresgutachten 1995 „Welt im Wan-
del" 

Die Wälder der borealen Regionen (Rußland, Kanada, 
Skandinavien) sind insbesondere durch Kahlschläge 
bedroht. Auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung einigten sich die Teil-
nehmerstaaten 1992 auf eine Walderklärung, die u. a. 
die Unterstützung von Entwicklungsländern bei 
ihren Bemühungen um die Erhaltung der Waldres-
sourcen vorsieht. Eine völkerrechtlich verbindliche 
Konvention zum Schutz der Wälder steht jedoch 
nachwievor aus. 

In Deutschland sind rund 30 Prozent der Fläche 
mit Wald bedeckt. Seit den 50er Jahren hat die 
Waldfläche um ca. 6 Prozent zugenommen. Die Still-
legung landwirtschaftlich genutzter Flächen, ver-
bunden mit staatlicher Aufforstungsförderung, un-
terstützt durch die Europäische Union, führen der-
zeit zu einem weiteren jährlichen Zuwachs von 
ca. 6 000 ha (vorläufige Schätzung). Fünf Prozent 
der Waldfläche (591 300 Hektar), einschließlich der 
Waldflächen in Biosphärenreservaten, stehen unter 
strengem Schutz nach Forst- oder Naturschutzrecht. 
54 Prozent des Waldes sind Staats- und Körper-
schaftswald, 46 Prozent Privatwald. 

Rund zwei Drittel der deutschen Waldfläche sind mit 
Nadelbäumen bestockt (Kiefer/Lärche 31 Prozent, 
Fichte und sonstige Nadelbäume 25 Prozent) Die 
Eiche nimmt 9 Prozent, Buche und sonstige Laub-
bäume nehmen 25 Prozent der Waldfläche ein. Ins- 
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gesamt bestehen knapp 60 Prozent des Waldes in 
Deutschland aus Laub- und Mischwäldern. 

Der deutsche Wald erfüllt gleichzeitig Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktionen mit lokal unterschied-
lichen Schwerpunkten. Er deckt derzeit etwa zwei 
Drittel des deutschen Holzverbrauchs. Nach einer 
Studie der Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft könnte der Holzeinschlag insbeson-
dere im Privat- und Treuhandwald noch erheblich 
gesteigert werden, ohne die Nachhaltigkeit zu 
gefährden. Der Wald erfüllt zugleich wichtige ökolo-
gische Funktionen: 

- Der Wald bietet Lebensraum für viele Tier- und 
Pflanzenarten, 

- Blätter und Nadeln wirken als Filter für schadstoff-
belastete Luft, 

- er wirkt ausgleichend auf den Wasserhaushalt und 
trägt zur Sicherung hochwertiger Grundwasser

-

vorkommen bei, 

- Er wirkt ausgleichend auf das Mikroklima und 
schützt dadurch menschliche Siedlungen und 
empfindliche landwirtschaftliche Kulturen vor 
ungünstigen klimatischen Einwirkungen, 

- Der Wald schützt den Boden vor Wasser- und 
Winderosion, im Gebirge verhindert er die Ent-
stehung von Geröll- und Schneelawinen 

- Wald und Holzprodukte sind eine Senke für das 
Klimagas CO 2 , 

Der Wald wird einerseits vom Menschen durch die 
Waldgesetze geschützt, ist andererseits jedoch vielen 
natürlichen, aber vor allem auch vom Menschen ver-
ursachten Einflüssen ausgesetzt, die ihn gefährden, 
beeinträchtigen und z. T. auch schädigen. Von beson-
derer Bedeutung sind: 

- Flächenzerschneidung durch Verkehrswegebau, 

- örtlich noch zu hohe Wildbestände, 

- Eintrag versauernder, eutrophierender und toxi-
scher Substanzen in den Boden (-> Kapitel III.5, 
Bodenschutz und Altlasten) 

- Wirkung von Luftschadstoffen, insbesondere bo-
dennahem Ozon (-> Kapitel III.3, Luftreinhaltung), 

- drohender Klimawandel infolge des Treibhaus-
effektes, 

- Schädlingsbefall und extreme Witterungsverhält-
nisse, deren Wirkung durch die vorgenannten 
Umweltfaktoren verstärkt werden kann. 

B. Ausdehnung der Waldfläche 

Wegen der vielfältigen positiven Wirkungen des 
Waldes ist die weitere .  Ausdehnung der Waldfläche 
vor allem in waldarmen Gebieten ein besonderes 
Anliegen sowohl der Agrar- als auch der Umwelt-
politik. 1996 wurden für die Förderung der Erstauf-
forstung sowie für Maßnahmen des naturnahen 
Waldbaus von Bund und Ländern 72 Mio. DM im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" ausge

-

zahlt. Dabei wird besonderer Wert auf die Anlage 
von naturnahen Laub- und Mischwäldern gelegt. 
Die 1991 eingeführte Erstaufforstungsprämie, durch 
die Land- und Forstwirten maximal 20 Jahre lang 
eine Prämie als Ausgleich für Einkommensverluste 
gewährt wird, soll diese Entwicklung unterstützen. 
Die Höhe dieser Prämie kann seit 1993 unter be-
stimmten Voraussetzungen jährlich über 1 000 DM 
je Hektar betragen, wobei eine Staffelung nach 
Baumarten und Standortgüte erfolgt. Die Erstauf-
forstung unterliegt einer Genehmigungspflicht. Im 
Genehmigungsverfahren werden die Eigentümer-
interessen mit den Erfordernissen der Raumord-
nung und Landesplanung abgewogen. Zugleich 
wird sichergestellt, daß die Belange des Naturschut-
zes (z. B. Bewahrung wertvoller Nichtwaldbiotope) 
gewahrt bleiben. 

C. Naturnahe Waldbewirtschaftung 

Die Verpflichtung zur nachhaltigen und ordnungs-
gemäßen Waldbewirtschaftung ist in § 11 des Bun-
deswaldgesetzes und in den Waldgesetzen der Län-
der festgeschrieben. Im Staats- und Körperschafts-
wald sowie in vielen Privatforstbetrieben wird zuneh-
mend eine naturnahe Waldbewirtschaftung prakti-
ziert. Ihr Ziel ist der standortgerechte, möglichst 
naturnahe Wald in einer den Waldfunktionen ange-
paßten Bewirtschaftungsintensität. 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den Prinzi-
pien der naturnahen Waldbewirtschaftung möglichst 
auf der gesamten forstwirtschaftlich genutzten Flä-
che Geltung zu verschaffen. Hierzu ist es u. a. erfor-
derlich, die Schalenwildbestände auf ein ökologisch 
vertretbares Maß zu reduzieren. Ausmaß und Um-
fang der Verbiß- und Schälschäden belegen, daß die 
Schalenwilddichte mancherorts noch zu hoch ist und 
insbesondere die natürliche Waldverjüngung behin-
dert. 

Elemente einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung 

• standortgerechte Baumartenwahl, 

• Priorität von Naturverjüngungsverfahren (der

-

zeit 40 Prozent Anteil an der Verjüngung), 

• Integration sukzessionaler Prozesse in die 
Waldentwicklung 

• kleinflächige oder Einzelstammnutzung im 
Dauerwaldbetrieb statt Kahlschlägen, 

• Schaffung stufiger und ungleichaltriger 
Mischbestände, 

• Förderung seltener Arten, 

• Rücksichtnahme auf seltene Biotope, 

• naturnahe Gestaltung von Waldrändern und 
Waldwegen, 

• längere Umtriebszeiten zur Erhöhung des An-
teils an Altbeständen (derzeit sind 30 Prozent 
der Waldbestände über 80 Jahre alt) bzw. 
wertorientierte Nutzung nach Zielstärken. 
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D. Neuartige Waldschäden 

Die neuartigen Waldschäden werden durch eine 
Vielzahl von Einflußfaktoren verursacht. Deren Ge-
wicht kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Eine 
Schlüsselrolle bei den Einflußfaktoren spielen die 
Luftschadstoffe. Insbesondere Schwefeldioxid, Stick-
stoffoxide, Ammoniak und Ozon belasten die Wälder 
nach wie vor erheblich. 1984 veröffentlichte das Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten erstmals den jährlichen Waldzustandsbe-
richt. 

Insbesondere säurebildende Substanzen und Nähr-
stoffe haben in den Böden hohe Konzentrationen 
erreicht, wodurch sich die Lebensvoraussetzungen 
der heimischen Arten und ihrer Lebensgemeinschaf-
ten z. T. stark verschlechtert haben. 

Die Höhe der tolerierbaren Depositionsmenge in 
Wäldern, bei der Prozeßabläufe nicht nachhaltig 
beeinträchtigt werden, hängt von den ökosystemaren 
Eigenschaften bzw. den Bodeneigenschaften ab. So 
besitzt ein sandiges Bodensubstrat gegenüber sauren 
Einträgen eine geringere Pufferkapazität als ein kalk-
reicher Lehmboden. Von den neuartigen Waldschä-
den zu unterscheiden sind die typischen Rauchgas-
schäden, wie sie z. B. noch in den Hochlagen des 
Erzgebirges infolge der direkten Einwirkung von 
Luftschadstoffen auftreten. (->. Kapitel III.5, Boden-
schutz und Altlasten). 

Die konsequente Luftreinhaltepolitik der Bundes-
regierung hat im Zeitraum 1985/95 zu einem erheb-
lichen Rückgang der Deposition von Schwefel- und 
zu einer Trendwende bei der Deposition von Stick-
stoffverbindungen geführt. Durch ihre Anreicherung 
im Boden halten die Wirkungen jedoch lange an. 
Verbesserungen der Luftqualität können sich daher 
erst mit z. T. erheblicher zeitlicher Verzögerung auf 
den Waldzustand auswirken. Erfreulich ist, daß sich 
die Schäden in den neuen Ländern von 38 Prozent im 
Jahr 1991 auf 16 Prozent im Jahr 1996 mehr als hal-
biert haben. Hier wird eine besondere Parallelität 
zwischen dem Rückgang des Schadniveaus und dem 
Rückgang der Emissionen deutlich. 

Auch mit direkten forstlichen Maßnahmen - insbe-
sondere durch Bodenschutzkalkung und Wiederauf-
forstung mit säuretoleranteren Arten - kann den 
Waldschäden in begrenztem Umfang entgegen ge-
wirkt werden. 1995 standen für solche Maßnahmen 
rund 44 Mio. DM zur Verfügung. 

Die Möglichkeiten der Forstwirtschaft, den neuarti-
gen Waldschäden entgegenzuwirken, sind be-
grenzt. Sie beschränken sich auf Maßnahmen zur 
Stabilisierung immissionsgefährdeter Wälder. Von 
neuartigen Waldschäden betroffene p rivate und 
kommunale Betriebe werden hierbei von Bund und 
Ländern unterstützt. So wurden im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes" 1996 für Bodenschutz-
kalkung, Wiederaufforstung und Vor- und Unter-
baumaßnahmen mehr als 32 Mio. DM zur Verfü-
gung gestellt. 

Waldschadenserhebung 1997 

Die Ergebnisse der jährlichen Waldschadens-
erhebung werden vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten jeweils 
im Herbst im Waldzustandsbericht veröffentlicht. 
Blatt- und Nadelverlust sowie Vergilbung dienen 
dabei als Indikator für die Baumgesundheit. Die 
bis 1984 zurückreichenden Zeitreihen zeigen, 
daß sich die Wälder je. nach Baumart, Region und 
Jahr unterschiedlich entwickelt haben. Die 
anfänglichen pessimistischen Prognosen vom 
raschen und großflächigen Sterben unserer Wäl-
der sind jedoch nicht eingetroffen. Bundesweit 
hat sich der Waldzustand in den neunziger 
Jahren verbessert. 

Der Anteil deutlich geschädigter Bäume (über 
25 Prozent Nadel- und Blattverlust) lag 1996 im 
Durchschnitt aller Länder und Baumarten bei 
20 Prozent. Die Kiefer ist mit 12 Prozent deut-
licher Schäden am geringsten betroffen, gefolgt 
von der Fichte mit 18 Prozent. Die Buche mit 
29 Prozent und Eiche mit 46 Prozent leiden am 
stärksten. Die Ursachen der neuartigen Wald-
schäden sind vielschichtig. Luftschadstoffen 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 

E. Wälder als CO2-Speicher 

Wälder sind neben den Ozeanen die wichtigste CO 2

-

Speicher. Die Umnutzung von Waldgebieten insbe-
sondere in den Tropen hat derzeit einen Anteil von 
schätzungsweise 22 Prozent an den globalen CO 2

-

Emissionen. Der genaue Anteil der Wälder der bo-
realen und gemäßigten Zonen ist noch nicht geklärt. 
Die in den Wäldern Deutschlands gespeicherten 
Kohlenstoffmenge läßt sich wie folgt herleiten: 

Holz besteht aus den Hauptkomponenten Kohlen-
stoff und Wasser. Ein m3  Holz entspricht in etwa einer 
Trockenmasse von 0,5 t 10). Von der Holzmasse ent-
fällt auf den Kohlenstoff etwa die Hälfte. In den deut-
schen Wäldern sind im Holz der Bäume einschließlich 
Rinde, Wurzeln und Reisig ca. 90 bis 100 t Kohlen-
stoff je Hektar gespeichert. Hinzu kommen 109 t/ha, 
die in Boden und Humus gebunden sind. Damit sind 
in Baumbestand, Boden und Humus rund 200 t Koh-
lenstoff je ha gespeichert. Für die gesamte Wald-
fläche ergibt sich hieraus ein Kohlenstoffvorrat von 
2 Mrd. t, entsprechend über 7 Mrd. t CO 2 . Durch 
Holzzuwachs werden in den deutschen Wäldern 
jährlich mindestens 30 Mio. t zusätzliches CO 2  ge-
speichert. Aufgrund des hohen Anteil jüngerer Wald-
bestände kann noch für einige Jahrzehnte mit einer 
weiteren Kohlenstoffaufnahme gerechnet werden. 
Die Aufnahmefähigkeit der Wälder für zusätzliches 
CO2  ist jedoch begrenzt. Sie endet, wenn die Wälder 
ein Reifestadium erreicht haben. Die Menge von 
gebundenem und freiwerdendem Kohlenstoff hält 

10) Die Rohdichte trockenen Holzes ist von Holzart zu Holzart 
verschieden. Sie schwankt z. B. zwischen den Hauptbaum-
arten Fichte (ca. 430 kg/m 3), Kiefer (ca. 490 kg/m 3), Buche 
(ca. 680 kg/m3) und Eiche (ca. 660 kg/m3) erheblich. 
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sich dann die Waage. Durch verstärkten Einsatz von 
Holz ließe sich zudem ein zusätzliches CO 2-Reduzie-
rungspotential erschließen. Neben dem Substitu-
tionseffekt (u. a. Ersatz von Produkten auf fossiler 
Rohstoffbasis) würde sich dabei auch der Depoteffekt 
(langfristige Festlegung von Kohlenstoff in Holzpro-
dukten) positiv auf die CO 2-Bilanz auswirken (-> Ka-
pitel III.1, Schutz des Klimas). 

F. Internationale Maßnahmen 

Bei der Sondergeneralversammlung der Vereinten 
Nationen im Juni 1997 in New York zur Überprüfung 
der Umsetzung der Rio-Ergebnisse setzten sich 
Deutschland und die Europäische Union für ein Man-
dat zur Eröffnung von Regierungsverhandlungen 
über eine internationale Waldkonvention ein. Mit 
einer solchen Konvention sollen allgemeine Prinzi-
pien, Leitlinien, Verpflichtungen und anspruchsvolle 
Standards für die Bewirtschaftung, den Schutz und 
die nachhaltige Entwicklung von Wäldern weltweit 
festgelegt werden. 

Dieses Verhandlungsziel konnte angesichts der 
ablehnenden Haltung einer Reihe von Staaten nicht 

erreicht werden. Ergebnis intensiver Verhandlungen 
ist der Einsatz eines zwischenstaatlichen Forums, das 
die Arbeit eines bisher bestehenden zwischenstaat-
lichen Panels fortsetzen und unter anderem mögliche 
Elemente einer künftigen verbindlichen Regelung im 
Waldbereich erarbeiten soll. Im Jahr 2000 soll im 
Rahmen der 8. Sitzung der Kommission für Nachhal-
tige Entwicklung beschlossen werden, ob ein zwi-
schenstaatlicher Verhandlungsprozeß mit dem Ziel 
einer verbindlichen Regelung in Gang gesetzt wird 
(—> Kapitel III.6, Zusammenarbeit mit Entwicklungs-
ländern). 

Zertifizierung von Holz aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung 

Durch die Zertifizierung nachhaltiger Forstbetriebe 
und die Kennzeichnung ihrer Produkte sollen die 
Anstrengungen zur Erhaltung von Tropen- und 
anderen Wäldern ökonomisch unterstützt werden. 
Zu den verschiedenen Initiativen auf diesem Gebiet 
vergleiche den Abschnitt „Schutz der Tropenwäl-
der" (-> Kapitel III.6, Artenvielfalt und Lebens-
räume). 

5. Raum- und Siedlungsentwicklung 

A. Entwicklung des Flächenbedarfs 
B. Räumliche Planungen 

C. Stadt- und Siedlungsentwicklung 
D. Die neue Hauptstadt Berlin 

Als nicht-erneuerbare Ressource bedarf die Fläche 
im Rahmen der Raum- und Siedlungsentwicklung 
besonderer Beachtung. Auch für künftige Generatio-
nen ist der Gestaltungsspielraum für Wohnen, Produ-
zieren, Landwirtschaft, Erholung und ökologischen 
Ausgleich offenzuhalten. Zahlreiche Umweltfunktio-
nen, wie zum Beispiel die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, die Sicherung des Grundwassers oder die 
regionale und überregionale Klimaentwicklung, sind 
eng mit Fragen der Flächennutzung verknüpft. 

Fragen der Flächen- und Bodennutzung sind in den 
letzten Jahren zu einem Schwerpunktthema der 
nationalen und internationalen Umweltpolitik gewor-
den (—> Kapitel III.5, Bodenschutz und Altlasten). Die 
Enquête-Kommission des 13. Deutschen Bundes-
tages „Schutz des Menschen und der Umwelt" hat 
das Thema „Bauen und Wohnen" in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit gestellt. 

A. Entwicklung des Flächenbedarfs 

Im früheren Bundesgebiet (24 863 548 ha) hat der 
Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen an der 
Gesamtfläche von 7,8 Prozent (1955) auf 12,7 Prozent 
(1993) zugenommen. An der Gesamtfläche Deutsch-
lands (35 696 987 ha) hat die Siedlungs- und Ver

-

kehrsfläche mit 4 016 617 ha einen Anteil von rund 
11,25 Prozent. Bei einer weiteren Flächeninanspruch-
nahme von rund 100 ha pro Tag würde dieser 
Siedlungs- und Verkehrsflächenanteil innerhalb von 
10 Jahren um rund 1,02 Prozent auf 12,27 Prozent 
ansteigen. 

Dieser Flächenbedarf wird in der ökologischen 
Gesamtbilanz auf Grund der im Städtebaurecht 
angelegten Verzahnung der Baulandausweisung 
und -erschließung mit der Bereitstellung von Aus-
gleichsflächen und der Durchführung von Aus-
gleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur- und Land-
schaft zu einem großen Teil kompensiert. 

Dennoch sind mit der Raum- und Siedlungsentwick-
lung - einschließlich der Bauwirtschaft - eine Reihe 
von Umweltproblemen verbunden. Fragen der 
Raum- und Siedlungsentwicklung einschließlich des 
Bausektors stellen damit neben Produktion, Verkehr 
und Landwirtschaft einen wichtigen Verursacher-
bereich für Umweltbelastungen und damit einen 
zentralen Ansatzpunkt zur Verwirklichung einer 
nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise dar. 
Neben der Energie- und der Rohstoffeffizienz findet 
die Flächeneffizienz der Volkswirtschaft als Indikator 
für eine nachhaltige Entwicklung immer breitere 
Anerkennung. Mit der Idee der Entsiegelung und 
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der Wiedernutzbarmachung belasteter Flächen (so-
genanntes Flächenrecycling) wird auch der Gedanke 
der Kreislaufwirtschaft auf die Flächennutzung über-
tragen. 

Umweltaspekte der Raum- und Siedlungs-
entwicklung 

• Zersiedlung insbesondere des städtischen Um-
landes mit der Folge zusätzlichen Verkehrs-
aufkommens und zusätzlicher Verkehrsemis-
sionen. 

• Bodenversiegelung mit der Folge, daß z. B. 
Regenwasser rasch über die Kanalisation in 
die Flüsse abgeleitet wird und dort zu hohen 
Pegelständen führt, 

• Stoffströme der Bauwirtschaft (1993: 42 Pro-
zent des Abfallaufkommens, Recyclinganteil 
36 Prozent) verursachen vielfältige Umwelt-
belastungen - angefangen von Kiesgewin-
nung und Zementproduktion bis zu Transport, 
Verarbeitung und Entsorgung von Baustoffen. 

• Haushalte (einschließlich Kleinverbrauch) ver-
ursachten in Deutschland im Jahr 1996 
23,3 Prozent der CO 2-Emissionen. Darüber 
hinaus ist ein Teil der CO 2-Emissionen des 
Straßenverkehrs (19,9 Prozent) unmittelbar 
den durch flächenzehrende Siedlungsstruk-
turen verursachten Arbeits-, Einkaufs-, Schul-
und Freizeitfahrten zuzuordnen. 

• Beeinträchtigung der Schönheit und des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft, 

• Zerschneidung und Verinselung der Lebens-
räume gefährdeter Tier- und Pflanzenarten mit 
der Folge einer Verminderung des gene-
tischen Austauschs zwischen den Popula-
tionen insbesondere durch den Verkehrs-
wegebau. 

Bevölkerungsentwicklung 

Deutschland verfügt über eine Landesfläche von 
357 000 km3  und gehört mit einer durchschnittlichen 
Besiedlungsdichte von 228 Einwohnern pro km3  zu 
den am dichtesten bevölke rten Ländern Europas. Die 
deutsche Bevölkerung wuchs im Zeitraum 1990/1996 
von 79,4 um 2,4 Mio. Menschen auf 81,8 Mio., also 
um ca. 3 Prozent. Beinahe 2/3 des Zuwachses entfällt 
auf den Zuzug von 1,5 Mio. Spätaussiedlern aus Ost-
europa und Zentralasien, deren Anzahl in jüngster 
Zeit deutlich rückläufig ist. Im Zeitraum von 1990 bis 
1994 sind knapp eine Million Menschen aus den 
neuen Bundesländern in die alten Bundesländer 
übergesiedelt. 

Rund 86 Prozent der deutschen Bevölkerung lebt 
in Gemeinden ab 2 000 Einwohnern, 72 Prozent in 
Städten ab 10 000 Einwohnern. Die Bevölkerungs-
zuwächse konzentrieren sich auf die Ballungsge-
biete, während dünn besiedelte ländliche Gebiete 
insbesondere in den neuen Ländern nach wie vor 
Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen haben. 

Hauptgrund für die weiter zunehmende Flächen-
inanspruchnahme ist die Schaffung von Wohnraum 
für die zugewanderte Bevölkerung und die Befrie-
digung individuell wachsender Wohnraumansprü-
che sowie der Bau großflächiger Handels- und 
Dienstleistungseinrichtungen. So nahm z. B. die 
Pro-Kopf-Wohnfläche, die 1960 noch bei 19,4 m 2 

 lag, seit 1990 von durchschnittlich 34,8 m2  auf 
37,2 m2  im Jahr 1996 zu. Im Zeitraum 1991 bis 1996 
wurden im Jahresdurchschnitt ca. 465 000 Wohnun-
gen fertiggestellt. 

Im Zeitraum 1989 bis 1992 hat die Flächeninan-
spruchnahme für Siedlungszwecke weiter zuge-
nommen. In den alten Ländern ist die stärkste Zu-
nahme in den Umlandkreisen der Agglomerationen 
und verstädterten Räumen zu verzeichnen. Die 
Gründe liegen in der starken Bevölkerungszunah-
me sowie in den erhöhten spezifischen Flächenan-
sprüchen für Wohnen, Arbeiten und Verkehr. Ver-
gleicht man dagegen den Siedlungsflächenzu-
wachs je Einwohner in m2, so verzeichnen die 
ländlichen Räume einen weitaus stärkeren Flä-
chenzuwachs aufgrund extensiver Siedlungs-
flächennutzung. 

Siedlungs- und Verkehrsflächenzunahme 
1989 bis 1992 (Alte Länder) 

Prozent je 
Siedlungsstruktureller der Ein- 

Gebietstyp Gesamt- wohner 
fläche in qm 

1. Agglomerationsräume 	 0,55 10,4 

2. Verstädterte Räume 	 0,41 21,5 

3. Ländliche Räume 	 0,32 26,9 

Alte Länder 	 0,42 16,8 

Q u e 11e : Laufende Raumbeobachtung des BBR 

Gegenüber dem Zeitraum 1985 bis 1988 ist im Zeit-
raum 1989 bis 1992 in allen Gebietskategorien ein 
deutlicher Rückgang bei der Flächeninanspruchnahme 
in ha/Tag zu verzeichnen. 

Siedlungs- und Verkehrsflächenzunahme 
(Alte Länder) 

Siedlungsstruktureller 
Gebietstyp 

1985 
bis 1988 
ha/Tag 

1989 
bis 1992 
ha/Tag 

1. Agglomerationsräume 	 35,0 25,4 

2. Verstädterte Räume 	 33,6 26,9 

3. Ländliche Räume 	 28,7 18,6 

Alte Länder insgesamt 	 97,2 70,8 

Quelle : Laufende Raumbeobachtung des BBR 
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Der zunehmende Siedlungsdruck auf die Verdich-
tungsräume und ihr Umland hat bereits zur Ent-
wicklung von unterschiedlichen Strategien und 
Handlungsvorschlägen zur Eindämmung des Sied-
lungsflächenwachstums und zur Steuerung der Sied-
lungstätigkeit geführt. Die erarbeiteten konzeptio-
nellen Ansätze gründen sich dabei sowohl im städti-
schen Bereich als auch auf der stadtregionalen Ebene 
auf die räumlichen Ordnungsprinzipien Dichte, Mi-
schung und Polyzentralität. 

Für den Bereich der Wohnbaulandnachfrage zeigt 
die von der Bundesforschungsanstalt für Landeskun-
de und Raumordnung (seit 1998 Bundesamt für Bau-
wesen und Raumordnung) im Auftrag des Bundes-
bauministeriums erarbeitete Raumordnungsprognose 
2010, daß die Zahl der Haushalte in Ballungsgebie-
ten deutlich stärker steigen wird als im übrigen Bun-
desgebiet. Es muß daher weiter mit einer anhaltend 
hohen Baulandnachfrage gerechnet werden. Jedoch 
zeigen alternative Modellrechnungen, daß bei flä-
chensparender Bauweise, wie sie gegenwärtig von 
der Bundesregierung im Rahmen ihrer Kostensen-
kungsinitiative unterstützt wird, ca. 30 Prozent der 
Fläche gespart werden können. Werden außerdem 
die höchstzulässigen baulichen Nutzungsdichten 
ausgeschöpft, so würde sich der Flächenverbrauch 
weiter deutlich reduzieren lassen. 

Die Raumordnung wird in Deutschland maßgeblich 
durch längerfristig wirksame gesellschaftliche und 
ökonomische Trends bestimmt. Hauptfaktoren sind 
das Wachstum und die Verteilung der Bevölkerung 
sowie Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur, ver-
änderte Anforderungen an den Ausbau der Infra-
struktur sowie die Ausdifferenzierung unterschied-
licher Lebensstile und des Konsumverhaltens etwa 
im Freizeitbereich. 

B. Räumliche Planungen 

Die räumlichen Planungen müssen sich insbesondere 
an der Begrenztheit der natürlichen Ressource 
„Raum" ausrichten. Die im Raumordnungsgesetz be-
schriebene Aufgabe der Raumordnung ist es, den 
Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und 
seine Teilräume durch zusammenfassende über-
geordnete Raumordnungspläne und durch Abstim-
mung raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. 

Deutschland verfügt traditionell über ein differen-
ziertes Instrumentarium, um raumbezogene Planun-
gen miteinander zu koordinieren. Das Raumord-
nungsgesetz des Bundes bezieht sich in seiner Leit-
vorstellung und in seinen Grundsätzen ausdrücklich 
auch auf den Umweltschutz. 

Es geht u. a. darum, 

• die Vielfalt der Kulturlandschaft zu schützen, 

• die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln und 

• die Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung 
langfristig offenzuhalten. 

• Wasser und Boden sparsam und schonend zu nut-
zen und Freiräume auszuweisen. 

Räumliche Planung in Deutschland 
(Hierarchie und Planarten) 

Bund 

Raumordnungsgesetz 

Baugesetzbuch 

Länder 

Landesplanungsgesetze 

Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

Regionalpläne 

Gemeinden 

Flächennutzungspläne 
(vorbereitende Bauleitplanung) 

Bebauungspläne (verbindliche Bauleitplanung) 

Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung bildet 
die Richtschnur für die Erarbeitung von räumlichen 
Leitbildern, themenbezogenen Entschließungen und 
Handlungsprogrammen. Diese werden eigenständig 
von den Ländern und Regionen insbesondere durch 
die Raumordnungspläne umgesetzt. Die hier festge-
legten Ziele sind verbindlich und lösen Anpassungs-
pflichten für die Planungen der Gemeinden aus. 

Zur Stärkung der Region als Umsetzungsebene setzt 
das mit Wirkung vom 1. Januar 1998 novellierte neue 
Raumordnungsgesetz einen eigenständigen Akzent 
auf die Verwirklichung der Raumordnungspläne. Das 
Gesetz nennt als informelles Instrument regionale 
Entwicklungskonzepte, durch die im Rahmen von 
Entwicklungskonzeptionen für Teilräume raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen vorgeschla-
gen und aufeinander abgestimmt werden. Die Träger 
der Landes- und Regionalplanung unterstützen ferner 
die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung 
teilräumlicher Entwicklungen in Form von Städte-
netzen. Schließlich weist die neue Regelung auf die 
Möglichkeit hin, daß vertragliche Vereinbarungen 
zur Vorbereitung und Verwirklichung der Raumord-
nungspläne geschlossen werden können. Dies kommt 
z. B. bei der Umsetzung regionaler Lösungen des 
naturschutzrechtlichen Ausgleichs in Betracht, für die 
der Regionalplan eine vernetzte Konzeption vorhält. 

1995 hat die Ministerkonferenz für Raumordnung, in 
der Bund und Länder vertreten sind, aufbauend auf 
den Leitlinien des Raumordnungspolitischen Orien-
tierungsrahmens den Raumordnungspolitischen Hand-
lungsrahmen beschlossen. Dabei stehen zehn 
Schwerpunkte im Zentrum raumordnungspolitischer 
Aktivitäten, unter ihnen 

• die Stärkung der Region als Umsetzungsebene: 
Im Vordergrund steht die Erarbeitung und Erpro-
bung neuer Konzepte und Instrumente für eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung und einen 
wirksamen Ressourcenschutz sowie für einen 
Abbau von Überlastungen und eine bessere pla-
nerische Zusammenarbeit. 
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• die europäische Dimension: Die raumordnerische 
Zusammenarbeit in der Europäischen Union soll 
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips weiterentwik-
kelt und die Funktion der Europäischen Metropol-
regionen in Deutschland gestärkt werden. Eine 
„nachhaltige und ausgewogene Entwicklung" 
wurde 1994 als Hauptziel der „Grundlagen einer 
Europäischen Raumentwicklungspolitik" vom in- 
formellen Raumordnungsministerrat gebilligt. Die-
ses Papier bildet die Basis für ein künftiges Euro-
päisches Raumentwicklungskonzept. 

• die Kooperation mit besonders bedeutsamen raum-
wirksamen Fachplanungen: Im Vordergrund steht 
die Lösung von Zielkonflikten zwischen der Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Entlastung von hoch verkehrsbelasteten Räumen. 

Zu diesen Schwerpunktbereichen haben Bund und 
Länder z. T. mit weiteren Akteuren gemeinsam 
Arbeiten aufgenommen und erste Modellprojekte in 
Gang gesetzt. 

Im Forschungsfeld „Städtenetze" wird beispielsweise 
erprobt, wie durch freiwillige interkommunale Zu-
sammenarbeit und Arbeitsteilung - etwa im Verkehrs-
bereich oder im Flächenmanagement - Ressourcen 
geschützt und eingespart werden können, um zu einer 
nachhaltigen Raumentwicklung zu kommen. 

Das Pilotprojekt „Städte der Zukunft - Strategien 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung" verfolgt das 
Ziel, zu einer nachhaltigen Wohnungs- und Städte-
baupolitik durch wissenschaftlich gestützte Strate-
gien und empfohlene Maßnahmen des Wohnungs- 
und Städtebaus beizutragen. 

Die Strategien sollen in den Modellvorhaben mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt wer-
den. Im Mittelpunkt stehen dabei die Einsparung 
beim Verbauch natürlicher Ressourcen und die 
Reduzierung der Umweltbelastung. Hierbei stehen 
die Ressourcen „Fläche", „Energie", „Rohstoffe" und 
„Wasser" im Vordergrund. 

C. Stadt- und Siedlungsentwicklung 

Die globale Aufgabe der nachhaltigen Entwicklung 
hat Konsequenzen für die Städtebau - und Siedlungs-
politik auf nationaler, regionaler und auch lokaler 
Ebene. Im Mittelpunkt der Zweiten VN-Konferenz 
über Menschliche Siedlungen (HABITAT II), die im 
Juli 1996 in Istanbul stattfand, standen die Themen 
„Angemessene Unterkunft für alle " und „Nachhaltige 
Entwicklung in einer Welt zunehmender Verstädte-
rung". Das Leitbild der nachhaltigen Stadtentwick-
lung wurde von allen teilnehmenden Staaten aner-
kannt und festgeschrieben. Städte müssen demnach 
auf solider wirtschaftlicher und sozialer Basis eine ge-
sunde Lebensumwelt bieten und zum Erhalt natürli-
cher Ressourcen und Ökosysteme beitragen. 

Als Bestandteil der globalen Umweltinitiative, die der 
Bundeskanzler anläßlich der Rio-Nachfolgekonferenz 
1997 in New York gemeinsam mit Brasilien, Singapur 
und Südafrika gestartet hat, wird Deutschland die 
Bürgermeister aller 21 Megastädte, die im Jahr 2000 
voraussichtlich die Einwohnerzahl von 10 Mio. Men-
schen überschritten haben werden, für 2 000 zu einer 

Weltkonferenz zur Zukunft der Städte - URBAN 21 -
einladen. Ziel ist die Erarbeitung von Leitbildern für 
die nachhaltige Stadtentwicklung. Zur Ausgestaltung 
solcher Leitbilder gehören in Deutschland: 

• Umgestaltung der räumlichen Nutzungs- und 
Ordnungsstrukturen: Hierzu gehören die bauliche 
Verdichtung u. a. durch Nutzung von Brach- und 
Konversionsflächen, Nutzungsmischung sowie die 
Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die 
Inanspruchnahme von Freiflächen. 

• Effizientere Nutzung von Wasser-, Rohstoff- und 
Energieressourcen, Vermeidung von Lärm- und 
Schadstoffemissionen im Rahmen einer vorsorgen-
den städtischen Umweltpolitik. 

• Organisation der stofflichen Austauschprozesse 
der Stadt mit ihrem Umland: Das betrifft zum Bei-
spiel die Verkehrsströme der Berufspendler und 
der Erholungssuchenden ebenso wie die Bereitstel-
lung von Trinkwasser und Nahrungsmitteln. Inte-
grierte Raumentwicklungskonzepte für Stadt und 
Umland nach dem Prinzip der dezentralen Konzen-
tration sind von zentraler Bedeutung für die Ver-
meidung und Verlagerung von Verkehrsströmen. 

Der verdichteten, kompakten Stadt mit hoher Funk-
tions- und Nutzungsvielfalt entspricht die siedlungs-
strukturelle Leitvorstellung der dezentralen Konzen-
tration in den Stadtregionen. Mit diesem Leitbild ver-
binden sich Strategien, geeignete Mittelstädte als 
Entlastungsorte fortzuentwickeln. Eine neue Unter-
suchung im Auftrag des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau hat die 
inhaltlichen Anforderungen und Voraussetzungen 
für eine wirkungsvolle regionale Entwicklungssteue-
rung im Sinne des Leitbildes der dezentralen Kon-
zentration aufgezeigt. Als Ergebnis ist hervorzuhe-
ben, daß eine kompakte Siedlungsentwicklung in 
verkehrsgünstig gelegenen Mittelstädten mit Ein-
wohner- und Arbeitsplatzkonzentration zu deut-
lichen Flächeneinspareffekten führen würde. 

Zur Durchsetzung derartiger siedlungsstruktureller 
Leitvorstellungen sind neben den bewährten Instru-
menten der räumlichen Planung integrative Kon-
zepte und Kooperationsstrategien genauso notwen-
dig wie finanzielle Anreize für Akteure. In diesem 
Zusammenhang ist die am 1. Januar 1998 in Kraft 
getretene Novellierung des Baugesetzbuches, des 
Raumordnungsgesetzes und der Baunutzungsverord-
nung von besonderer Bedeutung. 

Im Baugesetzbuch wurde das Nachhaltigkeitsprinzip 
als Planungsleitlinie für die städtebauliche Planung 
verankert. Mit dem neuen § 1 a des Baugesetzbuchs 
sind die wichtigsten Umweltbelange, die in der 
Bauleitplanung eine Rolle spielen, erfaßt und in das 
Baugesetzbuch integ riert  worden. Damit haben die 
ökologischen Belange eine praxisgerechte Fortent-
wicklung erfahren: 

• Bodenversiegelungen sind auf das notwendige 
Maß zu begrenzen; 

• Die Prinzipien der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung (Vermeidung und Ausgleich) sind 
praxisgerecht in die städtebaulichen Vorschriften 
eingebettet worden; 
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• Für den Bereich des Bauplanungsrechts wurden 
die europarechtlichen Verpflichtungen nach der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie der Vogel-
schutzrichtlinie umgesetzt. 

Zusammen mit den sonst geregelten instrumentellen 
Verbesserungen - z. B. im Rahmen der bauplanungs-
rechtlichen Festsetzungsmöglichkeiten - ergibt sich 
insgesamt eine Stärkung der ökologischen Belange 
im Baugesetzbuch. 

D. Signale für den Städtebau: 
die neue Hauptstadt Berlin 

Die Verlegung des Parlaments- und Regierungssitzes 
in die Hauptstadt Berlin macht umfangreiche Neu-
bauten und Gebäudesanierungen erforderlich, von 
denen eine ökologische Signalfunktion ausgehen soll. 

Insbesondere die weitestgehende Nutzung vorhan-
dener Bausubstanz und der Verzicht auf Neubauten 
für die Unterbringung der Bundesregierung ist von 
hoher bauökologischer Qualität. 

Den Bauvorhaben in der Bundeshauptstadt Berlin 
wird die Bundesregierung Demonstrationscharakter 
verleihen. Dazu gehören insbesondere die Erarbei-
tung von Energiekonzepten, bei Neubauten die 
Unterschreitung der zulässigen Werte des Jahres-
Heizwärmebedarfs nach der geltenden Wärme

-
schutzverordnung um 30 bis 40 Prozent, bei Altbau-
ten die deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, 
eine weitgehende Vermeidung von Klimaanlagen, 
die Nutzung erneuerbarer Energien, der Einsatz in-
telligenter Regelungstechnik für ein effizientes Ge

-

bäudemanagement sowie weiterer richtungsweisen-
der Lösungen für einzelne Vorhaben unter Einschluß 
einer Versorgung mit Blockheizkraftwerken und der 
Nutzung der Photovoltaik. 

Mit den „Ökologischen Konzepten für die Parla-
ments- und Regierungsbauten in Berlin" werden dar-
über hinaus ökologische Planungskriterien zur Ver-
wendung von Baustoffen, der Wasser-, Abwasser- 
und Regenwassernutzung, zu Klimafragen und Be-
grünungen sowie zum Umgang mit Abfällen und 
Bodenkontaminationen angewendet. 

Hof- und Dachbegrünungen sind u. a. beim Bundes-
präsidialamt, dem Auswärtigen Amt und dem Bun-
desministerium der Justiz vorgesehen. Der neue Par-
lamentssitz im ehemaligen Reichstagsgebäude soll 
ein mit Rapsöl befeue rtes Blockheizkraftwerk erhal-
ten. Das Regierungsviertel wird durch eine eigene 
U-Bahn-Linie erschlossen. Nur für 20 Prozent der 
Mitarbeiter, werden Parkplätze eingerichtet. 

Der Bund bemüht sich im Zusammenwirken mit Berlin 
aber auch um die Neugestaltung der innerstädtischen 
Bereiche sowie die städtebauliche Entwicklung Ber-
lins insgesamt, weil Nachhaltigkeit vor allem über die 
städtebauliche Einordnung der Gebäude, die Intensi-
vierung der Flächennutzung, erreicht wird. 

In Zusammenarbeit mit den Ländern Berlin und 
Brandenburg wird das Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau ein gemeinsames 
Projekt „Metropolenraum im Gleichgewicht" durch-
führen. Damit soll die Zusammenarbeit zwischen 
Hauptstadt und Umland zum Zwecke nachhaltiger 
gemeinsamer Projekte erprobt werden. 

6. Freizeit und Tourismus 

Einkommenszuwächse, der Rückgang der Arbeitszeit 
und preiswerte Mobilität haben dazu geführt, daß der 
Stellenwert von Freizeitgestaltung und Tourismus für 
die deutsche Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten 
stark angestiegen ist. Die Freizeitausgaben eines 
4-Personen-Haushaltes mit mittlerem Einkommen be-
tragen heute in den alten Ländern im Durchschnitt 
DM 9 500,- pro Jahr (DM 7 600,- in den neuen Bun-
desländern). Insgesamt haben die Deutschen 1996 
61,2 Mio. Urlaubsreisen von mehr als 5 Tagen Dauer 
unternommen. Davon führten 18,5 Mio. Reisen (ca. 
30 Prozent) zu inländischen Reisezielen und 42,7 Mio. 
Reisen (ca. 70 Prozent) ins Ausland. Pro Urlaubsreise 
wurden 1996 durchschnittlich 1 362,- DM ausgege-
ben. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben lagen mit 620 $ 
weit über denen Japans (295 $) und der USA (176 $). 

Die Bedeutung von Natur und Landschaft für Touris-
mus, Freizeit und Erholung hat in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich zugenommen. „Natur erleben" 
ist heute für über 50 Prozent der deutschen Urlauber 
ein wichtiges Reisemotiv. Zugleich ist die Zahl der 
Menschen, die Erholungs-, Sport- und Freizeitaktivi-
täten in der freien Landschaft ausüben, auf schät-
zungsweise 11 Mio. Menschen angewachsen. 

Die Erholungsvorsorge nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz verlangt u. a. die Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, 
die Erhaltung und Entwicklung von Erholungsgebie-
ten sowie die Sicherung des Zugangs zur Landschaft. 
Da der Erholungswert der Landschaft in vielen Berei-
chen durch Ausräumung, Verkehrslärm und Zertei-
lung in immer kleinere Teilräume zurückgegangen 
ist, nehmen Nutzungskonflikte zwischen Natur-
schutzbelangen und Freizeitinteressen auf den ver-
bleibenden naturnahen Flächen zu. 

Verkehrsmittelwahl bei Urlaubsreisen 

Die Deutschen legen ihre Urlaubsreisen größten-
teils mit dem Pkw oder mit dem Wohnmobil zu-
rück. Diese Verkehrsmittel hatten 1996 einen An-
teil von 51,2 Prozent. Auf Platz zwei folgte das 
Flugzeug mit 30,2 Prozent, danach Bus (9,9 Pro-
zent) und Bahn (6,7 Prozent). Bei Inlandsreisen 
dominiert der Pkw mit rund 70 Prozent. Bei Fern-
reisen deckt das Flugzeug mit 94 Prozent bei-
nahe den ganzen Markt ab. 
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Viele aktuelle Trends im Tourismus sind mit dem 
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung nur schwer zu 
vereinbaren. So ist zwar einerseits ein verstärktes 
ökologisches Bewußtsein und Interesse der Touristen 
zu verzeichnen. Andererseits verstärkt sich der Trend 
zu immer häufigeren und weiteren Reisen, insbeson-
dere mit dem Flugzeug. Darüber hinaus werden auch 
bisher noch unberührte Naturräume in wachsendem 
Maße durch Freizeitaktivitäten beansprucht, was 
durch Verwendung immer neuer Geräte und Ausrü-
stungen ermöglicht wird. 

Umweltrelevante Aspekte von Tourismus 
und Freizeitsportarten 

• Schätzungsweise die Hälfte a ller Pkw-Kilome-
ter und 60 Prozent aller Flugkilometer sind 
dem Freizeit- und Urlaubsbereich zuzurech-
nen und verursachen entsprechend hohe 
Schadstoff- und Klimagasemissionen. 

• Hotelbauten und Freizeitaktivitäten können 
Flora und Fauna insbesondere in ökologisch 
empfindlichen Küsten- und Bergregionen be-
einträchtigen. Sie verursachen Verkehr, Lärm, 
Abfälle und Abwässer und führen zu einer 
Urbanisierung attraktiver Naturräume. 

• Freizeitsportarten wie Drachenfliegen, Moun-
tain-Biking, Surfen und Tauchen, aber auch 
Varianten-Skifahren, Klettern und Trekking 
werden mit Vorliebe in naturnahen Gebieten 
durchgeführt. Sie können zu einer Störung 
empfindlicher Tierarten, dem Zertreten von 
Pflanzen und zu Erosionsschäden führen. 

• Freizeitgroßeinrichtungen wie Ferien- und 
Vergnügungsparks werden häufig in land-
schaftlich attraktiven und ökologisch sensi-
blen Gebieten errichtet und ziehen hohes Ver-
kehrsaufkommen nach sich. Andererseits kön-
nen so Arbeitsplätze in strukturschwachen 
Gebieten entstehen. 

Instrumente einer umweltgerechten Erholungsvorsorge 

Die Sicherung von Erholungsmöglichkeiten in der 
Natur ist im Bundesnaturschutzgesetz verankert. 
Landschaftsschutzgebiete und Naturparke werden 
u. a. wegen ihrer besonderen Eignung für die Erho-
lung geschützt. Zur Überwindung von Nutzungskon-
flikten zwischen Freizeit und Tourismus auf der 
einen sowie den Belangen des Naturschutzes auf der 
anderen Seite stehen den Ländern und Kommunen 
darüber hinaus die folgenden Instrumente zur Ver-
fügung: 

• Zonierung von Vorrangbereichen für Naturschutz 
und naturorientierte Erholung im Rahmen der 
Raumplanung von Ländern und Gemeinden, 

• Verwirklichung lärm- und emissionsmindernder 
kommunaler Verkehrskonzepte, 

• Bereitstellung von Freizeit- und Tourismusangebo-
ten im Siedlungsbereich zur Entlastung der Land-
schaft (z. B. Freizeitparks, Klettergärten) 

• Besucherlenkung und Besucherinformation in den 
strenger geschützten Naturschutzgebieten und 
Nationalparken, in denen der Arten- und Biotop-
schutz Vorrang haben. 

Insbesondere die touristisch besonders attraktiven 
Küstenregionen und Berggebiete unterliegen in 
Deutschland einem fast flächendeckenden Schutz: 

• Nord- und Ostseeküste: Nahezu die gesamte 
deutsche Nordseeküste - einschließlich des Wat-
tenmeers - sowie etwa 40 Prozent der deutschen 
Ostseeküste sind als Nationalparke, UNESCO-
Biosphärenreservate und Naturparke ausgewie-
sen. 

• Alpen: Das im Entwurf fertiggestellte Tourismus-
protokoll zur Alpenkonvention (-> Kapitel 3.6, 
Artenvielfalt und Lebensräume) enthält zahlreiche 
Empfehlungen und Vorschriften zur umweltver-
träglichen touristischen Entwicklung der Alpen-
region. Die Vorschriften beziehen sich u. a. auf 
den Bau und den Betrieb von Skipisten und Auf-
stiegshilfen sowie auf die Ausweisung von Ruhe-
zonen, in denen touristische Erschließungsmaß-
nahmen grundsätzlich zu unterlassen sind. In 
Bayern sind die notwendigen Schutzmaßnahmen 
im Alpenplan zusammengefaßt. 

Nachhaltige Formen der Naturnutzung 
in der Freizeit 

Nachhaltige Formen der Naturnutzung in der 
Freizeit sind unter Gesichtspunkten des Natur-
schutzes grundsätzlich zu begrüßen. Insbeson-
dere die traditionellen Freizeitsportarten Wan-
dern, Radfahren und Schwimmen können Men-
schen für die Schönheit und den Eigenwert der 
Natur sensibilisieren. In den insgesamt ca. 7 000 
deutschen Fremdenverkehrsgemeinden und Kur-
orten bildet die naturnahe Umgebung einen wich-
tigen Faktor für Erholung und Rehabilitation. 

Das unmittelbare „Naturerlebnis", wie es die in 
Deutschland traditionell starken Heimat- und 
Naturschutzverbände, aber auch Wander- und 
Gebirgsverbände vermitteln, kann gerade in der 
Jugend prä-gend wirken und einen wichtigen 
Beitrag zur Umwelterziehung leisten. Menschen, 
die die Natur zur Freizeitgestaltung nutzen, und 
ihre Organisationen sind „natürliche Verbün-
dete " der Naturschutzpolitik. Sie übernehmen 
als Träger häufig auch Verantwortung in konkre-
ten Naturschutzprojekten. 

Die Bundesregierung unterstützt nachhaltige 
Formen der Naturnutzung, wie z. B. einen natur-
nahen Tourismus, auch unter regionalpolitischen 
Aspekten und um z. B. zusätzliche Einkommens-
möglichkeiten für Landwirte zu schaffen. Hierzu 
tragen u. a. das Gütezeichen „Urlaub auf dem 
Bauernhof", der Wettbewerb „Unser Dorf soll 
schöner werden" des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums und der neue Naturschutzwettbewerb 
des Bundes und der Länder „Natur 21" bei. 
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Aktivitäten von Umweltverbänden und 
Fremdenverkehrswirtschaft 

Die dauerhafte Lösung von Nutzungskonflikten zwi-
schen Umweltschutz und Freizeit erfordert gegenseiti-
ges Verständnis und Kooperation. Entscheidend für 
den Erfolg der Maßnahmen sind die Überzeugung und 
Motivation der Akteure. Um Umweltschutzaktivitäten 
in der Tourismuswirtschaft auszulösen, bieten sich des-
halb vor allem Instrumente wie Information, Aufklä-
rung und Beratung sowie Wettbewerbe und die Ver-
gabe von Umweltauszeichnungen an. Entsprechende 
Maßnahmen werden mittlerweile von beinahe allen 
maßgeblichen touristischen Leistungsträgern durchge-
führt und von der Bundesregierung unterstützt: 

1. Ein erheblicher ökologischer Impuls für das deut-
sche Hotel- und Gaststättengewerbe ist von dem 
„40-Punkte-Katalog: So führen Sie einen um-
weltfreundlichen Betrieb" ausgegangen, der mit 
Mitteln des Bundesumweltministeriums geför

-

dert wurde und im Rahmen von Wettbewerben 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes 
erfolgreich umgesetzt wird. 

2. Für die Betreiber der rd. 5 800 Campingplätze in 
Deutschland steht ein Leitfaden „Umweltschutz 
auf Campingplätzen" zur Verfügung, der prak-
tische Anregungen für die naturnahe Gestaltung 
und umweltorientierte Bewirtschaftung von 
Campingplätzen gibt. 

3. Im Frühjahr 1997 wurde der erste „Bundeswett-
bewerb umweltfreundliche Fremdenverkehrs-
orte in Deutschland" mit der Verleihung von 
13 Bundes- und 14 Projektpreisen „Tourismus 
und Umwelt" sowie weiteren 13 Anerkennungs-
Urkunden abgeschlossen. Der Wettbewerb, der 
vom Deutschen Fremdenverkehrsverband mit 
Unterstützung der Bundesministerien für Wirt-
schafts und für Umwelt durchgeführt wurde, 
diente u. a. als „Praxistest" für die Einführung 
eines einheitlichen Umweltzeichens für Frem-
denverkehrsorte. 

4. Im Rahmen eines Projektes mit dem Deutschen 
Reisebüro-Verband (DRV) wurden „Umweltemp-
fehlungen" für die wichtigsten Urlaubsgebiete 
deutscher Touristen - Mittelmeerraum, Berg-
regionen und Fernreiseziele - herausgegeben. 
Darüber hinaus steht für Reiseveranstalter, Reise-
mittler und deren Druckereien eine Handlungsan-
leitung für die umweltgerechte Herstellung und 
Entsorgung von Reisekatalogen zur Verfügung. 

5. Gemeinsam mit dem Verein „Ökologischer Tou-
rismus in Europa" wurden 55 Kriterien für den 
„umweltorientierten Reiseveranstalter" erarbei-
tet, die für die Teilnahme der Reiseveranstalter 
und -mittler am EU-Umwelt-Audit eine we rtvolle 
Hilfe darstellen. 

6. Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt 
und Bundesamt für Naturschutz erarbeiteten 
speziell für Fernurlauber die Informationsmate-
rialien „Umweltschutz im Urlaub" und „Fibel 
zum Artenschutz", die z. T. gemeinsam mit den 
Reiseunterlagen an die Touristen verteilt werden. 

7. Die Europäische Stiftung für Umwelterziehung 
verleiht über ihre Partnerorganisation in 

Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für 
Umwelterziehung, eine „Blaue Europa-Flagge" 
für saubere Badestrände an Küsten und für öko-
logisch vorbildliche Sportboothäfen. In 1997 wur-
den in Deutschland insgesamt 16 Badestrände 
sowie 122 Sportboothäfen mit einer „Blauen 
Europa-Flagge" ausgezeichnet. 

8. Der „Verband deutscher Naturparke" prämiert 
im Rahmen regelmäßiger Wettbewerbe vorbild-
liche Lösungen zwischen Erholungsansprüchen 
und Schutzbelangen in den ca. 85 Naturparken 
in Deutschland. 

9. Zu erwähnen sind ferner die Initiativen 

• des Deutschen Jugendherbergswerks (Projekt 
„Jugendreisen mit Einsicht"), 

• des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) (Bro-
schüre „Freizeit ohne Auto") und des 

• Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC 
(Broschüre zur Förderung des Fahrradtouris-
mus). 

• Der Deutsche Alpenverein erstellt Informa-
tionsblätter für Alpentouristen. 

10. In einer gemeinsamen „Umwelterkärung", wel-
che die Spitzenverbände und -organisationen 
des deutschen Tourismus im Oktober 1997 vorge-
legt haben, verpflichtet sich die deutsche Touris-
muswirtschaft zu einem „nachhaltigen Touris-
mus" als grundlegendem Leitbild für die künf-
tige Entwicklung der Branche. U. a. sollen das 
betriebliche Umweltmanagement ausgebaut und 
die ökologische Tragfähigkeit von Tourismus-
regionen stärker berücksichtigt werden, sowie 
die An- und Abreise zu den Zielgebieten um-
weltschonend erfolgen. 

Handlungsmöglichkeiten der Reiseveranstalter 

Auch die Reiseveranstalter verfügen über be-
achtliche Handlungsspielräume im Umwelt-
bereich. Ansatzpunkte sind u. a. 

• Druck von Katalogen und Werbemitteln auf 
Recyclingpapier 

• Durchführung von Umweltverträglichkeitsstu

-

dien bei Investitionen in den Reisegebieten. 

• Umwelttips und Umweltinformationen für Rei-
sende 

• Ökologische Fortbildungsveranstaltungen bzw. 
Schulungen für Mitarbeiter 

• Zusammenarbeit mit umweltorientiert geführ-
ten Hotels und ökologisch engagierten Kom-
munen in den Fereiengebieten. 

Der Deutsche Reisebüro-Verband (DRV) hat 
einen Umweltpreis gestiftet und veröffentlichte 
1993 Umweltempfehlungen für Reisebüros und 
Reiseveranstalter. Der ADAC entwickelte einen 
Leitfaden für eine umweltgerechte Betriebs-
führung der etwa 200 Autobahnraststätten in 
Deutschland. 
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Internationale Initiativen 

Auch auf internationaler Ebene gewinnt das Thema 
„Umwelt und Tourismus" an Bedeutung, wobei 
Deutschland zunehmend eine Vorreiterrolle bei der 
Entwicklung eines nachhaltigen und naturverträg-
lichen Tourismus einnimmt. So hat die Bundes-
umweltministerin im März 1997 die Umweltmini-
ster von 24 Staaten gemeinsam mit Vertretern von 
12 internationalen und nationalen Organisationen 
einschließlich der Tourismuswirtschaft zu einer inter-
nationalen Konferenz zum Thema „Biodiversität und 
Tourismus" nach Berlin eingeladen. Teilgenommen 
haben insbesondere Staaten, die als Zielländer für 
den internationalen Tourismus von Bedeutung und 
für ihre Weltregion repräsentativ sind; darüber hin-
aus verfügen diese Staaten über eine hohe Artenviel-
falt und sind Vertragsstaaten des „Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt" . 

Die auf dieser Konferenz verabschiedete „Berliner 
Erklärung" stellt einen ersten weltweiten Konsens 
über Grundsätze eines nachhaltigen, umwelt- und 
naturverträglichen Tourismus dar. Ihre Kernaussagen 
sind: 

• Nachhaltiger Tourismus stellt eine sinnvolle Nut-
zung der biologischen Vielfalt dar und kann zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen. 

• Die Tourismusentwicklung bedarf der Steuerung 
und eines sorgfältigen Managements, um sicher-
zustellen, daß sie in nachhaltigen Bahnen verläuft. 

• Tourismus in ökologisch und kulturell sensiblen 
Gebieten muß besondere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Massentourismus ist in diesen Gebie-
ten zu vermeiden. 

• Für eine nachhaltige Tourismusentwicklung sind 
alle Akteure verantwortlich, insbesondere auch 
der private Sektor; freiwillige Initiativen (Codes of 
Conduct, Gütesiegel) sollten ermutigt werden. 

Die Umsetzung der „Berliner Erklärung" soll im Rah-
men der Vertragsstaatenkonferenzen des „Überein-
kommens über die biologische Vielfalt" mit dem Ziel 
globaler Absprachen für eine nachhaltige Tourismus-
entwicklung erfolgen. Eine erste Beschlußfassung ist 
für die 4. VSK im Mai 1998 in Bratislava (Slowakei) 
vorgesehen. Darüber hinaus bildet die Berliner Er-
klärung auch die Grundlage für unterstützende Akti-
vitäten im Rahmen der VN-Kommission für nachhal-
tige Entwicklung (CSD). So hat die VN-Sondergene-
ralversammlung für Umwelt und Entwicklung im 
Juni 1997 der VN-Kommission für nachhaltige Ent-
wicklung (CSD) bereits einen Auftrag erteilt, ein 
Arbeitsprogramm „nachhaltiger Tourismus" bis 1999 
vorzulegen. Darüber hinaus sind auch die bi- und 
multilateralen Finanzierungsinstitutionen aufgefor-
dert, die Grundsätze der „Berliner Erklärung" im 
Rahmen ihrer Tourismusförderung zu berücksich-
tigen. 

Initiativen im Rahmen der Entwicklungshilfe 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) hat im Rahmen 
seiner entwicklungspolitischen Bildungsarbeit spe-
zielles Informationsmaterial für deutsche Ferntouri-
sten entwickelt, in dem für einen sozial und ökolo-
gisch verträglichen Tourismus geworben wird. Eine 
interdisziplinäre Expertengruppe hat zudem im Auf-
trag des Bundesministeriums für wi rtschaftliche Zu-
sammenarbeit speziell für Entwicklungsländer ein 
Konzept für einen umweltverträglichen Tourismus 
entwickelt, das den Schutz attraktiver Naturräume 
durch eine kontrollierte touristische Nutzung bei 
größtmöglicher lokaler Beteiligung der Bevölkerung 
zum Ziel hat. 

Sport  und Umwelt 

Vor dem Hintergrund zunehmender Konflikte zwi-
schen landschaftsbezogenen Sportaktivitäten und 
Naturschutzbelangen befaßt sich bereits seit 1994 ein 
„Arbeitskreis Sport und Umwelt" mit der laufenden 
Beobachtung der Entwicklungen im landschaftsbe-
zogenen Freizeitsport, der Analyse und Bewe rtung 
der Umweltauswirkungen neuartiger Sport- und 
Freizeitaktivitäten sowie der Erarbeitung von Hand-
lungsempfehlungen für eine natur- und landschafts-
verträgliche Sportausübung. Die vom Arbeitskreis 
vorgeschlagenen und im Rahmen der Ressortfor-
schung (Umweltforschungsplan) sowie der Umwelt-
beratungsförderung des Bundesumweltministeriums 
durchgeführten Vorhaben konzentrieren sich auf 
folgende Themenschwerpunkte: 

• Erarbeitung von Informationsgrundlagen und 
Handlungsempfehlungen für eine umwelt- und 
naturverträgliche Sportausübung sowie die Ver-
besserung der landschaftlichen Voraussetzungen 
für Erholung und Sport ; 

• Beiträge zu Konfliktlösungen zwischen Natur-
schutzbelangen und landschaftsbezogenen Sport-
aktivitäten auf der Grundlage abgestufter Nut-
zungskonzepte; 

• Verbesserung der Sport- und Freizeitangeboten 
im Siedlungsbereich; 

• stärkere Einbeziehung der Sportartikelhersteller 
in Maßnahmen der Umweltaufklärung, einer öko-
logisch verantwortlichen Werbung sowie einer 
umweltorientierten Herstellung und Nutzung von 
Geräten. 

Eine wertvolle Hilfe für die Vermeidung oder Ver-
minderung von Konflikten durch den Freizeitsport in 
der Natur sind die vom Bundesumweltministerium 
herausgegebenen und über den Buchhandel bezieh-
baren Schriften „Auswirkungen neuer Freizeittrends 
auf die Umwelt" sowie die Handbücher „Umwelt-
schutz im Sportverein" und „Spo rt  und Umwelt" 
(Neuauflage 1998). 
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Kapitel V: Internationale Zusammenarbeit 

Vorbemerkung zu Kapitel V 

Die internationale Zusammenarbeit im Umwelt-
schutz hat in den vergangenen Jahren stetig an Be-
deutung gewonnen. Entstanden aus der Erkenntnis, 
daß Umweltschäden nicht an Staatsgrenzen haltma-
chen, ist die europäische und weltweite Zusammen-
arbeit inzwischen zu einem Schwerpunkt deutscher 
Umweltpolitik geworden. 

Auch das Zusammenwachsen Deutschlands und Eu-
ropas nach Überwindung des Ost-West-Konflikts 
stellt die internationale Umweltpolitik vor neue Her-
ausforderungen: 

• Die fortschreitende Entwicklung der Europäischen 
Gemeinschaft, die den Umweltschutz mit den Ver-
trägen von Maastricht (1994) und Amsterdam 

(1997) an maßgeblicher Stelle im EG-Vertrag ver-
ankerte, birgt für den Umweltschutz Chancen und 
Risiken, die es erforderlich machen, die Europä-
ische Union zunehmend auch zu einer Umweltuni-
on fortzuentwickeln. 

• Der Umbruch in den Ländern Mittel- und Osteuro-
pas sowie in den Neuen Unabhängigen Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion ist für Deutschland 
auch umweltpolitisch von besonderer Bedeutung. 

• Eine neue Dimension hat die globale Zusam-
menarbeit zwischen Industrieländern und Ent-
wicklungsländern in Fragen einer nachhaltigen 
Entwicklung mit der Rio-Konferenz 1992 erhal-
ten. 

1. Umweltpolitik der Europäischen Union 

A. Entwicklung des gemeinschaftlichen Umweltrechts 
B. Umsetzung des 5. Umweltaktionsprogramms 
C. Regierungskonferenz von Amsterdam 

D. Weiterentwicklung des umweltpolitischen 
Instrumentariums 

E. Problembezogene Maßnahmen 

Die gemeinschaftliche Umweltpolitik ist heute 
neben der Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik 
eines der wichtigsten Handlungsfelder der Euro-
päischen Union. Die vertraglichen Grundlagen wur-
den 1986 mit der Einfügung eines eigenen Umwelt-
kapitels in den Vertrag durch die Einheitliche Euro-
päische Akte sowie 1994 durch den Vertrag von 
Maastricht geschaffen. Der Vertrag von Amsterdam 
stellt eine weitere deutliche Verbesserung für die 
Stellung des Umweltschutzes in der Europäischen 
Union dar. 

Bereits 1973 wurde das erste EG-Umweltaktions-
programm verabschiedet und eine Umweltdirektion 
bei der EG-Kommission eingerichtet (heute Gene-
raldirektion XI). Umweltkommissarin ist seit 1994 
die Dänin Ritt Bjerregaard als Nachfolgerin des 
Griechen Ioannis Paleokrassas. Die GD XI ist zu-
ständig für die Ausarbeitung von Verordnungs- und 
Richtlinienentwürfen für den Ministerrat. Der Um-
welt-Ministerrat, in dem die für Umweltschutz zu-
ständigen Minister der Mitgliedstaaten in der Regel 
viermal jährlich zusammenkommen und, abhängig 
von der Größe ihres Landes, mehrere Stimmen zur 
Verfügung haben, berät diese Entwürfe und ent-
scheidet in der Regel mit qualifizierter Mehrheit 

(62 von 87 Stimmen). In weiten Bereichen ist nun-
mehr eine Mitentscheidung des Europäischen Par-
laments vorgesehen 1 ). 

Verabschiedet der Ministerrat eine Verordnung, so 
erlangt diese unmittelbare Geltung in allen Mitglied-
staaten. Verabschiedet der Ministerrat eine Richt-
linie, so ist diese von den Mitgliedstaaten innerhalb 
einer festgesetzten Frist in nationales Recht umzuset-
zen und zu vollziehen. Verzögert sich die Umsetzung 
in einem Mitgliedstaat, so kann die Europäische 
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einlei-
ten, an dessen Ende eine Verurteilung durch den 
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) ste-
hen kann. Hilft ein Mitgliedstaat einer vom EuGH 
festgestellten Vertragsverletzung nicht in angemes-
sener Frist ab, kann die Europäische Kommission 
in einem zweiten Verfahren die Verhängung von 
Zwangsgeldern beantragen, die beträchtliche Be-
träge erreichen können. 

Zum Aufbau der europäischen Umweltagentur und 
eines Europäischen Umweltinformations- und Um- 

1 ) Produkt- bzw. stoffbezogene Regelungen nach Artikel 100 a 
des EG-Vertrags, Aktionsprogramme nach Artikel 130 s, 
Abs. 3 des EG-Vertrags. 
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weltbeobachtungsnetzes siehe Kapitel II.4, Umwelt-
information und Erfolgskontrolle. 

A. Entwicklung des gemeinschaftlichen 
Umweltrechts 

Das gemeinsame hohe Niveau des Umweltschutzes 
in der Europäischen Union ist derzeit in deutlich über 
200 Gemeinschaftsrechtsakten (Richtlinien und Ver-
ordnungen) festgelegt. Darüber hinaus haben die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, in bestimmten Fäl-
len weitergehende Regelungen zu treffen, voraus-
gesetzt hieraus entstehen keine ungerechtfertigten 
Handelshemmnisse für Produkte aus anderen Mit-
gliedstaaten. Von der EU sind auch wichtige Impulse 
zur Durchsetzung neuer umweltpolitischer Instru-
mente, z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, Umwelt-
betriebsprüfung (Öko-Audit) und der freie Zugang 
zu Umweltinformationen für jedermann ausgegan-
gen. Im Bereich des verkehrsbezogenen Immissions-
schutzes (z. B. 3-Wege-Katalysator für Pkw) hat die 
EU frühzeitig Initiativen ergriffen. 

In den rund 25 Jahren gemeinschaftlicher Umwelt-
politik hat sich ein umfangreiches und in Teilberei-
chen sehr stark ausdifferenziertes System umwelt-
rechtlicher Vorschriften auf Gemeinschaftsebene ent-
wickelt. In den letzten Jahren sind Forderungen nach 
einer Durchforstung des gemeinschaftlichen Um-
weltrechts, nach einer transparenteren und kohären-
teren Struktur und nach einer besseren Abstimmung 
der einzelnen Regelungen im Verhältnis zueinander 
lauter geworden. 

In den letzten Jahren stehen ferner Bemühungen um 
eine bessere Umsetzung des Gemeinschaftsrechts 
in den Mitgliedstaaten, die Forderungen nach einer 
stärkeren Öffentlichkeitsbeteiligung bei umwelt-
relevanten Entscheidungen (u. a. Umweltinforma-
tion), die Entwicklung indirekt wirkender Anreiz-
instrumente (u. a. Öko-Audit) sowie die globale Um-
weltverantwortung der Europäischen Union im Vor-
dergrund der Rechtsentwicklung. 

Neue Impulse gehen auch von den neuen Mitglieds-
staaten Schweden, Finnland und Österreich aus, die 
vor dem Hintergrund ihrer spezifischen nationalen 
Erfahrungen und Probleme neue Aspekte und 
Schwerpunkte in die umweltpolitische Diskussion 
auf EU-Ebene einbringen. So sehen die Beitrittsver-
träge mit diesen drei Staaten bei einer Reihe von 
produktbezogenen und stoffbezogenen Regelungen 
vor, daß diese Staaten bestehende, über das EG

-

Recht hinausgehende Anforderungen für einen Über-
gangszeitraum fortgelten lassen können. Innerhalb 
dieses Zeitraums muß die Europäische Kommission 
überprüfen, ob eine Anpassung des Europäischen 
Rechts an die strengeren Regelungen sinnvoll ist und 
ggf. entsprechende Vorschläge zur Änderung des 
Europäischen Rechts vorlegen. 

B. Umsetzung des 5. Umweltaktionsprogramms 

Aktuelle Leitlinie der gemeinschaftlichen Umwelt

-

politik ist das 5. Umweltaktionsprogramm von 1992, 

das 1996 bilanziert wurde. Als wesentliche strate-
gische Orientierungen enthält es 

- die Integration des Umweltschutzes in andere 
Gemeinschaftspolitiken, insbesondere in die Ver-
kehrs-, die Industrie-, die Energie- die Landwirt-
schafts-, die Tourismus- und die Strukturpolitik; 

- die Schaffung „richtiger Preissignale" durch öko-
nomische Instrumente; 

- die „gemeinsame Verantwortung" aller Akteure 
(z. B. Behörden, Industrie, Gewerkschaften, Ver-
bände) und deren Einbindung in die Umsetzung 
umweltpolitischer Ziele. 

Sowohl die Gemeinschaft als Ganzes als auch die 
Mitgliedstaaten haben auf dem Wege der Umsetzung 
der im 5. Umweltaktionsprogramm formulierten Ziele 
und Maßnahmen erhebliche Fortschritte erzielt. Dies 
gilt z. B. hinsichtlich der Zielvorgaben des 5. Um-
weltaktionsprogramms für die Verminderung der Be-
lastung durch ozonschichtschädigende Substanzen 
(FCKW und Halone), durch Stickoxide (NOx) und 
Schwefeldioxid (SO2) sowie durch Schwermetalle. 
Fortschritte wurden auch erzielt bei der Integration 
von Umweltaspekten in andere Gemeinschaftspoliti-
ken: 

- So müssen die Mitgliedstaaten bei der Aufstellung 
ihrer nationalen Strukturfondsprogramme eine Be-
wertung der voraussichtlichen Umweltauswirkun-
gen vorlegen. 

- Bei den Entscheidungen über Projekte im Bereich 
der Transeuropäischen Verkehrsnetze sind die Er-
gebnisse von Umweltverträglichkeitsstudien ein-
zubeziehen. 

- Im Agrarbereich werden Umweltaspekte stärker 
berücksichtigt. Mit der Verordnung (EWG 2078/ 
92) wurde ein Instrument zur Förderung umwelt-
verträglicher Produktionsverfahren in der Land-
wirtschaft geschaffen, das in Deutschland etwa ein 
Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
faßt. 

- In einer Reihe von Mitteilungen und Grünbüchern 
hat die Europäische Kommission Wege zur ver-
stärkten Integration von Umweltgesichtspunkten 
in die Energiepolitik, in die Verkehrspolitik, in 
die Industriepolitik und in die sogenannte „Kohä-
sionspolitik" zur Annäherung der Lebensverhält-
nisse in den Mitgliedsstaaten aufgezeigt. 

Trotz dieser positiven Entwicklungen muß fest-
gestellt werden, daß die Gemeinschaft ihre mit dem 
5. Umweltaktionsprogramm selbst gestellten Haus-
aufgaben noch nicht im vollen Umfang erledigt hat. 
Dies hat die Überprüfung des 5. Umweltaktions-
programms im Jahre 1996 deutlich gezeigt. Defizite 
bestehen u. a. 

- bei der Bekämpfung säurebildender Schwefel- 
und Stickstoffemissionen, 

- bei der Verminderung der Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen (VOC), die ursächlich 
sind für die Entstehung bodennahen Ozons, 

- bei der Nitratbelastung des Grundwassers, 

- bei den CO2-Emissionen und 
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- der Erhaltung und dem Schutz der biologischen 
Vielfalt. 

Die Kommission hat im Februar 1998 Schwerpunkte 
und Prioritäten für die weitere Umsetzung des 5. Um-
weltaktionsprogramms identifiziert: 

- Stärkere Integration von Umweltaspekten in die 
Politikbereiche Landwirtschaft, Energie, Verkehr, 
Tourismus und Industrie, 

- Erweiterung des Instrumentenspektrums (u. a. 
steuerliche Maßnahmen, Abbau ökologisch kon-
traproduktiver Subventionstatbestände, freiwillige 
Vereinbarungen, Förderung von Umwelthaftungs-
konzepten, Ausweitung des Umweltmanagement- 
und Umweltbetriebsprüfungssystems, Berücksich-
tigung von Umweltaspekten in der Normung), 

- Verbesserung der Durchsetzung des gemein-
schaftlichen Umweltrechts 

- Intensivierung der internationalen Zusammen-
arbeit. 

C. Regierungskonferenz von Amsterdam 

Der Europäische Rat hat bei seiner Sitzung am 
16. und 17. Juni 1997 in Amsterdam die Arbeiten der 
Regierungskonferenz zur Reform des europäischen 
Vertragswerks abgeschlossen. Nach Unterzeichnung 
des „Vertrages von Amsterdam" am 2. Oktober 1997 
strebt die Bundesregierung die Ratifizierung im 
Laufe des Jahres 1998 vor dem Ende der Legislatur-
periode an. Der Schwerpunkt der Änderungen der 
Verträge liegt bei den Regelungen zur gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie zu Ju-
stiz und Inneres. 

Die Staats- und Regierungschefs haben aber auch 
eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, die den Um-
weltbereich betreffen. Dabei wurden deutlich mehr 
und positivere Entscheidungen zu den vertraglichen 
Grundlagen des Umweltschutzes in der EU und der 
EG erreicht, als es zu Beginn der Verhandlungen rea-
listischerweise erwartet werden konnte. Die Bundes-
regierung konnte die überwiegende Mehrzahl ihrer 
Ziele im Umweltbereich durchsetzen. Im einzelnen 
handelt es sich um folgende Änderungen und Er-
gänzungen des Vertragswerks: 

1. Aufnahme des Grundsatzes der nachhaltigen Ent-
wicklung in die Präambel des EU-Vertrages, in 
Artikel B des EU-Vertrages und in Artikel 2 des 
EG-Vertrages (EGV). Damit sind EU und EG auf 
die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwick-
lung verpflichtet. Außerdem wird im EGV der 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auf ho-
hem Niveau sowie die weitere Verbesserung der 
Umweltqualität als Ziel definie rt . 

2. Einfügung eines eigenen Artikels in den EGV, mit 
dem der Grundsatz der Integration von Umwelt-
aspekten in alle anderen Gemeinschaftspolitiken 
im Grundsatzkapitel des EGV verankert wird. Dies 
bedeutet eine erhebliche Aufwertung gegenüber 
der bisherigen Integrationsklausel in Artikel 130 r 
EGV. 

3. Ausweitung der Schutzverstärkungsklausel in Ar-
tikel 100a EGV, die es nun erlaubt, strengere na-
tionale Regelungen auch noch nach Verabschie-
dung einer EG-Harmonisierungsmaßnahme ein-
zuführen. Voraussetzung: Abstützung auf neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Rechtferti-
gung der Maßnahme aufgrund eines spezifischen 
nationalen Umweltproblems, das sich in dem be-
treffenden Staat nach dem Erlaß der Harmonisie-
rungsmaßnahme ergibt. 

4. Ein Mitgliedstaat ist nicht mehr gezwungen, im 
Rat gegen eine nach seiner Meinung inhaltlich un-
zureichende Harmonisierungsmaßnahme zu stim-
men, wenn er eine nationale Schutzverstärkung 
anstrebt. 

5. Künftig bezieht sich diese Schutzverstärkungs-
klausel auch auf Rechtsakte der Kommission (nicht 
nur des Rates). Zudem muß die Kommission künf-
tig innerhalb von grundsätzlich sechs Monaten auf 
eine Notifizierung einer nationalen Maßnahme 
reagieren; tut sie dies nicht (wie in der Vergangen-
heit in ca. 80 Prozent der Fälle), gilt die Maßnahme 
als bestätigt und kann in Kraft treten. 

6. Verpflichtung auch von Rat und Europäischem 
Parlament, im Rahmen ihrer Kompetenzen ein ho-
hes Schutzniveau anzustreben. Diese Verpflich-
tung bezieht sich bisher nur auf die Kommission. 

7. Der Europäische Rat nahm eine Selbstverpflich-
tungserklärung der Kommission zur Kenntnis, 
nach der die Kommission ihre Rechtsetzungsvor-
schläge grundsätzlich einer Prüfung hinsichtlich 
deren Umweltauswirkungen unterziehen wird. 

8. Entscheidungen auf der Grundlage der zentra-
len umweltrechtlichen Kompetenzgrundlage (Arti-
kel 130s Abs. 1 EGV) werden künftig im Wege des 
Mitentscheidungsverfahrens getroffen; d. h., daß 
das tendenziell umweltfreundlich entscheidende 
Europäische Parlament deutlich stärkere Mitwir-
kungsrechte bekommt. 

Von besonderer Bedeutung für die langfristige Ent-
wicklung der Europäischen Umweltpolitik sind die 
Aufwertung der umweltrechtlichen Querschnitts-
und Integrationsklausel und das verstärkte Mitwir-
kungsrecht des Europäischen Parlaments. Die Ver-
pflichtung von EU und EG auf das Ziel „nachhaltige 
Entwicklung" ist nicht zuletzt hinsichtlich der inter-
nationalen Führungsrolle der EU im Rio-Prozeß ein 
wichtiges politisches Zeichen. 

D. Weiterentwicklung des Umweltpolitischen 
Instrumentariums 

Während der 13. Legislaturpe riode sind auf europäi-
scher Ebene eine Reihe wichtiger Entscheidungen 
getroffen worden, die auch auf die nationale Umwelt-
qualität erheblichen Einfluß haben. So wurde mit der 
IVU-Richtlinie (= Richtlinie über die integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung) und der Änderung der Richtlinie über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP-Richtlinie) teils er-
heblicher umweltrechtlicher Anpassungsbedarf aus- 
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gelöst. Im Hinblick auf die Erweiterung der umwelt-
politischen Instrumentenpalette hat die Europäische 
Kommission ferner Mitteilungen bzw. Empfehlungen 
zu Umweltabgaben und freiwilligen Vereinbarungen 
vorgelegt, mit denen die Mitgliedstaaten Hilfestel-
lung bei der EG-rechtskonformen Ausgestaltung ent-
sprechender nationaler Maßnahmen erhalten. Die 
Kommission hat außerdem einen Richtlinienvor-
schlag zur Umweltverträglichkeitsprüfung für Pläne 
und Programme vorgelegt, der jedoch - nicht nur von 
Deutschland - unter Subsidiaritätsgesichtspunkten 
sowie im Hinblick auf den unklaren Anwendungsbe-
reich und ungeklärte methodische Fragen skeptisch 
beurteilt wird. 

IVU-Richtlinie 

Mit der Richtlinie über die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Richtlinie vom September 1996) wird ein europawei-
tes System für die Zulassung von bestimmten Indu-
strieanlagen und von Deponien geschaffen. Die von 
der Richtlinie erfaßten Anlagen bedürfen künftig ge-
meinschaftsweit einer Genehmigung. Diese Geneh-
migung muß integriert  sein, d. h. alle für den Schutz 
von Wasser, Boden und Luft erforderlichen Geneh-
migungsauflagen enthalten. Der Genehmigung muß 
ein Konzept zugrunde liegen, das insgesamt ein 
hohes Umweltschutzniveau gewährleistet, indem die 
Gefahr von Verlagerungseffekten von einem Medi-
um in ein anderes von vornherein berücksichtigt 
wird. Emissionsgrenzwerte in der Genehmigung 
müssen auf der Basis der „besten verfügbaren Tech-
niken" festgelegt werden. Diese Richtlinie hat wegen 
ihres integrativen medienübergreifenden Ansatzes 
für die rechtliche Ausgestaltung und für die behörd-
liche Organisation von Genehmigungsverfahren in 
den Mitgliedstaaten weitreichende Auswirkungen. 

(-> Kapitel II.2, Umweltpolitische Instrumente). 

Änderung der UVP-Richtlinie 

Mit der Änderung der EG-Richtlinie über die Prü-
fung der Umweltverträglichkeit von Vorhaben wird 
insbesondere deren Anwendungsbereich erweitert, 
d. h. es werden künftig mehr Projekttypen UVP-
pflichtig sein. Darüber hinaus zieht die Änderungs-
richtlinie die Konsequenzen aus den Erfahrungen 
mit der Anwendung der UVP-Richtlinie von 1985 
und bringt eine Reihe von Klarstellungen und Ver-
fahrensmodifikationen, die zu einer einheitlicheren 
Anwendung in den Mitgliedstaaten beitragen sollen. 
Schließlich übernimmt die Änderungsrichtlinie die 
Verpflichtungen, die sich aus dem Übereinkommen 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenz-
überschreitenden Rahmen (Espoo-Übereinkommen) 
für die grenzüberschreitende Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligung ergeben. 

E. Problembezogene Maßnahmen 

Luftqualitätsrichtlinie 

Auch bei der Schaffung einer klareren und transpa

-

renteren Struktur des gemeinschaftlichen Umwelt

-

rechtes sind Fortschritte erzielt worden. Im Bereich 
der Luftqualität wurde mit der Luftqualitätsrichtlinie 
die Grundlage für die Festlegung von Luftqualitäts-
normen nach einem einheitlichen Verfahren ge-
schaffen. Eine erste Tochterrichtlinie, die sich mit 
Qualitätsnormen für 502, NOR , Blei und Staubparti-
kel befaßt, befindet sich derzeit in den Beratungen 
im Umweltministerrat und im Europäischen Parla-
ment. 

Abgasgrenzwerte für PKW und leichte Nutzfahrzeuge 

Einen wichtigen Schritt nach vorn bei der Bekämp-
fung der verkehrsbedingten Emissionen hat die Ge-
meinschaft mit der Verschärfung der Abgasgrenz-
werte für PKW und leichte Nutzfahrzeuge sowie der 
Festlegung anspruchsvoller Qualitätsanforderungen 
für Treibstoffe gemacht. Diese Grenzwerte bzw. Qua-
litätanforderungen gelten ab dem Jahre 2000. Für 
eine weitere Stufe für das Jahr 2005 sind bereits indi-
kative Werte beschlossen worden, um der Indust rie 
die notwendige Orientierung für die Entwicklung 
entsprechender technischer Konzepte zu geben (Ka-
pitel IV.2). 

Gemeinschaftsstrategie gegen die Versauerung 

Die Kommission hat im März 1997 einen Vorschlag 
für eine Gemeinschaftsstrategie gegen die Versaue

-
rung vorgelegt, der zur Zeit im Rat beraten wird. Die 
Strategie zeigt Wege für die langfristige Minderung 
aller wichtigen sauren Niederschläge und Emissio-
nen (SO2 , NOx, NH3 ) bis zur Erreichung der Unschäd-
lichkeitsgrenze (-> Kapitel III.5, Bodenqualität und 
Bodennutzung). Sie soll für das Jahr 2010 einen fest-
zulegenden Prozentsatz der zu schützenden Öko-
systemflächen der Europäischen Union definieren. 
Vorgeschlagen werden 50 Prozent. 

Reduzierung der CO2-Emissionen von PKW 

Zur Reduzierung der CO 2-Emissionen von PKW 
strebt die Europäische Kommission bis Ende 1998 
den Abschluß einer Vereinbarung mit der euro-
päischen Automobilindustrie und den Importeuren 
an, durch die möglichst bis zum Jahr 2005, späte-
stens aber bis 2010, eine Begrenzung der CO 2-Emis-
sionen auf durchschnittlich 120g/100 km für Neu-
wagen erreicht werden soll, was einem Verbrauch 
von 5,17 1/100 km bei Pkw mit Ottomotor und 4,56 1/ 
100 km bei Diesel-Pkw auf 100 km entspricht (-4 Ka-
pitel IV.2). 

Die ACEA (Association des Constructeurs Européens 
d'Automobiles) hat der Kommission am 10. März 
1998 ein Selbstverpflichtungsangebot unterbreitet, 
die mittlere CO 2-Emission der Neuwagenflotte bis 
zum Jahr 2008 auf 140 g/km zu senken. Dies ent-
spricht etwa einem mittleren Verbrauch von 5,67 1/ 
100 km (Diesel und Benzin gewichtet). 

Besteuerung von Energieprodukten 

Bei den Verhandlungen zu der nicht zuletzt unter 
klimapolitischen Gesichtpunkten bedeutsamen Richt- 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/10735 

linie über die Besteuerung von Energieprodukten ist 
nach wie vor noch kein Durchbruch erzielt worden. 
Bei der  weiteren  Diskussion steuerlicher Regelungen 
(EG-Richtlinienvorschlag zur Änderung der gemein-
schaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung 
von Energieerzeugnissen bzw. Einführung eines drit-
ten erhöhten Mehrwertsteuersatzes auf den Energie-
verbrauch) sind die Auswirkungen auf die Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Wi rtschaft, insbe-
sondere hinsichtlich der Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Die Aufkommens-
neutralität im Steuersystem insgesamt muß durch 
Entlastungen bei den direkten Steuern sichergestellt 
werden. 

Abfallrecht 

Im Abfallbereich steht insbesondere die Vereinheit-
lichung von Definitionen in den verschiedenen Richt-
linien und Verordnungen und ihre Anpassung an im 
Rahmen der Baseler Konvention verwendete Defini-
tionen sowie die Klärung von Abgrenzungsfragen 
zwischen den Begriffen Abfall und Ware sowie Ver-
brennung und energetische Verwertung im Mittel-
punkt. Der Umweltministerrat hat darüber hinaus in 
einer Entschließung zur künftigen Abfallstrategie die 
Schwerpunkte für die Fortentwicklung des gemein-
schaftlichen Abfallrechts und der gemeinschaftlichen 
Abfallpolitik formuliert. Hervorzuheben ist die Be-
tonung von Maßnahmen zur Umsetzung der Produ-
zentenverantwortung. 

Richtlinie über Abfalldeponien 

Eine weitere wesentliche Lücke im gemeinschaftli-
chen Umweltrecht wird mit der vom Umweltrat be-
reits in erster Lesung verabschiedeten Richtlinie über 
Abfalldeponien geschlossen, mit der europaweit ein-
heitliche Mindestanforderungen an den Bau, Bet rieb 
und die Sicherheit von Deponien formuliert werden. 
Deutschland konnte in die Verhandlungen die mit 
der TA Siedlungsabfall und der TA Sonderabfall ge-
wonnenen Erfahrungen auf europäischer Ebene ein-
bringen (-> Kapitel III.7), wenngleich die neue euro-
päische Richtlinie die anspruchsvollen Anforderun-
gen bezüglich der Annahmekriterien für zu deponie-
rende Abfälle sowie bezüglich der Deponiesicherheit 
(technische Barrieren) nicht im vollen Umfang über-
nimmt. Eine Abschwächung des deutschen Anforde-
rungsprofils ist mit der Umsetzung der Richtlinie aber 
nicht verbunden, da die Richtlinie lediglich Mindest-
anforderungen festschreibt. 

Gewässerschutz 

Im Wasserbereich steht eine Rahmenrichtlinie vor 
ihrer Verabschiedung, mit der zum einen ein einheit-
licher Rahmen für die Festlegung von Qualitätsanfor-
derungen für Gewässer sowie das auf Flußeinzugs-
gebiete bezogene Gewässermanagement geschaffen 
und zum anderen das europäische System zur Fest-
legung von europäischen Grenzwerten für die Einlei-
tung gefährlicher Stoffe reformiert und praktikabler 
gestaltet werden soll. 

Biozide 

Mit der nach einem mehrmonatigen Vermittlungs-
verfahren zwischen Rat und Europäischem Parla-
ment am 14. Januar 1998 endgültig verabschiedeten 
Richtlinie über das Inverkehrbringen von Biozid-
produkten wurde eine noch bestehende Regelungs-
lücke im gemeinschaftlichen Chemikalienrecht ge-
schlossen. Die komplexe Richtlinie, die bereits unter 
deutscher Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 
1994 intensiv beraten worden war, sieht insbeson-
dere ein Zulassungssystem für biozide Wirkstoffe 
auf Gemeinschaftsebene und ein gemeinschaftsweit 
harmonisiertes Zulassungs- bzw. Registrierungssy-
stem für Biozidprodukte vor. Biozide sind Chemika-
lien, die Schadorganismen zerstören oder unschäd-
lich machen sollen. Unter den mehr als zwanzig Pro-
duktarten finden sich z. B. Holzschutz- und Des-
infektionsmittel, Haushaltsinsektizide und Antifou-
ling-Anstriche (z. B. für Schiffsrümpfe). Die grund-
legende Prüfung dieser Chemikalien ist gleicherma-
ßen wichtig für die Bereiche Umweltschutz, Ge-
sundheits- und Verbraucherschutz sowie den Ar-
beitsschutz. Mit der Richtlinie wird zugleich das im 
EG-Gefahrstoffrecht neue, insbesondere auf schwe-
dische Erfahrungen zurückgehende Prinzip der ver-
gleichenden Bewertung von Wirkstoffen für Biozid-
produkte eingeführt, das eine Substitution durch 
Wirkstoffe mit deutlich geringerem Risiko bezweckt 
(—> Kapitel III.8, Risikovorsorge und Gesundheits-
schutz). 

Selbstverpflichtungen zur Energieeinsparung 
bei Elektrogeräten 

Nach Verhandlungen mit der Europäischen Kommis-
sion hat der Verband der europäischen Hersteller 
von TV-/Videogeräten eine Selbstverpflichtungser-
klärung zur Reduzierung der Standby-Verluste die-
ser Geräte abgegeben. In gleicher Weise haben sich 
die europäischen Hersteller und Importeure von 
Haushalts-Waschmaschinen durch Selbstverpflich-
tungserklärung auf Energieverbrauchshöchstwerte 
für Waschmaschinen verständigt. Deutschland be-
grüßt solche freiwilligen Lösungen zur Energieein-
sparung und CO 2-Minderung als flexible und un-
bürokratische Alternative zu verbindlichen Regelun-
gen, wenn das gewünschte Ziel auch dadurch er-
reichbar ist. Der deutschen Forderung nach mög-
lichst unbürokratischen Regelungen wurde bei der 
Richtlinie zu Energieverbrauchshöchstwerten von 
Kühl- und Gefriergeräten seinerzeit im Kompromiß-
wege dadurch entsprochen, daß die Europäische 
Kommission sich verpflichtet hat, für die sogenannte 
zweite Stufe der Effizienzsteigerung vor einer Fo rt

-schreibung der verbindlichen Standards freiwillige 
Regelungen mit der Wirtschaft als Alternative zu 
prüfen. 

Künftige Regelungsschwerpunkte 

In der 1. Hälfte des Jahres 1999 übernimmt Deutsch-
land die Ratspräsidentschaft in der Europäischen 
Union. Die deutsche Präsidentschaft steht im Zeichen 
der großen Herausforderungen, die Chance des Er-
weiterungsprozesses der EU für die Verbesserung 
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der Umweltsituation in Europa zu nutzen sowie den 
Auftrag des Amsterdamer Vertrages zur Berücksich-
tigung von Umweltaspekten in der Formulierung und 
Durchführung aller anderen Gemeinschaftspolitiken 
soll umzusetzen. Dabei geht es vor allem um konkrete 
Fortschritte z. B. in der Verkehrs-, der Energie-, der 
Struktur- und der Agrarpolitik der Gemeinschaft. 

Von zentraler Bedeutung sind darüber hinaus: 

• die Fortentwicklung der Klimaschutzpolitik, um 
die Voraussetzungen für die Umsetzung der von 
der EU in Kioto übernommenen Verpflichtungen 
zu schaffen. 

• Impulse für eine europäische Strategie für den 
produktbezogenen Umweltschutz sowie 

• die Novellierung des europäischen Umweltmana-
gement- und Umweltaudit-Systems sind vorge-
sehen. 

Die EU wird auch unter deutscher Präsident-
schaft eine treibende Kraft in der internationalen 
Zusammenarbeit im Umweltschutz sein und auf 
anspruchsvolle Zielsetzungen, gemeinsame Maß-
nahmen sowie Fortschritte in der globalen Ver-
wirklichung einer nachhaltigen Entwicklung drän-
gen. 

2. Gesamteuropäische Umweltpartnerschaft 

A. Prozeß „Umwelt für Europa" 
B. ECE-Umweltinitiativen 
C. Naturschutzinitiativen 

des Europarats 

D. Umweltberatung im 
TRANSFORM-Programm 

E. Zusammenarbeit mit Polen, 
Tschechien und Rußland 

E Investitionen zur 
Verminderung 
grenzüberschreitender 
Umweltbelastungen 

Die Umwelt ist in weiten Teilen der Staaten Mittel- 
und Osteuropas (MOE) und der Nachfolgestaaten 
der früheren Sowjetunion (Neue Unabhängige Staa-
ten - NUS) schwer geschädigt. Insbesondere in den 
durch Schwerindustrie geprägten Städten und Re-
gionen herrschen unzumutbare Lebens- und Um-
weltbedingungen. Andererseits befinden sich in die-
sen Ländern ausgedehnte naturnahe Landschaften, 
die noch weitgehend unberührt, aber auch sehr emp-
findlich gegen mögliche Eingriffe des Menschen 
sind. Diese Naturschätze gilt es zu bewahren. 

Seit Beginn des Übergangs dieser Staaten zu Demo-
kratie und Marktwirtschaft wurde auch im Bereich 
des Umweltschutzes und der Aufarbeitung alter Um-
weltlasten viel erreicht. Es sind aber noch erhebliche 
Anstrengungen in diesen Staaten nötig, um eine 
zufriedenstellende Umweltqualität herzustellen und 
den Schutz der Umwelt dem Niveau Westeuropas 
näherzubringen. 

Die Anhebung des Umweltschutzniveaus in den 
MOE- und NUS-Staaten vollzieht sich nicht überall 
im gleichen Tempo. Die raschesten und tiefgreif end-
sten Reformen werden derzeit in denjenigen Staaten 
auf den Weg gebracht, die kurz- oder mittelfristig 
eine Aufnahme in die Europäische Union anstreben. 
Die  Europäische Kommission und die Bundesre-
gierung gehen davon aus, daß diese Staaten nach 
Ablauf einer nicht allzu langen Übergangsfrist das 
hoch entwickelte europäische Umweltrecht, den so-
genannten umweltpolitischen „Acquis" der Union, 
einschließlich strenger Genehmigungsstandards, zu 
übernehmen und umzusetzen haben. Bei den hierfür 
erforderlichen legislativen, administrativen und tech-
nischen Anpassungen leistet die Bundesregierung 
Hilfestellung im Rahmen multilateraler und bilatera-
ler Programme. Deutschland kann hierbei auf unmit-
telbare eigene Erfahrungen in den neuen Bundeslän-
dern zurückgreifen. Langfristig zielt die Zusammenar

-

beit darauf ab, diese Staaten als Parner für eine inter-
nationale Umweltpartnerschaft zu gewinnen, die sich 
sowohl innerhalb der Europäischen Union, der OECD, 
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa (VN-ECE), als auch im Rahmen des Rio-Pro-
zesses und der internationalen Umweltschutzkonven-
tionen für die Durchsetzung anspruchsvoller Ziele ein-
setzen. 

A. Prozeß „Umwelt für Europa" 

Die 1991 von den Umweltministern der westlichen 
Industriestaaten, der Staaten Mittel- und Osteuropas 
(MOE) und der Neuen Unabhängigen Staaten (NUS) 
in Dobris (Tschechische Republik) eingeleitete Zu-
sammenarbeit wurde im Berichtszeitraum fortge-
setzt. Nach den Konferenzen von 1991 und 1993 
(Luzern) fand 1995 in Sofia eine dritte Umweltmini-
sterkonferenz statt. An dieser Konferenz nahmen 
die 55 Staaten der Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen für Europa (VN-ECE), internationale 
Organisationen und Finanzierungsinstitutionen so-
wie Nichtregierungsorganisationen teil. Die nächste 
Umweltministerkonferenz „Umwelt für Europa" fin-
det im Juni 1998 in Arhus, Dänemark, statt. 

Die Sofia-Konferenz bestätigte das von Deutschland 
1991 initiierte Umweltaktionsprogramm für Mittel- 
und Osteuropa mit seinen drei tragenden Elementen: 

1. Umweltsanierung durch wirtschaftlichen Wieder-
aufbau, 

2. Herstellung rechtlicher und administrativer Rah-
menbedingungen, um den wirtschaftlichen Wie-
deraufbau aus der Sicht des Umweltschutzes zu 
begleiten, 

3. Sofortmaßnahmenprogramm für Regionen, in de-
nen die Gesundheit der Bevölkerung umweltbe-
dingt besonders gefährdet ist. 
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Die Umweltkrise in Osteuropa - 
Ursachen und Perspektiven 

Die Umweltprobleme in weiten Teilen der Staaten 
Mittel- und Osteuropas (MOE) und der Nach-
folgestaaten der früheren Sowjetunion (Neue Un-
abhängige Staaten - NUS) sind im wesentlichen 
das Ergebnis der sozialistischen Planwirtschaft, die 
die vorhandenen Ressourcen rücksichtslos nutzte, 
sowie des Fehlens demokratischer Entscheidungs-
strukturen, die für eine ausreichende politische Be-
rücksichtigung der Interessen der von Umweltbela-
stungen Betroffenen hätten sorgen können. 

Die Forcierung der Schwerindustrie während der 
vergangenen Jahrzehnte und der Verzicht auf 
notwendige bet riebliche Modernisierungsinvesti-
tionen haben zu einer veralteten, mit hohem Res-
sourcenverbrauch und Schadstoffemissionen ver-
bundenen Produktionsstruktur geführt, die mit ei-
ner unzureichenden Entsorgungsinfrastruktur ins-
besondere in den Bereichen Abwasser und Abfall 

einherging. Auch in den häufig sehr großflächi-
gen staatlichen Landwirtschaftsbetrieben verur-
sachte der Einsatz besonders schwerer Land-
maschinen sowie großer Mengen von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln erhebliche Umweltbe-
lastungen und führte zum Verlust der Lebens-
räume zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. 

Deutschland ist nicht nur im grenznahen Bereich, 
sondern auch durch fernwirkende Umweltbela-
stungen (etwa an der Ostsee oder im Bereich fern-
wirkender Luftschadstoffe) sowie durch den erheb-
lichen Anteil dieser Länder an der Schädigung der 
Ozonschicht und dem Klimawandel, erheblich mit-
betroffen. Die Energieversorgung und -nutzung ist 
im Vergleich zu den westlichen Industriestaaten 
weitaus weniger effizient. Zudem werden Stein- 
und Braunkohle verfeuert, die insbesondere unter 
den gegebenen technischen Umständen weit mehr 
Staub, Schwefel und Kohlendioxid emittieren als 
Öl und Gas. 

Alle in Sofia anwesenden Umweltminister billigten 
ein „Umweltprogramm für Europa" und verabschie-
deten eine Ministererklärung. Als wichtiger Fo rt

-schritt wurde bewertet, daß alle Staaten Mittel- und 
Osteuropas und die NUS den Umweltschutz als zen-
trale politische Aufgabe anerkannten. 

Im Naturschutzbereich übernahmen die Umwelt-
minister aus allen europäischen Ländern die im 
Rahmen des Europarates entwickelte Gesamteuro-
päische Strategie zur Erhaltung der biologischen und 
landschaftlichen Vielfalt. Ziel ist insbesondere die 
Schaffung eines paneuropäischen Netzwerkes von 
Schutzgebieten. In den sog. Sofia-Initiativen ver-
pflichteten sich MOE-Staaten und NUS zu wichtigen 
umweltpolitischen Verbesserungen, etwa im Bereich 
der Luftreinhaltung oder bei der Nutzung ökonomi-
scher Instrumente in der Umweltpolitik. In diesem 
Zusammenhang wurde auf deutschen Vorschlag in 
der Ministererklärung von Sofia auch das Verursa-
cherprinzip als wichtige Rahmenbedingung für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau aufgenommen. 

Die Mittel für den Umweltschutz müssen in erster Li-
nie in den Staaten selbst aufgebracht werden. Aus-
ländische Geber spielen aber eine wichtige Rolle als 
Katalysatoren und bei der Ergänzung der nationalen 
Leistungen. Deutschland ist sich der damit verbun-
denen Verantwortung bewußt. In den Jahren 1994 
bis 1997 stellte Deutschland ca. 105 Mio. ECU zur 
Verfügung. Eine weitere wichtige Rahmenbedin-
gung auch für die Finanzierung von Umweltschutz 
ist die Produktverantwortung ( „von der Wiege bis 
zur Bahre"). Die in Deutschland gemachten Erfah-
rungen bei der Verringerung der Verpackungsabfälle 
wurden den MOE und NUS in breitem Umfang zu-
gänglich gemacht und von diesen aufgegriffen. 

Deutsch-britisches Seminar 
„Wirtschaft, Industrie und Umwelt" 

Speziell zum Thema Wirtschaft, Industrie und Um

-

welt fand vom 2. bis 4. Dezember 1996 in Berlin auf 

Initiative von Bundesumweltministerin Merkel und 
ihres britischen Amtskollegen Gummer in Berlin ein 
deutsch-britisches Ost-West-Seminar statt, an dem 
sich ca. 200 hochrangige Vertreter aus der Wi rtschaft, 
den Umweltministerien und -institutionen sowie den 
Industrie- und Handelskammern  in 18 mittel- und 
osteuropäischen Staaten, Großbritannien und Deutsch-
land beteiligten. Mittelfristig werden Umweltpartner-
schaften zwischen westlichen Unternehmen und 
Unternehmen aus den mittel- und osteuropäischen 
und aus den neuen unabhängigen Staaten zur Ein-
führung von Umweltmanagementsystemen (Europä-
isches Öko-Audit, ISO 14 000 —> Kapitel II.1, Wi rt

-schaft und Umwelt) angestrebt. Das Seminar hat 
deutlich gemacht, daß Erfolge nur im Zusammenwir-
ken von Umwelt und Wirtschaft erreichbar sind. 

Nationale Umweltaktionsprogramme (NEAPs) 

Die 1993 in Luzern eingesetzte Task Force zur Um-
setzung des Umweltaktionsprogramms für Mittel-
und Osteuropa (EAP) konzentriert sich bei ihrer Ar-
beit auf die Schwerpunkte „Nationale Umweltak-
tionsprogramme " (National Environmental Action 
Programmes - NEAPs) und auf die Verbesserung des 
Umweltmanagements in Unternehmen. Um den Er-
fahrungsaustausch im Umgang mit Nationalen Um-
weltaktionsprogrammen unter den Staaten Mittel- 
und Osteuropas sicherzustellen, wurde ein Netzwerk 
von NEAP-Koordinatoren aufgebaut. 

Umweltfinanzierung 

Die EAP-Task Force unterstützt die Mittel- und Ost-
europäischen Länder bei der Erschließung und der 
effektiveren Verwendung von finanziellen Ressour-
cen im Umweltbereich. Sie koordiniert Umweltfinan-
zierungsmöglichkeiten unter Einbeziehung von Mit-
teln des EU-PHARE-Programms und Internationaler 
Finanzierungseinrichtungen. Wichtige Anliegen sind 
die Einführung von effektiven Selbstfinanzierungs- 
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mechanismen in den Staaten Mittel- und Osteuropas 
und die Beseitigung von Investitionshemmnissen im 
Zusammenhang mit Fragen der Privatisierung und 
Umwelthaftung. 

Umweltmanagement in Unternehmen 

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktionspläne ist die 
Einrichtung von Cleaner Production Programmes in 
allen Staaten Mittel- und Osteuropas. Es wurden Ar-
beitshilfen für umweltfreundlichere Produktion und 
Richtlinien über die praktische Anwendung von Um-
weltverträglichkeitsprüfungen entwickelt. Ein Netz-
werk von sog. Cleaner Production Centres wurde in 
den Staaten Mittel- und Osteuropas aufgebaut, um 
Unterstützung bei der Implementierung dieser Pro-
gramme zu geben. Ferner soll Cleaner Production 
Einzug in die Universitäts-Curricula dieser Staaten 
finden. 

Das ebenfalls in Luze rn  eingesetzte Projektplanungs-
Komitee, das zur Umsetzung eines Sofortmaßnahmen-
programms weltweit die verschiedenen Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die Staaten Mittel- und Ost-
europas und die neuen unabhängigen Staaten koor-
diniert, hat seit 1993 Finanzierungen mit einem Ge-
samtvolumen von 210 Mio. DM zusammengestellt. 

Die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen 
(—> Kapitel II.4) hat für die gesamteuropäische 
Umweltminister-Konferenz 1995 in Sofia eine erste 
gesamteuropäische Umweltbestandsaufnahme unter 
dem Titel Europe's Environment: The Dobris Assess-
ment vorgelegt, der die Umweltsituation in 46 euro-
päischen Staaten darstellt und bewe rtet. 1998 er-
scheint eine aktualisierte Ausgabe des gesamteuro-
päischen Umweltberichts auf erweiterter Daten-
grundlage. 

B. ECE-Umweltinitiativen 

Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa und Nordamerika (Economic Comisssion 
for Europe - ECE), hat sich als Plattform für die Koor-
dinierung und Angleichung der Umweltpolitik und 
des Umweltrechts in Europa und darüber hinaus be-
währt. Im Rahmen der ECE sind zahlreiche inter-
nationale Umweltabkommen erarbeitet worden. Für 
den Berichtszeitraum sind folgende Fortschritte her-
vorzuheben: 

• Die Konvention über weiträumige grenzüber-
schreitende Luftverschmutzung von 1979 soll durch 
verschiedene weitere Protokolle bzw. die Über-
arbeitung bereits existierender Protokolle ergänzt 
und konkretisiert werden. Das Helsinki-Protokoll 
zur Reduzierung der Schwefelemissionen von 
1985 wurde 1994 mit verschärften nationalen 
Reduzierungsraten (D: 83 Prozent bis 2000 und 
87 Prozent bis 2005) sowie verbindlichen Grenz-
werten für Großfeuerungsanlagen und für den 
Schwefelgehalt im Gasöl fortgeschrieben. Über 
eine Ablösung des Sofia-Protokolls zur Reduzie-
rung von Stickoxidemissionen von 1988 durch ein 
neues Mehrkomponenten-Protokoll zur Bekämp-
fung der Versauerung (SO 2, NOT, Amoniak), des 
bodennahen Ozons und der Eutrophierung wird 

derzeit verhandelt. Weitere Protokolle über 
Schwermetalle und über persistente organische 
Verbindungen (POPS) werden vorbereitet; sie sol-
len im Lauf des Jahres 1998 abgeschlossen werden 
(->. Kapitel III.3, Luftreinhaltung). 

• Die Konvention über Schutz und Nutzung grenz-
überschreitende Wasserläufe und internationaler 
Seen trat 1996 in Kraft. Die erste Vertragsstaaten-
konferenz fand im Juli 1997 in Helsinki statt. 
Dabei wurde insbesondere das weitere Arbeits-
programm vereinbart. Deutschland wird Arbeits-
treffen zu den Auswirkungen von Industrieunfäl-
len auf Gewässer und zu den praktischen Proble-
men bilateraler und multilateraler Gewässerkom-
missionen ausrichten. 

• Die Konvention über Umweltverträglichkeits-
prüfungen im grenzüberschreitenden Kontext von 
1991 (sog. Espoo-Konvention) tritt im September 
1997 in Kraft. Die erste Vertragsstaatenkonferenz 
wird in Kürze stattfinden. 

• Der Entwurf einer Konvention über den Zugang 
zu Umweltinformationen, die Öffentlichkeitsbetei-
ligung sowie den Zugang zu Gerichten in Umwelt-
angelegenheiten soll vor der nächsten Minister-
konferenz „Umwelt für Europa" im Juni 1998 in 
Arhus/Dänemark fertiggestellt werden. 

Umweltinformation 

Für die mittel- und osteuropäischen Staaten erstellt 
die ECE sogenannte Umweltprüfberichte (Environ-
mental Performance Reviews) für einzelne Mitglied-
staaten. Dies geschieht in Anlehnung an das 1992 
von der OECD eingerichtete Programm und in enger 
Zusammenarbeit mit dieser (—> Kapitel V.3, OECD). 
Die Environmental Performance Reviews bieten je-
weils eine gute Grundlage für eine Bilanzierung der 
umweltpolitischen Fortschritte des jewei ligen Lan-
des. Bisher wurden Prüfberichte für Estland, Slowe-
nien, Weißrußland, Bulgarien und Polen erstellt. Be-
richte für Litauen, die Ukraine und Moldawien wer-
den derzeit erarbeitet. 

C. Naturschutzinitiativen des Europarats 

Der Europarat, dem nach der 1997 erfolgten Auf-
nahme Rußlands 40 Staaten angehören, beschäftigt 
sich insbesondere mit Fragen des Naturschutzes. Auf 
diesem Gebiet entwickelt er sich zu einem wichtigen 
Partner der Europäischen Union auch bei der Um-
setzung und Durchführung von Maßnahmen im Rah-
men der VN-Konvention über die biologische Viel-
falt. 

Europäisches Naturschutzjahr 

Der Europarat hat das Jahr 1995 unter dem Motto 
„Naturschutz außerhalb von Schutzgebieten" zum 
europäischen Naturschutzjahr erklärt. Zur Durchfüh-
rung der Kampagne, deren Schirmherrschaft in 
Deutschland der Bundespräsident übernahm, berief 
das Bundesumweltministerium ein Deutsches Natio-
nalkomitee, in dem wichtige gesellschaftliche Grup- 
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pen vertreten waren. An der Kampagne haben sich 
Bürger in über 500 Organisationen mit eigenen Pro-
jekten beteiligt. In das Programm einbezogen waren 
u. a. innerstädtische Verkehrsräume, Alleen und 
Wanderwege, Öffentliche Parks, p rivate Gärten, 
Freizeit- und Sportflächen, Sanierungs- und Rekulti-
vierungsflächen sowie Truppenübungsplätze. 

Gesamteuropäische Strategie 
„biologische und landschaftliche Vielfalt" 

1995 hat das Ministerkomitee des Europarates der 
3. Ministerkonferenz „Umwelt für Europa" in Sofia 
zur Beratung und Annahme eine „Gesamteuropäi-
sche Strategie über die biologische und landschaft-
liche Vielfalt" vorgelegt, die die führende Rolle des 
Europarates in Fragen der gesamteuropäischen An-
gleichung und Weiterentwicklung von Recht und 
Praxis des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
unterstreicht. Auf Grundlage der Ergebnisse Konfe-
renz in Sofia verstärkte der Europarat seine Aktivitä-
ten im Bereich der nachhaltigen, umweltfreundlichen 
Tourismusentwicklung und zum Aufbau eines ge-
samteuropäischen, koordinierten Informationssystems 
über Schutzgebiete. 

Der Europarat setzt in gemeinsamer Federführung 
mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
und unter Beteiligung der Gremien der Ramsarkon-
vention, des European Center for Nature Conserva-
tion (ECNC) und die World Conservation Union 
(IUCN) seit 1995 die Gesamteuropäische Strategie 
um. Dazu haben UNEP und das Ministerkomitee des 
Europarates einen „Rat für die Gesamteuropäische 
Strategie über landschaft liche und biologische Viel-
falt" eingesetzt. 

Die Gesamteuropäische Strategie 
über landschaftliche und biologische Vielfalt 
enthält die folgenden Aktionsbereiche: 

• Errichtung eines gesamteuropäischen ökologi

-

schen Netzes (System von Schutzgebieten), 

• Integration von Belangen der biologischen 
und landschaftlichen Vielfalt in andere Sek-
toren, 

• Sensibilisierung der Entscheidungsträger und 
der Öffentlichkeit und Erlangung ihrer Unter-
stützung, 

• Landschaftsschutz, 

• Schutz spezieller Ökosysteme: Küsten- und 
Meeresökosysteme / Flußökosysteme / Feucht-
gebiete / Grünlandökosysteme / Forstöko-
systeme / Gebirgsökosysteme 

• Maßnahmen zugunsten gefährdeter Arten. 

Für jeden einzelnen Aktionsbereich wurden die ver-
antwortlichen Organisationen und Teilnehmer be-
zeichnet, die Ziele festgesetzt, und die erwarteten Er-
gebnisse definie rt . 

Im Rahmen der Gesamteuropäischen Strategie kön

-

nen die beteiligten Staaten der Region Europa auch 
qualifizierte Unterstützung bei der Entwicklung ihrer 

nationalen Strategien, Plänen oder Programmen zur 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Vielfalt nach Artikel 6 des Übereinkommens 
erhalten. So orientiert sich auch die Europäische Uni-
on bei der Erstellung ihrer eigenen Strategie an der 
Gesamteuropäischen Strategie des Europarates. 

Durch zahlreiche Initiativen fördert der Europarat die 
Integration der Ziele von Natur- und Landschafts-
schutz in die Tourismus- und Freizeitpolitik. Die Ar-
beitsgruppe „Tourismus" des Europarates verstän-
digte sich auf die Durchführung von Pilotstudien in 
Mittel- und Osteuropa sowie auf die Veröffentlichung 
eines Codex für umweltverträgliches Verhalten in 
der Tourismusbranche. Ferner wurden Workshops 
und Seminaren für Planer und Veranstalter aus der 
Tourismusbranche veranstaltet.  

Europadiplomgebiete 

Das „Europadiplom" ist für einzelne nach dem Na-
turschutzgesetz geschützte Landschaften, Schutzge-
biete oder Einzelschöpfungen der Natur 1964 vom 
Europarat geschaffen worden. Mit ihm sollen wir-
kungsvolle Schutz- und Pflegemaßnahmen in Be-
reichen gefördert werden, die von besonderem euro-
päischen Interesse sind. Im Turnus von jeweils fünf 
Jahren werden die Diplome vor Ort vom Europarat 
überprüft und - gegebenenfalls mit Auflagen - er-
neuert. Naturschutzmaßnahmen in einigen dieser 
„Diplomgebiete" werden vom Bundesumweltmini-
sterium gefördert. 

Mit dem Europadiplom sind in Deutschland derzeit 
acht Naturschutzgebiete ausgezeichnet: Lüneburger 
Heide, Siebengebirge, Deutsch-Luxemburgischer 
Naturpark, Wollmatinger Ried, Weltenburger Enge, 
Bayerischer Wald, Wurzacher Ried, Berchtesgaden. 

D. Umweltberatung im Transform -Programm 

Das 1992 von der Bundesregierung aufgelegte Pro-
gramm „Beratungshilfe beim Aufbau von Demokra-
tie und sozialer Marktwirtschaft" (TRANSFORM

-

Programm) zielt darauf ab, Entscheidungsträger und 
Multiplikatoren in den Mittel- und osteuropäischen 
Staaten sowie in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union bei der Vorbereitung und Durchführung der 
erforderlichen Reformen zu beraten und bei konkre-
ten Vorhaben zu unterstützen. Deutschland kann 
hier die Erfahrungen beim Aufbau der neuen Bun-
desländern einbringen. Im Berichtszeitraum ging es 
insbesondere darum, 

• die Regierungen dieser Staaten bei der Bewälti-
gung besonders dringender akuter Umweltproble-
me zu unterstützten, 

• den wirtschaftlichen Aufbau aus der Sicht des Um-
weltschutzes zu begleiten und 

• bei der Schaffung administrativer und rechtlicher 
Rahmenbedingungen für einen wirksamen Um-
weltschutz mitzuwirken. 

In der 13. Legislaturperiode sind insgesamt 122 Be

-

ratungsvorhaben zu Umweltthemen mit einem Wert- 
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umfang von rund 12,9 Mio. DM durchgeführt wor-
den. Das Programm wird auch über 1998 hinaus fo rt

-geführt, wobei der Mittelansatz jedoch deutlich redu-
ziert wurde. 

Vorhaben wurden in allen in das Programm einbezo-
genen Staaten durchgeführt. Die Schwerpunkte der 
Beratung lagen in der Russischen Föderation, Polen, 
Ungarn, Bulgarien und der Ukraine. Inhaltliche 
Schwerpunkte der Umweltberatung waren die Berei-
che Umweltrecht/ Umweltverwaltung, Umwelt und 
Energie, militärischer Umweltschutz, Bodenschutz, 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. Bei-
spiele für investitionsvorbereitende Projekte im Um-
weltschutz sind Maßnahmen zur Sanierung der Ab-
wassersysteme der Stadt St. Petersburg, die sich in 
ein Investitionsvorhaben der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) einordnen, 
die Unterstützung der Moskauer Wasserbetriebe bei 
der Sanierung von zwei Kläranlagen, die Erstellung 
einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Was-
server- und Abwasserentsorgung auf der Kurischen 
Nehrung in Litauen und die Beratung der Stadt Bres-
lau bei der ökologischen Umgestaltung des öffent-
lichen Personennahverkehrs. 

E. Bilaterale Zusammenarbeit 

Die Bundesregierung hat die Zusammenarbeit mit 
den meisten mittel- und osteuropäischen Staaten so-
wie den neuen unabhängigen Staaten auf eine ver-
tragliche Grundlage gestellt. Nach Abschluß entspre-
chender Abkommen mit Albanien, Bulgarien, Est-
land, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Rußland, 
Ukraine und Ungarn in den Jahren 1992 bis 1994 
sind am 24. Oktober 1996 und am 14. Juli 1997 Regie-
rungsabkommen über die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes auch mit der Tschechi-
schen und der Slowakischen Republik unterzeichnet 
worden. 

Polen 

Im deutsch-polnischen Umweltrat sind unter Leitung 
der Umweltminister beider Staaten auch die Außen- 
und Wirtschaftsministerien, die drei grenznahen 
Bundesländer und vier Wojewodschaften sowie Um-
weltverbände vertreten. Die Zusammenarbeit im 
grenznahen Raum obliegt der Kommission für nach-
barschaftliche Zusammenarbeit im Umweltschutz 
und der Grenzgewässerkommission. Sie bezieht sich 
z. B. auf 

• die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprü-
fungen bei Projekten mit möglichen grenzüber-
schreitenden Umweltbeeinträchtigungen - hier 
wurde ein erster Überblick über die ggf. betroffe-
nen Projekte geschaffen und Kontaktstellen be-
nannt, 

• die Zusammenarbeit bei Industrieunfällen mit 
grenzüberschreitenden Auswirkungen, 

• die Ausweisung von Schutzgebieten entlang der 
Grenze (z. B. der „Internationalpark Unteres Oder-
tal") sowie 

• die grenzüberschreitende Abwasserbehandlung 
(bislang abgeschlossen: Swinemünde-Bansin, 
Heringsdorf, Ahlbeck und Piensk-Groß Krauscha, 
Zodel und Deschka). 

Tschechien 

Schwerpunkt der Zusammenarbeit in der 1996 einge-
richteten deutsch-tschechischen Umweltkommission 
war 1996/1997 die Luftreinhaltung im Erzgebirge. 
Nachdem nahezu alle Großkraftwerke beiderseits 
der Grenze unter ökologischen Gesichtspunkten sa-
niert sind, geht es inzwischen vorrangig um die Emis-
sionsreduzierung bei kleinen und mittleren Anlagen. 
Auf der Grundlage einer Analyse der Umweltbedin-
gungen auf beiden Seiten des Erzgebirges und der 
Bestimmung des Einflusses der einzelnen Emittenten 
auf die Luftsituation soll Anfang 1998 ein gemeinsa-
mes Maßnahmeprogramm erarbeitet werden. Auch 
das Problem der Geruchsbelastungen wurde aufge-
griffen. 

Die deutsch-tschechische Umweltkommission hat 
in ihren Sitzungen am 8. und 9. Juli 1997 als wei-
tere Schwerpunkte der Zusammenarbeit die Er-
arbeitung von Regelungen für die Durchführung 
grenzüberschreitender Umweltverträglichkeitsprü-
fungen und für die Zusammenarbeit bei grenzüber-
schreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen 
vereinbart . 

Trilaterale Zusammenarbeit im Dreiländereck 
Deutschland - Polen - Tschechische Republik 

Gemeinsam mit Polen, der Tschechischen Republik 
und der Europäischen Union wurde die Zusammen-
arbeit zur Verbesserung der Umweltsituation im 
Dreiländereck, im sogenannten „Schwarzen Drei-
eck", fortgesetzt. Das einheitliche Luftmeßnetz, 
das für die polnische und tschechische Seite aus 
Mitteln des PHARE-Programms „Schwarzes Drei-
eck" finanziert wurde, nahm im Herbst 1996 sei-
nen Betrieb auf. Eine Vereinbarung der Umwelt-
minister der drei Staaten vom 17. September 1996 
regelt den Austausch der Immissionsdaten der Luft-
belastung. 

Rußland 

Die Aktivitäten der deutsch-russischen Umwelt-
kommission beziehen sich auf die Schwerpunkte 
Klimaschutz, Wasserwirtschaft, Naturschutz und 
militärischer Umweltschutz. Das Umweltbüro Ost, 
das 1991 zur Unterstützung der wirtschaftlich

-

technischen Zusammenarbeit mit dem Tätigkeits-
schwerpunkt Rußland in Berlin eingerichtet wor-
den war, wurde nach Gründung des Internatio-
nalen Transferzentrums für Umwelttechnologie 
(ITUT) im Jahr 1996 in dieses integ riert, um aus 
der Vereinigung beider Einrichtungen eine grö-
ßere Effizienz auch für den Rußlandsektor zu ge-
winnen. 
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F. Investitionen zur Verminderung 
grenzüberschreitender Umweltbelastungen 

Seit 1992 fördert das Bundesumweltministerium in 
begrenztem Umfang auch Umweltschutzinvestitio-
nen im Ausland, sofern dabei Maßnahmen des neue-
sten Stands der Technik realisie rt  werden und die 
Umweltentlastungen auch in Deutschland zum Tra-
gen kommen. Es werden u. a. Vorhaben in Tsche-
chien, in Polen sowie in der Ukraine realisie rt . Seit 
Beginn der Programme hat das Bundesumweltmini-
sterium mit insgesamt rd. 113 Mio. DM zehn groß-
technische Pilotprojekte zur Verminderung grenz-
überschreitender Umweltbelastungen in der Tsche-
chischen Republik (84 Mio. DM) und Polen (29 Mio. 
DM) gefördert. Die Entschwefelung eines ukraini-
schen Kohlekraftwerkes im Rahmen des Ersatzes si-
cherheitsgefährdeter Nuklearanlagen ist angesichts 
der jüngsten wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Ukraine leider gescheitert. Im Dezember 1997 mußte 
die Rückforderung des 1992 gewährten Investitions-
zuschusses eingeleitet werden. 

Beispiele für die erreichten Umweltentlastungen 

In der Tschechischen Republik konnten mit einem 
Fördervolumen von insgesamt rd. 50 Mio. DM die 
jährlichen grenzüberschreitenden Emissionen im 
Zeitraum 1992/97 um ca. 100 000 t Schwefeldioxid, 
2 200 t Staub und 6 300 t Stickoxide vermindert wer

-

den. Mit dem deutsch/tschechischen Projekt „Ver-
minderung der Belastung des Abwassers der Spol-
chemie mit organisch gebundenen Halogenen" 
(Bundeszuschuß 2 Mio. DM, Zuschuß der Umweltbe-
hörde Hamburg 1 Mio. DM) wird der jährliche Ein-
trag von AOX und anderen chlororganischen Bela-
stungen einschließlich Haloether und Hexachlor-
benzol in die Elbe um mehr als 50 t verringert. 

Die deutsch/polnischen Projekte „Kläranlage Swine-
münde", die 1997 ihren Betrieb aufnahm, und die 
„Abwasserbehandlungsanlage Gubin/Guben" (In-
betriebnahme Mai 1998) dienen nicht nur der nach-
haltigen Entlastung von Oder und Neiße. Durch den 
Anschluß deutscher Gemeinden an die polnischen 
Anlagen und die Kooperation deutscher und polni-
scher Abwasserverbände haben die Umweltschutz-
projekte auch Modellcharakter für die bilaterale 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Im Juli 1997 wurde mit dem Projekt „Umweltfreund-
liche Wärme- und Stromversorgung Cheb/Eger" 
begonnen. Hier kooperiert das Bundesumweltmini-
sterium erstmals mit der Deutschen Ausgleichsbank, 
die das Projekt mit einem zinsgünstigen Darlehen 
aus ihrem Umweltprogramm refinanziert. Bundes-
umweltministerium und Bayerisches Umweltministe-
rium beteiligen sich gemeinsam an der Finanzierung 
des Projektes. Die Rauchgasentschwefelungsanlagen 
in den tschechischen Kraftwerken Prunerov I (1995) 
und Tisova (1997) konnten abgeschlossen werden. 

3. Umweltzusammenarbeit mit Industrieländern 

A. Bilaterale Zusammenarbeit B. Umweltinitiativen der OECD C. Umweltinitiativen der NATO 

Die Bundesregierung wirkt auch in der bilateralen 
und multilateralen Zusammenarbeit mit den Indu-
strieländern auf die inte rnationale Verankerung 
möglichst anspruchsvoller Umweltstandards hin. 
Nur in einer gemeinsamen Anstrengung der wirt-
schaftlich und technologisch hoch entwickelten 
Staaten, die noch immer für 70 Prozent des Ener-
gie- und für rund 80 Prozent des Rohstoffverbrauchs 
verantwortlich sind, kann die Trendwende hin zu 
einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung gelin-
gen. 

Die Harmonisierung von Umweltstandards trägt zu-
gleich dazu bei, daß der internationale Standortwett-
bewerb nicht auf dem Rücken der Umwelt ausgetra-
gen wird. Darüber hinaus kann der umweltpolitische 
Dialog mit ähnlich entwickelten Partnern Wege zu 
neuen umweltpolitischen Lösungen ebnen. Im Rah-
men dieser übergeordneten Zielsetzung steht die 
transatlantische Partnerschaft im Vordergrund. Dem 
Ausbau dieser Partnerschaft dient neben den be-
stehenden bilateralen Abkommen mit USA und Ka-
nada insbesondere auch die Zusammenarbeit im 
Rahmen der OECD und der NATO. 

Die jährlichen Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs der acht führenden Industriestaaten (G 8) wur-
den in den vergangenen Jahren insbesondere von 
Bundeskanzler Kohl dazu genutzt, um strategische 
Weichenstellungen für den Rio-Prozeß zu erreichen. 
Inhaltlich engagiert sich die G 8 darüber hinaus mit 
einem Aktionsprogramm insbesondere für die Ver-
besserung der Reaktorsicherheit in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern sowie in den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion (—> Kapitel III.10, Nukleare 
Sicherheit) . 

A. Bilaterale Zusammenarbeit 

Im August 1997 unterzeichnete Bundesumweltmini-
sterin Merkel ein Regierungsabkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Japan über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschut-
zes in Tokio. Japan ist für die Bundesrepub lik 
Deutschland ein wichtiger Gesprächspartner im Um-
weltschutz. Durch das Umweltabkommen wird die 
Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf eine 
vertragliche Grundlage gestellt. Für Japan ist das 
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Abkommen mit Deutschland das erste dieser Art 
 mit einem Staat der Europäischen Union und kann 

damit als Ausdruck eines besonderen Interesses an 
einer bilateralen Zusammenarbeit mit Deutschland 
gewertet werden., 

Wichtigstes Ziel des Abkommens ist der gegenseitige 
Informationsaustausch über Daten und Maßnahmen 
sowie rechtliche und technische Regelwerke im Um-
weltschutz. Dabei soll insbesondere der Erfahrungs-
austausch und Dialog über mögliche gemeinsame 
Strategien auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft, der 
Abwasserentsorgung, der Luftreinhaltung, der Lärm-
bekämpfung, des Bodenschutzes, der Ozonproble-
matik und des Treibhauseffekts gefördert werden. 

Die Zusammenarbeit mit Mexiko hat seit dem Besuch 
von Bundesumweltministerin Merkel im November 
1996 in Mexiko enorm an Schwung gewonnen. 1997 
wurden insbesondere Fragen des Umwelttechnik

-

transfers auf dem Gebiet der Sonderabfallentsorgung 
erörtert. 

B. Umweltinitiativen der OECD 

Die OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) ist das weltweite Forum der Zu-
sammenarbeit westlicher Industriestaaten. Sie hat 
sich in jüngster Zeit jedoch auch für mittel- und ost-
europäische Länder sowie für Schwellenländer wie 
Mexiko und Süd-Korea geöffnet. Seit 1994 sind Un-
garn, die Tschechische Republik, Polen und Korea 
als neue Mitgliedsstaaten hinzugekommen, so daß 
die OECD derzeit 29 Mitglieder umfaßt. Eine ganze 
Reihe weiterer Schwellenländer hat einen Beobach-
terstatus. 

Die Umweltpolitik der OECD wird im OECD-Um-
weltausschuß, dem Environment Policy Committee 
(EPOC) koordiniert. Das EPOC gliedert sich in die 
folgenden vier Arbeitsgruppen, denen jeweils weite-
re Unterarbeitsgruppen zugeordnet sind: 

• Joint Meetings of Chemicals Group And Manage-
ment Committee (JM), 

• Group on Environmental Performance (GEP), 

• Group on Economic and Environment Policy Inte-
gration (GEEPI) und 

• Group on Pollution and Prevention Control (PPCG). 

Wichtige umweltbezogene Belange werden außer-
dem in den Energieagenturen Inte rnational Energy 
Agency (IEA) und Nuclear Energy Agency (NEA) 
sowie im Development Assistance Committee 
(DAC) behandelt. Die gegenwärtige Umweltarbeit 
der OECD beruht im wesentlichen auf den von den 
OECD-Umweltministern bei ihrem letzten EPOC-
Treffen auf Ministerebene im Februar 1996 gelegten 
Grundlagen: 

• Integration der Entscheidungsprozesse von Um-
welt und Wirtschaft vor dem Hintergrund einer 
fortschreitenden Globalisierung, 

• Verbesserung der nationalen Umweltpolitiken so-
wie 

• Intensivierung der internationalen Zusammenar-
beit. 

Die OECD widmet sich insbesondere nach den UN

-

Konferenzen für Umwelt und Entwicklung 1992 (UN-
CED) und 1997 (UNGASS), verstärkt Schnittstellen-
bereichen (z. B. Umwelt und Handel, Umwelt und 
Landwirtschaft, Umwelt und Steuerpolitik, Umwelt 
und Entwicklung). Nachfolgend werden einige die-
ser Aktivitäten näher dargestellt. 

Umweltschutz in der öffentlichen Verwaltung 
(,,Greening the Government") 

Am 20. Februar 1996 haben die Umweltminister der 
OECD-Staaten in Paris eine Resolution verabschie-
det, mit der die Regierungen dazu angehalten wer-
den, ihre eigenen Aktivitäten ökologisch auf den 
Prüfstand zu stellen und eine Vorbildrolle zu über-
nehmen. Handlungsfelder sind u. a. das staatliche 
Beschaffungswesen (-> Kapitel I.4, Der Agenda 21

-

Prozeß in Deutschland), die Gebäudebewirtschaf-
tung, Transporte und Mitarbeiterinformation. 

OECD-Umweltprüfberichte 

Im Rahmen des 1991 ins Leben gerufenen Projekts 
„Environmental Performance Review" werden alle 
OECD-Mitgliedstaaten einer umfassenden Bewer-
tung ihrer Umweltpolitik unterzogen. Bis Ende 1997 
wurden 20 der 29 OECD-Länder entsprechend ge-
prüft. Deutschland war 1992 Pilotland. Es ist vorge-
sehen, ab dem Jahr 2000 Prüfungen im Sinne einer 
Bilanzierung zu wiederholen. 

Die Länderprüfberichte orientieren sich an einem 
von der OECD entwickelten dreigliedrigen Indikato-
rensatz (-> Kapitel II.4), mit dem sowohl Belastungen 
der Umwelt („pressure" - z. B. Schadstoffemissionen) 
als auch der Umweltzustand („state"- z. B. der Anteil 
geschädigter Bäume) sowie die eingeleiteten Gegen-
maßnahmen, also die Umweltpolitik beurteilt werden 
(„response"- z. B. die Errichtung von Entschwefe-
lungsanlagen). Darüber hinaus werden auch die In-
tegration des Umweltschutzes in andere Politikberei-
che („policy integration") sowie das Umweltver-
halten der öffentlichen Verwaltung, insbesondere im 
Bezug auf Beschaffungswesen, Energieeinsparung 
und Verkehrsvermeidung untersucht („Greening the 
Government"). 

Darüber hinaus hat die OECD in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaftskommission für Europa der Ver-
einten Nationen (UN-ECE) 1996 Umweltprüfberichte 
für die Nicht-Mitgliedsländer Bulgarien und Weiß-
rußland erarbeitet. Eine Prüfung der Russischen 
Föderation wurde für 1998 beschlossen. Durch diese 
Zusammenarbeit soll die ECE qualifiziert werden, 
ein eigenes Umweltprüfprogramm für die Nicht

-

OECD-Länder Mittel- und Osteuropas sowie für die 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion aufzubauen. 

OECD-Chemikalienprogramm 

Das 1971 angelaufene OECD-Chemikalienprogramm 
dient der internationalen Vereinheitlichung von Prüf

-

methoden für Chemikalien und Pflanzenschutzmittel 
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sowie der Festlegung einheitlicher Kriterien für eine 
„Gute Laborpraxis" Diese Arbeiten sollen die Ver-
gleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung von in 
verschiedenen Ländern durchgeführten Stoffbewer-
tungen gewährleisten. Auf diese Weise lassen sich 
erhebliche Kosten, aber z. B. auch die Wiederholung 
andernorts bereits durchgeführter Tierversuche ver-
meiden. 

In Abstimmung mit den Vereinten Nationen und der 
Europäischen Union beteiligt sich die OECD an der 
Bewertung der sogenannten chemischen Altstoffe 
(d. h. Substanzen, die bereits vor dem 18. September 
1981 eingesetzt wurden). Im Zeitraum von 1995 
bis 1997 wurden im Rahmen des OECD-Altstoff-
programms über 200 dieser Stoffe überprüft (-> Kapi-
tel III.8, Risikovorsorge und Gesundheitsschutz). 

Im Mai 1998 hat Deutschland einen OECD-Work-
shop zum Thema „Nutzung von Monitoringdaten in 
der Expositionsabschätzung von Stoffen" durchge-
führt mit dem Ziel, vorhandene Monitoringdaten 
besser in der Risikobewertung von Altstoffen zu 
nutzen. Ferner ging es darum, die Vorhersagewahr-
scheinlichkeit für die Stoffverteilung in den Um-
weltmedien Wasser/Sediment, Meer, Luft und Bo-
den durch Eichung der Vorhersagemodelle zu er-
höhen. 

Darüber hinaus hat die OECD eine wichtige Rolle bei 
der weltweiten Harmonisierung der Einstufung und 
Kennzeichnung von Stoffen sowie bei der Entwick-
lung internationaler Standards für die Gute Labor-
praxis (GLP) übernommen. 

Biotechnologie 

Im Bereich Biotechnologie wurde 1996 die Experten-
gruppe „Harmonisation of Regulatory Oversight in 
Biotechnology" eingerichtet, die von allen OECD

-

Mitgliedstaaten anerkannte Dokumente zu Basis-
daten der Risikobewertung von gentechnisch ver-
änderten Organismen erarbeiten soll. Hierdurch soll 
eine Harmonisierung der Risikobewertung und damit 
eine Erleichterung des grenzüberschreitenden Pro-
duktaustauschs erreicht werden. Die Arbeiten erfas-
sen Basisdaten zu einzelnen übertragenen Merk-
malen und zu bestimmten Arten, die häufig für gen-
technische Veränderungen genutzt werden. Bisher 
wurden bereits „Konsensdokumente" zu Virusresi-
stenz (Hüllprotein-Schutz), Raps, Kartoffel und Pseu-
domonas von der OECD veröffentlicht. 

C. Umweltinitiativen der NATO 

Der NATO-Ausschuß für die Herausforderungen der 
modernen Gesellschaft (CCMS = Committee on the 
Challenges to Modern Society) wurde 1969 mit der 
Zielsetzung gegründet, „Wege zu untersuchen, auf 
denen die Erfahrungen und Ressourcen der westli-
chen Nationen am wirkungsvollsten zur Verbesse-
rung der Lebensqualität unserer Völker genutzt wer-
den können und um dem Menschen des 20. Jahrhun-
derts begreifen zu helfen, mit seiner sich rapide ver-
ändernden Welt in Harmonie zu leben" . Auf dem 
Gipfeltreffen der NATO-Staaten 1991 in Rom wurde 

die sogenannte „dritte Dimension" der NATO für 
Wissenschaft und Umweltschutz ausdrücklich bestä-
tigt. Während im Rahmen der NATO in den vergan-
genen Jahren z. T. auch Umwelt-Grundlagenfor-
schung betrieben wurde, tritt Deutschland dafür ein, 
daß sich die Umweltanstrengungen des Bündnisses 
künftig auf die sicherheitspolitischen Aspekte des 
Umweltschutzes beschränken sollen. Hier bestehen 
folgende Ansatzpunkte: 

• Greening the Army: Verbesserung der Umweltver-
träglichkeit von Einrichtungen und Operationen 
der Streitkräfte in den Mitgliedsländern, 

• Beseitigung von Altlasten auf Truppenübungsplät-
zen, Testgeländen und Munitionsfabriken, auch in 
Zusammenarbeit mit den Reformstaaten Mittel- 
und Osteuropas (-> Kapitel III.5, Bodenqualität 
und Bodennutzung) 

• Beseitigung der Umweltfolgen von Kriegsereignis-
sen im Kontext von Mienenräumung und Wieder-
aufbauhilfen unter Nutzung von Ressourcen des 
Verteidigungssektors, 

• Ökologische Sicherheit: Erforschung umweltbe-
dingter Kriegsursachen (z. B. im Rahmen der 1994 
initiierten Pilotstudie „Umwelt und Sicherheit im 
internationalen Kontext", die vom Bundesumwelt-
ministerium koordiniert wird). 

Militärische Altlasten 

Im Zuge der Überwindung des Ost-West-Konfliktes 
konzentriert der CCMS seine Arbeit insbesondere 
auf die Erfassung und Sanierung der „Umweltalt-
lasten des Kalten Krieges". Die Zusammenarbeit im 
Rahmen des CCMS, an der über den Nato-Koopera-
tionsrat über 40 Staaten beteiligt sind, hat ihren 
Schwerpunkt im Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch über Umweltschutz im militärischen Bereich. 
Unter gemeinsamer Federführung Deutschlands und 
der USA wurde 1996 eine dreijährige Pilotstudie zum 
Thema „Umweltaspekte bei der Wiedernutzung ehe-
mals militärisch genutzter Liegenschaften" - abge-
schlossen. An der Studie waren insgesamt 18 Länder 
beteiligt. Untersucht wurden u. a. Erfassung, Bewer-
tung und Möglichkeiten der Anschlußnutzung für 
ehemalige militärische Liegenschaften. Insbesondere 
bei den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas stieß 
das Thema auf großes Interesse. Seit 1997 unterstützt 
der CCMS konkrete Sanierungsobjekte in Mittel-
und Osteuropa. 

Umweltbildung 

An der NATO-Schule in Oberammergau wurde 1990 
ein Kursus „Responsibilities of Military Forces in 
Environmental Protection" eingerichtet, der vom Bun-
desumweltministerium im Berichtszeitraum aktiv mit

-

gestaltet wurde. 

Pilotstudie „Umwelt und Sicherheit 
im internationalen Kontext" 

Auf gemeinsame Initiative Deutschlands und der 
USA wurde 1994 eine Studie über „Umwelt und 
Sicherheit im internationalen Kontext" in Angriff ge- 
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nommen, an der unter gemeinsamer Federführung 
der USA und Deutschlands mehr als 20 Staaten be-
teiligt sind und die vom Bundesumweltministerium 
koordiniert wird. 

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß 
kriegerische Auseinandersetzungen immer häufiger 
mit Konflikten um knappe Umweltressourcen wie 

Wasser und fruchtbare Böden zusammenhängen - 
Konflikte, die möglicherweise hauptsächlich in den 
Ländern des Südens zu erwarten sind, die NATO 
gleichwohl im globalen Sicherheitsinteresse be-
schäftigen. Auch militärische Sicherheit kann auf 
Dauer nur auf der Grundlage weltweiter nachhal-
tiger Lebens- und Wirtschaftsweisen gewährleistet 
werden. 

4. Vereinte Nationen 

Im Juni 1992 hat in Rio de Janeiro die Konferenz der 
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) stattgefunden. Zu ihren Ergebnissen zäh-
len die Konventionen zum Schutz des Klimas und der 
biologischen Vielfalt, die Walderklärung und die Rio

-

Deklaration sowie das Aktionsprogramm Agenda 21 
und der Beschluß zur Einrichtung der VN-Kommis-
sion für nachhaltige Entwicklung (CSD). Die Kon-
ferenz wurde zum Ausgangspunkt einer qualitativ 
neuen Zusammenarbeit in der globalen Umwelt- und 
Entwicklungspolitik. 

Mit der VN-Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung ist die inte rnationale Umweltpolitik in eine neue 
dynamische Phase eingetreten. Die Agenda 21 und 
die drei internationalen Konventionen zum Schutz 
des Weltklimas, zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt und zur Bekämpfung der Wüstenbildung haben 
zahlreiche internationale Verhandlungen nach sich 
gezogen. 

Zentrale Institution im Rahmen des sogenannten 
„Rio-Prozesses" ist die VN-Kommission für nachhal-
tige Entwicklung (Commission on Sustainable Devel-
opment - CSD). Der Kommission für Nachhaltige 
Entwicklung gehören 53 Staaten an. Deutschland hat 
in der CSD von Anfang an eine aktive Rolle über-
nommen, die u. a. in der Wahl des deutschen Vorsit-
zenden Klaus Töpfer in der Sitzungsperiode 1994/ 
1995 zum Ausdruck gekommen ist. 

A. VN-Sondergeneralversammlung über Umwelt 
und Entwicklung 

Fünf Jahre nach Rio fand vom 23. bis 27. Juni 1997 in 
New York eine Sondergeneralversammlung der Ver-
einten Nationen statt. Aufgabe der Sondergeneral-
versammlung war es, das bisher im Rio-Prozeß Er-
reichte zu bewe rten, neue Impulse für die Zukunft 
des Rio-Prozesses zu geben, klar umrissene inhalt-
liche Prioritäten und Schwerpunkte der globalen 
Umwelt- und Entwicklungspolitik für die kommen-
den Jahre zu setzen und den institutionellen Rahmen 
für die weiteren Folgeprozeß festzulegen. 

Die Sondergeneralversammlung, an der 63 Staats- 
und Regierungschefs sowie zahlreiche Minister aus 
183 Nationen teilnahmen, verabschiedete ein Pro-
gramm für die weitere Umsetzung der Agenda 21. Es 

enthält eine Bestandsaufnahme der Fortschritte und 
Defizite und legt Prioritäten und Ziele für die Jahre 
1998 bis 2002 fest. Die Ergebnisse der Sonder-
generalversammlung lassen sich zu den wichtigsten 
Schwerpunktthemen wie folgt zusammenfassen: 

Änderung der Produktions- und Konsummuster: 
Ebenso wie die Bekämpfung der Armut wird die 
Änderung der Produktions- und Konsummuster in 
eine stärker auf Umwelt- und Ressourcenschonung 
angelegte Richtung als übergeordnete Herausforde-
rung einer weltweit nachhaltigen Entwicklung gese-
hen. Es wird betont, daß hierbei in erster Linie Maß-
nahmen in den Industrieländern zu ergreifen sind. 
Der Europäischen Union (EU) ist es im Rahmen einer 
Okoeffizienz-Initiative gelungen, die Kommission für 
Nachhaltige Entwicklung (CSD) mit einer näheren 
Prüfung des Faktor 4-Konzeptes zu beauftragen. 
Faktor 4 ist ein in der Wissenschaft diskutierter An-
satz, der auf eine Verdopplung des Wohlstandes bei 
Halbierung des Ressourceneinsatzes abzielt. 

Klima: Deutschland hatte sich für neue Impulse 
durch die Sondergeneralversammlung eingesetzt, 
damit bei der dritten Vertragsstaatenkonferenz zur 
Klimarahmenkonvention im Dezember 1997 in Kioto 
ein anspruchsvolles Protokoll verabschiedet wird, 
das für die Zeit nach dem Jahr 2000 rechtsverbind-
liche Verpflichtungen der Industrieländer zu Zielen 
für eine signifikante Reduktion von Treibhausgas-
emissionen unter das Niveau von 1990 sowie zu kon-
kreten Politiken und Maßnahmen enthält. Deutsch-
land strebt gemeinsam mit der EU eine Verpflichtung 
zur Reduzierung der Emissionen von Kohlendioxid, 
Methan und Distickstoffoxid zusammen um minde-
stens 7,5 Prozent bis zum Jahr 2005 und um 15 Pro-
zent bis zum Jahr 2010 (gegenüber 1990) an. Auf-
grund der unverände rt  großen Positionsunterschiede 
konnte die EU sich mit ihrer fortschrittlichen Position 
nicht durchsetzen. Das Schlußdokument beschränkt 
sich auf eine Aussage, welche die Klimaveränderun-
gen als große Herausforde rung beschreibt und den 
Diskussionsstand reflektiert. 

Wälder: Das Ziel Deutschlands und der EU war es, 
ein Mandat zur Eröffnung von Regierungsverhand-
lungen über eine internationale Waldkonvention zu 
erreichen. Dies konnte angesichts der ablehnenden 
Haltung einer Reihe von Staaten, insbesondere der 
USA, nicht erreicht werden. Nach intensiven Ver- 
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handlungen gelang es lediglich, sich auf einen Fo rt
-gang des internationalen forstpolitischen Dialogs in 

zwei Schritten zu einigen. Als erster Schritt ist die 
Einsetzung eines zwischenstaatlichen Forums vorge-
sehen, das u. a. mögliche Elemente einer künftigen 
verbindlichen Regelung im Waldbereich erarbeiten 
soll. Es soll 1999 der CSD berichten. Die 8. Sitzung 
der CSD im Jahre 2000 soll dann beschließen, ob ein 
zwischenstaatlicher Verhandlungsprozeß mit dem 
Ziel einer verbindlichen Regelung in Gang gesetzt 
wird (2. Schritt). 

Süßwasser: Angesichts der Tatsache, daß bisher 
mehr als ein Fünftel der Menschheit keinen sicheren 
Zugang zu Trinkwasser und mehr als die Hälfte 
keine angemessenen sanitären Einrichtungen haben, 
ist schnelles, international koordiniertes Handeln 
dringend erforderlich. Auf der Basis einer EU-Initia-
tive zur Ausarbeitung eines globalen Aktionspro-
gramms „Wasser 21" durch die CSD konnte Einver-
nehmen darüber erzielt werden, daß sich die CSD 
bereits 1998 im Schwerpunkt mit der Erarbeitung ei-
ner globalen Strategie für die nachhaltige Nutzung 
der Süßwasserressourcen befassen wird. Auf Initia-
tive des Entwicklungspolitischen Forums der Deut-
schen Stiftung für internationale Entwicklung (DSE) 
fand vom 3. bis 5. März 1998 auf dem Petersberg bei 
Bonn ein internationales Dialogforum über „Globale 
Wasserpolitik - Zusammenarbeit für grenzüber-
schreitendes Gewässermanagement" statt. 

Energie: Auf Initiative der EU ist es - gegen den 
ursprünglich großen Widerstand insbesondere von 
Seiten der OPEC-Länder - gelungen, dem Thema 
„nachhaltige Energiezukunft" weltweit Priorität zu 
verschaffen. Die Einsparung von Energie, ein ratio-
nellerer Energieeinsatz sowie der Einsatz erneuer-
barer Energien sollen verstärkt werden. Hierzu wird 
in einem zwischenstaatlichen Prozeß eine Strategie 
erarbeitet, mit der sich die CSD auf ihrer Tagung im 
Jahre 2001 befassen wird. 

Verkehr: Die von der EU eingebrachten Forderun-
gen nach einem möglichst schnellen weltweiten Aus-
stieg aus der Verwendung verbleiten Benzins sowie 
zu Richtlinien für einen umweltverträglichen Verkehr 
und für Maßnahmen zur Reduzierung der Kfz-be-
dingten Emissionen von Kohlendioxid, Kohlenmon-
oxid, Staub und flüchtigen organischen Verbindun-
gen konnten weitestgehend durchgesetzt werden. 
Die EU wird die Einführung der Flugbenzinbesteue-
rung auf internationaler Ebene, zu der auf der SGV 
kein Konsens erzielt werden konnte, weite rverfolgen. 
Das Verkehrsthema wird auf der CSD-Tagung im 
Jahr 2001 behandelt werden. 

Biologische Vielfalt: Die Sondergeneralversamm-
lung hat alle Staaten aufgefordert, die Konvention 
zum Schutz der biologischen Vielfalt umzusetzen 
und - soweit sie noch nicht Vertragspartei sind - zu 
ratifizieren, und sich für die Verabschiedung des Pro-
tokolls zur Sicherheit in der Biotechnologie ausge-
sprochen. Deutschland hatte zusätzlich vorgeschla-
gen, ein weltweites Netzwerk von Schutzgebieten 
aufzubauen und zunächst sog. „hot spots" festzu-
legen, d. h. Flächen, die für die biologische Vielfalt 
besonders hoch bzw. wertvo ll  sind. Der Vorschlag 

fand noch keine ausreichende Unterstützung, wird 
von der Bundesregierung aber auch im Rahmen der 
Vertragsstaatenkonferenzen der Konvention über die 
biologische Vielfalt weiterverfolgt. 

Tourismus: Auf Initiative der Bundesregierung - ge-
stützt auf die „Berliner Erklärung" der internatio-
nalen Umweltministerkonferenz „Biodiversität und 
Tourismus" vom März 1997 - wurde das Thema 
nachhaltiger Tourismus in der Sondergeneralver-
sammlung aufgegriffen. Die CSD wurde beauftragt, 
ein internationales Arbeitsprogramm zu nachhalti-
gem Tourismus zu entwickeln. Sie wird sich auf ihrer 
Tagung im Jahr 1999 intensiver mit dem Tourismus-
sektor befassen. 

Landressourcen: Die Sondergeneralversammlung 
fordert  integrierte Ansätze zum Schutz und zur nach-
haltigen Bewirtschaftung der Boden- und Landres-
sourcen, um dem weltweit zunehmenden Trend der 
Bodendegradation und den damit verbundenen Ge-
fährdungen für die zukünftige Ernährungssicherung, 
Wasserversorgung und biologische Vielfalt zu begeg-
nen. Die CSD wird das Thema Landressourcen und 
nachhaltige Landwirtschaft in seinen Bezügen zu 
den Süßwasserressourcen auf ihrer Tagung 1998 be-
handeln. 

Meere und Fischerei: Die Regierungen werden zur 
umgehenden Ratifizierung und Umsetzung der seit 
Rio abgeschlossenen internationalen Vereinbarun-
gen aufgerufen, insbesondere mit Blick auf die glo-
bale Gefährdung der Fischbestände durch Über-
fischung. Auch die Überprüfung der Auswirkungen 
von Fischerei-Subventionen sei erforderlich. Nach 
dem internationalen Jahr der Weltmeere (1998) wird 
sich die CSD im Jahre 1999 im Schwerpunkt diesem 
Thema widmen. 

Gefährliche Chemikalien; radioaktive Abfälle: An-
erkannt wird, daß im Bereich gefährlicher Chemika-
lien substantielle Fortschritte erzielt worden sind. Die 
Sondergeneralversammlung mahnt die Einhaltung 
des Verhandlungszeitplans für die Konventionen 
zur „vorherigen Zustimmung nach Kenntnisnahme" 
(PIC) und zu persistenten organischen Schadstoffen 
(POPs) an. Inzwischen liegt der Vertrgstext für die 
PIC-Konvention vor und soll voraussichtlich Ende 
September 1998 in Rotterdam gezeichnet werden. 
Beim Thema radioaktiver Abfälle werden die Regie-
rungen aufgefordert, die Konvention über die sichere 
Handhabung abgebrannter Brennelemente und die 
sichere Handhabung radioaktiver Abfälle so bald 
wie möglich zu beschließen und in Kraft zu setzen. 
Deutschland hat sich für die Ansiedlung des Sekreta-
riats dieser ersten internationalen Chemikalienkon-
vention in Bonn beworben. 

Umwelt und Handel: Fortschritte mit Blick auf wei-
tergehende, über die Ergebnisse der WTO-Konfe-
renz in Singapur hinausgehende Formulierungen, 
vor allem zum Verhältnis von multilateralen Umwelt-
abkommen und WTO-Regeln, waren - insbesondere 
aufgrund der Haltung der Entwicklungsländer - 
nicht durchsetzbar. Man einigte sich lediglich darauf, 
daß WTO, UNEP und UNCTAD sicherstellen sollen, 
daß die Prinzipien des multilateralen Handelssystems 
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und die Regeln in multilateralen Umweltabkommen 
im Einklang miteinander stehen. 

Finanzfragen: Die Zusagen der Industrieländer im 
Rahmen der Agenda 21, u. a. zur Bereitstellung von 
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für Entwick-
lungshilfe, wurden bestätigt. Die Industrieländer 
wollen alle Anstrengungen unternehmen, dieses 
Niveau sobald wie möglich zu erreichen. Bei der 
Entwicklungshilfe soll die Armutsbekämpfung im 
Mittelpunkt stehen. Der Finanzierungsmechanismus 
GEF (Global Environmental Facility), der zur Finan-
zierung von Maßnahmen und Projekten zum Schutz 
der Ozonschicht, des Klimas, der biologischen Viel-
falt und internationaler Gewässer dient und im Zeit-
raum Zeitraum 1994 bis 1997 ein Volumen von 2 Mil

-

harden US-Dollar hatte, wird neu aufgefüllt. Für 
den Zeitraum 1998 bis 2002 stehen einschließlich ei-
nes Übertrags aus dem ersten Auffüllungszeitraum 
rund 2,75 Mrd. US $ zur Verfügung. 

Institutionelle Angelegenheiten: Das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen (UNEP) soll als das 
entscheidende Gremium für Umweltfragen innerhalb 
des VN-Systems gestärkt werden. Für die weiter-
gehenden Positionen Deutschlands mit Blick auf 
die Ergänzung der VN-Charta um das Ziel der nach-
haltigen Entwicklung und des Umweltschutzes so-
wie zur mittelfristigen Gründung einer globalen Um-
weltdachorganisation konnte noch keine ausreichen-
de Unterstützung erreicht werden. Hier ist weitere 
Überzeugungsarbeit erforderlich. Das Mandat der 
CSD als führendes, politisch hochrangiges Forum zur 
Überprüfung und weiteren Umsetzung der Rio-Er-
gebnisse wurde bestätigt. Für die Jahre 1998 bis 
2002 wurde ein Arbeitsprogramm der CSD mit kon-
kreten Schwerpunktthemen erarbeitet. Die nächste 
umfassende Überprüfung der Agenda 21 soll im Jahr 
2002 erfolgen („ 10 Jahre nach Rio"). 

Gesamtbewertung der Sondergeneralversammlung 

Positive Signale konnte die Sondergeneralversamm-
lung vor allem in den Bereichen Süßwasserressour-
cen, Verkehr, Energie, Tourismus sowie beim Thema 
Konsum- und Produktionsmuster (hinsichtlich des 
Faktor 4-Konzepts) geben. Hier wurden Fortschritte 
erzielt und klare Aufgaben für die CSD in den näch-
sten Jahren formuliert. Insgesamt sind die Ergebnisse 
der Sondergeneralversammlung aus deutscher Sicht 
jedoch nicht zufriedenstellend, vor allem bei den 
Themen globaler Klimaschutz, Wald sowie bei dem 
wichtigen Thema Umwelt und Handel. Deshalb wird 
der Folgeprozeß intensiv weiter voranzutreiben sein. 
Es gibt keine Alternative zu diesen internationalen 
Verhandlungen, wenn das Ziel der nachhaltigen Ent-
wicklung global erreicht werden soll. 

Globale Initiative für nachhaltige Entwicklung 

Anläßlich der VN-Sondergeneralversammlung hat 
Bundeskanzler Kohl gemeinsam mit dem brasiliani-
schen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso, dem 
südafrikanischen Vizepräsidenten Thabo M. Mbeki 
und Singapurs Premierminister Goh Chok Tong die 
„Globale Initiative für Nachhaltige Entwicklung" 

vorgestellt, die einen Anstoß für weiterführende Ak-
tionen im Rahmen des Rio-Prozesses gibt. Mit dieser 
Initiative unterbreiten die vier Staaten aus vier Konti-
nenten konkrete Vorschläge, die darauf abzielen, 

• das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und 
den Schutz der Umwelt in die Charta der Verein-
ten Nationen aufzunehmen und damit zu einer in-
stitutionellen Stärkung des Umweltschutzes im 
Rahmen der Vereinten Nationen beizutragen; 

• kurzfristig das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (United Nations Environment Pro-
gramme - UNEP) zu reformieren und zu stärken 
sowie mittelfristig zur Verbesserung der Kohärenz, 
Koordinierung und Effizienz der VN-Umweltakti-
vitäten eine globale Umweltdachorganisation der 
Vereinten Nationen zu schaffen, mit UNEP in Nai-
robi als einem ihrer Hauptpfeiler; 

• auf der 3. Vertragsstaatenkonferenz der Klima-
rahmenkonvention im Dezember 1997 in Moto ein 
Protokoll mit anspruchsvollen, rechtsverbindlichen 
Zielen für die Reduzierung der Treibhausgasemis-
sionen durch die Industrieländer zu verabschieden 
(Reduzierung der Emissionen von Kohlendioxid, 
Methan und Distickstoffoxid gemeinsam um 
15 Prozent bis zum Jahr 2010 gegenüber 1990); 

• die Ratifikation und schnelle Umsetzung der Kon-
vention zum Schutz der biologischen Vielfalt sowie 
den Abschluß des Protokolls über Sicherheit in der 
Biotechnologie voranzutreiben und den Aufbau ei-
nes Netzwerkes von Schutzgebieten mit hohem 
Wert für die biologische Vielfalt zu initiieren; 

• nationale und internationale Strategien für die Er-
haltung und nachhaltige Nutzung a ller Wälder 
umzusetzen und eine Entscheidung der Sonderge-
neralversammlung über Optionen für internatio-
nale Maßnahmen, einschließlich der Ausarbeitung 
einer globalen Waldkonvention, herbeizuführen; 

• eine „Dekade der nachhaltigen Erzeugung und 
Nutzung von Energie " in den Jahren 2000 bis 
2010 zu initiieren; 

• konkrete Maßnahmen in Richtung auf einen um-
weltverträglichen Verkehr zu treffen (insbesonde-
re Ausstieg aus der Verwendung verbleiten Ben-
zins, Reduzierung von Fahrzeugabgasen, Erarbei-
tung globaler Richtlinien für umweltverträglichen 
Verkehr durch die CSD); 

• Aktionen zur Sicherstellung einer nachhaltigen 
städtischen Siedlungspolitik einzuleiten; in diesem 
Zusammenhang wird begrüßt, daß die Bundes-
republik Deutschland eine internationale Konfe-
renz zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung 
im Jahr 2000 in Berlin ausrichten wird, an  der die 
21 größten Städte der Welt teilnehmen sollen. 

Die Initiative zeigt, daß Nord und Süd in der 
Lage sind, sich in zentralen Fragen der nachhal-
tigen Entwicklung auf gemeinsames Handeln zu 
verständigen und dem in Rio begonnenen Prozeß 
neue Anstöße zu geben. Die vier Staats- und Re-
gierungschefs wollen mit der Initiative auch künf-
tig einen Beitrag zur Überwindung von Gegensät-
zen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
leisten. 
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Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
Das 1972 ins Leben gerufene Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) soll die umweltpolitischen 
Aktivitäten der VN-Institutionen koordinieren und die 
Aktivitäten nationaler Regierungen und internationa-
ler Organisationen zusammenführen. Im 25. Jahr sei-
nes Bestehens bedarf UNEP einer Reform und institu-
tionellen Aufwertung. Hierauf hat Bundeskanzler 
Kohl im Rahmen seiner „Globalen Initiative für Nach-
haltige Entwicklung" gemeinsam mit den Staats- und 
Regierungschefs Brasiliens, Singapurs und Südafrikas 
hingewiesen. Mit der Zusammenlegung von UNEP 
und dem VN-Programm über urbane Entwicklung, so-
wie mit der Wahl des ehemaligen deutschen Umwelt- 
und Bauministers Klaus Töpfer zum UNEP-Exekutiv-
direktor durch die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen verbinden sich zugleich Hoffnungen auf 
eine Stärkung der Institution. 

Zu einer institutionellen Stärkung des Umweltschut-
zes im Rahmen der Vereinten Nationen gehört aus 
deutscher Sicht auch, daß nachhaltige Entwicklung 
und Schutz der Umwelt als Ziele in die Charta der 
VN aufgenommen werden. 

Weltfrauenkonferenz 
Die Beteiligung von Frauen am Prozeß der nachhalti

-

gen Entwicklung war auf der 4. Weltfrauenkonferenz 

1995 in Peking ein wichtiges Thema. Insbesondere 
im Umweltbereich sollen Frauen verstärkt motiviert 
werden, sich einzubringen. Mit der Erarbeitung ei-
nes Kompendiums „Who is who im Frauenumwelt-
bereich" strebt die Bundesregierung eine Verbesse-
rung des Informationsaustauschs über die im Um-
weltbereich bestehenden Tätigkeitsfelder für Frauen 
an. Das Kompendium, das auch im Internet angebo-
ten werden soll, wird darüber hinaus eine Übersicht 
über die Arbeitsgebiete aller Expertinnen zum The-
ma „Frauen und Umwelt" im deutschsprachigen 
Raum enthalten. 

VN-Umweltsekretariate nach Bonn 

Die 1. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmen-
konvention hat am 5. Ap ril 1995 den Beschluß ge-
faßt, das ständige Sekretariat dieser Konvention 
in Bonn azusiedeln. Ebenso hat die 1. Vertragsstaa-
tenkonferenz der Konvention zur Wüstenbildung 
am 3. Oktober 1997 beschlossen, das ständige Se-
kretariat dieser Konvention in Bonn anzusiedeln. 
Diese Beschlüsse betrachtet die Bundesregierung 
einerseits als einen Vertrauensbeweis andererseits 
aber auch als einen Ausdruck der Wertschätzung 
der Staatengemeinschaft für ihr Engagement in 
der internationalen Umwelt- und Entwicklungs-
politik. 

5. Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit 

A. Einbindung der Entwicklungspolitik 
in globale Umweltabkommen 

B. Entwicklungsvorhaben mit direktem 
Umweltbezug 

C. Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Entwicklungsvorhaben 

D. Finanzielle Leistungen 
E. Nichtregierungsorganisationen 

F. Bilaterale 
Umweltabkommen 

Umwelt und Entwicklung hängen untrennbar zu-
sammen. Dies war die wesentliche Botschaft der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung 1992 in Rio. Nachhaltige Entwicklung 
setzt daher eine weltweite Entwicklungs- und Um

-

weltpartnerschaft voraus. Vor allem müssen das gro-
ße Wohlstandsgefälle zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern auf umweltverträgliche Weise ver-
ringert und die Lebensbedingungen der in Armut 
lebenden Menschen verbessert werden. 

Zielsetzungen der deutschen Entwicklungspolitik 

Die deutsche Entwicklungspolitik ist darauf ausge-
richtet, wirtschaftliche, soziale und ökologische Be-
lange positiv miteinander zu verknüpfen. Dazu 
werden die folgenden Wege beschritten: 

• Förderung struktureller Reformen in den Part-
nerländern als Voraussetzung für einen auf Dau-
er zukunftsfähigen, umweltgerechten Entwick-
lungspfad 

• Bekämpfung von Armut als wesentlicher Ursa-
che nicht nachhaltiger Produktions- und Le-
bensverhältnisse in den Partnerländern, wobei 
vorrangig die strukturellen Ursachen von Armut 
bekämpft werden sollen 

• Förderung der Bildung als wesentlicher Beitrag, 
um persönliche Fähigkeiten entfalten und eigen

-

ständige Problemlösungen auf sozialem, wirt-
schaftlichen und politischem Gebiet erarbeiten zu 
können 

• Integration der Umweltdimension in alle Hand-
lungsbereiche sowohl der Entwicklungszusam-
menarbeit als auch der Politiken der Partner-
länder 

• Förderung spezifischer Programme und Projekte 
des Umwelt- und Ressourcenschutzes in den 
Partnerländern (z. B. zum Erhalt der Tropenwäl-
der oder zur Bekämpfung von Wüstenbildung) 

• Bekämpfung globaler Umweltgefahren durch 
Beiträge zu internationalen oder regionalen An-
strengungen (z. B. zum Schutz des Klimas, der 
Ozonschicht, der biologischen Vielfalt, der Welt-
meere etc.) 
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A. Einbindung der Entwicklungspolitik 
in Globale Umweltabkommen 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit inte-
griert in zunehmendem Maße Aspekte des globalen 
Umweltschutzes. Dies gilt z. B. für Projekte, die bei 
der Technologieauswahl gleichzeitig den Klima-
schutz berücksichtigen, aber auch für Projekte, die 
einen Beitrag zur Umsetzung der Konvention über 
die biologische Vielfalt oder die Bekämpfung der 
Wüstenbildung leisten. Sie hat zudem erhebliche zu-
sätzliche bilaterale Mittel für die schnelle Umsetzung 
von Verpflichtungen aus internationalen Umwelt-
abkommen durch die Pa rtnerländer bereitgestellt. 

Globale Umweltfazilität 

Deutschland hat sich besonders aktiv an der Einrich-
tung und Neustrukturierung der globalen Umweltf a-
zilität (Global Environment Faci lity - GEF) beteiligt. 
Die GEF dient der Finanzierung von zusätzlichen Ko-
sten, die den Entwicklungslände rn  bei der Durchfüh-
rung von Umweltschutzprojekten in den Bereichen 
Klimaschutz, Artenvielfalt, Schutz der Ozonschicht 
sowie Schutz internationaler Gewässer entstehen, so-
fern diese Projekte einen globalen Nutzen (global be-
nefit) haben. Die Bundesregierung setzt sich dafür 
ein, daß die GEF künftig als permanenter Finanzie-
rungsmechanismus für die Umsetzung der Klimarah-
menkonvention und der Konvention über die biologi-
sche Vielfalt genutzt wird. Die GEF wird von der 
Weltbank sowie dem Umwelt- und dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen (UNEP, 
UNDP) gemeinsam getragen. 

Für den 1. Auffüllungszeitraum (1994-1997) stellten 
die Geber rund 2 Mrd. US $ bereit, für den 2. Auffül-
lungszeitraum (1998-2002) stehen einschließlich ei-
nes Übertrags aus dem ersten Auffüllungszeitraum 
rund 2,75 Mrd. US $ zur Verfügung. Deutschland ist 
mit einem Anteil von über 10 Prozent nach den USA 
und Japan der drittgrößte Geber. 

Vorhaben mit Bezug zum globalen Umweltschutz för-
dert die Bundesregierung zudem auch über Treu-
handmittel (Fund in Trust) an multilaterale Organisa-
tionen und Internationale Umweltverbände, u. a. im 
Bereich Naturschutz (UNESCO, WWF, Inte rnationale 
Naturschutzorganisation IUCN), industrieller Um-
weltschutz (ILO) und Umweltbildung. Sie nimmt am 
internationalen Austausch von Erfahrungen mit Um-
weltschutzprogrammen und deren Koordination im 
Rahmen der OECD teil. 

B. Entwicklungsvorhaben 
mit direktem Umweltbezug 

Die zunehmende Konfrontation mit Umweltproble-
men hat auch auf der Seite der Pa rtnerländer die Be-
reitschaft gefördert, Vorhaben durchzuführen, die di-
rekt oder indirekt dem Schutz der Umwelt dienen. 
Hierzu zählen insbesondere Vorhaben in den Berei-
chen Waldwirtschaft und Aufforstung, Schutz und 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, um-
weltverträgliche Landnutzungsplanung, Abwasser

-

entsorgung und Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung, In-
vestitionen in ressourcenschonende Energieversor-
gung sowie in den Aufbau von Umwelt-Institutionen. 
Der Anteil solcher Vorhaben des gezielten Umwelt-
und Ressourcenschutzes an der bilateralen staatli-
chen Entwicklungszusammenarbeit bewegte sich im 
Zeitraum 1990 bis 1995 durchschnittlich zwischen 
800 Mio. und 1 Mrd. DM jährlich, d. h. umfaßt zwi-
schen einem Fünftel und einem Viertel der Gesamt-
zusagen. 

C. Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Entwicklungsvorhaben 

Um sicherzustellen, daß die geförderten Entwick-
lungsprojekte keine vermeidbaren oder unvertretba-
ren Umweltbelastungen verursachen, wird bei 
grundsätzlich allen Vorhaben eine Untersuchung der 
Umweltfolgen (Umweltverträglichkeitsprüfung - 
UVP) durchgeführt. Als projektbegleitendes, flexibel 
angewandtes Instrument ermöglicht sie es, zu erwar-
tende positive und negative Umweltwirkungen vor-
geschlagener Projekte und Programme frühzeitig zu 
erfassen, diese bei der konzeptionellen Gestaltung 
und bei der Förderentscheidung zu berücksichtigen 
sowie eine begleitende Umweltbeobachtung bei der 
Durchführung zu veranlassen. Geprüft werden dabei 
die direkten und indirekten Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt 
ebenso wie soziale und kulturelle Aspekte. Diese 
werden ebenso wie die wi rtschaftlichen, finanziellen 
und technischen Aspekte in die bestehenden Abläu-
fe der Planung und Steuerung bilateraler Vorhaben 
integriert . 

D. Finanzielle Leistungen an die Pa rtnerländer 

Die Agenda 21 legt fest, daß die Finanzmittel zu ihrer 
Umsetzung grundsätzlich von den jewei ligen Län-
dern selbst aufzubringen sind. Die Entwicklungslän-
der sollen dabei jedoch von den Industrieländern un-
terstützt werden. Die Industrieländer - unter ihnen 
auch Deutschland - bekräftigten in Rio ihre Zusage, 
das im Rahmen der Vereinten Nationen vereinbarte 
Ziel, 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts für Ent-
wicklungshilfe bereitzustellen, sobald wie möglich 
zu erreichen. 

Die internationale Diskussion über die Mitteltrans-
fers der Entwicklungszusammenarbeit neigt nach 
Auffassung der Bundesregierung dazu, sich auf Ent-
wicklungshilfe zu konzentrieren und die gestiegene 
Bedeutung der Beteiligung der Entwicklungsländer 
am Welthandel sowie privatwirtschaftliche Zuflüsse 
zu vernachlässigen. In vielen Fällen sind die davon 
ausgehenden stimulierenden Effekte heute bereits 
relevanter als die durch die klassische Entwicklungs-
zusammenarbeit ausgelösten Wirkungen. Der Privat

-

kapitalfluß in die Entwicklungsländer hat sich von 
1994 bis 1995 fast verdoppelt und wird - bei zuneh-
mender Reformbereitschaft dieser Länder - an Be-
deutung noch zunehmen. Gleichzeitig ist in den In-
dustrieländern, die eine Konsolidierung ihrer öffentli- 
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chen Haushalte anstreben - so auch in Deutschland  - 
der  Rechtfertigungsdruck für die Verwendung von 
Steuermitteln als Auslandshilfe gestiegen. 

Einer Reihe von Entwicklungsländern ist die Integra-
tion in die Weltwirtschaft inzwischen gelungen. Mit 
Wachstumsraten, die diejenigen der Industrieländer 
weit übertreffen, sind sie zu neuen Polen der welt-
wirtschaftlichen Entwicklung geworden. Die Bun-
desregierung sieht es daher als wichtige Aufgabe der 
Entwicklungszusammenarbeit an, dazu beizutragen, 
daß in den Partnerländern wi rtschaftliche und recht-
liche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 
diesen Trend weiter fördern und gleichzeitig der För-
derung einer nachhaltigen Entwicklung dienen. 

Die Gesamtleistungen Deutschlands an Partnerlän-
der setzen sich aus vier Komponenten zusammen: 

• Leistungen der öffentlichen Entwicklungszusam-
menarbeit (ODA) mit Entwicklungsländern bzw. 
öffentliche Hilfe (OA) an Übergangsländer (nicht 
auf das 0,7 Prozent-Ziel der VN anzurechnen) 

• sonstige öffentliche Leistungen (OOF) 

• private Entwicklungshilfe 

• private Leistungen zu marktüblichen Bedingun-
gen an ODA-Empfänger 

Die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen Deutsch-
lands beliefen sich 1996 auf gut 11 Mrd. DM. Dies 
entspricht einem Anteil von 0,33 Prozent am Brutto-
sozialprodukt. Die sonstigen öffentlichen Leistungen 
im Jahre 1996 betrugen 800 Mrd. DM. Die p rivate 
Entwicklungshilfe betrug 1996 1,57 Mrd. DM. Die 
privaten Leistungen an ODA-Empfängerländer lagen 
1996 bei 18,5 Mrd. DM. 

E. Nichtregierungsorganisationen 
Nichtregierungsorganisationen spielen in Deutsch-
land eine erhebliche Rolle auch in der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Ihre Stärke liegt in der Nähe zu 
armen, unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen so-
wie in der Mobilisierung von Selbsthilfewillen und 
Eigeninitiative. 1996 erhielten Kirchen, politische Stif

-

tungen und andere Nichtregierungsorganisationen 
ca. 820 Mio. DM an staatlichen Zuschüssen zur Kofi-
nanzierung ihrer eigenverantwortlichen Entwick-
lungsarbeit. An Eigenmitteln und Spenden brachten 
sie im gleichen Jahr knapp 1,6 Mrd. DM für Ent-
wicklungsprojekte auf. 

Deutsche Nichtregierungsorganisationen aus den 
Bereichen Umwelt und Entwicklung haben nach der 
Konferenz von Rio eine intensive Zusammenarbeit 
im Rahmen des „Forums Umwelt und Entwicklung" 
begonnen, das 1992 als informeller Zusammenschluß 
gegründet wurde. Im Zentrum der Tätigkeit des Fo-
rums stehen die Themenfelder der Agenda 21 und 
die kritische Begleitung der Aktivitäten auf Regie-
rungsebene. 

F. Bilaterale Umweltabkommen 
mit Entwicklungs- und Schwellenländern 

Die Bundesregierung hat in der 13. Legislaturpe riode 
die Zusammenarbeit im Rahmen bilateraler Umwelt-
abkommen mit Entwicklungs- und Schwellenländern 
weiter vertieft. Inzwischen bestehen Abkommen mit 
Singapur, Indonesien, Israel, Iran, Malaysia, der 
Volksrepublik China und Brasilien. Weitere Abkom-
men mit Indien und Südafrika sind in Vorbereitung. 
In den Abkommen wird eine umfassende Zusam-
menarbeit auf allen Gebieten der Umweltpolitik ver-
einbart. Die Durchführung erfolgt in enger Abstim-
mung zwischen Deutschland und den jewei ligen 
Partnerländern. Schwerpunkte der Zusammenarbeit 
sind die Vermittlung von Know-how im Umwelt-
schutz und der Transfer von Umwelttechnologie. Zu-
nehmend gewinnt auch der politische Dialog über 
globale Umweltprobleme und Lösungsansätze an Be-
deutung. Die bilaterale Kooperation im asiatisch-pa-
zifischen Raum wird durch die „deutsch-singapuri-
sche Umwelttechnologie-Agentur" (GSETA) ergänzt. 
Die Agentur hat die Aufgabe, den Know how- und 
Technologietransfer im Umweltschutz in die südosta-
siatische Region durch Fortbildungsveranstaltungen 
auf dem Gebiet des Umweltmanagements und der 
Umwelttechnik zu fördern. 

6. Umwelt und internationale Wirtschaftsbeziehungen 

A. Umweltschutz und Globalisierung 
B. World Trade Organisation (WTO) 
C. Multilaterales Investitionsabkommen der OECD 

D. Lomé-Abkommen 
E. Initiativen von Banken und Versicherungen 

A. Umwelschutz und Globalisierung 
Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen befin-
den sich in der Phase einer beschleunigten Global-
isierung. Im Zuge dessen muß es auch darum gehen, 
ökologische Aspekte weiter in das multilaterale Han-
delssystem zû integrieren, ohne die handelspoliti-
schen Grundprinzipien des GATT  hierdurch zu un-
tergraben oder Umweltpolitik für protektionistische 
Zwecke zu mißbrauchen. 

Generell gibt es keinen Anlaß, die Auswirkungen 
der Umweltpolitik auf den Handel an strengeren 

Maßstäben zu messen als die Auswirkungen anderer 
Politikbereiche. Es gibt bisher wenig belastbares Ma-
terial für signifikante handelsverzerrende Wirkungen 
der Umweltpolitik. Bis heute ist noch keine Maßnah-
me der deutschen Umweltpolitik im GATT  bzw. in 
der WTO mit einem Streitschlichtungsverfahren in 
Frage gestellt worden. 

Deutschland hat im Rahmen der gemeinsamen Au-
ßenhandelspolitik der Europäischen Union intensiv 
darauf hingewirkt, die Aufforderung der Agenda 21 
umzusetzen, Umwelt- und Handelspolitik so auszu- 
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richten, daß sie einander unterstützen und damit zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. 1995 wur-
de im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO 
der Ausschuß für Umwelt und Handel gegründet. 
Die Europäische Union gehört zu den aktivsten Mit-
gliedern des Ausschusses. 

B. World Trade Organisation (WTO) 

Bei den Verhandlungen im Rahmen der WTO ist 
Deutschland als Teil der EU-Delegation vertreten. 
Die Bundesregierung verfolgt ihre Ziele zunächst in-
nerhalb der EU bei der Entwicklung gemeinsamer 
Verhandlungspositionen. Im Februar 1995 wurde in 
der WTO der Ausschuß für Handel und Umwelt ein-
gerichtet, der unmittelbar darauf mit großem Enga-
gement seine Arbeit aufnahm. Nach kontroversen 
Debatten legte der Ausschuß der WTO-Ministerkon-
ferenz in Singapur vom 9. bis 13. Dezember 1996 
einen Bericht mit Schlußfolgerungen vor. Zusam-
menfassend läßt sich festhalten, daß die Schlußfolge-
rungen die Bedeutung der Umweltpolitik und der 
umweltpolitischen Instrumente anerkennen und auf 
den bestehenden Spielraum für die Umweltpolitik im 
Rahmen der geltenden WTO-Regeln hinweisen Es 
wird bestätigt, daß das multilaterale Handelssystem 
fähig ist, Umweltbelange zu integ rieren und zur För-
derung der nachhaltigen Entwicklung beizutragen, 
ohne daß sein offener, gerechter und nicht-diskrimi-
nierender Charakter unterminiert oder die grundle-
genden Prinzipien und Strukturen des WTO-Systems 
in Frage gestellt wird. 

Die weitere Liberalisierung des Welthandels müsse 
durch umweltpolitische Maßnahmen begleitet wer-
den, um weltweit einer nachhaltigen Entwicklung 
zugute zu kommen. Der bestehende Spielraum für 
die Umweltpolitik in der WTO dürfe nicht einge-
schränkt werden. Im Hinblick auf multilaterale Um-
weltabkommen wird festgestellt, daß der gegenwär-
tige Spielraum für die Umweltpolitik bewah rt  wer-
den muß. 

Mit den vereinbarten Schlußfolgerungen hat die 
WTO eine Reihe von Grundsatzaussagen, die bisher 
allenfalls im Kreise der Industrieländer konsensfähig 
waren, übernommen und so zur Grundlage der künf-
tigen Arbeit in der WTO gemacht. Viele Entwick-
lungsländer haben sich erstmals intensiv mit der 
Thematik beschäftigt. Für diese Länder ist es wichtig, 
daß im Bericht auf die Bedeutung von unterstützen-
den Maßnahmen (technische und finanzielle Zusam-
menarbeit, Technologietransfer und Capacity-buil-
ding) insbesondere im Rahmen von multilateralen 
Umweltabkommen hingewiesen wird. Ein wichtiger 
Ansatzpunkt zur Berücksichtigung von Umwelt-
schutzkriterien im Welthandel ist die ökologische 
Produktkennzeichnung, die auf nationaler und euro-
päischer Ebene bereits etabliert ist und für die - größ-
tenteils auf Initiative p rivater Umweltorganisationen 
- auch im internationalen Bereich erste Ansätze be-
stehen (z. B. für Holz aus nachhaltiger Waldwirt-
schaft). Deutschland setzt sich innerhalb der WTO 
dafür ein, Transparenzanforderungen an Umweltzei-
chenprogramme festzuschreiben, wobei auch die bei 

der Produktion im Ausland entstehenden Umweltbe-
lastungen für die Vergabe von Umweltzeichen wei-
terhin hinzuzuziehen sind. Bei der Vergabe von Um-
weltzeichen soll auch im internationalen Bereich der 
sogenannte life-cycle-approach möglich bleiben, der 
Umweltbelastungen in allen Phasen von der Gewin-
nung der Vorprodukte bis zur Entsorgung eines Pro-
duktes nach Ablauf seiner Nutzungsdauer berück-
sichtigt (-> Kapitel II.1, produktorientierter Umwelt-
schutz). 

C. Multilaterales Investitionsabkommen 
der OECD 

In den laufenden Verhandlungen über ein Multilate-
rales Investitionsabkommen der OECD hat die Bun-
desregierung die Initiative ergriffen, Aspekte des 
Umweltschutzes in das Abkommen zu integ rieren. 
Dieses Abkommen soll die zahlreichen bilateralen In-
vestitionsschutzverträge auf eine multilaterale Basis 
stellen und zur weiteren Liberalisierung von Aus-
landsinvestitionen beitragen. Es ist beabsichtigt, das 
Abkommen zu einem späteren Zeitpunkt in den 
WTO-Rahmen als weltweites Abkommen zu über-
führen. Es besteht jetzt weitgehend Konsens darüber, 
in das Abkommen Umweltaspekte aufzunehmen; die 
genaue Form ist jedoch noch offen. 

D. Lomé-Abkommen 

Das Lomé-Abkommen zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und den mittlerweile 69 
AKP-Staaten (Entwicklungsländer aus dem afrikani-
schen, karibischen und pazifischen Raum) anderer-
seits, das sowohl Finanzierungsinstrumente als auch 
Handelserleichterungen beinhaltet, läuft im Jahr 
2000 aus und steht deshalb zur Neuverhandlung an. 
Auch in diesem Abkommen sollen nach Auffassung 
der Bundesregierung Umweltaspekte berücksichtigt 
werden. Dies gilt nicht nur - wie bisher schon - für 
die Prüfung der Umweltverträglichkeit einzelner Pro-
jekte der Entwicklungszusammenarbeit. Auch von 
einer weiteren Handelsliberalisierung in der Koope-
ration mit den AKP-Staaten sollten die Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung einschließlich der Um-
weltschutzziele profitieren. Soweit ein neues Abkom-
men Regelungen über Auslandsinvestitionen enthält, 
sollten Umweltaspekte ebenso wie im Multilateralen 
Investitionsabkommen der OECD Berücksichtigung 
finden. 

E. Initiativen von Banken und Versicherungen 

Banken, Sparkassen und Versicherungen kommt na-
tional und international eine Schlüsselrolle im Wirt-
schaftsgeschehen zu. Ihr umweltpolitisches Engage-
ment geht über die umweltorientierte Unterneh-
mensführung (die sogenannte „Betriebsökologie") 
weit hinaus und reicht bis in den Bereich der „Pro-
duktökologie" hinein, z. B. in Form einer Berücksich-
tigung ökologischer Kriterien bei der Kreditvergabe. 
Das ökologische Engagement der Finanzdienstleister 
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stellt deshalb einen wichtigen Ansatzpunkt zur För-
derung nachhaltiger Strukturen in der Wi rtschaft dar 
und wurde vom Bundesumweltministerium in der 
13. Legislaturperiode verstärkt aufgegriffen. 

Bereits 1992 und 1995 hat die inte rnationale Kredit- 
und Versicherungswirtschaft Anfang der 90er Jahre 
auf Anregung des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen einen Verhaltenskodex erarbeitet, mit dem 
die umweltpolitischen Aktivitäten einzelner Finanz-
dienstleistungsunternehmen gebündelt werden. Die 
1992 zum Umweltgipfel in Rio vorgelegte „Erklärung 
der Banken zu Umwelt und nachhaltiger Entwick-
lung" wurde mittlerweile weiterentwickelt und von 
über 100 Instituten unterzeichnet. 

Die Selbstverpflichtungserklärung beinhaltet auch 
Grundsätze für eine umweltverantwortliche Kre-
ditvergabe. Daneben begannen die ersten Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen, eigene betrieb-
liche Umweltberichte vorzulegen und sich auch 
öffentlich zu allgemeinen umweltpolitischen Frage-
stellungen zu äußern, so z. B. namhafte Versiche-
rungsunternehmen zum Klimaschutz. Hierfür spra-
chen u. a. handfeste ökonomische Gründe: So muß-
ten z. B. nach dem Bericht des Worldwatch-Instituts 
die Versicherungen im Fünfjahreszeitraum 1991/95 
für wetterbedingte Schäden mit 48 Mrd. $ das Drei-
fache an Zahlungen leisten als im vorausgehenden 
Fünfjahreszeitraum 1986/1990 (16 Mrd. $). Auch 
für die Banken nahmen die ökologisch begründeten 
Risiken zu. 

Gestützt auf das zunehmende umweltpolitische En-
gagement deutscher Finanzdienstleistungsunterneh-
men und die hieraus gewonnenen Erfahrungen be-
teiligt sich Deutschland inzwischen verstärkt an der 
intensiven internationalen Diskussion. Ein wichtiger 
konkreter Ansatzpunkt sind dabei die seit einiger 
Zeit auf OECD-Ebene diskutierten Pläne, internatio-
nal abgestimmte Regelungen zur Beachtung von 
Umweltschutzaspekten bzw. Umweltmindeststan-
dards bei staatlich gestützten Exportförderungen zu 
vereinbaren. Dieses Thema wurde auch beim G 7-
Gipfel im Juni 1997 in Denver diskutiert. Im Hinblick 
auf den beträchtlichen Einfluß, den die nationalen 
Exportkreditversicherungen der OECD-Staaten auf 
den weltweiten Export  haben, erscheinen internatio-
nale Vereinbarungen zur Berücksichtigung von Um-
weltaspekten wünschenswert. 

Internationale Finanzierungsinstitutionen 

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt für umweltpoliti-
sche Aktivitäten im Finanzdienstleistungssektor bie-
tet sich bei den Internationalen Finanzierungsinstitu-
tionen: Unter maßgeblicher deutscher Beteiligung 
konnten z. B. bei der 1996 abgeschlossenen Neufas-
sung der hausinternen Umweltrichtlinien der Euro-
päischen Bank für Wiederaufbau und Entwickung 
(EBRD) anspruchsvolle Regelungen festgeschrieben 
werden. Daneben war Deutschland auch intensiv 
eingebunden in den Prozeß zur Überarbeitung der 
Umweltrichtlinien der Weltbank. 
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